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EU-Kommission: Offentliche Konsultation zur geplanten BEFIT-Initiative

Die EU-Kommission hat am 13.10.2022 zur Teilnahme an einer bis zum 05.01.2023 laufenden
offentlichen Konsultation auf Basis eines Fragebogens eingeladen. Thema ist die geplante
BEFIT-Initiative: ,Business in Europe: Framework for Income Taxation". Die Initiative wurde
erstmals in der Mitteilung der EU-Kommission Uber die ,Unternehmensbesteuerung im

21. Jahrhundert" vom 18.05.2021 angekindigt. Die Prioritat der Initiative wurde von Kom-
missionsprasidentin Ursula von der Leyen in ihrer jahrlichen Rede zur Lage der Union am
14.09.2022 bekraftigt.

Mit BEFIT soll die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage von Unternehmen verein-
heitlicht und eine formelbasierte Regelung zur Gewinnaufteilung fir Besteuerungszwecke
innerhalb der EU eingefihrt werden, insofern ahnlich den bisherigen Versuchen, eine
CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) einzufGhren. Allerdings wird ein ande-
rer Ansatz in Bezug auf die Anpassung der Steuerbemessungsgrundlage und die formel-
hafte Aufteilung der steuerpflichtigen Gewinne verfolgt.

Ein entsprechender Legislativvorschlag soll gemaR den Planen der EU-Kommission im drit-
ten Quartal 2023 vorgelegt werden und den noch anhangigen Richtlinienvorschlag zur
CCCTB ersetzen.

In dem Konsultationsdokument werden u.a. die folgenden Optionen diskutiert:

» der Anwendungsbereich: Beschrankung auf Unternehmensgruppen mit einem konsoli-
dierten Umsatz von Uber 750 Mio. € oder breiterer Anwendungsbereich mit einem nied-
rigeren Schwellenwert,

» die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage: begrenzte steuerliche Anpassungen
auf die in den AbschlUssen der unter BEFIT fallenden Unternehmen der Gruppe ausge-
wiesenen Einkinfte oder ein umfassendes Korperschaftsteuersystem mit detaillierten
Vorschriften fir alle Aspekte der Gewinn-/Steuerermittlung, mit denen jedoch die paral-
lele Anwendung von zwei umfassenden Kérperschaftsteuervorschriften - BEFIT und die
nationalen Vorschriften - einhergehen wirde,

» die Formel fiUr die Aufteilung der steuerpflichtigen Gewinne auf die Mitgliedstaaten, in
denen ein unter BEFIT fallender Konzern eine steuerpflichtige Prasenz unterhalt: etwa
eine Formel, die lediglich auf materiellen Vermogenswerten, Arbeit sowie Verkaufen
nach Bestimmungsort basiert oder eine Formel unter Einbeziehung immaterieller Vermo-
genswerte zusatzlich zu den drei vorgenannten Faktoren, sowie

» die Frage nach der Zuweisung von Gewinnen an verbundene Unternehmen auRerhalb
eines Konzerns: diskutiert wird ein vereinfachter Ansatz hinsichtlich der Verrechnungs-
preisvorschriften auf der Grundlage makrodkonomischer Branchenbenchmarks ohne das
Ziel, den Fremdvergleichsgrundsatz zu ersetzen oder die Beibehaltung der bisherigen
Ansatze fUr die Anwendung der Verrechnungspreisvorschriften.

BMWLK: Inoffizielles Konzeptpapier ,,Strompreisbremse bekannt geworden

Die EU-Verordnung VO (EU) 2022/1854 vom 06.10.2022 Uber NotfallmaRnahmen als Reak-
tion auf zu hohe Energiepreise sieht ein gewaltiges Mallnahmenbindel vor, was Mitglied-
staaten, aber auch die Unternehmen unmittelbar trifft. Die Mitgliedstaaten sollen ihren Brut-
tostromverbrauch zu Spitzenzeiten um 10 % verringern. Fir Stromerzeuger und Zwischen-
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handler sollen verbindliche Obergrenzen fur Markterlose (u.a. fur Strom aus PV, Wind, Was-
ser, Biomasse, Braunkohle und Atom) in Hohe von 180 EUR/MWh oder je nach Erzeugungs-
art sogar noch niedrigere Obergrenzen gelten (sog. Zufallsgewinnabschépfung). Unterneh-
men, die im Erddl-, Erdgas-, Kohle- und im Raffineriebereich tatig sind, sollen einen befriste-
ten Solidaritatsbeitrag auf ihre Ubergewinne zahlen. Die Regelungen gelten, weil es sich um
eine europaische Verordnung handelt, unmittelbar und beduirfen keiner Umsetzung durch
die Mitgliedstaaten. Lediglich weitere Leitlinien wird der Verordnungsgeber herausgeben
und die Mitgliedstaaten werden die Regelungen in nationales Recht giellen.

Nach dem Zwischenbericht der Kommission Gas und Warme vom 10.10.2022 (TAX WEEKLY
# 36/2022) wurde am 19.10.2022 ein inoffizielles Konzeptpapier ,Strompreisbremse" aus
dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bekannt, das u.a. Konkreti-
sierungen der VO (EU) 2022/1854 zum Gegenstand hat.

An der Erlésobergrenze fir Strom und an dem befristeten Solidaritatsbeitrag entziindet sich
ein europarechtlicher und verfassungsrechtlicher Streit. Im Mittelpunkt der Kritik steht die
Ruckwirkung der MaRnahmen. Beim Solidaritatsbeitrag sollen schon nach der EU-Verord-
nung Gewinne bereits aus 2022 belastet werden kénnen. Der Solidaritatsbeitrag wird auf
den nach nationalem Recht ermittelten steuerpflichtigen Gewinn im Geschaftsjahr begin-
nend 2022 und/oder 2023 erhoben, soweit er 20 % Uber dem durchschnittlichen Gewinn
der letzten vier Jahre (Vergleich zu 2018 bis 2021) liegt. Er betragt dann mindestens 33 %
auf diese Ubergewinne. Nach dem Konzeptpapier des BMWK soll nun aber - iiber die EU-
Verordnung hinaus - sogar die klar nicht als Steuer ausgestaltete Zufallsgewinnabschop-
fung rickwirkend ab dem 01.03.2022 (zunachst nur fir Spotmarktgeschafte) erfolgen. Fur
unterschiedliche Produktionstechnologien sollen (anlagenscharf) unterschiedliche Preis-
obergrenzen gelten, ab denen 90 % der darUber hinausgehenden Erl6se abgeschopft wer-
den sollen. Im Ergebnis fUhrt das zu Preisobergrenzen, die weitgehend deutlich unterhalb
der von der EU vorgegebenen 180 EUR/MWh liegen.

Zunachst stellt sich die Frage, ob die EU-Verordnung Uberhaupt mit nur qualifizierter Mehr-
heit erlassen werden durfte, obgleich es sich beim befristeten Solidaritatsbeitrag um eine
Steuer handeln durfte. Gegen die EU-Verordnung hatten Polen und die Slowakei gestimmt.
Polen hatte darauf aufmerksam gemacht, dass die EU-Kommission nicht ausreichend hatte
erklaren konnen, warum es sich beim Solidaritatsbeitrag nicht um eine Steuer handeln
sollte. Zur Diskussion steht dann auch die Verletzung der GleichmaRigkeit der Besteuerung
und die Bericksichtigung des Verhaltnismaligkeitsgrundsatzes. Bei den Obergrenzen fir
Markterl6se argumentieren die Anlagenbetreiber neben einer verfassungsrechtlich unzulas-
sigen echten Rickwirkung damit, dass die geplante Abschépfung von Terminmarktmarkter-
|6sen regulatorisch kaum rechtssicher umsetzbar sein dirfte, und drohen bereits Investiti-
onsstopps an, was die Anstrengungen zur Energiewende konterkariert.

Problematisch konnte unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung aber auch der ein-
heitliche Sicherheitszuschlag von 3 ct./kWh sein, weil er prozentual bei dem fir Atomstrom
anzulegenden Wert von 4 ct./kWh viel héher ausfallt (namlich mit einem Aufschlag von

75 %) als beispielsweise bei Strom aus Erneuerbaren Energien. Im Ergebnis werden auch
hier Klagen erwartet. Der durch das Konzeptpapier entstandene Vertrauensverlust ist grof3.
Die Branche ist geradezu entsetzt.

Aus Sicht der Verbraucher ist die Situation ebenfalls noch unklar, zumal die angedachte Fi-
nanzierung sich als schwierig gestaltet.

Als Kabinettstermin fur die Strom- und Gaspreisbremse wird der 18.11.2022 genannt.
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Bundesregierung: Handlungsbedarf bei Schenkungen aufgrund der geplanten Anderun-
gen der Grundbesitzbewertung durch das JStG 2022

Am 14.09.2022 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes
2022 (JStG 2022) beschlossen und damit das Gesetzgebungsverfahren gestartet (vgl. zu
den einzelnen Mallnahmen TAX WEEKLY # 26/2022 und # 32/2022).

Auch im Bewertungsgesetz sieht der Gesetzentwurf eine Reihe von Anpassungen vor, die
im Einzelfall erhebliche Auswirkungen auf den Grundbesitzwert und damit auf die Bemes-
sungsgrundlage fir die Erbschaftsteuer haben kénnen. Kaum sind also die neuen Boden-
richtwerte zum 01.01.2022 veroffentlicht, die in vielen Fallen mit einer erneuten Steigerung
des Preisniveaus und damit einer Erh6hung der Erbschaftsteuer bei der Schenkung bzw.
Vererbung von Immobilien einhergehen, droht diese Entwicklung fur das kommende Jahr
nun auch noch von gesetzgeberischer Seite befeuert zu werden. Hintergrund fir die Ande-
rungen bei der steuerlichen Wertermittlung ist die gednderte ImmoWertV 2021, mit der
bundesweit einheitliche Grundsatze fir die Ermittlung der Daten fir die Immobilienbewer-
tung seitens der Gutachterausschusse normiert wurden.

Damit die von den Gutachterausschussen ermittelten Daten weiterhin auch im Rahmen der
steuerlichen Wertermittlung anwendbar sind, waren - wegen des bei der Wertermittlung
geltenden Grundsatzes der Modellkonformitat - Anpassungen beim steuerlichen Ertrags-
wert- und Sachwertverfahren erforderlich geworden. Die Anderungen betreffen zum einen
die Verfahrenstechnik und zum anderen die BerechnungsgréRen selbst.

So kénnen bei der Bewertung von Mehrfamilienhausern im Ertragswertverfahren die Herab-
setzung des gesetzlichen Liegenschaftszinssatzes von 5 % auf 3,5 % und die Erhéhung der
Gesamtnutzungsdauer von 70 auf 80 Jahre zu einer deutlichen Wertsteigerung fihren. Im
Sachwertverfahren dirfte insbesondere die Anpassung der Wertzahlen erhebliche Auswir-
kung auf den steuerlichen Wert haben.

Letzteres kann beispielsweise bei einem im Sachwertverfahren bewerteten Einfamilienhaus
in Regionen mit hohem Bodenpreisniveau dazu fihren, dass der vorlaufige Sachwert kinftig
nicht mehr mit dem gesetzlichen Sachwertfaktor 1,0 an das Marktniveau angepasst wird,
sondern mit einem Faktor von 1,4.

Die Neuregelungen sollen fir Bewertungsstichtage nach dem 31.12.2022 gelten. In Fallen,
in denen sich unter BerUcksichtigung der geplanten Neuregelungen ab 2023 hoéhere Grund-
besitzwerte ergeben wirden, kann es sich also lohnen, Schenkungen in das Jahr 2022 vor-
zuziehen.

BMF: Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG bei gemischt genutzten Grundsticken

Verwendet ein Unternehmer die fir sein Unternehmen gelieferten oder eingefUhrten Ge-
genstande und die in Anspruch genommenen sonstigen Leistungen sowohl fir Umsatze,

die zum Vorsteuerabzug berechtigen, als auch fir Umsatze, die den Vorsteuerabzug aus-
schlieRen, hat er die angefallenen Vorsteuerbetrage in einen abziehbaren und einen nicht
abziehbaren Teil aufzuteilen, vgl. § 15 Abs. 4 UStG.

Im Anschluss an einen bereits im Mai veroffentlichten BMF-Entwurf (vgl. TAX WEEKLY
#17/2022) zu den Besonderheiten der Zuordnung und Aufteilung von Vorsteuerbetragen
bei gemischt genutzten, d.h. sowohl fir vorsteuerschadliche als auch fir vorsteuerunschad-
liche Umsatze verwendeten Gebauden, hat die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom
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20.10.2022 nunmehr die finale Fassung veroffentlicht, welche sodann auch das bislang mafR-
gebliche BMF-Schreiben vom 30.09.2008 aufhebt.

Die im BMF-Entwurf avisierten Grundsatze werden inhaltlich unverandert aufrechterhalten.
Dies gilt insbesondere fir den Ausschluss der direkten Zuordnungsmaoglichkeit von Vorsteu-
erbetragen aus Anschaffungs-/Herstellungskosten eines gemischt genutzten Gebaudes zu
umsatzsteuerpflichtigen bzw. -freien Tatigkeiten, fir die Vorgaben zur Anwendung spezifi-
scher AufteilungsschlUssel, wie z.B. eines FlachenschlUssel, eines objektbezogenen Umsatz-
schlUssel oder einer Aufteilung nach Mallgabe des umbauten Raums (vgl. Abschn. 15.17
Abs. 7 Satz 5 Nr. 1 bis 4 UStAE), sowie fUr die Aussagen zur Feststellungslast der Sachge-
rechtigkeit der verwendeten Aufteilungsschlissel.

Hingegen hat die Finanzverwaltung auf die Kritik der Verbande reagiert und die bisherigen
Aussagen zur Ermittlung eines Flachenschlissels fur die Vorsteueraufteilung angepasst. An-
ders als bislang vorgesehen sollen auch weitere anerkannte Methode zur Flachenberech-
nung (z. B. nach DIN 277 oder der Wohnflachenverordnung) fir Zwecke der Vorsteuerauf-
teilung angewandt werden dirfen, wenn die gewahlte Methode bereits fur andere (z. B.
mietvertragliche) Zwecke angewandt wird, die Flachenberechnung fir das gesamte Ge-
baude einheitlich erfolgt und das Ergebnis sachgerecht ist, vgl. Abschn. 15.17 Abs. 7 Satz 5
Nr. 1 UStAE.

Ferner wurde klargestellt, dass auch Tiefgaragenflachen in derartige Schlissel miteinzube-
ziehen sein sollen.

DarUber hinaus wurde die finale Fassung auch um Aussagen zur BerUcksichtigung von Pho-
tovoltaikanlagen erganzt. Galten diese bislang als eigenstandige Zurechnungsobjekte fur
die DurchfUhrung einer Vorsteueraufteilung, soll dies nunmehr nur noch gelten, soweit sie
nicht Anschaffungs- oder Herstellungskosten (auf Basis der fUr das Einkommensteuerrecht
geltenden Grundsatze) des gesamten Gebaudes darstellen, vgl. Abschn. 15.2c Abs. 10 bzw.
15.6a Abs. 3 Satz 3 UStAE. Anhand einer Aufdach-Photovoltaikanlage erlautert die Finanz-
verwaltung ein zweistufiges Prifschema zur DurchfUhrung der Vorsteueraufteilung fir das
Gebaude, differenziert nach Dachflache und den restlichen Gebaudeteilen.

Die Grundsatze sollen in allen offenen Fallen Anwendung finden. Die Finanzverwaltung will
es jedoch nicht beanstanden, wenn Unternehmer vor der Veroffentlichung des BMF-Schrei-
bens zulassigerweise eine direkte Zuordnung von Vorsteuerbetragen nach der bisherigen
Fassung des Abschn. 15.17 Abs. 7 Satze 6 und 7 UStAE vorgenommen bzw. sich auf die Re-
gelungen in der bisherigen Fassung der Abschnitte 15.2c Abs. 10 und 15.6a Abs. 3 UStAE
zur Behandlung von Photovoltaikanlagen berufen haben.

BFH: Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht eines gewerblichen Grundstiickhand-
lers

Der BFH hatte mit Urteil vom 01.09.2022 (IV R 13/20) zu entscheiden, wann die sachliche
Gewerbesteuerpflicht eines gewerblichen Grundstickshandlers frihestens beginnt.

Im Streitfall war die Klagerin, eine Anfang 2011 gegrindete gewerblich gepragte KG, deren
Wirtschaftsjahr am 01.06. eines Jahres beginnt und am 31.05. des Folgejahres endet, als ge-
werbliche Grundstickshandlerin tatig. Im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis
31.05.2012) hatte sie zwar den Erwerb eines ersten Grundsticks vorbereitet, zum Abschluss
des entsprechenden Kaufvertrags kam es jedoch erst im Juni 2012 und damit im Wirt-
schaftsjahr 2012/2013.
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Das Finanzamt erkannte den von der Klagerin fur das Wirtschaftsjahr 2011/2012 erklarten
gewerbesteuerlichen Verlust von rund einer Millionen Euro nicht an. Es war der Auffassung,
dass die von der Klagerin im Wirtschaftsjahr 2011/2012 unternommenen Akquisitionstatig-
keiten noch keine Gewerbesteuerpflicht habe begrinden kénnen. Die Feststellung des er-
klarten Gewerbeverlusts sei daher ausgeschlossen. Die Klage beim Finanzgericht hatte hin-
gegen Erfolg. Die Klagerin habe im Wirtschaftsjahr 2011/2012 mit der Beauftragung des
Maklerbiros im Marz 2012, der Besichtigung der Grundsticke im April 2012, den Kaufver-
tragsverhandlungen und der Beauftragung des Notars zur Fertigung des GrundstUckskauf-
vertragsentwurfs im Mai 2012 Tatigkeiten unternommen, die objektiv erkennbar auf die
Vorbereitung der Grundsticksgeschafte gerichtet gewesen seien. Sie sei daher bereits im
Wirtschaftsjahr 2011/2012 gewerbesteuerpflichtig gewesen.

Der BFH hat nunmehr die Auffassung des Finanzamts bestatigt, die Entscheidung des Fi-
nanzgerichts aufgehoben und die Klage abgewiesen. Ein gewerblicher Grundstickshandler
nehme seine zur sachlichen Gewerbesteuerpflicht i.5.d § 2 Ab. 1 GewStG fuhrende wer-
bende Tatigkeit fruhestens mit der Anschaffung der ersten Immobilie auf. Fir den Beginn
der werbenden Tatigkeit sei entscheidend, wann die Voraussetzungen fir die erforderliche
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr tatsachlich erfillt seien, so dass sich
das Unternehmen daran mit eigenen gewerblichen Leistungen beteiligen kénne. Im Streit-
fall habe eine solche Beteiligung erstmalig mit dem Abschluss eines entsprechenden Kauf-
vertrags erfolgen konnen. Denn erst hierdurch sei die Klagerin in die Lage versetzt worden,
ihre Leistung am Markt anzubieten. Vorbereitungshandlungen, die dem Abschluss eines ent-
sprechenden Kaufvertrags dienten, genigten demgegenuiber nicht.

An diesem Ergebnis konnte auch die gewerbliche Pragung der Klagerin nichts andern. Zwar
fUhrt auch die Tatigkeit einer i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich gepragten vermo-
gensverwaltenden Personengesellschaft zu einem stehenden Gewerbebetrieb i.S. des § 2
Abs. 1 Satz 1 GewStG, obwohl diese Gesellschaft keine originar gewerblichen Einkinfte er-
zielt (vgl. auch BFH-Urteile vom 13.04.2017 - IV.R 49/15 - und vom 20. 11. 2003 - IV R
5/02). Fir den Beginn des Gewerbebetriebs einer solchen Gesellschaft ist grundsatzlich auf
die Aufnahme der vermogensverwaltenden Tatigkeit abzustellen. Ist eine Personengesell-
schaft aber — wie im Streitfall - zu dem Zweck gegrindet worden, eine originar gewerbli-
che Tatigkeit zu entfalten, und erfijllt diese Gesellschaft im Ubrigen die Merkmale des § 15
Abs. 3 Nr. 2 EStG, beginnt der Gewerbebetrieb nicht allein wegen der in der Vorberei-
tungsphase der originar gewerblichen Tatigkeit Ublicherweise anfallenden vermégensver-
waltenden Tatigkeiten bereits mit deren Aufnahme (vgl. auch BFH-Urteile vom 13.04.2017 -
IV R 49/15 - und vom 12.05.2016 - IV R 1/13). Daher kdnnen selbst mit EinkUnfteerzie-
lungsabsicht unternommene vermogensverwaltende Tatigkeiten einer gewerblich geprag-
ten Personengesellschaft im Einzelfall noch als Vorbereitungshandlungen einer werbenden
originar gewerblichen Tatigkeit zu werten sein. Nur wenn die vermogensverwaltenden Ta-
tigkeiten — anders als im Streitfall - das MalR dessen Uberschreiten, was zur Aufnahme der
originar gewerblichen Tatigkeit erforderlich und Ublich ist, handelt es sich bei diesen Tatig-
keiten nicht mehr um bloRe Vorbereitungshandlungen der noch nicht aufgenommenen ori-
gindr gewerblichen Tatigkeit, sondern um die Ingangsetzung eines Gewerbebetriebs, der
mit der Aufnahme der Vermogensverwaltung beginnt (BFH-Urteil vom 13.04.2017 - IV R
49/15).
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BFH: Anschaffungsnahe Herstellungskosten - Entnahme einer Wohnung

Im Urteil vom 03.05.2022 (IX R 7/21) hatte der BFH dariiber zu entscheiden, ob die Uberfih-
rung eines Wirtschaftsguts vom Betriebsvermdgen in das Privatvermdgen eine unter den
Anwendungsbereich der sog. anschaffungsnahen Kosten fallende Anschaffung i.S.d. § 6
Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG darstellt.

Im Streitfall hatte der Klager, Inhaber einer Hofstelle, im Jahr 2011 eine zu seinem land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb gehérende Wohnung in sein Privatvermégen entnommen. Die
Wohnung, die in allen Streitjahren vermietet war, wurde nach Uberfiihrung in das Privatver-
mogen saniert und modernisiert. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass der Klager die
hierfUr entstandenen Aufwendungen nicht sofort als Erhaltungsaufwand steuerlich geltend
machen konne. Vielmehr wirden anschaffungsnahe Herstellungskosten i.S.d. § 6 Abs. 1

Nr. 1a EStG vorliegen, die bei der Ermittlung der Vermietungseinkinfte lediglich im Wege
der Absetzungen fir Abnutzung (AfA) Uber die Nutzungsdauer des Objektes verteilt steuer-
lich geltend gemacht werden kdnnten. Anschaffungsnahe Herstellungskosten in diesem
Sinne sind Aufwendungen fir Instandsetzungs- und ModernisierungsmalRnahmen, die inner-
halb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebaudes durchgefihrt werden, wenn die
Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 15 % der Anschaffungskosten des Gebaudes Uber-
steigen. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht blieb erfolglos.

Der BFH wies die Revision zwar zurick, soweit sie die Jahre 2011 und 2012 betraf, weil der
Klager infolge der Steuerfestsetzung auf 0 € nicht beschwert sei. In Bezug auf die Jahre
2010 und 2013 sah er die Revision hingegen als begrundet an.

Das Finanzgericht habe zu Unrecht die Aufwendungen fir die Baumalinahmen als anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten beurteilt, denn eine Entnahme der Wohnung aus dem Be-
triebsvermogen sei keine Anschaffung i.S.d. § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG. Es fehle sowohl an der
fUr eine entsprechende Anschaffung notwendigen Gegenleistung als auch an einem Rechts-
tragerwechsel, sofern das Wirtschaftsgut in das Privatvermdgen desselben Steuerpflichti-
gen Uberfihrt werde. Die Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG stelle die Uberfihrung
eines Wirtschaftsguts in das Privatvermogen des Steuerpflichtigen im Wege der Entnahme
nicht durch Fiktion einer Anschaffung gleich.

Da noch zu klaren war, ob die Aufwendungen fir die BaumaRnahmen in den Jahren 2010
und 2013 moglicherweise Herstellungskosten i.S.d. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB darstellen, die
ebenfalls lediglich im Wege der AfA zu bericksichtigen waren, wurde die Sache seitens
des BFH an das Finanzgericht zurickverwiesen.

BFH: Grenzen der Rickwirkung einer Rechnungsberichtigung

Die Gewahrung des Vorsteuerabzugs ist grundsatzlich u.a. davon abhangig, dass der Unter-
nehmer im Besitz einer ordnungsgemalien Rechnung i.S.d. §§ 14, 14a UStG ist. Hingegen ist
zwischenzeitlich auch erkannt, dass in bestimmten Fallen der Berichtigung einer zunachst
unzutreffend ausgestellten Rechnung eine Riuckwirkung zukommen kénne und das Recht
auf Vorsteuerabzug fir das Jahr ausgeUbt werden kann, in dem die urspringliche Rechnung
ausgestellt wurde (vgl. TAX WEEKLY # 34/2020).

Mit seinem Urteil vom 07.07.2022 (V R 33/20) hat der BFH die Voraussetzung fir eine rick-
wirkende Berichtigung nochmals erlautert und darUber hinaus klargestellt, dass eine Rech-
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nungsberichtigung keine Ruckwirkung fur den Vorsteuerabzug begrindet, wenn der Leis-
tende zunachst von einer Steuerbarkeit der Leistung im Ausland ausgeht und den inlandi-
schen Steuerausweis erst spater nachholt.

Im Streitfall bezog die Klagerin im Jahr 2012 sonstige Leistungen von im Inland ansassigen
Unternehmern. Obwohl sich der Ort der Geschaftsleitung in Deutschland befand, gingen
die Parteien des Leistungsaustauschs, aufgrund des statutarischen Unternehmenssitzes der
Klagerin in Luxemburg, davon aus, dass sich der Leistungsort im Ausland befinde. Die Leis-
tungen wurden daher ohne Ausweis von Umsatzsteuer an die Klagerin abgerechnet. Die
Rechnungen enthielten, je nach Rechnungsaussteller, die Angabe ,Mehrwertsteuver 0 %"
mit einem Steuerausweis von 0 € oder den Hinweis ,steuerfrei” unter AnfUhrung eines Ge-
samtbetrags und der Angabe "Steuerschuld verlagert - reverse charge". Zutreffender
Weise hatten die Leistungen jedoch mit gesondertem Ausweis deutscher Umsatzsteuer an
die Klagerin abgerechnet werden missen. Im Jahr 2016 erteilten die Leistenden entspre-
chend berichtigte Rechnungen. Die Klagerin begehrte nunmehr rickwirkend auf das Jahr
2012 den Vorsteuerabzug aus diesen Rechnungen, was ihr sowohl Finanzamt als auch Fi-
nanzgericht verwehrten.

Auch der BFH verweigerte der Klagerin einen rickwirkenden Vorsteuerabzug fur das Jahr
2012. Einerseits erachtet der BFH die urspringlichen Rechnungen als so fehlerhaft, dass sie
es der Finanzverwaltung nicht erlauben, allein auf Basis der darin enthaltenen Angaben die
richtigen SchlUsse fir die Besteuerung und das Recht auf den Vorsteuerabzug zu ziehen. So
mUsse bzw. dirfe die Finanzverwaltung, selbst wenn sie den Irrtum Uber den Leistungsort
erkannt hatte, die Angaben zum (fehlenden) Steuerausweis oder zum Steuerschuldner nicht
selbst ersetzen.

Andererseits stellt der BFH klar, dass eine Rechnung, die Uber eine vermeintlich nicht im In-
land erbrachte Leistung erteilt wurde und daher keinen inlandischen Steuerausweis enthalt,
nicht rickwirkend berichtigt werden konne. Fir die Berichtigungsfahigkeit der urspringlich
erteilten Rechnung muUsse diese jedenfalls Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leis-
tungsempfanger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiese-
nen Umsatzsteuer enthalten.

Generell verknUpfe der EuGH die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs mit der Inrech-
nungstellung eines Steuerbetrages. Im Hinblick auf eine rickwirkende Rechnungsberichti-
gung konne es daher nicht sein, dass die Nachholung eines Steuerausweises so weit zu-
ruckwirkt, dass hierdurch ein Vorsteuerabzug fir einen Zeitraum (hier: das Jahr 2012) be-
grundet werde, der vor dem erstmaligen Vorliegen dieses Steuerausweises (hier: das Jahr
2016) liegt. Dies ware vorliegend aber der Fall, wenn bei einem irrtUmlich angenommenen
Leistungsort im Ausland und der damit verbundenen angenommenen Steuerschuldumkehr,
der inlandische Steuerbetrag erstmals in der berichtigten Rechnung ausgewiesenen werde.
Zudem sei die Klagerin auch erstmalig bei Vorliegender berichtigten Rechnungen im Jahr
2016 mit der deutschen Umsatzsteuer belastet worden, so dass eine Entlastung zu einem
frUheren Zeitpunkt nicht erforderlich sei.

Zwar sehe die Finanzverwaltung vor, dass auch Rechnungen ohne gesonderten Steueraus-
weis mit Rickwirkung berichtigt werden kénnen, wenn die Parteien des Leistungsaus-

tauschs falschlicherweise bei einer im Inland steuerbaren Leistung von einem Wechsel der
Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG ausgegangen sind und die Rechnungen deswegen
den Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers enthalten. Allerdings
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kommt es in diesen Fallen, lediglich unter Heranziehung eines unzutreffenden Steuerschuld-
ners, zu einer Versteuerung des Leistungsaustauschs im Inland. Im Streitfall kam es hinge-
gen allein zu einer Versteuerung im Ausland. Da jedoch ein grenziberschreitender Vorsteu-
erabzug nicht moglich sei, z.B. die Geltendmachung luxemburgischer Umsatzsteuer im Rah-
men der deutschen Umsatzsteuer-Voranmeldung, ist es fir den BFH auch nicht gerechtfer-
tigt, die Versteuerung durch den Leistungsempfanger im Ausland einer Versteuerung im
Inland gleichzustellen.
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Urteile und Schlussantrage des EUGH bis zum 21.10.2022

Entscheidungs- @ Stichwort

datum

Aktenzei-
chen

Vorlage zur Vorabentscheidung - Gemeinsames Steuersystem der Mutter-
und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten — Richtlinie
90/435/EWG - Art. 4 Abs. 1 - Steuerbefreiung der von ihrer Tochtergesell-
schaft ausgeschitteten Dividenden auf der Ebene der Muttergesellschaft -

C-295/21 20.10.2022 Vortrag von Uberschissen aus definitiv besteuerten Einkiinften auf nachfol-
gende Steuerjahre - Ubernahme einer Gesellschaft mit Uberschiissen aus de-
finitiv besteuerten Einkinften durch eine andere Gesellschaft - Nationale Re-
gelung zur Beschriankung der Ubertragung dieser Uberschiisse auf die iber-
nehmende Gesellschaft

Alle am 20.10.2022 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen Entscheidungs- @ Stichwort
datum

Besteuerung von Umsatzen aus dem Betrieb von Geld-

XI B 9/22 (AdV) 26.09.2022 .
spielautomaten

Zum Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht eines

IVR13/2 1.09.2022 . . i

VR 13/20 01.09.20 gewerblichen Grundstickshandlers

Il R 25/20 26.07.9022 Er!<'larung zur optionalen Vollverschonung von Betriebsver-
R maogen

VR 33/20 07.07.2022 Grenzen der Rickwirkung einer Rechnungsberichtigung

Freiwillige Zahlung einer Umsatzsteuer-Vorauszahlung des
VIIIR 25/20 21.06.2022 Vorjahres vor Falligkeit innerhalb der kurzen Zeit gemal §
11 Abs. 2 Satz 2 EStG

Erléschen der Kindergeldanspriche infolge von Sozialleis-

IR 9/21 2.06.2022 .
02.06.20 tungen und Erstattungsansprichen des Jobcenters
Zur Prifung des deutschen Kindergeldanspruchs bei mog-
IR 31/20 01.06.2022 lichem Bezug von Familienleistungen im Vereinigten Ko-
nigreich
VII R 48/90 01.06.2029 Unlonsrechtllcher Anspruch auf Erstattung von Produkti-
onsabgaben eines Zuckerherstellers
Anschaffungsnahe Herstellungskosten - Entnahme einer
IXR7/21 03.05.2022 Wohnung ist keine Anschaffung i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1a

Satz 1 EStG

Alle am 20.10.2022 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen Entscheidungs- @ Stichwort
datum
VIl B 183/21 99.09.9022 Einordnung als Qetrleb der F!ngCthrtschaft - zu den Vo-
e raussetzungen einer einstweiligen Anordnung
1B 2/22 20.09.2022 Erbschaftstever: DBA USA-ERB 2000
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267407&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=494022
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210198/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210193/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210190/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210194/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210196/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210192/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210191/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250169/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210197/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250174/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250173/
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Aktenzeichen

IXB 69/21

IXB 27/22

IVR23/19

IIR10/19

IR 14/20

Il R 40/20

VIIR 65/18
IR31/19

IR 44/19

IR 19/20
IR 25/19

Entscheidungs-
datum

15.09.2022

15.09.2022

28.07.2022

27.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

28.06.2022

01.06.2022

01.06.2022

11.05.2022

04.05.2022

wTis

Stichwort

Grundsatzliche Bedeutung: Darlegungsanforderungen; un-
zulassige Beschwerde bei ausgelaufenem Recht

Vorab entstandene Aufwendungen fir wohnungsrechtsbe-
lastete Immobilie

Keine Klagebefugnis des Personengesellschafters bei
Streit Uber Grund oder Hohe des Gesamthandsgewinns

Schatzung der Besteuerungsgrundlagen fir die Vergnu-
gungsteuer bei Geldspielautomaten

Zur Koordinierung von Familienleistungen

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 02.06.2022 Ill R
9/21 - Kein Erléschen des Kindergeldanspruchs trotz er-
hohter Leistung des Jobcenters bei rechtzeitiger Zahlung
durch die Familienkasse

Anrechnung von Kapitalertragsteuer nach einer sog. Delta-
Korrektur

Gewinnverteilungsbeschluss

Keine Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG auf Verau-
Rerungsgewinn nach § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2002

Kindergeld vor Abschluss des Asylverfahrens

Entschadigungszahlung als vGA

Alle bis zum 21.10.2022 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen

mc2-3S

7306/19/10001

:003

Entscheidungs-
datum

20.10.2022

Stichwort

Vorsteueraufteilung nach § 15 Absatz 4 Umsatzsteuerge-
setz (UStG) bei gemischt genutzten Grundsticken
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250162/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250161/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250181/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250176/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250170/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250177/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250175/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250179/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250169/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250180/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250178/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-10-20-vorsteueraufteilung-nach-paragraf-15-absatz-4-UStG-bei-gemischt-genutzten-grundstuecken.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-10-20-vorsteueraufteilung-nach-paragraf-15-absatz-4-UStG-bei-gemischt-genutzten-grundstuecken.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-10-20-vorsteueraufteilung-nach-paragraf-15-absatz-4-UStG-bei-gemischt-genutzten-grundstuecken.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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European Commission Initiative for a Directive
on Business in Europe: Framework for Income
Taxation (BEFIT) - Public Consultation Paper

Fields marked with * are mandatory.

Introduction

The European Commission intends to table a legislative proposal for a new corporate tax system in 2023,
as announced in its Communication Business Taxation for the 21st Century[1] in May 2021 and in the 2022
President von der Leyen’s State of the Union Address[2]. This proposal is known as ‘Business in Europe:
Framework for Income Taxation’, or ‘BEFIT’.

There is currently no common corporate tax system in the EU. Rather, there are 27 different systems. The
lack of a common corporate tax framework makes EU industries less competitive, due to distortions in
investment and financing decisions (when motivated more by tax optimisation strategies than other
considerations[3]). It also increases compliance costs for businesses operating in more than one EU
country. This puts EU businesses at a competitive disadvantage compared to businesses operating in
markets outside the EU[4].

To address this problem, the Commission intends to propose a new, comprehensive, structural reform of
the EU business tax framework consistent with, and partially based on, the principles that underpin the
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/G20 Inclusive Framework Two-Pillar
Approach[5]. BEFIT is not a new tax. It is a new set of rules to replace 27 different corporate tax systems
for the businesses and companies affected. In the wake of the COVID-19 crisis, reliable and sustainable
revenues from corporate income tax are more important than ever. As the Commission says in its Business
Taxation Communication, its taxation priorities are to enable fair and sustainable growth and ensure
effective taxation. BEFIT would help bring these about by providing EU countries with a fairer, simpler,
more effective corporate tax system. Simplicity is paramount here.

This proposal builds on the experience gained in working on corporate tax initiatives over the last 10-15
years, especially the 2011 Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) and the two 2016
Common Corporate Tax Base (CCTB) and (CCCTB) proposals. These proposals were ultimately not
accepted by Council, but lessons have been learned from their development and the discussions with EU
countries. The discussions have fed into the development of the BEFIT proposal. The proposed new
system will entail a different approach, in particular in relation to tax base adjustments and the design of a
formula for allocating taxable profits.

BEFIT will apply to EU businesses or companies that are part of groups which, in most cases, are present
in more than one EU country (the BEFIT Group). For compatibility with EU law and to maintain a level
playing field, groups of companies that operate in only one country may also be included. BEFIT may apply
to groups with global (consolidated) revenues above a certain threshold, or its scope could be broader than
that, for a more inclusive system. The questions about BEFIT’s scope ask for your views on these matters.
In the first place, the BEFIT proposal aims to establish the key principles that would underpin the features
of a common EU corporate tax base. There are two broad ways of designing the tax base. One is to create
a comprehensive and detailed system of common rules for the tax base, as in the CCCTB proposal. The
other way, based on Pillar 2 of the OECD Approach, to establish the tax base by applying limited tax

1





adjustments to companies’ financial accounts. This second option uses their financial accounts as a
starting point for calculating the tax base of each company in the group of companies in question. The next
step is to consolidate the individual tax bases of all the group members before apportioning them, using a
formula, to the EU countries where group members have a taxable presence. Finally, BEFIT will also look
at applying a simplified approach to assessing the transfer pricing risk for transactions with businesses or
companies outside the BEFIT Group (i.e. associated companies or group members resident in a country
outside the EU).

This consultation seeks the public’'s views on the problem definition and aims, including in the various
policy options, to design the main features of BEFIT: (1) the scope of the new system; (2) how to calculate
the common tax base; (3) how to consolidate the individual tax bases of the members of the BEFIT Group
and allocate the consolidated base across EU countries; (4) how to allocate profit for transactions with
businesses or companies outside the BEFIT Group; and (5) what administrative simplifications could be
introduced with the proposal.

To ensure that BEFIT really does simplify matters, as it is intended to do, and that as many businesses and
companies as possible reap the benefits of it, it would be preferable to have limited sectoral carve-outs.
This is this why this consultation also looks at how the BEFIT formula for profit allocation could be put to
best use in certain sectors, such as the financial services sector.

[1] COM(2021) 251 final.

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech 22 5493

[3] International Monetary Fund, 25 May 2021, ‘Taxing Multinationals in Europe’ report: https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-
Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-Multinationals-in-Europe-50129.

[4] Joint Research Centre, European Commission, ‘Reducing tax compliance costs through corporate tax base harmonization in the
European Union’, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Volume 41, December 2020, 100355 Salvador Barrios, Diego
d'Andria and Maria Gesualdo: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951820300562.

[5] The OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting has developed a two-pillar approach to addressing the tax
challenges arising from the digitalisation of the economy. The approach consists of two pillars. Pillar One aims to ensure a reallocation of
taxing rights between countries and a fairer distribution of the profits of the biggest multinationals. Pillar Two aims to limit corporate income

tax rate competition by introducing a global minimum corporate tax rate of 15%.
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*Language of my contribution
Bulgarian
Croatian
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Hungarian
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ltalian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
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Slovenian
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Business association
Company/business organisation
Consumer organisation
EU citizen
Environmental organisation
Non-EU citizen
Non-governmental organisation (NGO)
Public authority
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*Surname

*Email (this won't be published)





*Scope
International
Local
National
Regional

*QOrganisation size
Micro (1 to 9 employees)
Small (10 to 49 employees)
Medium (50 to 249 employees)
Large (250 or more)

*Level of governance
Local Authority
Local Agency

*Level of governance
Parliament
Authority
Agency

*Organisation name

255 character(s) maximum

*You are:
an EU business/company that is part of a multinational group with total global
revenues over EUR 750m
an EU business/company that is part of a multinational group with total global
revenues between EUR 750-250m
an EU business/company that is part of a multinational group with total global
revenues between EUR 250m-50m
an SME





*1If you are an SME, do you have cross-border activities?

Yes
No

*If you do, how are these carried out?

through foreign subsidiaries

through foreign branches

without establishing a foreign presence

*If you are an SME group, do you prepare consolidated financial statements?

Yes
No

*If you are responding on behalf of a business or company, do you have a taxable

presence abroad?
Yes
No
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*Country of origin
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Andorra

Angola
Anguilla
Antarctica

Antigua and
Barbuda

Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh

Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
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Eustatius and
Saba
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Botswana
Bouvet Island

El Salvador

Equatorial Guinea
Eritrea

Estonia

Eswatini

Ethiopia

Falkland Islands
Faroe Islands

Fiji

Finland
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French Guiana
French Polynesia
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Ghana
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Grenada
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South Sudan
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Sudan
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Svalbard and
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Syria

Taiwan
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Isle of Man
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Jamaica
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North Korea
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Pakistan
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Timor-Leste
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Croatia
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Republic of the
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1. Problem definition

Kuwait
Kyrgyzstan

Laos
Latvia
Lebanon

Lesotho

Liberia

Romania
Russia

Rwanda

Saint Barthélemy
Saint Helena
Ascension and
Tristan da Cunha
Saint Kitts and
Nevis

Saint Lucia

Vietham

Wallis and
Futuna

Western Sahara
Yemen

Zambia

Zimbabwe

Question 1

Do you think the current situation, with 27 different national corporate tax systems,

gives rise to problems in the internal market?

Agree

Partly agree
Neutral

Partly disagree
Disagree

Do not know

If you agree/partly agree with the above, what do you think are the problems?

Not
at
all

Competitive disadvantage for EU

businesses,

compared

to

businesses operating in large

markets outside the EU

High tax compliance costs

Risk of erosion of EU countries’
tax bases due to aggressive tax

planning

Toa
very
limited
extent

Toa
To Toa Do
very
some Neutral great not
great
extent extent now
extent





You can add to this non-exhaustive list in the box below:

500 character(s) maximum

If you identify high tax compliance costs as a problem, please provide an estimate
of the magnitude of compliance costs:

250 character(s) maximum

If you partly disagree/disagree with what question 1 says, or are neutral, please
explain why:

500 character(s) maximum

Question 2
What should the ultimate aim of a new EU corporate tax framework be?
Rank the elements below from 1 to 7 in order of importance.

Do
1 2 3 4 5 6 7 not
know

Growth of business activity in Europe

A more competitive single market that is more
attractive to investors

Greater legal certainty
More tax revenues

A more robust corporate tax system that can
withstand tax avoidance

Reduction of tax compliance costs for
businesses

Reduction of administrative costs for national
tax authorities

If "Other", please explain:

500 character(s) maximum

2. Main features of BEFIT






A. Scope

To determine whether a company that is tax-resident in the EU or an EU-located permanent establishment
of a company established outside the EU falls within BEFIT’s scope, it is envisaged to draw inspiration from
the Pillar 2 rules and set a revenue threshold at group level or for each company.
Possible options would be to align BEFIT as much as possible with the Pillar 2 threshold, or further broaden
its scope through mandatory or optional application, for example to cover SMEs.

Question 3

If the EU acted to establish the key features of a common tax base, which of the
following options for the initiative’s scope do you consider the most appropriate
/effective, from the taxpayer’s point of view and from a tax administration point of
view?

Not Not Do
Very , .
, Effective very effective not
effective .
effective at all know

A compulsory system without a threshold

A threshold for compulsory application
without a possibility for groups below the
threshold to opt in

A threshold for compulsory application with a
possibility for groups/companies (including
SMEs) below the threshold to opt in

If "Other", please explain:

500 character(s) maximum

Would you suggest different ways of determining who BEFIT should cover? Please
elaborate.

500 character(s) maximum

Question 4a
Were a threshold established, which of the following alternatives do you consider
the most effective?

Not Do
Very . Not very )
. Effective i effective not
effective effective
at all know
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Groups with over EUR 750 million of
consolidated global revenues

Groups with over EUR 250 million of
consolidated global revenues

Groups with over EUR 50 million of
consolidated global revenues

All groups, regardless of their revenues
(including SMEs)

Standalone companies, regardless of their
revenues

If "Other", please explain:

500 character(s) maximum

Question 4b

Not Not Do
Very . .
. Effective very effective not
effective .
effective at all know

What do you think about an immediate
mandatory application of BEFIT rules to the
first category (groups under the first option),
followed by their gradual extension to the
other categories, then general mandatory
application after a certain period of time?

Do you think that mandatory application to all
companies from the beginning would be
more effective?

If you do, please say why, e.g. benefits vs costs of introducing such an obligation
for the companies likely to be affected by it.

500 character(s) maximum

Question 5
What do you think about excluding companies that are active in specific sectors of
activity from the scope of BEFIT?

Agree

Partly agree

Neutral

11





Partly disagree
Disagree
Do not know

If you think this would be a good idea, what sectors do you think should be
excluded and why? Please explain.

500 character(s) maximum

Question 6

If certain companies/sectors are excluded, what are your views on how to deal with
groups that operate in a mix of sectors excluded from BEFIT and/or sectors
/activities covered by BEFIT?

Would you be in favour of criteria referring to a revenue-based threshold for each
group’s activity?

For example, one possibility would be that where revenues arising from excluded
activities exceed 50% of a company’s total revenue (company, permanent
establishment), the company’s full income is excluded from the BEFIT tax base for
the tax year in question. Or would you suggest a different way of doing things?

Please elaborate:

500 character(s) maximum

B. Calculation of the tax base

One of BEFIT’s key objectives will be to reduce the complexity taxpayers are faced with in dealing with
different tax systems when a group operates in several EU countries. With this in mind, several options can
be envisaged for calculating the BEFIT tax base. One of these, in particular, is to establish a
comprehensive set of tax rules to determine taxable income, or, drawing inspiration from Pillar 2, start from
companies’ financial accounting statements and make limited adjustments for taxation.

12





Question 7a

Given the potential compliance costs of this, which option do you consider more
effective for calculating the BEFIT tax base?

Under the first option, all companies belonging to the same group would first
prepare their individual financial accounting statements in accordance with the
applicable accounting rules, then bring them into line with a single EU acceptable
accounting standard (for the whole BEFIT Group), to ensure that all group
members use the same accounting standard as a basis for computing their tax
base under BEFIT. The financial accounting net income or loss of individual
companies would require a limited number of interventions to take into account the
main tax adjustments that usually form part of a tax base (e.g. accelerated
depreciation of research and development (R&D) assets for tax purposes).

The second option would entail designing a comprehensive set of tax rules for all
companies affected in all EU countries (BEFIT rules).

Not Not Do
Very . )
i Effective very effective not
effective .
effective at all know

Make limited tax adjustments to companies’
financial accounts (Pillar 2)

Put a comprehensive set of corporate tax
rules in place

If other, please explain:

500 character(s) maximum

Question 7b
If you've chosen the first option, would you be in favour of keeping these
adjustments to a strict minimum?

Agree

Partly agree

Neutral

Partly disagree

Disagree

Do not know

13





Please explain your answer and/or provide further comments, preferably backed up
with evidence, on what tax adjustments you think are critical:

500 character(s) maximum

If "Other", please explain:

500 character(s) maximum

Question 8

Which of the following could constitute key adjustments to financial accounts, in
order to calculate an accurate tax base for BEFIT?

Rank your responses below from 1 to 8 in order of importance.

Do
1 2 3 4 5 6 7 8 not
know

Depreciation of fixed assets

Exemption of received profit distributions
(non-deductibility of linked expenses)

Exemption of the income and non-
deductibility of the losses of a permanent
establishment

Non-deductibility of corporate taxes and
similar profit-based taxes

Rules on addressing the debt bias

Tax credit on income already taxed
outside the EU (other than exempt
income) such as interest, royalties and
other income paid to a company within
the scope of BEFIT

Anti-abuse rules on common issues such
as a general anti-abuse rule (GAAR),
controlled foreign company (CFC) rules,
interest deduction limitation and hybrid
mismatches

Rules on entering and leaving BEFIT
(corporate restructuring and transition
phase)

If "Other", please explain:
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500 character(s) maximum

As a next step, the individual tax bases of all group members (i.e. EU tax-resident companies or EU-
located permanent establishments of companies established outside the EU) would be added together to
form a consolidated tax base. Given consolidation eliminates intra-group transactions in the EU, it would no
longer be necessary to apply transfer pricing to transactions between a consolidated group’s companies.
Instead, a formula would be used to allocate profits between the different EU countries in which the group
operates with a taxable presence.

Another outcome of such consolidation would be the relief of cross-border losses if one group member is,
or two or more group members are, loss-making for tax purposes.

Question 9
Should cross-border loss relief be part of the system?

Agree

Partly agree
Neutral

Partly disagree
Disagree

Do not know

If you agree/partly agree with the above, tell us what you think the implications will
be:

500 character(s) maximum

If you disagree/partly disagree, please elaborate, in particular on ways of
disallowing cross-border loss relief in a consolidation system:

500 character(s) maximum

C. Distribution of the tax base across EU countries using a formula
(formulary apportionment)

It is envisaged that the consolidated tax base of the BEFIT Group to the different EU countries in which the
group operates will be apportioned using a formula. An international consensus, reached for the first time,
on the use of a profit allocation formula in Pillar 1, could help pave the way for the use of a formula in
BEFIT. The Pillar 1 formula only uses one factor, while the more complex BEFIT should use at least three
factors. However, the principle that for the first time a formula replaces the use of the arm’s length principle
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is an important precedent.

Formulary apportionment is a mechanism for allocating the tax base among eligible jurisdictions (EU
countries) on the basis of a set of pre-determined weighted factors. This formula would replace the existing
transfer pricing rules for allocating profit among eligible EU countries.

Question 10
Would you agree that the tax base should be apportioned to the different EU
countries using a formula (formulary apportionment)?

Agree

Partly agree

Neutral

Partly disagree

Disagree

Do not know

If you agree/partly agree, please tell us what impact you think such an allocation
mechanism may have:

500 character(s) maximum

If you disagree/partly disagree, please suggest possible alternatives for allocating
the tax base:

500 character(s) maximum

When a formula is used, the most frequent factors for allocating profit are tangible assets, staff numbers,
payroll and sales by destination. The higher these are in an EU country, the greater the share of profit that
will be allocated to this country.

An alternative would be to also include intangible assets in the formula. As neither the categories of
intangible assets recognised for accounting purposes nor the methods for evaluating them are harmonised
across the EU, they could be taken into account using a proxy. This could include R&D expenses and
marketing and advertising costs, combined with a nexus requirement (to be fulfilled by the company
allocated a share of profits deriving from those intangibles).

Question 11a

Would you be in favour of profit allocation using a formula based on a combination
of weighted factors, such as tangible assets, labour (a combination of staff
numbers and payroll) and sales by destination, but not intangible assets?

Agree
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Partly agree
Neutral

Partly disagree
Disagree

Do not know

Question 11b
Or would you be in favour of a BEFIT formula including the above and one or more
intangible assets?

Agree

Partly agree

Neutral

Partly disagree

Disagree

Do not know

If you agree/partly agree, how should the value of intangible assets be taken into
account, e.g. accounting value (risk of tax abuse), proxy (which ones), or some
other way?

500 character(s) maximum

Do you have any suggestions for the content of the intangible assets factor(s) (e.g.
references to R&D or marketing and advertising in a given EU country)?

500 character(s) maximum

Do you have suggestions for any additional factors?

500 character(s) maximum

Several options are considered regarding the weight of each factor. In the sample formula below, all four
factors mentioned above are included and equally weighted ('4). The share of profit of group member F will
be determined as follows (N.B. G refers to the whole group):
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1
Share F = Consolidated Tax Base * [— ( . -
4 \Sales by destination G

1 ( Payroll F No of employees F) 1 (Tangibie assets F)

Sales by destination F)

+—-1(0.5 .
4 Payroll G Noof employees G

1 (Iutangible assets proxy F)

3

Tangible assets G

4

Intangible assets G

In this formula, the EU country of destination (market jurisdiction) is less represented than the EU country
of origin, as only one quarter of all factors, i.e. sales by destination, allocates profit to the market
jurisdiction. To compensate for this, a possibility could be to apply an increased weighting to sales by
destination (e.g. a double weighting, giving two fifths of the overall weighting to sales by destination and
three fifths to origin).

Question 12
Do you think sales by destination should be given a higher weighting in the formula?
Agree
Partly agree
Neutral
Partly disagree
Disagree
Do not know

If you agree/partly agree, what percentage of the formula should be represented by
the EU country of destination and what percentage by the EU country of origin?

250 character(s) maximum

Please explain your answer, in particular with reference to how the formula factors
should be weighted.

500 character(s) maximum

Question 13

For certain sectors of activity with specificities that cannot be addressed by the
factors of the generally applicable formula, it may be necessary to adjust certain
features and design sector-specific versions of the formula, to ensure a fair
allocation of profit.

For which sector(s) of activity would you see a potential need for a sector-specific
formula and why?

18





500 character(s) maximum

What would you include in such a formula’s factors?

500 character(s) maximum

D. Allocation of profit to companies outside the BEFIT Group

Under BEFIT, the arm’s length principle[1] will continue to apply to pricing transactions between companies
of the BEFIT Group and (i) companies of the same group that are tax-resident outside the EU (i.e. outside
the BEFIT Group); and/or (ii) their associated companies[2] in the EU or a country outside the EU. The
planned initiative could therefore simplify the methods for applying transfer pricing rules, to give taxpayers
greater legal certainty but without deviating from the arm’s length principle.

[1] An internationally acknowledged principle according to which the price agreed in a transaction between two related parties must be the
same as the price agreed in a comparable transaction between two unrelated parties.

[2] Companies that are part of a group, but not of the BEFIT Group, so below the accounting threshold for consolidating financial statements.

Question 14
Regarding transactions between BEFIT Group companies and companies outside
it:

Do
Partl Partl
Agree Y Neutral . y Disagree not
agree disagree
know

Should the status quo be maintained
for transfer pricing rules, as has been
the case until now?

Should compliance with transfer
pricing rules be simplified even if the
process involves the use of proxies?

Do you agree that this can be done, e.
g. using certain benchmarks?

What other ways of simplifying do you suggest? And how do you see them

working?

500 character(s) maximum
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To provide tax certainty, the proposal envisages developing a system based on macro-industries’
benchmarks. This would not replace the arm’s length principle, and companies would still need to carry out
the necessary transfer pricing analysis. But it would provide guidance on how tax authorities assess the risk
of certain transactions without departing from the OECD rules.

Under such a system, the transaction between a company of the BEFIT Group and one outside it would be
assessed as being of low, medium or high risk for not complying with the arm’s length principle. This would
depend on how payment for the transaction compares to a series of benchmarks for each category of
macro-industry (e.g. automotive) and type of activity (e.g. distribution).

What this approach aims at is transparency, through the publication of certain profit markers (possibly in
the form of a range) for tax authorities’ risk assessment framework.

These profit markers are indicative illustrating what would be tax authorities’ likely approach to certain
transactions. For example, if the profit margin of a low-risk BEFIT Group company in the distribution sector
fell into the ‘low-risk’ zone, tax authorities would generally not check the transfer pricing results of the
relevant transaction.

Question 15a
Do you agree with streamlining tax authorities’ transfer pricing risk assessments of
transactions between members of the BEFIT Group and companies outside it?
Agree
Partly agree
Neutral
Partly disagree
Disagree
Do not know

Question 15b

Should this approach apply to both inbound and outbound transactions?
Yes
No

Please elaborate.

500 character(s) maximum

Question 15¢

In your view, what are the most important homogenous macro-categories for
grouping industry sectors for the purposes of benchmarking?

Please elaborate.
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500 character(s) maximum

3. Administration

BEFIT will aim for a significant reduction in the compliance burden of taxpayers and the administrative
costs for tax authorities. However, this does not exclude the fact that some additional compliance and
administrative costs could arise in certain circumstances.

Question 16

As a taxpayer, do you see any benefits the BEFIT initiative would bring regarding
your current compliance costs, e.g. their nature, size, etc.?

As a tax administration, do you see any benefits the BEFIT initiative would bring
regarding your current administrative costs, e.g. their nature, size, etc.?

Please explain your response.

500 character(s) maximum

Question 17

As a taxpayer, do you anticipate that the BEFIT initiative will bring additional
compliance costs?

As a tax administration, do you anticipate that the BEFIT initiative will bring
additional administrative costs, apart from the obvious regulatory costs that most
likely will arise at the beginning?

Please explain your response:

500 character(s) maximum

The envisaged reductions in the administrative and regulatory burden can be grouped into three broad
categories:

1. filing simplifications relating to tax returns,
2. simplifications relating to interactions with tax authorities, and
3. dispute resolution.

A B
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1 Filing a single EU corporate tax return combined with a one-
simplifications stop-shop for submitting the group’s tax return and

possibly settling annual tax liability

Audit a coordination of audits, including joint audits, by the tax
2 e authorities of EU countries in which the group has a
simplifications
taxable presence
alternative dispute prevention and resolution methods in

3  Dispute resolution .. . . e
addition to the existing national judiciary system

Question 18

Which of the following types of simplification would be the most useful in terms of
reducing the compliance (as a taxpayer)/administrative (as a tax administration)
burden?

Please rank your responses from 1 to 3 in order of importance.

1 2 3 Do not know
Filing simplifications
Audit simplifications

Dispute resolution

If other, please explain:

500 character(s) maximum

Would you suggest any other ways of reducing compliance costs for taxpayers/
administrative costs for tax authorities?

500 character(s) maximum

Final remarks, additional information

Is there anything else you would like to bring to the attention of the Commission?
Although not necessary, you can upload a brief document, such as a position paper, if you think additional

background information is needed to better explain your position or to share data, studies, etc. that the
European Commission could consider in preparing its initiative.
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Any uploaded document will be published alongside your answers to the questionnaire, the essential part of
this public consultation. Documentation is optional, as additional background reading to better understand
your position.

If you have decided in ‘About you’ that your contribution is to remain anonymous, make sure you remove
any personal information (name, email) from the document and its properties.

If you wish to provide additional information (e.g. a position paper or a report) or raise points not covered by
the questionnaire, you can upload this additional information here.

Comments:

1000 character(s) maximum

Please upload your file(s)

The Commission will publish all contributions to this public consultation. You can choose whether you

would prefer to have your details published or to remain anonymous when your contribution is published. Fo
r the purpose of transparency, the type of respondent (for example, ‘business association,
‘consumer association’, ‘EU citizen’) country of origin, organisation name and size, and its
transparency register number, are always published. Your e-mail address will never be published.
Opt in to select the privacy option that best suits you. Privacy options default based on the type of
respondent selected

*Contribution publication privacy settings

Anonymous

The type of respondent that you responded to this consultation as, your
country of origin and your contribution will be published as received. Your
name will not be published. Please do not include any personal data in the
contribution itself.

Public

Your name, the type of respondent that you responded to this consultation as,
your country of origin and your contribution will be published.

" Contribution publication privacy settings
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Anonymous

Only organisation details are published: The type of respondent that you
responded to this consultation as, the name of the organisation on whose
behalf you reply as well as its transparency number, its size, its country of
origin and your contribution will be published as received. Your name will not
be published. Please do not include any personal data in the contribution itself
if you want to remain anonymous.

Public

Organisation details and respondent details are published: The type of
respondent that you responded to this consultation as, the name of the
organisation on whose behalf you reply as well as its transparency number, its
size, its country of origin and your contribution will be published. Your name
will also be published.

| agree with the personal data protection provisions
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BFH Bundesfinanzhof ®
Urteil vom 03. Mai 2022, IXR 7/21

Anschaffungsnahe Herstellungskosten - Entnahme einer Wohnung ist keine Anschaffung i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1
EStG

ECLI:DE:BFH:2022:U.030522.1XR7.21.0
BFH IX. Senat

EStG§6 Abs 1 Nr1aS1,EStG&89Abs 1S3 Nr7,EStG&9 Abs5S 2, EStG § 10d Abs 4 S 4, EStG & 10d Abs 4 S 5, EStG &
21 Abs 1, HGB § 255 Abs 1 S 1, HGB & 255 Abs 2 S 1, FGO & 40 Abs 2, EStG § 4 Abs 1 S 2, EStG & 7 Abs 1, EStG VZ 2010,
EStG VZ 2011, EStG VZ 2012, EStG VZ 2013

vorgehend FG Kéln, 25. Februar 2021, Az: 11 K 2686/18

Leitsatze

Die Uberfiihrung eines Wirtschaftsguts vom Betriebsvermdgen in das Privatvermégen ist keine Anschaffung i.S. des & 6
Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG.

Tenor

Auf die Revision der Klager wird das Urteil des Finanzgerichts Koln vom 25.02.2021 - 11 K 2686/18 insoweit aufgehoben,
als es die Einkommensteuerbescheide fiir 2010 und 2013 betrifft.

Die Sache wird insoweit an das Finanzgericht Kéln zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zuriickverwiesen.
Im Ubrigen wird die Revision als unbegriindet zuriickgewiesen.

Dem Finanzgericht Koln wird die Entscheidung uber die Kosten des Verfahrens lbertragen.

Tatbestand

1 Streitig ist, ob Aufwendungen des Klagers und Revisionsklagers (Klager) fiir Baumafinahmen an einer im Jahr 2011
aus seinem landwirtschaftlichen Betriebsvermdgen entnommenen Wohnung als bei seinen Einklinften aus
Vermietung und Verpachtung sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen oder als anschaffungsnahe
Herstellungskosten i.S. von & 6 Abs. 1 Nr. 1a des Einkommensteuergesetzes in der maRgebenden Fassung der
Streitjahre 2010 bis 2013 (EStG) im Wege der Absetzung fiir Abnutzung (AfA) zu berlicksichtigen sind.

2 Der Klager erzielte in den Streitjahren als Inhaber einer Hofstelle, die er im Jahre 1999 im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge erworben hatte, land- und forstwirtschaftliche Einklinfte sowie Einkilinfte aus Vermietung
und Verpachtung. Er wird zusammen mit seiner Ehefrau (Klagerin und Revisionsklagerin --Kldagerin--) zur
Einkommensteuer veranlagt. Nach der Entnahme der zum land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehdrenden
Wohnung zum unstreitigen Gebaudeteilwert in Hohe von 49.046 € wurde diese saniert und modernisiert. Fur die
Erneuerung der Fassade, samtlicher Fenster und Fensterbanke, des Dachstuhls, der Dacheindeckung, aller
Innenturen, der Haustlire, samtlicher Elektro-, Sanitar- sowie Heizungsinstallationen, Fliesen- sowie Parkettfu3boden
in allen Raumen, des Badezimmers sowie der Ausfiihrung von Putz- und Stuckarbeiten und Malerarbeiten sind in den
Streitjahren folgende Aufwendungen angefallen:





2011 2012 2013
43.746,75 € 21.161,62 € 18.469,14 €.

Die Wohnung war in allen Streitjahren mit Ausnahme des Zeitraums von Juli 2011 bis Marz 2012 vermietet.

Im Anschluss an eine Auenprifung vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) die Auffassung,
dass die bislang als Erhaltungsaufwendungen geltend gemachten Aufwendungen als anschaffungsnahe
Herstellungskosten zu beurteilen und gemaf § 7 Abs. 4 EStG bei der Ermittlung der Einkilinfte aus Vermietung und
Verpachtung abzuschreiben sind. Das FA erteilte den Klagern unter dem 20.11.2017 gemaf} § 164 Abs. 2 der
Abgabenordnung (AO) geanderte Einkommensteuerbescheide, in denen es die Einkommensteuer fiir das Streitjahr
2010 in Hohe von 92.860 £, fir das Streitjahr 2011 in Hohe von 11.465 €, fur das Streitjahr 2012 in Hohe von 0 €
und fur das Streitjahr 2013 in Hohe von 1.196 € festsetzte und den Vorbehalt der Nachpriifung aufhob.

Die hiergegen gerichteten Einspriiche wies das FA mit zusammengefasster Einspruchsentscheidung vom 01.10.2018
als unbegriindet zuruck.

Die Klage blieb erfolglos. Das Finanzgericht (FG) fiihrte in seinem im Betriebs-Berater (BB) 2021, 1711
veroffentlichten Urteil im Wesentlichen aus, das FA habe die in Rede stehenden Aufwendungen fur die an der
Wohnung in den Streitjahren 2011 bis 2013 durchgefuihrten Instandhaltungs- und Modernisierungsmafinahmen zu
Recht nicht als im Jahr ihrer Entstehung sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen behandelt, sondern lediglich im
Wege der linearen AfA mit 2 % jahrlich als Werbungskosten bei den Einkulnften aus Vermietung und Verpachtung
berlicksichtigt (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 i.V.m. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2a EStG). Dabei sei das FA zutreffend davon
ausgegangen, dass die geltend gemachten Aufwendungen als anschaffungsnahe Herstellungskosten i.S. von & 6
Abs. 1 Nr. 1a EStG anzusehen seien, die zusammen mit dem in Hohe von 49.046 € erfassten Teilwert der im Jahr
2011 aus dem landwirtschaftlichen Betriebsvermdgen des Klagers entnommenen Wohnung die
Bemessungsgrundlage fiir die ab dem Jahr 2011 vorzunehmende AfA bildeten. Das in & 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG
enthaltene Tatbestandsmerkmal der "Anschaffung” sei unter Berlicksichtigung der Gesetzessystematik sowie des
Regelungszwecks dieser Vorschrift, Erwerber eines Neubaus oder einer nicht renovierungsbedirftigen Immobilie
gegenlber Erwerbern eines instandsetzungsbedurftigen Altobjekts steuerlich nicht zu benachteiligen, normspezifisch
dahin auszulegen, dass auch die Entnahme eines Wirtschaftsguts als anschaffungsahnlicher Vorgang erfasst werde.
Die Gleichstellung einer steuerlich erfassten Entnahme mit einer Anschaffung beruhe auf einem Analogieschluss.

Wahrend des Klageverfahrens hat das FA aus nicht streitgegenstandlichen Griinden gemaf § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a
AO geanderte Einkommensteuerbescheide fiir die Streitjahre 2010 und 2011 jeweils vom 29.01.2021 und fur die
Streitjahre 2012 und 2013 jeweils vom 13.01.2021 erlassen. Hieraus resultiert fiir das Streitjahr 2010 eine
Herabsetzung der Einkommensteuer auf 90.692 €, der ein Verlustriicktrag aus 2011 in Hohe von 2.673 € zu Grunde
liegt, fur das Streitjahr 2011 eine Minderung der Einkommensteuer auf O € und die gesonderte Feststellung des
verbleibenden Verlustvortrags auf den 31.12.2011 in Hohe von 0 €, flr das Streitjahr 2012 eine Beibehaltung der
Nullfestsetzung unter Ansatz der Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung des Klagers in Hoéhe von 12.518 €
sowie des Gesamtbetrags der Einkunfte in Hohe von 23.589 € und fir das Streitjahr 2013 eine Erh6hung der
Einkommensteuer auf 1.208 €.

Mit ihrer Revision riigen die Klager die Verletzung materiellen Rechts (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG). Sie tragen im
Wesentlichen vor, die Vorschrift ziele auf die Falle eines tatsachlichen Anschaffungsvorgangs ab, in denen das
wirtschaftliche Eigentum Ubergehe und es zu einem Rechtstragerwechsel komme. Die Betrachtungsweise des FA
habe eine von & 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG nicht beabsichtigte Ungleichbehandlung zur Folge. Baumafinahmen vor der
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Entnahme hatten sofort abziehbare Betriebsausgaben zur Folge, ohne dass sich die AfA-Bemessungsgrundlage
erhohe. Die Kosten solcher Maftnahmen wirden somit nicht Uber die Nutzungsdauer des Gebdudes verteilt, sondern
wirkten sich steuerlich sofort gewinnmindernd aus. Folglich waren Steuerpflichtige, die vor der Entnahme der
Immobilie Instandhaltungs- oder Modernisierungsmafinahmen vornahmen, gegenuber denjenigen Steuerpflichtigen,
die diese MaBnahmen erst nach der Entnahme durchfiihren, bevorzugt, falls § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG angewendet
wirde.

Die Klager beantragen,

das Urteil des FG aufzuheben und die Einkommensteuerbescheide fiir die Streitjahre 2010 bis 2013 vom 13.01.2021
bzw. 29.01.2021 mit der Mafigabe zu andern, dass die geltend gemachten Kosten fir Instandhaltungs- und
Modernisierungsmafinahmen in Hohe von 43.746,75 € fir 2011, in Hohe von 4.232,32 € (20 % x 21.161,62 €) fir
2012 und in Hohe von 3.693,83 € (20 % x 18.469,14 €) fur 2013 als sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen im
Rahmen der Einkunfte aus Vermietung und Verpachtung berticksichtigt werden sowie im Wege des Verlustriicktrags
gemaf & 10d Abs. 1 Satz 3 EStG die entsprechende Folgeberichtigung bei der Einkommensteuerfestsetzung fiir 2010
vorzunehmen ist.

Das FA beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.

Das FA halt die Ausfiihrungen des FG fur zutreffend.

Entscheidungsgrunde
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Die Revision ist fiir die Streitjahre 2010 und 2013 begriindet. Sie fiihrt zur Aufhebung des Urteils des FG, soweit die
Einkommensteuerbescheide fur 2010 und 2013 betroffen sind, und insoweit zur Zurtickverweisung der Sache zur
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (8 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die
Vorentscheidung verletzt insoweit § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG. Das FG hat unzutreffend die Entnahme der Wohnung aus
dem Betriebsvermégen als Anschaffung angesehen. Im Ubrigen ist die Revision unbegriindet (Streitjahre 2011 und
2012) und daher insoweit nach & 126 Abs. 2 FGO zurtckzuweisen.

1. Die Klage war hinsichtlich der Einkommensteuerbescheide fiir 2010 und 2013 zuldssig. Hingegen ist die Revision,
soweit das angefochtene Urteil die Einkommensteuerbescheide fiir 2011 und 2012 betrifft, mit der Mafigabe
unbegrindet, dass die Klage schon nicht zulassig war.

a) GemaR § 40 Abs. 2 FGO ist die Klage, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zulassig, wenn der Klager
geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder durch die Ablehnung oder Unterlassung eines Verwaltungsakts oder
einer anderen Leistung in seinen Rechten verletzt zu sein. Dies ist bei der Anfechtung eines Nullbescheids
regelmaBig nicht der Fall (standige Rechtsprechung; vgl. nur Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 08.11.1989 -
I R 174/86, BFHE 158, 540, BStBL 11 1990, 91, unter I1.2.a; BFH-Beschluss vom 16.12.2014 - X B 113/14, BFH/NV
2015, 510, Rz 9, m.w.N.). Nach standiger Rechtsprechung des BFH wird liber Grund und Hohe des Verlustriicktrags
ausschlieBlich im Rahmen der Veranlagung des Riicktragsjahres und nicht in dem Einkommensteuerbescheid oder
dem Verlustfeststellungsbescheid des Verlustentstehungsjahres entschieden (s. z.B. BFH-Urteile vom 27.09.1988 -
VIII R 432/83, BFHE 155, 83, BStBL Il 1989, 225; vom 27.01.2010 - IX R 59/08, BFHE 228, 301, BStBL 11 2010, 1009;
vom 10.03.2020 - IX R 24/19, BFH/NV 2020, 873, m.w.N.; BFH-Beschluss vom 20.12.2006 - VIII B 111/05, BFH/NV
2007, 699; Heuermann in Kirchhof/S6hn/Mellinghoff, EStG, § 10d Rz A 343). Fur eine Klage gegen einen auf 0 €
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lautenden Einkommensteuerbescheid des Verlustentstehungsjahres fehlt daher die Klagebefugnis i.S. des § 40 Abs. 2
FGO, wenn das Begehren des Steuerpflichtigen nicht auf die Verlustfeststellung, sondern ausschlieflich auf den
Verlustricktrag gerichtet ist.

Ausnahmsweise kann die Klage gegen einen Nullbescheid jedoch zulassig sein, wenn der Bescheid sich fur den
Klager deshalb nachteilig auswirkt, weil in ihm angesetzte Besteuerungsgrundlagen im Rahmen anderer Verfahren
verbindliche Entscheidungsvorgaben liefern (BFH-Urteile vom 20.12.1994 - IX R 80/92, BFHE 177, 44, BStBL Il 1995,
537; vom 08.06.2011 - | R 79/10, BFHE 234, 101, BStBL 11 2012, 421, Rz 10; BFH-Zwischenurteil vom 28.11.2018 -

| R 41/18, BFH/NV 2019, 1109, Rz 17; BFH-Urteil in BFH/NV 2020, 873, Rz 23). Nach der Neukonzeption des
Verhaltnisses zwischen Steuerfestsetzung und Verlustfeststellung nach § 10d Abs. 4 EStG durch das
Jahressteuergesetz 2010 vom 08.12.2010 (BGBL | 2010, 1768) kann eine Beschwer im Hinblick auf einen
Nullbescheid gegeben sein, wenn der Festsetzung Besteuerungsgrundlagen zu Grunde gelegt worden sind, die zur
Feststellung eines zu niedrigen verbleibenden Verlustvortrags fuhren konnen (vgl. BFH-Urteil vom 27.10.2020 -
IXR 5/20, BFHE 271, 359, BStBL 1l 2021, 600, Rz 22).

Gemaf’ § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG sind bei der Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags die
Besteuerungsgrundlagen so zu berticksichtigen, wie sie den Steuerfestsetzungen des Veranlagungszeitraums, auf
dessen Schluss der verbleibende Verlustvortrag festgestellt wird, und des Veranlagungszeitraums, in dem ein
Verlustriicktrag vorgenommen werden kann, zu Grunde gelegt worden sind; § 171 Abs. 10, § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
und § 351 Abs. 2 AO sowie § 42 FGO gelten entsprechend. Die Besteuerungsgrundlagen durfen bei der Feststellung
nur insoweit abweichend von Satz 4 beriicksichtigt werden, wie die Aufhebung, Anderung oder Berichtigung der
Steuerbescheide ausschliefslich mangels Auswirkung auf die Hohe der festzusetzenden Steuer unterbleibt (§ 10d
Abs. 4 Satz 5 EStG).

Fir die der tariflichen Einkommensteuer unterliegenden Einkiinfte wird mit der Regelung des & 10d Abs. 4 Satz 4
EStG eine inhaltliche Bindung des Verlustfeststellungsbescheids an den Einkommensteuerbescheid erreicht, obwohl
der Einkommensteuerbescheid kein Grundlagenbescheid ist (BFH-Urteile vom 13.01.2015 - IX R 22/14, BFHE 248,
530, BStBL Il 2015, 829, Rz 15; vom 12.07.2016 - IX R 31/15, BFHE 255, 1, BStBL II 2018, 699, Rz 17, und vom
07.12.2016 - | R 76/14, BFHE 256, 314, BStBL Il 2017, 704, Rz 14 zum Korperschaftsteuerbescheid). Daraus folgt, dass
im Feststellungsverfahren des verbleibenden Verlustvortrags die Einkuinfte nicht eigenstandig zu ermitteln bzw. zu
uberpriifen sind (vgl. BFH-Urteile in BFHE 248, 530, BStBL Il 2015, 829; in BFHE 255, 1, BStBL 11 2018, 699, Rz 17, und
vom 09.05.2017 - VIII R 40/15, BFHE 258, 335, BStBL Il 2017, 1049, Rz 16). Die aus § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG folgende
Bindungswirkung setzt allerdings voraus, dass eine Einkommensteuerveranlagung (ggf. mit einer festzusetzenden
Steuer von 0 €) durchgefiihrt worden ist (vgl. BFH-Urteile in BFHE 248, 530, BStBL Il 2015, 829, und in BFHE 255, 1,
BStBL 11 2018, 699, Rz 17).

Dementsprechend muss der Steuerpflichtige seine Einwendungen gegen aus seiner Sicht unzutreffende
Besteuerungsgrundlagen im Rahmen eines Einspruchs- bzw. eines anschlieRenden Klage- und Revisionsverfahrens
gegen den Einkommensteuerbescheid geltend machen. Wegen der inhaltlichen Bindungswirkung in Bezug auf die
Verlustfeststellung ist er durch einen entsprechenden Einkommensteuerbescheid auch dann beschwert, wenn es sich
um einen sog. Nullbescheid handelt (BFH-Urteil in BFHE 258, 335, BStBL 11 2017, 1049, Rz 17).

b) Nach diesen Mafistaben ist die Klage hinsichtlich der Streitjahre 2010 und 2013 zuldssig. Denn Uiber Grund und
Hohe des Verlustrucktrags wird ausschlieflich im Rahmen der Veranlagung des Rucktragsjahres 2010 und nicht in
dem Einkommensteuerbescheid oder dem Verlustfeststellungsbescheid des Verlustentstehungsjahres entschieden.
Fir das Streitjahr 2013 sind die Klager bereits durch die festgesetzte Einkommensteuer im angefochtenen
Einkommensteuerbescheid beschwert.
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c) Den Klagern fehlt allerdings fiir die Streitjahre 2011 und 2012 die erforderliche Klagebefugnis (&8 40 Abs. 2 FGO).

Fur eine Klage gegen einen auf O € lautenden Einkommensteuerbescheid des Verlustentstehungsjahres 2011 fehlt
die Klagebefugnis i.S. des & 40 Abs. 2 FGO, weil das Begehren der Klager insoweit nicht auf die Verlustfeststellung,
sondern ausschliefilich auf den Verlustriicktrag gerichtet ist.

Hinsichtlich der Einkommensteuerfestsetzung von 0 € fiir das Streitjahr 2012 ergibt sich die Klagebefugnis nicht aus
§ 10d Abs. 4 Satz 4 EStG. Denn die Klager erstreben nicht die gesonderte Feststellung eines verbleibenden
Verlustvortrags nach & 10d Abs. 4 EStG auf den 31.12.2012 oder allgemein einen "Verlustabzug". Vielmehr haben sie
fur 2012 ausdriicklich beantragt, Aufwendungen fir Instandhaltungs- und Modernisierungsmafinahmen in Hohe von
4.232,32 € als sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen bei den Einkiinften aus Vermietung und Verpachtung zu
berticksichtigen. Da der Gesamtbetrag der Einklinfte im Einkommensteuerbescheid fir 2012 23.589 € betragt
(Bescheid vom 13.01.2021), minderten die begehrten sofort abziehbaren Erhaltungsaufwendungen den
Gesamtbetrag der Einkuinfte im Streitjahr 2012 nicht bis auf 0 € mit der Folge, dass vortragsfahige negative
Einklinfte danach nicht mehr verblieben. Unter Beriicksichtigung ihres Begehrens entfaltet der
Einkommensteuerbescheid fir 2012 fir die Klager danach keine die Klagebefugnis begriindende negative
Bindungswirkung.

2. In der Sache hat das FG die Aufwendungen fiir die Baumafinahmen zu Unrecht als anschaffungsnahe
Herstellungskosten nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG beurteilt.

a) Aufwendungen, die --wie im Streitfall-- durch die Absicht veranlasst sind, Einklnfte aus Vermietung und
Verpachtung zu erzielen (§ 21 Abs. 1 EStG), sind dann nicht als Werbungskosten sofort abziehbar (§ 9 Abs. 1 Satz 1
EStG), wenn es sich um Anschaffungs- oder Herstellungskosten handelt. In diesem Fall sind sie nur im Rahmen der
AfA zu berticksichtigen (8§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 i.V.m. § 7 Abs. 1, 4 und 5 EStG). Welche Aufwendungen zu den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zahlen, bestimmt sich auch fir die Einklinfte aus Vermietung und
Verpachtung nach & 255 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB). Danach sind Anschaffungskosten
die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermogensgegenstand zu erwerben und ihn in einen
betriebsbereiten Zustand zu versetzen, ferner die Anschaffungsnebenkosten und nachtraglichen Anschaffungskosten.
Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gutern und die Inanspruchnahme von
Diensten fur die Herstellung eines Vermdgensgegenstandes, seine Erweiterung oder fir eine Uber seinen
urspringlichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Zu den Herstellungskosten eines
Gebaudes gehdren nach & 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 i.V.m. § 9 Abs. 5 Satz 2 EStG auch Aufwendungen fir
Instandsetzungs- und Modernisierungsmafinahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des
Gebadudes durchgeflihrt werden, wenn die Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 15 % der Anschaffungskosten des
Gebdudes ubersteigen (anschaffungsnahe Herstellungskosten; s. BFH-Urteile vom 14.06.2016 - IX R 25/14, BFHE
254, 236, BStBL Il 2016, 992, Rz 15; IX R 15/15, BFHE 254, 246, BStBL 11 2016, 996, Rz 8 ff.; IXR 22/15 - BFHE 254,
251, BStBL I 2016, 999, Rz 12 ff.; vom 13.03.2018 - IX R 41/17, BFHE 261, 268, BStBL Il 2018, 533, Rz 11 ff.; jeweils
m.w.N.; Schief3l, Steuern und Bilanzen --StuB-- 2016, 719). Diese Aufwendungen erhdhen die AfA-
Bemessungsgrundlage (8 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG), sie sind nicht als Werbungskosten sofort abziehbar. Nicht zu
diesen Aufwendungen gehoren nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 2 EStG die Aufwendungen flir Erweiterungen i.S. des & 255
Abs. 2 Satz 1 HGB sowie Aufwendungen flr Erhaltungsarbeiten, die jahrlich Giblicherweise anfallen.

b) Eine Entnahme der Wohnung aus dem Betriebsvermdgen ist keine Anschaffung i.S. des & 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1
EStG.
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aa) Der Begriff der "Anschaffung” ist im Einkommensteuerrecht gesetzlich nicht definiert. Sowohl in der Literatur als
auch in der hochstrichterlichen Rechtsprechung wird der Begriff der "Anschaffung” unterschiedlich interpretiert und
jeweils aus seinem Sinnzusammenhang heraus nach dem Zweck der Vorschrift ausgelegt. Eine Anschaffung ist
danach jedenfalls dann anzunehmen, wenn ein Wirtschaftsgut im Austausch mit einer Gegenleistung --also
entgeltlich-- erworben wird (BFH-Urteile vom 13.01.1993 - X R 53/91, BFHE 170, 186, BStBL Il 1993, 346, unter 2.b;
vom 25.06.2002 - IX R 47/98, BFHE 199, 361, BStBL Il 2002, 756, unter 11.2.b aa). Bei der Entnahme eines
Wirtschaftsguts aus dem Betriebsvermogen in das Privatvermdgen fehlt indes die Gegenleistung.

bb) Dartiber hinaus wiirde der Wortlaut des & 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG wesentlich liberdehnt, wenn man unter
"Anschaffung” auch die Uberfiihrung von Wirtschaftsgiitern aus dem Betriebsvermdgen in das Privatvermégen
verstehen wollte. Nach dem Wortsinn setzt eine "Anschaffung” den Ubergang von Vermdgen zwischen verschiedenen
Personen voraus (BFH-Urteil vom 23.04.1965 - VI 34/62 U, BFHE 82, 637, BStBL 111 1965, 477 zu § 23 Abs. 1 EStG).
Auch am Rechtstragerwechsel fehlt es bei der Uberfiihrung eines Wirtschaftsquts aus dem Betriebsvermdgen in das
Privatvermogen desselben Steuerpflichtigen. Anders als in § 23 Abs. 1 Satz 2 EStG wird in § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1
EStG die Uberfiihrung eines Wirtschaftsguts in das Privatvermdgen des Steuerpflichtigen durch Entnahme nicht
durch Fiktion einer Anschaffung gleichgestellt.

cc) Diese am Wortlaut orientierte Gesetzesauslegung entspricht zudem dem von der Norm verfolgten Zweck.
Nachdem der BFH seine Rechtsprechung zu den anschaffungsnahen Aufwendungen durch die Urteile vom
12.09.2001 - IX R 39/97 (BFHE 198, 74, BStBL 11 2003, 569), IX R 52/00 (BFHE 198, 85, BStBL Il 2003, 574) geandert
hat und danach anschaffungsnahe Aufwendungen nicht mehr alleine wegen ihrer Hohe oder ihrer zeitlichen Nahe
zur Anschaffung eines Gebaudes als Herstellungskosten zu beurteilen waren, hat der Gesetzgeber § 6 Abs. 1 Nr. 1a
EStG mit dem Steueranderungsgesetz 2003 vom 15.12.2003 (BGBL | 2003, 2645) als Nichtanwendungsgesetz auf
diese Rechtsprechung eingefiihrt. Diese Regelung soll die Gleichstellung von Investoren beim Erwerb von intakten
Immobilien und Neubauten einerseits und von renovierungsbedurftigen Gebauden andererseits bezwecken (s. die
Entwicklung der Rechtsprechung seit dem Urteil des Reichsfinanzhofs vom 09.12.1943 - IV 21/43, RStBL 1944, 163;
BFH-Urteil vom 25.10.1955 - 1 176/54 U, BFHE 61, 489, BStBL 111 1955, 388; ausflihrlich BFH-Urteil in BFHE 198, 74,
BStBL Il 2003, 569, unter 11.3.b). Erstere Erwerber kdnnten die Anschaffungskosten nur im Wege der AfA
steuermindernd geltend machen, wahrend die Kaufer einer Immobilie mit erheblichem Renovierungsstau einen
geringeren Kaufpreis zahlten. Ohne die Regelung des & 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG wirden die anschlieRenden
Instandhaltungs- und Modernisierungsmafinahmen grundsatzlich als sofort abziehbare Werbungskosten
beriicksichtigt, weshalb es aus rein steuerlicher Sicht vorteilhafter ware, Objekte mit Renovierungsstau zu erwerben.
Bereits die Anknlpfung am Erwerb spricht dafiir, dass § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG auf Falle des tatsachlichen
Anschaffungsvorgangs abzielt, in denen das wirtschaftliche Eigentum tbergeht und es zu einem
Rechtstragerwechsel kommt (vgl. Wendt in Festschrift fiir Spindler, 2011, 879, 888; Schiefl, StuB 2016, 719, 720).
Die Anknlpfung an den tatsachlichen Anschaffungsvorgang sowie die historische Rechtsentwicklung des Instituts
der anschaffungsnahen Herstellungskosten zeigen auf, dass fur den vom FG vertretenen Analogieschluss zu Lasten
der Klager weder eine planwidrige Regelungsliicke in & 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG gegeben ist noch eine
vergleichbare Interessenlage bei der Uberfiihrung einer Immobilie in das Privatvermdgen des Steuerpflichtigen durch
Entnahme besteht. Im Fall der Entnahme eines Wirtschaftsguts aus dem Betriebsvermdgen in das Privatvermogen
desselben Steuerpflichtigen ist nicht ersichtlich, warum die dargestellte Gleichbehandlung Anwendung finden sollte.

dd) Schlieflich fehlt es bei einer Entnahme des Gebaudes aus dem Betriebsvermdgen in das Privatvermdgen an dem
von § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG festgelegten Maf3stab in Gestalt der Grenze von "15 % der

Anschaffungskosten” (§ 255 Abs. 1 Satz 1 HGB) des Gebaudes. Denn der bei der Entnahme anzusetzende Teilwert
erfullt offensichtlich nicht die Tatbestandsmerkmale des Anschaffungskostenbegriffs. Auch in der Legaldefinition der
Anschaffungskosten in § 255 Abs. 1 Satz 1 HGB kommt durch den Begriff des Erwerbs das Erfordernis des
Rechtstragerwechsels zum Ausdruck.
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ee) Eine Gleichstellung von Anschaffung und Entnahme erfolgt in der Rechtsprechung des BFH (vgl. z.B. Urteile vom
22.02.2021 - IX R 13/19, BFH/NV 2021, 1169; vom 08.11.1994 - IX R 9/93, BFHE 175, 547, BStBL 11 1995, 170; vom
03.05.1994 - IX R 59/92, BFHE 174, 422, BStBL Il 1994, 749; BFH-Beschluss vom 02.07.1992 - IX B 169/91, BFHE
168, 298, BStBL 11 1992, 909) nur fir Zwecke der AfA-Bemessung. Diese Bemessungsgrundlage bezeichnet & 7 EStG
fur Falle der Anschaffung als Anschaffungskosten. Dass der Gesetzgeber fiir den Fall der Entnahme keinen anderen
Begriff verwendet, also die Hohe der (neuen) Bemessungsgrundlage mit den gleichen Worten beschreibt, ist
entgegen der Auffassung des FG kein Anlass dafir, die Entnahme dem Grunde nach einer Anschaffung i.S. des § 6
Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG gleichzusetzen (gleicher Ansicht Kleinmanns, BB 2021, 1714).

) Das FG ist von anderen Rechtsgrundsatzen ausgegangen; das Urteil kann daher fir die Streitjahre 2010 und 2013
keinen Bestand haben. Das FG hat die Entnahme der Wohnung aus dem Betriebsvermdgen in das Privatvermdgen
rechtsfehlerhaft einer Anschaffung gleichgesetzt. Der Klager hat im Jahr 2011 die Wohnung nicht im Zuge eines
Anschaffungsvorgangs i.S. des & 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG erworben.

3. Das Urteil des FG ist aufzuheben, soweit es die Einkommensteuerbescheide fiir 2010 und 2013 betrifft. Die Sache
ist insoweit nicht spruchreif. Das FG hat im zweiten Rechtsgang festzustellen, ob die Aufwendungen fur die
Baumafnahmen Herstellungskosten i.S. des & 255 Abs. 2 Satz 1 HGB darstellen, die im Wege der AfA zu
berticksichtigen waren (8 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 i.V.m. § 7 Abs. 4 EStG).

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.

o, Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE2022101977?
type=1646225765]
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Grenzen der Riickwirkung einer Rechnungsberichtigung
ECLI:DE:BFH:2022:U.070722.VR33.20.0

BFH V. Senat

UStG § 15Abs1S1 Nr1S 2, EGRL 112/2006 Art 178 Buchst a, UStG VZ 2012, UStG § 14

vorgehend Niedersachsisches Finanzgericht, 17. September 2020, Az: 11 K 324/19

Leitsatze

Erteilt ein Unternehmer in der Annahme einer Leistungserbringung im Ausland eine Ausgangsrechnung ohne inlandischen
Steuerausweis, kann er diese nicht in der Weise berichtigen, dass dem spateren Ausweis inldndischer Umsatzsteuer
Rickwirkung fir den Vorsteuerabzug des Leistungsempfangers zukommt.

Tenor

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Niedersachsischen Finanzgerichts vom 17.09.2020 - 11 K 324/19
aufgehoben.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionsbeklagte (Kldgerin), die nach ihrer Umsatztatigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt ist,
wurde am 20.08.1999 als Kapitalgesellschaft nach luxemburgischen Recht gegriindet. Im Jahre 2016 wurde die
Klagerin in die F-GmbH umgewandelt. Dabei wurde der Gesellschaftssitz in das Inland verlegt und die urspriinglich
im GroBherzogtum Luxemburg (Luxemburg) eingetragene Gesellschaft geldscht.

2 Die Klagerin gehort zur Unternehmensgruppe der X, ohne dass eine Organschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 des
Umsatzsteuergesetzes in der fur das Jahr 2012 (Streitjahr) geltenden Fassung (UStG) vorliegt. Sie bezog von anderen
Unternehmen dieser Unternehmensgruppe sonstige Leistungen. Dabei handelte es sich im Einzelnen um
Fahrzeugreparaturen, Fahrzeugvermietungen und sonstige Speditionsleistungen (Spedition-GmbH),
Fahrzeugvermietungen (Transport-GmbH) und um Fahrzeugreinigung und -wasche (HT-GmbH).

3 Aufgrund des statutarischen Unternehmenssitzes der Kldgerin im Ausland und in der Annahme, dass sich der Ort der
vorstehenden Leistungen nach & 3a Abs. 2 UStG bestimme, wurden die einzelnen Leistungen dieser Gesellschaften
an die Klagerin jeweils ohne Ausweis von Umsatzsteuer abgerechnet. Dabei enthielten die Rechnungen der
Spedition-GmbH und der Transport-GmbH die Angabe "Mehrwertsteuer 0 % mit Ausweis 0 €', wahrend die
Abrechnungen der HT-GmbH als "steuerfrei” unter Anflihrung eines Gesamtbetrags und der Angabe "Steuerschuld
verlagert - reverse charge” erfolgten.





Im Anschluss an eine fiir die Jahre 2008 bis 2011 durch den Beklagten und Revisionsklager (Finanzamt --FA--)
durchgefihrte Aufdenprifung kam dieser zu dem Ergebnis, dass sich der Ort der Geschaftsleitung der Klagerin nicht
in Luxemburg, sondern im Inland befunden habe. Die Kldgerin sei daher im Inland ansdssig. Auf den statutarischen
Sitz der Gesellschaft in Luxemburg komme es nicht an. Die an die Klagerin erbrachten Leistungen seien daher
steuerpflichtige Inlandsleistungen. Dem schloss sich die Kldgerin an.

Die Spedition-GmbH, die Transport-GmbH und die HT-GmbH erteilten daraufhin am 26.08.2016 berichtigte
Rechnungen mit Steuerausweis. Fur die im Streitjahr steuerpflichtig bezogenen Umsatze wurde nunmehr ein Entgelt
von 284.611 € und Umsatzsteuer von 54.076,09 € berechnet.

Den Vorsteuerabzug aus den berichtigten Rechnungen machte die Klagerin in der Umsatzsteuervoranmeldung fir
den Monat August 2016 geltend. Am 02.09.2016 reichte die Klagerin eine geanderte Umsatzsteuerjahreserklarung
fur das Jahr 2012 ein, in der sie einen um 54.076,09 € erhchten Vorsteuerabzug geltend machte. Das FA erlief3
daraufhin am 09.09.2016 einen nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung gedanderten Umsatzsteuerbescheid 2012, in
dem die Vorsteuerbetrage aus den Rechnungsberichtigungen nicht berticksichtigt wurden. Hiergegen legte die
Kldgerin ohne Erfolg Einspruch ein.

Demgegenliber gab das Finanzgericht (FG) mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 76
veroffentlichten Urteil der Klage statt. Zwar sei eine ordnungsgemafe Rechnung mit gesondertem Steuerausweis
Voraussetzung flir den Vorsteuerabzug, so dass die Klagerin nicht bereits aus den im Streitjahr ohne Steuerausweis
erteilten Rechnungen zum Vorsteuerabzug berechtigt sei. Den Rechnungsberichtigungen im Jahr 2016 komme aber
Rickwirkung auf das Streitjahr zu. Dem stehe nicht entgegen, dass der Bundesfinanzhof (BFH) in seiner bisherigen
Rechtsprechung eine Rickwirkung der Rechnungsberichtigung davon abhangig gemacht habe, dass bereits die
urspriinglich erteilte Rechnung einen Steuerausweis enthalt. Vorliegend sei dies aufgrund der Angabe zur
Steuerpflicht des Leistungsempfangers im Rahmen von & 13b UStG entbehrlich. Denn die Kldgerin und die
Unternehmen der X-Unternehmensgruppe seien nach dem von ihnen angenommenen Fall einer
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers nicht befugt gewesen, Umsatzsteuer gesondert auszuweisen. Soweit
in den Ausgangsrechnungen der Spedition-GmbH und der Transport-GmbH ein Hinweis auf die
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers gefehlt habe, sei auch dies unerheblich, da dort die Angaben 0 %
und 0 € aufgeflihrt worden seien. Diese Angaben seien nicht falsch, sondern nur unvollstandig in Bezug auf die
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers. Daher kdnne der Leistungsempfanger trotzdem die Vorsteuer
geltend machen. Die Klagerin und die jeweiligen Leistenden hatten eine bestimmte Rechtslage unterstellt und auf
der Grundlage dieser angenommenen Rechtslage entsprechende Rechnungen erstellt. Dass Uberhaupt eine
Rechnungskorrektur erforderlich geworden sei, habe sich allein aus der Beanstandung der AuRenpriifung ergeben. Es
sei vor diesem Hintergrund systemwidrig, der Kligerin den riickwirkenden Vorsteuerabzug zu versagen. Im Ubrigen
sei auch nicht erkennbar, dass die Klagerin erstmals durch die berichtigte Rechnung mit Umsatzsteuer belastet
worden sei. Denn die Klagerin habe aufgrund der angenommenen Anwendung von § 13b UStG die Umsatzsteuer
selbst als Steuerschuldner geschuldet. Es sei nicht zu rechtfertigen, einen Steuerpflichtigen, der bei Annahme der
von ihm zugrunde gelegten Rechtslage ordnungsgemaf "abrechnet”, den riickwirkenden Vorsteuerabzug zu
versagen.

Hiergegen wendet sich das FA mit der Revision, die es auf die Verletzung materiellen Rechts stutzt. Die Leistenden
und die Klagerin seien von einer Auslandsansassigkeit der Klagerin, einer Anwendbarkeit von & 3a Abs. 2 UStG und
damit von im Inland nichtsteuerbaren Leistungen ausgegangen. Auf dieser Grundlage kdnne es nicht zur Anwendung
von § 13b UStG im Inland durch die Klagerin, sondern nur zu einer Steuerschuldnerschaft der Klagerin in Luxemburg
kommen. Dementsprechend habe die Klagerin aus den im Streitjahr vorliegenden Rechnungen im Inland weder
einen Vorsteuerabzug nach & 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG noch nach & 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG geltend gemacht.
Sie sei nicht mit inlandischer Umsatzsteuer belastet worden, obwohl dies fir eine Riickwirkung der
Rechnungsberichtigung erforderlich sei.
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Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klagerin beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.

Sie verteidigt die Vorentscheidung, die lediglich Formulierungsunscharfen, insbesondere im Hinblick auf die
Bedeutung von § 14a Abs. 1 und 5 UStG, enthalte.

Entscheidungsgrinde
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Die Revision ist begriindet; das Urteil des FG ist aufzuheben und die Klage abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zu Unrecht die Rechnungen als mit Riickwirkung berichtigungsfahig
angesehen. Die Entscheidung erweist sich auch nicht aus anderen Griinden als zutreffend.

1. Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG kann ein Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer fiir Lieferungen
und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer flir sein Unternehmen ausgefiihrt worden sind, als
Vorsteuer abziehen. Die Austibung des Vorsteuerabzugs setzt nach & 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG voraus, dass
der Unternehmer eine nach den §§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung besitzt. Hierzu gehort insbesondere "der auf
das Entgelt entfallende Steuerbetrag” (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 UStG). Unionsrechtliche Grundlage hierfir ist Art. 178
Buchst. a i.V.m. Art. 226 Nr. 10 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 liber das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL).

2. Danach ist die Klagerin aus den im Streitjahr erteilten Rechnungen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, da mit
diesen nach den Vorstellungen der Leistenden und der Klagerin als Leistungsempfangerin im Ubrigen
Gemeinschaftsgebiet erbrachte Leistungen abgerechnet werden sollten, so dass bereits nach dem Willen der
Beteiligten kein inlandischer Steuerausweis und keine inlandische Steuerschuldnerschaft der Klagerin vorliegen
sollte. Wie die Klagerin und das FA in der miindlichen Verhandlung vor dem Senat erklart haben, ist dies vorliegend
auch unstreitig.

3. Entgegen dem Urteil des FG ist die Klagerin auch nicht aufgrund der in 2016 durch die Leistenden
vorgenommenen Berichtigungen der im Streitjahr erteilten Rechnungen zum Vorsteuerabzug berechtigt.

a) Eine Rechnung kann nach & 31 Abs. 5 Satz 1 der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung (UStDV) berichtigt
werden, wenn sie nicht alle Angaben nach & 14 Abs. 4 oder § 14a UStG enthalt oder Angaben in der Rechnung
unzutreffend sind. Unionsrechtliche Grundlage hierfir ist Art. 219 MwStSystRL.

b) Wie der BFH unter Bezugnahme auf das Urteil des Gerichtshofs der Europdischen Union (EuGH) Senatex vom
15.09.2016 - C-518/14 (EU:C:2016:691) entschieden hat, kann das Recht auf Vorsteuerabzug gemaf} § 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 UStG aufgrund einer berichtigten Rechnung bereits fiir den Besteuerungszeitraum ausgetibt werden, in
dem die Rechnung urspriinglich ausgestellt wurde, wenn zunachst eine Rechnung ausgestellt wird, die den
Anforderungen der 88 14, 14a UStG nicht entspricht, diese Rechnung aber spater nach § 31 Abs. 5 UStDV berichtigt
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wird. Fur die dabei erforderliche Berichtigungsfahigkeit der urspriinglich erteilten Rechnung verlangt der BFH, dass
diese Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfanger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur
gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthalt (BFH-Urteile vom 20.10.2016 - V R 26/15, BFHE 255, 348, BStBL Il
2020, 593; vom 22.01.2020 - XI R 10/17, BFHE 268, 331, BStBL 11 2020, 601, Rz 17).

4. Hieran halt der Senat jedenfalls nach den Verhaltnissen des Streitfalls weiter fest, so dass eine Rechnung, die
nicht Gber eine inlandische Leistung abrechnen sollte und daher keinen inldndischen Steuerausweis enthalt, nicht
mit Rickwirkung berichtigungsfahig ist. Der Senat begriindet dies erganzend wie folgt:

a) Obwohl das Recht auf Vorsteuerabzug gemaf} Art. 167 MwStSystRL gleichzeitig mit dem Steueranspruch entsteht,
ist dessen Ausuibung nach Art. 178 Buchst. a dieser Richtlinie erst moglich, sobald der Steuerpflichtige im Besitz
einer Rechnung ist (EuGH-Urteil Wilo Salmson France vom 21.10.2021 - C-80/20, EU:C:2021:870, Rz 72). Dabei geht
der EuGH insbesondere davon aus, dass ein Dokument keine "Rechnung” ist und der Steuerpflichtige nicht im Besitz
des erforderlichen Dokuments ist, wenn es so fehlerhaft ist, dass der nationalen Steuerverwaltung die erforderlichen
Angaben fehlen (EuGH-Urteil Wilo Salmson France, EU:C:2021:870, Rz 81). Es besteht dann auch kein Recht auf
Vorsteuerabzug entsprechend dem EuGH-Urteil Barlis 06 - Investimentos Imobiliarios e Turisticos vom 15.09.2016 -
C-516/14 (EU:C:2016:690).

Zudem kann ein Steuerpflichtiger nicht beanspruchen, einen Steuerbetrag abzuziehen, der ihm nicht in Rechnung
gestellt wurde und den er folglich nicht auf den Endverbraucher abgewalzt hat (EuGH-Urteil Zipvit vom 13.01.2022 -
C-156/20, EU:C:2022:2, Rz 31).

b) Danach kommt im Streitfall eine Rickwirkung der in 2016 vorgenommenen Berichtigungen auf die im Streitjahr
erteilten Rechnungen fur das Inland nicht in Betracht. Erteilt ein Unternehmer in der Annahme einer
Leistungserbringung im Ausland eine Ausgangsrechnung ohne inlandischen Steuerausweis, kann er diese nicht in der
Weise berichtigen, dass dem spateren Ausweis inlandischer Umsatzsteuer Ruckwirkung fur den Vorsteuerabzug des
Leistungsempfangers zukommt. So ist es jedenfalls dann, wenn der Leistungsempfanger im Jahr der
Rechnungserteilung nicht im Inland steuerrechtlich registriert ist.

aa) Die im Streitjahr erteilten Ausgangsrechnungen sind derart fehlerhaft, dass der nationalen Steuerverwaltung, die
mit dem Umsatz zundchst nicht befasst wurde, die erforderlichen Angaben fehlten (vgl. EuGH-Urteil Wilo Salmson
France, EU:C:2021:870, Rz 81). Auch wenn die Finanzverwaltung --wie im Streitfall-- die Fehlbeurteilung zum
Leistungsort entdeckt, darf sie die Angabe zum Steuerausweis oder zum (vorliegend inlandischen) Steuerschuldner
nicht selbst ersetzen, da es nicht um die Behebung einer bloften Unklarheit geht, sondern ein zentrales
Rechnungsmerkmal fehlt. Zudem hat der Leistende als Rechnungsaussteller zu entscheiden, ob das in der Rechnung
ausgewiesene Entgelt einer Gegenleistung gleichzusetzen ist, so dass es um die Umsatzsteuer zu mindern ist, oder
ob der Steuerbetrag zu dem in der Rechnung ausgewiesenen Entgelt hinzutritt. Nach dem Ubereinstimmenden Willen
der an den entgeltlichen Leistungen Beteiligten sollten weder die Klagerin noch die leistenden Unternehmer eine
inlandische Umsatzsteuer zahlen. Eine Belastung der Klagerin mit inlandischer Umsatzsteuer konnte daher nach dem
Willen der Vertragsparteien erst aufgrund der Rechnungsberichtigungen eintreten.

bb) Weiter beinhaltet das Erfordernis, dass ein Steuerpflichtiger nur beanspruchen kann, einen Steuerbetrag
abzuziehen, der ihm in Rechnung gestellt wurde (EuGH-Urteil Zipvit, EU:C:2022:2, Rz 31), auch eine zeitliche
Komponente. Koppelt der EuGH den Abzug des Steuerbetrags an dessen Inrechnungstellung, kann dieser
Steuerausweis nicht in der Weise mit Ruckwirkung erfolgen, dass er einen Vorsteuerabzug fur einen Zeitraum vor
dem Vorliegen dieses Steuerausweises begriindet. So ist es jedenfalls dann, wenn es --wie hier-- um einen erstmals
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in einer berichtigten Rechnung ausgewiesenen inlandischen Steuerbetrag bei einer zunachst angenommenen
Steuerschuldumkehr mit irrtlimlich angenommenem Leistungsort im Ausland geht.

cc) Der Senat berticksichtigt dabei auch, dass sich die vom EuGH in seinem Urteil Senatex bejahte Rickwirkung
darauf bezog, dass die Leistungsempfangerin dieser Rechtssache "zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ihr Recht auf
Vorsteuerabzug austibte, liber Rechnungen verfiigte und die [in den Rechnungen ausgewiesene] Mehrwertsteuer
gezahlt hatte" (EuGH-Urteil Senatex, EU:C:2016:691, Rz 39). Geht es bei der Erganzung oder Berichtigung einer
Rechnung um Angaben, denen keine zentrale Bedeutung zukommt (s. oben I1.3.b), wiirde die Verneinung einer
Riickwirkung der Rechnungsberichtigung liber das hinausgehen, was erforderlich ist, um eine genaue Erhebung der
Steuer sicherzustellen sowie um Steuerhinterziehung zu vermeiden (EuGH-Urteil Senatex, EU:C:2016:691, Rz 41 f.),
und ware daher unverhaltnismafiig. Im Gegensatz hierzu verfligte die Klagerin im Streitjahr aber tUber keine
Rechnungen mit inlandischem Steuerausweis und hatte dementsprechend auch keine in einer Rechnung
ausgewiesene (inlandische) Mehrwertsteuer gezahlt (vgl. EuGH-Urteil Zipvit, EU:C:2022:2, Rz 31). Hinzu kommt, dass
die Klagerin, wie von ihr in der miindlichen Verhandlung vor dem Senat erldutert, im Streitjahr keine
Voranmeldungen abgegeben hatte und in diesem Jahr im Inland flr Zwecke der Umsatzsteuer nicht registriert war.

dd) Dass die Klagerin nach ihren Angaben in Luxemburg flr die hier streitigen Leistungsbeziige von den Leistenden
das sog. reverse-charge-Verfahren durchgeflihrt hatte, ist schlie3lich nach dem im Streitjahr bestehenden Stand der
mehrwertsteuerrechtlichen Harmonisierung unbeachtlich. Denn im Hinblick auf das zwischen den Mitgliedstaaten
weiterhin bestehende Erfordernis gesonderter Verfahren zur Erstattung von Vorsteuerbetragen (vgl. insbesondere
Art. 171 MwStSystRL und die Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12.02.2008 zur Regelung der Erstattung der
Mehrwertsteuer gemafs der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem
anderen Mitgliedstaat ansassige Steuerpflichtige) besteht keine Moglichkeit eines grenzliberschreitenden
Vorsteuerabzugs. Dies unterscheidet den Streitfall von anderen Fallgestaltungen, bei denen die Finanzverwaltung flr
den Fall, dass der Leistungsempfanger im Inland die Besteuerung nach & 13b UStG und & 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
durchgefiihrt hat, eine Rickwirkung eines erstmaligen Steuerausweises zuldsst (Schreiben des Bundesministeriums
der Finanzen vom 18.09.2020, BStBL | 2020, 976, Rz 23). Aufgrund dieses Harmonisierungsstands ist es im Rahmen
einer Rechnungsberichtigung nicht gerechtfertigt, die Versteuerung durch den Leistungsempfanger im Ausland einer
Versteuerung im Inland gleichzustellen.

5. Die Sache ist spruchreif. Danach ist das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.

6. Zweifel an der zutreffenden Auslegung des Unionsrechts, die ein an den EuGH gerichtetes
Vorabentscheidungsersuchen erforderlich machen konnten, verneint der Senat.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf & 135 Abs. 1 FGO.

o, Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210194?
type=1646225765]
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A. Political context, problem definition and subsidiarity check

Political context

In its communication Business Taxation for the 21st Century?, the Commission announced a proposal
for a new framework for income taxation for businesses to: (i) boost the competitiveness of the single
market; (ii) reduce compliance costs, including for small to medium-sized enterprises (SMEs); and (iii)
to support investment in the EU. This new proposal is known as Business in Europe: Framework for
Income Taxation (BEFIT). The Commission announced that BEFIT would be a single corporate tax
rulebook for the EU, based on the key features of a common tax base and the allocation of profits
between Member States by using a formula (also called ‘formulary apportionment’). As President von
der Leyen announced in her 2022 State of the Union Address?, BEFIT will make it easier to do
business in our Union and improve access to the dynamism of our continental market.

Certain aspects of the idea of developing a common corporate tax system for the internal market
appeared in policy documents of the European Economic Community as early as the 1960s. The design
of this proposal will build on the experience gained in working on corporate tax initiatives over the last
10-15 years, especially the 2011 proposal for a common consolidated corporate tax base, the 2016
proposals for a common corporate tax base and a common consolidated corporate tax base, and the
two-pillar approach agreed by the Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD)/G20 Inclusive Framework. While the principles of a common tax base and of formulary
apportionment already featured in the previous proposals for a common consolidated corporate tax
base, BEFIT will reflect the significant changes that occurred, in the meantime, in the economy and the
international framework. The new proposal will build on the Inclusive Framework two-pillar approach
of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the G20 since the
formula for allocating profits of pillar 1 and the rules developed for pillar 2 will be a source of
inspiration for the design of the BEFIT policy framework.

Achieving a single corporate tax system across the EU for companies falling under BEFIT is fully in
line with and will contribute to achieving the Commission’s priorities in the field of taxation. BEFIT

1 COM(2021) 251 final.
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech 22 5493
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will set up the business taxation framework for the 21st century: a framework to ensure a fair, modern
and efficient tax system that meets public financing needs, while also supporting the recovery and the
green and digital transition by creating an environment conducive to fair, sustainable and job-rich
growth and investment. BEFIT will complement other EU policies on direct taxation such as the Anti-
Tax Avoidance Directive® and its amendments. Since its unveiling by the Commission in May 2021,
this proposal has received widespread support from the civil society. In addition, the European
Parliament recently called for the adoption of new legislative proposals in 2022-2023 and specifically
supported the rationale of the Commission’s proposal on BEFIT*. Furthermore, the Commission
identified BEFIT as a proposal to follow up on the requests made in the field of taxation at the
Conference on the Future of Europe, which allowed people, academia and other stakeholders to debate
the EU’s challenges and priorities for the future®.

In line with the mandate from the European Council and the commitments made in the inter-
institutional agreement accompanying the new multiannual financial framework, and as announced in
the communication The next generation of own resources for the EU Budget®, the Commission will
present a proposal for a second basket of new own resources by the end of 2023, building on the BEFIT
proposal.

Problem the initiative aims to tackle

This initiative aims to address the complexity and high costs that businesses, notably those with cross-
border activities, face as a result of having to comply with 27 different corporate tax systems when
doing business across the EU. The lack of a common corporate tax system undermines the
competitiveness of the single market, as a result of:

e distortions in investment and financing decisions (which may also be driven by tax optimisation
strategies rather than primarily commercial considerations’); and

e higher compliance costs for businesses active in more than one Member State as a result of
having to comply with many different tax systems.

This situation creates a competitive disadvantage for the single market compared to large non-EU
markets®,

Based on Article 9 of the OECD Model Tax Convention®, businesses involved in cross-border trade
with entities of the same group must be taxed on the basis that they act at arm’s length in their dealings
with each other. Over the last years, compliance with these transfer pricing rules has become

3 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the
functioning of the internal market.

* See, most recently, the European Parliament’s resolution of 10 March 2022 with recommendations to the Commission on fair
and simple taxation supporting the recovery strategy (EP follow-up to the July Commission’s Action Plan and its 25
initiatives in the area of VAT, business and individual taxation) (2020/2254(INL))
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0082 EN.html#titlel).

5> See communication COM(2022) 404 final of 17 June 2022 and its Annex, in which BEFIT is mentioned.

6 COM(2021) 566 final.

"International Monetary Fund, 25 May 2021, Taxing Multinationals in Europe, report
(https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-Multinationals-in-
Europe-50129).

8 Joint Research Centre, European Commission, ‘Reducing tax compliance costs through corporate tax base harmonization in
the European Union’, by Salvador Barrios, Diego d'Andria and Maria Gesualdo, Journal of International Accounting,
Auditing and Taxation, Volume 41, December 2020, 100355
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951820300562).

® OECD (2017), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD Publishing, Paris
(https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en).
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increasingly more complex.

In addition, the current corporate tax systems do not fully reflect the realities of today’s economy and
global developments as they are still mainly based on the principles of local brick-and-mortar
production. These principles are believed to be outdated since globalisation, digitalisation and the
intensified use of intangibles have substantially changed how companies do business. These changes
should also be reflected in how they are taxed. As governments adopt anti-tax avoidance and evasion
measures to combat fraudulent tax schemes, the disparity in solutions adds further complexity®. This
disparity may be increasingly relevant for those SMEs that, thanks to their access to the EU single
market, are growing in size and expect to increasingly expand across borders now that supply chains
are being redesigned because of the Russian war of aggression against Ukraine and the EU’s action to
strengthen its strategic autonomy.

Without further policy action, the identified problems will persist and the compliance burden will
remain high while the competitiveness of the single market will continue to be negatively affected.

Basis for EU action (legal basis and subsidiarity check)

Legal basis

Legislative initiatives in the field of direct taxation fall within the ambit of Article 115 of the Treaty on
the Functioning of the European Union (TFEU). Article 115 TFEU enables the Commission to propose
directives for the approximation of national laws of the Member States to ensure the proper functioning
of the single market. In its capacity as decision-making body under the Treaties, the Council must
adopt and issue these directives, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure
and after consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee.

Practical need for EU action

BEFIT aims to simplify the rules for corporate taxation in the single market, mainly resulting from the
fragmentation of the EU into 27 disparate tax systems. This is a serious impediment to businesses that
are active in more than one Member State. The current framework of uncoordinated action planned and
implemented by each Member State individually, results in persisting fragmentation and complexity, as
companies need to deal with 27 different tax systems and the same number of tax administrations
(based on their taxable presence).

The best outcome, which would correct market distortions caused by the interaction of 27 national
corporate tax systems, is only achievable by adopting a common approach (e.g. a single set of rules for
calculating, consolidating and sharing tax bases).

This problem is of a primarily cross-border nature, so it can only be tackled by laying down legislation
at the EU level. This initiative is therefore in line with the subsidiarity principle, considering that
individual uncoordinated action by the Member States would only add to the current fragmentation of
the legal framework for corporate taxation and fail to achieve the intended results. A common approach
for all Member States would have the highest chances of achieving the intended objectives.

B. Objectives and policy options

BEFIT’s key objectives are:

1. to increase businesses’ resilience by reducing the complexity of tax rules and the compliance
costs faced by EU businesses operating across borders;

10 See above, COM(2021) 251 final.





2. to remove obstacles to cross-border investment and make the single market a more attractive
location for international investment;

3. to create an environment conducive to fair and sustainable growth by paving the way for
administrative simplification; and

4. to provide sustainable tax revenue, which is particularly important in the current challenging
economic climate.

To ensure cost-efficiency, the proposal should be consistent with, and where possible build on, the
principles that underlie the OECD’s two-pillar approach.

A non-exhaustive list of policy options that will be analysed in detail is set out below.
1. Status quo scenario — no action at the EU level

The baseline scenario used as a benchmark assumes that the current national rules on corporate taxation
remain unchanged. This would imply maintaining the current lack of a common corporate tax system in
the single market.

2. EU action - Improving the current legislation by means of a directive

EU action would provide the key features of a common tax base together with an allocation of profits to
Member States based on a formula. Such a formula should ensure a balanced distribution of corporate
tax revenues across Member States that better takes into account the realities of today’s economy and
global developments when allocating the tax base to Member States.

Given the nature of the problem (cross-border commercial activities facing tax-related complexities,
legislative fragmentation of national corporate tax systems, and reduced competitiveness of the EU
single market), EU action in the form of a directive, and not a soft law approach, seems appropriate.
Soft law measures tend to be of limited effectiveness as they do not systematically replace or simplify
the current rules and therefore only slightly improve the status quo.

The range of policy options should include the five key building blocks of the system under
consideration (BEFIT) set out below.

A) Scope
Option 1: Groups with consolidated global revenues exceeding EUR 750 million

Under this option, the threshold for a group of companies to fall under BEFIT would be set at
EUR 750 million of consolidated global revenues. The definition of ‘a group of companies’ would be
aligned with the definition used in the proposal for a directive on pillar 2. Both aspects would ensure
close alignment of BEFIT’s scope with the scope of the proposed directive on pillar 2.

Option 2: Broader scope

This option would involve lowering the revenue threshold below EUR 750 million — making the legal
framework more inclusive and reducing disparities. A wider scope would be of particular interest to
SMEs with cross-border activities or those that envisage scaling up and starting to operate across
borders soon. These SMEs could opt in to BEFIT to benefit from common EU rules on tax base and the
allocation of profits.

Sectoral aspects

To ensure that BEFIT brings about the intended simplification and provides its benefits to as many
businesses as possible, it would be preferable to have limited sectoral carveouts. To this end, the
Commission will examine how the BEFIT formula for profit allocation would be best applied to the
financial services sector.
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B) Tax base calculation
Option 1: Limited tax adjustments

The BEFIT initiative aims to set up a simpler, yet effective, common corporate tax system in the EU.
To determine the taxable base and to fulfil this objective, under this option, a limited list of tax
adjustments would be applied to the income reported in the financial statements of the group entities
falling under BEFIT. The list of adjustments would be drawn up of elements which are responsible for
a significant part of the corporate tax base (around 90%). All companies in a group falling under BEFIT
would be required to use financial statements as a starting point for the tax base calculation, prepared in
accordance with the same accounting standard, authorised for use in the EU.

Option 2: Comprehensive set of tax rules

An alternative option would be to set up a comprehensive corporate tax system with detailed rules for
all aspects of profit/tax determination, rather than building a system based on financial accounting like
in option 1. If this option were chosen, Member States would have to run two comprehensive sets of
corporate tax rules in parallel, i.e. BEFIT and their national rules (this would not be the case under
option 1, where BEFIT rules for tax determination will be simplified).

C) Formula for allocating taxable profits

The third building block would focus on how to allocate the tax base to those Member States in which
the group falling under BEFIT maintains a taxable presence. The basic principle to follow when
deciding on a formulary apportionment is to choose factors that reflect the source of income generation.

Option 1: Formula without incorporating intangible assets

Under this option, the proposal would consider the three factors most commonly used for formulary
apportionment of profits between tax jurisdictions, namely: (i) tangible assets (excluding financial
assets unless in a sector-specific version); (ii) labour (possibly, equally shared between personnel and
salaries); and (iii) sales by destination. Other variations of the factors to be used in the formula are
possible, but the prevailing view in historical literature is that these factors should reflect the income
generation most accurately, and be the least prone to abuse.

Option 2: Formula incorporating intangible assets

The alternative option would be to include intangible assets as a factor in the formula, in addition to the
three previously mentioned factors, to cater for the realities of modern economies. More specifically,
intangible assets could be included by using a proxy value, which could consist of aspects such as
research and development expenses and costs for marketing and advertising.

D) The allocation of profit to related entities outside the group

In general, EU law applies only to activities occurring within the EU, so the options for action in this
area are limited. It is envisaged that the current transfer pricing principles would continue to apply to
transactions with related entities resident outside the consolidated group.

Option 1: Simplified approach to transfer pricing

Under this option, to provide simplicity and increased tax certainty to businesses, the proposal would
envisage a simplified approach to the administration of transfer pricing rules based on macroeconomic
industry benchmarks. The aim would not be to replace the arm’s length principle. In fact, businesses
would still need to carry out the necessary transfer pricing analysis. The envisaged rules would only
provide guidance on tax authorities’ risk approach to businesses’ transactions with related entities
outside the consolidated group.






Option 2: Keep current transfer pricing rules
The second option is to keep the current approach to the application of the transfer pricing rules.

E) Administration

The administration aspect of BEFIT, and any tax system, is an integral part of the system. One of the
key goals of BEFIT is to reduce compliance and administrative costs for taxpayers and Member States,
so the design of this building block will require careful consideration.

C. Likely impacts

Likely economic impacts

BEFIT will aim to increase the competitiveness of the EU single market. It will achieve this by
reducing the fragmentation of the legal framework for corporate taxation in the single market.
Removing barriers by providing a single set of corporate tax rules for businesses to comply with will
offer new investment opportunities. As with every initiative, in the initial stage of BEFIT’s application,
businesses are likely to incur some administrative costs when adjusting to the new framework.
However, these costs will be offset by savings in compliance costs in subsequent years, notably
because business will be required to comply with one set of rules rather than a wide range of different
tax systems in the single market. Moreover, BEFIT is expected to result in significant cost saving for
Member States’ tax administrations, which will be equipped with a streamlined set of EU rules for
businesses falling under BEFIT.

Likely social impacts

The new framework should help address current differences between national corporate tax systems. It
is thus expected to help increase fairness in taxing businesses. At the same time, BEFIT aims to be tax
neutral for taxpayers and will not lead to significant redistribution of tax revenues between Member
States.

Likely environmental impacts

The environmental impact may vary from neutral to positive, depending on the exact design of the
measures.

Likely impacts on simplification and/or administrative burden

The proposal should significantly reduce the compliance cost for taxpayers, as groups falling under
BEFIT would only have to deal with one set of corporate tax rules (and therefore e.g. reduced reporting
requirements). Accordingly, businesses that are currently located in a single Member State but plan to
grow by expanding across borders should also benefit from the envisaged simplified procedures. The
proposal should also lead to simplification and reduction of the administrative burden for the Member
States’ tax authorities (e.g. because they must check fewer documents).

Likely impacts on SMEs

SMEs with cross-border activities or those that envisage scaling up and starting to operate across
borders soon would benefit from the reduced burden from not having to comply with multiple
corporate tax systems. However, SMEs that are subject to corporate taxation in one single Member
State are less impacted by the complexities arising from the need to comply with multiple corporate tax
systems. As a result, they would probably not derive significant benefits from a single set of rules such
as BEFIT.

Likely impacts on fundamental rights and equality
No impact on fundamental rights is expected.






D. Better regulation instruments

Impact assessment

An impact assessment is being prepared to feed into the work on this initiative and the Commission’s
subsequent decisions.

The impact assessment will focus on key aspects of the initiative. It will gauge the share of tax revenue
that BEFIT would represent, as compared to the overall EU corporate tax revenue. It will also estimate
the microeconomic impact of the envisaged tax adjustments to the financial statements, and the
macroeconomic impact of the formulary apportionment on Member States’ tax revenues. Finally, the
impact assessment will also look at the compliance costs for companies and the administrative burden
for public authorities. For this project, the Commission will launch a study with the Joint Research
Centre.

Consultation strategy

A public consultation has been launched in parallel to the publication of this document to collect the
views of stakeholders on the key principles that define the features of a common corporate tax base in
the EU. It will investigate stakeholders’ perceptions of the problem and its possible development, and
collect their views on the objectives of the initiative, the various policy options and possible design
aspects.

The public consultation will run for 12 weeks and will be accessible via the Commission’s Have your
say portal. Responses can be submitted in any official EU language, and participants may upload
additional documents.

Targeted consultations and bilateral meetings with relevant stakeholders (corporate taxpayers likely
falling under BEFIT, academics, Member States) will also take place. Member States will also be
consulted at Working Party IV (direct taxation) meetings.

The Commission will publish a factual summary report on the consultation page within 8 weeks of the
public consultation’ closing date and will draw up a synopsis report with a summary of all consultation
results.

Why are we consulting?

The aim of the public consultation is to collect views from stakeholders on: (1) the problem and the
need to act; (2) the scope of the new system; (3) how to calculate the common tax base; (4) how to
consolidate the tax bases of group members and allocate the consolidated tax base to the eligible
Member States; (5) how to allocate profit in the context of transactions between members of the group
and entities outside the group (in the EU and in non-EU countries); and (6) how to simplify the
administration of the system.

Target audience

The main expected stakeholder groups to be consulted during the public consultation are:
business associations;

multinational enterprise groups;

SME groups;

non-governmental / civil society organisations;

national administrations; and

academia.




https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en
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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EU) 2022/1854 DES RATES
vom 6. Oktober 2022

iiber Notfallmanahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf Artikel 122 Absatz 1,

auf Vorschlag der Europiischen Kommission,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)

Seit September 2021 sind auf den Strommérkten sehr hohe Preise zu beobachten. Wie in der endgiiltigen Bewertung
der Agentur der Europdischen Union fir die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehorden (ACER), die mit der
Verordnung (EU) 2019/942 des Europidischen Parlaments und des Rates (') gegriindet wurde, zur Gestaltung des
Stromgroffhandelsmarktes der Union im April 2022 dargelegt, ist dies hauptsichlich eine Folge des hohen
Gaspreises, da Gas fiir die Stromerzeugung verwendet wird. Benotigt werden Gaskraftwerke hdufig zur Deckung der
Nachfrage zu Spitzenlastzeiten oder wenn der mit anderen Technologien wie Kernenergie, Wasserkraft oder variabler
erneuerbarer Energie erzeugte Strom nicht zur Deckung der Nachfrage ausreicht. Die Eskalation des Angriffskriegs
Russlands gegen die Ukraine, eine Vertragspartei des Vertrags zur Griindung der Energiegemeinschaft (%), hat seit
Februar 2022 dazu gefiihrt, dass die Gaslieferungen deutlich zuriickgegangen sind. Zudem hat der Angriffskrieg
Russlands gegen die Ukraine zu Unsicherheit hinsichtlich der Versorgung mit anderen Rohstoffen wie Steinkohle
und Erdol gefithrt, die in Stromerzeugungsanlagen verwendet werden. Dadurch kam es zu zusitzlichen erheblichen
Strompreissteigerungen und -schwankungen.

Die in jiingster Zeit deutlich geringeren Mengen und zunehmenden Storungen der Gaslieferungen aus Russland
deuten auf ein erhebliches Risiko hin, dass die russischen Gaslieferungen in naher Zukunft vollstindig eingestellt
werden konnten. Im Interesse einer hoheren Energieversorgungssicherheit hat der Rat die Verordnung
(EU) 2022/1369 (}) angenommen, die eine freiwillige Senkung der Erdgasnachfrage um mindestens 15 % vom
1. August 2022 bis zum 31. Mdrz 2023 vorsieht und es dem Rat ermdglicht, einen Unionsalarm zur Gasversor-
gungssicherheit auszurufen, durch den eine Verpflichtung zur unionsweiten Senkung der Gasnachfrage ausgelost
wird.

Gleichzeitig lieSen die auflergewohnlich hohen Temperaturen im Sommer 2022 den Strombedarf fiir Kithlzwecke in
die Hohe schielen und sorgten so fiir zusatzlichen Druck auf die Stromerzeugung, wihrend die Stromerzeugung mit
bestimmten Technologien aufgrund technischer und witterungsabhingiger Umstinde deutlich unter dem fritheren
Niveau lag. Dies ist hauptsichlich einer auffergewohnlichen Diirre geschuldet, die i) in verschiedenen Mitgliedstaaten
aufgrund des Mangels an Kiihlwasser zu einem Defizit bei der Stromerzeugung durch Kernkraftwerke, ii) zu einer
geringen Stromerzeugung aus Wasserkraft und iii) zu geringen Pegelstinden der grofSen Fliisse fithrte, welche den
Transport von Rohstoffen fiir die Stromerzeugung beeintrichtigten. Durch diese beispiellose Lage blieben die
Mengen an Strom aus Gaskraftwerken anhaltend hoch, was zu den ausnehmend und aufergewShnlich hohen

Verordnung (EU) 2019/942 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Griindung einer Agentur der
Europdischen Union fiir die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehorden (ABL L 158 vom 14.6.2019, S. 22).

ABI. L 198 vom 20.7.2006, S. 18.

Verordnung (EU) 20221369 des Rates vom 5. August 2022 iiber koordinierte Mafinahmen zur Senkung der Gasnachfrage (ABL. L 206
vom 8.8.2022, S. 1).
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GrofShandelspreisen fiir Strom beitrug. Trotz der geringeren Verfuigbarkeit von Erzeugungskapazititen in einigen
Mitgliedstaaten konnten dank des Stromaustauschs zwischen Mitgliedstaaten Zwischenfille bei der Versorgungssi-
cherheit verhindert, die Preisschwankungen auf den Markten der Union abgemildert und somit die Widerstands-
fahigkeit aller Mitgliedstaaten gegeniiber Preisschocks gestarkt werden.

(4)  Der Preisanstieg an den Stromgroffhandelsmirkten hat zu einem drastischen Anstieg der Endkundenstrompreise
gefithrt, der vor der nichsten Heizperiode noch weiter andauern und sich nach und nach auf die meisten
Verbrauchervertridge auswirken diirfte. Zusatzlich hat der starke Anstieg der Gaspreise und die daraus resultierende
Nachfrage nach alternativen Brennstoffen zu einer Erhohung von anderen Rohstoffpreisen wie denen von Erdol
oder Kohle gefiihrt.

(5)  Von der derzeitigen Energiekrise sind alle Mitgliedstaaten betroffen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaf. Der
starke Anstieg der Energiepreise trigt wesentlich zur allgemeinen Inflation im Euro-Wihrungsgebiet bei und bremst
das Wirtschaftswachstum in der Union.

(6)  Es bedarf daher einer raschen und koordinierten Reaktion auf Unionsebene. Mithilfe der Festlegung von
Notfallmanahmen konnte voriibergehend das Risiko gemindert werden, dass die Strompreise und die Kosten fiir
Strom fiir Endkunden noch weniger tragfahige Niveaus erreichen und die Mitgliedstaaten unkoordinierte nationale
Maflnahmen ergreifen, die die Versorgungssicherheit auf Unionsebene gefihrden und die Industrie und die
Verbraucher in der Union zusitzlich belasten konnten. Im Winter 2022/2023 sind koordinierte solidarische
Anstrengungen zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich, um die Auswirkungen hoher Energiepreise abzufedern
und sicherzustellen, dass die derzeitige Krise keine dauerhaften Schiden fiir Verbraucher und Wirtschaft mit sich
bringt und gleichzeitig die langfristige Tragfahigkeit der 6ffentlichen Finanzen gewahrt wird.

(7)  Die derzeitigen Storungen der Gasversorgung, die geringere Verfiigbarkeit einiger Kraftwerke und die daraus
resultierenden Auswirkungen auf die Gas- und Strompreise bringen gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung
mit Gas- und Stromenergieerzeugnissen im Sinne von Artikel 122 Absatz 1 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europiischen Union (AEUV) mit sich. Es besteht ein ernsthaftes Risiko, dass sich die Lage im Winter 2022/2023
noch weiter verschlechtert, wenn es zu weiteren Stérungen der Gasversorgung und einem kalten Winter mit einer
hoheren Nachfrage nach Gas und Strom kommt. Eine derartige weitere Verschlechterung konnte zu einem
zusdtzlichen Aufwirtsdruck auf die Preise von Gas und anderen Energieerzeugnissen fithren, was sich letztendlich
auf die Strompreise auswirken wiirde.

(8)  Die Storungen am Energiemarkt, die von einem der wichtigsten Marktakteure durch die kiinstliche Drosselung der
Gasversorgung im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verursacht wurden, und die
damit verbundene hybride Kriegsfithrung haben zu einer Krisensituation gefiihrt, deren untragbaren Auswirkungen
auf Verbraucher und Unternehmen durch die Annahme einer Reihe dringender, befristeter und aufSerordentlicher
Wirtschaftsmalnahmen begegnet werden muss. Wenn auf diese Krisensituation nicht rasch reagiert wird, kann sie
fur die Inflation, die Liquiditdt der Marktbetreiber und die Wirtschaft insgesamt gravierende Folgen haben.

(90  Um dem starken Anstieg der Strompreise und dessen Auswirkungen auf Haushalte und Industrie zu begegnen,
bedarf es einer raschen und gut koordinierten unionsweiten Reaktion. Unkoordinierte nationale Maflnahmen
konnten den Energiebinnenmarkt beeintrachtigen, die Versorgungssicherheit gefihrden und einen weiteren
Preisanstieg in den von der Krise am stirksten betroffenen Mitgliedstaaten mit sich bringen. Die Wahrung der
Integritit des Strombinnenmarkts ist fiir die Erhaltung und Stirkung der erforderlichen Solidaritdt zwischen den
Mitgliedstaaten daher von entscheidender Bedeutung.

(10)  Auch wenn einige Mitgliedstaaten von den Auswirkungen einer Unterbrechung der russischen Gaslieferungen und
den daraus resultierenden hoheren Preisen stirker betroffen sein konnten als andere, konnen alle Mitgliedstaaten
dazu beitragen, den wirtschaftlichen Schaden einer solchen Unterbrechung durch das Ergreifen geeigneter
Mafnahmen zur Senkung der Nachfrage zu begrenzen. Eine Senkung der Stromnachfrage auf nationaler Ebene
kann positive unionsweite Auswirkungen auf die Strompreise haben, da die Strommirkte gekoppelt sind und
Einsparungen in einem Mitgliedstaat auch den anderen Mitgliedstaaten zugutekommen.
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(11) Unkoordinierte Obergrenzen fiir Markterlose aus der Erzeugung von Strom in Anlagen mit niedrigeren Grenzkosten
wie erneuerbare Energien, Kernkraft oder Braunkohle (inframarginale Erzeugungsanlagen) konnen erhebliche
Verzerrungen zwischen den Erzeugern in der Union mit sich bringen, da diese unionsweit auf einem gekoppelten
Strommarkt miteinander konkurrieren. Durch die Selbstverpflichtung zu einer unionsweiten Obergrenze fiir
Markterlose inframarginaler Erzeugungsanlagen sollten derartige Verzerrungen vermieden werden kénnen. Dariiber
hinaus kénnen aufgrund begrenzter finanzieller Mittel nicht alle Mitgliedstaaten die Verbraucher im selben Mafle
unterstiitzen, wihrend einige Stromerzeuger gleichzeitig weiterhin erhebliche Uberschusserlése verbuchen. Durch
die Solidaritit zwischen den Mitgliedstaaten in Form der unionsweiten Obergrenze fiir Markterlose sollten
Einnahmen erzielt werden, mit denen die Mitgliedstaaten Mafinahmen zur Unterstiitzung von Stromendkunden wie
Haushalten, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und energieintensiven Branchen finanzieren konnen,
wihrend die Preissignale auf den Markten in der Union und der grenziiberschreitende Handel erhalten bleiben.

(12) Angesichts des extremen Anstiegs der Endkundenpreise fir Gas und Strom kommt staatlichen und offentlichen
Interventionen zum Schutz der Verbraucher besondere Bedeutung zu. Die Auswirkungen der Gasversorgungs-
engpasse auf die Strompreise sowie die Moglichkeit zur Finanzierung von Unterstiitzungsmafinahmen aus dem
Staatshaushalt sind jedoch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Kénnen nur einzelne Mitgliedstaaten,
die tiber ausreichende Mittel verfiigen, Kunden und Versorger schiitzen, so wiirde dies zu erheblichen Verzerrungen
auf dem Binnenmarkt fithren. Durch eine einheitliche Verpflichtung zur Weitergabe von Uberschusserlésen an die
Verbraucher wiirden alle Mitgliedstaaten ihre Verbraucher schiitzen konnen. Die positiven Auswirkungen auf die
Energiepreise wiirden auch fiir den vernetzten Energiemarkt der Union forderlich sein und wiirden zu einer
Dimpfung der Inflationsrate beitragen. Daher sollten sich Manahmen, die in einem Mitgliedstaat ergriffen werden,
in dem vernetzten Markt der Union im Geiste der Solidaritdt auch in anderen Mitgliedstaaten positiv auswirken.

(13) In der derzeitigen Lage erscheint es angemessen, Maflnahmen auf Unionsebene zu ergreifen, mit denen ein
Solidaritdtsbeitrag fiir im Erd6l-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich titige Unternehmen und Betriebsstitten der
Union eingefithrt wird, um die unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der rasant ansteigenden Energiepreise
auf die offentlichen Haushalte, die Endkunden und Unternehmen in der gesamten Union zu mindern. Ein solcher
Solidarititsbeitrag sollte aulergewohnlich und streng befristet sein.

(14) Der Solidarititsbeitrag ist ein geeignetes Mittel, um Uberschussgewinne im Falle unvorhergesehener Umstinde
anzugehen. Bei diesen Gewinnen handelt es sich nicht um gewohnliche Gewinne, die von den Unternehmen oder
Betriebsstitten der Union, die Tatigkeiten im Erdol-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich ausiiben, unter normalen
Umstinden hitten erzielt oder erwartet werden konnen, wenn die unvorhersehbaren Ereignisse auf den
Energiemirkten nicht stattgefunden hitten. Daher stellt die Einfithrung eines Solidaritdtsbeitrags eine gemeinsame
und koordinierte Mafinahme dar, mit der im Geiste der Solidaritit die Schaffung zusitzlicher Einnahmen fir die
nationalen Behorden moglich gemacht werden, um die von den rasant ansteigenden Energiepreisen stark
betroffenen Haushalte und Unternehmen finanziell zu unterstiitzen und gleichzeitig in der gesamten Union gleiche
Wettbewerbsbedingungen zu gewihrleisten. Der Solidaritdtsbeitrag sollte parallel zu den reguldren
Unternehmenssteuern angewandt werden, die im jeweiligen Mitgliedstaat von den betreffenden Unternehmen
erhoben werden.

(15) Um fur Kohirenz zwischen den einzelnen energiepolitischen Bereichen zu sorgen, sollten die in der vorliegenden
Verordnung vorgesehenen Mafinahmen ein zusammenhangendes Paket bilden und sich gegenseitig verstarken. Alle
Mitgliedstaaten sollten die Verbraucher durch Uberschusserlése aus der Obergrenze fiir Markterldse, durch eine
geringere Stromnachfrage und dadurch niedrigere Energiepreise sowie durch zusitzliche Einnahmen aus einem
Solidaritdtsbeitrag fiir im Erd6l-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich titige Unternehmen und Betriebsstitten der
Union gezielt unterstiitzen konnen. Gleichzeitig sollte eine Nachfragesenkung im Einklang mit den Zielen der
Richtlinie (EU) 2019/944 des Europiischen Parlaments und des Rates (¥) zu geringeren Risiken fiir die Versorgungs-
sicherheit beitragen.

(16) Die Mitgliedstaaten sollten sich daher bemiihen, den Bruttostromverbrauch aller Verbraucher einschlieflich derer zu
reduzieren, die noch nicht mit intelligenten Messsystemen oder Gerdten ausgestattet sind, mit denen sie ihren
Verbrauch zu bestimmten Tageszeiten iitberwachen konnen.

() Richtlinie (EU) 2019/944 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften fiir den
Elektrizititsbinnenmarkt und zur Anderung der Richtlinie 2012/27/EU (ABL L 158 vom 14.6.2019, S. 125).
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(19)

(21)

(22)

(23)

(26)

Um Brennstoffvorrite fiir die Stromerzeugung zu erhalten und speziell auf die Tageszeiten abzuzielen, zu denen der
Strompreis oder der Stromverbrauch am hochsten ist und die Stromerzeugung aus Gas sich besonders stark auf den
Grenzpreis auswirkt, sollten alle Mitgliedstaaten ihren Bruttostromverbrauch wihrend der ermittelten Spitzenzeiten
verringern.

Mit dem verbindlichen Ziel einer Nachfragesenkung in Hohe von 5 % wihrend der Spitzenzeiten, das auf dem
typischen Stromverbrauchsprofil fiir Spitzenzeiten basiert, wiirde sichergestellt, dass die Mitgliedstaaten sich speziell
an Verbraucher wenden, die, unter anderem mithilfe von unabhingigen Aggregatoren, Flexibilitit aufbringen
konnen, indem sie ihre Nachfrage zu bestimmten Tageszeiten senken. Daher sollte eine aktive Senkung der
Stromnachfrage in Hohe von mindestens 5 % zu bestimmten Tageszeiten zu einem geringeren Brennstoffverbrauch
und einer gleichmifigeren Verteilung der Nachfrage tiber den Tag beitragen und sich somit auf die Marktpreise fiir
bestimmte Tageszeiten auswirken.

Die Mitgliedstaaten sollten tiber die geeigneten Maffnahmen zur Erreichung der Ziele der Nachfragesenkung
entscheiden konnen, damit nationale Besonderheiten beriicksichtigt werden konnen. Bei der Ausarbeitung der
Mafinahmen zur Senkung der Stromnachfrage sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass diese Mafnahmen den
Elektrifizierungszielen der Union aus der Mitteilung der Kommission vom 8. Juli 2020 ,Forderung einer
klimaneutralen Wirtschaft: Eine EU-Strategie zur Integration des Energiesystems nicht zuwiderlaufen. Die
Elektrifizierung ist fiir eine geringere Abhéngigkeit der Union von fossilen Brennstoffen und die Gewahrleistung der
langfristigen strategischen Autonomie der Europidischen Union entscheidend, da dadurch das Ausmafl der
derzeitigen Energiekrise begrenzt werden kann und kiinftige Energiekrisen verhindert werden koénnen. Die
Maflnahmen zur Senkung des Bruttostromverbrauchs konnten nationale Sensibilisierungskampagnen, die
Veroffentlichung gezielter Informationen zur prognostizierten Situation im Elektrizitdtssystem, Regulierungs-
maflnahmen zur Begrenzung nicht unbedingt notwendigen Energieverbrauchs sowie gezielte Anreize zur Senkung
des Stromverbrauchs umfassen.

Bei der Festlegung geeigneter Mafinahmen zur Nachfragesenkung wihrend der Spitzenzeiten sollten die
Mitgliedstaaten insbesondere marktbasierte Manahmen wie Auktionen oder Ausschreibungen in Betracht ziehen,
mit denen sie Anreize fir eine Senkung des Verbrauchs auf wirtschaftlich effiziente Weise bieten konnten. Fiir mehr
Effizienz und eine rasche Umsetzung konnten die Mitgliedstaaten vorhandene Initiativen nutzen und bestehende
Laststeuerungsprogramme ausbauen. Die auf nationaler Ebene ergriffenen Maflnahmen konnten auch finanzielle
Anreize oder Ausgleichsleistungen fiir betroffene Marktteilnehmer umfassen, wenn neben dem zu erwartenden
Normalverbrauch eine spiirbare Nachfragesenkung erreicht wird.

Um die Mitgliedstaaten bei der Erreichung der erforderlichen Nachfragesenkungen gemifl der vorliegenden
Verordnung zu unterstiitzen und ihnen Leitlinien an die Hand zu geben, sollte die Kommission beim Austausch
bewahrter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten helfen.

Angesichts des auflergewohnlichen und plotzlichen Anstiegs der Strompreise und des unmittelbaren Risikos einer
weiteren Verteuerung miissen die Mitgliedstaaten unverziiglich die erforderlichen Maflnahmen ergreifen, um den
Bruttostromverbrauch zu senken, damit rasche Preissenkungen ermoglicht werden und die Verwendung fossiler
Brennstoffe auf ein Mindestmaf reduziert wird.

Auf dem Day-Ahead-GrofShandelsmarkt werden zunidchst die kostengiinstigsten Kraftwerke eingesetzt; der Preis fiir
alle Marktteilnehmer wird jedoch durch das letzte Kraftwerk bestimmt, das zur Deckung der Nachfrage benotigt
wird, d. h. durch das Kraftwerk mit den hochsten Grenzkosten bei Markt-Clearing. Der jiingste Anstieg der Gas- und
Steinkohlepreise schldgt sich inzwischen in einem auffergewohnlichen und anhaltenden Anstieg der Angebotspreise
der gas- und kohlebetriebenen Energieerzeugungsanlagen auf dem Day-Ahead-Grolhandelsmarkt nieder. Dies
wiederum hat in der gesamten Union zu auflergewohnlich hohen Preisen auf dem Day-Ahead-Markt gefiihrt, da es
sich bei diesen Kraftwerken oftmals um diejenigen mit den hochsten Grenzkosten handelt, die zur Deckung der
Stromnachfrage erforderlich sind.

Da der Preis auf dem Day-Ahead-Markt als Referenzpreis fiir andere Stromgrofhandelsmirkte dient und alle
Marktteilnehmer denselben Clearingpreis erhalten, wurden bei den Technologien mit deutlich niedrigeren
Grenzkosten seit der militdrischen Aggression Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 durchweg hohe Erlose
erzielt, die weit iiber die Erwartungen bei der Investition hinausgingen.

In einer Situation, in der die Verbraucher extrem hohen Preisen ausgesetzt sind, die auch der Wirtschaft der Union
schaden, miissen die auffergewohnlichen Markterlose von Erzeugern mit niedrigeren Grenzkosten voriibergehend
begrenzt werden, indem auf diese Markterlose aus dem Stromverkauf in der Union die Obergrenze fiir Markterlose
angewandt wird.

Um zu verhindern, dass die Anwendung der Obergrenze fiir Markterl6se umgangen wird, sollten die Mitgliedstaaten
wirksame Mafinahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Obergrenze fiir Markterlose wirksam angewandt
wird, wenn Erzeuger Teil einer Unternehmensgruppe sind.
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(27) Die Hohe der Obergrenze fiir Markterlose sollte die Moglichkeiten der betroffenen Erzeuger, einschliefSlich der
Erzeuger erneuerbarer Energien, nicht beeintrachtigen, ihre Investitions- und Betriebskosten zu decken, und
kiinftige Investitionen in die erforderlichen Kapazititen fiir ein emissionsarmes und zuverldssiges Elektrizititssystem
erhalten sowie Anreize dafiir schaffen. Die Obergrenze fiir Markterlose, als eine unionsweit einheitliche Obergrenze,
ist am besten dafiir geeignet, das Funktionieren des Strombinnenmarkts aufrechtzuerhalten, da dadurch der
Preiswettbewerb zwischen den Stromerzeugern, die verschiedene Technologien nutzen, insbesondere im Bereich der
erneuerbaren Energien, gewahrt wird.

(28) Gelegentliche und kurzfristige Preisspitzen sind auf einem Strommarkt zwar normal und kénnen fiir einige
Investoren niitzlich fiir die Deckung ihrer Investitionen in die Stromerzeugung sein; der seit Februar 2022 zu
beobachtende extreme und andauernde Preisanstieg hebt sich jedoch deutlich von einer normalen Marktsituation
mit gelegentlichen Preisspitzen ab. Daher sollte die Obergrenze fir Markterlose nicht unter den begriindeten
Erwartungen der Marktteilnehmer vor des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hinsichtlich des
durchschnittlichen Strompreisniveaus wihrend der Tageszeiten, zu denen die Stromnachfrage am hochsten war,
liegen. Bis Februar 2022 lagen die erwarteten durchschnittlichen Preisspitzen auf dem Stromgroffhandelsmarkt der
Union in den vergangenen Jahrzehnten durchgehend deutlich unter 180 EUR pro MWh, und das trotz der
Preisunterschiede in den verschiedenen Regionen der Union. Da die urspriingliche Investitionsentscheidung der
Marktteilnehmer auf der Erwartung beruhte, dass die Preise im Durchschnitt unter dem Niveau der Spitzenzeiten
liegen wiirden, entspricht die Obergrenze fiir Markterlose bei 180 EUR pro MWh einem Preisniveau, das deutlich
iiber den urspriinglichen Markterwartungen liegt. Damit die Obergrenze fiir Markterlose nicht der urspriinglichen
Bewertung der Investitionsrentabilitit zuwiderlduft, muss eine Marge zu dem von den Investoren verniinftigerweise
zu erwartenden Preis hinzugerechnet werden.

(29) Dariiber hinaus ist die Obergrenze fiir Markterlose von 180 EUR pro MWh durchweg hoher — einschlieflich einer
angemessenen Marge — als die derzeitigen Stromgestehungskosten fiir die einschldgigen Erzeugungstechnologien
und erlaubt es den betroffenen Erzeugern, ihre Investitions- und Betriebskosten zu decken. Da durch die Obergrenze
fiir Markterlose eine betrichtliche Marge zwischen den zu erwartenden Stromgestehungskosten und der Obergrenze
fiir Markterlose bleibt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie die Investitionen in neue inframarginale
Kapazititen beeintrichtigt.

(30) Um erhebliche Auswirkungen auf die urspriinglich zu erwartende Rentabilitit eines Vorhabens zu verhindern, sollte
die Obergrenze fiir Markterlose nur fur Markterlose und nicht fir die gesamten Erzeugungserlose (einschlieflich
anderer potenzieller Einnahmequellen wie Einspeiseprimien) gesetzt werden. Unabhingig davon, in welcher
vertraglichen Form der Stromhandel stattfindet, sollte die Obergrenze fiir Markterlose nur fiir realisierte Markterlose
gelten. Dies ist notwendig, um Erzeugern nicht zu schaden, die von den derzeit hohen Strompreisen nicht tatsichlich
profitieren, da sie ihre Erlose gegen Preisschwankungen auf dem Stromgrofhandelsmarkt abgesichert haben. Soweit
bestehende oder kiinftige vertragliche Verpflichtungen wie Vertrige iiber den Bezug von erneuerbarem Strom oder
andere Arten von Strombezugsvertriagen oder Forward Hedges Markterlose aus der Stromerzeugung bis zur Hohe
der Obergrenze fiir Markterlose einbringen, sollten diese Erlose von dieser Verordnung nicht beriihrt werden. Die
Mafnahme zur Einfithrung der Obergrenze fiir Markterlose sollte Marktteilnehmer demnach nicht davon abhalten,
solche vertraglichen Verpflichtungen einzugehen.

(31) Es mag zwar effizienter sein, die Obergrenze fiir Markterlose zum Zeitpunkt der Abwicklung der Transaktionen
anzuwenden; dies ist jedoch unter Umstinden — beispielsweise aufgrund der unterschiedlichen Organisation der
Stromgroffhandelsmarkte in den Mitgliedstaaten und der unterschiedlichen Zeitraume — nicht immer maéglich. Um
nationalen Besonderheiten Rechnung zu tragen und die Anwendung der Obergrenze fiir Markterlose auf nationaler
Ebene zu erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten entscheiden konnen, ob sie die Obergrenze entweder bei der
Abwicklung des Stromaustauschs oder danach anwenden mochten. Zudem sollte es weiterhin bei den
Mitgliedstaaten liegen, ob sie Unterstiitzungsmafnahmen fiir Stromendkunden vorfinanzieren und die Markterlose
zu einem spéteren Zeitpunkt erheben. Die Kommission sollte fiir die Mitgliedstaaten Leitlinien fuir die Durchfithrung
dieser Malnahme herausgeben.

(32) Die Obergrenze fir Markterlose sollte fir Technologien gelten, deren Grenzkosten unter der Obergrenze fiir
Markterlose liegen, wie beispielsweise Wind-, Solar-, Kernenergie oder Braunkohle.
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(33) Die Obergrenze fiir Markterldse sollte nicht fiir Technologien mit hohen Grenzkosten im Zusammenhang mit dem
Preis der fiir die Stromerzeugung erforderlichen Brennstoffe wie Gas- und Steinkohlekraftwerke gelten, da deren
Betriebskosten deutlich iiber der Obergrenze fiir Markterlose liegen wiirden und die Anwendung dieser Obergrenze
ihre wirtschaftliche Tragfdhigkeit gefihrden wiirde. Um die Anreize fiir eine allgemeine Senkung des Gasverbrauchs
zu bewahren, sollte die Obergrenze fiir Markterlse auch nicht fiir Technologien gelten, die in direktem Wettbewerb
mit Gaskraftwerken stehen, um Flexibilitit im Stromnetz zu gewihrleisten und ihnen die Moglichkeit zu bieten,
ihren Strom auf den Strommirkten auf Grundlage ihrer Opportunititskosten wie Laststeuerungs- und
Speicherungskosten anzubieten.

(34) Die Obergrenze fiir Markterlose sollte nicht fur Technologien gelten, bei denen anstatt Erdgas Ersatzbrennstoffe wie
Biomethan verwendet werden, um die Umriistung bestehender Gaskraftwerke im Einklang mit den REPowerEU-
Zielen, die insbesondere in der Mitteilung der Kommission vom 18. Mai 2022 zum REPowerEU-Plan (im Folgenden
,REPowerEU-Plan”) gesetzt wurden, nicht zu gefahrden.

(35) Um die Anreize fiir die Entwicklung innovativer Technologien zu bewahren, sollte die Obergrenze fiir Markterlose
nicht fiir Demonstrationsvorhaben gelten.

(36) In einigen Mitgliedstaaten sind die Erlose einiger Erzeuger bereits durch staatliche und 6ffentliche Mafinahmen wie
Einspeisetarife oder zweiseitige Differenzvertrige begrenzt. Diese Erzeuger profitieren nicht von héheren Erlosen
durch den jiingsten Anstieg der Strompreise. Daher sollten bestehende Erzeuger, die derartigen, nicht als Reaktion
auf die derzeitige Energiekrise ergriffenen staatlichen Maflnahmen unterliegen, von der Anwendung der Obergrenze
fir Markterlose ausgenommen werden. Ebenso sollte die Obergrenze fir Markterlse nicht fiir Erzeuger gelten, deren
Markterlose anderen behordlichen Regulierungsmaffnahmen unterliegen, in deren Rahmen Erlose direkt an
Verbraucher weitergegeben werden.

(37) Um eine wirksame Durchsetzung der Obergrenze fiir Markterl6se zu gewihrleisten, sollten die Erzeuger, Vermittler
und einschligigen Marktteilnehmer den zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den
Netzbetreibern und nominierten Strommarktbetreibern die erforderlichen Daten zur Verfiigung stellen. Da die
zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten die Durchsetzung der Obergrenze fiir Markterlose fur eine Vielzahl
einzelner Transaktionen sicherstellen miissen, sollten diese Behorden die Moglichkeit haben, fiir die Berechnung der
Obergrenze fiir Markterlose auf angemessene Schitzungen zuriickzugreifen.

(38) In Situationen, in denen sich die Anwendung der Obergrenze fiir Markterlose auf die fir Marktteilnehmer
bestehenden Anreize zur Bereitstellung von Regelarbeit oder Redispatching und Countertrading auswirken kann,
sollten die Mitgliedstaaten beschlieSen konnen, diese Obergrenze fiir Markterlose aus dem Verkauf von Strom auf
dem Regelarbeitsmarkt und aus dem finanziellen Ausgleich fur Redispatching und Countertrading nicht
anzuwenden.

(39)  Um Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit Rechnung zu tragen, sollten die Mitgliedstaaten die Moglichkeit
haben, die Obergrenze fiir Markterlose so festzulegen, dass die Stromerzeuger 10 % der Uberschusserlose oberhalb
der Obergrenze fr Markterlose einbehalten kénnen.

(40) Da sich der Stromerzeugungsmix und die Kostenstruktur von Erzeugungsanlagen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat
stark unterscheiden, sollten die Mitgliedstaaten die Moglichkeit haben, unter bestimmten Bedingungen nationale
Krisenmaflnahmen beizubehalten oder einzufiihren.

(41) Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten weiterhin die Moglichkeit haben, die Erlose der Erzeuger, fiir die die
Obergrenze fiir Markterlose gilt, weiter zu begrenzen und fur Markterlose aus dem Verkauf von aus Steinkohle
erzeugtem Strom eine gesonderte Obergrenze festzulegen, da deren Preis in einigen Mitgliedstaaten deutlich unter
dem Preis der marginalen Technologien liegen kann. Um Rechtssicherheit sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten
auch nationale Krisenmafinahmen beibehalten oder einfithren diirfen, durch die die Markterlése von Erzeugern
begrenzt werden, fiir die die unionsweite Obergrenze fiir Markterlose nicht gilt.
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(42) Um die Versorgungssicherheit sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten fuir Erzeuger, die sonst der unionsweiten
Obergrenze fiir Markterlose unterliegen wiirden, eine hohere Obergrenze fiir Markterlose festlegen kénnen, wenn
deren Investitions- und Betriebskosten tiber der unionsweiten Obergrenze fiir Markterlose liegen.

(43) Die verstirkten gebotszoneniibergreifenden Handelsstrome aufgrund krisenbedingt hoher Preisunterschiede
zwischen diesen Zonen haben in einigen Mitgliedstaaten zu einem erheblichen Anstieg der Engpasserlose gefiihrt.
Engpasserlose sollten weiterhin so zugeteilt werden, dass sie der Verwirklichung der vorrangigen Ziele gemifd
Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europdischen Parlaments und des Rates (°) dienen. In
hinreichend begriindeten Ausnahmefillen und unter der Kontrolle ihrer Regulierungsbehorden sollten die
Mitgliedstaaten jedoch die Moglichkeit erhalten, die iibrigen Uberschusserlose direkt an die Stromendkunden zu
verteilen, statt sie ausschlieflich fiir die in Artikel 19 Absatz 3 jener Verordnung genannten Zwecke zu verwenden.

(44) Da aufgrund ihrer jeweiligen Abhingigkeit von Stromeinfuhren aus anderen Lindern nicht alle Mitgliedstaaten ihre
Endkunden in gleichem Mafe durch die Anwendung der Obergrenze fiir Markterlose unterstiitzen konnen, miissen
Mitgliedstaaten mit Nettostromeinfuhren von 100 % oder mehr Vereinbarungen schliefen koénnen, um die
Uberschusserlose im Geiste der Solidaritit mit dem wichtigsten Ausfuhrmitgliedstaat zu teilen. Zu derartigen
Solidaritdtsvereinbarungen werden die Mitgliedstaaten insbesondere ermutigt, um unausgewogenen Handelsbe-
ziehungen Rechnung zu tragen.

(45) Die Geschifts- und Handelspraktiken und der Rechtsrahmen im Stromsektor unterscheiden sich deutlich vom Sektor
fir fossile Brennstoffe. Da mit der Obergrenze fiir Markterlose das Marktergebnis nachgebildet werden soll, das die
Erzeuger hitten erwarten konnen, wenn die globalen Lieferketten seit Februar 2022 normal und ohne Stérungen
bei den Gaslieferungen funktionieren wiirden, muss die Mafnahme fiir Stromerzeuger auf die Erlose aus der
Stromerzeugung angewandt werden. Umgekehrt muss der befristete Solidaritdtsbeitrag, da er auf die Rentabilitit
von im Erdol-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich titigen Unternehmen und Betriebsstitten der Union abzielt,
die im Vergleich zu den Vorjahren erheblich zugenommen hat, auf deren Gewinne angewandt werden.

(46) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Uberschusserlose aus der Anwendung der Obergrenze fiir
Markterlose im Bereich der Stromerzeugung an die Stromendkunden weitergegeben werden, um die Auswirkungen
aufergewohnlich hoher Strompreise abzufedern. Die Uberschusserlése sollten an die Kunden — sowohl Haushalte
als auch Unternehmen — weitergegeben werden, die von den hohen Strompreisen besonders betroffen sind. Ohne
die vorgeschlagenen Maffnahmen besteht die Gefahr, dass nur die wohlhabenderen Mitgliedstaaten iiber die Mittel
zum Schutz ihrer Verbraucher verfiigen und es zu erheblichen Verzerrungen auf dem Binnenmarkt kommt.

(47) Die Einnahmen aus der Obergrenze sollten Mitgliedstaaten helfen, Mafnahmen wie Einkommenstransfers,
Rechnungsrabatte, Ausgleichsleistungen fiir Erzeuger, die unterhalb der Kosten liefern, sowie Investitionen zu
finanzieren, die zu einer strukturellen Senkung des Verbrauchs fithren wiirden, insbesondere des Verbrauchs von
Strom aus fossilen Brennstoffen. Wird gewerblichen Kunden Unterstiitzung gewihrt, so sollten diese darauf
hinarbeiten, in Dekarbonisierungstechnologien wie erneuerbare Energien zu investieren, beispielsweise im Rahmen
von Strombezugsvertrigen oder durch Direktinvestitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien, oder
Investitionen in die Energieeffizienz titigen.

(48) Offentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise sind grundsitzlich eine marktverzerrende
Mafinahme. Derartige Eingriffe diirfen daher nur als gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen vorgenommen werden
und sollten besonderen Bedingungen unterliegen. Gemaf$ der Richtlinie (EU) 2019/944 sind regulierte Preise derzeit
fiir Haushalte und Kleinstunternehmen moglich sowie — und das selbst zu Preisen unterhalb der Kosten — fiir von
Energiearmut betroffene und schutzbediirftige Kunden. Angesichts des derzeitigen aulergewohnlichen Anstiegs der
Strompreise sollte das Instrumentarium moglicher Mafnahmen der Mitgliedstaaten zur Unterstiitzung der
Verbraucher voriibergehend erweitert werden, indem die Moglichkeit geschaffen wird, regulierte Preise auch fiir
KMU einzufithren und regulierte Preise auch unterhalb der Kosten festzusetzen. Diese Ausweitung der Mafinahmen
konnte tiber die Obergrenze fiir Markterlose finanziert werden.

() Verordnung (EU) 2019/943 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 iber den Elektrizititsbinnenmarkt
(ABL.L 158 vom 14.6.2019, S. 54).
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(49) Wenn sie unterhalb der Kosten liegen, diirfen regulierte Endkundenpreise zu keiner Diskriminierung von Versorgern
fithren oder diesen unfaire Kosten auferlegen. Unbeschadet der Anwendung der Vorschriften iiber staatliche Beihilfen
sollten die Versorger daher angemessene Ausgleichsleistungen fiir die Kosten erhalten, die ihnen bei der Versorgung
zu regulierten Preisen entstehen. Die Kosten fuir regulierte Preise unterhalb der Kosten sollten aus den Einnahmen
aus der Anwendung der Obergrenze fiir Markterlose finanziert werden. Um zu vermeiden, dass durch solche
Maflnahmen die Nachfrage nach Strom zunimmt, und gleichzeitig den Energiebedarf der Verbraucher weiterhin zu
decken, sollten die unterhalb der Kosten liegenden regulierten Preise nur eine begrenzte Menge des Verbrauchs
abdecken. Regelungen iiber Versorger letzter Instanz und die Wahl des Versorgers letzter Instanz durch die
Mitgliedstaaten sollten von dieser Verordnung unberiihrt bleiben.

(50) Aufgrund der plotzlichen und unvorhersehbaren Umstinde des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, des
geringeren Energieangebots und der steigenden Nachfrage durch die Rekordtemperaturen sind die Gewinne der
Unternehmen und Betriebsstitten der Union, die mindestens 75 % ihres Umsatzes im Erdol-, Erdgas-, Kohle- und
Raffineriebereich erzielen, deutlich angestiegen, ohne dass diese ihre Kostenstruktur wesentlich verdndert oder ihre
Investitionen erhoht hitten.

(51) Der befristete Solidarititsbeitrag sollte als Umverteilungsmaﬁna"hme dienen, um sicherzustellen, dass die
betreffenden Unternehmen, die infolge der unerwarteten Umstinde Uberschussgewinne erzielt haben, proportional
zur Bewiltigung der Energiekrise auf dem Binnenmarkt beitragen.

(52)  Als Grundlage fiir die Berechnung des befristeten Solidarititsbeitrags dienen die nach bilateralen Vertrigen oder dem
nationalen Steuerrecht der Mitgliedstaaten fiir das am oder nach dem 1. Januar 2022 und/oder 1. Januar 2023
beginnende Haushaltsjahr und wihrend der gesamten Dauer des betreffenden Haushaltsjahrs ermittelten
steuerpflichtigen Gewinne der in der Union steuerlich ansdssigen Unternehmen und Betriebssttten im Erdol-,
Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich. Mitgliedstaaten, die nur ausgeschiittete Unternehmensgewinne besteuern,
sollten den befristeten Solidaritdtsbeitrag unabhingig von deren Ausschiittung auf die berechneten Gewinne
anwenden. Das Haushaltsjahr wird nach den im nationalen Recht der Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften
bestimmt.

(53) Nur Gewinne aus dem Jahr 2022 und/oder 2023, die mehr als 20 % iiber den durchschnittlichen steuerpflichtigen
Gewinnen aus den vier am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnenden Haushaltsjahren liegen, sollten dem
Solidarititsbeitrag unterliegen.

(54) Durch diesen Ansatz wiirde sichergestellt, dass der Teil der Gewinnspanne, der nicht auf die unvorhersehbaren
Entwicklungen auf den Energiemirkten infolge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine zuriickzufiihren ist,
von den betreffenden Unternehmen und Betriebsstétten der Union, einschlieflich in energieintensiven Branchen, fiir
zukiinftige Investitionen oder zur Gewihrleistung ihrer Finanzstabilitit in der anhaltenden Energiekrise genutzt
werden kann. Dieser Ansatz zur Bestimmung der Berechnungsgrundlage wiirde gewihrleisten, dass der
Solidaritdtsbeitrag in den verschiedenen Mitgliedstaaten verhaltnismafig ist. Gleichzeitig sollte mit der Festlegung
eines Mindestsatzes sichergestellt werden, dass der Solidarititsbeitrag fair und verhiltnismigRig ist. Es sollte den
Mitgliedstaaten weiterhin freistehen, fir ihren Solidarititsbeitrag einen hoheren Satz als 33 % anzuwenden.
Dadurch sollten die betreffenden Mitgliedstaaten den bevorzugten Satz, den sie im Rahmen ihrer nationalen
Rechtssysteme fiir annehmbar und angemessen halten, festlegen konnen.

(55) Die Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Mafinahmen ergreifen, um die uneingeschrinkte Anwendung des in
dieser Verordnung festgelegten Solidarititsbeitrags sicherzustellen, und sollten im nationalen Recht die
erforderlichen Anpassungen veranlassen, um insbesondere die rechtzeitige Erhebung des Solidarititsbeitrags zu
gewihrleisten — auch auf der Grundlage von Nettoerlosen, mit denen der Solidaritdtsbeitrag verrechnet werden
kann —, um der Abzugsfihigkeit bzw. Nichtabzugsfihigkeit des Solidaritdtsbeitrags Rechnung zu tragen oder der
Behandlung von Verlusten in fritheren Haushaltsjahren Rechnung zu tragen, damit die kiirzeren Haushaltsjahre bei
2022 und/oder 2023 gegriindeten Unternehmen oder bei Unternehmensumstrukturierungen oder -fusionen fur die
Zwecke der Berechnung des Solidarititsbeitrags einheitlich behandelt werden.

(56) Der Solidarititsbeitrag sollte eingesetzt werden fiir i) finanzielle Unterstiitzungsmafinahmen fiir Endkunden und
insbesondere fiir schutzbediirftige Haushalte zur Abfederung der Auswirkungen der hohen Energiepreise;
ii) finanzielle Unterstiitzungsmaffnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs; iii) finanzielle Unterstiitzungs-
mafinahmen fiir Unternehmen in energieintensiven Branchen und iv) finanzielle Unterstiitzungsmafinahmen zum
Ausbau der Energieautonomie der Union. Die Mitgliedstaaten sollten auferdem einen Teil der Einnahmen aus dem
befristeten Solidarititsbeitrag fiir die gemeinsame Finanzierung verwenden konnen. Diese Mafinahmen erfordern
ein hohes Maf$ an Flexibilitit, um den Haushaltsverfahren der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen.





7.10.2022 Amtsblatt der Europiischen Union L 2611/9

(57) Die Verwendung der Einnahmen fiir diese Zwecke zeigt, dass der Solidarititsbeitrag als auflerordentliche und
befristete Mafinahme darauf abzielt, die negativen Auswirkungen der Energiekrise fiir Haushalte und Unternehmen
unionsweit zu vermindern und abzufedern sowie gleichzeitig den Binnenmarkt zu schiitzen und der Gefahr einer
weiteren Fragmentierung entgegenzuwirken. Die rasant ansteigenden Energiepreise wirken sich auf alle
Mitgliedstaaten aus. Angesichts der Unterschiede in ihren jeweiligen Energiemixes sind jedoch nicht alle
Mitgliedstaaten gleichermafSen betroffen und nicht alle verfiigen iiber denselben haushaltspolitischen Spielraum, um
die erforderlichen Schutzmafnahmen fiir schutzbediirftige Haushalte und Unternehmen zu ergreifen. Ohne eine
Mafnahme der Union wie einen Solidarititsbeitrag besteht ein hohes Risiko von Stérungen auf dem Binnenmarkt
und einer weiteren Fragmentierung des Binnenmarkts, die angesichts der Integration der Energiemarkte und der
Wertschopfungsketten allen Mitgliedstaaten schaden wiirde. Es ist auch eine Frage der Solidaritit zwischen den
Mitgliedstaaten, die Energiearmut und sozialen Folgen der Energiekrise zu bekdmpfen, insbesondere zum Schutz der
Arbeitnehmer in besonders exponierten Branchen. Fiir eine grofStmogliche Wirkung sollten die Einnahmen aus dem
Solidaritdtsbeitrag koordiniert und/oder tiber die Finanzierungsinstrumente der Union solidarisch eingesetzt werden.

(58) Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten die finanziellen Unterstiitzungsmafnahmen gezielt auf die
schutzbediirftigsten Haushalte und Unternehmen ausrichten, die von den rasant ansteigenden Energiepreisen am
stirksten betroffen sind. Dadurch wiirde der Preisanreiz zur Senkung der Energienachfrage und fiir Energieein-
sparungen beibehalten. Dariiber hinaus wiirde sich eine Ausrichtung auf die schutzbediirftigsten Haushalte mit
Liquiditdtsengpéssen angesichts der hohen Konsumneigung dieser Gruppe von Haushalten durch die Vermeidung
einer iibermifligen Verdringung der Ausgaben fiir nichtenergetische Giiter positiv auf den Gesamtverbrauch
auswirken. Auflerdem sollten die Einnahmen aus dem Solidaritdtsbeitrag zur Forderung der Senkung des
Energieverbrauchs eingesetzt werden. Diesbeziiglich sollten diese Einnahmen beispielsweise fir Auktionen oder
Ausschreibungen zur Nachfragesenkung verwendet werden, mit denen die Energiebezugskosten fiir Endkunden bei
bestimmten Energieverbrauchsmengen gesenkt oder Investitionen von Endkunden — sowohl schutzbediirftigen
Haushalten als auch Unternehmen — in erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder andere Dekarbonisierungstech-
nologien geférdert werden. Einnahmen aus dem Solidarititsbeitrag sollten auch zur finanziellen Unterstiitzung von
Unternehmen in energieintensiven Branchen sowie in Regionen eingesetzt werden, die auf diese Branchen
angewiesen sind. Die Kosten in energieintensiven Branchen wie der Diingemittelindustrie steigen aufgrund der
rasant steigenden Energiepreise derzeit sprunghaft an. Die finanziellen Unterstiitzungsmafnahmen miissen von den
Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder andere Dekarbonisierungstechnologien abhingig
gemacht werden. Dariiber hinaus sollten Maffnahmen, durch die die Union mehr Autonomie im Energiebereich
erlangt, mit Investitionen gemif den in der Mitteilung der Kommission vom 8. Mirz 2022 mit dem Titel
,REPowerEU: gemeinsames europdisches Vorgehen fuir erschwinglichere, sichere und nachhaltige Energie* (im
Folgenden ,REPowerEU: gemeinsames europiisches Vorgehen®) und im REPowerEU-Plan gesetzten Zielen
unterstiitzt werden, und zwar insbesondere in Projekte mit grenziiberschreitender Dimension.

(59) Die Mitgliedstaaten konnten auch entscheiden, einen Teil der Einnahmen aus dem Solidaritdtsbeitrag fiir die
gemeinsame Finanzierung von Mafnahmen zu verwenden, mit denen die negativen Auswirkungen der Energiekrise
verringert werden sollen und die unter anderem den Beschiftigungsschutz und die Umschulung und Weiterquali-
fizierung der Arbeitskrifte oder die Forderung von Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien —
auch im Rahmen von grenziiberschreitenden Projekten — umfassen konnen. Unter die gemeinsame Finanzierung
fallen sowohl die vorhabenbasierte Kostenteilung zwischen Mitgliedstaaten als auch die Mobilisierung von Mitteln
tiber ein Unionsinstrument, bei der die Mitgliedstaaten dem Unionshaushalt solidarisch und freiwillig Mittel
zuweisen.

(60) Eine regelmdRige und wirksame Uberwachung und Berichterstattung an die Kommission sind von entscheidender
Bedeutung, um die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Ziele zur Nachfragesenkung, der
Umsetzung der Obergrenze fiir Markterldse, der Verwendung der Uberschusserlose und der Anwendung regulierter
Preise zu bewerten.

(61) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission iiber die Anwendung des Solidarititsbeitrags in ihrem jeweiligen
Hoheitsgebiet sowie iiber etwaige Anderungen Bericht erstatten, die sie zu diesem Zweck am nationalen
Rechtsrahmen vornehmen, einschlieflich zusitzlicher Rechtsvorschriften, die fiir eine einheitliche Umsetzung des
Solidaritdtsbeitrags notwendig sein konnen.

(62) Sie sollten auch iiber die Verwendung der Einnahmen aus dem Solidarititsbeitrag Bericht erstatten. Damit soll
insbesondere sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten die Einnahmen im Einklang mit der vorliegenden
Verordnung einsetzen.





L 261 1/10 Amtsblatt der Europiischen Union 7.10.2022

(63) Die Mitgliedstaaten sollten den in dieser Verordnung festgelegten Solidarititsbeitrag in ihrem jeweiligen
Hoheitsgebiet anwenden, es sei denn, sie haben gleichwertige nationale Mafnahmen erlassen. Das Ziel der
nationalen Mafinahme sollte als dem Gesamtziel des nach dieser Verordnung vorgesehenen Solidarititsbeitrags
gleichwertig gelten, wenn es darin besteht, zur Erschwinglichkeit von Energie beizutragen. Eine nationale
Mafinahme sollte als Manahme gelten, die dhnlichen Vorschriften wie der Solidarititsbeitrag unterliegt, wenn sie
sich auf Tatigkeiten im Erdol-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich erstreckt und damit eine Bemessungsgrundlage
festgelegt, ein Satz vorgesehen sowie sichergestellt wird, dass die mit der nationalen Mafnahme erzielten Einnahmen
dhnlichen Zwecken dienen wie der Solidarititsbeitrag.

(64) Der Solidaritdtsbeitrag und der dafiir geltende Rechtsrahmen der Union sollten befristet sein, um der dringenden
Ausnahmesituation zu begegnen, die in der Union im Zusammenhang mit den rasant ansteigenden Energiepreisen
entstanden ist. Der Solidaritétsbeitrag sollte auf Uberschussgewinne aus dem Jahr 2022 und/oder 2023 angewandt
werden, um die negativen Auswirkungen der derzeitigen Energickrise auf Haushalte und Unternehmen zu
bewiltigen und abzufedern. Die Anwendung des Solidaritdtsbeitrags auf das gesamte Haushaltsjahr diirfte es
erméglichen, Uberschussgewinne des betreffenden Zeitraums im 6ffentlichen Interesse zur Abfederung der Folgen
der Energiekrise zu nutzen; gleichzeitig bleibt den betreffenden Unternehmen ein angemessenes Mafl an Gewinnen
erhalten.

(65) Der Solidaritdtsbeitrag sollte nur fiir das Haushaltsjahr 2022 und/oder das Haushaltsjahr 2023 gelten. Die
Kommission sollte bis zum 15. Oktober 2023 und bis zum 15. Oktober 2024 die Lage iiberpriifen und dem Rat
einen Bericht itbermitteln, da die Mitgliedstaaten zu diesem Zeitpunkt einen Uberblick iiber die Erhebung des
Solidarititsbeitrags haben werden.

(66) Sollte ein Mitgliedstaat Schwierigkeiten bei der Anwendung der vorliegenden Verordnung und insbesondere des
befristeten Solidarititsbeitrags haben, so sollte er gegebenenfalls die Europdische Kommission im Einklang mit
Artikel 4 des Vertrags tiber die Européische Union (EUV) konsultieren.

(67)  Angesichts ihrer strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage sowie ihrer physischen Eigenschaften konnen
Gebiete in duferster Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV nicht an die Strommarkte der Union angebunden
werden. Sie sollten daher nicht verpflichtet sein, die Bestimmungen iiber die Senkung des Bruttostromverbrauchs
zu Spitzenzeiten und iiber die Obergrenze fiir Markterlose anzuwenden. Auflerdem sollten Mitgliedstaaten die
Moglichkeit haben, diese Bestimmungen nicht auf Strom anzuwenden, der in kleinen, isolierten Netzen oder kleinen
Verbundnetzen im Sinne der Richtlinie (EU) 2019/944 erzeugt wird. Dariiber hinaus wenden Zypern und Malta den
Besitzstand der Union im Bereich des Energiebinnenmarkts aufgrund ihrer Besonderheiten nicht in vollem Umfang
an. Zypern ist von den transeuropéischen Energienetzen vollstindig abgeschnitten, wihrend Malta nur begrenzt an
sie angebunden ist. Da sich ein differenzierter Ansatz fiir diese Mitgliedstaaten nur in begrenztem MafSe auf den
Energiebinnenmarkt auswirken wiirde, sollten Zypern und Malta die Bestimmungen iiber die Senkung ihres
Bruttostromverbrauchs in Spitzenzeiten und tiber die Obergrenze fiir Markterlose auf freiwilliger Basis anwenden
konnen. Sollte Zypern beschliefRen, die Bestimmungen iiber die Obergrenze fir Markterlose anzuwenden und um
die Stabilitit seines Elektrizititssystems zu gewahrleisten, sollte es die Obergrenze fiir Markterlose zudem nicht auf
Strom anwenden miissen, der aus Erd6lerzeugnissen erzeugt wird.

(68) Die Schwankungen der zugrunde liegenden Gaspreise bringen Schwierigkeiten fiir Energieunternehmen auf den
Stromterminmarkten mit sich, insbesondere beim Zugang zu geeigneten Sicherheiten. Die Kommission priift in
Zusammenarbeit mit der Europdischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehorde und der Europiischen Bankenauf-
sichtsbehorde Fragen im Zusammenhang mit der Notenbankfdhigkeit von Sicherheiten und Einschusszahlungen
sowie Moglichkeiten zur Begrenzung {ibermafiger Tagesvolatilitit.

(69) Dariiber hinaus stehen die in dieser Verordnung festgelegten Mafnahmen im Einklang mit den ergdnzenden und
laufenden Arbeiten der Kommission zur langfristigen Marktgestaltung, wie sie in der Mitteilung der Kommission
vom 18. Mai 2022 iiber kurzfristige Energiemarktinterventionen und langfristige Verbesserungen der Strommarkt-
gestaltung angekiindigt wurden, die zusammen mit dem REPowerEU-Plan veroffentlicht wurde.

(70) Angesichts des Ausmafles der Energiekrise, ihrer weitreichenden sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen
Auswirkungen und der Notwendigkeit, so schnell wie moglich zu handeln, sollte diese Verordnung aus Griinden der
Dringlichkeit am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft treten.
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(71) In Anbetracht des Ausnahmecharakters der Maffnahmen der vorliegenden Verordnung und der Notwendigkeit, diese
insbesondere im Winter 2022/2023 anzuwenden, sollte die vorliegende Verordnung bis zum 31. Dezember 2023
gelten.

(72) Da die Ziele dieser Verordnung, nimlich die Festlegung von Notfallmafnahmen, um die Auswirkungen der hohen
Energiepreise abzumildern, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden konnen, sondern
vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Malnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind,
kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritatsprinzip titig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhiltnismafigkeit geht diese Verordnung nicht iiber das fiir
die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maf§ hinaus —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

Gegenstand und Begriffsbestimmungen

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

In dieser Verordnung sind Notfallmalnahmen festgelegt, um die Auswirkungen der hohen Energiepreise durch
auferordentliche, gezielte und zeitlich begrenzte Mafnahmen abzumildern. Ziel dieser Mafnahmen ist es, den
Stromverbrauch zu senken, eine Obergrenze fiir die mit der Stromerzeugung erzielten Markterlose bestimmter Erzeuger
einzufithren und diese Erlose gezielt an Stromendkunden weiterzuverteilen, Moglichkeiten fiir die Mitgliedstaaten zu
schaffen, mit offentlichen Eingriffsmafnahmen in die Festsetzung der Stromversorgungspreise fiir Haushaltskunden und
KMU einzugreifen und Vorschriften fiir einen befristeten obligatorischen Solidarititsbeitrag von im Erdol-, Erdgas-, Kohle-
und Raffineriebereich titigen Unternechmen und Betriebsstitten der Union einzufithren, um zu einer bezahlbaren
Energieversorgung von Haushalten und Unternehmen beizutragen.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Fir die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Artikel 2 der Verordnung (EU) 2019/943 und Artikel 2 der Richtlinie
(EU) 2019/944 festgelegten Begriffsbestimmungen. Zudem gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. ,kleine und mittlere Unternechmen“ oder ,KMU“ bezeichnet Unternehmen im Sinne von Artikel 2 des Anhangs der
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission (°);

2. Bruttostromverbrauch“ bezeichnet die gesamte Stromversorgung fiir Titigkeiten im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats;

3. ,Referenzzeitraum* bezeichnet die Zeitrdume vom 1. November bis zum 31. Mdrz in den funf aufeinander folgenden
Jahren vor dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung, beginnend mit dem Zeitraum vom 1. November 2017 bis
zum 31. Mérz 2018;

4. ,Spitzenzeiten“ bezeichnet die jeweiligen Tagesstunden, in denen auf der Grundlage der Prognosen von Ubertragungs-
netzbetreibern und gegebenenfalls nominierten Strommarktbetreibern die Day-Ahead-StromgrofShandelspreise
voraussichtlich am hochsten sind, der Bruttostromverbrauch voraussichtlich am hochsten ist oder der
Bruttoverbrauch von Strom, der nicht mit Energie aus erneuerbaren Quellen im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europdischen Parlaments und des Rates (') erzeugt wird, voraussichtlich am hochsten
ist;

() Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und
mittleren Unternehmen (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).

() Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Forderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen (ABL. L 328 vom 21.12.2018, S. 82).
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5. ,Markterlose” bezeichnet die realisierten Ertrdge, die ein Erzeuger fur den Verkauf und die Lieferung von Strom in der
Union erhilt, unabhingig von der Vertragsform, in der dieser Austausch stattfindet, einschlieflich Strombezugs-
vertragen und anderer Absicherungen gegen Schwankungen auf dem StromgrofShandelsmarkt und unter Ausschluss
jeglicher von Mitgliedstaaten gewédhrter Unterstiitzung;

6. ,Abwicklung“ bezeichnet eine zwischen Gegenparteien geleistete und empfangene Zahlung, gegebenenfalls gegen
Lieferung und Erhalt von Strom, zur Erfiilllung der Verpflichtungen der Gegenparteien aus einer oder mehreren
Clearing-Transaktionen;

7. ,zustindige Behorde“ bezeichnet eine Behorde im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2019/941 des
Europdischen Parlaments und des Rates ();

8. Vermittler* bezeichnet Unternehmen, die auf isolierten, nicht mit anderen Mitgliedstaaten verbundenen Stromgrof3-
handelsmérkten von Mitgliedstaaten mit einheitsbasierten Geboten titig sind und die von der Regulierungsbehérde
ermdchtigt wurden, im Namen des Erzeugers am Markt teilzunehmen, mit Ausnahme von Unternehmen, die die
Uberschusserlose direkt an die Stromendkunden weitergeben;

9. ,Uberschusserlose” bezeichnet eine positive Differenz zwischen den Markterlésen der Erzeuger je MWh Strom und der
Obergrenze fiir Markterlose von 180 EUR je MWh Strom gemafd Artikel 6 Absatz 1;

10. ,Abfall“ bezeichnet gemafs Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie 2008/98/EG des Europiischen Parlaments und des
Rates (°) jeden Stoff oder Gegenstand, dessen sich sein Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss;

11. ,Abhidngigkeit von Nettoeinfuhren® bezeichnet die Differenz zwischen den gesamten Stromeinfuhren und den
gesamten Stromausfuhren als prozentualer Anteil an der gesamten Bruttostromerzeugung in einem Mitgliedstaat, im
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021;

12. ,Haushaltsjahr” bezeichnet ein Steuerjahr, ein Kalenderjahr oder einen anderen fiir Steuerzwecke geeigneten Zeitraum
gemif$ nationalem Rech;

13. ,Endkunde” bezeichnet einen Kunden, der Energie fiir den Eigenverbrauch bezieht;
14. ,Stromendkunde” bezeichnet einen Kunden, der Strom fiir den Eigenverbrauch bezieht;

15. ,Unternechmen der Union“ bezeichnet ein in einem Mitgliedstaat niedergelassenes Unternchmen, das nach dem
Steuerrecht dieses Mitgliedstaats fiir Steuerzwecke als in diesem Mitgliedstaat ansissig gilt und nicht gemif einem mit
einem Drittstaat geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen als aulerhalb der Union steuerlich ansissig gilt;

16. ,Betriebsstitte” bezeichnet eine feste Geschaftseinrichtung, die in einem Mitgliedstaat gelegen ist und durch die die
Titigkeit eines in einem anderen Staat niedergelassenen Unternehmens ganz oder teilweise ausgeiibt wird, sofern die
Gewinne dieser Geschiftseinrichtung in dem Mitgliedstaat, in dem sie gelegen ist, nach nationalem Recht
steuerpflichtig sind;

17. ,im Erdol-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich titige Unternehmen und Betriebsstitten der Union“ bezeichnet
Unternehmen oder Betriebsstdtten der Union, die mindestens 75 % ihres Umsatzes durch die in der Verordnung (EG)
Nr. 1893/2006 des Europiischen Parlaments und des Rates (%) genannten Wirtschaftstitigkeiten in den Bereichen
Extraktion, Bergbau, Erdolraffination oder Herstellung von Kokereierzeugnissen erzielen;

() Verordnung (EU) 2019/941 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 iiber die Risikovorsorge im Elektrizi-
titssektor und zur Authebung der Richtlinie 2005/89/EG (ABL L 158 vom 14.6.2019, S. 1).

() Richtlinie 2008/98/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 iiber Abfille und zur Authebung
bestimmter Richtlinien (ABL L 312 vom 22.11.2008, S. 3).

(1) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der
statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates
sowie einiger Verordnungen der EG iiber bestimmte Bereiche der Statistik (ABL. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).
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18. ,Uberschussgewinne* bezeichnet die nach den nationalen Steuervorschriften im Haushaltsjahr 2022 und/oder im
Haushaltsjahr 2023 und wihrend der gesamten Dauer des betreffenden Haushaltsjahrs ermittelten steuerpflichtigen
Gewinne aus Titigkeiten von im Erdol-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich titigen Unternehmen oder
Betriebsstitten der Union, die in den vier am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnenden Haushaltsjahren mehr als
20 % tiber dem Durchschnitt der steuerpflichtigen Gewinne liegen;

19. ,Solidarititsbeitrag“ bezeichnet eine befristete Manahme in Bezug auf Uberschussgewinne von im Erdél-, Erdgas-,
Kohle- und Raffineriebereich titigen Unternehmen und Betriebsstitten der Union, mit dem Ziel, aulergewohnliche
Preisentwicklungen auf den Energiemirkten fir Mitgliedstaaten, Verbraucher und Unternehmen abzumildern;

20. ,Engpasserlosiiberschiisse” bezeichnet die tibrigen Einnahmen, die nach Zuteilung der Engpasserlose im Einklang mit
den in Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/943 festgelegten vorrangigen Zielen nicht verwendet werden;

21. ,erlassene gleichwertige nationale Mafnahme* bezeichnet eine von einem Mitgliedstaat bis zum 31. Dezember 2022
erlassene und verdffentlichte Rechts- oder Verwaltungsmafnahme, die zur Erschwinglichkeit von Energie beitrigt.

KAPITEL I

Mafnahmen in Bezug auf den Strommarkt

Abschnitt 1

Nachfragesenkung

Artikel 3

Senkung des Bruttostromverbrauchs

(1)  Die Mitgliedstaaten streben die Umsetzung von Mafinahmen an, mit denen ihr monatlicher Gesamtbruttostrom-
verbrauch gegenitber dem durchschnittlichen Bruttostromverbrauch in den entsprechenden Monaten des
Referenzzeitraums um 10 % gesenkt wird.

(2)  Bei der Berechnung der Mengen, um die der Bruttostromverbrauch gesenkt wurde, konnen die Mitgliedstaaten dem
erhohten Bruttostromverbrauch Rechnung tragen, der sich aus der Verwirklichung der angestrebten Senkung der
Gasnachfrage und den allgemeinen Elektrifizierungsbemithungen zur schrittweisen Abkehr von fossilen Brennstoffen
ergibt.

Artikel 4

Senkung des Bruttostromverbrauchs zu Spitzenzeiten

(1)  Jeder Mitgliedstaat ermittelt Spitzenzeiten, die insgesamt mindestens 10 % aller Stunden des Zeitraums zwischen
dem 1. Dezember 2022 und dem 31. Mérz 2023 entsprechen.

(2)  Jeder Mitgliedstaat senkt seinen Bruttostromverbrauch wihrend der ermittelten Spitzenzeiten. Die Senkung wihrend
der ermittelten Spitzenzeiten betrdgt durchschnittlich mindestens 5 % pro Stunde. Das Ziel fiir die Senkung wird als
Differenz zwischen dem tatsichlichen Bruttostromverbrauch fiir die ermittelten Spitzenzeiten und dem Bruttostrom-
verbrauch berechnet, den die Ubertragungsnetzbetreiber gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehorde
prognostiziert haben, ohne die Auswirkungen der Mafinahmen zu beriicksichtigen, die ergriffen wurden, um das in diesem
Artikel festgelegte Ziel zu erreichen. Die Prognosen der Ubertragungsnetzbetreiber kénnen historische Daten des
Referenzzeitraums enthalten.

(3)  Die Mitgliedstaaten konnen beschliefen, fur die Spitzenzeiten einen anderen Prozentsatz als den in Absatz 1
genannten als Ziel festzulegen, sofern er sich mindestens auf 3 % der Spitzenzeiten erstreckt und die wahrend jener
Spitzenzeiten eingesparte Energie mindestens der Energiemenge entspricht, die mit den Parametern in den Absitzen 1
und 2 eingespart wiirde.
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Artikel 5

Maflnahmen zur Erreichung der Nachfragesenkung

Es steht den Mitgliedstaaten frei, geeignete Mafnahmen zur Senkung des Bruttostromverbrauchs zu wihlen sowie
bestehende nationale Maffnahmen auszuweiten, um die in den Artikeln 3 und 4 festgelegten Ziele zu erreichen. Die
Mafinahmen miissen eindeutig festgelegt, transparent, verhaltnismaRig, gezielt, diskriminierungsfrei und tiberpriifbar sein,
und sie miissen insbesondere simtliche der folgenden Bedingungen erfiillen:

a) Wenn zusdtzlich zu den Markterlosen auch ein finanzieller Ausgleich gezahlt wird, muss der Ausgleichsbetrag im
Rahmen eines offenen wettbewerblichen Verfahrens festgelegt werden;

b) die Mafnahmen diirfen nur dann einen finanziellen Ausgleich umfassen, wenn dieser Ausgleich fiir zusitzliche
Stromeinsparungen gezahlt wird, die gegeniiber dem Verbrauch, der in der betreffenden Stunde ohne Ausschreibung zu
erwarten gewesen wire, erreicht wurden;

c) sie durfen den Wettbewerb nicht unangemessen verzerren und das ordnungsgemdffe Funktionieren des
Strombinnenmarkts nicht unangemessen beeintrichtigen;

d) sie dirfen gemidfl Artikel 17 der Richtlinie (EU) 2019/944 nicht unangemessen auf bestimmte Kunden oder
Kundengruppen, einschlieflich unabhingiger Aggregatoren, beschrankt sein und

e) sie diirfen den Prozess des Austauschs von Technologien, die fossile Brennstoffe nutzen, durch Technologien, die Strom
nutzen, nicht unangemessen behindern.

Abschnitt 2

Obergrenze fiir Markterlése und Verteilung der Uberschusserlése und der
Engpasserlgsiiberschiisse an die Stromendkunden

Artikel 6

Verbindliche Obergrenze fiir Markterlose

(1)  Die Markterlose, die Erzeuger fiir die Stromerzeugung aus den in Artikel 7 Absatz 1 genannten Quellen erzielen,
werden auf hochstens 180 EUR je MWh erzeugter Elektrizitit begrenzt.

(2)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Obergrenze fiir Markterlose auf alle Markterlose der Erzeuger und
gegebenenfalls der Vermittler, die im Namen von Erzeugern an Stromgrofhandelsmirkten teilnehmen, angewandt wird,
unabhingig davon, in welchem Marktzeitraum die Transaktion stattfindet und ob der Strom bilateral oder auf einem
zentralen Markt gehandelt wird.

(3)  Die Mitgliedstaaten treffen wirksame Maffnahmen, um eine Umgehung der Verpflichtungen der Erzeuger gemifs
Absatz 2 zu verhindern. Sie stellen insbesondere sicher, dass die Obergrenze fiir Markterlose wirksam angewandt wird,
wenn Erzeuger unter der Kontrolle oder teilweise im Besitz von anderen Unternehmen stehen, insbesondere wenn sie Teil
eines vertikal integrierten Unternehmens sind.

(4) Die Mitgliedstaaten entscheiden, ob die Obergrenze fir Markterlose zum Zeitpunkt der Abwicklung des
Energieaustauschs oder danach angewandt wird.

(5)  Die Kommission gibt fiir die Mitgliedstaaten Leitlinien fur die Durchfithrung dieses Artikels heraus.

Artikel 7

Anwendung der Obergrenze fiir Markterlose auf Stromerzeuger

(1)  Die Obergrenze fir Markterlose gemafd Artikel 6 gilt fir die mit dem Verkauf von Strom aus folgenden Quellen
erzielten Markterlose:

a) Windenergie;
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b) Solarenergie (Solarthermie und Fotovoltaik);

¢) Erdwirme;

d) Wasserkraft ohne Speicher;

e) Biomasse-Brennstoffe (feste oder gasformige Biomasse-Brennstoffe) auler Biomethan;
f) Abfall;

g) Kernenergie;

h) Braunkohle;

i) Erdolerzeugnisse;

j) Torf.

(2)  Die in Artikel 6 Absatz 1 vorgeschene Obergrenze fiir Markterlose gilt nicht fiir Demonstrationsprojekte oder fiir
Erzeuger, deren Erlose pro MWh erzeugten Stroms bereits aufgrund von nicht gemaf8 Artikel 8 erlassenen staatlichen oder
offentlichen Mafnahmen begrenzt sind.

(3)  Die Mitgliedstaaten konnen insbesondere in Fillen, in denen die Anwendung der Obergrenze fiir Markterlose gemafS
Artikel 6 Absatz 1 zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand fithrt, beschlieen, diese Obergrenze fiir Markterlose nicht
auf Stromerzeuger anzuwenden, die Strom mit Anlagen mit einer installierten Kapazitdt von bis zu 1 MW erzeugen. Die
Mitgliedstaaten konnen — insbesondere, wenn bei Anwendung der Obergrenze fiir Markterlose gemafs Artikel 6 Absatz 1
ein Anstieg der CO,-Emissionen und eine Verringerung der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen droht —
beschlieffen, diese Obergrenze fiir Markterlose nicht auf in Hybridanlagen erzeugten Strom anzuwenden, in denen auch
konventionelle Energiequellen zum Einsatz kommen.

(4)  Die Mitgliedstaaten konnen beschliefen, die Obergrenze fiir Markterlose nicht auf die Erlose aus dem Verkauf von
Strom auf dem Regelleistungsmarkt und aus dem Ausgleich fiir Redispatching und Countertrading anzuwenden.

(5)  Die Mitgliedstaaten konnen beschlieBen, die Obergrenze fiir Markterlose nur auf 90 % der die Obergrenze fiir
Markterlose gemafS Artikel 6 Absatz 1 iiberschreitenden Markterlose anzuwenden.

(6)  Erzeuger, Vermittler und relevante Marktteilnehmer sowie gegebenenfalls Netzbetreiber stellen den zustindigen
Behorden der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den Netzbetreibern und nominierten Strommarktbetreibern unabhingig
von dem Marktzeitraum, in dem die Transaktion stattfindet, und davon, ob der Strom bilateral, unternehmensintern oder
auf einem zentralen Markt gehandelt wird, alle fiir die Anwendung von Artikel 6 erforderlichen Daten, auch tiber den
erzeugten Strom und die damit verbundenen Markterlose, zur Verfiigung.

Artikel 8
Nationale Krisenmafdnahmen

(1)  Die Mitgliedstaaten konnen

a) Mafnahmen aufrechterhalten oder einfithren, durch die die Markterlose der Erzeuger, die Strom aus den in Artikel 7
Absatz 1 genannten Quellen erzeugen, weiter begrenzt werden, wobei auch zwischen Technologien unterschieden
werden kann, und durch die die Markterlose anderer Marktteilnehmer, einschlieflich im Stromhandel titiger
Marktteilnehmer, weiter begrenzt werden;

b) fir Erzeuger, die Strom aus den in Artikel 7 Absatz 1 genannten Quellen erzeugen, eine hohere Obergrenze fiir
Markterlose festlegen, wenn deren Investitions- und Betriebskosten die in Artikel 6 Absatz 1 festgelegte Obergrenze
tiberschreiten;

¢) nationale Mafnahmen zur Begrenzung der Markterlose von Erzeugern, die Strom aus nicht in Artikel 7 Absatz 1
genannten Quellen erzeugen, beibehalten oder einfiihren;

d) fiir Markterlose aus dem Verkauf von aus Steinkohle erzeugtem Strom eine gesonderte Obergrenze festlegen;

e) auf Wasserkraftanlagen, die durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d nicht erfasst werden, eine Obergrenze fiir Markterlose
anwenden, oder Mafnahmen fiir diese Anlagen beibehalten oder einfithren, durch die deren Markterlose weiter begrenzt
werden, wobei auch zwischen Technologien unterschieden werden kann.
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(2)  Firdie in Absatz 1 genannten Maffnahmen gilt im Einklang mit dieser Verordnung Folgendes: Sie
a) sind verhaltnismafig und diskriminierungsfrei;

b) diirfen Investitionssignale nicht gefdhrden;

c) stellen sicher, dass die Investitions- und Betriebskosten gedeckt sind;

d) dirfen das Funktionieren der Stromgrofhandelsmarkte nicht verzerren und insbesondere keine Auswirkungen auf die
Einsatzreihenfolge (Merit Order) und die Preisbildung auf dem GrofShandelsmarkt haben;

e) sind mit dem Unionsrecht vereinbar.

Artikel 9

Verteilung der Engpasserlsiiberschiisse aus der Zuweisung zoneniibergreifender Kapazitiit

(1)  Abweichend von den Unionsvorschriften iiber Engpasserlose konnen die Mitgliedstaaten die Engpasserlos-
tiberschiisse aus der Zuweisung zoneniibergreifender Kapazitit dazu verwenden, Mafnahmen zur Unterstiitzung von
Stromendkunden im Sinne von Artikel 10 zu finanzieren.

(2) Die Verwendung der Engpasserlosiiberschiisse gemifl Absatz 1 unterliegt der Genehmigung durch die
Regulierungsbehorde des betreffenden Mitgliedstaats.

(3) Die Mitgliedstaaten informieren die Kommission iiber die Verwendung von Engpasserlosiiberschiissen gemifS
Absatz 1 innerhalb eines Monats nach dem Tag des Erlasses der einschldgigen nationalen Maflnahme.

Artikel 10

Verteilung der Uberschusserlose

(1)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Uberschusserlose, die sich aus der Anwendung der Obergrenze fiir die
Markterlose ergeben, gezielt zur Finanzierung von Mafnahmen verwendet werden, mit denen Stromendkunden
unterstiitzt werden, um die Auswirkungen der hohen Strompreise auf diese Kunden abzumildern.

(2)  Die in Absatz 1 genannten Mafnahmen miissen eindeutig festgelegt, transparent, verhiltnismafig, diskriminie-
rungsfrei und tberpriifbar sein und diirfen der Verpflichtung zur Senkung des Bruttostromverbrauchs gemif den
Artikeln 3 und 4 nicht entgegenwirken.

(3)  Wenn die Erlose, die direkt durch Anwendung der Obergrenze fiir Markterlose im Hoheitsgebiet erzielt werden, und
die Erlose, die indirekt aus grenziiberschreitenden Vereinbarungen erzielt werden, nicht ausreichen, um die
Stromendkunden angemessen zu unterstiitzen, konnen die Mitgliedstaaten zu demselben Zweck und denselben
Bedingungen andere geeignete Mittel, beispielsweise Haushaltsmittel, einsetzen.

(4)  Diein Absatz 1 genannten Maflnahmen konnen beispielsweise Folgendes umfassen:

a) Gewihrung eines finanziellen Ausgleichs fiir Stromendkunden fiir die Senkung ihres Stromverbrauchs, unter anderem
durch Auktionen oder Ausschreibungen zur Nachfragesenkung;

b) direkte Uberweisungen an Stromendkunden, auch in Form proportionaler Senkungen der Netztarife;

c) einen Ausgleich fiir Versorger, die nach einem staatlichen oder offentlichen Eingriff in die Preisfestsetzung gemaf
Artikel 13 ihre Kunden zu einem Preis unterhalb der Kosten mit Strom beliefern miissen;

d) Senkung der Strombezugskosten der Stromendkunden, auch fiir eine begrenzte Menge des verbrauchten Stroms;

e) Forderung von Investitionen von Stromendkunden in Dekarbonisierungstechnologien, erneuerbare Energien und
Energieeffizienz.
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Artikel 11

Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten

(1)  InFllen, in denen die Abhingigkeit eines Mitgliedstaats von Nettoeinfuhren 100 % oder mehr betrigt, schliefen der
Einfuhrmitgliedstaat und der wichtigste Ausfuhrmitgliedstaat bis zum 1. Dezember 2022 eine Vereinbarung iiber die
angemessene Aufteilung der Uberschusserlése. Solche Vereinbarungen konnen alle Mitgliedstaaten im Geiste der
Solidaritdt schliefen, wobei sich die Vereinbarungen auch auf Einnahmen aus nationalen Krisenmafinahmen gemif
Artikel 8, einschlieflich Stromhandelstatigkeiten, erstrecken konnen.

(2)  Die Kommission unterstiitzt die Mitgliedstaaten wihrend des gesamten Verhandlungsprozesses und fordert und
erleichtert den Austausch bewihrter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten.

Abschnitt 3

Maflnahmen in Bezug auf Endkunden

Artikel 12

Voriibergehende Ausweitung offentlicher Eingriffe in die Strompreisfestsetzung auf KMU

Abweichend von den Vorschriften der Union tiber 6ffentliche Eingriffe in die Preisfestsetzung konnen die Mitgliedstaaten
offentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise fir KMU vornehmen. Diese oOffentlichen Eingriffe
miissen

a) den Jahresverbrauch des Begiinstigten in den letzten fiinf Jahren beriicksichtigen und einen Anreiz zur
Nachfragesenkung bieten;

b) den in Artikel 5 Absitze 4 und 7 der Richtlinie (EU) 2019/944 festgelegten Bedingungen entsprechen;

c) soweit relevant, die in Artikel 13 dieser Verordnung festgelegten Bedingungen erfiillen.

Artikel 13

Voriibergehende Moglichkeit zur Festsetzung der Strompreise unterhalb der Kosten

Abweichend von den Vorschriften der Union iiber o6ffentliche Eingriffe in die Preisfestsetzung konnen die Mitgliedstaaten
bei offentlichen Eingriffen in die Festsetzung der Stromversorgungspreise gemifl Artikel 5 Absatz 6 der Richtlinie
(EU) 2019/944 oder Artikel 12 der vorliegenden Verordnung ausnahmsweise und voriibergehend einen Preis fiir die
Stromversorgung festsetzen, der unter den Kosten liegt, sofern simtliche der folgenden Bedingungen erfiillt sind:

a) Die Mafinahme bezieht sich auf eine begrenzte Verbrauchsmenge und umfasst einen Anreiz zur Nachfragesenkung;

b) sie diskriminiert nicht zwischen Versorgern;

c) die Versorger erhalten einen Ausgleich fiir die Lieferung von Strom unterhalb der Kosten; und

d) alle Versorger konnen auf derselben Grundlage Angebote zum Preis fiir die Stromversorgung unterbreiten, der unter den
Kosten liegt.





L 2611/18 Amtsblatt der Europiischen Union 7.10.2022

KAPITEL 11

Mafnahme in Bezug auf den Erdél-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich

Artikel 14

Unterstiitzung von Endkunden durch einen befristeten Solidarititsbeitrag

(1)  Sofern Mitgliedstaaten keine gleichwertigen nationalen Manahmen erlassen haben, unterliegen Uberschussgewinne
von im Erdol-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich titigen Unternehmen und Betriebsstétten der Union einem befristeten
obligatorischen Solidaritdtsbeitrag.

(2)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass erlassene gleichwertige nationale Mafnahmen dhnlichen Zielen dienen und
vergleichbaren Vorschriften unterliegen wie der befristete Solidarititsbeitrag im Rahmen dieser Verordnung und dass mit
ihnen mit den geschitzten Einnahmen aus dem Solidaritdtsbeitrag vergleichbare oder hohere Einnahmen erzielt werden.

(3)  Die Mitgliedstaaten erlassen und verdffentlichen bis zum 31. Dezember 2022 Mafinahmen zur Umsetzung des in
Absatz 1 genannten befristeten obligatorischen Solidaritdtsbeitrags.

Artikel 15
Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung des befristeten Solidarititsbeitrags

Der befristete Solidaritdtsbeitrag fiir im Erdol-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich titige Unternehmen und
Betriebsstitten der Union, einschliefSlich jener, die Teil einer lediglich zu Steuerzwecken konsolidierten Gruppe sind, wird
auf der Grundlage der steuerpflichtigen Gewinne berechnet, die nach den nationalen Steuervorschriften im
Haushaltsjahr 2022 und/oder im Haushaltsjahr 2023 und wihrend der gesamten Dauer des betreffenden Haushaltsjahrs
ermittelt wurden und mehr als 20 % tiber dem Durchschnitt der steuerpflichtigen Gewinne liegen, die gemif§ den
nationalen Steuervorschriften in den vier am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnenden Haushaltsjahren ermittelt
wurden. Ist der Durchschnitt der steuerpflichtigen Gewinne in diesen vier Haushaltsjahren negativ, so betrdgt der
durchschnittliche steuerpflichtige Gewinn bei der Berechnung des befristeten Solidaritdtsbeitrags null.

Artikel 16

Satz fiir die Berechnung des befristeten Solidarititsbeitrags

(1)  Der fur die Berechnung des befristeten Solidarititsbeitrags geltende Satz betrdgt mindestens 33 % der in Artikel 15
genannten Bemessungsgrundlage.

(2)  Der befristete Solidaritdtsbeitrag wird zusitzlich zu den nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats geltenden
regelmifigen Steuern und Abgaben erhoben.

Artikel 17

Verwendung der Einnahmen aus dem befristeten Solidarititsbeitrag

(1)  Die Mitgliedstaaten verwenden die Einnahmen aus dem befristeten Solidaritdtsbeitrag mit ausreichend rechtzeitiger
Wirkung fiir folgende Zwecke:

a) gezielte finanzielle Unterstiitzungsmafnahmen fiir Endkunden, insbesondere fiir schutzbediirftige Haushalte, um die
Auswirkungen hoher Energiepreise abzumildern;

b) finanzielle Unterstiitzungsmafnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs, z. B. durch Auktionen oder
Ausschreibungen zur Nachfragesenkung, Verringerung der Energiebezugskosten von Endkunden fiir bestimmte
Verbrauchsmengen, Forderung von Investitionen von Endkunden in erneuerbare Energien sowie von strukturellen
Investitionen in Energieeffizienz oder in andere Dekarbonisierungstechnologien;

c) finanzielle Unterstiitzungsmaffnahmen zur Unterstiitzung von Unternehmen in energieintensiven Branchen, sofern sie
an die Bedingung gekniipft werden, Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder andere Dekarbonisie-
rungstechnologien zu titigen;
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d) finanzielle Unterstiitzungsmaffinahmen zur Weiterentwicklung der Energieautonomie, insbesondere Investitionen
gemils den Zielen des REPowerEU-Plans und des ,REPowerEU: gemeinsames europdisches Vorgehen®, wie Projekte mit
grenziiberschreitender Dimension;

e) die Mitgliedstaaten konnen im Geiste der Solidaritdt zwischen den Mitgliedstaaten einen Teil der Einnahmen aus dem
befristeten Solidarititsbeitrag fiir die gemeinsame Finanzierung von Mafinahmen vorsehen, um die negativen
Auswirkungen der Energiekrise zu verringern, einschlielich Unterstiitzung fiir den Schutz von Arbeitsplitzen und fiir
die Umschulung und Weiterqualifizierung von Arbeitskriften, oder um Investitionen in Energieeffizienz und
erneuerbare Energien, einschlieBlich grenziiberschreitender Projekte, sowie in den Finanzierungsmechanismus der
Union fiir erneuerbare Energie gemaf Artikel 33 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europiischen Parlaments und
des Rates (") zu fordern.

(2) Die in Absatz 1 genannten Mafinahmen miissen eindeutig festgelegt, transparent, verhiltnismafig, diskriminie-
rungsfrei und tiberprifbar sein.

Artikel 18

Zeitliche Begrenzung des Solidarititsbeitrags

Der von den Mitgliedstaaten geméfd dieser Verordnung anzuwendende Solidarititsbeitrag ist zeitlich begrenzt. Er gilt nur
fir Uberschussgewinne, die in den in Artikel 15 genannten Haushaltsjahren erwirtschaftet werden.

KAPITEL IV

Schlussbestimmungen

Artikel 19
Uberwachung und Durchsetzung

(1)  Die zustindige Behorde jedes Mitgliedstaats tiberwacht die Umsetzung der in den Artikeln 3 bis 7, 10, 12 und 13
genannten Malinahmen in ihrem Hoheitsgebiet.

(2)  Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission so bald wie moglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung und bis zum
1. Dezember 2022 Bericht tiber die gemdf Artikel 5 geplanten Mafnahmen zur Erreichung der geforderten
Nachfragesenkung und die gemaf$ Artikel 11 geschlossenen Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten.

(3)  Bis zum 31. Januar 2023 und erneut bis zum 30. April 2023 erstatten die Mitgliedstaaten der Kommission Bericht
tiber

a) die gemif den Artikeln 3 und 4 erzielte Nachfragesenkung und die zur Erreichung der Senkung gemifs Artikel 5
getroffenen Mafnahmen;

b) die gemaR Artikel 6 erzielten Uberschusserlose;

c) die MaRnahmen zur Verteilung der Uberschusserlose zur Abmilderung der Auswirkungen der hohen Strompreise auf
die Stromendkunden gemif$ Artikel 10;

d) etwaige offentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise gemaf$ den Artikeln 12 und 13.

(4)  Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission

a) bis zum 31. Dezember 2022 iiber die Einfithrung des befristeten Solidarititsbeitrags gemdf Artikel 14 sowie dariiber, in
welchem(n) Haushaltsjahr(en) sie ihn anwenden werden;

(") Verordnung (EU) 2018/1999 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 iiber das Governance-System fiir
die Energieunion und fiir den Klimaschutz, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des
Europdischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22[EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU
und 2013/30/EU des Europdischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 1).
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b) iiber jede spitere Anderung des nationalen Rechtsrahmens innerhalb eines Monats nach dem Datum der
Veroffentlichung in ihren entsprechenden nationalen Amtsblittern;

c) tber die Verwendung der Einnahmen gemaf8 Artikel 17 innerhalb eines Monats ab dem Tag, an dem die Einnahmen im
Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften bei ihnen eingegangen sind;

d) bis zum 31. Dezember 2022 iiber die erlassenen gleichwertigen nationalen Mafinahmen gemaf$ Artikel 14; innerhalb
eines Monats ab dem Tag, an dem die Einnahmen im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften bei den
Mitgliedstaaten eingegangen sind, legen die Mitgliedstaaten zudem eine Bewertung beziiglich der Hohe der mit diesen
erlassenen gleichwertigen nationalen Mafinahmen erzielten Einnahmen und deren Verwendung vor.

Artikel 20
Uberpriifung

(1)  Die Kommission uiberpriift Kapitel Il bis zum 30. April 2023 vor dem Hintergrund der allgemeinen Stromversor-
gungslage und der Strompreise in der Union und tbermittelt dem Rat einen Bericht tiber die wesentlichen Ergebnisse
dieser Uberpriifung. Auf der Grundlage dieses Berichts kann die Kommission insbesondere vorschlagen, die Geltungsdauer
dieser Verordnung zu verlingern, die Hohe der Obergrenze fiir Markterlose gemafl Artikel 6 Absatz 1 und die in Artikel 7
Absatz 1 genannten Quellen der Stromerzeugung, fir die diese Obergrenze gilt, zu dndern oder Kapitel II auf sonstige
Weise zu dndern, wenn dies im Hinblick auf die wirtschaftlichen Umstinde oder das Funktionieren des Strommarkts in der
Union und in den einzelnen Mitgliedstaaten gerechtfertigt ist.

(2)  Die Kommission iiberpriift Kapitel IIl bis zum 15. Oktober 2023 und erneut bis zum 15. Oktober 2024 vor dem
Hintergrund der allgemeinen Lage des Sektors fiir fossile Brennstoffe und der erzielten Uberschussgewinne und iibermittelt
dem Rat einen Bericht iiber die wesentlichen Ergebnisse dieser Uberpriifung.

Artikel 21

Ausnahmen

(1)  Die Artikel 4 bis 7 gelten nicht fiir Gebiete in duflerster Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV, die nicht an den
Strommarkt der Union angebunden werden kénnen.

(2)  Die Mitgliedstaaten konnen beschliefen, die Artikel 4 bis 7 nicht auf Strom anzuwenden, der in kleinen, isolierten
Netzen oder kleinen Verbundnetzen erzeugt wird.

(3)  Die Artikel 4 bis 7 sind fiir Zypern und Malta nicht verpflichtend. Wenn Zypern beschlieft, die Artikel 4 bis 7
anzuwenden, gilt Artikel 6 Absatz 1 nicht fiir aus Erdolerzeugnissen erzeugten Strom.

Artikel 22

Inkrafttreten und Anwendung
(1)  Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veréffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

(2)  Unbeschadet der Verpflichtung, die Verteilung der Uberschusserlése gemiR Artikel 10 sicherzustellen und die
Einnahmen aus dem befristeten Solidarititsbeitrag geméfl Artikel 17 zu verwenden, sowie unbeschadet der in Artikel 20
Absatz 2 genannten Berichterstattungspflicht gilt diese Verordnung bis zum 31. Dezember 2023 unter den folgenden
Bedingungen.

a) Artikel 4 gilt vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. Marz 2023;

b) Die Artikel 5 und 10 gelten ab dem 1. Dezember 2022;
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¢) Die Artikel 6, 7 und 8 gelten vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. Juni 2023;
d) Artikel 20 Absatz 2 gilt bis zum 15. Oktober 2024.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemaf den Vertrigen unmittelbar
in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Briissel am 6. Oktober 2022.

Im Namen des Rates
Der Priisident
M. BEK
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1. Ausgangslage

00






Ausgangslage

e Ziel: Entlastung von Haushalten und Wirtschaft bei Gas- und Stromkosten dringend nétig
 Rahmenbedingungen:

e EU-Notfall-Verordnung Strom vom 30. September 2022 mit folgenden Eckdaten:

Strompreisbremse (Abschopfung der Zufallsgewinne bei erneuerbaren Energien und Braunkohle; Entlastung der Stromkunden)

Solidaritatsbeitrag (,,solidarity contribution”: finanzieller Beitrag fiir Unternehmen im Bereich Kohle, Gas, Ol und Raffinerien)

* Dbefristete Anwendung (Strompreisbremse zunéachst bis 30. Juni 2023, dann Review; Solidaritatsbeitrag fir Finanzjahr 2022 und 2023)
e Zwischenbericht der Gaspreiskommission vom 10. Oktober mit folgenden Eckdaten:

Kommission empfiehlt SofortmalRnahme (Abschlagszahlung Dezember) und Gaspreisbremse fiir Industrie ab 1. Januar 2023 und fir
Privatverbraucher und KMU ab 1. Marz 2023.

* Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung:
» Ziel: soweit moglich und sinnvoll einheitliche Umsetzung von Gas- und Strompreisbremse
* Kabinettstermin fiir Strom- und Gaspreisbremse fiir 18. November 2022 geplant

 Im Folgenden nur Darstellung der ersten Uberlegungen zur Strompreisbremse im engeren Sinne
(nicht zu den weiteren Elementen des Entlastungspakets)





Gesamtuberblick Strompreisbremse

* Eckdaten der Strompreisbremse:

Ziel: Entlastung von Haushalten und der Wirtschaft bei den Stromkosten
Die erforderlichen Finanzmittel werden durch Abschépfen von Zufallsgewinnen generiert.

Vorteile dieses Vorgehens: keine Eingriffe in den Strommarkt, die Preisbildung und den
grenziberschreitenden Handel

Die abgeschopften Zufallsgewinne werden uber die Kette gewalzt (wie friher bei der EEG-Umlage:
Anschlussnetzbetreiber — UNB — Vertriebe)

* Frage: Welche Unterstlitzung benétigen die Anschlussnetzbetreiber fir die neuen Aufgaben?

Die Vertriebe mussen ihre Kunden Uber ein Basiskontingent entlasten. Das Basiskontingent ist so
bestimmt, dass Einsparsignale weiterhin ankommen.

Zugleich werden Teile der abgeschopften Zufallsgewinne fur die Stabilisierung der
Ubertragungsnetzentgelte genutzt.

Weil die Ausgaben schneller fallig werden als die Einnahmen ankommen werden, wird eine
Zwischenfinanzierung Gber den WSF geplant.





Gesamtuberblick Strompreisbremse
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2. Abschopfungsseite

00






Stufenweise Einflihrung ?

 Terminmarktabschopfung ist komplex und Neuland, Einfihrung benotigt
daher mehr Zeit

 Mogliche Option: stufenweise Einfuhrung

— ruckwirkende Abschopfung 1.3.—30.11.2022 nur fiir Spot. Terminvermarktete
Erzeugung bleibt ausgenommen, betrifft z.B. EE-PPAs (Ubergangsmodell)

—ab 1.12.2022 Spot + Termin (Zielmodell)

 Parallel solidarity contribution fir 2022 und 2023 (Umsetzung in Prifung)





Abzuschdpfende Technologien

* Erneuerbare Energien (mit und ohne Forderzusage)
* Grubengas

e Abfall-Kraftwerke

* Kernenergie

e Braunkohle

* Mineraldlprodukte

Bei diesen Anlagen werden die Zufallsgewinne abgeschopft, die seit dem 1.
Marz 2022 erzielt werden.

Diskussionsvorschlag: Speicher, Steinkohle, Erdgas und Biomethan werden
nicht abgeschopft (siehe im Einzelnen Folie 12).






Abschdpfung nach spezifischen Erlésen

* Abschopfung anhand spezifischer —
Erldsobergrenzen (,Treppenansatz”) 4 ___ . -

o . Preis
e Abschopfung von 90% der Zufallsgewinne = | Abschepfung
Technologiespezifische

e Abschopfung an Spot- und Terminmarkt it

,,,,,,,,

Kapitalkosten + Sicherheitsmarge

EE Nuklear

v EU-Notfall-VO erlaubt technologiespezifisches Cap statt einheitliches
Cap)

v’ Erlésobergrenze pro Technologie berticksichtigt unterschiedliche
Betriebs- und Kapitalkosten - keine Verdrangung!

v 90% Abschopfung erhalt Anreize fur systemdienliches
Marktverhalten

v Weniger Wettbewerbsverzerrung, Marktsystem bleibt erhalten






Herausforderungen

* Viele Marktplatze (Termin, OTC, DA, ID, Regelenergie)

* Verschiedene Produkte, viele Vertrage, Mehrfachvermarktung moglich
e Keine Zuordnung zu Anlagen

e Terminhandel ist finanzieller Handel, losgelost von Erzeugung

* Unmoglich, alle Terminvertrage zu sichten und Hedging von Spekulation
(Eigenhandel) zu unterscheiden

e Entscheidung zwischen Vermarktungsorten und -produkten (Terminmarkt, Day-
Ahead, Intraday), Regelenergiemarkte oder OTC so wenig wie moglich
beeinflussen; Marktakteure sollen unbeeinflusst effizienteste Losung wahlen

* Gas-Mehrverbrauch ausschlielSen: Merit Order-Reihung darf sich nicht andern





Spot Abrechnung

* Abrechnung auf Basis eingespeister Erzeugung
e Ermittlung der variablen Kosten i.E. anlagenscharf

— Bei EE Anlagen: anzulegenden Wert nehmen (bekannt aus Ausschreibung oder gesetzl.
Fordersatz)

— EE-Anlagen ohne anzulegenden Wert (zB 0-Cent-Gebote): Abschépfung oberhalb von [10]
ct/kWh (entspricht dem erhohten Preisniveau von 2021 und damit mehr als dem Doppelten
des langjahrigen Durchschnitts)

e Konventionelle Anlagen

— EU-Vorgaben beachten und Abwagung zwischen Hohe der Zufallsgewinne und
administrativem Mehraufwand

— Braunkohle, Kernenergie, Abfall und Rohol abzuschopfen

— Zu entscheiden: Steinkohle und Gas (miissen immer als ,,Parchen” entschieden werden, da
variable Kosten zu dicht beieinander) sowie Mineraldlprodukte — Tendenz: nicht abschdpfen,
da zu viel Aufwand (zu viele kleine Anlagen) und zu wenig Ertrag

e De-Minimis: kleine Anlagen (EU-VO ,may” bis 1 MW)





Mogliche Losung: Proxy/Benchmark-Abrechnung

e Vereinfachte Abrechnung nach ProxygroRRen wie Einspeisung, Kapazitat und Referenzpreise
* Der eingespeiste Strom wird zum Day-Ahead-Preis abgerechnet werden (auch OTC, ID und Balancing)

* Terminvertrage werden als rein finanzielle Geschafte, unabhangig von physikalischer Erzeugung
behandelt. Abrechnung auf Basis von Meldungen getatigter/beabsichtigter Hedging-Geschifte,
unabhangig von nachtraglichen Optimierungs-handelsgeschaften oder tatsachlicher Erzeugung.
Anrechnung bis zur installierten Leistung (Kapazitat), um Eigenhandel auszunehmen.

 Stellt auf objektiv messbare, nicht beeinflussbare GroRen ab; vermeidet dadurch Einfluss auf optimales
Marktverhalten (z.B. Bieten am Regelenergiemarkt etc.)

e Ungenauigkeit wird durch Sicherheitsmargen aufgefangen
e Berlcksichtigung von Termingeschaften wichtig, weil

— Terminvertrage die Strompreise von morgen bestimmen (nachlaufender Effekt)
— Flucht” aus/in Terminmarkt vermeiden
— Von EU-VO vorgegeben

- Bislang einziges Konzept in Europa, das Terminmarkt adressiert





1. Abschopfungsbeitrag auf
Basis physischer Einspeisung

Day ahead-Preis

Abschopfung-
beitrag aus
physischer
Einspeisung

Referenzerlos

Spot

Gestatteter
Erlos

l_Y_}

physische Erzeugung

3.ct
Sicherheits-
zuschlag

Referenz-
kosten

EE

2. Terminmarkt-Anrechnung

Sofern von Erzeugern gemeldet
Basiert auf abgesicherter Leistung, also unabhéangig von Erzeugung

Deckungsbeitrag
Termin (+)

Deckungsbeitrag
Termin (-)

Sicherheitszuschlag

Termin (mind. 1ct) |

g0}  Abschopfung
%

Braunkohle Sonstige

Fixkosten-
deckungs-
beitrag

Variable
Kosten

Anzulegender
Wert

Fixkosten-DB

(Gesetz) Wind-Off. 10 ct

Atom 4 ct
Abfall 15 ct

(enthalt variable
Altanlagen 10 ct

Kosten und CO2-
Kosten)






Hedging-Meldungen

Zeitpunkt

Meldung

Meldungen fiir
Handelsjahr(e)

Testierung durch
Wirtschaftsprifer
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Benchmarkansatz Terminabschopfung (1)

* Hedging-Meldungen als Basis der Terminmarktberucksichtigung:

— auf Basis von quartalsweisen Hedging-Meldungen tGber Absicherung der install. Leistung
(in %), unabhangig von nachtraglichen Optimierungsgeschaften oder tatsachlicher
Erzeugung

— Als Preise werden quartalsweise Durchschnittspreise der EEX-Jahresfutures angesetzt

* Anreiz zur Meldung der Hedging-Strategie

— Sonst ,,Schlechterabrechnung” (100% Spotvermarktung oder 30/30/30-Terminstrategie,
je nachdem was mehr abschopft)

— zudem Mitwirkungspflicht nach Art. 7 Abs. 5 der EU-Strom-NotfallvO

 Umgehungsstrategien und Falschmeldungen bei der Hedging-Strategie nicht
vermeidbar, aber begrenzbar

— Testierung durch Wirtschaftsprifer

— Plausibilitatsprifung anhand offentlich verfligbarer Daten
— CEO haftet personlich fir Richtigkeit

— Ex ante-Meldung: KEIN Anreiz fur Falschmeldung





Benchmarkansatz Terminabschopfung (2)

* Vereinfachte Abrechnung sehr komplexer Realitdt, Ungenauigkeiten nicht vermeidbar;
aber begrenzbar

e Durch quartalsweise Meldung der Hedging-Strategie

* Fehlerquote wirkt sich im ganz Gberwiegenden Fall zugunsten der Betreiber aus (melden uns ihre
Strategie) = werden in der Tendenz zu wenig abschopfen (muss man einpreisen

e Ausnahme: Zuviel-Abschopfung bei sehr schlechter Umsetzung der eigenen Hedging-Strategie

. Abweiﬁhung fur Zukunft geringes Problem, da Betreiber sich an kiinftigem Hedging-Benchmark
ausrichten

—Ziel kann nicht perfekte Abschopfung sein, werden ,,Zufallsgewinne liegen lassen”

- Unsicherheiten durch Sicherheitszuschlage abgefedert

- u.U. iVm Hartefallregelung bei Zuvielabschopfung: Einzelfallprifung, dann aber mit
verscharfter” Abschépfun%, um Flucht in die Hartefalle zu vermeiden (genaue Priifung
S

des ganzen Jahres, 100% Abschopfung, kein Sicherheitszuschlag etc.)





3. Entlastung

Konsequenzen einer ,,Strompreisbremse”






Entlastungsseite

e Soweit moglich und sinnvoll Orientierung an Vorschlagen der
Gaspreiskommission

* Grundkontingent auf Basis historischen Verbrauchs (Jahresverbrauchs-
prognose der VNB, Jahresarbeit letzter vollstandigen 12-Monatszeitraum)

e Auszahlung der Entlastung durch Vertriebe

e Flr genaue Ausgestaltung insbesondere beihilferechtliche Fragen in
Klarung






Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022
(JStG 2022)

A. Problem und Ziel

In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts hat sich fachlich notwendiger Ge-
setzgebungsbedarf ergeben. Dies betrifft insbesondere Anpassungen zur weiteren Digitali-
sierung, zur Verfahrensvereinfachung, zur Rechtssicherheit und Steuergerechtigkeit sowie
zur Umsetzung des Koalitionsvertrages. Notwendig sind auch Anpassungen an EU-Recht
und EuGH-Rechtsprechung sowie Reaktionen auf Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundesfinanzhofs. Dariiber hinaus besteht unvermeidlicher redak-
tioneller und technischer Regelungsbedarf. Hierzu gehéren Verfahrens- und Zustandig-
keitsfragen, Folgeanderungen, Anpassungen auf Grund von vorangegangenen Gesetzes-
anderungen und Fehlerkorrekturen.

B. LOsung

Mit dem vorliegenden Anderungsgesetz soll diesem fachlich notwendigen Gesetzgebungs-
bedarf entsprochen werden.

Hierzu gehdren insbesondere:

— Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Aufbau eines direkten Auszahlungsweges fur
offentliche Leistungen unter Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer, § 139b
AO

— Modernisierung des Abzugs von Aufwendungen fiir die betriebliche oder berufliche Ta-
tigkeit in der hauslichen Wohnung

— Einfohrung einer Ertragsteuerbefreiung fir bestimmte Photovoltaikanlagen

— Erweiterung der Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen im Zusammenhang
mit steuerbefreiten Photovoltaikanlagen

— weitgehende Abschaffung der Registerfalle fir die Zukunft und rickwirkende Abschaf-
fung der Registerfalle fur Drittlizenzen, § 49 EStG

— Aufhebung der Begrenzung des Spitzensteuersatzes auf 42 Prozent fir die Gewinnein-
kiinfte des Jahres 2007 zur Umsetzung der Vorgaben des Beschlusses des Bundes-
verfassungsgerichts vom 8. Dezember 20212 — BvL 1/13 —, § 32c EStG

— Anhebung des linearen AfA-Satzes fir die Abschreibung von Wohngebauden auf
3 Prozent, § 7 Absatz 4 EStG

— vollstdndiger Sonderausgabenabzug fur Altersvorsorgeaufwendungen ab 2023, § 10
Absatz 3 EStG

— Erhohung des Sparer-Pauschbetrags, § 20 Absatz 9 EStG
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— Anhebung des Ausbildungsfreibetrags, § 33a EStG

— Steuerfreistellung des Grundrentenzuschlages

— Verfahrensverbesserungen bei der Riester-Férderung

— Anpassung der Vorschriften der Grundbesitzbewertung nach dem Sechsten Abschnitt
des Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes an die Immobilienwertermittlungsverord-
nung vom 14. Juli 2021

Sowie im Bereich der Umsatzsteuer:

— Nullsteuersatz mit Vorsteuerabzug fur die Lieferung und Installation von Photovoltaik-
anlagen

— Schaffung einer nationalen Vorschrift zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/284 des
Rates vom 18. Februar 2020 zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf
die Einfihrung bestimmter Anforderungen fur Zahlungsdienstleister

— Umsetzung der Verpflichtung zur elektronischen Bereitstellung tber Verwaltungspor-
tale nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen
(Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122, 3138)

Zudem wird weiterem fachlich gebotenen Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekom-

men. Dazu gehdren insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen sowie Folgeande-

rungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redaktioneller Anderungsbedarf.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (=) in Mio. Euro)

Gebietskorper- Volle Jahreswir- Kassenjahr
schaft kung 2022 2023 2024 2025 2026
Insgesamt - 5605 -3210 | -3550 | -2295 | -2335
Bund -2463 -1420 | -1567 | -1022 | -1037
Lander -2346 -1348 | -149 - 968 - 981
Gemeinden - 796 - 442 - 487 - 305 - 317

1)

Wirkung fir einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten

Die Regelungen fuhren beim Epl. 08 fur die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 insgesamt zu
einem Mehrbedarf von 172.437,4 T€ sowie von 34 Planstellen/Stellen.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmé&i3ig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen werden.

Im Einzelnen fallen beim BZSt und ITZBund sowie beim Kapitel 0811 folgende Mehrausga-
ben an:
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Kapitel

HH-Jahr

2022 ‘ 2023 ‘ 2024 ‘ 2025 ‘ 2026 | 2027

MaRnahme

in TE

0811

Speicherung der IBAN und ge-
gebenenfalls der BIC einer Kon-
toverbindung zu den Daten zur
steuerlichen ldentifikationsnum-
mer nach § 139b AO in der IdNr-
Datenbank

22 166

289

289

IT-Verfahren zur Ubermittlung
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten
Aufzeichnungen (8§ 22g — neu —,
§ 26a Absatz 2 Nummer 8, 9
und 10 — neu — UStG)

238

475

475

475

Summe

22 404

764

764

475

0815

Speicherung der IBAN und ge-
gebenenfalls der BIC einer Kon-
toverbindung zu den Daten zur
steuerlichen Identifikationsnum-
mer nach § 139b AO in der IdNr-
Datenbank

6280| 13260

4 600

3761

Einfihrung eines maschinellen
Anfrageverfahrens der Melde-
behtérden beim BZSt (8 139b
Absatz 7 Satz 3 bis 6 —neu —
AO)

222

600

206

206

IT-Verfahren zur Ubermittlung
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten
Aufzeichnungen (8§ 22g — neu —,
8§ 26a Absatz 2 Nummer 8, 9
und 10 — neu — UStG)

8328

7 455

7 080

5205

Beendigung der Sonderzustan-
digkeit der Familienkassen des
offentlichen Dienstes (8 72 Ab-
satz1l Satz6 und 7, Absatz 3
Nummer 3, Absatz 8
Satz 3 - aufgehoben — EStG,
85 Absatz 1 Nummer 11 FVG,
VA-Bundesfamilienkassenver-
ordnung — aufgehoben -)

5575| 16134

17971

18 413

18 871

19 338

Verfahrensverbesserungen bei
der Riester-Forderung (8§ 10a
Absatz 1a und Absatz 6 Satz 4
EStG, §52 Absatz 5la EStG,
8§90 Absatz1 Satz 3 und Ab-
satz 2 bis 5 EStG, § 91 Absatz 1
EStG und § 95 EStG); Kosten
bei ZfA

1155 538,5

538,5

538,5

Gesamtkosten der Verfahrens-
verbesserungen bei der Riester-
Forderung mit Variante maschi-
neller  Festsetzungsbescheid
(8 10a Absatz 1a und Absatz 6
Satz 4 EStG, § 52 Absatz 51a
EStG, § 90 Absatz 1 Satz 3 und
Absatz 2 bis 5 EStG, § 91 Ab-
satz1 EStG und §95 EStG);
Kosten bei ZfA

34125

22778

22778

22778

Summe

13010 | 41895

33 442,3

32 276,3

26 559,8

19 338

0816

Aufnahme der IBAN in die IdNr-
Datenbank (§ 139b AO)

6 120 5068

5532

5532
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HH-Jahr 2022 ‘ 2023 ‘ 2024 ‘ 2025 ‘ 2026 | 2027
MaRnahme in T€

Kapitel

Einfuhrung eines maschinellen
Anfrageverfahrens der Melde-
behtrden beim BZSt (§ 139b 89 445 178 178
Absatz 7 Satz 3 bis 6 —neu —
AO)

IT-Verfahren zur Ubermittlung
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten
Aufzeichnungen (§ 22g — neu —,
§ 26a Absatz 2 Nummer 8, 9
und 10 — neu — UStG))

Summe 6120 12471| 10084 9417 3885

0 7314 4107 3707 3707

Die titelgenaue Aufschlisselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben beim BZSt
und ITZBund ist aus den nachstehenden Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begrin-
dung ersichtlich.

E. Erfallungsaufwand

E.1 Erfallungsaufwand far Bargerinnen und Birger

Veranderung des jahrlichen Zeitaufwands (in Stunden): -56 114

Veranderung des jahrlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro): -12 695

Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden):

Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro):

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands (in Tsd. Euro): - 21823
davon Burokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): -8401
Einmaliger Erfullungsaufwand (in Tsd. Euro): 6 009
davon durch Einfihrung oder Anpassung digitaler Prozessabléaufe (in Tsd. Euro): 3943
davon Sonstiges (in Tsd. Euro): 79

Der laufende Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft unterliegt der ,One in, one out“-Regelung
(Kabinettbeschluss vom 25. Méarz 2015). Da es sich dabei im Saldo um ein ,Out” in H6he
von rund 22 Mio. Euro handelt, steht die Summe als Kompensationsvolumen fir Rege-
lungsvorhaben des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfligung.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Veranderung des jahrlichen Erfullungsaufwands (in Tsd. Euro): -8 114
davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 9 269
davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): -17 399
davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 16

Einmaliger Erflullungsaufwand (in Tsd. Euro): -2 086
davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 276
davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): -6 406
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davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 4045

Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf den Erfillungsaufwand der Verwaltung wird auf
die ausfuhrlichen Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begriindung verwiesen.
F. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschlieRRlich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten
sonstigen Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022

(JStG 2022)"

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Inhaltstibersicht

Artikel 1 Anderung des Einkommensteuergesetzes

Artikel 2 Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

Artikel 3 Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

Artikel 4  Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

Artikel 5  Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

Artikel 6 Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

Artikel 7 Anderung des Umwandlungssteuergesetzes

Artikel 8 Anderung des Umsatzsteuergesetzes

Artikel 9 Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes

Artikel 10  Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes

Artikel 11 Anderung der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung

Artikel 12 Anderung des Bewertungsgesetzes

Artikel 13 Weitere Anderung des Bewertungsgesetzes

Artikel 14  Anderung des Grundsteuergesetzes

Y

Artikel 8 Nummer 2 Buchstabe b dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 171 Absatz 1 der
Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 iber das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system (ABI. L 347 vom 11.12.2006, S. 1), zuletzt geéndert durch Richtlinie (EU) 2022/890 (ABI. L 155
vom 8.6.2022, S. 1), in Verbindung mit Artikel 4 Buchstabe b der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom
12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer geménR der Richtlinie 2006/112/EG
an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat anséssige Steuer-
pflichtige (ABI. L 44 vom 20.2.2008, S. 23), zuletzt geandert durch Richtlinie 2010/66/EU (ABI. L 275
vom 20.10.2010, S. 1), und Artikel 171 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG in Verbin-
dung mit der Dreizehnten Richtlinie 86/560/EWG des Rates vom 17. November 1986 zur Harmonisie-
rung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Umsatzsteuern — Verfahren der Erstattung
der Mehrwertsteuer an nicht im Gebiet der Gemeinschaft anséssige Steuerpflichtige (ABI. L 326 vom
21.11.1986, S. 40). Artikel 9 Nummer 7 dient der Umsetzung von Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie
2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemarf
der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mit-
gliedstaat ansassige Steuerpflichtige. Artikel 10 dieses Gesetzes dient der Umsetzung von Artikel 1
und Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2020/284 des Rates vom 18. Februar 2020 zur Anderung der Richtlinie
2006/112/EG im Hinblick auf die Einfihrung bestimmter Anforderungen fur Zahlungsdienstleister (ABI.
L 62 vom 2.3.2020, S. 7).





Artikel 15

Artikel 16
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Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24
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Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29
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Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes

Weitere Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes

Anderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes

Anderung der Abgabenordnung

Weitere Anderung der Abgabenordnung

Anderung des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenordnung
Weitere Anderung des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenordnung
Anderung des Gesetzes uber die Finanzverwaltung

Weitere Anderung des Gesetzes (ber die Finanzverwaltung
Anderung des Gesetzes liber Steuerstatistiken

Anderung des Steuerberatungsgesetzes

Weitere Anderung des Steuerberatungsgesetzes

Anderung des Bundeskindergeldgesetzes

Anderung der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung
Aufhebung der BVA-Bundesfamilienkassenverordnung

Inkrafttreten

Artikel 1

Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
2009 (BGBI. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2022
(BGBI. I S. 911) geéndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. 8§ 3 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 65 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geéndert:

aaa) In Buchstabe a werden die Worter ,eine Pensionskasse oder” gestri-
chen.

bbb) In Buchstabe d werden die Worter ,8 8 Absatz 3 des Betriebsrenten-
gesetzes" durch die Worter ,8 8 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes*
ersetzt.

bb) In Satz 5 werden die Wérter ,8 8 Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes” durch

die Worter ,8 8 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes” ersetzt.





b)
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In Nummer 71 Buchstabe a Satzteil vor Satz 2 werden die Worter ,in Hohe von
20 Prozent" durch die Worter ,in Hohe von bis zu 20 Prozent" ersetzt.

2. 84 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b wird durch folgende Nummern 6b und 6¢ ersetzt:

,6D.

6cC.

Aufwendungen fir ein hausliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstat-
tung. Steht fur die betriebliche und berufliche Tatigkeit dauerhaft kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfigung, kénnen die Aufwendungen fir die gesamte betriebliche
und berufliche Betéatigung pauschal mit dem Betrag von 1 250 Euro im Wirt-
schafts- oder Kalenderjahr (Jahrespauschale) abgezogen werden; bildet das Ar-
beitszimmer dariber hinaus auch den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und
beruflichen Betétigung, kdnnen anstelle der Jahrespauschale die tatsachlichen
Aufwendungen abgezogen werden;

Fir jeden Kalendertag, an dem die betriebliche oder berufliche Tatigkeit Gberwie-
gend in der hauslichen Wohnung ausgetbt und keine aufRerhalb der hauslichen
Wohnung belegene erste Tatigkeitsstatte aufgesucht wird, kann fir die gesamte
betriebliche und berufliche Betatigung ein Betrag von 5 Euro (Tagespauschale),
hochstens 1 000 Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr, abgezogen werden.
Steht fUr die betriebliche oder berufliche Tatigkeit dauerhaft kein anderer Arbeits-
platz zur Verfiigung, ist ein Abzug der Tagespauschale zulassig, wenn die Téatig-
keit am gleichen Kalendertag auch auswarts oder an der ersten Tatigkeitsstatte
ausgeubt wird. Der Abzug der Tagespauschale ist nicht zulassig, soweit fir die
Wohnung Unterkunftskosten im Rahmen der Nummer 6a oder des § 9 Absatz 1
Satz 3 Nummer 5 abgezogen werden kénnen oder wenn ein Abzug nach Num-
mer 6b vorgenommen wird;".

3. In 8 20 Absatz 6 Satz 3 wird der Punkt am Ende durch die Warter ,, ; im Fall von zu-
sammenveranlagten Ehegatten erfolgt ein gemeinsamer Verlustausgleich vor der Ver-
lustfeststellung.” ersetzt.

4. 832 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

»d)

einen der folgenden freiwilligen Dienste leistet:
aa) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes,

bb) ein freiwilliges 6kologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes,

cc) einen Bundesfreiwilligendienst im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgeset-
zes,

dd) eine Freiwilligentatigkeit im Rahmen des Europaischen Solidaritatskorps im
Sinne der Verordnung (EU) 2021/888 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 20. Mai 2021 zur Aufstellung des Programms fur das Europdaische
Solidaritatskorps und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1475 und
(EU) Nr. 375/2014 (ABI. L 202 vom 8.6.2021, S. 32),

ee) einen anderen Dienst im Ausland im Sinne von § 5 des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes,

ff) einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst ,weltwarts* im Sinne der For-
derleitlinie des Bundesministeriums fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung vom 1. Januar 2016,

gg) einen Freiwilligendienst aller Generationen im Sinne von § 2 Absatz la des
Siebten Buches Sozialgesetzbuch oder
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hh) einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des

Bundesministeriums fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 4. Januar
2021 (GMBI S. 77) oder”.

In § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird das Wort ,Lohnsteueranmeldungszeitraum*
durch das Wort ,Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum* ersetzt.

8 43 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 werden die Worter ,Kreditinsti-
tuts, eines inlandischen Finanzdienstleistungsinstituts oder einem inlandischen
Wertpapierinstitut* durch die Worter ,Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpa-
pierinstituts” ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wérter ,Kreditinstitut oder inlandisches Finanz-
dienstleistungsinstitut” durch die Wérter ,Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wert-
papierinstitut” ersetzt.

8§ 44 wird wie folgt geédndert:

a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geandert:

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

Nummer 1 wird wie folgt gedndert:

aaa) In Buchstabe a Satzteil vor Doppelbuchstabe aa werden die Woérter
.Kreditinstitut oder das inlAndische Finanzdienstleistungsinstitut* durch
die Worter ,Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut” er-
setzt und werden die Worter ,das inlandische Wertpapierhandelsunter-
nehmen oder die inlandische Wertpapierhandelsbank,” gestrichen.

bbb) In Buchstabe a Doppelbuchstabe bb werden die Worter ,Kreditinstitut
oder einem auslandischen Finanzdienstleistungsinstitut® durch die
Worter ,Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut* er-
setzt.

ccc) In Buchstabe b werden die Worter ,Kreditinstitut oder kein inlandi-
sches Finanzdienstleistungsinstitut* durch die Worter ,Kredit-, Finanz-
dienstleistungs- oder Wertpapierinstitut* ersetzt.

In Nummer 2 werden die Worter ,Kreditinstitut oder das inldndische Finanz-
dienstleistungsinstitut* durch die Worter ,Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder
Wertpapierinstitut* ersetzt.

In Nummer 2a Buchstabe b werden die Worter ,Kreditinstitut oder das inlandi-
sche Finanzdienstleistungsinstitut“ durch die Warter ,Kredit-, Finanzdienstleis-
tungs- oder Wertpapierinstitut* ersetzt.

In Nummer 3 Buchstabe a werden die Worter ,Kredit- oder Finanzdienstleis-
tungsinstitut oder das inlandische Wertpapierinstitut“ durch die Woérter ,Kredit-
, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut* ersetzt.

In Nummer 4 werden die Worter ,Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut"
durch die Worter ,Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut” er-
setzt und werden die Worter ,das inlandische Wertpapierhandelsunternehmen
oder die inlandische Wertpapierhandelsbank,“ gestrichen.

In Nummer 5 werden die Worter ,Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut"
durch die Woéorter ,Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut"





10.

11.

12.
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ersetzt und werden die Worter ,,, einem inlandischen oder auslandischen
Wertpapierhandelsunternehmen oder einer inlandischen oder ausléandischen
Wertpapierhandelsbank® gestrichen.

b) In Absatz 5 Satz 2 Nummer 3 werden die Worter ,Kreditinstitut oder das inlandi-
sche Finanzdienstleistungsinstitut® durch die Worter ,Kredit-, Finanzdienstleis-
tungs- oder Wertpapierinstitut* ersetzt.

In § 44a Absatz 4 Satz 3 werden die Worter,, , dem die Kapitalertrdge auszahlenden
inlandischen Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder der die Kapitalertrage
auszahlenden inl&andischen Wertpapierinstitute” durch die Worter ,oder dem die Kapi-
talertrage auszahlenden inlandischen Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapier-
institut” ersetzt.

§ 44b wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 6 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geandert:

aaa) Die Worter ,Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut oder einem in-
landischen Wertpapierinstitut werden durch die Wérter ,Kredit-, Fi-
nanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut* ersetzt.

bbb) In Nummer 1 bis 4 werden jeweils die Worter ,dem Kredit- oder Finanz-
dienstleistungsinstitut oder das Wertpapierinstitut® durch die Worter
~,dem Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut* ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Worter ,Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut oder
das Wertpapierinstitut ein Freistellungsauftrag” durch die Worter ,Kredit-, Fi-
nanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut ein Freistellungsauftrag” ersetzt.

b) Dem Absatz 7 wird folgender Satz angefiigt:

.Kapitalertragsteuer, die nach 8 43 Absatz1 Satz1 Nummer la einbehalten
wurde, ist unter den Voraussetzungen des § 44a Absatz 10 und in dem dort be-
stimmten Umfang zu erstatten, wenn der Glaubiger die Voraussetzungen nach
8§ 36a Absatz 1 bis 3 erfullt.”

In § 45a Absatz 7 Satz 2 werden die Worter ,Kreditinstitut oder ein inlandisches Fi-

nanzdienstleistungsinstitut® durch die Worter ,Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder

Wertpapierinstitut* ersetzt.

In § 45b Absatz 3 Satz 3 und Absatz 7 Satz 2 werden jeweils die Warter ,Kredit- oder

Finanzdienstleistungsinstitut” durch die Wérter ,Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder

Wertpapierinstitut ersetzt.

§ 49 Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

a) Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Rechten“ durch die Worter ,Rechten im Sinne des

§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder sonstigen Rechten, insbesondere Pat-
entrechte, Markenrechte oder Sortenrechte,” ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefugt:





b)
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.Bei sonstigen Rechten, bei denen Einkinfte nur auf Grund der Eintragung in
ein inlandisches offentliches Buch oder Register vorliegen, liegen Einkiinfte
abweichend von Satz 1 nicht vor, wenn die Vermietung und Verpachtung oder
die VerauRerung nicht zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1
Absatz 2 des AuRRensteuergesetzes erfolgt oder die die Verauf3erung nach
dem 31. Dezember 2022 erfolgt oder Vergitungen nach dem 31. Dezember
2022 zuflie3en;".

Nummer 6 wird wie folgt geédndert:

aa) Das Wort ,Rechte” wird durch die Worter ,Rechte im Sinne des § 21 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 oder sonstige Rechte, insbesondere Patentrechte, Marken-
rechte oder Sortenrechte,” ersetzt.

bb) Das Semikolon am Ende wird durch einen Punkt ersetzt und folgender Satz
wird angefugt:

.Bei sonstigen Rechten, bei denen Einkiinfte nur auf Grund der Eintragung in
ein inlandisches 6ffentliches Buch oder Register vorliegen, liegen Einkiinfte
abweichend von Satz 1 nicht vor, wenn die Vermietung und Verpachtung nicht
zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 des AulRen-
steuergesetzes erfolgt oder die Vergutungen nach dem 31. Dezember 2022
zuflieBen;”.

13. 8§51 Absatz 4 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

In Nummer 1 werden die Worter ,8 50a Absatz 5 Satz 6" gestrichen.

In Nummer 1d werden nach der Angabe ,8 50a Absatz 1" die Woérter ,sowie das
amtlich vorgeschriebene Muster nach 8§ 50a Absatz 5 Satz 7“ eingefiigt.

14. § 52 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Nach Absatz 4 Satz 4 werden folgende Satze eingeflgt:

,8 3 Nummer 14a in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom ... (BGBI |
S. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ande-
rungsgesetzes] ist erstmals fir den Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden. Ist
in der fur das jeweilige Leistungsjahr zuletzt Gbermittelten Rentenbezugsmitteilung
im Sinne des § 22a in den nach § 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu tbermitteln-
den Daten der Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung nach dem
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch enthalten, haben die Trager der gesetzlichen
Rentenversicherung als mitteilungspflichtige Stelle im Sinne des § 22a bis zum
letzten Tag des Monats Februar 2024 fiir das jeweilige Leistungsjahr eine insoweit
korrigierte Rentenbezugsmitteilung zu tbermitteln. Ein Einkommensteuerbescheid
ist infolge einer nach Satz 6 korrigierten Rentenbezugsmitteilung insoweit zu an-
dern. Das gilt auch, wenn der Einkommensteuerbescheid bereits bestandskraftig
ist; andere Anderungsvorschriften bleiben unberihrt.*

Nach Absatz 6 Satz 11 wird folgender Satz eingeflgt:
»3 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6c¢ in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zesvom ... (BGBI. I S. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Anderungsgesetzes] ist fur nach dem 31. Dezember 2022 in der hausli-
chen Wohnung ausgelbte Téatigkeiten anzuwenden.”

Nach Absatz 45a Satz 2 wird folgender Satz eingefigt:
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»8 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 und 2 und Nummer 6 in der am ...
[einsetzen: Datum des Tages der Verkiindung des vorliegenden Anderungsgeset-
zes] geltenden Fassung ist auf alle offenen Féalle anzuwenden.”

15. 8§ 65 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt ge&ndert:
aa) Die Absatzbezeichnung ,(1)" wird gestrichen.
bb) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~Kindergeld wird nicht fiir ein Kind gezahilt, fir das eine der folgenden Leis-
tungen zu zahlen ist oder bei entsprechender Antragstellung zu zahlen waére:

1. Leistungen fir Kinder, die im Ausland gewahrt werden und dem Kinder-
geld oder der Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung nach
8 217 Absatz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch in der bis 30. Juni
2020 geltenden Fassung oder dem Kinderzuschuss aus der gesetzlichen
Rentenversicherung nach 8§ 270 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
in der bis zum 16. November 2016 geltenden Fassung vergleichbar sind,

2. Leistungen fir Kinder, die von einer zwischen- oder Uberstaatlichen Ein-
richtung gewahrt werden und dem Kindergeld vergleichbar sind.”

cc) In Satz 3 werden die Worter ,Satz 1 Nummer 3" durch die Worter ,Satz 1
Nummer 2“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geandert

worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

In der Inhaltstbersicht in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006
(BGBI. I S. 1652) wird die Angabe zu § 32c gestrichen.

In § 2 Absatz 6 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006
(BGBI. I S. 1652) werden die Wérter ,den Entlastungsbetrag nach 8§ 32c," gestrichen.

8 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. De-
zember 2006 (BGBI. | S. 2878) wird aufgehoben.

§ 32c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBI. | S. 1652)
und 8 32c Absatz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBI. I S. 2878) werden aufgehoben.

§ 52 wird wie folgt geédndert:

a) InAbsatz 43ain der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBI. | S. 2878) wird Satz 1 gestrichen.
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b) Absatz 44 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBI. |
S. 1652) und in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBI. I S. 2878) wird jeweils aufgehoben.

Artikel 3

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

Nach 8 3 Nummer 14 des Einkommensteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 2 die-
ses Gesetzes geandert worden ist, wird folgende Nummer 14a eingefugt:

.14a. der Anteil der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der auf Grund des
Zuschlags an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung nach dem Sechsten Buch
Sozialgesetzbuch geleistet wird;".

Artikel 4

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. 8 3 wird wie folgt geéndert:
a) In Nummer 71 wird der Punkt am Ende von Satz 2 durch ein Komma ersetzt.
b) Folgende Nummer 72 wird angefiigt:

»72. die Einnahmen und Enthahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb

a) von auf, an oder in Einfamilienhausern (einschlie3lich Nebengebauden)
oder nicht Wohnzwecken dienenden Gebauden vorhandenen Photovol-
taikanlagen mit einer installierten Bruttoleistung laut Marktstammdaten-
register von bis zu 30 kW (peak) und

b) von auf, an oder in Uberwiegend zu Wohnzwecken genutzten sonstigen
Gebauden vorhandenen Photovoltaikanlagen mit einer installierten Brut-
toleistung laut Marktstammdatenregister von bis zu 15 kW (peak) je
Wohn- oder Gewerbeeinheit,

insgesamt hochstens 100 kW (peak) pro Steuerpflichtigen oder Mitunterneh-
merschaft. Werden Einklnfte nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erzielt und
sind die aus dieser Tatigkeit erzielten Einnahmen insgesamt steuerfrei nach
Satz 1, ist kein Gewinn zu ermitteln. In den Féallen des Satzes 2 ist § 15 Ab-
satz 3 Nummer 1 nicht anzuwenden.”

2. § 7 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 4 wird wie folgt ge&ndert.

aa) Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:





b)
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.2. bei Gebauden, soweit sie die Voraussetzungen der Nummer 1 nicht er-
fullen und die

a) nach dem 30. Juni 2023 fertig gestellt worden sind, jahrlich 3 Pro-
zent,

b) vordem 1. Juli 2023 und nach dem 31. Dezember 1924 fertig gestellt
worden sind, jahrlich 2 Prozent,

¢) vordem 1. Januar 1925 fertig gestellt worden sind, jahrlich 2,5 Pro-
zent".

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

Dem Absatz 5a wird folgender Satz angefiigt:

LAbweichend hiervon kdnnen solche Gebaudeteile, die als Mietereinbauten und
~umbauten, die keine Scheinbestandteile oder Betriebsvorrichtungen sind, Laden-

einbauten oder ahnliche Einbauten selbstdndige unbewegliche Wirtschaftsguter
sind, nach einer tatsachlichen kirzeren Nutzungsdauer abgeschrieben werden.”

8 10 Absatz 3 Satz 6 wird wie folgt gefasst:

.Der Prozentsatz in Satz 4 erhéht sich in den folgenden Kalenderjahren bis zum Ka-
lenderjahr 2022 um je 2 Prozentpunkte je Kalenderjahr; ab dem Kalenderjahr 2023 be-
tragt er 100 Prozent.”

8 10a wird wie folgt geédndert:

a)

b)

Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingeflugt:

»(1a) Steuerpflichtige, die eine Kinderzulage fur ein Kind beantragen, das im
Beitragsjahr sein viertes Lebensjahr noch nicht vollendet hat und fur das gegen-
Uber dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten Kindergeld festgesetzt worden
ist, stehen einem in der inl&andischen gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtver-
sicherten gleich, wenn eine Anrechnung von Kindererziehungszeiten nach 8 56
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch nur auf Grund eines fehlenden oder noch
nicht beschiedenen Antrags auf Berticksichtigung von Kindererziehungszeiten bis-
lang nicht erfolgt ist. Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige spatestens am
Tag nach der Vollendung des vierten Lebensjahres des Kindes die Kindererzie-
hungszeiten beim zustandigen Trager der gesetzlichen Rentenversicherung bean-
tragt. Werden die Kindererziehungszeiten vom Trager der gesetzlichen Renten-
versicherung nicht anerkannt, entfallt riickwirkend die Forderberechtigung nach
Satz 1. Wurde das Kind am 1. Januar geboren, gilt Satz 1 mit der MalRgabe, dass
das funfte Lebensjahr noch nicht vollendet sein darf.”

Der bisherige Absatz 1a wird Absatz 1b.

In Absatz 6 Satz 4 werden die Worter ,8 95 Absatz 2 und 3 und § 99 Absatz 1 in
der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung sind anzuwenden® durch die Wor-
ter ,8 99 Absatz 1 in der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung ist anzuwen-
den“ ersetzt.

In § 20 Absatz 9 wird jeweils die Angabe ,801 Euro“ durch die Angabe ,1 000 Euro”
und die Angabe ,1 602 Euro* durch die Angabe ,2 000 Euro” ersetzt.

In 8§ 33a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,924 Euro“ durch die Angabe ,1 200 Euro”
ersetzt.
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11.

12.
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§ 39 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b werden die Warter ,8 10 Absatz 1 Nummer 3
durch die Worter ,8 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1" ersetzt.

b) In Absatz 4a Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Worter ,, ; das Bundeszent-
ralamt fir Steuern bildet aus den automatisiert Ubermittelten Daten die entspre-
chenden Lohnsteuerabzugsmerkmale.” ersetzt.

§ 39b Absatz 4 wird aufgehoben.
§ 39e Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

»(10) Die beim Bundeszentralamt fiir Steuern nach Absatz 2 Satz 1 gespeicherten
Daten kdnnen auch zur Prifung und Durchfiihrung der Einkommensbesteuerung (§ 2)
des Steuerpflichtigen fir Veranlagungszeitrdume ab 2005, zur Ermittlung des Einkom-
mens nach § 97a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und zur Prifung eines An-
spruchs auf Kindergeld verarbeitet werden.”

§ 40a wird wie folgt geandert:

a) In Absatz1 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe ,120 Euro” durch die Angabe
,150 Euro* ersetzt.

b) In Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe ,15 Euro” durch die Angabe ,19 Euro” er-
setzt.

8§ 43 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 3 wird das Semikolon am Ende durch die Wérter ,, , auRer bei Kapital-
ertrdgen im Sinne der Nummer 8a;" ersetzt.

b) Nummer 7 wird wie folgt gedndert:

aa) Im Satzteil vor Buchstabe a wird die Angabe ,Nummer 2“ durch die Worter
.Nummern 2 und 8a“ ersetzt.

bb) In Buchstabe a werden nach dem Wort ,Schuldbuch” die Wérter ,,, ein elekt-
ronisches Wertpapierregister im Sinne des § 4 Absatz 1 des Gesetzes Uber
elektronische Wertpapiere* eingeflgt.

cc) Buchstabe ¢ wird aufgehoben.
c¢) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefiigt:

.8a. Kapitalertragen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 4 und 7, wenn es sich
um Zinsen aus Forderungen handelt, die Uber eine Internet-Dienstleistungs-
plattform erworben wurden. Eine Internet-Dienstleistungsplattform in diesem
Sinne ist ein webbasiertes Medium, das Kauf- und Verkaufsauftrage in Aktien
und anderen Finanzinstrumenten sowie Darlehensnehmer und Darlehensge-
ber zusammenfihrt und so einen Vertragsabschluss vermittelt;*.

8 44 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geandert:
a) In Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa werden nach dem Wort ,Invest-

mentsteuergesetzes” die Worter ,, , die elektronischen Wertpapiere im Sinne des
8 2 des Gesetzes Uber elektronische Wertpapiere” eingefugt.
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b) Nummer 2a wird wie folgt gefasst:

c)

L2a. in den Fallen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a

a)

b)

der inlandische Betreiber oder die inlandische Zweigniederlassung eines
auslandischen Betreibers einer Internet-Dienstleistungsplattform im
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a Satz 2, der die Kapitaler-
trdge an den Glaubiger auszahlt oder gutschreibt.

das inlandische Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapierinstitut im
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b, das inlandische
Zahlungsinstitut im Sinne des 8 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes oder das inlandische E-Geld-Institut im
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes, das die Kapitalertrdge im Auftrag des inlandischen oder aus-
landischen Betreibers einer Internet-Dienstleistungsplattform im Sinne
des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a Satz 2 oder nach Vermittlung der
Kapitalforderung durch eine Internet-Dienstleistungsplattform fir den
Schuldner der Kapitalertrédge an den Glaubiger auszahlt oder gutschreibt.

der Schuldner der Kapitalertréage, wenn es keinen inlandischen Abzugs-
verpflichteten nach Buchstabe a oder b gibt. Der inlandische Betreiber
oder die inlandische Zweigniederlassung eines auslandischen Betreibers
einer Internet-Dienstleistungsplattform im Sinne des 8§ 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer 8a Satz 2 (Plattformbetreiber) haftet in diesem Fall fir
die nicht einbehaltenen Steuern oder zu Unrecht gewahrten Steuervor-
teile. Der Plattformbetreiber haftet nicht nach Satz 2, wenn er den
Schuldner der Kapitalertrage auf seine Verpflichtung, die Kapitalertrag-
steuer einzubehalten und abzufiihren hingewiesen und dies dokumen-
tiert hat.”

In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgende
Nummer 6 wird angefiigt:

»0.

fur Kapitalertrage aus Kryptowertpapieren im Sinne des § 4 Absatz 3 des Ge-
setzes Uber elektronische Wertpapiere, in den Fallen des § 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer 5, 7 Buchstabe a, Nummer 8 und 9 bis 12 die registerfuh-
rende Stelle nach 8§ 16 Absatz 2 des Gesetzes uber elektronische Wertpa-
piere, sofern sich keine auszahlende Stelle aus den Nummern 1, 4 und 5
ergibt.”

13. 8 52 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geédndert:

b)

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Veranlagungszeitraum 2022“ durch die Angabe

.veranlagungszeitraum 2023" ersetzt.

bb) In den Satzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe ,31. Dezember 2021 durch die

Angabe ,31. Dezember 2022" ersetzt.

Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefligt:

»8 3Nummer 72 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzesvom ... (BGBI. I S. ...)
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsge-
setzes] ist fur Einnahmen und Entnahmen anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2022 erzielt oder getétigt werden.*





-17 -
c) Dem Absatz 15 wird folgender Satz angefugt:

~Soweit die Absetzung fiur Abnutzung fir Gebdude im Rahmen der Einkinfteer-
mittlung far vor dem 1. Januar 2023 endende Kalender- oder Wirtschaftsjahre zu-
lassigerweise nach § 7 Absatz 4 Satz 2 in der jeweiligen vor dem Veranlagungs-
zeitraum 2023 geltenden Fassung des Gesetzes vorgenommen wurde, kann die
Absetzung fur Abnutzung auch weiterhin nach der tatséchlichen kirzeren Nut-
zungsdauer bemessen werden.”

d) Absatz 36 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

»8 39 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom ... (BGBI. | S ...) [einsetzen:
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist
erstmals ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden; er kann im Rahmen eines Pilotpro-
jekts mit Echtdaten bereits ab dem 1. Januar 2023 angewendet werden."

e) Absatz 43 wird wie folgt gefasst:

»(43) Ist ein Freistellungsauftrag im Sinne des § 44a vor dem 1. Januar 2023
unter Beachtung des § 20 Absatz 9 in der bis dahin geltenden Fassung erteilt wor-
den, hat der nach § 44 Absatz 1 zum Steuerabzug Verpflichtete den angegebenen
Freistellungsbetrag um 24,844 Prozent zu erhdhen. Ist in dem Freistellungsauftrag
der gesamte Sparer-Pauschbetrag angegeben, ist der Erhéhungsbetrag in voller
Hohe zu berticksichtigen.”

f) Absatz 47a Satz 2 wird durch folgende Satze ersetzt:

,8 50c Absatz 5 Satz 1, 3 und 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
2. Juni 2021 (BGBI. I S. 1259) ist erstmals auf Antrdge anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2022 gestellt werden; fir Antrage, die gemaf § 50c Absatz 2 oder 3
bis zu diesem Zeitpunkt gestellt werden, ist der amtlich vorgeschriebene Vordruck
zu verwenden. 8§ 50d Absatz 1 Satz 7 und 8 in der vor dem 9. Juni 2021 geltenden
Fassung ist bis zum 31. Dezember 2024 anzuwenden.”

g) Dem Absatz 49a werden folgende Satze angeflgt:

,8 69 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom ... (BGBI. I S ...)
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsge-
setzes] ist erstmals am 1. Januar 2024 anzuwenden. § 69 Satz 2 in der Fassung
des Artikels 4 des Gesetzes vom ... (BGBI. | S ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist erstmals fur den Veran-
lagungszeitraum 2024 anzuwenden. 8§ 69 Satz 3 Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom ... (BGBI. | S ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des
vorliegenden Anderungsgesetzes] ist erstmals anzuwenden fiir Kinder, deren Ge-
burt nach dem 31. Dezember 2023 erfolgt.”

h) Nach Absatz 51 wird folgender Absatz 51a eingefiigt:

»(5la)  Auf Stundungsfalle, bei denen der Beginn der Auszahlungsphase vor
dem 1. Januar 2023 liegt, findet § 95 Absatz 2 Satz 2 bis 5 in der bis zum 31. De-
zember 2022 geltenden Fassung weiter Anwendung. Bei Stundungsfallen, bei de-
nen der RUckzahlungsbetrag nach § 95 Absatz 2 Satz 1 in der bis zum 31. Dezem-
ber 2022 geltenden Fassung gestundet wurde und der Beginn der Auszahlungs-
phase nach dem 31. Dezember 2022 liegt, sind die Stundungszinsen zu erlassen
und ist § 95 in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.*

14. § 69 wird wie folgt ge&ndert:





a)

b)
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Die Worter ,ins Ausland” werden gestrichen.
Folgende Satze werden angefiigt:

.Die beim Bundeszentralamt flir Steuern gespeicherten Daten fiir ein Kind, fir das
Kindergeld gezahlt wird, werden auf Anfrage auch den Finanzamtern zur Prifung
der RechtmaRigkeit der Beriicksichtigung der Freibetrdge nach § 32 Absatz 6 zur
Verfiigung gestellt. Erteilt das Bundeszentralamt fur Steuern auf Grund der Geburt
eines Kindes eine neue Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung,
Ubermittelt es der zustandigen Familienkasse zum Zweck der Priifung des Bezugs
von Kindergeld unverziiglich

1. die in 8 139b Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8 und 10 der Abgabenordnung ge-
nannten Daten des Kindes sowie

2. soweit vorhanden, die in 8 139b Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8 und 10 und Ab-
satz 3a der Abgabenordnung genannten Daten der Personen, bei denen fir
dieses Kind nach 8§ 39e Absatz 1 ein Kinderfreibetrag beriicksichtigt wird.”

15. § 72 wird wie folgt geandert:

16.

3)

b)

c)

Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 6 werden jeweils die Worter ,Bundes- oder“ gestrichen und werden die
Worter ,Satz 6 bis 9* durch die Worter ,Satz 6 und 7 ersetzt.

bb) In Satz 7 werden die Worter ,Satz 8 bis 10 durch die Worter ,Satz 6 bis 8*
ersetzt.

Absatz 3 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
»3. von einem Dienstherrn oder Arbeitgeber im Bereich des Bundes*.

Absatz 8 Satz 3 wird aufgehoben.

§ 90 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,8 10a Absatz 1a“ durch die Angabe ,8 10a
Absatz 1b“ ersetzt.

Dem Absatz 3 werden die folgenden Satze angeflgt:

~Abweichend von Satz 1 gilt die Ausschlussfrist fir den Personenkreis der Kinder-
erziehenden nach 8§ 10a Absatz la nicht; die zentrale Stelle hat die Zulage bis zur
Vollendung des flinften Lebensjahres des Kindes, das flir die Anerkennung der
Forderberechtigung nach § 10a Absatz 1a mafigebend war, zuriickzufordern,
wenn die Kindererziehungszeiten bis zu diesem Zeitpunkt in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nicht angerechnet wurden. Hat der Zulageberechtigte die Kinder-
erziehungszeiten innerhalb der in 8§ 10a Absatz 1a genannten Frist beantragt, der
zustandige Trager der gesetzlichen Rentenversicherung aber nicht innerhalb der
Ausschlussfrist von Satz 6 oder 7 dartber abschlieend beschieden, verlangert
sich die Ausschlussfrist um drei Monate nach Kenntniserlangung der zentralen
Stelle vom Erlass des Bescheides.”

17. 8 95 wird wie folgt gefasst:

a)

Die Absatzbezeichnung ,(1)" wird gestrichen.





-19 -
b) Satz 1 des bisherigen Absatzes 1 wird wie folgt gefasst:

.Die 88 93 und 94 gelten entsprechend, wenn sich der Wohnsitz oder gewdhnliche
Aufenthalt des Zulageberechtigten ab Beginn der Auszahlungsphase auf3erhalb
der Mitgliedstaaten der Europaischen Union und der Staaten befindet, auf die das
Abkommen Uber den Europdischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwend-
bar ist, oder wenn der Zulageberechtigte ungeachtet eines Wohnsitzes oder ge-
wohnlichen Aufenthaltes in einem dieser Staaten nach einem Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung mit einem dritten Staat als auf3erhalb des Ho-
heitsgebiets dieser Staaten ansassig gilt.”

c) Die Absatze 2 und 3 werden aufgehoben.

Artikel 5

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geandert

worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

8 39a wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1la und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a werden jeweils
die Worter ,8 10 Absatz 1 Nummer 3“ durch die Worter ,8 10 Absatz 1 Nummer 3
Satz 1“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 werden jeweils die Worter ,im Sinne des
8 10 Absatz 1 Nummer 3, 4, 5, 7 und 9“ durch die Worter ,im Sinne des § 10 Ab-
satz 1 Nummer 3 Satz 1, Nummer 4, 5, 7 und 9" ersetzt.

8 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 wird wie folgt gefasst:

~Soweit der Glaubiger seiner Verpflichtung nicht nachkommt, hat der zum Steuerabzug
Verpflichtete dies dem fir ihn zustandigen Betriebsstattenfinanzamt nach Mal3gabe
des 8 93c der Abgabenordnung anzuzeigen und neben den in 8 93c Absatz 1 der Ab-
gabenordnung genannten Angaben folgende Daten zu Ubermitteln:

1. das Datum der Gutschrift des Kapitalertrags,

2. die Bezeichnung und die Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapier-
gattung sowie die dem Kapitalertrag zugrundeliegende Stlckzahl der Wertpapiere
soweit vorhanden, ansonsten die Bezeichnung des betroffenen Kapitalertrags,

3. sofern ermittelbar die Hohe des Kapitalertrags, fir den der Steuereinbehalt fehlge-
schlagen ist.

Das Wohnsitz-Finanzamt hat die zu wenig erhobene Kapitalertragsteuer vom Glaubi-
ger der Kapitalertrage nach § 32d Absatz 3 in der Veranlagung nachzufordern.”

Dem § 52 Absatz 44 wird folgender Satz angefiigt:

»8 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom ...
(BGBI. I S ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ande-
rungsgesetzes] ist auf Kapitalertrage anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024
zuflieBen oder als zugeflossen gelten.”





-20 -

§ 72 wird aufgehoben.

8 90 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Absatz 2 wird wie folgt geédndert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,Kasse" die Worter ,nach erfolgter Berech-
nung nach Absatz 1 und Uberpriifung nach § 91“ eingefugt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Zulagenbescheid” durch das Wort ,Bescheid” ersetzt.
Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~Erkennt die zentrale Stelle bis zum Ende des zweiten auf die Ermittlung der Zu-
lage folgenden Jahres nachtrdglich auf Grund neuer, berichtigter
oder stornierter Daten, dass der Zulageanspruch ganz oder teilweise nicht besteht
oder weggefallen ist, so hat sie zu Unrecht gutgeschriebene oder ausgezahlte Zu-
lagen bis zum Ablauf eines Jahres nach der Erkenntnis zuriickzufordern und dies
dem Zulageberechtigten durch Bescheid nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und
dem Anbieter durch Datensatz mitzuteilen.”

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
»(4) Eine Festsetzung der Zulage erfolgt

1. von Amts wegen, wenn die nach den vorliegenden Daten abschlieRend be-
rechnete Zulage von der beantragten Zulage abweicht,

2. im Falle des Absatzes 3 von Amts wegen,

3. aufbesonderen Antrag des Zulageberechtigten, sofern nicht bereits eine Fest-
setzung von Amts wegen erfolgt ist, oder

4. auf Anforderung des zustdndigen Finanzamtes, wenn dessen Daten von den
Daten der zentralen Stelle abweichen; eine gesonderte Festsetzung unter-
bleibt, wenn eine Festsetzung nach den Nummern 1 bis 3 bereits erfolgt ist,
fur das Beitragsjahr keine Zulage beantragt wurde oder die Frist nach Absatz 3
Satz 1 abgelaufen ist.

Der Antrag nach Satz 1 Nummer 3 ist schriftlich oder elektronisch innerhalb eines
Jahres vom Zulageberechtigten an die zentrale Stelle zu richten; die Frist beginnt
mit der Erteilung der Bescheinigung nach § 92, die die Ermittlungsergebnisse fir
das Beitragsjahr enthélt, fir das eine Festsetzung der Zulage erfolgen soll. Der
Anbieter teilt auf Anforderung der zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz durch amtlich bestimmte Datenferniibertragung das Datum der Ertei-
lung der nach Satz 2 maRgebenden Bescheinigung nach 8§ 92 mit. Er hat auf An-
forderung weitere ihm vorliegende, fur die Festsetzung erforderliche Unterlagen
beizufligen; eine ergdnzende Stellungnahme kann beigefligt werden; dies kann
auch elektronisch erfolgen, wenn sowohl der Anbieter als auch die zentrale Stelle
mit diesem Verfahren einverstanden sind. Die zentrale Stelle teilt die Festsetzung
nach Satz 1 Nummer 3 auch dem Anbieter und die Festsetzung nach Satz 1 Num-
mer 4 auch dem Finanzamt mit; erfolgt keine Festsetzung nach Satz 1 Nummer 4,
teilt dies die zentrale Stelle dem Finanzamt ebenfalls mit. Im Ubrigen gilt Absatz 3
entsprechend. Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn der Datensatz nach § 89 Absatz 2
auf Grund von unzureichenden oder fehlerhaften Angaben des Zulageberechtigten
abgewiesen sowie um eine Fehlermeldung ergdnzt worden ist und die Angaben
nicht innerhalb der Antragsfrist des 8 89 Absatz 1 Satz 1 von dem Zulageberech-
tigten an den Anbieter nachgereicht werden.*
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d) In Absatz 5 werden jeweils die Worter ,des Festsetzungsverfahrens® durch die
Worter ,des Festsetzungsverfahrens oder Einspruchsverfahrens* ersetzt.

6. 891 Absatz 1 wird wie folgt geandert:
a) Satz 3 wird aufgehoben.
b) Folgender Satz wird angefiigt:

»Ist die Zulage nach § 90 Absatz 4 von der zentralen Stelle unanfechtbar festge-
setzt worden, sind diese gesondert festgesetzten Besteuerungsgrundlagen fir das
Finanzamt bindend und auch der gesonderten Feststellung nach § 10a Absatz 4
zu Grunde zu legen.”

Artikel 6

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes

8 48a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 5 dieses Ge-
setzes geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.Der Leistungsempfanger hat bis zum zehnten Tag nach Ablauf des Monats, in dem
die Gegenleistung im Sinne des § 48 erbracht wird, eine elektronische Anmeldung in
der er den Steuerabzug fir den Anmeldungszeitraum selbst zu berechnen hat, nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz tiber die amtlich vorgeschriebene Schnittstelle zu
Ubermitteln.”

2. Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefugt:

LAuf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Harten auf die Ubermittlung
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz Uber die amtlich vorgeschriebene Schnitt-
stelle verzichten; in diesem Fall ist die Anmeldung vom Leistungsempfanger nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben.”

Artikel 7

Anderung des Umwandlungssteuergesetzes

§ 27 Absatz 3 Nummer 3 des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGBI. | S. 2782, 2791), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021
(BGBI. I S. 2050) geandert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»3. 821 inderam 21. Mai 2003 geltenden Fassung fiir einbringungsgeborene Anteile im
Sinne von 8 21 Absatz 1, die auf einem Einbringungsvorgang beruhen, auf den Ab-
satz 2 anwendbar war, weiterhin anzuwenden. Fir § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in
der am 21. Mai 2003 geltenden Fassung gilt dies mit der MaRRgabe, dass

a) eine Stundung der Steuer gemaf § 6 Absatz 5 des Aul3ensteuergesetzes in der
Fassung des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBI. | S. 2782) erfolgt, wenn
die Einkommensteuer noch nicht bestandskraftig festgesetzt ist und das die





1.

2.

1.

2.

b)
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Besteuerung auslésende Ereignis vor dem 1. Januar 2022 eingetreten ist; § 6 Ab-
satz 6 und 7 des AulRensteuergesetzes in der am 30. Juni 2021 geltenden Fas-
sung ist entsprechend anzuwenden;

eine Stundung oder ein Entfallen der Steuer gemaf3 8§ 6 Absatz 3 und 4 des Au-
Rensteuergesetzes in der ab 1. Juli 2021 geltenden Fassung auf Antrag des Steu-
erpflichtigen erfolgt, wenn das die Besteuerung auslésende Ereignis nach dem
31. Dezember 2021 eintritt; § 6 Absatz 5 des Aul3ensteuergesetzes ist entspre-
chend anzuwenden.*

Artikel 8

Anderung des Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005
(BGBI. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2021 (BGBI. |
S. 5250) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In 8 17 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe ,Satz 7" durch die Angabe ,Satz 8“ ersetzt.

8 18 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Absatz 4f Satz 6 werden die Worter ,und 8§ 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1“ durch
die Worter ,,, 8 20 Satz 1 Nummer 1 und § 24 Absatz 1 Satz 1" ersetzt.

Absatz 9 wird wie folgt geandert:
aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefugt:

»von der Vergutung ausgeschlossen sind in Rechnung gestellte Steuerbe-
trage fur Ausfuhrlieferungen, bei denen die Gegenstéande vom Abnehmer oder
einem von ihm beauftragten Dritten beférdert oder versendet wurden, die nach
§ 4 Nummer 1 Buchstabe a in Verbindung mit § 6 steuerfrei sind, oder fur in-
nergemeinschaftliche Lieferungen, die nach 8 4 Nummer 1 Buchstabe b in
Verbindung mit § 6a steuerfrei sind oder in Bezug auf 8§ 6a Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 steuerfrei sein kbnnen.*

bb) In den neuen Satzen 8 und 9 werden jeweils die Worter ,Die Satze 5 und 6
gelten” durch die Worter ,Die Satze 6 und 7 gelten” ersetzt.

Artikel 9

Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes gedndert worden
ist, wird wie folgt geandert:

In der Inhaltstibersicht wird die Angabe zu § 23 wie folgt gefasst:

823  (weggefallen).

8 4 wird wie folgt geandert:
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a) Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt ge&ndert:
aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.

b) In Nummer 20 Buchstabe a Satz 1 werden die Worter ,des Bundes, der Lander,
der Gemeinden oder der Gemeindeverbande* durch die Wérter juristischer Per-
sonen des offentlichen Rechts” ersetzt.

§ 4a Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

.Der Antrag, in dem der Antragsteller die zu gewahrende Verglitung selbst zu berech-
nen hat, ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck oder amtlich vorgeschriebenem
Datensatz durch Datenferniibertragung zu stellen.”

Dem 8§ 12 wird folgender Absatz 3 angeflgt:
»(3) Die Steuer ermafigt sich auf O Prozent fir die folgenden Umsétze:

1. die Lieferungen von Solarmodulen an den Betreiber einer Photovoltaikanlage, ein-
schlieBlich der fiir den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentlichen Komponen-
ten und der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu
speichern, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nahe von Privatwohnun-
gen, Wohnungen sowie 6ffentlichen und anderen Gebauden, die fir dem Gemein-
wohl dienende Tatigkeiten genutzt werden, installiert wird. Die Voraussetzungen
des Satzes 1 gelten als erfillt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovolta-
ikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 30 kW (peak) betragt oder
betragen wird;

2. derinnergemeinschaftliche Erwerb, der in Nummer 1 bezeichneten Gegensténde,
die die Voraussetzungen der Nummer 1 erfullen;

3. die Einfuhr, der in Nummer 1 bezeichneten Gegenstande, die die Voraussetzun-
gen der Nummer 1 erfillen;

4. die Installation von Photovoltaikanlagen sowie der Speicher, die dazu dienen, den
mit Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern, wenn die Lieferung der installier-
ten Komponenten die Voraussetzungen der Nummer 1 erfullt.”

In § 15a Absatz 7 wird die Angabe ,88 23, 23a oder 24“ durch die Angabe ,88 23a oder
24" ersetzt.

§ 18 Absatz 5a Satz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

.In den Fallen der Fahrzeugeinzelbesteuerung (8 16 Absatz 5a) hat der Erwerber, ab-
weichend von den Absatzen 1 bis 4, spatestens bis zum 10. Tag nach Ablauf des Ta-
ges, an dem die Steuer entstanden ist, eine Steuererklarung, in der er die zu entrich-
tende Steuer selbst zu berechnen hat, nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz
durch Datenfernibertragung zu tbermitteln oder nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben (Steueranmeldung). Bei Verwendung des Vordrucks muss dieser
vom Erwerber eigenhéndig unterschrieben sein. Gibt der Erwerber die Steueranmel-
dung nicht ab oder hat er die Steuer nicht richtig berechnet, so kann die Finanzbehdrde
die Steuer festsetzen.”

Dem § 18g werden folgende Sétze angefugt:





10.

11.

-24 -

.Leitet das Bundeszentralamt fur Steuern den Antrag nicht an den Mitgliedstaat der
Erstattung weiter, ist der Bescheid Uber die Ablehnung dem Antragsteller durch Bereit-
stellung zum Datenabruf nach § 122a in Verbindung mit 8 87a Absatz 8 der Abgaben-
ordnung bekannt zu geben. Hat der Empfanger des Bescheids der Bekanntgabe durch
Bereitstellung zum Datenabruf nach Satz 4 nicht zugestimmt, ist der Bescheid schrift-
lich zu erteilen.”

§ 23 wird aufgehoben.

In § 23a Absatz 2 wird die Angabe ,,35.000 Euro” durch die Angabe ,45 000 Euro“ er-
setzt.

In 8 26 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,, , § 23 Abs. 3“ gestrichen.
Dem § 27 werden die folgenden Absatze 36 und 37 angeflgt:

»(36)8 18 Absatz 5a in der Fassung des Artikels9 des Gesetzes vom ...
(BGBI. | S. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ande-
rungsgesetzes] ist erstmals auf die Besteuerungszeitraume anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 2022 enden.

(87) 8 18¢ in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom ... (BGBI. | S. ...) [ein-

setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist
erstmals auf die Ubermittlung von Daten nach dem 31. Dezember 2022 anzuwenden.”

Artikel 10

Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes gedndert worden

ist, wird wie folgt geandert:

1.

In der Inhaltstibersicht wird nach der Angabe zu 8§ 22f folgende Angabe eingefigt:

.8 22g Besondere Pflichten fir Zahlungsdienstleister, Verordnungsermachtigung“.

Nach § 22f wird folgender § 22g eingefigt:

.8 229
Besondere Pflichten fur Zahlungsdienstleister, Verordnungsermachtigung

(1) Zahlungsdienstleister haben bei grenziberschreitenden Zahlungen Folgen-
des aufzuzeichnen:

1. zum Zahlungsempféanger von den ihnen vorliegenden Informationen
a) Name oder die Bezeichnung des Unternehmens des Zahlungsempfangers,
b) jede Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer,
c) jede sonstige Steuernummer,

d) Adresse des Zahlungsempféangers und
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e) IBAN des Zahlungskontos des Zahlungsempfangers oder falls die IBAN nicht
vorhanden ist, jedes andere Kennzeichen, das den Zahlungsempfanger ein-
deutig identifiziert und seinen Ort angibt,

2. die BIC oder jedes andere Geschaftskennzeichen, das eindeutig den Zahlungs-
dienstleister, der im Namen des Zahlungsempfangers handelt, identifiziert und sei-
nen Ort angibt, wenn der Zahlungsempfanger Geldmittel erhalt, jedoch bei diesem
kein Zahlungskonto innehat, sowie

3. genaue Angaben zu allen im jeweiligen Kalendervierteljahr erbrachten grenziber-
schreitenden Zahlungen und in diesem Zusammenhang stehenden, erkannten
Zahlungserstattungen:

a) Datum und Uhrzeit der Zahlung oder der Zahlungserstattung,
b) Betrag und Wahrung der Zahlung oder der Zahlungserstattung,

c) den Mitgliedstaat der Europaischen Union, aus dem die Zahlung stammt, oder
den Mitgliedstaat der Européaischen Union, in dem die Zahlungserstattung er-
folgt, sowie die Informationen, die fur die Ermittlung des Ursprungs der Zah-
lung oder fir die Ermittlung der Bestimmung der Erstattung genutzt worden
sind,

d) jede Bezugnahme, die die Zahlung oder Zahlungserstattung eindeutig aus-
weist, und

e) gegebenenfalls die Angabe, dass die Zahlung in den Raumlichkeiten des leis-
tenden Unternehmers eingeleitet wird.

Zur Fuhrung der Aufzeichnungen im Sinne des Satzes 1 sind Zahlungsdienstleister
verpflichtet, wenn sie je Kalendervierteljahr im Rahmen ihrer jeweiligen Zahlungs-
dienste mehr als 25 grenziiberschreitende Zahlungen an denselben Zahlungsempfan-
ger tatigen. Bei der Berechnung sind alle Kennzeichen des Zahlungsempféngers im
Sinne des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe e und Geschaftskennzeichen des Zahlungs-
dienstleisters im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 einzubeziehen. Die Anzahl der grenz-
Uberschreitenden Zahlungen wird unter Zugrundelegung der Zahlungsdienste berech-
net, die der Zahlungsdienstleister je Mitgliedstaat der Europaischen Union und je Kenn-
zeichen eines Zahlungsempféangers erbringt. Wenn der Zahlungsdienstleister Gber die
Information verfugt, dass der Zahlungsempféanger mehrere Kennzeichen hat, erfolgt die
Berechnung je Zahlungsempfanger.

(2) Grenzuberschreitende Zahlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind Zah-
lungen, die von einem Zahler, der sich in einem Mitgliedstaat der Européischen Union
mit Ausnahme der in Artikel 6 der Richtlinie 2006/112/EG in der jeweils gultigen Fas-
sung genannten Gebiete befindet, erbracht werden an einen Zahlungsempfanger, der
sich in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder im Drittlandsgebiet
befindet. Zur Bestimmung des Orts des Zahlers und des Zahlungsempféangers ist die
Kennung der IBAN des Zahlungskontos des Zahlers und des Zahlungsempfangers o-
der ein anderes Kennzeichen, das eindeutig den Zahler oder den Zahlungsempfanger
identifiziert und seinen Ort angibt, heranzuziehen. Sofern eine Zuordnung nach Satz 2
mangels vorliegender entsprechender Kennzeichen ausscheidet, ist der Ort des Zah-
lungsdienstleisters mal3geblich, der im Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfan-
gers handelt, anhand der BIC oder eines anderen Geschaftskennzeichens, das ein-
deutig den Zahlungsdienstleister identifiziert und seinen Ort angibt.

(3) Die Anforderung nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht fiir Zahlungsdienste, die von
den Zahlungsdienstleistern des Zahlers in Bezug auf jegliche Zahlung erbracht werden,
bei der mindestens einer der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers geman
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seiner BIC oder eines anderen Geschaftskennzeichens, die oder das den Zahlungs-
dienstleister und dessen Ort eindeutig identifiziert, in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Union ansassig ist. Die Zahlungsdienstleister des Zahlers miissen diese Zah-
lungsdienste jedoch in die Berechnung nach Absatz 1 Satz 2 aufnehmen.

(4) Der Zahlungsdienstleister hat die Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 jeweils fur das Kalendervierteljahr sowie die eigene BIC oder sonstige Ge-
schaftskennzeichen zur eindeutigen Identifizierung des Zahlungsdienstleisters bis
Ende des auf den Ablauf des Kalendervierteljahrs folgenden Kalendermonats (Melde-
zeitraum) vollstandig und richtig dem Bundeszentralamt flr Steuern zu Gbermitteln. Die
Ubermittlung hat nach dem amtlich vorgeschriebenen Datensatz und Datenformat tiber
die amtlich bestimmte Schnittstelle zu erfolgen.

(5) Erkennt der Zahlungsdienstleister nachtraglich, dass die Ubermittelten Zah-
lungsinformationen unrichtig oder unvollstandig sind, so ist er verpflichtet, die fehler-
haften Angaben innerhalb eines Monats nach Erkenntnis zu berichtigen oder zu ver-
vollstandigen.

(6) Der Zahlungsdienstleister hat die Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 in elektronischer Form fir einen Zeitraum von drei Kalenderjahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Zahlung ausgefuhrt wurde, aufzubewahren.

(7) Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff

1. ,Zahlungsdienstleister die in 8 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes aufgefiihrten Zahlungsdienstleister oder nattirliche oder
juristische Personen, fur die eine Ausnahme gemalf3 Artikel 32 der Richtlinie (EU)
2015/2366 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015
Uber Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Anderung der Richtlinien 2002/65/EG,
2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur
Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABI. L 337 vom 23.12.2015, S. 35, L 169
vom 28.6.2016, S. 18, L 102 vom 23.4.2018, S. 97, L 126 vom 23.5.2018, S. 10)
gilt, die im Inland ihren Sitz, ihre Hauptverwaltung oder eine Zweigniederlassung
im Sinne des 8§ 1 Absatz 5 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes haben und von
dort Zahlungsdienste erbringen oder Zahlungsdienstleister die im Sinne von Arti-
kel 243b Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2020/284 des Rates vom 18.
Februar 2020 zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf die Einfiih-
rung bestimmter Anforderungen fur Zahlungsdienstleister (ABI. L 62 vom 2.3.2020,
S. 7) in Verbindung mit 8 1 Absatz 4 Satz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgeset-
zes, im Inland im Wege des grenziberschreitenden Dienstleistungsverkehrs Zah-
lungsdienste erbringen oder durch einen Agenten im Sinne des § 1 Absatz 9 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes ausfilhren lassen, ohne im Inland ansassig zu
sein;

2. ,Zahlungsdienst® eine der in 8 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 6 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes genannten gewerblichen Téatigkeiten;

3. ,Zahlung“ vorbehaltlich der in § 2 Absatz 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
vorgesehenen Ausnahmen einen Zahlungsvorgang geman der Definition in 8 675f
Absatz 4 Satz 1 des Burgerlichen Gesetzbuches oder ein Finanztransfergeschéft
gemal § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes;

4. Zahler" eine Person gemalf der Definition in 8 1 Absatz 15 des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes;

5. ,Zahlungsempfanger” eine Person gemalR der Definition in 8§ 1 Absatz 16 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes;
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6. ,Zahlungskonto® ein Konto gemaf der Definition in 8 1 Absatz 17 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes;

7. LIBAN" eine internationale Nummer gemaf der Definition in Artikel 2 Nummer 15
der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 14. Marz 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Ge-
schaftsanforderungen fiir Uberweisungen und Lastschriften in Euro und zur Ande-
rung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABI. L 94 vom 30.3.2012, S. 22), geén-
dert durch Verordnung (EU) Nr. 248/2014 vom 26.2.2014 (ABI. L 84, S. 1);

8. ,BIC" eine internationale Bankleitzahl gemaR der Definition in Artikel 2 Nummer 16
der Verordnung (EU) Nr. 260/2012.

(8) Das Bundeszentralamt fir Steuern nimmt die nach Absatz 4 Ubermittelten
Zahlungsinformationen entgegen und fuhrt eine ausschliel3lich automatisierte Prifung
der ihm Ubermittelten Daten daraufhin durch, ob diese Daten vollstandig und schlissig
sind und ob der amtlich vorgeschriebene Datensatz verwendet worden ist. Das Bun-
deszentralamt fur Steuern speichert diese Daten in einem elektronischen System nur
fir Zwecke dieser Priifung bis zur Ubermittlung an das zentrale elektronische Zah-
lungsinformationssystem. Das Bundeszentralamt fiir Steuern speichert und analysiert
die Informationen, die ihm geman Artikel 24d in Verbindung mit Artikel 24c der Verord-
nung (EU) 2020/283 des Rates vom 18. Februar 2020 zur Anderung der Verordnung
(EU) Nr. 904/2010 im Hinblick auf die Starkung der Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behdrden bei der Betrugsbekdmpfung (ABI. L 62 vom 2.3.2020, S. 1) zuganglich sind
und stellt diese Daten den zustandigen Landesfinanzbehdrden zur Verfigung. Das
Bundeszentralamt fur Steuern ist fur die Prufung der Einhaltung der Pflichten, die sich
fur Zahlungsdienstleister aus dieser Vorschrift ergeben, zustandig.

(9) Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grund der Ubermittelten Zah-
lungsinformationen der Zahlungsdienstleister durch Finanzbehdérden ist ein Verwal-
tungsverfahren in Steuersachen im Sinne der Abgabenordnung.

(10) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermachtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur Verarbeitung und Weiterver-
arbeitung der nach Absatz 8 Satz 3 erhobenen Daten zu erlassen.”

§ 26a wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) In Nummer 6 wird das Wort ,oder” gestrichen.
bb) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

cc) Die folgenden Nummern 8 bis 10 werden angefugt:

.8. entgegen § 22g Absatz 4 Satz 1 eine Information nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht rechtzeitig Ubermittelt,

9. entgegen § 22g Absatz 5 eine Angabe nicht oder nicht rechtzeitig berich-
tigt und nicht oder nicht rechtzeitig vervollstandigt oder

10. entgegen § 22g Absatz 6 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens
drei Kalenderjahre aufbewahrt.”

b) In Absatz 4 werden die Worter ,Nummer 5 und 6“ durch die Worter ,Nummer 5, 6
und 8 bis 10 ersetzt.
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Artikel 11

Anderung der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung

Die Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung

vom 21. Februar 2005 (BGBI. | S. 434), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21.
Dezember 2020 (BGBI. I S. 3096) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angaben zu den 88 69 und 70 werden wie folgt gefasst:

,8869und 70  (weggefallen)*.
b) Die Angabe ,Anlage (zu den 88 69 und 70)“ wird gestrichen.
§ 24 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
.Die Steuervergutung ist bei dem zustandigen Finanzamt bis zum Ablauf des Kalen-
derjahres nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck elektronisch oder in Papierform zu
beantragen, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Gegenstand in das Drittlands-
gebiet gelangt.”

Die 88 69 und 70 und die Anlage (zu den 88 69 und 70) wird aufgehoben.

Artikel 12

Anderung des Bewertungsgesetzes

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991

(BGBI. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. |
S. 2931) geandert worden ist, wird wie folgt geédndert:

1.

Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe zu § 235 wie folgt gefasst:

.8 235 Feststellungszeitpunkt®.

b) Die Angaben zu den Anlage 21 bis 25 werden wie folgt gefasst:

»Anlage 21 (zu § 185 Absatz 3 Satz 1, § 193 Absatz 4 Satz 1, § 194 Absatz 5 Satz 1 und § 195 Absatz 3 Satz 1
und Absatz 7 Satz 1) Vervielfaltiger

Anlage 22 (zu § 185 Absatz 3 Satz 3, § 190 Absatz 6 Satz 1 und 2) Gesamtnutzungsdauer
Anlage 23 (zu § 187 Absatz 2 und 3) Bewirtschaftungskosten
Anlage 24 (zu § 190 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 und Anlage 23) Regelherstellungskosten

Anlage 25 (zu § 191 Satz 2) Wertzahlen fur Ein- und Zweifamilienh&user nach § 181 Absatz 1 Num-
mer 1 und Wohnungseigentum nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 sowie fur Teileigentum, Geschéfts-
grundstlicke, gemischt genutzte Grundstiicke und sonstige bebaute Grundstiicke nach § 181 Ab-
satz 1 Nummer 3 bis 6 BewG".

8 153 wird wie folgt geéndert:





a)

b)
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In Absatz 2 Satz 4 werden die Worter ,Absatz 4 Satz 2" durch die Worter ,Absatz 4
Satz 5“ ersetzt.

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Der Erklarungspflichtige hat die Erklarung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz durch Datenferniibertragung zu Ubermitteln. Auf Antrag kann das
Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Harten auf eine elektronische Ubermittlung
verzichten; in diesem Fall ist die Erklarung nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben und vom Erklarungspflichtigen eigenhéndig zu unterschreiben.
Das Bundesministerium der Finanzen legt im Einvernehmen mit den obersten Fi-
nanzbehoérden der Lander die Einzelheiten der elektronischen Ubermittiung der
Erklarungen fir die Feststellungen nach § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4
und jeweils deren Beginn in einem Schreiben fest. Dieses Schreiben ist im Bun-
dessteuerblatt zu verdffentlichen. Hat ein Erklarungspflichtiger eine Erklarung zur
gesonderten Feststellung abgegeben, sind andere Beteiligte insoweit von der Er-
klarungspflicht befreit.”

3. 8177 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

,(2) Bei den Bewertungen nach den 88 182 bis 196 sind die von den Gut-
achterausschussen im Sinne der 88 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten sons-
tigen fir die Wertermittlung erforderlichen Daten im Sinne des § 193 Absatz 5
Satz 2 des Baugesetzbuchs anzuwenden, wenn diese Daten im Sinne des Absat-
zes 3 als geeignet anzusehen sind. Hat der Gutachterausschuss diese Daten auf
einen Stichtag bezogen, ist der letzte Stichtag vor dem Bewertungsstichtag mal3-
geblich, sofern dieser nicht mehr als drei Jahre vor dem Bewertungsstichtag liegt.
Liegt der Bezugsstichtag mehr als drei Jahre zuriick oder ist kein Bezugsstichtag
bestimmt, sind die sonstigen fur die Wertermittlung erforderlichen Daten anzuwen-
den, die von den Gutachterausschiissen fiir den letzten Auswertungszeitraum ab-
geleitet werden, der vor dem Kalenderjahr endet, in dem der Bewertungsstichtag
liegt. Diese Daten sind fur langstens drei Jahre ab dem Ende des Kalenderjahres
mafigeblich, in dem der vom Gutachterausschuss zugrunde gelegte Auswertungs-
zeitraum endet. Soweit sich die maf3geblichen Wertverhaltnisse nicht wesentlich
geandert haben, kdnnen die Daten auch Uber einen langeren Zeitraum als drei
Jahre hinaus angewendet werden.*”

Die folgenden Absatze 3 und 4 werden angeflgt:

,(3) Die sonstigen fir die Wertermittlung erforderlichen Daten nach Absatz 2
sind als geeignet anzusehen, wenn deren Ableitung weitgehend in demselben Mo-
dell erfolgt ist wie die Bewertung.

(4) Soweit in den 88 179 und 182 bis 196 nichts anderes bestimmt ist, wer-
den Besonderheiten, insbesondere die den Wert beeinflussenden Belastungen pri-
vatrechtlicher und 6ffentlich-rechtlicher Art, nicht berticksichtigt. 8§ 198 bleibt hier-
von unberthrt.”

4. In 8§ 181 wird Absatz 9 wie folgt gefasst:

»(9) Eine Wohnung ist in der Regel die Zusammenfassung mehrerer Raume, die

in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein missen, dass die Flihrung eines selbstandigen
Haushalts moglich ist. Die Zusammenfassung der Raume muss eine von anderen
Wohnungen oder Radumen, insbesondere Wohnrdumen, baulich getrennte, in sich ab-
geschlossene Wohneinheit bilden und einen selbstandigen Zugang haben. Daneben
ist erforderlich, dass die fur die Fihrung eines selbstandigen Haushalts notwendigen
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Nebenraume (Kiche, Bad oder Dusche, Toilette) vorhanden sind. Die Wohnflache soll
mindestens 20 Quadratmeter betragen.”

8 183 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

»<Anzuwenden sind die von den Gutachterausschiissen ermittelten Vergleichsfaktoren
nach MalRgabe des § 177 Absatz 2 und 3."

8 184 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben.
b) Folgender Absatz 4 wird angefugt:

»(4) Der Wert der baulichen AuRenanlagen und sonstigen Anlagen ist mit dem
nach den Absétzen 1 bis 3 ermittelten Ertragswert abgegolten.”

§ 185 Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefugt:

.Das Alter des Gebaudes ist durch Abzug des Jahres der Bezugsfertigkeit des Ge-
baudes vom Jahr des Bewertungsstichtags zu bestimmen.”

b) Die bisherigen Satze 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

»Sind nach Bezugsfertigkeit des Gebaudes Veranderungen eingetreten, die die
Restnutzungsdauer des Gebaudes wesentlich verlangert haben, ist von der ent-
sprechend verlangerten Restnutzungsdauer auszugehen. Die Restnutzungsdauer
eines noch nutzbaren Gebaudes betragt vorbehaltlich des Satzes 7 mindestens
30 Prozent der Gesamtnutzungsdauer.”

c) Folgender Satz wird angefugt:

.Bei einer bestehenden Abbruchverpflichtung fir das Gebaude ist die nach den
Sétzen 3 bis 6 ermittelte Restnutzungsdauer auf den Unterschiedsbetrag zwi-
schen der tatsachlichen Gesamtnutzungsdauer und dem Alter des Gebaudes am
Bewertungsstichtag begrenzt.”

§ 187 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Anzusetzen sind die nach Absatz 3 an den Bewertungsstichtag ange-
passten Bewirtschaftungskosten aus Anlage 23.“

b) Folgender Absatz 3 wird angefugt:

»(3) Die Verwaltungskosten und Instandhaltungskosten fiir Wohnnutzung in
Anlage 23 sind jahrlich an den vom Statistischen Bundesamt festgestellten Ver-
braucherpreisindex fir Deutschland anzupassen. Die Anpassung erfolgt mit dem
Prozentsatz, um den sich der Verbraucherpreisindex fir den Monat Oktober 2001
gegenuber demjenigen fir den Monat Oktober des Jahres, das dem Bewertungs-
stichtag vorausgeht, erhoht oder verringert hat. Die indizierten Bewirtschaftungs-
kosten sind fur alle Bewertungsstichtage des Kalenderjahres anzuwenden. Das
Bundesministerium der Finanzen veroffentlicht den mafligebenden Verbraucher-
preisindex im Bundessteuerblatt.”





10.

11.

-31-
§ 188 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

»(1) Liegenschaftszinssatze sind Kapitalisierungszinsséatze, mit denen Verkehrs-
werte von Grundstiicken je nach Grundstiicksart im Durchschnitt marktiblich verzinst
werden.

(2) Anzuwenden sind die von den Gutachterausschiissen im Sinne der 88 192 ff.
des Baugesetzbuchs ermittelten Liegenschaftszinsséatze nach Maf3gabe des 8§ 177 Ab-
satz 2 und 3. Soweit derartige Liegenschaftszinssatze nicht zur Verfligung stehen, gel-
ten die folgenden Zinssatze:

1. 3,5 Prozent fir Mietwohngrundstticke,

2. 4,5 Prozent fiir gemischt genutzte Grundstiicke mit einem gewerblichen Anteil von
bis zu 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- und Nutzflache,

3. 5,0 Prozent fiir gemischt genutzte Grundstiicke mit einem gewerblichen Anteil von
mehr als 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- und Nutzflache, und

4. 6,0 Prozent fur Geschaftsgrundstticke."
§ 189 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

b) Folgender Absatz 4 wird angefigt:

»(4) Der Wert der baulichen AuRenanlagen und sonstigen Anlagen ist grund-
satzlich mit dem nach den Abséatzen 1 bis 3 ermittelten Sachwert abgegolten. Dies
gilt nicht bei besonders werthaltigen baulichen AuRenanlagen und sonstigen An-
lagen.”

§ 190 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird folgt geandert:

aa) Im Satz 2 wird das Wort ,gewdhnlichen* durch das Wort ,durchschnittlichen
ersetzt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.
b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4.
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.
d) Der bisherige Absatz 4 wird aufgehoben.

e) Im neuen Absatz 2 wird das Wort ,gewohnlicher” durch das Wort ,durchschnittli-
cher” ersetzt.

f)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefligt:

»(3) Zur Ermittlung des Geb&udesachwerts sind die durchschnittlichen Her-
stellungskosten des Gebaudes mit dem Regionalfaktor nach Absatz 5 sowie dem
Alterswertminderungsfaktor nach Absatz 6 zu multiplizieren. Die durchschnittli-
chen Herstellungskosten des Gebaudes ergeben sich durch Multiplikation der Re-
gelherstellungskosten nach den Absatzen 1 und 2 mit der jeweiligen Brutto-Grund-
flache des Gebaudes und dem Baupreisindex nach Absatz 4.
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g) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort ,Regelherstellungskosten® die Worter
-an den Bewertungsstichtag” eingefigt.

h) Nach Absatz 4 werden die folgenden Absatze 5 und 6 angeflugt:

»(5) Durch Regionalfaktoren wird der Unterschied zwischen dem bundes-
durchschnittlichen und dem regionalen Baukostenniveau berticksichtigt. Anzuwen-
den sind die Regionalfaktoren, die von den Gutachterausschiissen bei der Ablei-
tung der Sachwertfaktoren nach § 191 Satz 1 zugrunde gelegt worden sind. Soweit
von den Gutachterausschiissen keine geeigneten Regionalfaktoren zur Verfligung
stehen, gilt der Regionalfaktor 1,0.

(6) Der Alterswertminderungsfaktor entspricht dem Verhaltnis der Restnut-
zungsdauer des Gebaudes am Bewertungsstichtag zur Gesamtnutzungsdauer
nach Anlage 22. Die Restnutzungsdauer wird grundsatzlich aus dem Unter-
schiedsbetrag zwischen der Gesamtnutzungsdauer, die sich aus der Anlage 22
ergibt, und dem Alter des Gebdudes am Bewertungsstichtag ermittelt. Das Alter
des Gebaudes ist durch Abzug des Jahres der Bezugsfertigkeit des Gebaudes
vom Jahr des Bewertungsstichtags zu bestimmen. Sind nach Bezugsfertigkeit des
Gebéaudes Veranderungen eingetreten, die die Restnutzungsdauer des Gebaudes
wesentlich verlangert haben, ist von der entsprechend verlangerten Restnutzungs-
dauer auszugehen. Die Restnutzungsdauer eines noch nutzbaren Gebaudes be-
tragt vorbehaltlich des Satzes 6 mindestens 30 Prozent der Gesamtnutzungs-
dauer. Bei einer bestehenden Abbruchverpflichtung fir das Gebaude ist die nach
den Satzen 2 bis 5 ermittelte Restnutzungsdauer auf den Unterschiedsbetrag zwi-
schen der tatsachlichen Gesamtnutzungsdauer und dem Alter des Gebaudes am
Bewertungsstichtag begrenzt.”

§ 191 wird wie folgt gefasst:

.8 191
Wertzahlen

Als Wertzahlen im Sinne des 8§ 189 Absatz 3 sind die von den Gutachterausschis-
sen im Sinne der 88 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten Sachwertfaktoren nach
MaRgabe des § 177 Absatz 2 und 3 anzuwenden. Soweit derartige Sachwertfaktoren
nicht zur Verfiigung stehen, sind die in Anlage 25 bestimmten Wertzahlen zu verwen-
den.”

§ 193 wird wie folgt gefasst:

,8 193
Bewertung des Erbbaurechts

(1) Der Wert des Erbbaurechts ist durch Multiplikation des Werts des unbelaste-
ten Grundstiicks mit einem Erbbaurechtskoeffizienten zu ermitteln. Anzuwenden sind
die von den Gutachterausschiissen im Sinne der 88 192 ff. des Baugesetzbuchs ermit-
telten Erbbaurechtskoeffizienten nach MalRgabe des § 177 Absatz 2 und 3. Der Wert
des unbelasteten Grundstiicks ist der Wert des Grundstlicks, der nach den 8§ 179, 182
bis 196 festzustellen ware, wenn die Belastung mit dem Erbbaurecht nicht bestiinde.

(2) Der Wert des Erbbaurechts ist durch Multiplikation des nach den Absatzen 3
bis 5 ermittelten Werts mit einem Erbbaurechtsfaktor zu ermitteln, wenn fir das zu
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bewertende Erbbaurecht kein Erbbaurechtskoeffizient nach Absatz 1 vorliegt. Anzu-
wenden sind die von den Gutachterausschiissen im Sinne der 88 192 ff. des Bauge-
setzbuchs ermittelten Erbbaurechtsfaktoren nach MaRRgabe des § 177 Absatz 2 und 3.
Soweit derartige Erbbaurechtsfaktoren nicht zur Verfligung stehen, gilt der Erbbau-
rechtsfaktor 1,0.

(8) Zur Ermittlung des Werts des Erbbaurechts wird zundchst die Summe aus

1. dem Wert des unbelasteten Grundstiicks im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 abzlg-
lich des Bodenwerts des unbelasteten Grundstiicks nach § 179 und

2. der nach Absatz 4 lber die Restlaufzeit des Erbbaurechts kapitalisierten Differenz
aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des unbelasteten
Grundstucks und dem vertraglich vereinbarten jahrlichen Erbbauzins

gebildet. Ein bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschadigender Wertanteil der Ge-
baude oder des Gebaudes nach Absatz 5 ist abzuziehen.

(4) Der Unterschiedsbetrag aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des Bo-
denwerts des unbelasteten Grundstiicks und dem vertraglich vereinbarten jahrlichen
Erbbauzins ist Uber die Restlaufzeit des Erbbaurechts mit dem sich aus Anlage 21 er-
gebenden Vervielfaltiger zu kapitalisieren. Fir die Kapitalisierung sind die Zinssatze zu
verwenden, die der Ermittlung des Erbbaurechtsfaktors im Sinne des Absatzes 2
Satz 2 zugrunde gelegt wurden. Soweit derartige Zinssatze nicht zur Verfligung stehen,
gelten folgende Zinssatze:

1. 2,5Prozentfir Ein- und Zweifamilienhauser und Wohnungseigentum, das wie Ein-
und Zweifamilienhauser gestaltet ist,

2. 3,5 Prozent fur Mietwohngrundstiicke und Wohnungseigentum, das nicht unter
Nummer 1 fallt,

3. 4,5 Prozent fiir gemischt genutzte Grundstiicke mit einem gewerblichen Anteil von
bis zu 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- und Nutzflache, sowie sonstige be-
baute Grundstulicke,

4. 5,0 Prozent fir gemischt genutzte Grundstiicke mit einem gewerblichen Anteil von
mehr als 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- und Nutzflache, und

5. 6,0 Prozent fir Geschaftsgrundstiicke und Teileigentum.

Der angemessene Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des unbelasteten Grundstiicks
ergibt sich durch Anwendung des Zinssatzes nach Satz 2 oder 3 auf den Bodenwert
nach 8 179. Liegt ein immerwahrendes Erbbaurecht vor, entspricht der Vervielfaltiger
dem Kehrwert des nach Satz 2 oder 3 anzuwendenden Zinssatzes.

(5) Zur Ermittlung des bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschadigenden
Wertanteils der Gebaude oder des Gebaudes im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 ist auf
den Zeitpunkt des Ablaufs des Erbbaurechts die Differenz aus dem Wert des Grund-
stucks nach den 88 179, 182 bis 196 und dem Bodenwert nach 8 179 zu ermitteln.
Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Gebaudes bei Ablauf des Erbbaurechts zu-
grunde zu legen. Der so ermittelte Unterschiedsbetrag ist Uber die Restlaufzeit des
Erbbaurechts nach Mal3gabe der Anlage 26 auf den Bewertungsstichtag abzuzinsen.
Fir die Abzinsung sind die Zinssétze im Sinne des Absatzes 4 Satz 2 oder 3 anzuwen-
den. Liegt ein immerwéhrendes Erbbaurecht vor, ist der Abzinsungsfaktor 0. Der auf
den Bewertungsstichtag abgezinste Unterschiedsbetrag ist mit dem nicht zu entschéa-
digenden Wertanteil der jeweiligen Geb&aude zu multiplizieren.*
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14. § 194 wird wie folgt gefasst:

15.

,8 194
Bewertung des Erbbaugrundstticks

(1) Der Wert des Erbbaugrundstiicks ist durch Multiplikation des Bodenwerts des
unbelasteten Grundstiicks mit einem Erbbaugrundstiickskoeffizienten zu ermitteln. An-
zuwenden sind die von den Gutachterausschiissen im Sinne der 88 192 ff. des Bauge-
setzbuchs ermittelten Erbbaugrundstiickskoeffizienten nach Maf3gabe des § 177 Ab-
satz 2 und 3. Der Bodenwert des unbelasteten Grundstiicks ist der Wert des Grund-
stlicks, der nach den § 179 festzustellen ware, wenn die Belastung mit dem Erbbau-
recht nicht bestiinde.

(2) Der Wert des Erbbaugrundstticks ist durch Multiplikation des Werts des Erb-
baugrundstiicks nach den Absatzen 3 bis 5 mit einem Erbbaugrundstiicksfaktor zu er-
mitteln, wenn fir das zu bewertende Erbbaugrundsttick kein Erbbaugrundstiickskoef-
fizient nach Absatz 1 vorliegt. Anzuwenden sind die von den Gutachterausschiissen
ermittelten Erbbaugrundstiicksfaktoren nach MalRgabe des § 177 Absatz 2 und 3. So-
weit derartige Erbbaugrundstiicksfaktoren nicht zur Verfligung stehen, gilt der Erbbau-
grundsticksfaktor 1,0.

(3) Zur Ermittlung des Werts des Erbbaugrundstiicks wird zunéachst die Summe
aus

1. dem nach Absatz 4 Uber die Restlaufzeit des Erbbaurechts abgezinsten Boden-
wert des unbelasteten Grundstiicks im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 und

2. dem nach Absatz 5 lUber die Restlaufzeit des Erbbaurechts kapitalisierten vertrag-
lich vereinbarten jahrlichen Erbbauzins

gebildet. Ein bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschadigender Wertanteil der Ge-
baude oder des Gebaudes nach § 193 Absatz 5 ist hinzuzurechnen.

(4) Der Bodenwert des unbelasteten Grundstiicks im Sinne des Absatzes 1
Satz 3 ist Uber die Restlaufzeit des Erbbaurechts mit dem sich aus der Anlage 26 er-
gebenden Abzinsungsfaktor abzuzinsen. Fir die Abzinsung sind die Zinsséatze zu ver-
wenden, die der Ermittlung des Erbbaugrundstiicksfaktors im Sinne des Absatzes 2
Satz 2 zugrunde gelegt wurden. Soweit von den Gutachterausschiissen keine derarti-
gen Zinssatze zur Verfigung stehen, gelten die Zinssatze nach § 193 Absatz 4 Satz 3.
Liegt ein immerwdhrendes Erbbaurecht vor, ist der Abzinsungsfaktor O.

(5) Der vertraglich vereinbarte jahrliche Erbbauzins ist Giber die Restlaufzeit des
Erbbaurechts mit dem sich aus Anlage 21 ergebenden Vervielféltiger zu kapitalisieren.
Fur die Kapitalisierung sind die Zinssatze zu verwenden, die der Ermittlung des Erb-
baugrundsticksfaktors im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 zugrunde gelegt wurden. So-
weit von den Gutachterausschiissen keine derartigen Zinssatze zur Verfiigung stehen,
gelten die Zinssatze nach § 193 Absatz 4 Satz 3. Liegt ein immerwahrendes Erbbau-
recht vor, entspricht der Vervielfaltiger dem Kehrwert des nach Satz 2 oder 3 anzuwen-
denden Zinssatzes.”

§ 195 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Die Angabe ,(Absatz 2)“ wird durch die Worter ,(Absétze 2 bis 4)“ ersetzt.
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bb) Die Angabe ,(Absatz 3)“ wird durch die Worter ,(Abséatze 5 bis 7)" ersetzt.
cc) Folgender Satz wird angefugt:

.Die ermittelten Grundbesitzwerte dirfen nicht weniger als 0 Euro betragen.”
Die Absétze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

»(2) Der Wert des Gebaudes auf fremdem Grund und Boden wird ermittelt
durch Bildung der Summe aus

1. dem Wert des Grundstiicks, der nach den §8 179, 182 bis 196 festzustellen
ware, wenn die Belastung mit dem Nutzungsrecht nicht bestiinde, abziglich
des Bodenwerts des unbelasteten Grundstiicks nach § 179 und

2. der nach Absatz 3 Uber die Restlaufzeit des Nutzungsrechts kapitalisierten
Differenz aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des
unbelasteten Grundstiicks und dem vertraglich vereinbarten jahrlichen Nut-
zungsentgelt.

Ein bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschadigender Wertanteil der Ge-
b&ude oder des Gebaudes nach Absatz 4 ist abzuziehen.

(3) Der Unterschiedsbetrag aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des
Bodenwerts des unbelasteten Grundstticks und dem vertraglich vereinbarten jahr-
lichen Nutzungsentgelt ist Uber die Restlaufzeit des Nutzungsrechts mit dem sich
aus der Anlage 21 ergebenden Vervielfaltiger zu kapitalisieren. Fir die Kapitalisie-
rung sind die von den Gutachterausschissen ermittelten Liegenschaftszinssatze
nach Mal3gabe des § 177 Absatz 2 und 3 zugrunde zu legen. Soweit von den Gut-
achterausschissen keine derartigen Liegenschaftszinssatze zur Verfiigung ste-
hen, gelten die Zinssatze nach § 193 Absatz 4 Satz 3 entsprechend. Der ange-
messene Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des fiktiv unbelasteten Grundstiicks
ergibt sich durch Anwendung des Zinssatzes nach Satz 2 oder 3 auf den Boden-
wert nach 8§ 179. Liegt ein immerwé&hrendes Nutzungsrecht vor, entspricht der Ver-
vielfaltiger dem Kehrwert des nach Satz 2 oder 3 anzuwendenden Zinssatzes."

Die folgenden Absatze 4 bis 7 werden angeflugt:

»(4) Zur Ermittlung des bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschadigen-
den Wertanteils der Geb&ude oder des Geb&udes im Sinne des Absatzes 2 Satz 2
ist auf den Zeitpunkt des Ablaufs des Nutzungsrechts die Differenz aus dem Wert
des unbelasteten Grundstiicks nach den 8§ 179, 182 bis 196 und dem Bodenwert
nach 8 179 zu ermitteln. Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Gebaudes bei Ab-
lauf des Nutzungsrechts zugrunde zu legen. Die so ermittelte Differenz ist Uber die
Restlaufzeit des Nutzungsrechts nach Mal3gabe der Anlage 26 auf den Bewer-
tungsstichtag abzuzinsen. Fur die Abzinsung sind die Liegenschaftszinsséatze im
Sinne des Absatzes 3 Satz 2 oder 3 anzuwenden. Liegt ein immerwahrendes Nut-
zungsrecht vor, ist der Abzinsungsfaktor 0. Die auf den Bewertungsstichtag abge-
zinste Differenz ist mit dem nicht zu entschadigenden Wertanteil der jeweiligen
Gebaude zu multiplizieren. Ist der Nutzer verpflichtet, das Gebaude bei Ablauf des
Nutzungsrechts zu beseitigen, ergibt sich kein Wertanteil des Gebaudes.

(5) Der Wert des mit dem Nutzungsrecht belasteten Grundstticks wird ermit-
telt durch Bildung der Summe aus

1. dem nach Absatz 6 Uber die Restlaufzeit des Nutzungsrechts abgezinsten
Wert des Grundstiicks, der nach § 179 festzustellen ware, wenn die Belastung
mit dem Nutzungsrecht nicht besttinde, und
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2. dem nach Absatz 7 Uber die Restlaufzeit des Nutzungsrechts kapitalisierten
vertraglich vereinbarten jahrlichen Nutzungsentgelt.

Ein bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschadigender Wertanteil der Ge-
baude oder des Gebaudes im Sinne des Absatzes 4 ist hinzuzurechnen.

(6) Der Wert des unbelasteten Grundstiicks nach § 179 ist Uber die Restlauf-
zeit des Nutzungsrechts mit dem sich aus der Anlage 26 ergebenden Abzinsungs-
faktor abzuzinsen. Fir die Abzinsung sind die Zinssatze nach Absatz 3 Satz 2 o-
der 3 zugrunde zu legen. Liegt ein immerwahrendes Nutzungsrecht vor, ist der
Abzinsungsfaktor O.

(7) Das vertraglich vereinbarte jahrliche Nutzungsentgelt ist Uber die Rest-
laufzeit des Nutzungsrechts mit dem sich aus der Anlage 21 ergebenden Verviel-
faltiger zu kapitalisieren. Fur die Kapitalisierung sind die Zinssatze nach Absatz 3
Satz 2 oder 3 zugrunde zu legen. Liegt ein immerwahrendes Nutzungsrecht vor,
entspricht der Vervielfaltiger dem Kehrwert des nach Absatz 3 Satz 2 oder 3 anzu-
wendenden Zinssatzes."

Die Uberschrift des § 235 wird wie folgt gefasst:

.8 235
Feststellungszeitpunkt”.
Dem § 265 werden die folgenden Absatze 13 und 14 angeflgt:

,(13) Bis zu dem nach 8§ 153 Absatz 4 Satz 3 jeweils festgelegten Beginn der elekt-
ronischen Ubermittlung ist § 153 Absatz 2 und 4 in der bis zum ... [einsetzen: Datum
des Tags der Verdkiindung des vorliegenden Anderungsgesetzes] giiltigen Fassung
weiter anzuwenden.

(14) 8 177 Absatz 2, 3 und 4, § 181 Absatz 9, § 183 Absatz 2 Satz 3, § 184 Ab-
satz 3 und 4, § 185 Absatz 3 Satz 4 bis 7, § 187 Absatz 2 und 3, § 188 Absatz 1 und 2,
8§ 189 Absatz 1 und 4, 88 190 191, 193, 194 und 195 sowie die Anlagen 21, 22, 23, 24
und 25 in der Fassung des Artikels 12 des Gesetzes vom ... (BGBI. | S ...) [einsetzen:
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] sind auf
Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2022 anzuwenden.”

In § 266 Absatz 4 Satz 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort ,Grundsteuermessbe-
scheide” die Worter ,, , Bescheide Uber die Zerlegung des Grundsteuermessbetrags”
eingeflugt.

In Anlage 15 wird in der Zeile ,lbrige Flache der forstwirtschaftlichen Nutzung“ in
Spalte 6 die Angabe ,Anlage 15a“ gestrichen.

In der Uberschrift der Anlage 21 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:

»(zu 8 185 Absatz 3 Satz 1, § 193 Absatz 4 Satz 1, § 194 Absatz 5 Satz 1 und § 195
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 7 Satz 1)".

Anlage 22 wird wie folgt gedndert:
a) In der Uberschrift wird das Wort ,Wirtschaftliche* gestrichen und im Klammerzu-

satz die Angabe ,8 190 Abs. 4 Satz 2" durch die Angabe ,8 190 Absatz 6 Satz 1
und 2“ ersetzt.
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b) Nach den Wortern ,Ein- und Zweifamilienhauser*, ,Mietwohngrundstucke, Mehrfa-
milienhauser®, ,Wohnungseigentum® sowie ,Gemischt genutzte Grundsticke

(Wohnhauser mit Mischnutzung)“ wird jeweils die Angabe ,70 Jahre* durch ,80
Jahre” ersetzt.

c) Nach dem Wort ,Krankenhauser* wird das Wort ,, , Kliniken* eingefugt.

d) Die Worter ,Saalbauten/Veranstaltungsgebaude” werden durch die Worter ,Saal-
bauten, Veranstaltungsgebaude” ersetzt.

e) Nach dem Wort ,Mehrzweckhallen“ wird das Wort ,, , Scheunen* eingefugt.
22. Anlage 23 wird wie folgt gefasst:
»<Anlage 23

(zu 8 187 Absatz 2 und 3)

Bewirtschaftungskosten

I. Bewirtschaftungskosten fir Wohnnutzung

1. Verwaltungskosten (Basiswerte)

jahrlich je Wohnung 230 Euro
jahrlich je Garage oder &hnlichen Einstell- 30 Euro
platz

2. Instandhaltungskosten (Basiswerte)

jahrlich je Quadratmeter Wohnflache 9 Euro
jahrlich je Garage oder ahnlichen Einstell- 68 Euro
platz

3. Mietausfallwagnis

jahrlicher Rohertrag 2 Prozent
II. Bewirtschaftungskosten flr gewerbliche Nutzung

1. Verwaltungskosten

Jahrlicher Rohertrag 3 Prozent

2. Instandhaltungskosten

jahrlich je Quadratmeter Nutzflache (alle 100 Prozent der Instandhal-

Gebéaudearten der Anlage 24, Teil Il., mit tungskosten je Quadratmeter
Ausnahme der nachfolgend genannten Ge- gsko e

N Wohnflache gemal 1.2.
baudearten)
jahrlich je Quadratmeter Nutzflache (Ge- 50 Prozent der Instandhaltungs-
baudeart 13 der Anlage 24, Teil 1) kosten je Quadratmeter Wohn-

flache gemal 1.2.
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30 Prozent der Instandhaltungs-
kosten je Quadratmeter Wohn-
flache geman 1.2.

jahrlich je Quadratmeter Nutzflache (Ge-
b&audearten 15 bis 16 und 18 der Anlage 24,
Teil 11.)

3. Mietausfallwagnis

jahrlicher Rohertrag 4 Prozent

Die Anpassung der Basiswerte nach den Nummern 1.1 und 1.2 erfolgt jahrlich mit dem
Prozentsatz, um den sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucher-
preisindex fur Deutschland fir den Monat Oktober 2001 gegentiber demjenigen fir den
Monat Oktober des Jahres, das dem Stichtag der Ermittlung des Liegenschaftszinssat-
zes vorausgeht, erhoht oder verringert hat. Die Werte fur die Instandhaltungskosten
pro m2 sind auf eine Nachkommastelle und bei den Instandhaltungskosten pro Garage
oder ahnlichen Einstellplatz sowie bei Verwaltungskosten kaufméannisch auf volle Euro
zu runden.”

23. Die Uberschrift der Anlage 24 wird wie folgt gefasst:

~<Anlage 24
(zu § 190 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 und Anlage 23)
Regelherstellungskosten®.
24. Anlage 25 wird wie folgt gefasst:
»<Anlage 25

(zu 8§ 191 Satz 2)

Wertzahlen fur Ein- und Zweifamilienhauser nach 8 181 Absatz 1 Num-
mer 1 und Wohnungseigentum nach 8 181 Absatz 1 Nummer 3

Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m?2
Vorlaufiger Sachwert nach § 179 Satz 4
§ 189 Absatz 3

30 60 120 180

EUR/m?2 EUR/m? EUR/m?2 EUR/m?
50.000 EUR 1,4 15 1,6 1,7
100.000 EUR 1,2 1,3 1,4 14
150.000 EUR 1,0 1,1 1,3 1,3
200.000 EUR 0,9 1,0 1,2 1,2
300.000 EUR 0,9 1,0 11 11
400.000 EUR 0,8 0,9 1,0 1,1
500.000 EUR 0,8 0,9 1,0 1,0

Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m2 nach
Vorlaufiger Sachwert § 179 Satz 4
§ 189 Absatz 3
250 350 500 1000
EUR/m2 EUR/m? EUR/m2 EUR/m2
50.000 EUR 1,7 1,7 1,8 1,8
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100.000 EUR 15 15 1,6 1,7
150.000 EUR 1,3 14 15 1,6
200.000 EUR 1,3 1,4 15 1,6
300.000 EUR 1,2 13 1,4 15
400.000 EUR 1,2 13 1,4 15
500.000 EUR 11 1,2 13 1.4

Fur vorlaufige Sachwerte und Bodenrichtwerte oder abgeleitete Bodenwerte zwischen
den angegebenen Intervallen sind die Wertzahlen durch lineare Interpolation zu be-
stimmen. Uber den tabellarisch aufgefiihrten Bereich hinaus ist keine Extrapolation
durchzufuhren. Fir Werte aulRerhalb des angegebenen Bereichs gilt der nachstgele-
gene vorlaufige Sachwert oder Bodenrichtwert oder abgeleitete Bodenwert.

Wertzahlen fur Teileigentum, Geschéaftsgrundstiicke, gemischtgenutzte
Grundstiicke und sonstige bebaute Grundstiicke nach § 181 Absatz 1
Nummer 3 bis 6

Vorlaufiger Sachwert Bodenrichtwert oder abgeleiteter Bodenwert in EUR/m2 nach
§ 189 Absatz 3 8179 Satz 4
50 150 400
EUR/m?2 EUR/m?2 EUR/m?2

500.000 EUR 0,8 0,9 1,0
750.000 EUR 0,8 0,9 1,0
1.000.000 EUR 0,7 0,8 0,9
1.500.000 EUR 0,7 0,8 0,9
2.000.000 EUR 0,7 0,8 0,8
3.000.000 EUR 0,7 0,7 0,7

Fir vorlaufige Sachwerte und Bodenrichtwerte oder abgeleitete Bodenwerte zwischen
den angegebenen Intervallen sind die Wertzahlen durch lineare Interpolation zu be-
stimmen. Uber den tabellarisch aufgefiihrten Bereich hinaus ist keine Extrapolation
durchzufuhren. Fir Werte aul3erhalb des angegebenen Bereichs gilt der nachstgele-
gene vorlaufige Sachwert oder Bodenrichtwert oder abgeleitete Bodenwert.”

Anlage 39 wird wie folgt geéndert:

a) In Tabelle unter Ziffer | wird die Uberschrift der Spalten 2 und 3 wird wie folgt ge-
fasst:

‘ .Gebaudeart* Wohnflache** (je Wohnung)*“.

b) In der Ziffer Il wird im Satz nach der Tabelle der Punkt durch ein Semikolon ersetzt
und folgender Satz angefugt:

»nicht aufgefiihrte Gemeinden sind der Mietniveaustufe 3 zuzuordnen.”

In Anlage 43 Zeile 1 Spalte 2 wird das Wort ,Bodenrichtwert” durch die Woérter ,Boden-
richtwert oder in EUR/m2 umgerechneter Bodenwert nach § 247 Absatz 3" ersetzt.
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Artikel 13

Weitere Anderung des Bewertungsgesetzes

In § 256 Absatz 3 Satz 1 des Bewertungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 12 dieses
Gesetzes geadndert worden ist, werden die Worter ,Absatz 1 Satz 2 Nummer 1" durch die
Woérter ,Absatz 1 Satz 2 Nummer 2“ ersetzt.

Artikel 14

Anderung des Grundsteuergesetzes

Das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBI. | S. 965), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. | S. 2931) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

In 8 4 Nummer 6 Satzteil vor Satz 2 wird die Angabe ,8 13 Abs. 1* durch die Worter
.8 16 Absatz 1, § 17 Absatz 3, § 18 Absatz 3“ ersetzt.

§ 15 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden die Worter ,fur jeden Erhebungszeitraum
innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums" durch die Wérter ,im Hauptveranla-
gungszeitraum*“ ersetzt.

Absatz 4 wird wie folgt geéndert:
aa) Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

»3. einer Genossenschaft oder einem Verein zugerechnet wird, fur deren o-
der dessen Téatigkeit eine Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 10
des Korperschaftsteuergesetzes besteht und soweit der Grundbesitz der
beginstigten Tatigkeit zuzuordnen ist.”

bb) Absatz 4 Satz 2 und 3 wird aufgehoben.
Folgender Absatz 6 wird angefuigt:

»(6) Der Abschlag auf die Steuermesszahl nach den Absatzen 2 bis 5 wird auf
Antrag zundachst fir jeden Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranlagungs-
zeitraums gewdahrt, wenn nachgewiesen wird, dass die jeweiligen Voraussetzun-
gen zum Hauptveranlagungszeitpunkt vorliegen. Treten die Voraussetzungen der
Abséatze 2 bis 5 erst im Laufe des Hauptveranlagungszeitraums ein und liegen sie
zu Beginn des Erhebungszeitraums vor, wird der Steuermessbetrag auf Antrag
nach 8 17 Absatz 2 Nummer 1 neu veranlagt. Entfallen die Voraussetzungen der
Absatze 2 bis 5, ist dies nach 8§ 19 Absatz 2 anzuzeigen und der Steuermessbe-
trag nach 8 17 Absatz 2 Nummer 1 neu zu veranlagen oder nach § 21 zu andern.
Der Antrag auf eine ErméaRigung der Steuermesszahl nach den Absétzen 2 bis 5
kann durch eine entsprechende Angabe in einer Erklarung nach 8§ 228 Absatz 1
des Bewertungsgesetzes erfolgen.”

§ 19 wird wie folgt geéndert:
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a) InAbsatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort ,Steuergegenstandes* die Worter ,, , die
zu einer Anderung oder zum Wegfall der Steuerbefreiung flihren kann,” eingefigt.

b) Folgender Absatz 3 wird angefugt:

.(3) Die Anzeigen nach den Absatzen 1 und 2 sind Steuererklarungen im
Sinne der Abgabenordnung, die eigenhandig zu unterschreiben sind.”

4. In 833 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,8 236 Absatz 3" durch die Angabe ,8 236
Absatz 2“ ersetzt.

Artikel 15

Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes

Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar
1997 (BGBI. | S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 25. Juni 2021
(BGBI. | S. 2056) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. 86 Absatz 3 wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 4 werden vor den Wortern ,von einer Gesamthand” die Worter ,das Grund-
stiick” eingefugt.

b) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingeflgt:

.Bei der Anwendung des Satzes 2 gilt die Austibung der Option nach 8§ la des
Kdrperschaftsteuergesetzes als Verminderung des Anteils des Gesamthanders
am Vermogen der erwerbenden Gesamthand, wenn die Option innerhalb der je-
weils fur Satz 2 geltenden Frist ausgetbt und wirksam wird.*

2. Dem 8§ 19 wird folgender Absatz 7 angefuigt:
»(7) Inden Fallen des Absatzes 2 Nummer 4 beginnt die Festsetzungsfrist mit Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem das in Absatz 4 Satz 1 genannte Finanzamt von der

anzeigepflichtigen Anderung Kenntnis erlangt hat, spatestens jedoch zehn Jahre nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die anzeigepflichtige Anderung eingetreten ist.*

Artikel 16

Weitere Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes

Das Grunderwerbsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 15 dieses Gesetzes geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In §5 Absatz 3 Satz 1 werden die Worter ,funf Jahren” durch die Woérter ,,zehn Jahren*
ersetzt.

2. In 8§ 23 Absatz 18 und 24 wird jeweils die Angabe ,§ 5 Absatz 3" durch die Worter ,8 5
Absatz 3 Satz 1" ersetzt.
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Artikel 17

Anderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes

Das Steueroasen-Abwehrgesetz vom 25. Juni 2021 (BGBI. | S. 2056) wird wie folgt

geandert:

1.

8 10 wird wie folgt gefasst:

H§ 10
Quellensteuermalinahmen

(1) Uber § 49 des Einkommensteuergesetzes hinaus liegen steuerpflichtige Ein-
kunfte derjenigen naturlichen Personen sowie derjenigen Korperschaften, Personen-
vereinigungen oder Vermdgensmassen, die in einem nicht kooperativen Steuerho-
heitsgebiet ansassig sind, auch vor, soweit sie Einkunfte erzielen aus:

1. Finanzierungsbeziehungen. Inhaberschuldverschreibungen, die durch eine Globa-
lurkunde verbrieft und im Rahmen der Girosammelverwahrung bei einem Zentral-
verwahrer verwahrt werden und mit diesen vergleichbare Schuldtitel, die an einer
anerkannten Borse im Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b
Satz 2 der Abgabenordnung handelbar sind, gelten nicht als Finanzierungsbezie-
hungen;

2. Versicherungs- oder Riickversicherungspramien;

3. der Erbringung von Dienstleistungen, soweit sie nicht bereits von den Nummern 1
und 2 erfasst sind. Nutzungstiberlassungen gelten nicht als Erbringung von Dienst-
leistungen;

4. dem Handel mit Waren oder Dienstleistungen im Sinne der Nummer 3 oder

5. der Vermietung und Verpachtung oder der VerauRerung von Rechten, die in ein
inlandisches offentliches Buch oder Register eingetragen sind.

Steuerpflichtige Einklnfte nach Satz 1 liegen bei dessen Nummern 1 bis 4 nur vor,
wenn sie nach 8 2 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz des Einkommensteuergesetzes bei
unbeschréankt Steuerpflichtigen der Besteuerung unterlagen, und die dem Steuerpflich-
tigen hierbei gewahrten Vergutungen als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ei-
nes anderen unbeschrankt Steuerpflichtigen ungeachtet des § 8 Satz 1 bei dessen
Veranlagung zur Einkommen- oder Korperschaftsteuer ungeachtet der Wahl der Ge-
winnermittlungsart bertcksichtigt werden kénnen.

(2) §850a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 bis 5 des Einkommen-
steuergesetzes und 88 73c bis 73g der Einkommensteuer-Durchfihrungsverordnung
sowie die weiteren gesetzlichen Vorschriften, die an den Steuerabzug auf Grund des
§ 50a des Einkommensteuergesetzes anknuipfen, gelten fur die Vergitungen im Sinne
des Absatzes 1 Satz 1 entsprechend. Dabei ist 8 50a Absatz 2 Satz 1 des Einkommen-
steuergesetzes mit der MaRgabe anzuwenden, dass der Steuerabzug 15 Prozent der
gesamten Einnahmen betragt.”

Nach 8§ 13 Absatz 1 wird folgender Absatz la eingefigt:





-43 -

»(1a) 8 10 in der Fassung des Artikels 17 des Gesetzes vom ... (BGBI. I S ...) [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Anderungsgesetzes] ist
erstmals ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.”

Artikel 18

Anderung der Abgabenordnung

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002
(BGBI. I S. 3866; 2003 | S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2022
(BGBI. I S. 1142) geéndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. Nach § 30 Absatz 4 Nummer 2c wird folgende Nummer 2d eingeflgt:

»2d. sie der Sicherung, Nutzung und wissenschaftlichen Verwertung von Archivgut der
Finanzbehdrden durch das Bundesarchiv nach MaRRgabe des Bundesarchivgeset-
zes sowie durch das zustandige Landes- oder Kommunalarchiv nach Mal3gabe
des einschlagigen Landesgesetzes oder der einschlagigen kommunalen Satzung
dient,".

2. Dem § 31a Absatz 1 wird folgender Satz angefiigt:
»Inden Fallen von Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb oder Nummer 2
ist die Offenbarung auf Ersuchen der zustandigen Stellen auch zulassig, soweit sie flr
die Durchfiihrung eines Strafverfahrens wegen einer zu Unrecht erlangten Leistung aus
offentlichen Mitteln erforderlich ist.”

3. In § 32i Absatz 5 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Worter ,, ; 8 38 Absatz 3 der
Finanzgerichtsordnung gilt entsprechend.” ersetzt.

4. In 8§ 89a Absatz 7 Satz 9 wird die Angabe ,und 6" durch die Angabe ,und 7“ ersetzt.
5. 8122 Absatz 5 wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 2 werden die Worter ,des Satzes 3" durch die Worter ,der Satze 3 und 4
ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefligt:
~Erfolgt die offentliche Zustellung durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung
auf der Internetseite oder in einem elektronischen Portal der Finanzbehoérden, kén-
nen die Anordnung und die Dokumentation nach 8§ 10 Absatz 1 Satz 2 und Ab-
satz 2 Satz 5 des Verwaltungszustellungsgesetzes elektronisch erfolgen.”
6. 8§ 139b wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefugt:

»(33@) AuRBerdem speichert das Bundeszentralamt flr Steuern zu natirlichen
Personen die fir sie nach Absatz 10 zuletzt Ubermittelte internationale Kontonum-
mer (IBAN), bei auslandischen Kreditinstituten auch den internationalen Banken-
Identifizierungsschlussel (BIC).“

b) Nach Absatz 4b wird folgender Absatz 4c eingefigt:
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»(4c) Die nach Absatz 3a gespeicherten Daten werden gespeichert, um eine
unbare Auszahlung von Leistungen aus offentlichen Mitteln zu erméglichen, bei
denen die Verwendung der nach Absatz 3a gespeicherten Daten vorgesehen ist.
Die in Absatz 3 aufgefuhrten Daten werden bei einer naturlichen Person auch fir
die in Satz 1 genannten Zwecke gespeichert.”

Absatz 5 wird wie folgt geédndert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,4b" durch die Angabe ,4c" ersetzt.
bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefiigt:

.Die in Absatz 3a aufgefihrten Daten du__rfen nur fur die in Absatz 4c genann-
ten Zwecke verarbeitet werden; eine Ubermittlung, Verwendung oder Be-
schlagnahme dieser Daten nach anderen Rechtsvorschriften ist unzuléassig.”

Dem Absatz 7 werden folgende Séatze angefiigt:

~Wird im Melderegister eine Person gespeichert, der nach eigenen Angaben noch
keine Ildentifikationsnummer zugeteilt worden ist, so kénnen die Meldebehérden
dies in einem maschinellen Verfahren beim Bundeszentralamt fiir Steuern Uber-
prufen; dabei durfen nur die Daten nach Absatz 3 verwendet werden. Stimmen die
von der Meldebehdrde Ubermittelten Daten mit den beim Bundeszentralamt flr
Steuern nach Absatz 3 gespeicherten Daten Uberein, teilt das Bundeszentralamt
fur Steuern der Meldebehérde die in Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8 und 10 genannten
Daten mit; andernfalls teilt es der Meldebehdérde mit, dass keine Zuordnung mog-
lich war.”

Die folgenden Absatze 10 bis 13 werden angefugt:

»(10) Fur natlrliche Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben und fur die nach § 63 des Einkommensteuergesetzes Kindergeld festgesetzt
worden ist, teilt die zustandige Familienkasse als mitteilungspflichtige Stelle dem
Bundeszentralamt flr Steuern unter Angabe der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 ge-
nannten Daten der naturlichen Person die IBAN, bei auslandischen Kreditinstituten
auch die BIC, des Kontos mit, auf welches das Kindergeld zuletzt ausgezahlt wor-
den ist; dies gilt nicht, wenn es sich bei dem tatsédchlichen Zahlungsempféanger
weder um den Kindergeldberechtigten noch um das Kind handelt. Au3erdem kon-
nen natirliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dem Bundes-
zentralamt fur Steuern die IBAN, bei auslandischen Kreditinstituten auch die BIC,
des fur Auszahlungen in den Fallen des Absatzes 4c mal3geblichen Kontos unter
Angabe der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten Daten durch das kontoflih-
rende Kreditinstitut im Auftrag Gbermitteln lassen; die Kreditinstitute haben zu die-
sem Zweck ein geeignetes Verfahren bereitzustellen. Anderungen nach den Sat-
zen 1 bis 2 bereits mitgeteilter Kontoverbindungen sind dem Bundeszentralamt flr
Steuern unter Angabe der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten Daten umge-
hend mitzuteilen.

(11) Die Ubermittlung der in Absatz 10 genannten Daten an das Bundeszent-
ralamt fir Steuern muss elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz
Uber die amtlich bestimmte Schnittstelle erfolgen.

(12) Das Bundeszentralamt fur Steuern stellt den fiir ein Verfahren im Sinne
des Absatzes 4c zustandigen Stellen die in Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8, 10, 12
und 13 sowie Absatz 3a genannten Daten zum automationsgestitzten Abgleich
oder zum Abruf durch Datenferniibertragung zur Verfigung.
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(13) Die in Absatz 10 Satz 1 genannte mitteilungspflichtige Stelle hat die mal3-
gebliche IBAN, bei auslandischen Kreditinstituten auch die BIC, unter Angabe der
in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten Daten zu einem vom Bundesministerium
der Finanzen zu bestimmenden und im Bundesgesetzblatt bekanntzumachenden
Zeitpunkt erstmalig an das Bundeszentralamt fir Steuern zu Gbermitteln. Wird das
Kindergeld erstmals nach dem vom Bundesministerium der Finanzen nach Satz 1
bestimmten Zeitpunkt ausgezabhilt, gilt Satz 1 entsprechend. Datentbermittlungen
nach Absatz 10 Satz 2 kénnen erstmals ab dem vom Bundesministerium der Fi-
nanzen nach Satz 1 bestimmten Zeitpunkt erfolgen.”

In 8§ 150 Absatz 7 Satz 2 wird das Wort ,soweit* durch die Worter ,soweit sie in den
Steuererklarungsformularen als eDaten gekennzeichnet sind oder bei nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz durch Datenferniibertragung tbermittelten Steuererklarun-
gen fur den Belegabruf bereitgestellt werden und” ersetzt.

In § 162 Absatz 4a Satz 1 werden die Worter ,zur Umsetzung steuerlicher Abwehrmal3-
nahmen gegen Steuervermeidung und unfairen Steuerwettbewerb” durch die Worter
»Zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb” ersetzt.

§ 188 Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort ,schriftlicher* die Wérter ,oder elektronischer”
eingefugt.

b) Folgender Satz wird angefligt:

.Die Bekanntgabe an Gemeinden erfolgt durch Bereitstellung zum Abruf nach
8 122a; eine Einwilligung der Gemeinde ist nicht erforderlich.”

In 8 191 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort ,schriftlich” die Worter ,oder elektro-
nisch” eingefugt.

In § 224 Absatz 2 Nummer 3 werden die Worter ,einer Einzugsermachtigung” durch
die Worter ,eines SEPA-Lastschriftmandats” ersetzt.

§ 229 wird wie folgt geandert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefugt:
~Wird die Festsetzung oder Anmeldung eines Anspruchs aus dem Steuerschuld-
verhdltnis aufgehoben, gedndert oder nach § 129 berichtigt, so beginnt die Verjah-
rung des gesamten Anspruchs erst mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Auf-
hebung, Anderung oder Berichtigung wirksam geworden ist.*

b) In Absatz 2 werden die Worter ,in dem der Haftungsbescheid wirksam geworden
ist* durch die Worter ,in dem die Zahlungsaufforderung nachgeholt worden ist,
spatestens aber fiinf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Haftungs-
bescheid wirksam geworden ist.” ersetzt.

§ 230 wird wie folgt geandert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angeflgt:

»(2) Die Verjahrung ist gehemmt, solange die Festsetzungsfrist des An-
spruchs noch nicht abgelaufen ist. § 171 Absatz 14 ist dabei nicht anzuwenden.”





14.

15.

16.

17.

-46 -
Dem § 249 Absatz 3 wird folgender Satz angefiigt:

»8 757a Absatz 5 der Zivilprozessordnung ist dabei nicht anzuwenden.”

In 8 251 Absatz 3 werden nach dem Wort ,schriftlichen® die Worter ,oder elektroni-
schen* eingefugt.

In 8 371 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort ,werden,” die Worter ,sowie die Ver-
zugszinsen nach Artikel 114 des Zollkodex der Union* eingefugt.

In § 398a Absatz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort ,werden,“ die Worter ,sowie die
Verzugszinsen nach Artikel 114 des Zollkodex der Union“ eingeflgt.

Artikel 19

Weitere Anderung der Abgabenordnung

§ 139b der Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 18 dieses Gesetzes gedndert

worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In Absatz 7 Satz 2 werden die Worter ,Satz 2 bis 5 durch die Woérter ,Satz 2 bis 4“
ersetzt.

In Absatz 8 wird die Angabe ,Nr. 1 bis 10" durch die Worter ,Nummer 1 bis 12“ ersetzt
und folgender Satz wird angeflgt:

,Die Mitteilungspflicht der Registermodernisierungsbehdrde gegentiber dem Bundes-
zentralamt fur Steuern nach § 4 Absatz 4 des Identifikationsnummerngesetzes bleibt
unberdhrt.”

Artikel 20

Anderung des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenordnung

Artikel 97 des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976

(BGBI. 1S. 3341;19771S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2022
(BGBI. I S. 1142) geéandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

§ 8 Absatz 5 in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 26. November 2019
(BGBI. I S. 1794) wird Absatz 6.

Dem § 10a wird folgender Absatz angeflgt:

+(5) 8 150 Absatz 7 Satz 2 der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach
der Verkindung des vorliegenden Anderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf
Steuererklarungen anzuwenden, die nach dem ... [einsetzen: Tag nach der Verkin-
dung des vorliegenden Anderungsgesetzes] abgegeben werden.*

Dem § 14 wird folgender Absatz angefugt:

»(6) Die 88 229 und 230 der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach
der Verkiindung des Jahressteuergesetzes 2022] geltenden Fassung gelten fur alle
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am ... [einsetzen: Tag nach der Verkiindung des vorliegenden Anderungsgesetzes]
noch nicht abgelaufenen Verjahrungsfristen.”

4. Nach § 18a wird folgender 8§ 18b wird eingefiigt:

,8 18b
Zusténdigkeit fur Klagen nach § 32i Absatz 2 der Abgabenordnung

§ 32i Absatz 5 Satz 2 der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach der
Verkiundung des vorliegenden Anderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf alle
nach dem ... [einsetzen: Tag der Verkiindung des vorliegenden Anderungsgesetzes]
anhangig gewordenen Klagen anzuwenden.”

5. § 35 wird wie folgt gefasst:

.8 35
Abrufverfahren bei Steuermessbetrdgen und Zerlegungsbescheiden

§ 184 Absatz 3 Satz 2 und 8§ 188 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung finden erst-
mals fur die Steuermessbetrage und Zerlegungsbescheide Anwendung, die fir Real-
steuern des Jahres 2025 mal3geblich sind. Fur Zwecke der Grundsteuer findet § 188
Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung erst Anwendung, wenn die technischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen fur den elektronischen Abruf erfillt sind, spatestens
aber ab dem 1.Januar 2025."

Artikel 21

Weitere Anderung des Einfilhrungsgesetzes zur Abgabenord-
nung

Nach Artikel 97 § 5 des Einfihrungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch
Artikel 20 dieses Gesetzes gedndert worden ist, wird folgender § 5a eingeflgt:

.8 ba
Identifikationsnummer

8§ 139b Absatz 8 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 19 des Gesetzes
vom ... (BGBI. | S. ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden
Anderungsgesetzes] ist ab dem Tag anzuwenden, an dem das Bundesministerium des In-
nern und fur Heimat nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes vom 28. Marz 2021 (BGBI. |
S. 591) im Bundesgesetzblatt bekanntgibt, dass die technischen Voraussetzungen fur die
Verarbeitung der Identifikationshnummer nach Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Marz 2021
(BGBI. I S. 591) vorliegen. Fur Identifikationsnummern nach § 139b der Abgabenordnung,
die vom Bundeszentralamt fur Steuern vor diesem Tag bereits zugeteilt wurden und fur die
durch die Meldebehérden vergebenen vorlaufigen Bearbeitungsmerkmale wird das Datum
nach 8 139b Absatz 6 Satz 1 Nummer 11 der Abgabenordnung dem Bundeszentralamt fiir
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Steuern von den Meldebehdrden im Rahmen einer Bestandsdatenlieferung einmalig mitge-
teilt.”

Artikel 22

Anderung des Gesetzes Uber die Finanzverwaltung

8 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 des Finanzverwaltungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBI. | S. 846, 1202), das zuletzt durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBI. | S. 760) geandert worden ist, wird auf-
gehoben.

Artikel 23

Weitere Anderung des Gesetzes liber die Finanzverwaltung

8 5 Absatz 1 Nummer 11 Satz 6 bis 8 und 10 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zu-
letzt durch Artikel 22 dieses Gesetzes gedndert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 24

Anderung des Gesetzes uber Steuerstatistiken

8 2b des Gesetzes Uber Steuerstatistiken vom 11. Oktober 1995 (BGBI. | S. 1250,
1409), das zuletzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBI. | S. 3096)
geandert worden ist wird wie folgt geandert:

1. In der Uberschrift werden die Worter ,Korperschaft- und Gewerbesteuer durch die
Worter ,Umsatz-, Kérperschaft- und Gewerbesteuer ersetzt.

2. In Absatz 1 Satz 1, werden die Worter ,Koérperschaft- und Gewerbesteuer” durch die
Worter ,Umsatz-, Kdrperschaft- und Gewerbsteuer” ersetzt.

Artikel 25

Anderung des Steuerberatungsgesetzes

In 8 4 des Steuerberatungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. No-
vember 1975 (BGBI. | S. 2735), das zuletzt durch Artikel 50 des Gesetzes vom 10. August
2021 (BGBI. I S. 3436) geandert worden ist, werden die Nummern 12 und 12a durch fol-
gende Nummer 12 ersetzt:

»12. Kreditinstitute, soweit sie in Vertretung der Glaubiger von Kapitalertragen Antrage auf
Erstattung von Kapitalertragsteuer nach 8 44a Absatz 9 oder § 50c des Einkommen-
steuergesetzes oder nach 8§ 11 Absatz 1 des Investmentsteuergesetzes stellen,".
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Artikel 26

Weitere Anderung des Steuerberatungsgesetzes

In 8§ 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe b des Steuerberatungsgesetzes, das zuletzt durch
Artikel 25 dieses Gesetzes geandert worden ist, werden die Worter ,8 3 Nummer 12, 26,
26a oder 26b" durch die Worter ,8 3 Nummer 12, 26, 26a, 26b oder 72" ersetzt.

Artikel 27

Anderung des Bundeskindergeldgesetzes

Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar
2009 (BGBI. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Mai 2022
(BGBI. I S. 760) geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

8 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

,d) einen der folgenden freiwilligen Dienste leistet:

aa)

bb)

cC)

dd)

ee)

ff)

99)

hh)

ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes,

ein freiwilliges 6kologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes,

einen Bundesfreiwilligendienst im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgeset-
zes,

eine Freiwilligentatigkeit im Rahmen des Européischen Solidaritatskorps im
Sinne der Verordnung (EU) 2021/888 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 20. Mai 2021 zur Aufstellung des Programms fiir das Européische
Solidaritatskorps und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1475 und
(EU) Nr. 375/2014 (ABI. L 202 vom 8.6.2021, S. 32),

einen anderen Dienst im Ausland im Sinne von 8 5 des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes,

einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst ,weltwarts" im Sinne der For-
derleitlinie des Bundesministeriums fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung vom 1. Januar 2016,

einen Freiwilligendienst aller Generationen im Sinne von 8§ 2 Absatz 1la des
Siebten Buches Sozialgesetzbuch oder

einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des
Bundesministeriums fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 4. Januar
2021 (GMBI S. 77) oder*.

8§ 4 wird wie folgt ge&ndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) Die Absatzbezeichnung ,(1)" wird gestrichen.
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bb) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.Kindergeld wird nicht fiir ein Kind gezabhilt, fir das eine der folgenden Leis-
tungen zu zahlen ist oder bei entsprechender Antragstellung zu zahlen ware:

1. Leistungen fur Kinder, die im Ausland gewéahrt werden und dem Kinder-
geld oder der Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung nach
8 217 Absatz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch in der bis 30. Juni
2020 geltenden Fassung oder dem Kinderzuschuss aus der gesetzlichen
Rentenversicherung nach 8§ 270 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
in der bis zum 16. November 2016 geltenden Fassung vergleichbar sind,

2. Leistungen fur Kinder, die von einer zwischen- oder Uberstaatlichen Ein-
richtung gewahrt werden und dem Kindergeld vergleichbar sind.*

cc) In Satz 2 werden die Worter ,Satz 1 Nummer 3“ durch die Worter ,Satz 1
Nummer 2“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 28

Anderung der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung

Die Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. Februar 2005 (BGBI. | S. 487), die zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom
11. Februar 2021 (BGBI. | S. 154) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In 810 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Absatz 1“ gestrichen.
2. 8§12 Absatz 3 wird aufgehoben.

3. 813 wird wie folgt gefasst:

.8 13
Anzeigepflichten des Zulageberechtigten

Liegt ein Tatbestand des § 95 des Einkommensteuergesetzes vor, hat der Zulage-
berechtigte dies dem Anbieter ab Beginn der Auszahlungsphase anzuzeigen.”

Artikel 29

Aufhebung der BVA-Bundesfamilienkassenverordnung

Die BVA-Bundesfamilienkassenverordnung vom 20. Mai 2010 (BGBI. | S. 673), die
durch Artikel 195 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) ge&ndert worden ist,
wird aufgehoben.





(1)
Kraft.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Artikel 30

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Absatze 2 bis 9 am Tag nach der Verkiindung in

Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kratft.

Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft.

Artikel 16 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2021 in Kratft.

Die Artikel 7 und 13 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.
Die Artikel 4, 9, 11, 22, 26, 28 und 29 treten am 1. Januar 2023 in Kraft.
Die Artikel 5, 10 und 23 treten am 1. Januar 2024 in Kraft.

Artikel 6 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Die Artikel 19 und 21 treten an dem Tag in Kraft, an dem das Bundesministerium

des Innern und fir Heimat nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes vom 28. Mérz 2021 (BGBI. |
S. 591) im Bundesgesetzblatt bekannt gibt, dass die technischen Voraussetzungen fiir die
Verarbeitung der ldentifikationsnummer nach 8 139b der Abgabenordnung nach Artikel 3
des Gesetzes vom 28. Marz 2021 (BGBI. | S. 591) vorliegen.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts hat sich fachlich notwendiger Ge-
setzgebungsbedarf ergeben. Dies betrifft insbesondere Anpassungen zur weiteren Digitali-
sierung, zur Verfahrensvereinfachung, zur Rechtssicherheit und Steuergerechtigkeit sowie
zur Umsetzung des Koalitionsvertrages. Notwendig sind auch Anpassungen an EU-Recht
und EuGH-Rechtsprechung sowie Reaktionen auf Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundesfinanzhofs. Dariliber hinaus besteht unvermeidlicher redak-
tioneller und technischer Regelungsbedarf. Hierzu gehtren Verfahrens- und Zusténdig-
keitsfragen, Folgeanderungen, Anpassungen auf Grund von vorangegangenen Gesetzes-
anderungen und Fehlerkorrekturen.

Il Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Mit dem vorliegenden Anderungsgesetz soll diesem fachlich notwendigen Gesetzgebungs-
bedarf entsprochen werden.

Hierzu gehoren insbesondere:

— Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Aufbau eines direkten Auszahlungsweges fur
offentliche Leistungen unter Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer, § 139b
AO

— Modernisierung des Abzugs von Aufwendungen fir die betriebliche oder berufliche Ta-
tigkeit in der hauslichen Wohnung

— EinfOhrung einer Ertragsteuerbefreiung fur bestimmte Photovoltaikanlagen

— Erweiterung der Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen im Zusammenhang
mit steuerbefreiten Photovoltaikanlagen

— weitgehende Abschaffung der Registerfélle fur die Zukunft und rickwirkende Abschaf-
fung der Registerfalle fur Drittlizenzen, § 49 EStG

— Aufhebung der Begrenzung des Spitzensteuersatzes auf 42 Prozent fur die Gewinnein-
kinfte des Jahres 2007 zur Umsetzung der Vorgaben des BVerfG-Beschlusses
2 BvL 1/13, 8 32c EStG

— Anhebung des linearen AfA-Satzes fiir die Abschreibung von Wohngebauden auf
3 Prozent, 8 7 Absatz 4 EStG

— vollstdndiger Sonderausgabenabzug fur Altersvorsorgeaufwendungen ab 2023, § 10
Absatz 3 EStG

— Erhohung des Sparer-Pauschbetrags, 8 20 Absatz 9 EStG
— Anhebung des Ausbildungsfreibetrags, § 33a EStG

— Steuerfreistellung des Grundrentenzuschlages
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— Verfahrensverbesserungen bei der Riester-Forderung

— Anpassung der Vorschriften der Grundbesitzbewertung nach dem Sechsten Abschnitt
des Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes an die Immobilienwertermittlungsverord-
nung vom 14. Juli 2021

Sowie im Bereich der Umsatzsteuer:

— Nullsteuersatz mit Vorsteuerabzug fur die Lieferung und Installation von Photovoltaik-
anlagen

— Schaffung einer nationalen Vorschrift zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/284 des
Rates vom 18. Februar 2020 zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG im Hinblick auf
die Einflhrung bestimmter Anforderungen fur Zahlungsdienstleister

— Umsetzung der Verpflichtung zur elektronischen Bereitstellung Uber Verwaltungspor-
tale nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen
(Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122, 3138)

Zudem wird weiterem fachlich gebotenen Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekom-
men. Dazu gehoren insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen sowie Folgeande-
rungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redaktioneller Anderungsbedarf.

. Alternativen

Keine.

V. Gesetzgebungskompetenz

Fur die Anderung des Einkommensteuergesetzes (Artikel 1 bis 6), des Umwandlungssteu-
ergesetzes (Artikel 7), des Umsatzsteuergesetzes (Artikel 8 bis 10) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des
Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbeziglich dem Bund ganz oder teil-
weise zusteht.

Fur die Anderung des Bewertungsgesetzes (Artikel 12 und 13), der Abgabenordnung (Arti-
kel 18 und 19) und des Einfihrungsgesetzes zur Abgabenordnung (Artikel 20 und 21)
ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 5 GG.

Fur die Anderung des Grundsteuergesetzes (Artikel 14) ergibt sich die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 1 GG.

Fur die Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes (Artikel 15 und 16) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Da
das Aufkommen der Grunderwerbsteuer den Landern (Artikel 106 Absatz 2 Nummer 3 GG)
zusteht, hat der Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemafl Artikel 105 Absatz 2
zweite Alternative GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorlie-
gen. Danach hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhdltnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erfor-
derlich macht. Artikel 15 des Gesetzes zielt auf eine Anderung einzelner Vorschriften des
Grunderwerbsteuergesetzes ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der
Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Die gleichwer-
tigen Lebensverhdltnisse wirden bei einer landesrechtlichen Zersplitterung des Grunder-
werbsteuerrechts beeintrachtigt werden, weil unterschiedliche Regelungen oder sogar das
Unterlassen einer Regelung durch einzelne Lander zu einer dem einheitlichen Lebens- und
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Wirtschaftsraum widersprechenden Wettbewerbsverzerrung fuhren wirde, die sich nach-
teilig auf die gesamtwirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland auswirkt. Die
GleichmalRigkeit der Besteuerung ware bei jeweiligen Einzelregelungen durch Landerge-
setze selbst dann nicht mehr gewéhrleistet, wenn man unterstellt, dass diese die namliche
Zielsetzung verfolgten, denn es ist nicht davon auszugehen, dass diese in volliger Uberein-
stimmung durch die Gesetze der Lander konkretisiert wird.

Fur die Anderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes (Artikel 17) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative und Arti-
kel 108 Absatz 4 Satz 1 GG.

Fur die Anderung des Gesetzes liber die Finanzverwaltung (Artikel 22 und 23) folgt die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG. Es wird der Voll-
zug der Steuergesetze erheblich verbessert bzw. erleichtert.

Fur die Anderung des Gesetzes (iber Steuerstatistiken (Artikel 24) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG. Eine bundesein-
heitliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatli-
chen Interesse erforderlich (Artikel 72 Absatz 2 GG), weil sonst die konkrete Gefahr be-
steht, dass diese Zielvorgaben ohne eine bundeseinheitliche Regelung beeintrachtigt wiir-
den.

Fur die Anderung des Steuerberatungsgesetzes (Artikel 25 und 26) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG.

Fur die Anderung des Bundeskindergeldgesetzes (Artikel 27) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 2 GG und Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 7 GG. Fur die offentliche Fursorge steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, wenn
und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet oder die
Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundes-
gesetzliche Regelung erforderlich machen. Die Regelungen im Artikel 27 dienen sowohl
der Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse als auch der Wahrung der Rechtseinheit.
Denn mit den das Kindergeld betreffenden Anderungen werden die Anderungen des Ein-
kommensteuergesetzes nachvollzogen.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen
Vertragen

Unvereinbarkeiten mit h6herrangigem Recht sind nicht zu erkennen. Bei einzelnen Rege-
lungen handelt es sich um die Umsetzung von Unionsrecht, insbesondere in den
Artikeln 8 bis 10 (Anderung des Umsatzsteuergesetzes). Einzelheiten ergeben sich aus
dem besonderen Teil der Gesetzesbegrindung.

Die Artikel 25 und 26 fallen in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 des
Européaischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 Uber die Verhaltnismaiigkeits-
prifung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen. Die Verhaltnismalfigkeitsprifung
wurde gemal § 42a der Gemeinsamen Geschéaftsordnung der Bundesministerien vom 26.
Juli 2000 (GMBI 2000 S. 526), zuletzt geédndert durch Beschluss vom 22. Januar 2020
(GMBI 2020 S. 68), durchgefuhrt. Die Regelungen genliigen dem Grundsatz der Verhaltnis-
mafigkeit. Sie enthalten insbesondere keine Diskriminierung aufgrund der Staatsangeho-
rigkeit oder des Wohnsitzes. Gesetzgeberisches Ziel der Anderung von § 4 StBerG ist die
Aufhebung einer mangels praktischer Anwendungsfélle nicht mehr erforderlichen Vorschrift
(8 4 Nummer 12 StBerG), die Erweiterung der Beratungsbefugnis auf inlandische Kreditin-
stitute sowie auf mit Antragen auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nach 8§ 50c EStG ver-
gleichbare Antrage (8 4 Nummer 12a StBerG) sowie eine punktuelle Erweiterung der be-
schrankten Hilfeleistung in Steuersachen fir Lohnsteuerhilfevereine (8 4 Nummer 11
StBerG).
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Hinsichtlich der Durchfiihrung der Verhaltnismafigkeitsprifung nach Il. des Prufrasters fur
die Verhaltnismaligkeitsprifung und weitere Malinahmen (GMBI 2020, S. 69) (Prifraster)
ist insbesondere auf die folgenden Punkte hinzuweisen:

Zu ll. 1a): Die verbleibenden Einschréankungen der Befugnis zur beschrankten Hilfeleistung
in Steuersachen dienen dem Verbraucherschutz und der Sicherung des Steueraufkom-
mens. Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern, die anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Hilfe in Steuersachen im
Zusammenhang mit typischen Arbeitnehmereinkinften leisten. Zur Férderung des Ausbaus
der erneuerbaren Energien sollen Lohnsteuerhilfevereine durch die vorgesehene punktu-
elle Erweiterung der Beratungsbefugnis auch befugt sein, ihren Mitgliedern Hilfe bei der
Einkommensteuer und ihren Zuschlagsteuern zu leisten, wenn diese eine Photovoltaikan-
lage mit einer installierten Leistung von bis zu 30 KW (peak) betreiben. Mit dieser Erweite-
rung gehen keine Risiken fur die Mitglieder der Lohnsteuerhilfevereine einher. Zum einen
ist aufgrund der in 8 3 Nummer 72 EStG vorgesehenen Einkommensteuerbefreiung kein
Gewinn, bei dem es sich nicht um eine typische Arbeitnehmereinkunft handeln wirde, zu
ermitteln und in der Einkommensteuererklarung anzugeben. Zum anderen bestehen inso-
weit auch keine Wechselwirkungen mit der Umsatzsteuer, vor denen die Beratenen durch
eine Beschrankung der Beratungsbefugnis geschiitzt werden muissten.

Zu Il. 1d) und 2b): Auch nach der punktuellen Erweiterung der beschrankten Befugnis zur
Hilfeleistung in Steuersachen sind Lohnsteuerhilfevereine nicht befugt, Hilfe in Steuersa-
chen zu leisten, soweit es sich nicht um typische Arbeitnehmereinkiinfte handelt. Diese
Beschrénkung folgt unmittelbar daraus, dass es sich bei Lohnsteuerhilfevereinen um
Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern handelt. Die Einkom-
mensteuererklarung bei typischen Arbeithnehmereinkinften erweist sich als deutlich weniger
komplex, weshalb eine Beratung auch von Personen erfolgen kann, die nicht Uber vollum-
fangliche Kenntnisse des gesamten Steuerrechts verfigen. Gleichwohl hat die Leiterin oder
der Leiter einer Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins dennoch zumindest eine Ab-
schlussprifung in einem kaufménnischen Ausbildungsberuf vorzuweisen, damit auch inso-
weit eine ordnungsgemale Hilfeleistung in Steuersachen sichergestellt wird.

Soweit nach der Erweiterung der beschrankten Hilfeleistung in Steuersachen von auslan-
dischen Kreditinstituten bei Antragen auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 50c
EStG auf inlAndische Kreditinstitute sowie die mit den Antragen auf Erstattung von Kapital-
ertragsteuer vergleichbaren Antradgen nach 8 44a Absatz 9 EStG und 8 11 InvStG noch
Beschrankungen bei der Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen verbleiben, folgt dies
daraus, dass es sich nur bei den genannten Antrdgen um solche handelt, die typischer-
weise im Zusammenhang mit der Haupttatigkeit von Kreditinstituten stehen.

Alle dariiberhinausgehenden Beratungstatigkeiten sind weiterhin den zur unbeschrankten
Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen oder Gesellschaften vorbehalten, die be-
ziehungsweise deren handelnde Personen ihre Kenntnisse oder die Fahigkeit zur Aneig-
nung dieser Kenntnisse durch eine entsprechende Priifung nachzuweisen haben.

Die punktuelle Erweiterung der beschrankten Hilfeleistung in Steuersachen tragt dem
Grundrecht der Berufsfreiheit umfassend Rechnung. Soweit Einschrdnkungen bestehen
bleiben, werden diese auf das notwendige Mal3 beschrankt.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Auf die entsprechenden Ausfihrungen zum Erfullungsaufwand wird verwiesen.





2.

Nachhaltigkeitsaspekte
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Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es fachlich not-
wendigen Gesetzgebungsbedarf in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts
umsetzt und damit auch das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Es betrifft damit
den Indikatorenbereich 8.3. (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge — Gute Investitionsbedingun-
gen schaffen, Wohlstand dauerhaft erhalten) sowie 8.4. (Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

— Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialvertraglich steigern).

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezuglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfillungsaufwand
(Steuermehr- / -mindereinnahmen (=) in Mio. Euro)
Steugrart / Volle Jah- Kassenjahr
Ifd. Gebiets- .
Nr MaRnahme Korper- reswir-
. p kung? 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
schaft
1 8§83 Nummer 14a EStG Insg. -5 -5 -5 -10
rickwirkende Steuerfreistel- ESt -5 -5 -5 -10
lung des Zuschlages an Ent-
geltpunkten fur langjahrige
Versicherung (Grundrenten-  gynd 2 2 2 4
zuschlag) ab 1.1.2021
ESt -2 -2 -2 -4
Lander -2 -2 -2 -4
ESt -2 -2 -2 -4
Gem. -1 -1 -1 -2
ESt -1 -1 -1 -2
2 8§ 3 Nummer 72 EStG Insg.
Ertragsteuerbefreiung fur be- ESt
stimmte Photovoltaikanlagen
Solz
Bund
ESt
Solz
Lander
ESt
Gem.
ESt
3 S4fbsatzSsazlRum- g4 - 1.400 -1.120 -1.400 - 1.400

mer 6b und 6¢c EStG
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Steuerart / Kassenjahr
X Volle Jah-
Ifd. Gebiets- .
N MaRRnahme Ko reswir-
r. orper- kungt 2022 2023 2024 2025 2026
schaft
Modernisierung des Abzugs ESt -1.390 - . -1.110 -1.390 -1.390
von Aufwendungen fir die be-
triebliche oder berufliche Ta-
tigkeit in der hauslichen Woh- SolZ -10 - : -10 -10 -10
nung
Bund - 601 - . - 482 - 601 - 601
ESt - 591 - . - 472 - 591 - 591
Solz -10 - . -10 -10 -10
Lander - 590 - . - 471 - 590 - 590
ESt - 590 - . - 471 - 590 - 590
Gem. - 209 - . - 167 - 209 - 209
ESt - 209 - . - 167 - 209 - 209
4 87 Absatz 4 Nummer 2c
ESIG Insg. -385 - . -55 -185 -335
Erhdhung der linearen Ge- GewSt -40 - . -5 -20 -35
baude-AfA fur neue Wohnge-
baude von zwei auf drei Pro- St -255 B : -40 -125 -230
zent bei Fertigstellung nach KSt -70 - -10 -30 55
dem 30.06.2023
Solz -20 - . . -10 -15
Bund -164 - . -22 -79 -142
GewsSt -1 - . . -1 -1
ESt -108 - . -17 -53 -98
KSt -35 - . -5 -15 -28
Solz -20 - . . -10 -15
Lander -146 - . -22 -69 -126
GewsSt -2 - . . -1 -2
ESt -109 - . -17 -53 -97
KSt -35 - . -5 -15 -27
Gem. -75 - . -11 -37 -67
GewsSt -37 - . -5 -18 -32
ESt -38 - . -6 -19 -35
5 510Absatz 3 Satz 6 und Insg. -3.225 . 2935 -1.890  -160 5

8 39b Absatz 4 EStG

ESt -35 - . -30 -20 -5
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Steuerart / Kassenjahr
: Volle Jah-
Ifd. Gebiets- .
N Maflinahme Ko reswir-
r. orper- kungt 2022 2023 | 2024 | 2025 2026
schaft
Erhdhung der als Sonderaus- LSt -3.130 - -2.880 -1.825 -135
gaben abzugsfahigen Alters-
vorsorgeaufwendungen im Solz -60 ) -55 -35 -5
Sinne des 8§ 10 Absatz 1
Nummer 2 EStG ab dem Jahr
2023 auf 100 Prozent bis zum g 4 -1.405 - -1.279 824 71 2
Héchstbetrag
ESt -15 - . -13 -9 -2
LSt -1.330 - -1.224 -776 -57
Solz -60 - -55 -35 -5
Lander -1.345 - -1.224 -787 -66 -2
ESt -15 - . -12 -8 -2
LSt -1.330 - -1.224 =775 -58
Gem. -475 - -432 -279 -23 -1
ESt -5 - . -5 -3 -1
LSt -470 - -432 -274 -20
6 8§20 Absatz 9 EStG Insg. -315 - -185 -305 -325 -340
Erhéhung des Sparer- ESt -85 - . -65 -80 -85
Pauschbetrags von 801 Euro
auf 1.000 Euro und von 1.602 KapESt -145 - ‘115 -150 -155  -160
Euro (Ehegatten/Lebens- ZinsAbln 75 - -60 75 -75 -80
partner) auf 2.000 Euro
Solz -10 - -10 -15 -15 -15
Bund -152 - -94 -151 -160 -166
ESt -36 - . -28 -34 -36
KapESt -73 - -58 -75 -78 -80
ZinsAbin -33 - -26 -33 -33 -35
Solz -10 - -10 -15 -15 -15
Lander -141 - -84 -135 -144 -151
ESt -36 - . -27 -34 -36
KapESt -72 - -57 -75 =77 -80
ZinsAbln -33 - -27 -33 -33 -35
Gem. -22 - -7 -19 -21 -23
ESt -13 - . -10 -12 -13
ZinsAbin -9 - -7 -9 -9 -10

7 §33aAbsatz 2 Satz 1 EStG Insg. -70 - . -55 -70 -70
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Steuerart / Kassenjahr
i Volle Jah-
Ifd. Gebiets- .
N MaRnahme Ko reswir-
r. orper- kungt 2022 2023 2024 | 2025 2026
schaft

Anhebung des Ausbildungs-  ESt -70 - . -55 -70 -70

freibetrags von 924 Euro auf

1.200 Euro ab 1.1.2023 LSt )
Solz . -
Bund -30 - . -23 -30 -30
ESt -30 - . -23 -30 -30
LSt . -
Solz . -
Lander -29 - . -24 -29 -29
ESt -29 - . -24 -29 -29
LSt . -
Gem. -11 - . -8 -11 -11
ESt -11 - . -8 -11 -11
LSt . -

8 8§12 Absatz 3 UStG Insg. -210 - -85 -120 -150 -175
Umsatzsteuersatzsenkung uSt -210 - -85 -120 -150 -175
auf 0% fur Photovoltaikanla-
gen und Speicher

Bund -111 - -45 -63 -79 -92
ust -111 - -45 -63 -79 -92
Lander -95 - -38 -55 -68 -79
USt -95 - -38 -55 -68 -79
Gem. -4 - -2 -2 -3 -4
Ust -4 - -2 -2 -3 -4
9  Finanzielle Auswirkungen ins- Insg. 5605  .3210 -3550 -2295 -2.335
gesamt

GewsSt -40 - . -5 -20 -35
ESt -1.835 . -5 -1.305 -1.690 -1.790
LSt -3.130 - -2.880 -1825 -135

KSt -70 - . -10 -30 -55
KapESt - 145 - -115 -150 -155 -160
ZinsAbln -75 - - 60 -75 -75 -80
Solz - 100 - - 65 - 60 -40 -40

USt -210 - -85 -120 - 150 -175
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Steuerart / Kassenjahr
Ifd. Gebiets- | Yolle Jah-
Nr. Malinahme kérper- rfjnwg”f 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
schaft

Bund - 2.463 . -1.420 -1567 -1.022 -1.037
GewsSt -1 - . . -1 -1
ESt - 780 . -2 -555  -719 -761
LSt -1.330 - -1224 -776  -57

KSt -35 - . -5 -15  -28
KapESt -73 - -5 -75 -78  -80
ZinsAbln -33 - -26 -33 -33 -35
Solz -100 - -65 -60 -40  -40
ust 111 - -45  -63  -79  -92
Lander -2.346 . -1.348 -1.49 -968 -981
GewSt -2 - . . -1 -2
ESt - 779 . -2 -553  -716 -758
LSt -1.330 - -1224 -775  -58

KSt -35 - . -5 -15  -27
KapESt -72 - .57  -75  -77  -80
ZinsAbln -33 - .27 -3 -33 -35
uSt -95 - -3 -55  -68  -79
Gem. - 796 . -442  -487 -305 -317
GewsSt -37 - . -5 -18  -32
ESt - 276 . -1 -197 -255 -271
LSt -470 - =432 -274  -20
ZinsAbIn -9 - -7 -9 -9 -10
ust -4 - -2 -2 -3 -4

Anmerkungen:

D' Wirkung fur einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten

Die Regelungen fuhren beim Epl. 08 fur die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 insgesamt zu
einem Mehrbedarf von 172.437,4 T€ sowie von 34 Planstellen/Stellen.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmé&i3ig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen werden.

Im Einzelnen fallen beim BZSt und ITZBund folgenden Mehrausgaben an:

HH-Jahr 2022 ‘ 2023 ‘ 2024 ‘ 2025 ‘ 2026 | 2027
Kapitel

Malinahme in TE€
0811 Speicherung der IBAN und ge-

gebenenfalls der BIC einer Kon-
toverbindung zu den Daten zur
steuerlichen Identifikationsnum-
mer nach § 139b AO in der IdNr-
Datenbank

22 166 289 289
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Kapitel

HH-Jahr

2022 ‘ 2023 ‘ 2024 ‘ 2025 ‘ 2026 | 2027

MaRnahme

in TE

IT-Verfahren zur Ubermittlung
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten
Aufzeichnungen (8§ 22g — neu —,
8§ 26a Absatz 2 Nummer8, 9
und 10 — neu — UStG)

238 475

475

475

Summe

22 404 764

764

475

0815

Speicherung der IBAN und ge-
gebenenfalls der BIC einer Kon-
toverbindung zu den Daten zur
steuerlichen Identifikationsnum-
mer nach § 139b AO in der IdNr-
Datenbank

6280 | 13260 4 600

3761

Einfihrung eines maschinellen
Anfrageverfahrens der Melde-
behérden beim BZSt (8 139b
Absatz 7 Satz 3 bis 6 —neu —
AO)

222 600

206

206

IT-Verfahren zur Ubermittlung
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten
Aufzeichnungen (8§ 22g — neu —,
§ 26a Absatz 2 Nummer 8, 9
und 10 — neu — UStG)

8 328 7 455

7 080

5205

Beendigung der Sonderzustan-
digkeit der Familienkassen des
offentlichen Dienstes (8 72 Ab-
satz1l Satz6 und 7, Absatz 3
Nummer 3, Absatz 8
Satz 3 - aufgehoben — EStG,
8 5 Absatz 1 Nummer 11 FVG,
VA-Bundesfamilienkassenver-
ordnung — aufgehoben -)

5575 16134| 17971

18 413

18871

19 338

Verfahrensverbesserungen bei
der Riester-Forderung (8 10a
Absatz 1a und Absatz 6 Satz 4
EStG, §52 Absatz 5la EStG,
8§90 Absatz1 Satz 3 und Ab-
satz 2 bis 5 EStG, § 91 Absatz 1
EStG und § 95 EStG); Kosten
bei ZfA

1155 538,5 538,5

538,5

Gesamtkosten der Verfahrens-
verbesserungen bei der Riester-
Forderung mit Variante maschi-
neller  Festsetzungsbescheid
(8 10a Absatz 1a und Absatz 6
Satz 4 EStG, §52 Absatz 51a
EStG, § 90 Absatz 1 Satz 3 und
Absatz 2 bis 5 EStG, 8§ 91 Ab-
satz1 EStG und 8§95 EStG);
Kosten bei ZfA

34125| 22778

22778

22778

Summe

13010 | 41895 |334423

32 276,3

26 559,8

19 338

0816

Aufnahme der IBAN in die IdNr-
Datenbank (& 139b AO)

6 120 5068 5532

5532

Einfihrung eines maschinellen
Anfrageverfahrens der Melde-
behérden beim BZSt (8§ 139b
Absatz 7 Satz 3 bis 6 —neu—
AO)

89 445

178

178
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2022 ‘ 2023 ‘ 2024 ‘ 2025 ‘ 2026 | 2027
in TE

HH-Jahr

Kapitel
Malnahme

IT-Verfahren zur Ubermittlung
und Speicherung der von Zah-
lungsdienstleistern gemachten
Aufzeichnungen (8§ 22g — neu —,
8§ 26a Absatz 2 Nummer8, 9
und 10 — neu — UStG)

0 7314 4107 3707 3707

Summe 6120| 12471| 10084 9417 3885

Die titelgenaue Aufschliisselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben beim BZSt
und ITZBund ist aus den nachstehenden Darstellungen ersichtlich.

Die Speicherung der IBAN und gegebenenfalls der BIC einer Kontoverbindung zu den Da-
ten zur steuerlichen Identifikationsnummer nach 8§ 139b AO in der IdNr-Datenbank fuhrt zu
einem Mehrbedarf von 5 Planstellen und folgenden Mehrausgaben beim Bundeszentralamt
fur Steuern - BZSt (Kapitel 0815) sowie anteilig im Kapitel 0811:

Auftrage und IT-
Jahr Personalmehrbedarf Sachaufwand Dienstleistungen
[Titel 532 01]
in Tsd. €

2022 102 33 6 167 6 302
2023 545 169 12 950 13 664
2024 1229 435 3700 5364
2025 662 163 3700 4525
2538 800 26 517 29 855

Beim Informationstechnikzentrum Bund - ITZBund (Kapitel 0816) fuhrt die Aufnahme der
IBAN in die IdNr-Datenbank zu einem Mehrbedarf von 8 Planstellen und folgenden Mehr-
ausgaben:

Perso- Sach- Auftrage und IT- Wartung und Hard- und Soft-
Jahr nal Kosten Dienstleistungen [Titel Pflege [Titel ware [Titel 812
532 01] 511 01- IT] 02]
in Tsd. €

2022 6120 6 120
2023 333 131 3380 1224 5068
2024 667 261 3380 1224 5532
2025 667 261 3380 1224 5532

1667 653 10 140 3672 6120 | 22 252

Summen:
Jahre 2022 2023 2024 2025
in Tsd. €

anteiliger Umstellungs-
aufwand
(0815 427 09, 0815 532
01, 0816 532 01, 12 287 12 501 839
0816 812 02 und
0816 511 01)
davon 0815 6 167 12 501 839
davon 0816 6120
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Jahre

2022

2023

2024

2025

n Tsd. €

anteiliger laufender Auf-
wand

(0815 422 01, 0815 532
01, 0816 422 01,

0816 532 01, 0816 812
02 und 0816 511 01)

113

6 065

9768

9768

davon 0815

113

997

4236

4236

davon 0816

5 068

5532

5532

0811

22

166

289

289

Die Einfihrung eines maschinellen Anfrageverfahrens der Meldebehdrden beim BZSt
(8 139b Absatz 7 Satz 3 bis 6 — neu — AO) fuhrt zu folgenden Mehrausgaben beim BZSt
(Kapitel 0815) und beim ITZBund (Kapitel 0816):

HH-Jahr 2023 2024 2025 2026
Kapitel
Titel in TE€

0815 Tit. 532 01 222 600 206 206
Summe 222 600 206 206

Tit. 511 01 0 0 89 89
0816 Tit. 532 01 89 89 89 89

Tit. 812 02 0 356 0 0
Summe 89 445 178 178
Summe Epl. 08 / HH-Jahr 311 1045 384 384
anteiliger Umstellungsaufwand 311 1.045
anteiliger laufender Aufwand 0 0 384 384
Gesamtsumme Epl. 08 2124

Zudem entsteht beim BZSt (Kapitel 0815) und beim ITZBund (Kapitel 0816) ein Mehrbedarf
von 21 Planstellen sowie folgende Mehrausgaben:

HH-Jahr 2023 2024 2025 2026
Kapitel
Titel in TE

Tit. 422 01 515 1030 1030 1030

Tit. 511 01 142 283 283 283
0815

Tit. 532 01 7 600 6 000 5625 3750

Tit. 812 01 71 142 142 142
Summe 8 328 7 455 7 080 5205

Tit. 422 01 343 686 686 686

Tit. 511 01 Non -IT 87 174 174 174
0816

Tit. 812 01 44 87 87 87

Tit. 532 01 3960 2200 2200 2200

Tit. 511 01 480 560 560 560

Tit. 812 02 2 400 400 0 0
Summe 7 314 4107 3707 3707
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0811 Tit. 634 03 238 475 475 475
Summe Epl. 08 / HH-Jahr 15 880 12 037 11 262 9387
anteiliger Umstellungsaufwand 13 960 4 500

anteiliger laufender Aufwand 1920 7 537 11 262 9 387
Gesamtsumme Epl. 08 48 566

Dieser Mehrbedarf und diese Mehrausgaben resultieren aus

— der Neuentwicklung, dem Betrieb und der laufenden Pflege und Wartung des IT-Ver-
fahrens, mit dem von den Zahlungsdienstleistern gemachte Aufzeichnungen (8 22g -
neu —, § 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 und 10 — neu — UStG) entgegengenommen wer-
den,

— der Speicherung der entgegengenommenen Daten, der Prifung und der Weiterleitung
dieser Daten an das zentrale elektronische Zahlungsinformationssystem (Central
Electronic System of Payment Information - ,CESOP"),

— der Entgegennahme der Daten, die im CESOP ausgewertet worden sind,

— der weiteren Auswertung der Daten, die im CESOP ausgewertet worden sind, beim
BZSt und

— der Uberprufung, ob die Zahlungsdienstleister ihren Verpflichtungen in Deutschland
ordnungsgemaf nachkommen.

Durch die Beendigung der Sonderzustandigkeit der Familienkassen des 6ffentlichen Diens-
tes (8 72 Absatz 1 Satz 6 und 7, Absatz 3 Nummer 3, Absatz 8 Satz 3 - aufgehoben —
EStG, 85 Absatz 1 Nummer 11 FVG, VA-Bundesfamilienkassenverordnung — aufgeho-
ben -) entsteht bei der Bundesagentur fiir Arbeit fiir den Ubernahmeprozess der Familien-
kassen des offentlichen Dienstes kein zusatzlicher Aufwand, da dieser durch die bereits
geschaffenen Strukturen zu Reformbeginn abgedeckt wird. Bei den abgebenden Familien-
kassen des offentlichen Dienstes entsteht ein einmaliger geringfligiger nicht bezifferbarer
Aufwand.

Die Verwaltungskosten fur die Durchfiihrung des Familienleistungsausgleichs sind der Bun-
desagentur fiir Arbeit zu erstatten. Durch die Ubernahme der Familienkassen des 6ffentli-
chen Dienstes im Bereich des Bundes (ca. 170 500 Kinder) und die verbliebenen Familien-
kassen des offentlichen Dienstes der Lander und Kommunen (Stand 31. Mai 2022 -
ca. 620 000 Kinder) entsteht tUber die mit steigenden Fallzahlen zur Kindergeldgewahrung
»-automatisch“ verbundene Steigerung des Personalansatzes in der Familienkasse der Bun-
desagentur fur Arbeit ein zusatzlicher Finanzierungsbedarf. Dieser ergibt sich aus der nach-
folgenden Tabelle (Angaben in Tsd. Euro):

Jahrlicher Aufwand
MaBnahme )
Haushaltsjahr
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Bearbeitung der Kindergeld-

falle der Familienkassen des

offentlichen Dienstes im Be- ) 3604 3833 3928 4027 4128
reich des Bundes durch die

Bundesagentur fir Arbeit

(Verwaltungskosten)

Bearbeitung der Kindergeld-

falle der Familienkassen des 3075 9830 | 13938 | 14285 | 14644 | 15010
offentlichen Dienstes der

Lander und Kommunen
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durch die Bundesagentur fur
Arbeit (Verwaltungskosten)

Ubernahme der Kindergeld-
bearbeitung durch die Bun-

desagentur  fir  Arbeit 2500 2500
(Transferkosten)
Insgesamt 5575 15934 17771 18 213 18671 19 138

Insofern bedarf es keinerlei Anderung der abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen.
Die mit der erh6hten Kinderanzahl verbundenen hdheren Personalkosten bei der Bunde-
sagentur fur Arbeit werden Uber die vereinbarte Pauschale seitens Bundeszentralamts flr
Steuern aus dem Einzelplan 08 erstattet. Uber etwaige Mehrbedarfe wird im Haushaltsauf-
stellungsverfahren 2024 entschieden werden. Die Pauschale betragt 19,84 Euro im Jahr
2022 und steigert sich auf 24,21 Euro im Jahr 2027.

Dem Mehraufwand durch die Erstattung der Verwaltungskosten stehen Minderaufwéande
bei den Personal- und Sachkosten der abgebenden Familienkassen des 6ffentlichen Diens-
tes gegenlber. Zusatzlich fallt beim BZSt bis zum Abschluss der Strukturreform Personal-
und Sachaufwand in H6he von ca. 200 000 Euro jahrlich an. Soweit hierfiir keine Haus-
haltsvorsorge getroffen wurde, bleibt eine Entscheidung dem weiteren Haushaltsverfahren
vorbehalten.

Hinsichtlich der Verfahrensverbesserungen bei der Riester-Forderung (8 10a Absatz 1la
und Absatz 6 Satz 4 EStG, § 52 Absatz 51a EStG, § 90 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 bis
5 EStG, § 91 Absatz 1 EStG und § 95 EStG) ergibt sich bei der ZfA folgender Finanzie-
rungsbedarf:

HH-Jahr 2022 2023 2024 2025
Kapitel

Titel in TE

IT-Entwicklungskosten 1155
0815

Personalkosten der ZfA 538,5 538,5 538,5
Summe 1155 538,5 538,5 538,5

Als Gesamtkosten mit Variante maschineller Festsetzungsbescheid ergibt sich bei der ZfA
folgender Finanzierungsbedarf:

HH-Jahr 2023 2024 2025 2026
Kapitel

Titel in TE

IT-Entwicklungskosten 34125
0815

Personalkosten der ZfA 2277,8 2277,8 2277,8
Summe 3412,5 2277,8 2277,8 22778
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4.1 Erfullungsaufwand fur Burgerinnen und Burger

Vorgabe

Paragraph;
Bezeichnung der Vor-
gabe

Verénderung des jéhrli-
chen Aufwands

Einmaliger Aufwand

Angaben fir jahrlichen Aufwand

Angaben fir einmaligen Aufwand

Jahrlicher
Zeitauf-
wand (in
Stunden)

Jahrliche
Sachkosten
(in Tsd.
Euro)

Einmaliger
Zeitaufwand
(in Stunden)

Einmalige
Sachkosten
(in Tsd.
Euro)

Fallzahl

Zeitaufwand
pro Fall (in
Minuten)

Sachkosten
pro Fall (in
Euro)

Fallzahl

Zeitaufwand
pro Fall (in
Minuten)

Sachkosten
pro Fall (in
Euro)

411

§7 Abs. 4 S. 2 EStG; Ab-
schaffung der Mdglichkeit
zum Ansatz einer kiirzeren
Nutzungsdauer fiir Ge-
baude

-7500

-12 500

25000

-18

-500

412

§ 7 Abs. 4 S. 1 ESIG; Er-
hohung der linearen AfA
fir neue Wohngebdude;
Stichtagspriifung durch An-
derung der AfA-Sétze bei
Wohngeb&uden

810

48 750

413

§ 10a Absatz 1a EStG;
Verfahrenserleichterungen
Riester-Rente fiir Kinderer-
ziehende

-47 667

-130

130 000

-22

414

§10a Abs. 6 S. 4 EStG
§95S. 1 EStG (neu) § 52
Abs. 51a EStG (neu);
Keine Riickzahlung der
steuerlichen Férderung (Al-
tersvorsorgezulage und
Sonderausgabenabzug
nach § 10a EStG) in der
Ansparphase bei Wegzug
in ein Land auferhalb der
EU / des EWR

-1 000

1000

-10

414

§ 19 GrStG; Einschran-
kung der Anzeigepflicht in
§19 GrStG

-307

-3,6

200

-92
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Verénderung des jahrli-

Einmaliger Aufwand

Angaben fir jahrlichen Aufwand

Angaben fiir einmaligen Aufwand

chen Aufwands
Paragraph; — — - -
Vorgabe Bezeichnung der Vor- | Jahrlicher | Jahrliche Einmaliger EUTIEL Zeitaufwand | Sachkosten Zeitaufwand | Sachkosten
gabe Zeitauf- | Sachkosten " Sachkosten 3 : . :
. ; Zeitaufwand : Fallzahl pro Fall (in pro Fall (in Fallzahl pro Fall (in pro Fall (in
wand (in (in Tsd. - (in Tsd. . .
Stunden) Euro) (in Stunden) Euro) Minuten) Euro) Minuten) Euro)
§ 153 BewG, § 265 BewG;
415 Elektronische Erklarungs- -450 -60 0 0 30000 -1 -2
abgabepflicht
§ 48a Abs. 1 EStG; Digitali-
sierung des Bausteuerab- ) )
416 zugsverfahrens - elektroni- 00 00 0 0 0 1 2
sche Steueranmeldung
Anderung § 18 Abs. 5a
UStG; Anpassung § 18
Abs. 5a UStG an die Vor-
gaben des Onlinezugangs-
417 gesetzes (0ZG): Einfiih- 0,000 0,063 0 0 63 0 1
rung einer elektronischen
Meldung zur Fahrzeugein-
zelbesteuerung;
Summe
(in Stunden bzw. Tsd. -56 114 -12 695 0 0
Euro)

4.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft
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Jéhrlicher Aufwand Einmaliger Aufwand Kate- Angaben fir jahrlichen Aufwand Angaben fiir einmaligen Aufwand
Einmali- | gorie .
Paragraph; Jahrlicher ) ) ger des Lohn- elt-
Vor- Bezeichnung | janrlicher | Jahrliche Erfiillungs- 2l Einmalige | Erful- | einma- || ohngar Zeitauf- | Sachkos- | satz auf- | Sach-
der Vorgabe; | p - | sachk > | ger Perso- _| lungs- | ligen | wand | kosten
gabe ersona achkosten | aufwand (in nalauf- Sachkos - pro Fallzahl wand pro | ten pro pro Fall 0 o
ArtderVor- | aufwand (in | (inTsd. | Tsd. Euro) Sim | ten(n | aufwand | Erftl-| gpnge Fallin | Fall(in |Stunde| zahl Fp”. Fp".
gabe Tsd. Euro) Euro) Twan (in | 7eq. Euro) | (inTsd. | lungs- | (in Eyro) Minuten | Euro) (in el |
sd. Euro) Euro) auf- Euro) Minu- | Euro)
wands ten
§7Abs.4S.2
EStG; Ab-
schaffung der
Mdglichkeit
421 |2um Ansatz -305 -12500 12802 0 0 0 36,30 | 25000 -20 500
einer kiirzeren
Nutzungs-
dauer fiir Ge-
béude; weitere
Vorgabe
§ 139 Einfuh-
Abs. 3a, 4c, 5, rung o-
10-13 AO; der An-
Auszahlungs- pas-
4.2.2 | weg Uber die 0 0 0 2717 0 2717 | sung di- 80,90 | 1679 | 1200 0
steuerliche gitaler
Identifikations- Pro-
nummer; wei- zessab-
tere Vorgabe laufe
§7Abs.4S.1
EStG; Erho-
hung der line- Sonsti-
4.2.3 | aren AfA fur 0 0 0 79 0 79 36,30 | 130000 1 0
ges
neue Wohnge-
baude; weitere
Vorgabe
§ 95 Absatz 2
und 3 EStG;
Wegfall Stun-
424 |dungsverfah- 5 -1 6 0 0 0 51,30 | 1000 6 1
ren bei Verzug
ins Ausland;
weitere

Vrogabe
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Vor-
gabe

Paragraph;
Bezeichnung
der Vorgabe;

Art der Vor-

gabe

Jahrlicher Aufwand

Jéhrlicher
Personal-
aufwand (in
Tsd. Euro)

Jahrliche
Sachkosten
(in Tsd.
Euro)

Jahrlicher
Erfullungs-
aufwand (in
Tsd. Euro)

Einmaliger Aufwand

Einmali-
ger Perso-
nalauf-
wand (in
Tsd. Euro)

Einmalige
Sachkos-
ten (in
Tsd. Euro)

Einmali-
ger
Erful-
lungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro)

Kate-
gorie
des
einma-
ligen
Erful-
lungs-
auf-
wands

Angaben fir jahrlichen Aufwand

Angaben fiir einmaligen Aufwand

Lohnsatz
pro
Stunde
(in Euro)

Fallzahl

Zeitauf-
wand pro
Fallin
Minuten

Sachkos-
ten pro
Fall (in

Euro)

Lohn-
satz
pro

Stunde
(in
Euro)

Fall-
zahl

Zeit-
auf-
wand
pro
Fall in
Minu-
ten

Sach-
kosten
pro
Fall (in
Euro)

425

§ 90 Absatz 4
EStG; Festset-
zung der Al-
tersvorsorge-
zulage; wei-
tere Vorgabe

-464

-150

-614

30,90

150 000

4.2.6

§ 19 GrStG;

§ 19 GrStG;
Einschran-
kung der An-
zeigepflicht in;
Informations-
pflicht

34,10

-400

92

18

42.7

§ 153 BewG,
§ 265 BewG;
Elektronische
Erklarungsab-
gabepflicht; In-
formations-
pflicht

-210

-280

44,400

105 025

-0,90

428

§ 48a Abs. 1
EStG; Digitali-
sierung des
Bausteuerab-
zugsverfah-
rens - elektro-
nische Steuer-
anmeldung;
Informations-
pflicht

-268

-1050

-1318

34,00

525 000

-0,90
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Jéhrlicher Aufwand Einmaliger Aufwand Kate- Angaben fir jahrlichen Aufwand Angaben fiir einmaligen Aufwand
Einmali- | gorie .
Paragraph; _ ) ) ger des Lohn- elt-

_ | Bezeichnung | janrlicher | Jahrliche J?h”mher. Sl Einmalige | Erful- | einma- || ohngar Zeitauf- | Sachkos- | satz aufy - Sach:
s der Vorgabe; | p - | sachkost Erfullungs- | ger perso- Sachk lungs- | ligen d t Fall. | Wand | kosten
908 | ArtderVor- | aytuand n | (nTed. | Ted Eurey | M98 | “tengn | aubwand | Edl | sunge | Falzahl | Mg 0 U | stnge | zam | PO | P

gabe Tsd. Euro) Euro)' 50 B0r0) | wand in Tsd. Euro) | (nTsd. | lungs- | n yro) Minuten | Euro) (in i
’ Tsd. EUrO) ' Euro) auf- Euro) Minu- Euro)
wands ten
§ 4a USIG,
§24 UStDV;
Elektronische
429 |Abgabe des A1 4 15 0 0 0 2930 | 4493 5 1
Antrags auf
Steuerverg-
tung; Informa-
tionspflicht
§ 229 USIG;
Aufzeich-
nungspflicht Einfiih-
fur Zahlungs- rung o-
dienstleister der An-
bei mehr als pas-
4.2.10 | 25 grenziiber- 0 0 0 0 1226 1226 | sung di- 0,00 75 0 16 350
schreitende gitaler
Zahlungen an Pro-
denselben zessab-
Zahlungsemp- laufe
fanger; Infor-
mationspflicht
§ 18 Abs. 5a
UStG; Einfiih-
rung einer
elektronischen
4211 | Meldung zur 0,000 0,122 0,122 0 0 0 0 122 0 1
Fahrzeugein-
zelbesteue-

rung; Informa-
tionspflicht
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Vor-
gabe

Paragraph;
Bezeichnung
der Vorgabe;

Art der Vor-

gabe

Jahrlicher Aufwand

Jéhrlicher
Personal-
aufwand (in
Tsd. Euro)

Jahrliche
Sachkosten
(in Tsd.
Euro)

Jahrlicher
Erfullungs-
aufwand (in
Tsd. Euro)

Einmaliger Aufwand

Einmali-
ger Perso-
nalauf-
wand (in
Tsd. Euro)

Einmalige
Sachkos-
ten (in
Tsd. Euro)

Einmali-
ger
Erful-
lungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro)

Kate-
gorie
des
einma-
ligen
Erful-
lungs-
auf-
wands

Angaben fir jahrlichen Aufwand

Angaben fiir einmaligen Aufwand

Lohnsatz
pro
Stunde
(in Euro)

Fallzahl

Zeitauf-
wand pro
Fallin
Minuten

Sachkos-
ten pro
Fall (in

Euro)

Lohn-
satz
pro

Stunde
(in
Euro)

Fall-
zahl

Zeit-
auf-
wand
pro
Fall in
Minu-
ten

Sach-
kosten
pro
Fall (in
Euro)

4212

§27 Abs. 3
Nr. 3 Um-
wStG; Antrag
auf Stundung
der Wegzugs-
steuer bei ein-
bringungsge-
borenen Antei-
len; Informati-
onspflicht

0,062

0,000

0,062

36,30

102

4.2.13

§3Nr.72
EStG; Ertrag-
steuerbefrei-
ung bestimm-
ter Photovolta-
ikanlagen; Er-
stellung der
Einnahmen-
Uberschuss-
Rechnung
(EUR, 84
Abs.3S.1
EStG); Infor-
mationspflicht

-1 669

-1 669

36,30

394 000
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Vor-
gabe

Paragraph;
Bezeichnung
der Vorgabe;

Art der Vor-

gabe

Jahrlicher Aufwand

Jéhrlicher
Personal-
aufwand (in
Tsd. Euro)

Jahrliche
Sachkosten
(in Tsd.
Euro)

Jahrlicher
Erfullungs-
aufwand (in
Tsd. Euro)

Einmaliger Aufwand

Einmali-
ger Perso-
nalauf-
wand (in
Tsd. Euro)

Einmalige
Sachkos-
ten (in
Tsd. Euro)

Einmali-
ger
Erful-
lungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro)

Kate-
gorie
des
einma-
ligen
Erful-
lungs-
auf-
wands

Angaben fir jahrlichen Aufwand

Angaben fiir einmaligen Aufwand

Lohnsatz
pro
Stunde
(in Euro)

Fallzahl

Zeitauf-
wand pro
Fallin
Minuten

Sachkos-
ten pro
Fall (in

Euro)

Lohn-
satz
pro

Stunde
(in
Euro)

Fall-
zahl

Zeit-
auf-
wand
pro
Fall in
Minu-
ten

Sach-
kosten
pro
Fall (in
Euro)

4.2.14

§3Nr. 72
EStG; Ertrag-
steuerbefrei-
ung bestimm-
ter Photovolta-
ikanlagen;
Nachsweis der
Gewinnerzier-
lungsabsicht
(8 15 Abs. 2
S. 1EStG); In-
formations-
pflicht

-250

-270

36,30

19 700

21

4.2.15

8§12 Abs. 3
UStG; Steuer-
satzsenkung
flir Photovolta-
ikanlagen; An-
passung der
internen Pro-
zesse an die
Absenkung
der USt-Satze
auf 0 %; wei-
tere Vorgabe

3213

3213

59,50

3000

1088

4.2.16

§12 Abs. 3
UStG; Steuer-
satzsenkung
fir Photovolta-
ikanlagen; Er-
mittlung der
Nutzungsart
von Gebau-
den; Informati-
onspflicht

-373

-373

59,50

188 000
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Vor-
gabe

Paragraph;
Bezeichnung
der Vorgabe;
Art der Vor-

gabe

Jahrlicher Aufwand

Jéhrlicher
Personal-
aufwand (in
Tsd. Euro)

Jahrliche
Sachkosten
(in Tsd.
Euro)

Jahrlicher
Erfullungs-
aufwand (in
Tsd. Euro)

Einmaliger Aufwand

Einmali-
ger Perso-
nalauf-
wand (in
Tsd. Euro)

Einmalige
Sachkos-
ten (in
Tsd. Euro)

Einmali-
ger
Erful-
lungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro)

Kate-
gorie
des
einma-
ligen
Erful-
lungs-
auf-
wands

Angaben fir jahrlichen Aufwand

Angaben fiir einmaligen Aufwand

Lohnsatz
pro
Stunde
(in Euro)

Fallzahl

Zeitauf-
wand pro
Fallin
Minuten

Sachkos-
ten pro
Fall (in

Euro)

Lohn-
satz
pro

Stunde
(in
Euro)

Fall-
zahl

Zeit-
auf-
wand
pro
Fall in
Minu-
ten

Sach-
kosten
pro
Fall (in
Euro)

4.2.17

§12 Abs. 3
i.vV.m. § 19
Abs.2S.1
USIG; Steuer-
satzsenkung

flir Photovolta-

ikanlagen;

Kleinunterneh-

merregelung;
Informations-
pflicht

426

160

586

31,92

160 000

1,00

4.2.18

§12 Abs. 3
i.v.m. § 18
Abs.1S.11.
Hs und Abs. 2
UStG; Steuer-
satzsenkung

flir Photovolta-

ikanlagen;

Umsatzsteuer-

voranmel-

dung; Informa-

tionspflicht

5034

5034

36,30

160 000

-52

Summe (in
Tsd. Euro)

-8 044

-13782

-21 823

6 009

1226

7235

davon aus
Informati-
onspflich-

ten (in Tsd.

Euro)

-7 270

-1131

-8 401

1226

1226






-74 -

Jéhrlicher Aufwand Einmaliger Aufwand Kate- Angaben fir jahrlichen Aufwand Angaben fiir einmaligen Aufwand
Einmali- | gorie ]
Paragraph; _ ger des ) Zeit-
: Jahrlicher T - , Lohn ] .
Vor- | BEZEIChNUNG | gapriicher | Jahrliche Erfiillungs- EITE Einmalige | Erful- | einma- || ohngar Zeitauf- | Sachkos- | satz L | SRR
der Vorgabe; | p - | sachkost > | gerPerso- | o os. | lungs- | ligen d ¢ Fall. | Wand | kosten
gabe s ersonal- | Sachkosten | aufwand (in |~ 4jauf- achkos fwand | Exfl pro Fallzah | Wandpro | ten pro pro a oro bro
ArtderVor- | aufwand (in | (inTsd. | Tsd. Euro) | wand (in ten (in | autwan a1 Stunde Fallin | Fall(in |Stunde| zahl | 5 | i
gabe Tsd. Euro) Euro) T Tsd. Euro) | (nTsd. | lungs- | n yro) Minuten | Euro) (in X
sd. Euro) Euro) auf- Euro) Minu- | Euro)
wands ten
Summe,
1:1 Umset-
zung von
EU Recht 0 0 0 0 0
(in Tsd.
Euro)
4.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung
Jahrli- el Einma- Sl
Jahrli- cher Lohn- . . Einma- | liger Lohn- .
i cher N Zeitauf- | Sach- liger . N Zeitauf-
Paragraph; Be- che Erful- satz lige Erful- satz Sach-
. Perso- wand | kosten | Perso- wand
zeichnung der Sach- | lungs- pro Sach- | lungs- pro kosten
Vorgabe . nalauf- Fallzahl | pro Fall | pro Fall | nalauf- Fallzahl | pro Fall
Vorgabe; Verwal- kosten auf- Stunde . . . kosten auf- Stunde . . | pro Fall
wand ) ) in Mi- (in wand ) : in Mi- | ©
tungsebene " (in Tsd. | wand (in . (in Tsd. | wand (in in Euro
(in Tsd. . nuten Euro) | (in Tsd. . nuten
Euro) | (in Tsd.| Euro) Euro) | (in Tsd.| Euro)
Euro) Euro)
Euro) Euro)
8 7 Abs. 4 Satz 2
EStG; Abschaf-
fung der Moglich-
keit zum Ansatz -4 493 -4 493 | 33,70 | 50000 -160 2)
431 | einerkirzeren | -1939 1939 | 43,90 | 10000 | -265 122 | 122
Nutzungsdauer
fir Gebaude;
Land
§ 249 Abs. 3 AO;
Schutz der Voll-
4.3.2 | ziehungsheamten -24,5 -14,5 -39 33,7 14 500 -3 -1
der Finanzverwal-
tung; Land

%)

Anpassung der Eingabemdglichkeit bei den festsetzungsnahen Daten (FnD); Schatzung des BZSt
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Vorgabe

Paragraph; Be-
zeichnung der
Vorgabe; Verwal-
tungsebene

Jahrli-
cher
Perso-
nalauf-
wand

(in Tsd.

Euro)

Jahrli-
che
Sach-
kosten

(in Tsd.

Euro)

Jahrli-
cher
Erful-
lungs-
auf-
wand

(in Tsd.

Euro)

Lohn-
satz
pro
Stunde
(in
Euro)

Fallzahl

Zeitauf-
wand
pro Fall
in Mi-
nuten

Sach-
kosten
pro Fall
(in
Euro)

Einma-
liger
Perso-
nalauf-
wand
(in Tsd.
Euro)

Einma-
lige
Sach-
kosten

(in Tsd.

Euro)

Einma-
liger
Erful-
lungs-
auf-
wand
(in Tsd.
Euro)

Lohn-
satz
pro
Stunde
(in
Euro)

Fallzahl

Zeitauf-
wand
pro Fall
in Mi-
nuten

Sach-
kosten
pro Fall
in Euro

4.3.3

§ 27 Abs. 3Nr. 3
UmwsStG; Bear-
beitung des An-
trags auf Stun-
dung der Weg-
zugssteuer bei
einbringungsge-
borenen Anteilen;
Bund

0,0914

0,0914

42,50

129

389

4.3.4

Erweiterung des
Anwendungsbe-
reichs des § 27
Abs. 8 KStG auf
EWR- und Diritt-
staatengesell-
schaften; Bund

4.3.5

8 3 Nr. 14a, § 52
Abs. 4 Satz 5 bis
8 EStG; Steuer-
freistellung des
Grundrentenzu-
schlags; Bund
(DRV-Bund)

%) Anpassung im KONSENS-Verfahren ELFE; Schatzung des BZSt
4 PT: Personentage

247,125

247,125

659,00
pro PT

375
PT4
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88191, 193, 194
und 195 BewG
sowie die Anlagen
22,23 und 25
zum BewG; An-
passung der Vor-
schriften der
Grundbesitzbe-
wertung an die
ImmoWertV; Land

%) Anpassungen in den Verfahren der Lander (KONSENS); Schétzung des BZSt

Jéahrli- el Einma- SIS
Jahrli- cher Lohn- . . Einma- | liger Lohn- .
Paragraph; Be- Elie che Erfiil- satz el | SR Lgger lige Erful- satz Zeitau- | o op
grapn; 9
ichnung der PElEEs Sach- | lungs- pro wEe | S | P Sach- | lungs- pro G kosten
Vorgabe Vzelc . nalauf- Fallzahl | pro Fall | pro Fall | nalauf- Fallzahl | pro Fall
orgabe; Verwal- wand kosten auf- Stunde in Mi- (in wand kosten auf- Stunde in Mi- | Pro Fall
tungsebene (in Tsd (in Tsd. | wand (in nuten Euro) | (in Tsd (in Tsd. | wand (in nuten in Euro
Euro). Euro) | (in Tsd. | Euro) Euro). Euro) | (in Tsd.| Euro)
Euro) Euro)
8 10a Absatz 1a .
und Absatz 6 ig;
Satz 4 EStG, § 52 iiber die
Absatz 51a EStG, Haus-
§ 90 Absatz 1 halts-
Satz 3 und Ab- wirkun-
satz 2 bis 5 EStG, .
436 |5 o1 Absatr 1 gen hln: 90%
EStG und § 95 iy
EStG; Verfahrens- Erfill-
verbesserungen lungs-
bei der Riester- auf-
Forderung; Bund wand
(ZfA)
§ 177 Abs. 2, 3
und 4, § 181
Abs. 9, § 183
Abs. 2 Satz 3,
§ 184 Abs. 3 und
4,8185 Abs. 3
Satz 4 bis 7,
§ 187 Abs. 2 und
3,8188 Abs. 1
und 2, § 189
4.3.7 |Abs. 1und4, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Jéahrli el Einma: Einma-
Jahrli- cher Lohn- . . Einma- | liger Lohn- .
cher N Zeitauf- | Sach- liger - N Zeitauf-
che Erful- satz lige Erful- satz Sach-

Perso- wand | kosten | Perso- wand
nalauf Sach- | lungs- pro Sach- | lungs- pro kosten

wand kosten auf- Stunde ezl pirr? I\I;i” prczirI]:aII nvslaa:]udf- kosten auf- Stunde ezl pirr:) I\iﬁll pro Fall
(in Tsd. (in Tsd. .wan(?]| (in nuten Euro) | (in Tsd. (in Tsd. .wanoclj (in nuten | 1N Euro
Euro) Euro) (IE Ts). Euro) Euro) Euro) | (in Tsd.| Euro)
uro

Euro)

Paragraph; Be-
zeichnung der
Vorgabe; Verwal-
tungsebene

Vorgabe

§ 19 GrStG; § 19
438 |CrStG; Einschran- ) ) ) ) ) 3 ) 0 0 0 0 0 0 0
kung der Anzeige-
pflicht; Land
8§ 153 BewG,
§ 265 BewG;
4.3.9 | Elektronische Er- | -1 500 -1500 | 33,70 |240000 -11 2 000
klarungsabgabe-
pflicht; Land
§188 Abs.1S.1
und 2 AO, Art. 97
§ 35 EGAO; Be-
reitstellung von
Zerlegungsbe-
scheiden zum Da-
tenabruf; Bund
und Lander
§ 48a Abs. 1
EStG; Digitalisie-
rung des Bausteu-
erabzugsverfah-
4311 | s - elektroni- i i i 35007 3500
sche Steueran-
meldung; Bund
und Lander

42,20

88 39e, 69 EStG; fiir BZSt 1 far

Ausweitung Da- bzw BZSt
tenibermittiungs- | g 5, 0 9242 | 4390 |21189 | und5 0 0 0 0 0 0 0 0
verfahren zu Kin- fiir Fa- 33 fir Fa-

dergelddaten (Ifd. milien- milien-
Nr. 54); Bund K kasse
asse

4.3.10 16 16 136,25 1 7 200 545 545 136,25 1 240 000

4.3.12

6) Schéatzung fur die Entwicklung eines IT-Verfahrens in KONSENS: rd. 2 Mio. Euro, davon entfallen 200 Tsd. Euro auf das Verfahren ELSTER, 1,4 Mio. Euro auf das
Verfahren ELFE und 340 Tsd. Euro auf das Verfahren GeCo. Wahrend der Umsetzung ist zudem mit weiteren Aufwanden zu rechnen.
) Schéatzung fur die Entwicklung eines IT-Verfahrens in KONSENS: 3,5 Mio. Euro. Darliber hinaus entsteht laufender Aufwand fir Wartung und Plege.
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Jahrli Jahrli- Einma Einma-
Jahrli- cher Lohn- . . Einma- | liger Lohn- .
. cher - Zeitauf- | Sach- liger - N Zeitauf-
Paragraph; Be- che Erful- satz lige Erful- satz Sach-
. Perso- wand | kosten | Perso- wand
zeichnung der Sach- | lungs- pro Sach- | lungs- pro kosten
Vorgabe . nalauf- Fallzahl | pro Fall | pro Fall | nalauf- Fallzahl | pro Fall
Vorgabe; Verwal- kosten auf- Stunde RO . kosten auf- Stunde .~ | pro Fall
wand A X in Mi- (in wand : 3 in Mi- | °©
tungsebene (in Tsd (in Tsd. | wand (in nuten Euro) | (in Tsd (in Tsd. | wand (in nuten | 1N Euro
"| Euro) |(inTsd.| Euro) "| Euro) |(in Tsd.| Euro)
Euro) Euro)
Euro) Euro)

§ 4a UStG, § 24
UStDV; Aufbau
des elektroni-
4.3.13 |schen Antragsver- 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0
fahrens fur An-
trage auf Steuer-
vergitung; Land
§191 Abs. 1

Satz 3 AO; Elekt-
ronische Erteilung

4.3.14 -1 -1 1000 -1
von Haftungs- und
Duldungsbeschei-
den; Land
§ 251 Abs. 3 AQ;
4316 |'nsolvenzforde- -90 -90 90 000 1

rung elektronisch
feststellen; Land
§ 3la Abs. 1

Satz 2 AO; Mittei-
lungen der Fi-
nanzbehdrden bei
rechtswidrig er-
4.3.18 |langten Leistun- 27 27 33,80 8 000 6 0
gen aus offentli-
chen Mitteln zur
Durchfuihrung von
Strafverfahren;
Bund

8) Die elektronische Antragstellung fur den Vergltungsantrag ist bereits Uber OZG-Mittel abgerechnet und im Verfahren ELSTER technisch entwickelt. Sie befindet
sich derzeit in der Testphase, die Freischaltung zum 1.1.2023 ist sichergestellt. Daher ist der Erfullungsaufwand mit ,Null“ anzusetzen.
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Vorgabe

Paragraph; Be-
zeichnung der
Vorgabe; Verwal-
tungsebene

Jahrli-
cher
Perso-
nalauf-
wand

(in Tsd.

Euro)

Jahrli-
che
Sach-
kosten

(in Tsd.

Euro)

Jahrli-
cher
Erful-
lungs-
auf-
wand

(in Tsd.

Euro)

Lohn-
satz
pro
Stunde
(in
Euro)

Fallzahl

Zeitauf-
wand
pro Fall
in Mi-
nuten

Sach-
kosten
pro Fall

(in

Euro)

Einma-
liger
Perso-
nalauf-
wand
(in Tsd.
Euro)

Einma-
lige
Sach-
kosten
(in Tsd.
Euro)

Einma-
liger
Erfll-
lungs-
auf-
wand

(in Tsd.

Euro)

Lohn-
satz
pro
Stunde
(in
Euro)

Fallzahl

Zeitauf-
wand
pro Fall
in Mi-
nuten

Sach-
kosten
pro Fall
in Euro

4.3.19

§ 139b Abs. 3a,
4c, 5, 10-13 AQ;
Anpassung
Schnittstelle zur
Ubermittlung der
IBAN; Familien-
kassen

70,50

1200

4.3.20

§ 139b Abs. 7 AQ;
Automatisierte
Abgleich zwi-
schen dem BZSt
und den Meldebe-
horden; Land

43.21

8§ 3 Nr. 72 EStG;
Ertragsteuerbe-
freiung bestimm-
ter Photovoltaik-
anlagen; Priifung
der Anlagenbe-
treiber auf Einhal-
tung der 100-
kWp-Grenze;
Land

-936

38,80

180 000

-8 528

38,80

16400
00

4.3.22

8 3 Nr. 72 EStG
i.V.m. 8 15 Abs. 2
EStG; Ertragsteu-
erbefreiung be-
stimmter Photo-
voltaikanlagen;
Prifung der Ge-
winnerzielungsab-
sicht; Land

-723

38,80

19 700
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Jahrli- Jahrli- Einma- Einma-
Jahrli- cher Lohn- . . Einma- | liger Lohn- .
. cher - Zeitauf- | Sach- liger - N Zeitauf-
Paragraph; Be- che Erful- satz lige Erful- satz Sach-
. Perso- wand | kosten | Perso- wand
zeichnung der Sach- | lungs- pro Sach- | lungs- pro kosten
Vorgabe . nalauf- Fallzahl | pro Fall | pro Fall | nalauf- Fallzahl | pro Fall
Vorgabe; Verwal- kosten auf- Stunde RO . kosten auf- Stunde .~ | pro Fall
wand A X in Mi- (in wand : 3 in Mi- | °©
tungsebene (in Tsd (in Tsd. | wand (in nuten Euro) | (in Tsd (in Tsd. | wand (in nuten | 1N Euro
"| Euro) |(inTsd.| Euro) "| Euro) |(in Tsd.| Euro)
Euro) Euro)
Euro) Euro)
§ 3 Nr. 72 EStG
i.V.m. § 4 Abs. 3
S. 1 EStG,; Ertrag-
steuerbefreiung
4.3.23 | bestimmter Photo- 7678 | 3880 |394000| -30
voltaikanlagen;
Prufung der Ein-
nahmenuber-
schussrechnung;
Land
summe in Tsd. 1320 -106| -8114 4321| 122| -2086
Euro
davon Bund 9 269 0 9 269 276 0 276
davon Lander -7 957 -106 | -17 399 0 122 | -6 406
davon Bund und 16 0 16 4045 0| 4045

Lander
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Durch die im Rahmen des automatisierten Besteuerungsverfahrens vorgesehene
Ubermittlung der Umsatzsteuerdaten von den Finanzverwaltungen der Lander fur Zwe-
cke der jahrlichen Geschéftsstatistiken (8 2b Absatz 1 Satz 1 StStatG) entsteht bei den
Finanzverwaltungen und den Statistischen Amtern der Lander ein einmaliger sowie
laufender IT-Erfullungsaufwand. Auswirkungen auf den personellen Erfullungsaufwand
in den Finanzamtern ergeben sich durch die Regelung nicht. Durch die Anderung des
§ 2b StStatG entsteht in den L&ndern ein einmaliger geringfligiger automationstechni-
scher Umstellungsaufwand. Die Hohe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifizier-
bar.

Die Speicherung der IBAN und gegebenenfalls der BIC einer Kontoverbindung zu den
Daten zur steuerlichen Identifikationsnummer nach § 139b AO in der IdNr-Datenbank
fuhrt zu Erfullungsaufwand auf Seiten des BZSt und des ITZBund. Aul3erdem missen
die Familienkassen eine IT-Struktur aufbauen, um die bei ihnen fiir den Berechtigten
genutzte IBAN an das BZSt zu tbermitteln. Fir Datentbermittiungen an das BZSt exis-
tiert bereits ein Kommunikationsweg, es muss lediglich eine Anpassung der Schnitt-
stelle vorgenommen werden. Hierbei wird der gleiche Zeitaufwand i. H. von 20 Std. pro
Fall wie bei der Wirtschaft angesetzt. Unterschiedlich sind allerdings die Lohnkosten.
Aufgrund der Komplexitat wird hier ein Lohnsatz des hoheren Dienstes angesetzt. Fir
den Bund sind das 70,50 Euro. Im Laufe des néchsten Jahres wird es nur noch die
Familienkasse der Bundesagentur fur Arbeit geben. Es ist damit zu rechnen, dass nur
diese eine Familienkasse die Ubermittlung zu machen hat und somit die technischen
Anderungen vornehmen muss. (vgl. Tabelle Ziffer 4.3.19).

Die Einfiihrung eines maschinellen Anfrageverfahrens der Meldebehérden beim BZSt
(8 139b Absatz 7 Satz 3 bis 6 — neu — AO) fuhrt zu Anpassungsaufwand in den Verfah-
ren des BZSt. Die Ubermittlung der Daten erfolgt in allen genannten Fallen im Standard
OSCI-XMeld als automatisierte Datenibermittlung, so dass hierdurch kein laufender
Aufwand fur die Meldebehérden entsteht. Erforderliche Anpassungen des Standards
sind Uber die Vereinbarung mit der Koordinierungsstelle fur IT Standards (KoSIT) ab-
gedeckt und verursachen keine zuséatzliche Entwicklungs- und Pflegekosten (vgl. auch
Tabelle Ziffer 4.3.20).

Die Klarstellung der Reichweite der Deklarationsfiktion in § 150 Absatz 7 Satz 2 AO
fuhrt zu einer nicht quantifizierbaren Aufwandsminderung, da erh6hter personeller Priif-
aufwand in den Finanzamtern sowie sonst ggf. erforderliche vermehrte Nachfragen bei
den Steuerpflichtigen und ihren Beratern vermieden werden.

Die Klarstellung zur Zahlungsverjahrungsfrist des gesamten Anspruchs aus dem Steu-
erschuldverhaltnis im Fall der Aufhebung, Anderung oder Berichtigung der Festsetzung
oder Anmeldung des Anspruchs (88 229 und 230 Absatz 2 — neu — AO) fiihrt zu einer
nicht quantifizierbaren Aufwandsminderung, da die Finanzbehérden auf verjahrungs-
unterbrechende MafRnahmen nach § 231 AO verzichten kdnnen.

Durch den Wegfall der Unterrichtungspflicht von Vollzugsbehérden nach § 757a Ab-
satz 5 ZPO durch die Einfligung des 8§ 249 Absatz 3 Satz 2 — neu — AO tritt eine ge-
ringfugige Verminderung des laufenden Erfullungsaufwands der Verwaltung von Bund
und Landern ein, die auf etwa 39 Tsd. Euro pro Jahr geschétzt wird (vgl. Tabelle Ziffer
4.3.2).

Die Einfuhrung der Steuerfreiheit eines nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch
ermittelten und geleisteten Zuschlages an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung
(8 3 Nummer 14a — neu — EStG) ruckwirkend zum 1. Januar 2021 fuhrt fur die Trager
der gesetzlichen Rentenversicherung zu einmaligem Erfullungsaufwand. Fur diejeni-
gen Rentnerinnen und Rentner, denen ab dem Jahr 2021 ein Grundrentenzuschlag
gezahlt wird, sind die bis zu einem aktualisierten Programmeinsatz Gbermittelten Ren-
tenbezugsmitteilungen, die diesen Teilbetrag beinhalten, zu korrigieren. Durch die
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Steuerfreistellung entsteht bei den Tragern der gesetzlichen Rentenversicherung zu-
dem einmaliger Personalaufwand durch die nétige programmtechnische Anpassung
fur zuklnftige Rentenbezugsmitteilungen, in die dieser Teilbetrag nicht mehr einzube-
ziehen ist. Dartiber hinaus ist mit geringem Vollzugsmehraufwand fur die Steuerver-
waltungen der L&nder zu rechnen (vgl. Tabelle Ziffer 4.3.5).

Durch den Wegfall der Mdglichkeit zum Ansatz einer kiirzeren Nutzungsdauer fur Ge-
baude muss die Finanzverwaltung keine Antrage dieser Art mehr bearbeiten. Laut Zeit-
werttabelle Verwaltung wurden dafur schatzungsweise 160 Minuten (mittlere Komple-
xitat) fur die formelle und inhaltliche Prifung, die Informationsaufbereitung und das Ar-
chivieren der Unterlagen verwendet. Bei einem mittleren Lohnsatz fur die Verwaltung
(Land) fuhrt dieses bei 50.000 Antréagen pro Jahr (Fallzahlherleitung unter Vorgabe
4.1.1) zu einer Entlastung von 4.493 Tsd. Euro. Die durch den BFH vorgenommene
weite Anwendungsauslegung der bisherigen Ausnahmeregelung zum Ansatz einer
kirzeren Nutzungsdauer fur Geb&dude im Rahmen der AfA hatte voraussichtlich ver-
mehrt Rechtsbehelfsverfahren zur Folge. Dieser zukinftig erwartbaren Aufwandserho-
hung wird durch die Streichung der Regelung zum Ansatz einer kirzeren Nutzungs-
dauer fur Gebaudeabschreibung (8 7 Absatz 4 Satz 2 — aufgehoben — EStG) entge-
gengewirkt. Laut Zeitwerttabelle Verwaltung wurden dafir schatzungsweise 265 Minu-
ten (mittlere Komplexitat) fir das Einarbeiten in die Vorgabe, die formelle und inhaltli-
che Priifung, das Einholen fehlender Daten, das Uberpriifen/Korrigieren von Ergebnis-
sen/Berechnungen, die Informationsaufbereitung und das Archivieren der Unterlagen
verwendet. Bei einem gehobenen Lohnsatz fir die Verwaltung (Land) fiihrt dieses bei
10.000 Rechtsbehelfsverfahren pro Jahr (prognostizierte Hochrechnung aus Angaben
einzelner Lander) zu einer Entlastung von 1.939 Tsd. Euro. Damit ergibt sich eine Ent-
lastung von rund 6.500 Tsd. Euro fir den Normadressaten Verwaltung (vgl. Tabelle
Ziffer 4.3.1).

Das Vorziehen des vollstandigen Sonderausgabenabzugs fir Altersvorsorgeaufwen-
dungen auf 2023 fiihrt infolge der ohnehin notwendigen Programmanpassungen nicht
zu zusatzlichem Erfullungsaufwand bei den Finanzverwaltungen der Lander. Bereits
bei der Einfihrung der Norm durch das Alterseinklinftegesetz wurde eine jahrliche Stei-
gerung des zu beriicksichtigenden prozentualen Anteils bis 2025 vorgesehen, der zu
jahrlichem einmaligem geringfligigen automationstechnischen Umstellungsaufwand
fuhrt. Mit der nun vorgesehenen Anderung der Norm entsteht dieser Aufwand letztmalig
im Jahr 2023 anstatt — bei Beibehaltung der bisherigen Rechtslage — letztmalig im Jahr
2025. Die Hohe des erforderlichen Aufwands verandert sich durch die Anpassung des
Prozentsatzes nicht.

Durch den Verzicht auf eine Riickzahlung der steuerlichen Férderung (Altersvorsorge-
zulage und Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG) in der Ansparphase bei Wegzug
in ein Land auf3erhalb der EU / des EWR (8§ 10a Absatz 6 Satz 4, 8§ 95 Satz 1 EStG)
verringert sich in den Finanzamtern der Aufwand fur die Sachverhaltsermittlung in ge-
ringem, nicht bezifferbarem Umfang. Die gréf3te Aufwandsminderung ergibt sich in er-
sparten Rechtsbehelfsverfahren, da durch die Transparenz weniger Rechtsbehelfe ein-
gelegt werden. Diese Aufwandsminderungen kdnnen jedoch mangels Fallzahlen nicht
guantifiziert werden. Die Gesetzesanderung erfordert nach Schatzung des BZSt eine
Anpassung der automatisierten Verfahren der La&nder in einer Gré3enordnung von 90
Tsd. Euro.

Durch die rein betragsméaRige Anhebung des Ausbildungsfreibetrags (§ 33a Absatz 2
EStG) entsteht in den Landern ein geringflgiger einmaliger automationstechnischer
Umstellungsaufwand im Rahmen der ohnehin erforderlichen fortlaufenden Anpassung
der IT-Verfahren der Finanzverwaltung durch hauseigenes IT-Fachpersonal.

Fur die Ausweitung des Datentbermittlungsverfahren zu Kindergelddaten nach § 69
Satz1l EStG entsteht geringer einmaliger Umstellungsaufwand. Fir das
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Datenuibermittlungsverfahren nach § 69 Satz 2 EStG kdnnen bereits bestehende Ver-
fahren mit geringem einmaligen Umstellungsaufwand erweitert werden. Fir die Finanz-
amter mindert sich der laufende Erfullungsaufwand insoweit, dass automatisierte An-
fragen an die IdNr-Datenbank bei dem Bundeszentralamt fir Steuern wesentlich weni-
ger Zeit in Anspruch nehmen als Riickfragen bei den Steuerpflichtigen. Fir das Daten-
Ubermittlungsverfahren nach 8§ 69 Satz 3 EStG entsteht bei dem Bundeszentralamt fur
Steuern einmaliger Erfullungsaufwand fir die Einrichtung des Verfahrens und laufen-
der Erfullungsaufwand fir die Wartung und Pflege des Verfahrens. Auf Seiten der Fa-
milienkasse der Bundesagentur fur Arbeit entsteht laufender Erfullungsaufwand durch
die Datenannahme und -aufbereitung so wie die perspektivisch damit verbundenen
Servicefunktionen, die den Burgerinnen und Birgern angeboten werden sollen (vgl.
auch Tabelle Ziffer 4.3.12).

Durch die Einfihrung der elektronischen Steueranmeldung im Bausteuerabzugsver-
fahren (8§ 48a Absatz Satz 1 und Satz 2 — neu — EStG) entsteht in den Landern nach
einer ersten groben Schatzung ein einmaliger automationstechnischer Umstellungs-
aufwand in einer Gréf3enordnung von 3,5 Mio. Euro. Dartiber hinaus entsteht laufender
Aufwand fur Wartung und Pflege. (vgl. Tabelle Ziffer 4.3.11).

Durch die Regelung zur Vermeidung von doppelten Prifungen und divergierenden Ent-
scheidungen innerhalb der Finanzverwaltung (Finanzamt und ZfA) sowie Verbesse-
rung des Rechtschutzes fur den Zulageberechtigten in Folge des BFH-Urteils vom 8.
September 2020 — X R 2/19, BStBI 2022 1l S. 157, (8 90 Absatz 2 Satz 1 und 2 und
Absatz 4, 8§ 91 Absatz 1 Satz 3 — aufgehoben — und Satz 4 — neu — EStG) verringert
sich in den Finanzamtern der Aufwand fur die Sachverhaltsermittlung in geringem, nicht
bezifferbarem Umfang. Die groRte Aufwandsminderung ergibt sich in ersparten Rechts-
behelfsverfahren, da durch die Transparenz weniger Rechtsbehelfe eingelegt werden.
Diese Aufwandsminderungen kénnen jedoch mangels Fallzahlen nicht quantifiziert
werden.

Durch die Umstellung des Verfahrens der Nachforderung der nicht einbehaltenen Ka-
pitalertragsteuer (8 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 EStG) auf z. B. die Vorabpauschale
nunmehr durch die Veranlagungsfinanzamter im Rahmen des Einkommensteuerver-
anlagungsverfahrens nach 8 32d Absatz 3 EStG und durch die gleichzeitige Umstel-
lung des Verfahrens von Papierform auf eine elektronische Datenibermittlung nach
Mal3gabe des § 93c AO tritt ein dauerhafter Entlastungseffekt ein und es entsteht ein-
maliger IT-Umstellungsaufwand zur Programmierung der entsprechenden Schnittstel-
len. Die hierfur entstehenden Programmierungskosten auf Ebene der Kreditinstitute
sind nicht einschatzbar. lhnen steht jedoch der zukiinftige Entlastungseffekt durch
Wegfall des Papierverfahrens gegeniber.

Die Neuregelung zur Erstattung von Kapitalertragsteuer bei Zufluss Uber eine vermo-
gensverwaltende Personengesellschaft (§ 44b Absatz 7 Satz 3 — neu — EStG) war be-
reits in der Vergangenheit im Rahmen von Billigkeitsregelungen maéglich. Durch die
gesetzliche Neureglung soll fur derartige Erstattungsantrage eine gesetzliche Grund-
lage geschaffen werden. Nennenswerter Umstellungsaufwand ist daher nicht zu erwar-
ten.

Durch die Ruckfihrung der Registerfallbesteuerung auf Anwendungsfalle des Steuer-
oasen-Abwehrgesetzes (8§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 und
Nummer 6 EStG sowie die 88 10 und 13 StAbwG) wird der mit dem Freistellungs- und
Entlastungsverfahren in den lUberwiegenden Fallen verbundene Verwaltungsaufwand
im Bundeszentralamt fir Steuern und im Rahmen der Auf3enprifung durch die zustén-
digen Stellen der Lander vermindert. Konkrete Fallzahlen zur Abschéatzung des Erful-
lungsaufwands liegen nicht vor. Bis zum 19. Mai 2022 lagen dem BZSt 3 294 Quartals-
Steueranmeldungen und 4 094 Antrage auf Freistellung oder Erstattung zu Register-
fallen fir das Jahr 2013 bis zum 30. Juni 2022 vor. Diese Zahlen sind aber nicht





18.

19.

20.

21.

-84 -

vollstandig, da eine Abgabe der Steueranmeldungen noch bis zum 30. Juni 2023 mdg-
lich ist. Auf Grund des stetigen Anstiegs der beim BZSt eingehenden Antrage auf Frei-
stellung und Erstattung ist von einer weit héheren Zahl von Antragen auszugehen, als
bis Ende Mai 2022 vorlagen. Daher kann der Erfullungsaufwand nicht abschliel3end
bestimmt werden. Jedoch kdnnen die fir den Vollzug der Regelung gegenwartig tati-
gen Bedienstete andere Aufgaben wahrnehmen, sobald die Bearbeitung der Altfalle
abgeschlossen ist (zu Einzelheiten des gegenwartigen Personaleinsatzes vgl. S. 14
des Bericht des Bundesministeriums der Finanzen zur Evaluation der geltenden
Rechtslage der Besteuerung beschréankt Steuerpflichtiger, die inlandische Einklnfte
aus der Uberlassung von Rechten erzielen, die in ein inlandisches offentliches Buch
oder Register eingetragen sind — sogenannte Registerfalle —, abrufbar im Internet un-
ter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/The-
men/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-06-28-be-
richt-evaluation-registerfaelle-deutsch.pdf?___blob=publicationFile&v=2).

Die Verpflichtung zur Bereitstellung der elektronischen Abgabemdglichkeit des Antrags
auf Steuervergutung fir Leistungsbeziige zur Verwendung zu humanitaren, karikativen
oder erzieherischen Zwecken im Drittlandsgebiet (8 4a Absatz 1 Satz 2 UStG, § 24 Ab-
satz 1 Satz 1 UStDV) l6st in den Landern keinen Umstellungsaufwand mehr aus, da
die technische Entwicklung bereits erfolgt ist und derzeit die Testphase durchgefuhrt
wird. Damit ist gewahrleistet, dass die Mdglichkeit zur elektronischen Antragstellung
zum 1. Januar 2023 bereitgestellt werden kann.

Durch die Aufnahme des § 24 Absatz 1 Satz 1 UStG in die Liste der Betragsgrenzen,
die nach § 18 Absatz 4f Satz 6 UStG bei Anwendung der dezentralen Besteuerung von
Organisationseinheiten der Gebietskdrperschaften Bund bzw. Lander stets als tber-
schritten gelten, ergibt sich eine geringfiigige, nicht quantifizierbare Entlastung fur die
Finanzverwaltung, weil die Uberschreitung der Betragsgrenze nicht mehr geprift zu
werden braucht.

Die Verpflichtung zur Bereitstellung der elektronischen Abgabemdglichkeit der Steuer-
erklarung zur Fahrzeugeinzelbesteuerung (8 16 Absatz 5a) zusatzlich zur Abgabe
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (8§ 18 Absatz 5a Satz 1 bis 3 UStG) I6st beim
BZSt keinen gesonderten Erfillungsaufwand mehr aus, da fir die im Zuge der Umset-
zung des OZG erforderlichen Umstellungen gesonderte Haushaltsmittel zur Verfligung
stehen.

Durch die Neuentwicklung, laufende Pflege und Wartung sowie den Betrieb des IT-
Verfahrens zur Entgegennahme von Aufzeichnungen durch Zahlungsdienstleister
(8 22g — neu —, 8 26a Absatz 2 Nummer 8, 9 und 10 — neu — UStG), durch die Spei-
cherung der Daten, deren Prufung und Weiterleitung an das CESOP sowie der Entge-
gennahme von CESOP-Daten und deren Auswertung beim BZSt, als auch die Prifung,
ob die Zahlungsdienstleister ihren Verpflichtungen in Deutschland ordnungsgemaf
nachkommen, entsteht auf Seiten des Bundes ein einmaliger sowie laufender Erful-
lungsaufwand. Zudem ergeben sich dauerhafte Sach- und Personalaufwéande. Die
Hohe des Aufwands fir die Lander ist nicht quantifizierbar. Zudem ergeben sich dau-
erhafte Sach- und Personalaufwande beim Bundeszentralamt flir Steuern, beim Infor-
mationstechnikzentrum Bund und dem Bundesministerium der Finanzen sowie bei den
Landesfinanzbehdrden. Beim BZSt wird von einem jahrlichen Personalaufwand von
rund 1,3 Mio. Euro und einem Sachaufwand von rund 425 000 Euro ab 2024 fur die
Erledigung der neuen Aufgaben ausgegangen. Fir die Konzeptionierung und Entwick-
lung des notwendigen IT-Fachverfahrens entstehen beim BZSt in 2023 und 2024 ein-
malige Erfillungsaufwande in Hohe von insgesamt 11,7 Mio. Euro. Ab Inbetriebnahme
des IT-Fachverfahrens in 2024 entstehen jahrlich laufende Erflllungsaufwande fur die
Pflege und Wartung dieses IT-Fachverfahrens (2024: 1,9 Mio. Euro, 2025:
5,6 Mio. Euro und 2026: 3,8 Mio. Euro). Beim ITZ Bund wird von einem jéhrlichen Per-
sonalaufwand von rund 875 000 Euro und einem Sachaufwand von rund 260 000 Euro





-85 -

ab 2024 ausgegangen. Fur die Konzeption, Implementierung und den Wirkbetrieb des
neuen IT-Verfahrens CESOP entsteht in 2023 und 2024 ein einmaliger Aufwand von
insgesamt rund 7,2 Mio. Euro und ab 2024 laufende Aufwéande von jahrlich rund 2,7
Mio. Euro. Fur die Finanzamter sind keine quantifizierbaren Auswirkungen auf den per-
sonellen Erfullungsaufwand zu erwarten. Sofern die von CESOP an das BZSt tbermit-
telten Daten Abweichungen zu den hier in Deutschland gespeicherten Daten aufweisen
oder die Verdachtsfalle Uberprift werden mussen, wird eine Klarung wahrscheinlich
nur im Rahmen einer Betriebsprifung/USt-Sonderprifung méglich sein. Da die Pri-
fungsstellen den Arbeitsanfall durch Schwerpunktsetzung steuern, werden in diesem
Bereich keine Mehr- oder Minderaufwénde ausgewiesen.

22. Durch Wegfall der Durchschnittssatzbesteuerung nach 8§ 23 UStG, der 88 69 und 70
UStDV und der Anlage zu den 88 69 und 70 UStDV unterliegen die Unternehmer den
allgemeinen Regelungen der Umsatzbesteuerung. Die personellen Mehr- und Min-
deraufwande in den Finanzamtern durften sich saldieren.

23. Die Beschrankung der Anzeigepflicht auf Falle, in denen die Anderung Auswirkungen
auf die Steuerbefreiung hat (8 19 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 — neu — GrStG), fuhrt
zu einer im Vorhinein nicht bezifferbaren Minderung des Erfullungsaufwands.

24. Durch die Einfuhrung der Verpflichtung zur elektronischen Ubermittlung auch fiir Fest-
stellungserklarungen nach 8§ 153 des Bewertungsgesetzes (8 153 Absatz 2 Satz 4 und
Absatz 4 BewG) entsteht fur die Umstellung auf eine elektronische Erklarungsannahme
und Weiterbearbeitung einmaliger IT-Umstellungsaufwand in einer GrofRenordnung
von mind. 2 Mio. Euro. Wahrend der Umsetzung ist mit weiteren Aufwanden zu rech-
nen. Durch die elektronische Ubermittlung entfallt der Aufwand der handischen Erfas-
sung. Somit mindert sich der personelle Erflllungsaufwand in den Finanzamtern um
ca. 1,5 Mio. Euro. (vgl. Tabelle Ziffer 4.3.9).

5. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschlieRlich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten
sonstigen Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Unter Bericksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Mannern
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen geméafld 8 2 der
Gemeinsamen Geschéftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.

VII. Befristung; Evaluierung

Die Ausweitung des Datenubermittlungsverfahren zu Kindergelddaten soll einer Evaluation
unterzogen werden. Das bestehende Verfahren hat sich bereits bewéhrt, so dass nur des-
sen Ausweitung zu evaluieren ist. Der Umstellungsprozess wird im Austausch mit dem Bun-
deszentralamt fur Steuern und der Bundesagentur fir Arbeit vorbereitet und begleitet wer-
den. Dafur finden regelmalig anberaumte Besprechungen statt. Diese Besprechungen und
kontinuierliche Prifungen bieten hinreichend Gelegenheit zum Austausch Uber den Fort-
schritt des Prozesses und eventuellen Nachsteuerungsbedarf. Das Statistische Bundesamt
wird voraussichtlich zwei Jahre nach Durchfilhrung der ersten Datentbermittiung — also
frlhestens 2026 — zusatzlich eine ex post Folgekostenvalidierung durchfiihren. Dabei wer-
den die Datenubermittlungen von dem Bundeszentralamt fir Steuern an die Familienkasse
gesondert nach jeweiligem Datentibermittiungsanlass (Geburt eines Kindes oder Anderung
des Wohnsitzes) betrachtet. Es soll evaluiert werden, in welcher Hohe die unberechtigte
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Inanspruchnahme von Kindergeld verhindert wurde bzw. inwieweit die aufbauend auf die-

sem Dateniibermittlungsverfahren eingerichteten Verfahrensvereinfachungen zu einer Min-
derung des Erfullungsaufwands fiihrten.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

8§ 3 Nummer 65 Satz 1 Buchstabe a und d sowie Satz 5

Durch das Siebte Gesetz zur Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer
Gesetze vom 12. Juni 2020 (BGBI. | S. 1248) wurde § 8 des Betriebsrentengesetzes gean-
dert. Diese Anderungen werden in 8 3 Nummer 65 EStG redaktionell nachvollzogen.

Zu Buchstabe b

8 3 Nummer 71 Buchstabe a Satzteil vor Doppelbuchstabe aa

Nach § 3 Nummer 71 EStG ist der INVEST-Zuschuss steuerbefreit. Zum 1. Marz 2022 wur-
den die INVEST-Férderkonditionen wie folgt verandert:

1. Abschaffung der 2017 eingefuhrten INVEST-Forderung von Anschluss-Investments

2. Reduzierung des 2017 eingefiihrten Erwerbszuschusses bei Wandeldarlehen auf
10 Prozent

3. Erhdhung der Mindestinvestitionssumme von derzeit 10 000 Euro auf 25 000 Euro
(vgl. Forderrichtlinie vom 21. Februar 2022 — BAnz AT 01.03.2022 B2 S. 1 bis 14).

Auf Grund der Reduzierung der Forderung von Wandeldarlehen ist die Steuerbefreiung in
§ 3 Nummer 71 EStG redaktionell anzupassen, um sicherzustellen, dass auch die gerin-
gere Forderung von Wandeldarlehen weiterhin steuerbefreit ist (redaktionelle Folgednde-
rung auf Grund Anderungen bei den Férderbedingungen des INVEST-Zuschusses).

Die Anderung des § 3 Nummer 71 EStG ist auf Grund der Anderungen bei der INVEST-
Forderrichlinie im Jahr 2022 erstmals im Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden (vgl.
8 52 Absatz 1 EStG).

Zu Nummer 2

8 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6¢c — neu —

8§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b — neu —

Aufwendungen fur die Wohnung der Steuerpflichtigen sind grundsétzlich nicht als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten abziehbar, weil sie die Lebensfihrung der Steuerpflichti-
gen auch dann betreffen, wenn sie den Beruf oder die Tatigkeit der Steuerpflichtigen fordern
(8 12 Nummer 1 EStG).

8§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG sieht bisher von diesem grundsétzlich bestehenden
Abzugsverbot eine Ausnahme fir die Falle vor, in denen Steuerpflichtige ein dem Typus-
begriff entsprechendes Arbeitszimmer nutzen, so dass eine eindeutige Trennung von privat
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und betrieblich oder beruflich veranlasstem Aufwand mdglich ist. In diesem Fall kdnnen die
Steuerpflichtigen die Aufwendungen dann abziehen, wenn der Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen und beruflichen Betéatigung im hauslichen Arbeitszimmer liegt (Abzug in voller
Hohe) oder wenn den Steuerpflichtigen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfigung steht (Ab-
zug bis zu 1 250 Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr). Dies gilt iber § 9 Absatz 5 Satz 1
EStG auch fur den Werbungskostenabzug (z. B. bei Arbeitnehmern).

Die Corona-Pandemie hat vielfach eine Verlagerung der betrieblichen oder beruflichen Be-
tatigung in die hausliche Wohnung erforderlich gemacht, unabhangig davon, ob die Steu-
erpflichtigen die Mdglichkeit hatten, ihre betriebliche/berufliche Sphéare von der privaten
Sphére durch die Einrichtung eines dem Typusbegriff des hauslichen Arbeitszimmers ent-
sprechenden Raumes zu trennen. Zur Abmilderung der Auswirkungen aus dieser Tatig-
keitsverlagerung und der Berlcksichtigung der damit verbundenen (Mehr)Aufwendungen
wurde fur die Jahre 2020 bis 2021 die sog. Homeoffice-Pauschale in 8§ 4 Absatz 5 Satz 1
Nummer 6b Satz 4 EStG eingefihrt, die mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz bis zum
31. Dezember 2022 verlangert wurde.

Die coronabedingte Lésung der betrieblichen und beruflichen Betétigung von einem festen
Arbeitsplatz hat zu einer allgemeinen Flexibilisierung der Arbeitswelt und mehr Mobilitat
gefuhrt. Zudem ist es aus 0kologischen Griinden das Ziel, unnétige Fahrten zur Arbeit und
zusétzlichen Arbeitsraum in der hduslichen Wohnung zu vermeiden. Auf der anderen Seite
soll die steuerliche Berlcksichtigung eines hauslichen Arbeitsplatzes auch nicht mehr an
die Einrichtung eines Arbeitszimmers in einem abgegrenzten Raum gekoppelt sein, so dass
wertvoller Wohnraum effektiv und bedarfsgerecht genutzt werden kann. Eine Vielzahl der
Steuerpflichtigen kann sich die Einrichtung eines dem Typusbegriff entsprechenden haus-
lichen Arbeitszimmers finanziell nicht leisten; auch dieser Personenkreis soll kiinftig einen
Teil der Aufwendungen fir die betriebliche oder berufliche Nutzung der Wohnung abziehen
kénnen. Um all diesen Anforderungen gerecht werden zu kénnen, wird die steuerliche Ab-
ziehbarkeit der Aufwendungen fir die betriebliche oder berufliche Tatigkeit in der hausli-
chen Wohnung als Betriebsausgaben oder Werbungskosten insgesamt neu geregelt.

Aufwendungen fur die betriebliche oder berufliche Betatigung in der hauslichen Wohnung
umfassen alle Aufwendungen fiir die hausliche Wohnung, wie z. B. Mietaufwendungen, die
Absetzung fur Abnutzung, Schuldzinsen, Energiekosten und deren Ausstattung (z. B. Ta-
peten, Teppiche, Vorhange, Lampen). Nicht umfasst sind Aufwendungen fur Arbeitsmittel,
wie z. B. Buromobel oder PC-Ausstattung und weitere Wirtschaftsguter, die der Austibung
der betrieblichen und beruflichen Betatigung in der hauslichen Wohnung dienen, wie z. B.
Fachliteratur. Der Abzug dieser Aufwendungen richtet sich nach den allgemeinen Grund-
séatzen der Beriicksichtigung von Betriebsausgaben oder Werbungskosten.

Satz 1

Aufwendungen fur ein hdusliches Arbeitszimmer sind wie bisher grundsétzlich nicht als Be-
triebsausgaben abziehbar.

Satz 2

Steuerpflichtige, die ein dem Typusbegriff entsprechendes hausliches Arbeitszimmer nut-
zen und denen dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfiigung steht, konnen ihre Auf-
wendungen weiterhin als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehen. Der bisher
bestehende Hbéchstbetrag von 1 250 Euro wird in einen Pauschbetrag in gleicher Héhe um-
gewandelt (Jahrespauschale). Damit kann das Besteuerungsverfahren wesentlich verein-
facht und Burokratie abgebaut werden, weil die individuellen Aufwendungen nicht mehr er-
mittelt und Uberpriift werden missen. Uben Steuerpflichtige verschiedene betriebliche oder
berufliche Tatigkeiten aus und sind die Voraussetzungen fiir den Abzug der Jahrespau-
schale jeweils erflillt, ist die Jahrespauschale von 1 250 Euro auf die verschiedenen Tatig-
keiten aufzuteilen. Der Betrag wird nicht tatigkeitsbezogen vervielfacht, sondern insgesamt
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nur einmal gewahrt. Auch ein Abzug der Tagespauschale nach Nummer 6c ist neben dem
Abzug der Jahrespauschale fir eine andere Tatigkeit nicht zulassig. Der Abzug der Jahres-
pauschale, die fiir die gesamte betriebliche und berufliche Betatigung gewahrt wird, gilt in-
soweit auch die Aufwendungen fur weitere betriebliche oder berufliche Tatigkeiten ab.

Die Jahrespauschale ist raumbezogen anzuwenden. Uben mehrere Steuerpflichtige ihre
betriebliche oder berufliche Téatigkeit in demselben héuslichen Arbeitszimmer aus, ist der
Betrag von 1 250 Euro auf die nutzenden Steuerpflichtigen aufzuteilen. Der Betrag wird
nicht personenbezogen vervielfacht, sondern insgesamt nur einmal gewahrt.

Bildet das hausliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Betatigung und muss dieses auch vorgehalten werden, weil fir die darin ausgetbten
Tatigkeiten kein anderer Arbeitsplatz zur Verfigung steht, kdnnen diese Steuerpflichtigen
— wie bisher — die Aufwendungen in voller Hohe als Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten abziehen. Durch das Vorliegen eines hauslichen Arbeitszimmers, das ausschlief3lich
oder fast ausschlieRlich fur betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt wird, liegen grund-
satzlich in vollem Umfang betrieblich oder beruflich veranlasste Aufwendungen vor, die
nach dem Leistungsféahigkeitsprinzip bei der Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage
abzuziehen sind. Wegen des engen Bezuges zur privaten Lebenssphare besteht hier aber
ein weiter gesetzgeberischer Gestaltungsspielraum, solche Aufwendungen vom Abzug
auszuschliel3en. Dieser wird genutzt, indem der Vollabzug der Aufwendungen nun weiter
eingeschrankt wird, soweit den Steuerpflichtigen ein anderer Arbeitsplatz fur die im hausli-
chen Arbeitszimmer ausgelbten Betatigungen dauerhaft zur Verfligung steht und die Nut-
zung des hauslichen Arbeitszimmers zur Austubung der Betatigung nicht erforderlich ist. Im
Gegensatz zur bisherigen Regelung ist unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten fir den Voll-
abzug der Aufwendungen nun auch in Mittelpunktfallen Voraussetzung, dass den Steuer-
pflichtigen fur diese Betatigung dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfigung steht.

Ein anderer Arbeitsplatz darf fir die jeweilige Tatigkeit dauerhaft nicht zur Verfigung ste-
hen. Nur in diesen Fallen bestimmen objektive Merkmale die Erforderlichkeit, fir diese Ta-
tigkeit auch dauerhaft ein hausliches Arbeitszimmer einzurichten und vorzuhalten. Muss die
Tatigkeit nur tageweise in der hauslichen Wohnung ausgeiibt werden, weil den Steuer-
pflichtigen an den Ubrigen Arbeitstagen ein anderer Arbeitsplatz zur Verfliigung steht,
kommt ein Abzug der Aufwendungen nur Uber die Tagespauschale nach Nummer 6c¢ in
Betracht.

Eine vollstandige steuerliche Berlcksichtigung zusatzlicher Arbeitsplatze soll zukinftig
grundsatzlich ausgeschlossen werden. Mit dieser Zielrichtung soll steuerlich eine Entwick-
lung hin zu sparsamer Raumnutzung begleitet und unterstiutzt werden.

Bildet das hausliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Betéatigung und steht den Steuerpflichtigen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfligung,
konnen die Steuerpflichtigen aus Vereinfachungsgriinden zwischen dem Abzug der tat-
sachlichen Kosten und der Jahrespauschale in Hohe von 1 250 Euro wahlen.

8§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6¢ — neu —

Die aus Anlass der Corona-Pandemie eingefiihrte sog. Homeoffice-Pauschale hat sich als
vereinfachende Regelung fir Sachverhalte bewahrt, in denen den Steuerpflichtigen kein
dem Typusbegriff entsprechendes hausliches Arbeitszimmer, sondern z. B. nur eine ,Ar-
beitsecke" zur Verfligung steht. Aus Vereinfachungsgriinden wird kinftig fur alle Falle der
betrieblichen und beruflichen Betétigung in der hdauslichen Wohnung ein pauschaler Abzug
in Form einer Tagespauschale vorgesehen. Steuerpflichtige, die die Voraussetzungen fur
den Abzug tatsachlicher Kosten oder fir den Abzug der Jahrespauschale fiir ein hausliches
Arbeitszimmer (8 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG) erfillen, konnen aus Vereinfa-
chungsgrinden zwischen diesen Abzigen und dem Abzug der Tagespauschale wahlen.
Ein Abzug von tatsachlichen Kosten, Jahres- oder Tagespauschale nebeneinander ist nicht
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zuldssig. Das gilt auch dann, wenn die Steuerpflichtigen im Wirtschafts- oder Kalenderjahr
mehrere Tatigkeiten austiben. Der Abzug bezieht sich immer auf die gesamte betriebliche
und berufliche Betatigung der Steuerpflichtigen.

Steuerpflichtige kdnnen einen pauschalen Betrag von 5 Euro fir jeden Kalendertag abzie-
hen, an dem die betriebliche oder berufliche Tatigkeit Gberwiegend in der hduslichen Woh-
nung ausgeilbt wird und die erste Tatigkeitsstatte nicht aufgesucht wird.

Der Abzug der Tagespauschale ist ausgeschlossen fir die Kalendertage, an denen die Vo-
raussetzungen fur den Abzug der Entfernungspauschale gemaf § 9 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 4 EStG erflillt sind, d. h. neben der Austibung der Téatigkeit in der hauslichen Wohnung
die erste Tatigkeitsstatte aufgesucht wurde. Ein Abzug beider Pauschalen nebeneinander
fur einen Kalendertag ist nicht zulassig. Der Ausschluss gilt jedoch nicht in den Féllen, in
denen dem Steuerpflichtigen fir die betriebliche oder berufliche Betatigung kein anderer
Arbeitsplatz zur Verfigung steht, d. h. in diesen Fallen kann sowohl die Entfernungspau-
schale als auch die Tagespauschale abgezogen werden.

Dagegen schlief3t der Abzug von Reisekosten als Betriebsausgaben oder gemal § 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 4a EStG als Werbungskosten — anders als bei der bisherigen sog.
Homeoffice-Pauschale — den Abzug der Tagespauschale nicht grundsatzlich aus.

Beispiel: Ein angestellter Bauingenieur fahrt an einem Tag erst auf die Baustelle und an-
schlieRend erledigt er die Bluroarbeiten nicht am Arbeitsplatz seines Arbeitgebers (erste
Tatigkeitsstatte), sondern an seinem Arbeitsplatz in der hauslichen Wohnung. Der Steuer-
pflichtige kann fir diesen Tag sowohl Reisekosten fiir die Fahrt zur Baustelle als auch die
Tagespauschale abziehen, wenn die Arbeit Gberwiegend in der hduslichen Wohnung aus-
geubt wurde, d. h. mehr als die Halfte der Gesamtarbeitszeit des Tages betragt.

Kdnnen Steuerpflichtige Unterkunftskosten fiir eine betrieblich oder beruflich veranlasste
doppelte Haushaltsflihrung nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6a oder § 9 Absatz 1 Satz 3
Nummer 5 Satz 1 bis 4 EStG abziehen, ist ein zusatzlicher Abzug der Tagespauschale nicht
zulassig, soweit die Steuerpflichtigen ihre betriebliche oder berufliche Betéatigung in der
Wohnung austben, fur die die Mehraufwendungen nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6a
oder 8§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 1 bis 4 EStG abgezogen werden kdnnen.

Insgesamt ist der Abzug der Tagespauschale fur einen hauslichen Arbeitsplatz auf einen
Hochstbetrag von 1 000 Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr fur die gesamte betriebliche
und berufliche Betatigung der Steuerpflichtigen begrenzt. Der Hochstbetrag wird erreicht,
wenn die Steuerpflichtigen die betriebliche oder berufliche Tatigkeit an 200 Tagen im Jahr
am hauslichen Arbeitsplatz ausiiben. Uben Steuerpflichtige verschiedene betriebliche oder
berufliche Tatigkeiten aus, sind sowohl die Tagespauschale von 5 Euro als auch der
Hdchstbetrag von 1 000 Euro auf die verschiedenen Betéatigungen aufzuteilen; die Betrage
sind nicht tatigkeitsbezogen zu vervielfachen.

Ein Abzug der Tagespauschale ist auch dann zulassig, wenn den Steuerpflichtigen ein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfigung steht.

8 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6¢ — neu — EStG gelten Uber den Verweis in 8 9 Ab-
satz 5 Satz 1 EStG auch fur den Werbungskostenabzug.

Zu Nummer 3

§ 20 Absatz 6 Satz 3

§ 20 Absatz 6 Satz 3 EStG ermdglicht derzeit keinen ehegattentbergreifenden Ausgleich
nicht ausgeglichener Verluste des einen Ehegatten mit positiven Kapitalertrdgen des ande-
ren Ehegatten im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung. Der BFH hat mit Urteil
VIII R 22/18 vom 23. November 2021 entschieden, dass nicht ausgeglichene Verluste





-90 -

eines Ehegatten aus Kapitalvermdgen im Rahmen einer Veranlagung der Kapitalertrage
zum gesonderten Tarif im Sinne des § 32d Absatz 1 EStG nicht ehegattentbergreifend mit
positiven Kapitalertragen des anderen Ehegatten verrechnet werden kénnen. Nach Ansicht
des BFH mangelt es fir eine ehegattentbergreifende Verlustverrechnung an einer Rechts-
grundlage.

Bisher ermdglicht 8 43a Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz EStG nach Ansicht des BFH den
auszahlenden Stellen lediglich im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs zum Ende eines
Veranlagungszeitraums nach den Vorgaben des § 20 Absatz 6 EStG einen ehegatteniber-
greifenden Verlustausgleich durchzufiihren, wenn die Ehegatten der auszahlenden Stelle
einen gemeinsamen Freistellungsauftrag (8 44a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung
mit § 20 Absatz 9 Satz 2 EStG) erteilt haben. Eine entsprechende Rechtsgrundlage fehle
allerdings fur die Veranlagung. Bei Veranlagung der Kapitalertrage gemaf 8 32d Absatz 4
in Verbindung mit 8 32d Absatz 3 Satz 2 EStG kénne danach jeder Ehegatte nach den Vor-
gaben des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG nicht ausgeglichene eigene Verluste nur mit seinen
eigenen positiven Kapitalertragen verrechnen.

Ein verbleibender nicht ausgeglichener Verlust sei gemal § 20 Absatz 6 Satz 3 in Verbin-
dung mit 8 10d Absatz 4 EStG fur den jeweiligen Ehegatten auf den 31. Dezember geson-
dert festzustellen.

Durch die Ergédnzung des § 20 Absatz 6 Satz 3 EStG wird die ehegattenlbergreifende Ver-
lustverrechnung in der Veranlagung gesetzlich geregelt.

Die Anderung des § 20 Absatz 6 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in
§ 52 Absatz 1 EStG erstmals fur den Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden.

Zu Nummer 4

8§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d

Es handelt sich um eine rein technische bzw. redaktionelle Anpassung.

Nach derzeitiger Rechtslage wird gemafd 8§ 32 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe d EStG ein
volljahriges Kind im steuerlichen Familienleistungsausgleich u. a. dann berilcksichtigt,
wenn es eine Freiwilligenaktivitat im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2018/1475 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 absolviert oder einen Internatio-
nalen Freiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums fur Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend vom 25. Mai 2018 (GMBI S. 545) leistet.

Die Freiwilligendienste sind im Zuge der Verordnung (EU) Nr. 2018/1475 in das eigenstan-
dige EU-Programm Européaisches Solidaritatskorps tibergegangen (u. a. auch ,Erasmus+").
An den Antragsmodalitaten und -voraussetzungen hatte sich durch das neue Programm
gegeniiber dem Europaischen Freiwilligendienst in ,Erasmus+* keine Anderung ergeben.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde die Verordnung (EU) 2018/1475 aufgehoben. Die
ab dem 1. Januar 2021 geltende Verordnung (EU) 2021/888 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 20. Mai 2021 muss korrekt im Gesetz abgebildet werden. Aul3erdem
erfolgt eine sprachliche Anpassung in Bezug auf den in der Verordnung (EU) 2021/888
verwendeten Begriff ,Freiwilligentéatigkeit (vorher ,Freiwilligenaktivitat®).

Zudem muss auf Grund einer Aktualisierung der Richtlinie des Bundesministeriums fir Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend vom 25. Mai 2018 (GMBI S. 545) zum Internationalen
Freiwilligendienst die Fundstelle im Gesetz entsprechend angepasst werden (siehe auch
Artikel 27 des vorliegenden Anderungsgesetzes).

Die Vorschrift wird im Ubrigen tibersichtlicher gegliedert.
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Zu Nummer 5

8§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

Mit der Anderung des § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG durch Artikel 2 des Gesetzes
zur weiteren steuerlichen Forderung der Elektromobilitat und zur Anderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2451) wurde das Wort ,Lohnsteu-
eranmeldungszeitraum* auf Grund eines Versehens zusammengeschrieben. Im gesamten
anderen Text des 8§ 41a EStG steht entweder ,Lohnsteuer-Anmeldung” oder ,Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum®. Dieser Schreibfehler wird nun berichtigt und die Schreibweise wird
vereinheitlicht.

Zu Nummer 6

8§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 und Absatz 2 Satz 2

Die Anderungen stehen in Zusammenhang mit der Einfiihrung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 Uber die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten.
Durch das Gesetz selber wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vor-
schriften vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten.
Durch die Anpassungen erfolgen keine Anderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Ge-
setz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 Uber die Beaufsichtigung von Wertpapi-
erinstituten wird der neue Begriff des Wertpapierinstitut eingefiihrt. Die Begriffe ,Wertpa-
pierhandelsunternehmen” und ,Wertpapierhandelsbank” werden durch den Begriff ,Wert-
papierinstitut” ersetzt.

Zu Nummer 7

8§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1, 2, 2a Buchstabe b, Nummer 3 Buchstabe a, Nummer 4
und 5, Absatz 5 Satz 2 Nummer 3

Die Anderungen stehen in Zusammenhang mit der Einfiihrung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 uber die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten.
Durch dieses Gesetz wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vorschrif-
ten vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten. Durch
die Anpassungen erfolgen keine Anderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Gesetz zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 tber die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-
ten wird der neue Begriff des Wertpapierinstituts eingefiihrt. Die Begriffe ,Wertpapierhan-
delsunternehmen® und ,Wertpapierhandelsbank* werden durch den Begriff ,Wertpapier-
institut* ersetzt. Zudem wurde in 8 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 Buchstabe b EStG eine
sprachliche Vereinheitlichung vorgenommen.

Zu Nummer 8

8§ 44a Absatz 4 Satz 3

Die Anderungen stehen in Zusammenhang mit der Einfiihrung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 Uber die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten.
Durch dieses Gesetz wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vorschrif-
ten vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten. Durch
die Anpassungen erfolgen keine Anderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Gesetz zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 Uber die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-
ten wird der neue Begriff des Wertpapierinstituts eingefuhrt. Die Begriffe ,Wertpapierhan-
delsunternehmen” und ,Wertpapierhandelsbank® werden durch den Begriff ,Wertpapier-
institut” ersetzt.
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Zu Nummer 9

Zu Buchstabe a

8§ 44b Absatz 6 Satz 1 und 4

Die Anderungen stehen in Zusammenhang mit der Einfihrung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 uber die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten.
Durch dieses Gesetz wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vorschrif-
ten vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten. Durch
die Anpassungen erfolgen keine Anderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Gesetz zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 Uber die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-
ten wird der neue Begriff des Wertpapierinstituts eingefiihrt. Die Begriffe ,Wertpapierhan-
delsunternehmen® und ,Wertpapierhandelsbank* werden durch den Begriff ,Wertpapier-
institut” ersetzt.

Zu Buchstabe b

8§ 44b Absatz 7 Satz 3 — neu —

GemalR § 44b Absatz 7 EStG kann eine Erstattung von Kapitalertragsteuerbetragen er-
reicht werden, wenn eine steuerbegtinstigte Korperschaft im Sinne des § 44a Absatz 7 oder
Absatz 8 EStG die Kapitalertrage mittelbar Giber eine Gesamthand bezieht. Der Umfang der
zu gewahrenden Erstattungen bemisst sich nach § 44b Absatz 7 Satz 2 EStG und umfasst
nach den geltenden Regelungen lediglich die Voraussetzungen des § 44a Absatz 4, 7 oder
Absatz 8 EStG. Die Abstandnahmevorschrift des § 44a Absatz 10 EStG fur Ertrdge aus im
Inland sammelverwahrter Aktien (8 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EStG) ist im Wortlaut
des § 44b Absatz 7 Satz 2 EStG nicht aufgefiihrt, wobei sich aus der Gesetzesbegriindung
zum AmtshilfeRLUmMsG die Grinde fur eine Aussparung nicht herleiten lassen (vgl. BT-
Drucksache 17/10000, S. 58). Die Vorschrift des § 44b Absatz 2 EStG zeigt auf, dass eine
endgultige Belastung von steuerbefreiten Korperschaften mit Kapitalertragsteuer auf Kapi-
talertrage im Sinne des 8§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer la EStG — bei Einhaltung der Vo-
raussetzungen des § 36a Absatz 1 bis 3 EStG — vom Gesetzgeber nicht gewollt ist, so dass
die Voraussetzungen auch fiir den Bezug der Kapitalertrage Uber eine Gesamthand zu
schaffen sind.

Die Anderung des § 44b Absatz 7 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in
§ 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2022 geltenden Fassung erstmals fur den Veran-
lagungszeitraum 2022 anzuwenden.

Zu Nummer 10

8§ 45a Absatz 7 Satz 2

Die Anderungen stehen in Zusammenhang mit der Einfihrung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 Uber die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten.
Durch dieses Gesetz wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vorschrif-
ten vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten. Durch
die Anpassungen erfolgen keine Anderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Gesetz zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 Uber die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-
ten wird der neue Begriff des Wertpapierinstituts eingefuhrt. Die Begriffe ,Wertpapierhan-
delsunternehnmen® und ,Wertpapierhandelsbank* werden durch den Begriff ,Wertpapier-
institut* ersetzt.

Zu Nummer 11

8 45b Absatz 3 Satz 3 und Absatz 7 Satz 2
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Die Anderungen stehen in Zusammenhang mit der Einfihrung des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 Uber die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten.
Durch dieses Gesetz wurden bereits Anpassungen der einkommensteuerlichen Vorschrif-
ten vorgenommen, die jedoch nicht alle vorzunehmenden Anpassungen abbildeten. Durch
die Anpassungen erfolgen keine Anderungen des materiellen Inhalts. Mit dem Gesetz zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 Uber die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-
ten wird der neue Begriff des Wertpapierinstituts eingefiihrt. Die Begriffe ,Wertpapierhan-
delsunternehmen® und ,Wertpapierhandelsbank* werden durch den Begriff ,Wertpapier-
institut” ersetzt.

Zu Nummer 12
Zu Buchstabe a

8§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f

Die bisher geltenden Regeln zur Besteuerung beschrankt Steuerpflichtiger, die nur auf
Grund der Vermietung und Verpachtung oder der Verdu3erung eines in ein inlandisches
offentliches Buch oder Register eingetragenen Rechts (sog. Registerfalle) der Besteuerung
in Deutschland unterliegen, sind den Erkenntnissen einer Evaluation der geltenden Rechts-
lage durch das Bundesministerium der Finanzen (vgl. Bericht des Bundesministeriums der
Finanzen zur Evaluation der geltenden Rechtslage der Besteuerung beschréankt Steuer-
pflichtiger, die inlandische Einkiinfte aus der Uberlassung von Rechten erzielen, die in ein
inlandisches offentliches Buch oder Register eingetragen sind - sogenannte Registerfalle -,
abrufbar im Internet unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standard-
artikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2022-06-
28-bericht-evaluation-registerfaelle-deutsch.pdf?___blob=publicationFile&v=2) folgend zu-
rickzufiihren und damit fur die Zukunft weitgehend abzuschaffen. Der Besteuerungsan-
spruch ist bei Registerfallen ab dem 1. Januar 2023 auf Beziehungen zu nichtkooperativen
Steuerhoheitsgebieten im Sinne des § 2 des Steueroasen-Abwehrgesetzes (StAbwG) zu
beschranken.

Hierfir sind nach den Ergebnissen der Evaluation folgende Griinde malgeblich:

— Das sich bisher fiir die Vergangenheit abzeichnende Steueraufkommen l&sst sich nicht
in die Zukunft fortschreiben. Ein Steueraufkommen entsteht bei Registerfallen in der
Regel nur in Fallen, in denen die Einkiinfte aus der Uberlassung der im Inland registrier-
ten Rechte von einer Person erzielt werden, die in einem Staat ansassig ist, mit dem
kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) besteht. In DBA-Fallen
steht Deutschland dagegen in der Regel kein Quellenbesteuerungsrecht zu, sodass
der Steuerpflichtige eine Freistellung vom Steuerabzug nach § 50c Absatz 2 Satz 1
EStG beantragen kann. Ist zunachst eine Steuer einbehalten und abgefihrt worden,
kann deren Erstattung nach 8 50c Absatz 3 EStG verlangt werden. Die Evaluierung hat
gezeigt, dass international agierende Unternehmen dazu ubergegangen sind in
Deutschland registrierte Rechte auf Konzerngesellschaften zu Ubertragen, die in Staa-
ten ansassig sind, mit denen Deutschland DBA abgeschlossen hat, die ein Besteue-
rungsrecht des Quellenstaats in diesen Fallen nicht vorsehen. Dies fiihrt dazu, dass in
Deutschland in Zukunft final kein Steueraufkommen entsteht. (hierzu ausfuhrlich:
S. 20 ff. des 0. a. Berichts des Bundesministeriums der Finanzen).

— Es besteht ein sehr hoher Verwaltungs- und Befolgungsaufwand, dem insbesondere in
solchen Fallen, bei denen final, auf Grund der durchzufiihrenden abkommensrechtli-
chen Entlastung vom Steuerabzug, kein Steueraufkommen gegenibersteht (vgl.
S. 6 ff. des 0. a. Berichts des Bundesministeriums der Finanzen). Der Verwaltungs-
und Befolgungsaufwand ist fiir Registerfalle auf Grund der zur Bestimmung der Zah-
lungsstrome und der gegebenenfalls durchzufihrenden Schétzung der Besteuerungs-
grundlagen insbesondere bei Lizenzbindeln gegeniiber den Regelfdllen des § 50a
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EStG signifikant erhdht. Ein zu erwartendes geringes Steueraufkommen rechtfertigt
diese hohe administrative Belastung in Zukunft nicht.

— International hat man sich auf Ebene der OECD im Rahmen des sog. Zwei-Saulen-
Projekts auf die Einfuhrung einer globalen effektiven Mindestbesteuerung unter
Saule 2 sowie die teilweisen Neuverteilung von Besteuerungsrechten unter Saule 1 mit
dem Ziel geeinigt, aggressiver Gewinnverlagerung und schadlichem Steuerwettbewerb
ein Ende zu setzen und eine fairere Allokation von Besteuerungsrechten zu erreichen.
Bei erfolgreicher Einfihrung dieser Malinahmen kann davon ausgegangen werden,
dass der Anreiz einer Ruckverlagerung von in Deutschland registrierten Rechten auf
Gesellschaften, die in Staaten ansassig sind, mit denen Deutschland kein DBA abge-
schlossen hat, zukinftig nicht im gleichen MalRe besteht (vgl. S. 21 und 23 des o. a.
Berichts des Bundesministeriums der Finanzen). Gleichzeitig kann dadurch auch das
Petitum der Staatengemeinschaft unterstitzt werden, durch die Rickfihrung unilate-
raler Besteuerungsmafinahmen einer Fragmentierung der internationalen Steuer-
rechtslandschaft entgegenzuwirken (vgl. zur internationalen Kritik und den weiteren Im-
plikationen der Einfihrung des Zwei-Saulen-Projekts der OECD, siehe S. 22 ff. des
0. a. Berichts des Bundesministeriums der Finanzen).

— Fidr Zahlungen von Vergitungen an Glaubiger, die in Steuerhoheitsgebieten im Sinne
des § 2 StAbwG anséssig sind, sind die Regelungen hingegen weiterhin aufrechtzuer-
halten. Das gilt insbesondere in Bezug auf Steuerhoheitsgebiete, welche die internati-
onalen Vereinbarungen zur zwischenstaatlichen Zusammenarbeit und weitere interna-
tionale Standards im Steuerbereich nicht einhalten.

Konkret wird die Registeranknipfung in 8 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f fiir Rechte
Zufliisse von Vergiitungen fir die Uberlassung von Rechten, die in ein inlandisches offent-
liches Buch oder Register eingetragen sind, nach dem 31. Dezember 2022 aufgehoben.
Die Registerankniupfung wird aber in den von 8 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG erfass-
ten Rechten Uber den 31. Dezember 2022 hinaus aufrechterhalten. Damit wird sicherge-
stellt, dass insbesondere Einkinfte, die aus in ein inlandisches Schiffsregister eingetrage-
nen Schiffsregisterrechten erzielt werden, weiter von der Steuerpflicht umfasst sind. Glei-
ches gilt fir Rechte, die den Vorschriften des birgerlichen Rechts tUber Grundstlicke unter-
liegen (insbesondere Erbbaurechte und Mineralgewinnungsrechte). In diesen Féllen greifen
die fur die Abschaffung der Registeranknipfung bei den Ubrigen Rechten aufgezeigten
Grinde nicht.

Daneben hat die Evaluation der geltenden Rechtslage durch das Bundesministerium der
Finanzen auch gezeigt, dass die Behandlung in Fallen der Drittlizenzierung — also einer
Lizenzierung auf3erhalb von Konzernstrukturen und nicht zwischen nahestehenden Perso-
nen — auch fur die Vergangenheit reformbediirftig ist und aus den folgenden Griinden ab-
geschafft werden sollte:

Die Evaluation des Bundesministeriums der Finanzen zeigt, dass die aus der materiellrecht-
lichen Steuerpflicht folgenden verfahrensrechtlichen Verpflichtungen durch die Betroffenen
in der Praxis in vielen Fallen nicht umgesetzt werden kénnen, da die notwendigen Informa-
tionen nicht in der Sphére der Steuerpflichtigen liegen und fur die Vergangenheit nicht oder
nur mit unzumutbarem Aufwand zu beschaffen sind. Dies kann dazu fuhren, dass nur auf
Grund der praktisch nicht beizubringenden Unterlagen negative Konsequenzen zulasten
der Steuerpflichtigen gezogen wuirden.

Es kommt erschwerend hinzu, dass die deutsche Registerfallbesteuerung nicht den inter-
nationalen Regelfall darstellt und die angeforderten Informationen daher nicht im internati-
onal ublichen Rahmen zwischen Unternehmen weitergegeben werden. Die Lizenznehmer
der Drittlizenzierung erkennen vor allem bei Lizenzbiindeln regelm&Rig nicht den Bezug zur
deutschen Besteuerung, da ihnen je nach Fallgestaltung gar nicht bewusst ist, dass in
Deutschland eingetragene Rechte betroffen sein kénnen oder keine Aktivitat auf dem





-95-

deutschen Markt stattfindet. Es besteht daher oftmals kein Versténdnis dafur, unterneh-
mensinterne Daten zwischen Vergitungsglaubiger und -schuldner wechselseitig zur Verfi-
gung zu stellen. Dies kann insbesondere die Beantragung einer Freistellung praktisch na-
hezu unmdglich machen. Die Vertragspartner sind nicht zur Ubermittlung der Informationen,
die in der Sphére des jeweils anderen Vertragspartners liegen, verpflichtet.

Gleichzeitig zeigt der Bericht auch, dass auf Grund der bei Drittlizenzen bisher bekannten
divergierenden Fallgestaltungen das Steueraufkommen voraussichtlich im erheblichen
MalRe geringer sein wird, als bei konzerninternen Gestaltungen. Die Evaluation des Bun-
desministeriums der Finanzen zeigt auf, dass Drittlizenzen in untersuchten Fallkonstellati-
onen Uber abweichende Strukturen abgewickelt (zu Einzelheiten siehe S. 10 ff.) werden,
als bei unternehmens(gruppen)internen Uberlassungsvorgangen. Diese abweichenden
Strukturen fihren in diesen Fallen dazu, dass in Deutschland auf Grund eines gegebenen
abkommensrechtlichen Erstattungs- oder Freistellungsanspruchs final kein Steueraufkom-
men verbleibt. Damit entstehen in weit geringeren Umfang Sachverhalte, die im Ergebnis
in Deutschland tatsachlich besteuert werden kénnen.

Gleichzeitig ist der Befolgungsaufwand bei Unternehmen noch deutlich héher, als bei Fallen
innerhalb eines Konzerns oder einer Konzerngruppe und zum Teil in der Praxis nur einge-
schrankt umfassend erfullbar. Dieses sachliche Unterscheidungsmerkmal der auf Grund
der Fallkonstellation abweichenden Befolgungslasten bei den Betroffenen und das nur zu
erwartende geringe Steueraufkommen aus diesen Féllen rechtfertigt es, den Besteuerungs-
anspruch in diesen Féllen zuriickzunehmen.

Dies wird auch dadurch gestitzt, dass auf Grund der Einbeziehung von Dritten, also von
Personen, die nicht nahestehend im Sinne des 8§ 1 Absatz 2 des Aul3ensteuergesetzes
sind, ein natirlicher Interessengegensatz zwischen den Vertragsparteien besteht, der eine
Gestaltung Uber Staaten, mit denen Deutschland kein Doppelbesteuerungsabkommen ab-
geschlossen hat aus diesen strukturellen Griinden unwahrscheinlich macht. Der Dritte hat
ein Interesse daran, dass der Uberlassungsvorgang an ihn Abkommensschutz genieRt.
Dies spiegelt sich gerade in den in der Praxis zu beobachtenden abweichenden Fallgestal-
tungen bei Drittlizenzierungen im Vergleich zu unternehmes(gruppen)internen Vorgangen.

Insgesamt wird dazu regelungstechnisch der in Buchstabe f Satz 1 verwandte Begriff
.Rechte” durch ,Rechte im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG oder sonstige
Rechte” ersetzt und durch den Satz 2 — neu - ergénzt. Durch Satz 2 wird sichergestellt,
dass in Zukunft nicht bereits die alleinige Eintragung eines sonstigen Rechts in ein inlandi-
sches offentliches Buch oder Register zu einer Steuerpflicht der Uberlassung dieses sons-
tigen Rechts fihrt.

Sonstige Rechte sind alle Rechte, die vom bisherigen Rechtsbegriff der Norm umfasst wa-
ren (unter anderem Patent-, Marken- und Sortenrechte), mit Ausnahme der Rechte im
Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG. Damit wird der grundsatzliche Besteue-
rungsanspruch fir alle Rechte nicht aufgegeben, sondern nur im Rahmen der Ausnahme
beschrankt.

Fur die sonstigen Rechte wird durch den Satz 2 — neu — die Beschrankungen der Besteue-
rung zunachst fur Falle vollzogen, in denen die Rechteliberlassung zwischen nahestehen-
den Personen im Sinne des 8 1 Absatz 2 des Aul3ensteuergesetzes stattfindet. Der Verweis
auf 8 1 Absatz 2 des Aul3ensteuergesetzes stellt dabei sicher, dass alle Falle zwischen
unabhangigen Dritten, bei denen auf Grund eines bestehenden Interessengegensatzes die
Wahrscheinlichkeit fir Gestaltungen tber Staaten, mit denen Deutschland kein Doppelbe-
steuerungsabkommen abgeschlossen hat, geringer und gleichzeitig die Verflugbarkeit von
Informationen fur die Vertragspartner stark eingeschrankt ist, von der beschrénkten Steu-
erpflicht ausgenommen werden.
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Auch werden nach Satz 2 solche VerauRRerungen und Vergitungen von der Steuerpflicht
nach Satz 1 ausgenommen, bei denen die VerauRerung nach dem 31. Dezember 2022
erfolgte oder die Vergitungen nach dem 31. Dezember 2022 zuflieBen. Damit wird der
Wegfall des Besteuerungsanspruchs bei der VerauRerung und der Vermietung und Ver-
pachtung von sonstigen Rechten, die in ein inlandisches offentliches Buch oder Register
eingetragen sind und nur aus diesem Grund ein deutscher Besteuerungsanspruch entsteht,
im Einkommensteuergesetz fir die Zukunft sichergestellt.

Die weiteren Regelungen des § 49 Absatz 1 Nummer 2 EStG stellen einen hinreichenden
Inlandsbezug und damit einen angemessenen Besteuerungsanspruch bei gewerblichen
Einklinften bei beschrankt Steuerpflichtigen im Anwendungsbereich des Einkommensteu-
ergesetzes sicher.

Zu Doppelbuchstabe bb

Zu Buchstabe b

8§ 49 Absatz 1 Nummer 6

Entsprechend der Anderung in § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f EStG wird die Regis-
teranknipfung in 8§ 49 Absatz 1 Nummer 6 EStG fur Rechte ebenfalls fur die Zukunft auf-
gegeben und auf Rechte im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG beschrankt.
Damit wird sichergestellt, dass insbesondere Einkinfte, die aus in ein inlandisches Schiffs-
register eingetragenen Schiffsregisterrechten erzielt werden, weiter von der Steuerpflicht
umfasst sind. Gleiches gilt fir Rechte, die den Vorschriften des birgerlichen Rechts Uber
Grundstucke unterliegen (insbesondere Erbbaurechte und Mineralgewinnungsrechte). Wei-
terhin wird — wie bei Nummer 2 Buchstabe f — die Besteuerung von Drittlizenzen, als von
Rechtelberlassungen an nicht nahestehende Personen — riickwirkend abgeschafft.

Damit wird sichergestellt, dass auch in Fallen, in denen keine gewerblichen Einklinfte vor-
liegen, die Besteuerung entsprechend des mit der Anderung verfolgten Zwecks (siehe zu
Buchstabe a) zurtckgefuhrt wird. Insbesondere bleiben damit vom Besteuerungsanspruch
auch in Zukunft die Falle der Uberlassung von Rechten im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 EStG erfasst. Weiter bleiben solche Féalle in denen der Vergltungsglaubiger als
nahestehende Person bei sonstigen Rechten keine gewerblichen Einkilinfte, sondern ver-
mogensverwaltende Einkiinfte erzielt (etwa Féalle einer vermdgensverwaltenden Private-
Equity-Struktur) vom Besteuerungsanspruch des § 49 EStG erfasst. Im Ubrigen wird auch
hier der Besteuerungsanspruch zurickgenommen.

Zu Doppelbuchstabe bb
Zu Nummer 13
Zu Buchstabe a

8§ 51 Absatz 4 Nummer 1

§ 51 Absatz 4 Nummer 1 EStG erméchtigt das Bundesministerium der Finanzen im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehorden der Lander die Vordrucke fir die Steuerbeschei-
nigung nach § 50a Absatz 5 Satz 6 EStG (nach Gesetz zur Modernisierung der Entlastung
von Abzugsteuer und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (BGBI. | 2021 S. 1259)
§ 50a Absatz 5 Satz 7 EStG) zu bestimmen. Da das Bundeszentralamt flr Steuern nach
8 5 Nummer 12 des Finanzverwaltungsgesetzes fur die Durchfiihrung des Steuerabzugs
nach 8 50a Absatz 1 EStG ausschliel3lich zusténdig ist, soll die Zustandigkeit in den § 51
Absatz 4 Nummer 1d EStG Ubernommen und aus dem § 51 Absatz 4 Nummer 1 EStG ge-
strichen werden.
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Zu Buchstabe b

8§ 51 Absatz 4 Nummer 1d

§ 51 Absatz 4 Nummer 1d EStG weist bisher die Zustandigkeit fur die Bestimmung der Vor-
drucke beim Steuerabzugsverfahren nach § 50a Absatz 1 EStG dem Bundesministerium
der Finanzen zu. Die Zustandigkeit fir die Bestimmung der amtlichen Muster nach
§ 50a Absatz 5 Satz 7 EStG ist bisher nicht explizit dem Bundesministerium der Finanzen
zugewiesen. Da das Bundeszentralamt flr Steuern nach 8 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12
FVG fir die Durchfiihrung des Steuerabzugs nach § 50a Absatz 1 EStG ausschlie3lich zu-
standig ist, soll die Zustandigkeit fur die Bestimmung der amtlichen Muster, die der Vergi-
tungsschuldner an den Vergutungsglaubiger nach § 50a Absatz 5 Satz 7 EStG im Rahmen
dieses Steuerabzugverfahrens ausstellen muss, dem Bundesministerium der Finanzen al-
leine obliegen.

Zu Nummer 14
Zu Buchstabe a

8§ 52 Absatz 4 Satz 5 bis 8 — neu —

Satz 5 regelt die erstmalige Anwendung fur den Veranlagungszeitraum 2021, da das Ge-
setz zur Einfuhrung der Grundrente fur langjahrige Versicherung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung mit unterdurchschnittichem Einkommen und fiir weitere Mal3nahmen zur
Erhohung der Alterseinkommen vom 12. August 2020 (BGBI. I S. 1879) in seinem hier we-
sentlichen Teil am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist.

Fur berechtigte Empfangerinnen und Empfanger, die bereits im Jahr 2021 einen Zuschlag
fur langjahrige Versicherung nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (Grundrentenzu-
schlag) erhalten haben, wurde dieser Teilbetrag in den Rentenbezugsmitteilungen fur den
Veranlagungszeitraum 2021, die in Anwendung von 8§ 22a Absatz 1 Satz 1 EStG i. V. m.
§ 93c Absatz 1 Nummer 1 AO bis zum 28. Februar 2022 zu tbermitteln waren, an die Fi-
nanzverwaltung gemeldet. Nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung Bund und
des Bundesministeriums fiir Arbeit und Soziales kann nicht ausgeschlossen werden, dass
auch in den Rentenbezugsmitteilungen fur den Veranlagungszeitraum 2022, die bis zum
28. Februar 2023 zu ubermitteln sind, dieser Teilbetrag noch enthalten sein wird. Um der
rickwirkenden Steuerfreistellung zum 1. Januar 2021 durch Artikel 3 dieses Gesetzes
Rechnung zu tragen, sieht Satz 6 bis zum letzten Tag des Monats Februar 2024 eine Ver-
pflichtung fur die Trager der gesetzlichen Rentenversicherung als mitteilungspflichtige Stel-
len im Rentenbezugsmitteilungsverfahren vor, fur die Leistungsempfangerinnen und -emp-
fanger entsprechend korrigierte Rentenbezugsmitteilungen an die Finanzverwaltung zu
Ubermitteln, wenn in der fur das jeweilige Leistungsjahr zuletzt an die Finanzverwaltung
Ubermittelten Rentenbezugsmitteilung der Grundrentenzuschlag in den auf der Grundlage
von § 22a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG Ubermittelten Daten enthalten ist. Diese Ver-
pflichtung zur Ubermittlung korrigierter Rentenbezugsmitteilungen fur Trager der gesetzli-
chen Rentenversicherung ist erforderlich, da anhand der vorliegenden Mitteilungen die
Hohe der auf den Grundrentenzuschlag entfallenden Rentenleistung fir die Finanzverwal-
tung nicht erkennbar ist. Eine durch die grundrentenzuschlagsberechtigte Person zu erbrin-
gende Nachweisfihrung soll vermieden werden, um fiir diese keinen zusatzlichen Aufwand
entstehen zu lassen. Zudem wird nicht jeder Grundrentenzuschlagsberechtigte bereits ein-
kommensteuerlich veranlagt, so dass eine zusatzliche Aufforderung zur Nachweisfiihrung
auch zusatzlichen Aufwand fur die Finanzverwaltung nach sich ziehen wirde. Fir die be-
troffenen Tréger der gesetzlichen Rentenversicherung durfte der einmalige Aufwand zur
Ubermittlung von korrigierten Rentenbezugsmitteilungen nur fiir die Personen, an die ein
Grundrentenzuschlag geleistet wurde, vertretbar sein.

In Satz 7 wird eine eigene__Anderungsvorschrift fur betroffene Einkommensteuerbescheide
vorgesehen. Infolge der Ubermittlung eines korrigierten Datensatzes nach Satz 6 wird
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durch die Satze 7 und 8 sichergestellt, dass - auch bestandskréftige — Einkommensteuer-
bescheide zu andern sind, allerdings nur in dem Umfang, der sich aus der korrigierten Ren-
tenbezugsmitteilung nach Satz 6 ergibt. Andere Anderungsvorschriften bleiben unberiihrt.
Zu Buchstabe b

§ 52 Absatz 6 Satz 12 — neu —

Die geéanderte Fassung von 8§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6¢ EStG ist fir nach dem
31. Dezember 2022 in der hauslichen Wohnung ausgelbte Tatigkeiten anzuwenden.

Zu Buchstabe ¢

8§ 52 Absatz 45a Satz 3 — neu —

§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe f Satz 1 und 2 und Nummer 6 EStG in der Fas-
sung des vorliegenden Anderungsgesetzes ist auf alle offenen Falle anzuwenden.

Zu Nummer 15
Zu Buchstabe a
8 65

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Der bisherige 8§ 65 Absatz 1 EStG enthalt
eine abschlieliende Aufzéhlung von Leistungen, die den Kindergeldanspruch ausschliel3en.
Da gegenwartig weder die genannten Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung noch Kinderzuschiisse aus der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden, ist
8§ 65 EStG dementsprechend anzupassen.

Zu Doppelbuchstabe aa
§ 65

Es handelt sich um eine Folgednderung aus der nachfolgenden Aufhebung des Absatzes 2.
Der einzig verbleibende bisherige Absatz 1 wird zum Wortlaut des § 65 EStG.

Zu Doppelbuchstabe bb
8§65 Satz 1

8§ 65 Satz 1 EStG wird neu gefasst und die bisherige Nummer 1 entféllt. Nach der bisheri-
gen Regelung in 8 65 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG wird Kindergeld nicht fur ein Kind
gezahlt, fur das Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (8 217 Absatz 3
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch) oder Kinderzuschiisse aus den gesetzlichen Ren-
tenversicherungen (8 270 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) zu zahlen sind oder bei
entsprechender Antragstellung zu zahlen waren.

Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversicherung werden bei der Neubewilligung von
Verletztenrenten nicht mehr gewahrt. Eine hierfur geltende Ubergangsregelung in § 217
Absatz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch wurde durch das Siebte Gesetz zur Ande-
rung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 12. Juni 2020
(BGBI. 1'S. 1248) zum 1. Juli 2020 aufgehoben.

Zudem wurde durch das Sechste Gesetz zur Anderung des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch und anderer Gesetze vom 11. November 2016 (BGBI. | S. 2500) § 270 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch aufgehoben, da die Regelung wegen Zeitablaufs keine
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Bedeutung mehr hat. Ein Kinderzuschuss wurde letztmalig im Oktober 2011 gezahlt (BT-
Drucksache 18/8487 S. 56).

Die bisherige Nummer 1 ist daher zu streichen und die abschlieRende Aufzahlung in § 65
EStG anzupassen.

8§ 65 Satz 1 Nummer 1 EStG

Die neue Nummer 1 entspricht der bisherigen Nummer 2 und ist lediglich redaktionell an-
zupassen.

Auslandische Leistungen schlieRen nach der bisherigen Regelung in § 65 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 EStG eine Kindergeldzahlung aus, wenn sie entweder dem deutschen Kinder-
geld oder der Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder dem Kinderzu-
schuss aus der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar sind.

Bisher enthielt 8§ 65 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG einen Verweis auf die unter Num-
mer 1 genannten Leistungen. Wegen der Aufhebung der bisherigen Nummer 1 ist eine re-
daktionelle Folgeanderung vorzunehmen und die zu vergleichenden Leistungen sind direkt
zu benennen. Denn auch wenn die Leistungen in Deutschland nicht mehr gewahrt werden,
kénnen im Ausland vergleichbare Leistungen weiterhin geleistet werden. Eine ausfihrliche
Ubersicht iber vergleichbare Leistungen ist im Bundessteuerblatt versffentlicht (BStBI 2017
| S. 151).

§ 65 Satz 1 Nummer 2

Die neue Nummer 2 entspricht der bisherigen Nummer 3 und ist inhaltlich unveréndert.
Zu Doppelbuchstabe cc

§ 65 Satz 3

Es handelt sich um eine Folgednderung aus dem Wegfall der bisherigen Nummer 1 und
der Umnummerierung der bisherigen Nummer 3 zu Nummer 2.

Zu Buchstabe b

8§ 65 Absatz 2 — aufgehoben —

Die bisherige Regelung in 8 65 Absatz 2 EStG sah vor, dass Kindergeld in Héhe des Un-
terschiedsbetrags geleistet wird, wenn der Bruttobetrag der Kinderzulage aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung oder des Kinderzuschusses aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung niedriger als das Kindergeld nach 8§ 66 EStG ist und der Unterschiedsbetrag mindes-
tens 5 Euro betragt.

Durch den Wegfall der Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung und des Kin-
derzuschusses aus der gesetzlichen Rentenversicherung ist diese Regelung nicht mehr
erforderlich und wird ersatzlos aufgehoben.

Zu Artikel 2 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)

Inhaltstibersicht, 8 2 Absatz 6 Satz 1, 8 32b Absatz 2 Satz 2 und 3, 8 32c und 8 52 Ab-
satz 43a und 44

Allgemeines

Mit Beschluss des Zweiten Senats vom 8. Dezember 2021 (Az. 2 BvL 1/13) hat das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) entschieden, dass die Tarifbegrenzung bei
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Gewinneinkinften gemanR § 32c EStG sowie 8 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG in Verbin-
dung mit § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 EStG in der jeweils fir das Jahr 2007 geltenden
Fassung nicht mit dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar ist. Das BVerfG hat den Ge-
setzgeber mit seinem Beschluss verpflichtet, spatestens bis zum 31. Dezember 2022 riick-
wirkend fur den Veranlagungszeitraum 2007 eine Neuregelung zu treffen. Der Beschluss
des BVerfG betrifft eine Sonderregelung des Einkommensteuergesetzes, die nur fur den
Veranlagungszeitraum 2007 anwendbar war. Er hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf
das geltende Recht.

Ab 2007 wurde fur Einkinfte Uber 250 000 Euro (bei der Einzelveranlagung) beziehungs-
weise 500 000 Euro (bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten) der Spitzensteuersatz
von 42 Prozent auf 45 Prozent erhoht. Hiervon wurden nur fir den Veranlagungszeitraum
2007 Gewinneinkinfte durch eine Tarifbegrenzung gemaf § 32c EStG ausgenommen. Zu-
gleich wurde sichergestellt, dass auch beim Progressionsvorbehalt gemanR § 32b Absatz 2
Satz 2 und 3 EStG der Steuersatz fur Gewinneinkinfte auf 42 Prozent beschrankt blieb.

Zur Herstellung eines verfassungsmafigen Zustands fiir den Veranlagungszeitraum 2007
hat das BVerfG in Rz. 91 seines Beschlusses ausgefiihrt, dass der Gleichheitsverstol}
durch die Rickkehr zu einem einheitlichen Spitzensteuersatz von 42 Prozent fir samtliche
Einkunftsarten oder durch die Streichung der begtinstigenden Norm behoben werden kann.
Nicht mehr anfechtbare Entscheidungen, die auf einer flr mit der Verfassung unvereinbar
erklarten Norm beruhen, bleiben dabei grundsatzlich unberthrt (vgl. BVerfGE 81, 363
<384>; 87, 153 <178>; 94, 241 <266 f.>).

Zur Umsetzung des Beschlusses des BVerfG werden insbesondere aus haushalterischen
Grunden sowie im Hinblick auf die Umsetzung im Verwaltungsvollzug die Regelungen des
§ 32c EStG sowie des § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG ruckwirkend fur 2007 aulRer Kraft
gesetzt. Aus der rickwirkenden Aufhebung der begiinstigenden Norm resultieren insoweit
keine Steuernachzahlungen bzw. Nachzahlungszinsen fur Steuerpflichtige, die im Veranla-
gungszeitraum 2007 tarifbeglinstigte Gewinneinkiinfte erzielt hatten. Eine Anwendung zu-
ungunsten der Steuerpflichtigen ist hier grundsatzlich wegen des gesetzlichen Vertrauens-
schutzes ausgeschlossen (8§ 176 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO).

Aufhebung der Regelungen im Steuerdnderungsgesetz 2007

Die Tarifbegrenzung bei Gewinneinklinften gemaR § 32c EStG in Verbindung mit 8 32a
Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 EStG in der fir das Jahr 2007 geltenden Fassung wurde durch
das Steuerénderungsgesetz 2007 vom 19. Juli 2006 (BGBI. | S. 1652) eingefihrt. Die in
den Nummern 1 bis 4 enthaltenen Anderungsbefehle der Regelungen des Steuerénde-
rungsgesetzes 2007 sollen zu einer riickwirkenden Aufhebung der materiell-rechtlichen Re-
gelungen (inkl. der Anwendungsregelung in 8 52 EStG) fir den Veranlagungszeitraum 2007
fuhren.

Das Einkommensteuergesetz in der ab dem Veranlagungszeitraum 2008 geltenden Fas-
sung wurde hingegen durch Artikel 1 des Blrgerentlastungsgesetzes Krankenversicherung
vom 26. Juli 2009 (BGBI. I S. 1959) und durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anpassung des
nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Anderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften vom 25. Juli 2014 (BGBI. | S. 1266) redaktionell bereinigt und die Re-
gelungen zur Tarifbegrenzung fur Gewinneinktinfte aufgehoben. Dies vor dem Hintergrund,
dass die TarifermaRigung nach 8§ 32c EStG inkl. der Folgeanderungen nur fur den Veran-
lagungszeitraum 2007 anwendbar war.

Aufhebung der Regelungen im Jahressteuergesetz 2007

Es handelt sich um Folgeanderungen zur Umsetzung des Beschlusses des BVerfG vom
8. Dezember 2021 (Az. 2 BvL 1/13). Das Jahressteuergesetz 2007 vom 13. Dezem-
ber 2006 (BGBI. | S. 2878) enthielt bezogen auf das Steueranderungsgesetz 2007 vom
19. Juli 2006 (BGBI. | S. 1652) Folgeadnderungen, um auch beim Progressionsvorbehalt
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gemal § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG den Steuersatz fur Gewinneinkiinfte auf 42 Pro-
zent zu beschranken. Zu diesem Zweck wurde mit demv. g. Gesetz die Regelung des § 32c
EStG um einen Absatz 4 und die Regelung des § 32b Absatz 2 EStG um die Satze 2 und
3 erganzt. Zur Umsetzung des Beschlusses des BVerfG soll die entsprechende Anderung
der Regelungen des Jahressteuergesetzes 2007 zu einer riickwirkenden Aufhebung der
materiell-rechtlichen Regelungen (inkl. der Anwendungsregelungen in 8 52 EStG) fur den
Veranlagungszeitraum 2007 fuhren.

Die ruckwirkende Aufhebung der Tarifbegrenzung bei Gewinneinkiinften gemaR § 32c
EStG sowie § 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG in Verbindung mit § 32a Absatz 1 Satz 2
Nummer 5 EStG findet fur alle fir den Veranlagungszeitraum 2007 noch offenen Veranla-
gungsfalle Anwendung. Offene Falle sind alle bei Inkrafttreten des vorliegenden Anderungs-
gesetzes bereits beschiedenen, aber noch nicht abgeschlossenen Verwaltungsverfahren,
wenn insbesondere auf Grund eines noch anhangigen auf3ergerichtlichen oder gerichtli-
chen Rechtsbehelfs noch keine Unanfechtbarkeit der Einkommensteuerfestsetzung 2007
eingetreten ist.

Zu Artikel 3 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)

8§ 3 Nummer 14a — neu —

Mit dem Gesetz zur Einfihrung der Grundrente fur langjahrige Versicherung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittichem Einkommen und fir weitere Mal3-
nahmen zur Erhéhung der Alterseinkommen vom 12. August 2020 (BGBI. | S. 1879) wurde
u. a. ein einkommensabhéangiger Zuschlag zur Rente fir langjahrige Versicherung in der
gesetzlichen Rentenversicherung eingefuhrt. Die Ermittlung des individuellen Grundrenten-
zuschlags erfolgt nach einer gesetzlich festgelegten Berechnungsmethode. Zur Feststel-
lung des Grundrentenbedarfes findet eine Einkommensprifung statt; tbersteigt das Ein-
kommen gesetzlich festgelegte Einkommensfreibetrége, findet eine Kurzung des Grund-
rentenzuschlags statt. Ein dem Grunde nach bestehender Anspruch auf einen Grundren-
tenzuschlag kann auf Grund der Einkommensprifung daher der Héhe nach in den einzel-
nen Jahren variieren.

Mit der Einfihrung des Grundrentenzuschlags wurde das Ziel verfolgt, das Vertrauen in das
Grundversprechen des Sozialstaates auf Absicherung und in die Leistungsfahigkeit der ge-
setzlichen Rentenversicherung zu starken. Vor diesem Hintergrund sollte auch aus steuer-
licher Sicht sichergestellt werden, dass der die Lebensleistung der berechtigten Person an-
erkennende Grundrentenzuschlag nicht geschmaélert wird. Dem tragt der vorliegende Ge-
setzentwurf dadurch Rechnung, dass der Betrag der Rente, der auf Grund des Grundren-
tenzuschlags geleistet wird, steuerfrei gestellt wird. Dadurch kann der Grundrentenzu-
schlag steuerlich unbelastet in voller Hohe zur Verfiigung stehen und so ungeschmaélert zur
Sicherung des Lebensunterhaltes beitragen.

Zu Artikel 4 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a

8§ 3 Nummer 71 Satz 2

Redaktionelle Folgednderung wegen der Anfigung der neuen Nummer 72.
Zu Buchstabe b

8§ 3 Nummer 72 — neu —
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Die Installation von Photovoltaikanlagen insbesondere auf Wohngeb&uden kann zur Be-
schleunigung der Energiewende und des Ausbaus der erneuerbaren Energien einen erheb-
lichen Beitrag leisten. In der Praxis wird die Installation von Photovoltaikanlagen jedoch
haufig durch birokratische Hirden erschwert, insbesondere durch die mit dem Betrieb einer
Photovoltaikanlage verbundenen steuerlichen Pflichten. Aufgrund der geringen Einspeise-
vergltungen kann zudem mit kleinen Photovoltaikanlagen auf, an und in Gebauden, wie
sie in einigen Bundeslandern aufgrund baurechtlicher Vorgaben bei Neubauvorhaben be-
reits verpflichtend zu installieren sind, regelmaRig kein Totaliberschuss mehr erzielt wer-
den. Steuerpflichtige sehen sich daher in vielen Fallen einige Jahre nach der Installation
der Anlage mit Fragen der Finanzverwaltung zum Nachweis der Gewinnerzielungsabsicht
konfrontiert.

Zur Erreichung dieses Ziels wird eine Steuerbefreiung eingefiihrt. Die Steuerbefreiung gilt
dabei fur den Betrieb einer einzelnen Anlage oder mehrerer Anlagen bis max. 100 kW
(peak). Die 100-kW (peak)-Grenze ist dabei pro Steuerpflichtigem (natirliche Person oder
Kapitalgesellschaft) oder pro Mitunternehmerschaft zu prufen.

Buchstabe a

Mit dem Ziel des Abbaus birokratischer Hiirden und der Setzung eines steuerlichen Anrei-
zes zum Ausbau der erneuerbaren Energien, werden Einnahmen aus dem Betrieb von Pho-
tovoltaikanlagen mit einer installierten Gesamtbruttoleistung It. Marktstammdatenregister
auf, an oder in Einfamilienhdusern (einschlie3lich Dachern von Garagen und Carports und
anderweitiger Nebengebé&ude) oder nicht Wohnzwecken dienenden Geb&uden (z.B. Ge-
werbeimmobilie, Garagenhof) von bis zu 30 kW (peak) ab 1. Januar 2023 steuerfrei gestellt.
Insbesondere fur private Immobilienbesitzer wird es kinftig einfacher, sich fur die Installa-
tion einer Photovoltaikanlage auf ihrer eigengenutzten Immobilie zu entscheiden. Die Steu-
erbefreiung gilt unabhéangig von der Verwendung des erzeugten Stroms.

Buchstabe b

Fur private Immobilienbesitzer wird es kinftig einfacher, sich fir die Installation einer Pho-
tovoltaikanlage auf ihrer eigengenutzten oder vermieteten Immobilie zu entscheiden. Dies
auch dann, wenn sie die Wohnung nicht selbst zu Wohnzwecken benutzen. Die Steuerbe-
freiung gilt unabhangig von der Verwendung des erzeugten Stroms. Damit sind auch Ein-
nahmen aus Photovoltaikanlagen, bei denen der erzeugte Strom vollstéandig in das 6ffentli-
che Stromnetz eingespeist, zum Aufladen eines privaten oder betrieblich genutzten E-Autos
verbraucht oder von Mietern genutzt wird, steuerfrei.

Die Steuerbefreiung gilt darlber hinaus auch fiir Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhau-
sern und gemischt genutzten Gebauden mit Wohn- und Gewerbeeinheiten, mit Gberwie-
gender Nutzung zu Wohnzwecken bis zu einer Groé3e von 15 kW (peak) (anteiliger Brutto-
leistung laut Marktstammdatenregister) pro Wohn- und Gewerbeeinheit. Damit wird auch
der Betrieb von Photovoltaikanlagen durch Privatvermieter, Wohnungseigentimergemein-
schaften, Genossenschaften und Vermietungsunternehmen begunstigt.

Werden in einem Betrieb nur steuerfreie Einnahmen aus dem Betrieb von beglnstigten
Photovoltaikanlagen erzielt, braucht hierfur kein Gewinn mehr ermittelt und damit z. B. auch
keine Anlage EUR abgegeben zu werden.

Bei vermoégensverwaltenden Personengesellschaften (z. B. Vermietungs-GbR) fuhrt der
Betrieb von Photovoltaikanlagen, die die beglnstigten AnlagengréfZen nicht Gberschreiten,
nicht zu einer gewerblichen Infektion der Vermietungseinkiinfte. Damit kdnnen auch vermo-
gensverwaltende Personengesellschaften kiinftig auf ihren Mietobjekten Photovoltaikanla-
gen von bis zu 15 kW (peak) je Wohn- und Gewerbeeinheit (max. 100 kW (peak)) installie-
ren und ihre Mieter mit selbst produziertem Strom versorgen, ohne steuerliche Nachteile
befurchten zu mussen.
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Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa

8§ 7 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2

Bisher werden Gebaude, die Wohnzwecken dienen und nach dem 31. Dezember 1924 fer-
tiggestellt worden sind, linear mit 2 Prozent abgeschrieben; bei Fertigstellung vor dem
1. Januar 1925 mit 2,5 Prozent. Fur nach dem 30. Juni 2023 fertig gestellte Gebaude, die
Wohnzwecken dienen, soll die Abschreibung auf 3 Prozent angehoben werden.

Die Anhebung des linearen AfA-Satzes fur neue Wohngebaude auf 3 Prozent wurde im
Koalitionsvertrag vereinbart. Die Anhebung der linearen AfA flir neue Wohngebaude ist eine
politisch motivierte Férderung zur Unterstiitzung einer klimagerechten Neubauoffensive.
Die aus dem Ansatz des héheren pauschalen AfA-Satzes resultierende kiirzere Abschrei-
bungsdauer von 33 Jahren hat keinen Einfluss auf die Beurteilung der tatsdchlichen Nut-
zungsdauer von Wohngebauden. Diese wird regelmafig auch mehr als 50 Jahre betragen.

Zu Doppelbuchstabe bb

8§ 7 Absatz 4 Satz 2 — aufgehoben —

Die Absetzung fur Abnutzung (AfA) fir Gebaude richtet sich grundsatzlich nach § 7 Ab-
satz 4 EStG. Danach erfolgt grundséatzlich eine lineare Abschreibung des Gebaudes nach
einem typisierten fest vorgegebenen AfA-Satz (2 oder 2,5 oder 3 Prozent). Die AfA erfolgt
damit regelmafig unabhangig von der Nutzungsdauer eines Gebéaudes, die im Regelfall
langer als 33, 40 oder 50 Jahre sein dirfte.

Gemal § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG kann die AfA in begriindeten Ausnahmefallen - abwei-
chend zu dem typisierten AfA-Satz — nach einer begriindeten tatsachlich kirzeren Nut-
zungsdauer bemessen werden. Der Nachweis einer kiirzeren Nutzungsdauer ist durch den
Steuerpflichtigen zu erbringen.

Nach Auffassung des BFH (BFH-Urteil vom 28. Juli 2021, IX R 25/19 - NV) kdénnen sich
Steuerpflichtige, die sich auf eine kiirzere tatséachliche Nutzungsdauer im Sinne des § 7
Absatz 4 Satz 2 EStG berufen, jeder geeigneten Darlegungsmethode bedienen. Entgegen
der Auffassung der Finanzverwaltung hat der BFH insbesondere die zur Verkehrswerter-
mittlung von Grundstticken modellhaft ermittelte Restnutzungsdauer als einen nicht zu be-
anstandenden Ausgangspunkt fir den Nachweis einer kirzeren Nutzungsdauer angese-
hen. Die vom BFH erkannte Zulassigkeit von diversen Nachweismethoden zur Schétzung
von Nutzungsdauern kehrt nach Auffassung der Finanzverwaltung die Ausnahme-Betrach-
tung im 8 7 Absatz 4 Satz 1 und 2 EStG in eine Regel-Betrachtung um. Die aktuelle Recht-
sprechung des BFH fiihrt in der Praxis bereits jetzt zu einer deutlichen Zunahme von An-
tragen auf Ansatz einer kirzeren Nutzungsdauer und damit einer héheren Abschreibung
fir Gebaude. Die Prifung der Antrage — die auf Grund der Entscheidung des BFH im Ein-
zelfall sehr verschieden ausfallen werden — wirde zu einer erheblichen Zunahme des Bu-
rokratieaufwands fur Verwaltung, Unternehmen und Burgerinnen und Burger fuhren. Die
Beurteilung der fir einen Nachweis einer kiirzeren Nutzungsdauer malRgeblichen Determi-
nanten, wie der technische Verschleil3, die wirtschaftliche Entwertung und die rechtlichen
Nutzungsbeschrankungen, ist haufig streitbefangen. Im Ergebnis handelt es sich immer um
Einzelfallentscheidungen, die mit erheblichem Bearbeitungs- und Auseinandersetzungsauf-
wand verbunden sind.

Die Aufhebung der Ausnahmeregelung zum Ansatz einer kiirzeren Nutzungsdauer bei der
AfA flr Gebaude fiihrt zu einer deutlichen Verbesserung in der Rechtsanwendung, zu einer
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deutlichen Minderung des Burokratieaufwands fir Verwaltung, Birger und Unternehmen
und zu einer Vermeidung unkontrollierter Steuermindereinnahmen.

Die Aufhebung der Ausnahmeregelung fuhrt auch nicht zu einer ungerechtfertigten Un-
gleichbehandlung. Die Abschreibung von Geb&auden erfolgt bereits jetzt nach pauschalier-
ten festen AfA-Satzen, die weitgehend nicht mit der tatséachlichen Nutzungsdauer des Ge-
baudes korrelieren. Bei einem Kauf eines bestehenden Gebaudes erfolgt die AfA ebenfalls
nach dem feststehenden AfA-Satz, so dass die AfA unabhéngig vom tatsachlichen Alter
des Gebaudes immer nach demselben AfA-Satz erfolgt. Der pauschalierte Ansatz ist be-
sonders einfach und klar in der Rechtsanwendung. Die Abschaffung von Ausnahmen im
Steuerrecht tragt zudem zur Rechtsklarheit und Vereinfachung des Einkommensteuerge-
setzes bei.

Mit Artikel 4 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa dieses Gesetzes soll der typi-
sierte AfA-Satz fir Wohngeb&ude von 2 auf 3 Prozent angehoben werden. Damit werden
zukunftig alle Gebaude grundséatzlich Uber einen Zeitraum von 33 Jahren abgeschrieben.
Das bedeutet, dass bereits durch die allgemeinen Vorschriften tber die lineare Abschrei-
bung von Gebauden diese nach einer kiirzeren als der tatsachlichen Nutzungsdauer erfolgt.

Zudem bleiben die Regelungen zur Teilwertabschreibung (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2
EStG i. V. m. 8 7 Absatz 4 Satz 4 EStG) und zur Absetzung fiir auRergewohnliche techni-
sche oder wirtschaftliche Abnutzung (AfaA; 8 7 Absatz 1 Satz 7 EStG i. V. m. 8 7 Absatz 4
Satz 3 und 4 EStG) von dieser Anpassung unberihrt. In Fallen von anzuerkennenden dau-
erhaften Wertminderungen oder in Fallen auRergewohnlicher technischer oder wirtschatftli-
cher Abnutzung von Geb&uden, soweit sie zu einem Betriebsvermdgen gehdren und nicht
Wohnzwecken dienen und der Gewinn durch Betriebsvermdgensvergleich ermittelt wird,
stehen bereits steuerliche Instrumente zur Verfiigung, die Wertminderungen auch im Rah-
men der Abschreibung widerspiegeln.

Zu Buchstabe b

§ 7 Absatz 5a Satz 2 — neu —

Mietereinbauten und -umbauten, die keine Scheinbestandteile oder Betriebsvorrichtungen
sind, Ladeneinbauten und &hnliche Einbauten gehdren zu den selbstédndigen unbewegli-
chen Wirtschaftsgitern im Sinne des § 7 Absatz 5a EStG, fur die 8 7 Absatz 4 und 5 EStG
entsprechend Anwendung finden. Sonstige Mieterein-/umbauten, die dem Mieter als wirt-
schatftlichen Eigentimer zuzurechnen sind oder besonderen betrieblichen oder beruflichen
Zwecken des Mieters dienen, werden als unbewegliche Wirtschaftsgiter jedoch grundséatz-
lich Gber die jeweilige Mietdauer bzw. Uber die voraussichtlich kiirzere betriebsgewéhnliche
Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt bisher nach 8§ 7 Absatz 5a in Ver-
bindung mit Absatz 4 Satz 2 EStG uber die tatsachliche Nutzungsdauer.

Diese Mdglichkeit wirde mit Aufhebung von § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG zukunftig entfallen.
Fur Mieterein-/umbauten, die keine Scheinbestandteile oder Betriebsvorrichtungen sind,
Ladeneinbauten und ahnliche Einbauten soll daher durch Erganzung des § 7 Absatz 5a
EStG die Moglichkeit der Abschreibung nach der tatsachlichen Nutzungsdauer beibehalten
bleiben.

Zu Nummer 3

8§ 10 Absatz 3 Satz 6

Mit der Neuregelung wird eine im Koalitionsvertrag fur die 20. Legislaturperiode zwischen
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN und
der Freien Demokratischen Partei (FDP) vereinbarte Mal3nahme umgesetzt, die den voll-
standigen Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2
EStG als Sonderausgaben bereits ab dem Jahr 2023 vorsieht.
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Die mit dem Alterseinkiinftegesetz im Jahr 2005 begonnene Umstellung der Besteuerung
von Renten aus der Basisversorgung auf die nachgelagerte Besteuerung sieht u. a. eine
kontinuierlich ansteigende Steuerfreistellung von Altersvorsorgeaufwendungen im Sinne
des § 10 Absatz 1 Nummer 2 EStG vor. Bisher ist gesetzlich vorgesehen, dass diese Al-
tersvorsorgeaufwendungen bis zu dem Héchstbeitrag zur knappschaftlichen Rentenversi-
cherung (8 10 Absatz 3 EStG) erstmals im Jahr 2025 zu 100 Prozent als Sonderausgaben
bertcksichtigt werden kénnen.

Mit der Anderung wird der bisher ab dem Jahr 2025 vorgesehene vollstandige Sonderaus-
gabenabzug auf das Jahr 2023 vorgezogen. Damit erh6hen sich die als Sonderausgaben
abzugsfahigen Altersvorsorgeaufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 EStG
im Jahr 2023 um 4 Prozentpunkte und im Jahr 2024 um 2 Prozentpunkte. Das fuhrt fur alle
Birgerinnen und Burger mit entsprechenden Altersvorsorgeaufwendungen in den Jah-
ren 2023 und 2024 zu einer splrbaren Entlastung.

Die Anderung ist zudem vor dem Hintergrund der Urteile des Bundesfinanzhofs vom
19. Mai 2021 (Az. X R 20/19 und X R 33/19) erforderlich, da mit dieser Ma3nahme in einem
ersten Schritt dazu beigetragen werden kann, auf langfristige Sicht eine ,doppelte Besteu-
erung“ von Renten aus der Basisversorgung zu vermeiden.

Die Anderung des § 10 Absatz 3 Satz 6 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsrege-
lung in 8 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2023 geltenden Fassung erstmals fir den
Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden.

Zur Umsetzung im Lohnsteuerabzugsverfahren siehe Aufhebung von § 39b Absatz 4 EStG
durch dieses Anderungsgesetz.

Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a

§ 10a Absatz 1a — neu —

Die Neuregelung in 8§ 10a Absatz 1la — neu — EStG vereinfacht das Riester-Verfahren bei
Personen, die wegen der Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei inlandischen gesetz-
lichen Rentenversicherungstragern dem forderberechtigten Personenkreis angehoren.

Zum begtinstigten Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 EStG gehéren u. a. pflicht-
versicherte Personen in der inlandischen gesetzlichen Rentenversicherung. Gesetzlicher
Anknupfungspunkt fur die Riester-Forderung von Kindererziehenden ist somit das Beste-
hen einer solchen Versicherungspflicht. Personen gelten in der Zeit, fur die ihnen Kinderer-
ziehungszeiten anzurechnen sind (8 3 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch — SGB VI), als pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung. Kinder-
erziehungszeiten sind grundsatzlich Zeiten der Erziehung eines Kindes in den ersten drei
Lebensjahren (8§ 56 Absatz 1 Satz 1 SGB VI).

Da das Verfahren zur Feststellung von Kindererziehungszeiten (durch die gesetzlichen
Rentenversicherungstrager) und das Forderverfahren nach 8 10a EStG/ Abschnitt Xl EStG
auf Grund der Feststellung von Kindererziehungszeiten (durch die Zentrale Zulagenstelle
fur Altersvermdgen - ZfA) unterschiedliche Ausrichtungen haben, kommt es zu erheblichen
zeitlichen Diskrepanzen. Wéhrend Kindererziehungszeiten auch noch wahrend des Ren-
tenantragsverfahrens beim Rentenversicherungstrager geltend gemacht werden koénnen,
muassen im Zulageverfahren die Voraussetzungen — insbesondere das Vorliegen der per-
sonlichen Anspruchsvoraussetzungen fur die Forderberechtigung — bereits im jeweiligen
Beitragsjahr (8 88 EStG) vorliegen. Fur den Nachweis der Rentenversicherungspflicht sind
die Angaben des zustandigen Sozialversicherungstragers maf3gebend (8 14 Absatz 1
Satz 1 der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung — AltvDV). Folge dieser Regelung ist,
dass derjenige, dem Kindererziehungszeiten nach den 8§ 3 und 56 SGB VI anzurechnen
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sind, beim zustandigen gesetzlichen Rentenversicherungstrager jahrlich einen Antrag auf
Feststellung von Kindererziehungszeiten stellen miisste, der in vielen Féallen aus Unkennt-
nis unterbleibt.

Es wird daher in dem neuen Absatz 1a bestimmt, dass Steuerpflichtige, die Kindererzie-
hungszeiten nach 8§ 56 SGB VI in der inlandischen gesetzlichen Rentenversicherung nur
auf Grund eines fehlenden oder eines noch nicht beschiedenen Antrags bislang nicht an-
gerechnet bekommen haben, einem Pflichtversicherten zunachst gleichstehen. Vorausset-
zung dabei ist in einem ersten Schritt, dass der Zulageberechtigte die Kinderzulage fir ein
Kind, fur das gegenuber dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten/ Lebenspartner Kin-
dergeld festgesetzt worden ist, bei seinem Anbieter beantragt; das Kind darf im Beitragsjahr
sein viertes Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die zeitliche Begrenzung — die Vollen-
dung des vierten Lebensjahres des Kindes — knipft an 8 56 SGB VI an, da Kindererzie-
hungszeiten in der Regel fiir die ersten 36 Kalendermonate nach dem Geburtsmonat des
Kindes gewahrt werden. Da die ZfA keine abschlielRende Prifung der Voraussetzungen
des 8 56 SGB VI vornehmen kann, ist der Steuerpflichtige in einem zweiten Schritt — eben-
falls spatestens am Tag nach der Vollendung des vierten Lebensjahres des malRgebenden
Kindes — verpflichtet, die Kindererziehungszeiten bei der gesetzlichen Rentenversicherung
zu beantragen. Werden die Kindererziehungszeiten — beispielsweise auf Grund eines Aus-
schlussgrundes — vom Trager der gesetzlichen Rentenversicherung nicht anerkannt, ent-
fallt rickwirkend die Férderberechtigung.

Bei Kindern, die am 1. Januar eines Jahres geboren sind, muss von § 10a Absatz la Satz 1
EStG abweichend auf die Vollendung des fuinften Lebensjahres abgestellt werden, da ein
Lebensjahr am vorangehenden Kalendertag, also am 31. Dezember, vollendet wird. Damit
wird auch Eltern mit entsprechend geborenen Kindern ausreichend Zeit fiir die Beantragung
der Kindererziehungszeiten eingerdumt.

Korrespondierend zu den vereinfachten Antragsmodalitdten fir Kindererziehende wird in
§ 90 Absatz 3 Satz 6 und 7 EStG bestimmt, dass ein entsprechend langerer Zeitraum fur
die Uberprufung dieser Forderberechtigung gilt.

Die Neuregelung zielt auf eine bestmdgliche Vermeidung der Ruckforderung von Zulagen
ab. Dies ist nicht nur unter verwaltungsékonomischen Gesichtspunkten erstrebenswert,
sondern gerade auch aus Sicht der Empfanger, bei denen eine sicher geglaubte steuerliche
Forderung auf Grund der nachtraglichen Feststellung des Nichtvorliegens der Fordervo-
raussetzungen wieder rickgéangig gemacht werden muss. Ebenso soll der Aufwand auf
Seiten der Kindererziehenden sowie auf Seiten der Trager der gesetzlichen Rentenversi-
cherung im Rahmen der Beantragung der Kindererziehungszeiten so gering wie moglich
gehalten werden.

Zu Buchstabe b

8§ 10a Absatz 1b

Es handelt sich um eine Folge&nderung zur Einfiigung des neuen § 10a Absatz 1a EStG.
Durch die Einflgung des neuen Absatzes 1la wird der urspriingliche Absatz 1a zum neuen
Absatz 1b.

Zu Buchstabe c

§ 10a Absatz 6 Satz 4

Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Anderung des § 95 EStG im vorliegenden An-
derungsgesetz.

Nach bisher geltendem Recht treten die Folgen einer schadlichen Verwendung (88 93
und 94 EStG) ein, wenn die unbeschrankte Steuerpflicht eines Zulageberechtigten im Sinne
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des § 10a Absatz 6 Satz 1 oder 2 EStG durch Aufgabe des inlandischen Wohnsitzes oder
gewohnlichen Aufenthalts endet und die Person nicht nach 8§ 1 Absatz 3 EStG als unbe-
schrankt einkommensteuerpflichtig behandelt wird. Bisher konnten in diesem Fall die Stun-
dung und ggf. ein spaterer Erlass bei Riickkehr aus dem Ausland beantragt werden. § 95
Absatz 2 und 3 EStG, in denen diese Mdglichkeiten bisher geregelt waren, entfallen kiinftig.
Der Verweis an dieser Stelle muss daher auch gestrichen werden. Der Riickzahlungsbetrag
ist wie bisher im (bekannten) Verfahren nach den 88 93 und 94 EStG festzusetzen und zu
erheben.

Zu Nummer 5
§ 20 Absatz 9

Der Sparer-Pauschbetrag ist ein pauschaler Ausgleich dafir, dass ein Abzug der tatsachli-
chen Werbungskosten bei den Einklinften aus Kapitalvermdgen nach § 20 Absatz 9 Satz 1
Halbsatz 2 EStG ausgeschlossen ist.

Der Sparer-Pauschbetrag wurde mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom
14. August 2007 (BGBI. | S. 1912) eingefiihrt. Dabei wurde der Sparer-Freibetrag und der
fur Kapitaleinkiinfte geltende Werbungskostenpauschbetrag zu einem einheitlichen Sparer-
Pauschbetrag in Hohe von 801 Euro (1 602 Euro fir Verheiratete/ Lebenspartner) zusam-
mengefasst. Der Sparer-Pauschbetrag wurde seit seiner Einfuhrung betragsmafig nicht
verandert. Mit der Anderung wird der Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro auf 1 000 Euro
und von 1 602 Euro (Ehegatten/Lebenspartner) auf 2 000 Euro erhéht. Um die technische
Umsetzung einfach zu gestalten, werden bereits erteilte Freistellungauftrage prozentual er-
hoht.

Zu Nummer 6

§ 33a Absatz 2 Satz 1

Zur Abgeltung eines Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung befindenden, auswartig
untergebrachten, volljahrigen Kindes, fur das Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Ab-
satz 6 EStG oder Kindergeld besteht, kbnnen die Eltern einen Freibetrag vom Gesamtbe-
trag der Einkiinfte abziehen.

Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, wird der Freibetrag von 924 Euro auf 1 200 Euro je
Kalenderjahr angehoben. Die Anhebung ist nach § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar
2023 geltenden Fassung erstmals fir den Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden.

Zu Nummer 7

Zu Buchstabe a

§ 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b

Ab dem 1. Januar 2024 (im Rahmen eines Pilotprojekts mit Echtdaten ab dem 1. Januar
2023) sind Lohnsteuerabzugsmerkmale nach 8§ 39 Absatz 4 Nummer 4 EStG auch die
Hohe der monatlichen Beitrage

1. fur eine private Krankenversicherung und fir eine private Pflege-Pflichtversicherung,
wenn die Voraussetzungen fir die Gewahrung eines nach § 3 Nummer 62 EStG steu-
erfreien Zuschusses fir diese Beitrage vorliegen,

2. fur eine private Krankenversicherung und fur eine private Pflege-Pflichtversicherung im
Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG.
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Diesbezuiglich wird mit der Anderung von § 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b EStG klar-
gestellt, dass Lohnsteuerabzugsmerkmal nur die eigenen Beitrdge des Arbeitnehmers im
Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 EStG sind. Im Lohnsteuerabzugsverfahren nicht
zu bericksichtigen sind hingegen die Beitrége eines Kindes, welches selbst Versicherungs-
nehmer ist, die vom anderen Elternteil fiir ein Kind, welches nicht selbst Versicherungsneh-
mer ist, getragenen Beitrdge und die Beitrage flr einen geschiedenen oder dauernd ge-
trennt lebenden Ehegatten (8 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 bis 4 EStG). Dies entspricht
der langjéhrigen Praxis (s. Tz. 6.1 des BMF-Schreibens zur Vorsorgepauschale im Lohn-
steuerabzugsverfahren vom 26. November 2013, BStBI | S. 1532) und beseitigt eine un-
klare Rechtslage.

Fur die Arbeitnehmer ergeben sich keine steuerlichen Nachteile, denn die Regelungen zum
Sonderausgabenabzug bleiben durch diese Gesetzesanderung unberihrt.

Zu Buchstabe b

§ 39 Absatz 4a Satz 1

Zum 1. Januar 2024 wird ein umfassender Datenaustausch zwischen den Unternehmen
der privaten Kranken- und Pflegeversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern
eingefiihrt. Die Vorbereitungsarbeiten laufen seit langerem. Es hat sich dabei gezeigt, dass
die mit dem Jahressteuergesetz 2020 verabschiedeten gesetzlichen Regelungen zum Da-
tenaustausch derzeit noch nicht vorsehen, dass das Bundeszentralamt flr Steuern nicht
nur Empfanger der Daten ist, sondern auch aus den Ubermittelten Daten die entsprechen-
den Lohnsteuerabzugsmerkmale bildet. Diese Liicke wird mit einer Erganzung von § 39
Absatz 4a Satz 1 EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2020 geschlossen.

Gleichzeitig wird die bisher bestehende und bewahrte Systematik beibehalten, wonach das
Bundeszentralamt fir Steuern fir alle automatisiert zu bildenden Lohnsteuerabzugsmerk-
male verantwortlich ist. Fur die Bildung der von den automatisiert gebildeten Lohnsteuer-
abzugsmerkmalen abweichenden individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmale und auch fir
eine Korrektur der automatisiert gebildeten Lohnsteuerabzugsmerkmale im Einzelfall ist
weiterhin das Wohnsitzfinanzamt zustéandig.

Zu Nummer 8

§ 39b Absatz 4 — aufgehoben —

Mit der in 8 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG geregelten Vorsorgepauschale werden
im Lohnsteuerabzugsverfahren in pauschalierter Form die Vorsorgeaufwendungen eines
Arbeitnehmers beriicksichtigt. § 39b Absatz 4 EStG enthélt hier bisher eine Ubergangsre-
gelung zum Ansatz der Rentenversicherungsbeitrage in den Kalenderjahren bis 2024.
Diese orientiert sich am anteiligen Sonderausgabenabzug fir Altersvorsorgeaufwendungen
im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 2 EStG.

Mit dem vollstdndigen Sonderausgabenabzug fur Altersvorsorgeaufwendungen im Sinne
des § 10 Absatz 1 Nummer 2 EStG bereits ab dem Jahr 2023 (s. Anderung von § 10 Ab-
satz 3 Satz 6 EStG durch dieses Anderungsgesetz) kann auch die Ubergangsregelung im
Rahmen der Vorsorgepauschale entfallen. 8 39b Absatz 4 EStG wird dementsprechend er-
satzlos aufgehoben. Der Wegfall der Ubergangsregelung wird bei der Aufstellung der Pro-
grammablaufpléne fiir den Lohnsteuerabzug 2023 beriicksichtigt (s. 8 39b Absatz 6 und
8 51 Absatz 4 Nummer la EStG).

Wegen verschiedener Verweise innerhalb des Einkommensteuergesetzes behalten die Ab-
séatze 5 und 6 ihre bisherige Bezeichnung.
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Zu Nummer 9

§ 39e Absatz 10

Die Prufung eines Kindergeldanspruchs wird als Datenverarbeitungsgrund erganzt. Es han-
delt sich um eine Folgeanderung zu der Anderung des 869 EStG (vgl.
Artikel 4 Nummer 14).

Zu Nummer 10

Zu Buchstabe a

8 40a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1

Nach geltendem Einkommensteuerrecht (8 40a Absatz 1 Satz 1 EStG) kann der Arbeitge-
ber bei Arbeitnehmern, die nur kurzfristig beschaftigt werden, die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz von 25 Prozent des Arbeitslohns erheben (Pauschalversteuerungsop-
tion). Voraussetzung fir das Vorliegen einer kurzfristigen Beschaftigung ist unter anderem,
dass der Arbeitslohn wahrend der Beschéftigungsdauer 120 Euro durchschnittlich je Ar-
beitstag nicht Ubersteigt (Arbeitslohngrenze des § 40a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG).
Die Arbeitslohngrenze orientierte sich bisher an der Hohe des allgemeinen gesetzlichen
Mindestlohns, lag aber stets tUber diesem. Dadurch wird ermdglicht, auch tGber dem Min-
destlohn liegende Stundenldhne fir qualifizierte Tatigkeiten in die Lohnsteuerpauschalie-
rung einzubeziehen. Zuletzt wurde die Arbeitslohngrenze durch das Dritte Bulrokratieent-
lastungsgesetz mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in einem gro3eren Schritt von 72 auf
120 Euro angehoben.

Durch das Gesetz zur Erhéhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn wird
der Mindestlohn mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 auf zwolf Euro je Stunde angehoben.
Bei einem Achtstundentag belauft sich der Mindestlohn danach auf 8*12 Euro = 96 Euro
taglich. Als Folgeanderung hierzu wird mit Wirkung zum 1. Januar 2023 die Arbeitslohn-
grenze bei kurzfristiger Beschaftigung von 120 auf 150 Euro je Arbeitstag angehoben, damit
die Pauschalversteuerungsoption ihre bisherige praktische Bedeutung auch in Zukunft be-
halt.

Zu Buchstabe b

8§ 40a Absatz 4 Nummer 1

Die Erhdéhung des pauschalierungsfahigen durchschnittlichen Stundenlohns von 15 Euro
auf 19 Euro folgt der Anhebung der Tageslohngrenze in § 40a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1
EStG durch dieses Anderungsgesetz (siehe vorstehend Buchstabe a). Dadurch kénnen
auch anspruchsvollere kurzfristige Tatigkeiten in die Lohnsteuerpauschalierung einbezo-
gen werden. Fir eine Fortschreibung dieses Stundenlohns spricht auch die allgemeine Loh-
nentwicklung. Zuletzt wurde die Stundenlohngrenze durch das Dritte Blrokratieentlas-
tungsgesetz mit Wirkung zum 1. Januar 2020 auf 15 Euro angehoben.

Anstelle einer Erhéhung um 25 Prozent wie bei Buchstabe a auf dann 18,75 Euro wird die
Stundenlohngrenze auf glatt 19 Euro erhoht.

Zu Nummer 11
Zu Buchstabe a

§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3

Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Folge&nderung, die sich aus der Einfiihrung
von 8 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a — neu — EStG ergibt.
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Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Satzteil vor Buchstabe a

Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Folge&nderung, die sich aus der Einfihrung
von 8 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a — neu — EStG ergibt.

Zu Doppelbuchstabe bb

8 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung, die durch das Gesetz zur Einfiihrung elekt-
ronischer Wertpapiere notwendig geworden ist. Dieses Gesetz ermdglicht, dass bestimmte
Schuldverschreibungen zukuinftig nicht mehr zwingend in einer Urkunde verbrieft werden
missen, sondern auch elektronisch begeben werden kénnen. Die Verbriefung von Wertpa-
pieren in einer Urkunde oder deren Eintragung in ein physisch vorhandenes Schuldbuch
oder Register durfte mit dem Gesetz zur Einfiihrung elektronischer Wertpapiere zunehmend
an Bedeutung verlieren. Durch den expliziten Verweis auf elektronische Wertpapiere wird
diesem Umstand Rechnung getragen und sichergestellt, dass sich insoweit bei den bishe-
rigen Ablaufen zum Kapitalertragsteuerabzug keine Anderungen ergeben.

Zu Doppelbuchstabe cc

8§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe ¢ — aufgehoben —

Auf Grund der Einflgung des 8 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a — neu — EStG kann Num-
mer 7 Buchstabe ¢ aufgehoben werden (vgl. auch die nachstehende Begriindung).

Zu Buchstabe ¢

8§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a — neu —

Der bisherige 8 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe ¢ EStG unterstellt, dass Forde-
rungen, die Uber Internet-Dienstleistungsplattformen vermittelt werden, stets Kapitalforde-
rungen im Sinne des 8 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG sind. In der Praxis werden solche
Darlehen aber haufig so ausgestaltet, dass es sich auch um Darlehen im Sinne des § 20
Absatz 1 Nummer 4 EStG handeln kann. Eine exakte Unterscheidung, ob das vermittelte
Darlehen zu Einkinften nach 8§ 20 Absatz 1 Nummer 4 oder Nummer 7 EStG fuhrt, ist zu-
dem in der Praxis oft schwierig. Um den Kapitalertragsteuereinbehalt fir Darlehen, die tber
Internet-Dienstleistungsplattformen vermittelt werden, einheitlich zu regeln, werden die ver-
schiedenen in der Praxis vorkommenden Varianten zuklnftig gemeinsam unter der neuen
Nummer 8a des § 43 Absatz 1 Satz 1 EStG erfasst.

Zu Nummer 12
Zu Buchstabe a

8§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung, die durch das Gesetz zur Einfiihrung elekt-
ronischer Wertpapiere notwendig geworden ist. Dieses Gesetz ermdglicht, dass bestimmte
Schuldverschreibungen zukinftig nicht mehr zwingend in einer Urkunde verbrieft werden
missen, sondern auch elektronisch begeben werden kdnnen. Die Verbriefung von Wertpa-
pieren in einer Urkunde oder deren Eintragung in ein physisch vorhandenes Schuldbuch
oder Register durfte mit dem Gesetz zur Einfuhrung elektronischer Wertpapiere zunehmend
an Bedeutung verlieren. Durch den expliziten Verweis auf elektronische Wertpapiere wird
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diesem Umstand Rechnung getragen und sichergestellt, dass sich insoweit bei den bishe-
rigen Ablaufen zum Kapitalertragsteuerabzug keine Anderungen ergeben.

Zu Buchstabe b

8 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a

Nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a — neu — EStG unterliegen Zinsen, die aus Forde-
rungen stammen, die Uber eine Internet-Dienstleistungsplattform erworben wurden, dem
Kapitalertragsteuerabzug. Der Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete ergibt sich nach § 44
Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a EStG.

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung, die sich aus der Einfiihrung von § 43
Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a — neu — EStG ergibt.

Zu Buchstabe b

Nehmen die Betreiber von Internet-Dienstleistungsplattformen die Auszahlung oder Gut-
schrift der Kapitalertrage an den Glaubiger nicht vor, sondern bedienen sich eines Instituts,
das den Zahlungsverkehr abwickelt, sind die Betreiber der Internet-Dienstleistungsplattfor-
men nicht der Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete. Sofern es sich bei dem Institut, das
den Zahlungsverkehr abwickelt, nicht um ein Kreditinstitut oder um ein Finanzdienstleis-
tungsinstitut handelt, ist dieses nach derzeitiger Rechtslage ebenfalls nicht der Kapitaler-
tragsteuerabzugsverpflichtete. Die Ergdnzung des § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2a Buch-
stabe b EStG fuhrt dazu, dass kiinftig auch inlandische Zahlungsinstitute und E-Geld-Insti-
tute, die Zahlungsdienste erbringen, zum Kapitalertragsteuerabzug verpflichtet sind.

Die Erganzung fuhrt ferner dazu, dass ein Kapitalertragsteuerabzugsverpflichteter auch
dann identifiziert werden kann, wenn der Auftrag zur Auszahlung der Zinsen direkt von dem
Schuldner der Kapitalertrdge an das jeweilige Institut erteilt worden ist und der Betreiber
der Internet-Dienstleistungsplattform nach der Vermittlungstétigkeit nicht mehr in den Pro-
zess der Zinszahlungen involviert ist.

Zu Buchstabe ¢

In der Praxis sind die Zahlungsdienstleister, die den Zahlungsverkehr abwickeln, haufig im
Ausland anséssig. In diesem Fall kdnnen sie nicht durch inlandische Gesetze zum Kapital-
ertragsteuereinbehalt verpflichtet werden. Dartber hinaus gibt es Inlandsfalle, in denen die
Forderungen Uber eine Internet-Dienstleistungsplattform erworben wurden und der Schuld-
ner selbst die Abwicklung der Zahlungsstréme der Darlehen Gbernimmt. Damit es auch in
solchen Féllen einen Abzugsverpflichteten gibt, soll in diesen Fallen der Schuldner zum
Kapitalertragsteuereinbehalt verpflichtet werden. Da die Schuldner der Kapitalertréage in
vielen Fallen Unternehmen oder Privatpersonen sind, die keine Erfahrung beim Einbehalt
und der Abfiihrung von Kapitalertragsteuer haben und sich der damit verbundenen Pflichten
nicht bewusst sind, soll eine entsprechende Aufklarung durch die Plattformbetreiber erfol-
gen. Da die Plattformbetreiber die Darlehen gewerbsmalRig vermitteln, ist davon auszuge-
hen, dass sie Uber alle notwendigen Informationen in Bezug auf den Kapitalertragsteuer-
einbehalt verfigen. Die Aufklarungspflicht der Plattformbetreiber soll durch eine entspre-
chende Haftungsnorm durchgesetzt werden.

Zu Buchstabe ¢

8§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 und Nummer 6 — neu —

Nummer 5
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Die Anderung der Nummer 5 ist eine redaktionelle Folgeanderung zur Anfligung der neuen
Nummer 6.

Nummer 6 — neu —

Schuldverschreibungen kénnen nach dem Gesetz zur Einfiihrung elektronischer Wertpa-
piere auch als sogenannte Kryptowertpapiere begeben werden. Sofern das Kryptowertpa-
pier von einem depotfihrenden Kreditinstitut des Endkunden bzw. des Eigentiimers des
Kryptowertpapiers (in 8 3 Absatz 2 eWpG als Berechtigter definiert) verwahrt und verwaltet
wird, sollen die bisherigen Steuerabzugsregelungen auch fur diese Wertpapiere gelten. Die
Einfihrung des Kryptowertpapierregisters ermoglicht jedoch auch eine Verwahrung eigener
Vermogenswerte ohne das Erfordernis eines Intermediars, wie einer Depotbank oder eines
Zentralverwahrers. Fir diese Falle einer Eigenverwahrung oder einer in sonstiger Weise
ausgestalteten Verwahrung bedarf es der Ubernahme der Aufgabe des Steuerabzugs, die
bisher durch die Depotbank sichergestellt war. Die registerfihrende Stelle vereint die hierfur
erforderlichen Daten, so dass der registerfiihrenden Stelle eines Krypotwertpapiers die Ver-
pflichtung zum Steuerabzug auferlegt wird, wenn es auf Grund des Wegfalls von Interme-
diaren, sonst keinen Abzugsverpflichteten gibt. Kann sie die Aufgabe nicht selbst ausfih-
ren, hat sie sich einer auszahlenden Stelle zu bedienen.

Zu Nummer 13
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb

8 52 Absatz 1 Satz1,2und 3

Die mit Artikel 4 vorgenommenen Anderungen und Aufhebungen sind nach der allgemei-
nen Anwendungsregelung in 8 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2023 geltenden Fas-
sung erstmals fur den Veranlagungszeitraum 2023 und den Lohnsteuerabzug 2023 anzu-
wenden. 8 52 Absatz 1 EStG wird entsprechend fortgeschrieben. Die nachfolgenden be-
sonderen Anwendungsregelungen in 8 52 EStG sind davon unberiihrt.

Zu Buchstabe b

8§ 52 Absatz 4 Satz 27 — neu —

Die Steuerbefreiung fur Einnahmen und Entnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb
von Photovoltaikanlagen gilt — unabhéngig von Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Photovol-
taikanlage — die nach dem 31. Dezember 2022 erzielt oder getatigt werden.

Zu Buchstabe c

§ 52 Absatz 15 Satz 4 — neu —

Die Absetzung flr Abnutzung nach einer kirzeren tatsachlichen Nutzungsdauer eines Ge-
baudes ist ab dem Veranlagungszeitraum 2023 oder fiir nach dem 31. Dezember 2022 en-
dende Wirtschaftsjahre nur noch in den Fallen moglich, in denen die Absetzung fur Abnut-
zung fUr dieses Gebaude bereits im Rahmen einer Veranlagung fir vor dem 1. Januar 2023
endende Kalenderjahre oder bei der Gewinnermittlung fir ein vor dem 1. Januar 2023 en-
dendes Wirtschaftsjahr nach 8 7 Absatz 4 Satz 2 EStG vorgenommen wurde.

Zu Buchstabe d

§ 52 Absatz 36 Satz 3
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§ 52 Absatz 36 Satz 3 EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2020 wird redaktio-
nell angepasst und nimmt damit Bezug auf § 39 EStG in der Fassung dieses Anderungs-
gesetzes.

Zu Buchstabe e

§ 52 Absatz 43

Die Anderung regelt den Umgang mit bereits erteilten Freistellungsauftragen nach der Er-
héhung des Sparer-Pauschbetrages.

Die Aufnahme einer verpflichtenden Regelung zur Erhéhung aller vor dem 1. Januar 2023
erteilten Freistellungsauftrédge durch die zum Steuerabzug Verpflichteten erfolgt auf Anre-
gung der Verbande der Kreditwirtschaft. Der durch die Erhéhung des Sparer-Pauschbe-
trags entstehende Verwaltungsaufwand fir Blrgerinnen und Birger und Kreditinstitute soll
hierdurch moglichst gering gehalten werden. Eine Anpassung bestehender Freistellungs-
auftrage ist nach der Erhohung des Sparer-Pauschbetrags nur erforderlich, wenn seitens
der Steuerpflichtigen eine andere Verteilung des Freistellungsvolumens als bisher ge-
winscht wird.

Aufgrund der unterschiedlichen Situationen der Steuerpflichtigen wird durch die vorgese-
hene prozentuale Erhéhung nicht in jedem Fall eine Verringerung des Verwaltungsauf-
wands eintreten. So haben die Verbande der Bausparkassen und der Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. signalisiert, dass in deren Geschéftsfeldern durch
eine prozentuale Erhéhung bestehender Freistellungsauftrage ein erhdhter Verwaltungs-
aufwand entstehen konnte. Eine Losung, die allen unterschiedlichen Interessen individuell
gerecht wird, ist nicht ersichtlich. Da die Anzahl der Freistellungsauftrage fir das Einlage-
und Depotgeschéft der Kreditinstitute bei weitem hdher ist als die gegenltiber Bausparkas-
sen und Versicherungsunternehmen erteilten Freistellungsauftrage, wird eine ver-
pflichtende prozentuale Erhdhung als die administrativ sinnvollste Losung erachtet.

Zu Buchstabe f

8§ 52 Absatz 47a Satz 2 und Satz 3 — neu —

Durch das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz  (AbzStEntModG) vom
2. Juni 2021 (BGBI. | S. 1259) wird die Anwendung des sogenannte Datentragerverfahren
(DTV) zum 31. Dezember 2022 beendet. 8 50d Absatz 1 Satz 7 und 8 EStG des Gesetzes
in der Fassung, die vor dem Inkrafttreten des AbzStEntModG galt, regelte ein Erstattungs-
verfahren fir Kapitalertragsteuer beschrénkt Steuerpflichtiger Gber maschinell verwertbare
Datentrager. Dieses war mit dem Steueranderungsgesetz 2001 vom 20. Dezember 2001
eingefuihrt worden, da ,insbesondere die Erstattung von Kapitalertragsteuer an auslandi-
sche Anleger ein Massenverfahren ist, das nur noch unter Nutzung elektronischer Daten-
ubermittlung bewaltigt werden kann.*

Vom Bundeszentralamt fir Steuern zugelassene Finanzinstitute und sonstige Institutionen
konnen fur eine Vielzahl ihrer Kunden in standardisierten Fallkonstellationen dieses unbi-
rokratische Verfahren nutzen. Das stellen von Einzelantréagen ist insoweit nicht erforderlich.

Ab 1. Januar 2023 sind die Antrage auf Quellensteuerentlastung und ab 1. Januar 2025 die
Bescheinigungsdaten nach 8 45a Absatz 2a EStG elektronisch zu Gbermitteln.

Die IT-Software zur Entgegennahme und Weiterverarbeitung von Massenantragen wird
zum 1. Januar 2023 noch nicht bereitgestellt. Zudem erfolgt die Ubermittlung von Beschei-
nigungsdaten nach § 45a Absatz 2a EStG erst ab 1. Januar 2025. Die Fortfihrung des DTV
bis zu diesem Zeitpunkt ist erforderlich, um weiterhin die unbirokratische, schnellere Bear-
beitung einer hohen Anzahl (Massenverfahren) von standardisierten Fallen zu gewabhrleis-
ten. Hiervon profitieren sowohl die Steuerpflichtigen als auch die Verwaltung.
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Zu Buchstabe g

8§ 52 Absatz 49a Satz 15 und 16 — neu —

Die Anderung des § 69 EStG tritt frilhzeitig in Kraft, damit mit den technischen Anpassun-
gen und Errichtung der technischen Systeme friihzeitigt begonnen werden kann. Die erste
Datentibermittlung nach § 69 Satz 1 EStG soll ab dem 1. Januar 2024 erfolgen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt erfolgen die Ubermittiungen noch nach der alten Rechtslage. Die ersten An-
fragen der Finanzamter sollen ab dem Veranlagungszeitraum 2024 beantwortet werden
konnen. Die ersten Datentbermittlungen nach § 69 Satz 3 EStG sollen fur Kinder erfolgen,
die nach dem 31. Dezember 2023 geboren sind.

Zu Buchstabe h

§ 52 Absatz 51a — neu —

Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Anderung des § 95 EStG im vorliegenden An-
derungsgesetz.

Das Stundungsverfahren, ein eventueller spaterer Erlass bei Ruckkehr aus dem Ausland in
der Ansparphase und die Stundungsverlangerung bei Zahlung einer Abschlagszahlung in
Hohe von mindestens 15 Prozent der Leistungen aus dem Vertrag sind mit der Neufassung
des § 95 EStG ersatzlos entfallen.

Steuerpflichtige, bei denen der Riickzahlungsbetrag nach § 95 Absatz 2 Satz 1 EStG in der
bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung gestundet wurde und bei denen sich der
Vertrag bis zum 31. Dezember 2022 bereits in der Auszahlungsphase befindet, kénnen den
Ruckzahlungsbetrag aus Griinden des Vertrauensschutzes weiterhin sukzessive durch Ab-
schlagszahlungen zurtickzahlen.

Bei Steuerpflichtigen, bei denen zwar der Riuckzahlungsbetrag gestundet wurde, die Aus-
zahlungsphase aber erst nach dem 31. Dezember 2022 beginnt, gilt das neue Recht, d. h.
Abschlagszahlungen auf den Ruckzahlungsbetrag sind nicht mehr mdglich, sondern ent-
sprechend der Neuregelung des 8§ 95 EStG muss der Riickzahlungsbetrag zu Beginn der
Auszahlungsphase in einer Summe zurtickgezahlt werden. Damit diese Steuerpflichtigen
nicht schlechter gestellt werden als Steuerpflichtige, die ihren Wohnsitz oder gewohnlichen
Aufenthalt erst nach dem 31. Dezember 2022 in einen Drittstaat verlegen, werden die be-
reits entstandenen Stundungszinsen von der ZfA erlassen.

Zu Nummer 14

Zu Buchstabe a

§69

§ 69 EStG wurde durch das Gesetz zur Bekampfung der Steuerumgehung und zur Ande-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 23. Juni 2017 (BGBI. | S. 1682) eingefugt. Auf
dieser Rechtsgrundlage wurde ein Datenldbermittlungsverfahren eingerichtet, welches die
zustandige Familienkasse proaktiv benachrichtigt, wenn ein Kind, fiir das Kindergeld ge-
zahlt wird, ins Ausland verzogen ist oder von Amts wegen von der Meldebehdrde abgemel-
det wurde. Diese Benachrichtigungen fuhren zu einer Prufung der Rechtmafigkeit des Be-
zugs von Kindergeld durch die Familienkasse. Der unberechtigten Inanspruchnahme von
Kindergeld kann damit zielgenau und schnell entgegengewirkt werden.

Das bestehende Verfahren hat sich bewahrt und soll nun erweitert werden. Durch den Weg-
fall des Auslandsbezugs werden zukiinftig alle Anderungen des Wohnsitzes des Kindes,
von denen das Bundeszentralamt fiir Steuern erféhrt, an die Familienkasse tbermittelt. Die
Familienkasse nimmt diese Informationen nicht nur zum Anlass der Uberprifung der
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ortlichen Zustandigkeit. Es sind dartiber hinaus auch weitere Folgen zu ziehen, wenn sich
aus dem Umzug des Kindes in einen anderen Haushalt eine Auswirkung auf die Kinder-
geldberechtigung nach 8 64 EStG ergibt.

Die Mitwirkungspflichten des Kindergeldberechtigten nach § 68 Absatz 1 EStG bleiben un-
berdhrt.

Zu Buchstabe b

8§ 69 Satz 2 und 3 — neu —

Satz 2

Das Bundeszentralamt fiir Steuern speichert gemaf § 139b Absatz 3 Nummer 11 der Ab-
gabenordnung zu jeder natirlichen Person die zustandige Finanzbehorde. Fur Kinder, fur
die Kindergeld gezahlt wird, wird auf dieser Rechtsgrundlage die zustandige Familienkasse
aufgezeichnet. Die Familienkassen nutzen diese Datenbank und das darauf aufgebaute
sogenannte ,IdNr-Kontrollverfahren®, um zu verhindern, dass fur ein Kind mehrere Famili-
enkassen Kindergeld auszahlen.

Auf diese Daten des Kindes sollen nun auch die Finanzamter zugreifen kdnnen. Durch die
Moglichkeit des Datenabrufs werden die Finanzamter in die Lage versetzt zu erkennen, ob
und fur welchen Zeitraum fiir ein Kind Kindergeld von einer Familienkasse festgesetzt
wurde. Diese Information ist fur die Finanzamter hilfreich bei der Gewahrung der Freibe-
trdge nach 8§ 32 Absatz 6 EStG. Die Finanzamter entscheiden in jedem Einzelfall, ob ein
Datenabruf unter Verwendung der Identifikationsnummer des Kindes erforderlich ist. Nicht
erforderlich ist ein Datenabruf insbesondere, wenn bei der Glnstigerprifung nach § 31
EStG das Kindergeld giinstiger als die Kinderfreibetrédge sind und sich durch die Berick-
sichtigung der Anlage Kind der Einkommensteuererklarung auch keine anderweitigen steu-
erlichen Auswirkungen (z. B. beim Solidaritdtszuschlag oder beim Entlastungsbetrag fur
Alleinerziehende) ergeben. Bei Riickfragen kann das Finanzamt sich an die zustandige Fa-
milienkasse wenden. Rickfragen bei dem Steuerpflichtigen kénnen somit vermieden wer-
den.

Satz 3

Bei der Geburt eines Kindes vergibt das Bundeszentralamt fir Steuern eine neue Identifi-
kationsnummer.

Zukunftig soll die Familienkasse uber die die Vergabe einer neuen Identifikationsnummer
bei der Geburt eines Kindes unterrichtet werden. Die Mitteilung an die Familienkasse soll
nicht nur die Daten des neugeborenen Kindes enthalten. Auch die Daten der Personen, fir
die ein Kinderfreibetrag fir dieses Kind eingetragen wurde (regelmaRig die beiden Eltern-
teile), sollen an die Familienkasse Ubermittelt werden, weil diese Personen bei Vorliegen
der anderen Voraussetzungen Ublicherweise auch kindergeldberechtigt sind. Wenn die Fa-
milienkasse auf Grund der damit vorliegenden Daten erkennen kann, welche Person kin-
dergeldberechtigt ist, kdnnen diese Daten fir den Service eines vorausgefillten Kindergeld-
antrages verwendet werden. In jedem Fall kbnnen die vom Bundeszentralamt fir Steuern
Ubermittelten Daten zu Antragsvereinfachungen fihren.

Zu Nummer 15
8§72
Mit der vorliegenden Anderung wird die Sonderzustandigkeit fiir die verbliebenen Familien-

kassen des offentlichen Dienstes im Bereich des Bundes zum 31. Dezember 2022 beendet.
Dementsprechend sind in § 72 EStG Anderungen vorzunehmen.
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Nach 8§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 FVG obliegt die Durchfiihrung des Familienleistungs-
ausgleichs nach Mal3gabe der 88 31, 62 bis 78 EStG grundsatzlich dem Bundeszentralamt
fur Steuern. Die Bundesagentur fur Arbeit stellt dem Bundeszentralamt fur Steuern zur
Durchfuihrung dieser Aufgaben ihre Dienststellen als Familienkassen zur Verfigung. Die
Kindergeldbearbeitung erfolgt somit grundsatzlich durch die Familienkassen der Bunde-
sagentur fur Arbeit.

Fur die Bearbeitung des steuerlichen Kindergeldes gab es bis zum Jahr 2016 neben den
14 Familienkassen der Bundesagentur fir Arbeit weit Gber 8 000 Familienkassen des 6f-
fentlichen Dienstes von Bund, LAndern und Kommunen fiir deren Beschaftige.

Mit dem Gesetz zur Beendigung der Sonderzustandigkeit der Familienkassen des 6ffentli-
chen Dienstes im Bereich des Bundes vom 8. Dezember 2016 (BGBI. I, S. 2835) wurde
eine grundlegende strukturelle Reform der Zustandigkeiten der Familienkassen des 6ffent-
lichen Dienstes eingeleitet. Die Strukturreform begann zum 1. Januar 2017 und sah vor,
dass die in 8 72 EStG geregelte Sonderzustandigkeit der Familienkassen des offentlichen
Dienstes im Bereich des Bundes zum 1. Januar 2022 entféllt. Lediglich die Familienkassen
fur die Angehérigen der Nachrichtendienste des Bundes und die Bundesfamilienkasse beim
Bundesverwaltungsamt sowie derjenigen Behdérden, Kdrperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des 6ffentlichen Rechts, die die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes auf das
Bundesverwaltungsamt tbertragen haben, sollten auch Gber den 1. Januar 2022 hinaus
bestehen bleiben.

Seit 1. Januar 2022 erfolgt die Bearbeitung von Kindergeldféallen im Bereich des Bundes
entweder durch die Bundesagentur fir Arbeit, die Bundesfamilienkasse beim Bundesver-
waltungsamt oder die Familienkassen fiir die Angehdrigen der Nachrichtendienste des Bun-
des. Die Sonderzustandigkeit fur die Familienkassen des 6ffentlichen Dienstes im Bereich
des Bundes endet nun zum 31. Dezember 2022, da ein weiterer Parallelbetrieb neben der
Bundesagentur fir Arbeit weder wirtschaftlich noch zweckmalig ist.

Zu Buchstabe a

8§ 72 Absatz 1 Satz6 und 7

Da zum 1. Januar 2023 keine Bundesfamilienkasse im Sinne des 8§ 5 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 11 Satz 6 und 7 FVG mehr besteht, wird die entsprechende Regelung im FVG aufge-
hoben (siehe Artikel 22 des vorliegenden Anderungsgesetzes). Die vorliegenden Anderun-
genin § 72 Absatz 1 EStG sind Folge&nderungen.

Zu Buchstabe b

§ 72 Absatz 3 Nummer 3

§ 72 Absatz 3 Nummer 3 EStG regelt die bestehende Sonderzustandigkeit fir die Bundes-
familienkasse beim Bundesverwaltungsamt sowie die Familienkassen der Angehdérigen der
Nachrichtendienste des Bundes. Durch die Beendigung der Sonderzustandigkeit fur die
Familienkassen des 6ffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes zum 31. Dezember 2022
war die Regelung des § 72 Absatz 3 Nummer 3 EStG anzupassen. Ab 1. Januar 2023 er-
folgt die Bearbeitung von Kindergeldféllen im Bereich des Bundes allein durch die Bunde-
sagentur fur Arbeit.

Zu Buchstabe c

§ 72 Absatz 8 Satz 3 — aufgehoben —

Nach 8§ 72 Absatz 8 EStG erfolgt die Bearbeitung von Kindergeldanspriichen, bei denen
zwischen- und Uberstaatliche Rechtsvorschriften anzuwenden sind, grundsatzlich durch die
Familienkasse der Bundesagentur fiir Arbeit. Die Verwaltung des Kindergeldes der
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Beschéftigten der Nachrichtendienste verblieb hingegen beim Dienstherrn, auch wenn
Uber- und zwischenstaatliche Rechtsvorschriften anzuwenden sind. Da die Sonderzustan-
digkeit fur die Familienkassen des offentlichen Dienstes im Bereich des Bundes zum 31.
Dezember 2022 beendet wird, ist eine Ausnahmeregelung firr die Angehérigen der Nach-
richtendienste des Bundes nicht mehr erforderlich.

Zu Nummer 16
Zu Buchstabe a

8§ 90 Absatz 1 Satz 3

Es handelt sich um eine Folgeanderung zu 8§ 10a Absatz 1b EStG. Durch die Einfigung
von 8 10a Absatz 1a — neu — EStG ist der Antrag auf Vergabe einer Zulagenummer bei
einem Beamten statt im bisherigen § 10a Absatz 1a EStG nunmehr in 8 10a Absatz 1b
EStG geregelt. Der Verweis wird entsprechend angepasst.

Zu Buchstabe b

§ 90 Absatz 3 Satz 6 bis 8 — neu —

Korrespondierend zu der Neuregelung in § 10a Absatz 1a EStG ist zu Gunsten der ZfA die
Ausschlussfrist hinsichtlich der Ruckforderung bei Kindererziehenden zu verlangern. Die
ZfA hat die Zulage bis zur Vollendung des fiinften Lebensjahres des Kindes zurtickzufor-
dern, wenn die Kindererziehungszeiten, beispielsweise auf Grund eines Ausschlussgrun-
des, vom Tréger der gesetzlichen Rentenversicherung nicht anerkannt werden. Es wird
hierbei bestimmt, dass das Lebensalter des Kindes maf3gebend ist, das wiederum fir die
Anerkennung der Forderberechtigung nach 8§ 10a Absatz 1a EStG mal3gebend ist. Ande-
renfalls konnte bei Vorhandensein mehrerer Kinder uneindeutig sein, welches Kind gemeint
ist.

Hat ein Zulageberechtigter Kindererziehungszeiten innerhalb der in § 10a Absatz 1a EStG
genannten Frist beantragt, der zustandige Tréger der gesetzlichen Rentenversicherung
aber nicht innerhalb der Ausschlussfrist dariiber abschliel3end beschieden und diese Ent-
scheidung ist nach 8 14 Absatz 1 der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung (AltvDV)
mafgebend, verlangert sich die Ausschlussfrist um drei Monate nach Kenntniserlangung
der ZfA vom Erlass des Bescheides. Die rechtskraftige Entscheidung des zustandigen So-
Zialversicherungstragers ist abzuwarten, bevor eine endgultige Entscheidung tber die For-
derberechtigung getroffen wird.

Zu Nummer 17
8§ 95
Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung auf Grund der Aufhebung der Ab-
séatze 2 und 3. Der bisherige Absatz 1 wird zum Wortlaut des § 95 EStG.

Zu Buchstabe b
Der Wortlaut des 8§ 95 Satz 1 EStG wird neu gefasst.

Ein die Riuckzahlung aller steuerlichen Vorteile begrindender Sonderfall der schadlichen
Verwendung lag vor Beginn der Auszahlungsphase bisher dann vor, wenn keine Zulagebe-
rechtigung bestand und sich der Wohnsitz oder gewohnliche Aufenthalt eines Zulagebe-
rechtigten aufRerhalb der EU-/ EWR-Staaten oder sich der Wohnsitz oder gewohnliche Auf-
enthalt zwar in einem EU-/ EWR-Staat befand, der Zulageberechtigte aber nach einem
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Doppelbesteuerungsabkommen als aufRerhalb eines EU-/ EWR-Staates ansassig galt. Auf
Antrag des Zulageberechtigten konnte der Riickzahlungsbetrag (Zulagen und Steuererma-
Bigungen) bis zum Beginn der Auszahlungsphase gestundet werden, wenn keine vorzeitige
Auszahlung von geférdertem Altersvorsorgevermégen erfolgte. Zu Beginn der Auszah-
lungsphase war die Stundung auf Antrag des Zulageberechtigten zu verlangern bzw. erst-
malig zu gewéahren, wenn der Ruckzahlungsbetrag mit mindestens 15 Prozent der Leistun-
gen aus dem Altersvorsorgevertrag getilgt wurde. Fiur die Dauer der gewahrten Stundung
waren Stundungszinsen nach 8§ 234 AO zu erheben. Die Stundung konnte innerhalb eines
Jahres nach Erteilung der Bescheinigung nach 8 94 Absatz 1 Satz 4/ § 95 Absatz 1 EStG
beim Anbieter beantragt werden. Beantragte der Zulageberechtigte eine Stundung inner-
halb der Jahresfrist, aber erst nach Zahlung des Rickzahlungsbetrags, war ein Bescheid
Uber die Stundung eines Rickzahlungsbetrages zu erlassen und der maschinell einbehal-
tene und abgefuhrte Rickzahlungsbetrag riickabzuwickeln. Wurde der Rickzahlungsbe-
trag gestundet und verlegte der ehemals Zulageberechtigte seinen ausschlie3lichen Wohn-
sitz oder gewohnlichen Aufenthalt in einen EU-/ EWR-Staat oder wurde der ehemals Zula-
geberechtigte erneut zulageberechtigt, waren der Rickzahlungsbetrag und die bereits ent-
standenen Stundungszinsen von der ZfA zu erlassen.

Dieses Verfahren ist sehr verwaltungsaufwandig. Zulageberechtigte, die im Laufe ihres Be-
rufslebens mehrmals aul3erhalb eines EU-/ EWR-Staates tatig wurden, missen jeweils
neue Antrage stellen, die jeweils zu bescheiden sind.

Um den Folgen einer auch im Berufsleben zunehmenden Globalisierung positiv Rechnung
zu tragen und Verwaltungsaufwand weiter zu reduzieren, ist kiinftig der Sonderfall der
Rickzahlung bei Aufenthalt im Ausland nur noch ab Beginn der Auszahlungsphase zu pru-
fen. Die Neuregelung ermdglicht dem Zulageberechtigten damit in der Ansparphase die
Wohnsitznahme auch auf3erhalb eines EU-/ EWR-Staates ohne burokratische Hiurden. Es
sind keine besonderen Mitteilungspflichten und Fristen mehr zu beachten.

Zu Buchstabe c

8§ 95 Absatz 2 und 3 — aufgehoben —

Das Stundungsverfahren sowie ein eventueller spaterer Erlass bei Riickkehr aus dem Aus-
land in der Ansparphase kénnen infolge der in § 95 EStG vorgenommenen Umstellung des
Verwaltungsverfahrens hin zu einer erstmaligen Prifung einer etwaigen Rickzahlung ge-
wahrter Steuervorteile bei Aufenthalt aul3erhalb eines EU-/ EWR-Staates ab Beginn der
Auszahlungsphase ersatzlos entfallen.

Auch das Stundungsverfahren bzw. die Stundungsverlangerung bei Zahlung einer Ab-
schlagszahlung in Hohe von 15 Prozent der Leistungen aus dem Vertrag sowie ein even-
tueller spaterer Erlass bei Ruckkehr aus dem Ausland in der Auszahlungsphase entfallen,
um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Befindet sich der Wohnsitz oder gewdéhnliche
Aufenthalt des ehemaligen Zulageberechtigten zu Beginn der Auszahlungsphase oder
wahrend der Auszahlungsphase aul3erhalb eines EU-/ EWR-Staates, sind die Rickzah-
lungsbetrage im (bekannten) Verfahren nach § 94 EStG festzusetzen und zu erheben. Es
gelten kinftig nur noch die allgemeinen Stundungsregelungen der Abgabenordnung.

Zu Artikel 5 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a

§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer la und Absatz 4 Satz 1 Nummer la

In Ausnahmeféllen (Kranken- und ggf. Pflegeversicherung bei einem auslandischen Versi-
cherungsunternehmen oder einem auslandischen Sozialversicherungstrager) kann
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ab 2024 fir entsprechende Beitragsleistungen ein Freibetrag ermittelt werden. Hintergrund
ist, dass auslandische Versicherungsunternehmen und auslandische Sozialversicherungs-
trager nicht in den umfassenden Datenaustausch zwischen den Unternehmen der privaten
Kranken- und Pflegeversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern eingebun-
den werden kdnnen.

Aus Gleichbehandlungsgrinden werden auch hier — wie beim Datenaustausch — nur ei-
gene Beitrage des Arbeitnehmers im Sinne des 8 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 EStG als
Lohnsteuerabzugsmerkmal beruicksichtigt. Zu den weiteren Einzelheiten siehe die Ande-
rung von 8§ 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b EStG durch
Artikel 4 Nummer 7 Buchstabe a des vorliegenden Anderungsgesetzes sowie die entspre-
chende Einzelbegriindung.

Zu Buchstabe b

§ 39a Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2

Es handelt sich um redaktionelle Folgeanderungen zur Anderung von § 39a Absatz 1
Satz 1 Nummer 1a EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2020 durch das vorlie-
gende Anderungsgesetz.

Zu Nummer 2

8 44 Absatz 1 Satz 10 und 11

Nach den bisherigen Ausfiihrungen in 8 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 EStG hat der zum
Steuerabzug Verpflichtete das Betriebsstattenfinanzamt in Papierform Uber die zu wenig
erhobene Kapitalertragsteuer vom Glaubiger der Kapitalertrdge zu informieren und das Be-
triebsstattenfinanzamt die nicht erhobene Kapitalertragsteuer nachzufordern.

Mit Einfuhrung der Vorabpauschale hat das Verfahren enorm an Bedeutung gewonnen, da
es in einer Vielzahl von Fallen zu einer Nacherhebung durch die Betriebsstéattenfinanzamter
gekommen ist. Diesen hohen administrativen Aufwand hat der Gesetzgeber in grundsatzli-
cher Weise gesehen und bereits beriicksichtigt, da er die Regelungen des § 44 Absatz 1
Satz 7 ff. EStG im Zuge der Investmentsteuerreform angepasst hat. So ist es moglich, ohne
Einwilligung des Glaubigers auf eines seiner Konten zuzugreifen, um die Kapitalertrag-
steuer auf die Vorabpauschale einzuziehen (vgl. BT-Drs. 18/8739, S. 116).

Dennoch kommt es weiterhin in vielen Fallen zu einer Nacherhebung durch das Betriebs-
stattenfinanzamt, was sowohl auf Seiten der Finanzverwaltung als auch auf Seiten des
Steuerpflichtigen und der Wirtschaft mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Praktikabler
und sachgerechter ist es, die Nachforderung der nicht einbehaltenen Kapitalertragsteuer
auf z. B. die Vorabpauschale nicht durch die Betriebsstattenfinanzamter, sondern durch die
Veranlagungsfinanzamter im Rahmen des Einkommensteuerveranlagungsverfahrens nach
§ 32d Absatz 3 EStG durchfuhren zu lassen. Technisch gesehen werden die Daten vom
zum Steuerabzug Verpflichteten direkt an die zentrale Annahmestelle der Finanzverwaltung
ubermittelt.

Durch die gleichzeitige Umstellung des Verfahrens von Papierform auf eine elektronische
Datenubermittlung nach Mal3gabe des 8§ 93c der Abgabenordnung tritt ein weiterer Entlas-
tungseffekt ein. Die Form der elektronischen Datenlibermittlung hat sich bereits bei anderen
Kapitalertragsteuer-Verfahren bewahrt und entlastet zusatzlich die Wirtschaft. Auf Grund
der IT-technischen Umstellung soll die Anwendung erst fur Kapitalertrage gelten, die dem
Glaubiger nach dem 31. Dezember 2024 zuflieBen oder als zugeflossen gelten.

Zu Nummer 3

§ 52 Absatz 44 Satz 5 — neu —
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Die Anwendung der Vorschrift erst fir Kapitalertrage, die dem Glaubiger nach dem 31. De-
zember 2024 zuflieBen oder als zugeflossen gelten, dient der IT-technischen Umsetzung
beim Kapitalertragsteuerabzug sowie der Annahme der Daten durch die Finanzverwaltung.
Zu Nummer 4

§ 72 — aufgehoben —

Im Zuge der Strukturreform wird die Sonderzustandigkeit fir die Familienkassen des offent-
lichen Dienstes der Lander und Kommunen zum 31. Dezember 2023 beendet.

Zum 1. Januar 2017 wurde mit dem Gesetz zur Beendigung der Sonderzustandigkeit der
Familienkassen des o6ffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes vom 8. Dezember 2016
(BGBI. I S. 2835) eine grundlegende Strukturreform der Familienkassenlandschaft einge-
leitet.

Ziel der Reform ist eine erhebliche Reduzierung der Familienkassen des 6ffentlichen Diens-
tes von Bund und Landern und Ubertragung der entsprechenden Kindergeldfalle an die
Familienkasse der Bundesagentur fr Arbeit.

Seit Beginn der Strukturreform kdnnen die Familienkassen des offentlichen Dienstes der
Lander und Kommunen ihre Zustandigkeit fur Kindergeldangelegenheiten beibehalten oder
auf freiwilliger Basis an die Bundesagentur fir Arbeit Gbertragen.

Vor der Reform gab es fiir die Bearbeitung des steuerlichen Kindergeldes neben den 14 Fa-
milienkassen der Bundesagentur fur Arbeit weit tber 8 000 Familienkassen des offentlichen
Dienstes von Bund, Landern und Kommunen fir deren Beschéftige. Die erste Reformstufe
konnte am 31. Dezember 2021 erfolgreich abgeschlossen werden. Seit Reformbeginn ha-
ben mehr als 90 Prozent der Familienkassen von der Mdglichkeit der freiwilligen Aufgaben-
Ubertragung an die Bundesagentur fir Arbeit Gebrauch gemacht. In Anbetracht dessen
sollen nun auch die Insellésungen der verbliebenen Familienkassen des 6ffentlichen Diens-
tes der Lander und Kommunen beendet werden.

Die Sonderzustandigkeit fiir die Familienkassen des offentlichen Dienstes der Lander und
Kommunen endet nunmehr zum 31. Dezember 2023. Fur die Familienkassen des 6ffentli-
chen Dienstes im Bereich des Bundes wurde die Sonderzustandigkeit bereits zum 31. De-
zember 2022 beendet. Ab 1. Januar 2024 erfolgt die Bearbeitung von Kindergeldangele-
genheiten in Deutschland allein durch die Familienkassen der Bundesagentur fur Arbeit.

Die Konzentration der Kindergeldangelegenheiten bei der Bundesagentur fur Arbeit hat den
Vorteil, dass eine unabhangige und gleichméfige Rechtsanwendung bei der Kindergeldbe-
arbeitung sichergestellt werden kann. Zudem kann ein moderner Verwaltungsvollzug er-
reicht werden, da in einer zentral zustandigen Behdorde einheitliche Verfahrensablaufe und
kiinftige Digitalisierungsvorhaben besser umgesetzt werden kdnnen. Auch wird von der
Bundesagentur fir Arbeit eine moderne und zeitgeméfRe Behandlung der Kinder und Kin-
dergeldberechtigten auf hohem Niveau angeboten.

Die betroffenen Familienkassen des 6ffentlichen Dienstes der Lander und Kommunen sind
angehalten, sich mit dem Bundeszentralamt fir Steuern in Verbindung zu setzen, damit das
Ubergabeverfahren ausgeldst und zwischen abgebender und tbernehmender Stelle ein
Ubergabetermin vereinbart werden kann. Die Verfahrensablaufe sind im Detail in einer Ver-
waltungsanweisung des Bundeszentralamtes fir Steuern gegeniiber den Familienkassen
festgelegt, um Uber eine Standardisierung und Vereinheitlichung von Prozessen Verfah-
renssicherheit fiir den Ubergangsmechanismus zu gewéhrleisten (Bundeszentralamt fiir
Steuern, 14.12.2016, St Il 2-S 2479-PB/16/00002, BStBI | 2016, S. 1429). Uber die Art und
Weise der Aufgabenlbertragung auf die Bundesagentur fur Arbeit wird den abgebenden
Familienkassen eine weitgehende Mitwirkungsmdglichkeit eingeraumt. Alle Ubergéange
werden vom Bundeszentralamt fir Steuern koordiniert und (Uberwacht. Ein
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Steuerungsinstrument erhalt das Bundeszentralamt fir Steuern dadurch, dass das Ende
der Sonderzustandigkeit erst mit der Bestatigung durch das Bundeszentralamt wirksam
wird. Vorgesehen ist, dass das Bundeszentralamt fiir Steuern die Ubergabe der Kindergeld-
falle einer Familienkasse an die Bundesagentur fir Arbeit erst dann freigeben wird, wenn
organisatorisch und operativ gewahrleistet werden kann, dass die Auszahlung des Kinder-
geldes und die verwaltungsseitige Betreuung der Bediensteten sichergestellt ist. Voraus-
setzung hierflr ist, dass ausreichend finanzielle Mittel zur Verfiigung stehen, um den Ver-
waltungsaufwand der Bundesagentur fir Arbeit zu verguten.

Zum Abschluss des Verfahrens stellt das Bundeszentralamt fur Steuern das Datum der
Beendigung der Sonderzustandigkeit fur die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes
fest, so dass anschlie3end wegen der bestehenden allgemeinen Zustandigkeit nach § 5
Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 FVG die Familienkassen der Bundesagentur fur Arbeit die Kin-
dergeldbearbeitung der betroffenen Bediensteten fortfiihren. Die Bediensteten werden von
dem Beginn und dem Abschluss des Ubergabeverfahrens rechtzeitig in Kenntnis gesetzt.
Zur Schaffung von Transparenz und Rechtssicherheit werden vom Bundeszentralamt fir
Steuern zeitnah im Bundessteuerblatt die Kérperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6f-
fentlichen Rechts mit Namen und Anschrift, deren besondere Zustandigkeit fir die Festset-
zung und Auszahlung des Kindergeldes endet, sowie das Datum der Beendigung der Zu-
standigkeit veroffentlicht.

Zu Nummer 5
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa

§ 90 Absatz 2 Satz 1

Das Riester-Verfahren ist ein vollmaschinelles elektronisches Verfahren. Hat ein Anleger
einen Antrag auf Gewahrung einer Altersvorsorgezulage bei seinem Anbieter gestellt, wird
dieser Antrag per Datenfernibertragung an die ZfA tbermittelt.

Konnte der Antragsdatensatz vollmaschinell verarbeitet werden, wurde bisher die Alters-
vorsorgezulage unmittelbar ermittelt und an den Anbieter ausgezahlt. Bei der erstmaligen
Berechnung wurde dabei die Richtigkeit der im Zulageantrag Ubermittelten Daten unter-
stellt. Erst zu einem spateren Zeitpunkt — regelmaRig im darauffolgenden Sommer — wurde
von der ZfA ein weitgehend vollmaschinelles Uberprifungsverfahren durchgefiihrt, um die
inhaltliche Richtigkeit fir das vorhergehende Beitragsjahr zu tGberprifen. Bei der Einfuhrung
dieses nachgelagert ausgestalteten Prifverfahrens stand — neben der Notwendigkeit, die
automatisierten Verfahren zunachst aufzubauen — auch der Gedanke im Fokus, die Zula-
gen mdaglichst schnell den Riester-Konten zuzufiihren, damit die Anbieter mit ihnen friihzei-
tig Ertrag bringend arbeiten kénnen. Zwar erfolgte in rund 94 Prozent der Féalle die Auszah-
lung zum frihestmoglichen Zeitpunkt zu Recht und ohne spatere Rickforderung, aber in
den tibrigen Fallen kam es nach der Uberpriifung zu Riickforderungen der bereits tiberwie-
senen und verbuchten Zulagen.

Mit der neuen Regelung erfolgt nun eine Auszahlung erst nach Uberpriifung, so dass Riick-
forderungen von Zulagen in den meisten Fallen vermieden werden kénnen. Zugleich wer-
den durch Zahlung erst nach Uberprifung Kernprozesse der ZfA weiter verschlankt. Auch
der Burokratieaufwand bei den Anbietern reduziert sich. Allerdings verschiebt sich damit
die Zulagenzahlung auf die Riester-Vertrage in zeitlicher Hinsicht nach hinten, da dann erst
das Uberprifungsverfahren insbesondere mit den Sozialversicherungstragern und den Fa-
milienkassen maoglich ist.

Zu Doppelbuchstabe bb

8§ 90 Absatz 2 Satz 2
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Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Der neu verwendete Begriff ,Bescheid ist
neutraler gefasst, da der nach Absatz 4 erlassene Bescheid vielfach auch als ,Festset-
zungsbescheid” und nicht als ,Zulagenbescheid” bezeichnet wird.

Zu Buchstabe b

8§ 90 Absatz 3 Satz 1

Die bisherigen Regelungen zur Riickforderung der Zulagen nach dem Uberpriifungsverfah-
ren werden auf Grund der Neuregelung in Absatz 2 angepasst. Eine Rickforderung ist da-
nach nur noch dann zulassig, wenn der Zulageanspruch nach der Auszahlung auf Grund
neuer, berichtigter oder stornierter Daten ganz oder teilweise nicht besteht oder wegféllt.

Werden zu Unrecht gutgeschriebene oder ausgezahlte Zulagen zurlickgefordert, wird der
Zulageberechtigte kiinftig zeitnah davon in Kenntnis gesetzt und nicht mehr erst - entspre-
chend der bisherigen Regelung — nach Ablauf des Kalenderjahres durch die Anbieterbe-
scheinigung nach 8 92 EStG. Die ZfA erstellt fortan unmittelbar einen Bescheid (vgl. auch
entsprechende Anpassung in Absatz 4). Wenn der Zulageberechtigte mit der Entscheidung
der ZfA nicht einverstanden ist, kann er innerhalb der Ublichen Fristen gegen diese Ent-
scheidung Rechtsbehelf einlegen. Die Transparenz wird dadurch wesentlich erhéht, das
Handeln der ZfA fur Dritte noch nachvollziehbarer. Die Birgerfreundlichkeit wird zudem
durch die Kontaktaufnahme von Seiten der ZfA selbst — anstelle Uber den Anbieter — in
diesem kritischen Verfahrensstadium der Ruckforderung erhéht. Die Anbieter werden zu-
dem von Aufgaben erheblich entlastet.

Zu Buchstabe ¢
8§ 90 Absatz 4

In Satz 1 wird korrespondierend zu der Neuregelung in Absatz 2 bestimmt, in welchen Fal-
len die ZfA kinftig von Amts wegen dem Zulageberechtigten die Festsetzung der Zulage
durch Bescheid mitteilt. Nach bisher geltendem Recht erfolgte eine Festsetzung der Zulage
nur auf gesonderten Antrag des Zulageberechtigten. Kinftig hat die ZfA auch einen Be-
scheid zu erlassen, wenn die berechnete Zulage von der beantragten Zulage abweicht. Die
Falle der bei Erstberechnung gekirzten Zulagen wegen nichterreichten Mindesteigenbei-
trages sind davon nicht betroffen. Ist der Zulageberechtigte mit der Entscheidung der ZfA
nicht einverstanden, kann er innerhalb der Ublichen Fristen gegen diese Entscheidung
Rechtsbehelf einlegen. Korrespondierend zu der Anderung in Absatz 3 hat die ZfA auch
einen Bescheid von Amts wegen zu erlassen, wenn sich die Zulage ganz oder teilweise auf
Grund von neuen, berichtigten oder stornierten Daten &ndert und in Folge dessen eine
Ruckforderung erfolgt. Es wird dem Zulageberechtigten auch weiterhin ermdglicht, die Fest-
setzung der Zulage selbst zu beantragen, um beispielsweise eine noch nicht beantragte
Kinderzulage geltend zu machen, sofern nicht bereits eine Festsetzung von Amts wegen
erfolgt ist.

Nach dem BFH-Urteil vom 8. September 2020 (BFH X R 2/19, BStBI Il 2022 S. 157) fuhrt
die Mitteilung der ZfA — entgegen der bisherigen Verwaltungsauffassung — bei Abweichun-
gen in Bezug auf den Sonderausgabenabzug nach 8§ 10a Absatz 1 Satz 1 EStG nicht dazu,
dass das Finanzamt ungeprift den Inhalt dieser Mitteilung umzusetzen hat; die Mitteilung
nach 8 91 Absatz 1 Satz 4 EStG ist im Verhaltnis zum Einkommensteuerbescheid weder
ein Grundlagenbescheid noch kommt ihr grundlagenbescheidsahnliche Wirkung zu. Diese
Entscheidung kann zu doppelten Prifungen und zu divergierenden Entscheidungen inner-
halb der Finanzverwaltung (Finanzamt und ZfA) fihren. Um dies zu vermeiden, wird zum
einen die Transparenz des Verwaltungshandelns im Zulageverfahren sowie der Rechts-
schutz des Zulageberechtigten erhdht. Zum anderen kann das Finanzamt kinftig die ZfA
bei nicht erklarbaren, abweichenden Daten auffordern, eine Festsetzung von Amts wegen
vorzunehmen. In diesem Verfahren wird eine Klarung mit dem Steuerpflichtigen herbeige-
fuhrt, wie es zu den abweichenden Daten im Zulageantrag und dem steuerlichen
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Erklarungsvordruck (Anlage AV) kommt und welche Daten zutreffend sind. Die in 8 10a
Absatz 5 Satz 5 EStG bereits bestimmte, priméare Zustandigkeit fir die Prifung der Voraus-
setzungen fir den Sonderausgabenabzug bei der ZfA bleibt so bestehen, da diese die Da-
ten im Wege der Datenerhebung und des automatisierten Datenabgleichs nach § 91 EStG
effektiv Gberprifen kann. Nach Abschluss des Verfahrens erhalt der Zulageberechtigte ei-
nen Bescheid und das Finanzamt eine Mitteilung tUber den Ausgang des Verfahrens (vgl.
Satz 5). Eine gesonderte Festsetzung nach 8 90 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 EStG unter-
bleibt, wenn eine Festsetzung nach § 90 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 3 EStG bereits
erfolgt ist. In diesem Fall hat auch das Finanzamt die bereits festgesetzten Daten seiner
Berechnung zugrunde zu legen (vgl. insoweit auch korrespondierend die Anderung in § 91
Absatz 1 Satz 4 — neu — EStG). Eine gesonderte Festsetzung unterbleibt auch, wenn die
Zulage nicht beantragt worden ist und der ZfA insoweit keine Daten vorliegen oder wenn
die Frist nach § 90 Absatz 3 Satz 1 EStG bereits abgelaufen ist und die ZfA ihre Daten nicht
mehr andern kann. In diesem Fall hat das Finanzamt — wie vom BFH festgestellt wurde —
eine eigene Prufkompetenz. Uber die nicht erfolgte Festsetzung wird das Finanzamt ent-
sprechend informiert (vgl. Satz 5).

Die Transparenz wird durch die Verfahrensanderung und die Bescheiderteilung fur den Zu-
lageberechtigten wesentlich erhdht, so dass das Handeln der ZfA fir Dritte noch nachvoll-
ziehbarer wird. Die Birgerfreundlichkeit wird zudem durch die Kontaktaufnahme von Seiten
der ZfA selbst — anstelle Uber den Anbieter — in diesem kritischen Verfahrensstadium der
Ablehnung oder Kirzung der Zulage erhoht. Die Verfahren werden zudem gestrafft, indem
der Burger nunmehr unmittelbar auf das Einspruchsverfahren verwiesen wird. Ferner wer-
den die Anbieter von Aufgaben erheblich entlastet.

Die Neuregelung in Satz 2 vereinfacht das Festsetzungsverfahren auf Antrag. Nach bisher
geltendem Recht musste der Antrag schriftlich erfolgen und an den Anbieter gerichtet wer-
den. Der Anbieter musste sodann den Antrag mit ergédnzenden Informationen und Unterla-
gen an die ZfA weiterleiten. Nach der Neuregelung ist zum einen der Antrag kinftig unmit-
telbar bei der ZfA zu stellen, der Behérde, die den Antrag auch abschlieBend bearbeitet.
Eine Entgegennahme des Antrages durch den Anbieter und die Weiterleitung des Antrags
von Seiten des Anbieters an die ZfA entfallen dadurch. Dies flihrt zu einem geringeren Auf-
wand beim Anbieter. Auch flir den Zulageberechtigten vereinfacht sich so das Verfahren,
so dass weniger Ruckfragen vom Zulageberechtigten beim Anbieter zu erwarten sind. Mit
der Neuregelung soll zum anderen die Mdglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der
elektronischen Dateniibermittlung zwischen Steuerpflichtigem und der ZfA zu nutzen. Der
Zulageberechtigte kann kinftig den Antrag auf Festsetzung schriftlich oder elektronisch
stellen. Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem Burokratieabbau. Die bisher fur den
Zulageberechtigten geltende Frist zur Beantragung der Festsetzung bleibt hierbei unveréan-
dert; der Zulageberechtigte hat den Antrag weiterhin innerhalb eines Jahres nach Erteilung
der Anbieterbescheinigung nach § 92 EStG zu stellen.

Die Neuregelung in Satz 3 dient ebenfalls dem Burokratieabbau, indem die Vorteile der
elektronischen Datentbermittiung genutzt werden. Nach bisher geltendem Recht hatte der
Anbieter den Antrag des Zulageberechtigten auf Festsetzung der Zulage entgegenzuneh-
men und das Datum der Bescheinigung im Rahmen seiner Stellungnahme der ZfA schrift-
lich mitzuteilen. Es wird kuinftig ein maschineller Datenabgleich zwischen der ZfA und dem
Anbieter bestimmt, da die ZfA den Zeitpunkt der Erteilung der Anbieterbescheinigung nach
§ 92 EStG kennen muss, um die Frist nach Satz 2 zu prifen.

Nach Satz 4 hat der Anbieter ihm vorliegende weitere Unterlagen, die firr die Festsetzung
bendtigt werden, auf Anforderung an die ZfA weiterzuleiten. Er kann eine ergdnzende Stel-
lungnahme beifiigen. Dies kann auch elektronisch erfolgen, wenn beide Kommunikations-
partner dies wiinschen.

In Satz 5 wird der Verweis an die Anderung zu Satz 1 angepasst. Der Anbieter ist bei der
vom Zulageberechtigten beantragten Festsetzung ebenfalls Uber das Ergebnis zu
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informieren. In den Ubrigen Festsetzungsfallen erhélt der Anbieter bereits auf Grund ande-
rer Vorschriften die Informationen von der ZfA, deshalb miissen diese Informationen in die-
ser Regelung nicht nochmals angefiihrt werden. Das Finanzamt ist iber den Ausgang des
Verfahrens nach Satz 1 Nummer 4 zu informieren. Entweder wird das Festsetzungsergeb-
nis Ubermittelt oder die ZfA teilt dem Finanzamt mit, dass eine Festsetzung nicht erfolgen
konnte.

In dem neuen Satz 7 wird eine Regelung aufgenommen, wenn der Datensatz nach § 89
Absatz 2 EStG im maschinellen Verfahren auf Grund von unzureichenden oder fehlerhaften
Angaben des Zulageberechtigten abgewiesen sowie um eine Fehlermeldung ergéanzt wor-
den ist und die Angaben nicht innerhalb der Antragsfrist des § 89 Absatz 1 Satz 1 EStG von
dem Zulageberechtigten an den Anbieter nachgereicht werden. In diesen Féllen ist es der
ZfA nicht moglich, eine abschlielRende Prifung vorzunehmen und dem Zulageberechtigten
einen Bescheid zu erteilen, so dass die Abweisung des Datensatzes als Ubermittlung des
Ermittlungsergebnisses nach § 90 Absatz 1 EStG gilt. Der Antragsteller erhalt diese Infor-
mation Uber die Bescheinigung nach § 92 EStG und kann bei Bedarf nun die Festsetzung
beantragen und die fehlenden Angaben nachreichen.

Zu Buchstabe d

§ 90 Absatz 5

Die Regelung stellt sicher, dass der Zulageberechtigte, der die Einwilligung nach § 10a Ab-
satz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz EStG nachholen mdchte, dies nicht mehr nur im Rahmen
des Festsetzungsverfahrens tun kann, sondern auch noch im Rahmen des Einspruchsver-
fahrens. Dies ist auf Grund der Neuregelung in 8 90 Absatz 4 EStG erforderlich, da ein

(Festsetzungs-)Bescheid nun auch von Amts wegen erfolgen kann. In diesem Falle hatte
der Zulageberechtigte keine Mdglichkeit mehr, die Abgabe der Einwilligung nachzuholen.

Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a

§ 91 Absatz 1 Satz 3 — aufgehoben —

Die Mitteilungspflicht an den Anbieter nach Satz 3 entfallt auf Grund der Neuregelungen in
§ 90 Absatz 2 und 3 EStG; der Anbieter erhalt bereits auf Grund dieser neugefassten Re-
gelungen die erforderlichen Daten.

Zu Buchstabe b

8§ 91 Absatz 1 Satz 4 — neu —

Nach dem BFH-Urteil vom 8. September 2020 (BFH X R 2/19, BStBI Il 2022 S. 157) fuhrt
die Mitteilung der ZfA — entgegen der bisherigen Verwaltungsauffassung — bei Abweichun-
gen in Bezug auf den Sonderausgabenabzug nach § 10a Absatz 1 Satz 1 EStG nicht dazu,
dass das Finanzamt ungepruft den Inhalt dieser Mitteilung umzusetzen hat; die Mitteilung
nach § 91 Absatz 1 Satz 4 EStG ist im Verhaltnis zum Einkommensteuerbescheid weder
ein Grundlagenbescheid noch kommt ihr grundlagenbescheidséhnliche Wirkung zu.

Mit den Anderungen in § 90 EStG wird die Transparenz des Verwaltungshandelns im Zula-
geverfahren sowie der Rechtsschutz des Zulageberechtigten erhéht. Zudem kann das Fi-
nanzamt kinftig die ZfA bei nicht erklarbaren, abweichenden Daten auffordern, eine Fest-
setzung von Amts wegen vorzunehmen (vgl. 8 90 Absatz 4 Nummer 4 EStG).

Korrespondierend dazu wird bestimmt, dass kiinftig die von der ZfA festgesetzten Daten flr
das Finanzamt bindend und der gesonderten Feststellung nach § 10a Absatz 4 EStG zu
Grunde zu legen sind. Da die gesonderte Festsetzung dem Zulageberechtigten von der ZfA





-125 -

mit Bescheid bekannt gegeben wird, liegt kunftig ein Verwaltungsakt mit einer Aul3enwir-
kung im Verhaltnis zum Zulageberechtigten vor. Der Festsetzungsbescheid hat kiinftig eine
grundlagenbescheidéhnliche Wirkung fur das zustandige Finanzamt. Die Daten sind vom
Finanzamt ungepruft der gesonderten Feststellung nach § 10a Absatz 4 EStG zu Grunde
zu legen. Dies vermeidet doppelte Priftatigkeiten und divergierende Prifergebnisse inner-
halb der Finanzverwaltung.

Liegt dagegen kein bestandskraftiger Verwaltungsakt vor, hat das Finanzamt — wie vom
BFH festgestellt wurde — eine eigene Prifkompetenz.

Zu Artikel 6 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 1

8§ 48a Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 — neu —

Nach geltendem Recht hat der Leistungsempféanger einer Bauleistung bis zum zehnten Tag
nach Ablauf des Monats, in dem die Gegenleistung im Sinne des 8§ 48 EStG erbracht wird,
die Anmeldung fiir den Bausteuerabzug nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzuge-
ben, sofern der Leistende dem Leistungsempfanger keine im Zeitpunkt der Gegenleistung
gultige Freistellungsbescheinigung nach § 48b Absatz 1 Satz 1 EStG vorlegt. Eine elektro-
nische Steueranmeldung der Bauabzugsteuer liber das Portal ,Mein Elster” ist bisher nicht
moglich. Mit der Gesetzesanderung soll der Leistungsempféanger einer Bauleistung ver-
pflichtet werden, die Steueranmeldung elektronisch abzugeben. Mithilfe der elektronischen
Anmeldung soll der Verwaltungsaufwand auf Seiten der Leistungsempfanger von Bauleis-
tungen und auf Seiten der Verwaltung deutlich reduziert werden. Eine elektronische Steu-
eranmeldung/Abgabe der Steuererklarung ist bereits bei anderen betrieblichen Steuerarten
(Lohnsteuer, Umsatzsteuer) Ublich. Die elektronische Abgabe der Steueranmeldung fuhrt
auch zu einer Vereinfachung auf Seiten der Unternehmer. Das elektronische Anmeldever-
fahren folgt der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung und den Vorgaben des On-
linezugangsgesetzes (0ZG). Dartber hinaus hat auch der Bundesrechnungshof die Mog-
lichkeit der elektronischen Anmeldung des Bausteuerabzugs gefordert.

Zu Artikel 7 (Anderung des Umwandlungssteuergesetzes)

§ 27 Absatz 3 Nummer 3

Auf Grund der Einfihrung der sogenannten One-Fits-All-Losung in 8 6 AStG durch das
ATADUmMsG vom 25. Juni 2021 (BGBI. | S. 2035) ab 1. Januar 2022 sind die fir die soge-
nannten einbringungsgeborenen Anteile in 8§ 27 Absatz 3 Nummer 3 UmwStG enthaltenen
Regelungen zur Stundung der Einkommensteuer anzupassen.

§ 27 Absatz 3 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a UmwStG enthélt den bisherigen Regelungs-
inhalt. Dieser ist auf Sachverhalte beschrankt, bei denen der Ausschluss des Besteue-
rungsrechts nach 8§ 21 Absatz 2 Nummer 2 UmwStG in der am 21. Mai 2003 geltenden
Fassung (UmwStG a. F.) vor dem 1. Januar 2022 erfolgt. Dies korrespondiert mit der letzt-
maligen Anwendung des § 6 Absatz 1 AStG in der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung
(AStG a. F.) bis zum 31. Dezember 2021 und den diesbeziiglich fortgeltenden Stundungs-
bestimmungen; vgl. § 21 Absatz 3 AStG.

§ 27 Absatz 3 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe b UmwStG ermdéglicht in Fallen des Ausschlus-
ses des Besteuerungsrechts nach § 21 Absatz 2 Nummer 2 UmwStG a. F. nach dem
31. Dezember 2021 auf Antrag des Steuerpflichtigen die Anwendung der One-Fits-All-L6-
sung betreffend die Stundung und den Entfall der Steuer nach § 6 Absatz 3 und 4 AStG in
der ab 1. Juli 2021 geltenden Fassung bei Vorliegen der tbrigen Voraussetzungen. Mit der
Anwendung der One-Fits-All-Losung geht insbesondere die Ausweitung der Riickkehrerre-
gelung flr einbringungsgeborene Anteile auf Drittstaaten-Sachverhalte einher. Dies stellt
eine wesentliche Verbesserung der Mobilitdt der betroffenen Steuerpflichtigen gegeniber
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dem Status quo dar. Wie auch die bisher geltende Regelung gilt dies aber nur fur die von
§ 6 AStG erfassten Anteile im Privatvermdgen.

Zu Artikel 8 (Anderung des Umsatzsteuergesetzes)
Zu Nummer 1

8§ 17 Absatz 3 Satz 2

§ 17 Absatz 3 Satz 2 UStG verweist derzeit unzutreffend auf § 17 Absatz 1 Satz 7 UStG.
Durch das Jahressteuergesetz 2020 vom 21. Dezember 2020 (BGBI. | S. 3096) wurde nach
§ 17 Absatz 1 Satz 5 UStG ein Satz 6 eingeflugt. Durch die Aufnahme eines neuen Satzes
6 ist der Verweis in § 17 Absatz 3 Satz 2 UStG daher entsprechend anzupassen, so dass
sich der Verweis fortan auf § 17 Absatz 1 Satz 8 UStG bezieht.

Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a

§ 18 Absatz 4f Satz 6

Die Anderung dient zum einen der Bereinigung eines Redaktionsversehens beim Verweis
auf die Betragsgrenze in § 20 Satz 1 Nummer 1 UStG.

Zum anderen handelt es sich um eine Folgednderung zur Einfihrung einer Umsatzgrenze
fur die Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung fiir Landwirte in § 24 Absatz 1 Satz 1
UStG durch Artikel 11 Nummer 6 Buchstabe a des Jahressteuergesetzes 2020 vom
21. Dezember 2020 (BGBI. | S. 3096). Diese Betragsgrenze sollte — wie die anderenin § 18
Absatz 4f Satz 6 UStG bereits genannten Betragsgrenzen — bei Anwendung der dezentra-
len Besteuerung von Organisationseinheiten der Gebietskorperschaften Bund bzw. Lander
ebenfalls stets als Giberschritten gelten.

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa

§ 18 Absatz 9 Satz 3 —neu —

Die Vergutung der abziehbaren Vorsteuerbetrage (8 15 UStG) an im Ausland anséassige
Unternehmer erfolgt in einem besonderen Verfahren, dem sog. Vorsteuer-Vergutungsver-
fahren. Nach dem Unionsrecht werden in Rechnung gestellte Mehrwertsteuerbetrage fur
Ausfuhrlieferungen, bei denen die Gegenstande vom Abnehmer oder einem von ihm be-
auftragten Dritten befordert oder versendet wurden, oder innergemeinschatftliche Lieferun-
gen, die gemal Artikel 138 oder Artikel 146 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 tber das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system von der Steuer befreit sind oder befreit werden kénnen, nicht im Vorsteuer-Vergi-
tungsverfahren erstattet.

Die Regelung setzt diese unionsrechtliche Vorgabe um. Dadurch soll insbesondere sicher-
gestellt werden, dass in Rechnungen Uber innergemeinschaftliche Lieferungen gesondert
in Rechnung gestellte Steuerbetrdge nicht vergitet werden, wenn der Abnehmer die ihm
von einem anderen Mitgliedstaat erteilte giltige Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer (USt-
IdNr.) nach § 6a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG nicht angegeben hat, die tbrigen Vo-
raussetzungen fur die Steuerbefreiung aber objektiv vorliegen. Da in diesen Fallen entspre-
chende Lieferungen steuerfrei behandelt werden kdnnten, wenn der Abnehmer nachtrag-
lich seine USt-IdNr. angibt, ist eine Erstattung im Vorsteuer-Vergutungsverfahren nicht an-
gezeigt und wird somit durch die Regelung verhindert.
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Die Regelung beruht auf Artikel 171 Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG in Verbindung mit
Artikel 4 Buchstabe b der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Rege-
lung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemalf3 der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mit-
gliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansassige Steuerpflich-
tige und Artikel 171 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG in Verbindung mit
der Dreizehnten Richtlinie des Rates vom 17. November 1986 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Umsatzsteuern — Verfahren der Erstattung
der Mehrwertsteuer an nicht im Gebiet der Gemeinschaft anséssige Steuerpflichtige.

Zu Doppelbuchstabe bb

§ 18 Absatz 9 Satz 8 und 9 — neu —

Wegen der Einfigung des neuen Satzes 3 werden die Verweise redaktionell angepasst.
Zu Artikel 9 (Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes)
Zu Nummer 1

Inhaltstibersicht

Die Inhaltsubersicht wird redaktionell an die Aufhebung des 8§ 23 UStG angepasst.
Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

8 4 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung aus der Aufhebung des Satzes 2.
Zu Doppelbuchstabe bb

8 4 Nummer 1 Buchstabe b Satz 2 — aufgehoben —

Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Férderung der Elektromobilitat und zur Anderung
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2451) wurden die
materiell-rechtlichen Voraussetzungen fir das Vorliegen einer innergemeinschatftlichen Lie-
ferung in 8 6a Absatz 1 Satz 1 UStG sowie fir deren Steuerfreiheit in 8 4 Nummer 1 Buch-
stabe b UStG geandert.

Durch die Streichung von 8 4 Nummer 1 Buchstabe b Satz 2 UStG wird klargestellt, dass
die Voraussetzungen fir das Vorliegen einer steuerfreien innergemeinschatftlichen Liefe-
rung unabhangig von der in 8 18a Absatz 10 UStG enthaltenen Frist gelten. Diese ist allein
fur Zwecke der Durchfihrung eines ordnungsgemafien innergemeinschaftlichen Kontroll-
verfahrens sowie eines etwaigen Buf3geldverfahrens (8§ 26a Absatz 1 Nummer 5 UStG)
maf3gebend. Die Verpflichtung zur Abgabe einer richtigen und vollstdandigen Zusammen-
fassenden Meldung (ZM) als Voraussetzung fur die Gewahrung der Steuerbefreiung fiir die
ausgefuhrten innergemeinschaftlichen Lieferungen besteht hingegen auch Uber die in
§ 18a Absatz 10 UStG genannte Frist hinaus.

Gibt der Unternehmer innerhalb der Festsetzungsfrist eine korrigierte ZM oder eine erstma-
lige ZM fur den betreffenden Meldezeitraum vollstandig und richtig ab, lebt die Steuerbe-
freiung bei Vorliegen der tbrigen Voraussetzungen wieder auf bzw. die Voraussetzungen
liegen bei einer erstmaligen Abgabe der ZM fir die Steuerbefreiung in diesem Zeitpunkt
erstmals vor.
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Durch die Abgabe einer zutreffenden ZM fir den betreffenden Meldezeitraum gelten die
vorangegangenen Versaumnisse des Unternehmers als hinreichend entschuldigt. Dies
steht im Einklang mit Artikel 138 Absatz 1a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom
28. November 2006 Uber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem.

Zu Buchstabe b

8 4 Nummer 20 Satz 1

8§ 4 Nummer 20 Satz 1 UStG befreit zurzeit Umsatze von Theatern, Orchestern, Kammer-
musikensembles, Choren, Museen, botanischen und zoologischen Géarten, Tierparks, Ar-
chiven, Buchereien und Denkmalern der Bau- und Gartenbaukunst, wenn es sich um Ein-
richtungen des Bundes, der Lander, der Gemeinden oder der Gemeindeverbande handelt.

Durch die ab dem 1. Januar 2023 zwingend anzuwendende Vorschrift des § 2b UStG wer-
den bislang nicht umsatzsteuerbare Umsétze vergleichbarer Einrichtungen anderer 6ffent-
lich-rechtlicher Trager wie beispielsweise der Kirchen umsatzsteuerbar. Um diesen Einrich-
tungen wie z. B. Kirchenchéren das sonst nach 8 4 Nummer 20 Satz 2 UStG erforderliche
Bescheinigungsverfahren zu ersparen, wird kunftig allgemein auf Einrichtungen der offent-
lichen Hand verwiesen.

Zu Nummer 3

8§ 4a Absatz 1 Satz 2

Der Antrag auf Steuervergltung nach 8§ 4a UStG ist bisher ausschlie3lich in Papierform
abzugeben.

Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (On-
linezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122, 3138) sind Bund und
Lander verpflichtet, bis spatestens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen
auch elektronisch Uber Verwaltungsportale anzubieten. Mit der Gesetzesanderung wird
diese Verpflichtung umgesetzt.

Die Gesetzesanderung setzt zudem eine Empfehlung des Bundesrechnungshofes zur Um-
setzung eines elektronischen Antragsverfahrens um. Damit soll eine Verbesserung des
Verwaltungsvollzugs erreicht werden.

Zu Nummer 4

§ 12 Absatz 3 — neu —

Die Regelung sieht vor, dass auf die Lieferung, die Einfuhr und den innergemeinschatftli-
chen Erwerb sowie die Installation von Photovoltaikanlagen einschliel3lich der Stromspei-
cher ein Nullsteuersatz anzuwenden ist. Die Regelung entlastet die Betreiber von Photo-
voltaikanlagen von Burokratie. Denn aufgrund des Nullsteuersatzes kénnen diese die Klein-
unternehmerregelung ohne finanzielle Nachteile anwenden. Der Vorsteuerabzug als Grund
fur einen Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung entféllt, weil die Lieferung von Photo-
voltaikanlagen ohnehin nicht mehr mit Umsatzsteuer belastet ist.

Nach Nummer 1 gilt der Nullsteuersatz fir die Lieferung von Solarmodulen an den Betreiber
einer Photovoltaikanlage, einschlie3lich der fir den Betrieb einer Photovoltaikanlage we-
sentlichen Komponenten und der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeug-
ten Strom zu speichern. Die Steuerermafigung umfasst auch Stromspeicher, mit denen der
von der Photovoltaikanlage erzeugte Strom gespeichert werden soll. Zwar ist ein Strom-
speicher nicht zwingend erforderlich, um eine Photovoltaikanlage zu betreiben, dennoch
entscheiden sich viele Anlagenbetreiber, einen Stromspeicher zu erwerben. Der Kauf eines
Stromspeichers ist mit hohen finanziellen Aufwendungen verbunden. Das Ziel der
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Burokratieentlastung wirde daher verfehlt, wenn die Lieferung von Stromspeichern mit Um-
satzsteuer belastet ware. Denn in diesem Fall bestande weiterhin ein hoher Anreiz fir Be-
treiber von Photovoltaikanlagen, auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung zu ver-
zichten.

Voraussetzung fur die Anwendung des Nullsteuersatzes nach Nummer 1 ist, dass die Pho-
tovoltaikanlage auf und in der Nahe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie 6ffentlichen
oder anderen Gebéauden, die fir dem Gemeinwohl dienende Tatigkeiten genutzt werden,
installiert wird. Dieser Tatbestand greift die Regelung in Artikel 98 Abs. 2 in Verbindung mit
Anhang Il Nr. 10c der Richtlinie 2006/112/EG auf und setzt sie in nationales Recht um.
Durch die Ubernahme der Richtlinienregelung ist sichergestellt, dass das nationale Recht
den maximalen Spielraum ausnutzt, den die Richtlinie bei der Anwendung eines Nullsteu-
ersatzes fur Photovoltaikanlagen den Mitgliedstaaten zugesteht. Aus Griinden der Verwal-
tungsvereinfachung gelten nach Satz 2 die Voraussetzungen des Satzes 1 als erfillt, wenn
die installierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut Marktstammdatenregister nicht
mehr als 30 kW (peak) betragt. Die Regelung verhindert in einem Grol3teil der Falle, dass
sich der leistende Unternehmer beim Erwerber tber die Nutzungsart des Gebaudes zu in-
formieren hat. Die Leistung der gelieferten Photovoltaikanlage wird dem leistenden Unter-
nehmer hingegen in der Regel bekannt sein.

Nach den Nummer 2 und 3 ist auch die Einfuhr und der innergemeinschaftliche Erwerb von
Solarmodulen und Stromspeichern begunstigt, wenn Lieferung dieser Gegenstande die Vo-
raussetzungen der Nummer 1 erfillt.

Nach Nummer 4 ist auch die Installation von Photovoltaikanlagen und Speichern begtins-
tigt, wenn die Lieferung der Komponenten nach Nummer 1 dem Nullsteuersatz unterliegt.
Die Regelung vermeidet Burokratieaufwand. Denn beim Erwerb einer Photovoltaikanlage
einschliel3lich deren Installation ist einheitlich der Nullsteuersatz anzuwenden. Eine Ab-
grenzung zwischen Lieferungs- und Dienstleistungselementen ist damit entbehrlich.

Zu Nummer 5

§ 15a Absatz 7

Redaktionelle Folgednderung aus der Aufhebung von § 23 UStG.
Zu Nummer 6

§ 18 Absatz 5a Satz 1 bis 3

Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (On-
linezugangsgesetz — OZG) vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122, 3138) sind Bund und
Lander verpflichtet, bis spatestens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen
auch elektronisch Uber Verwaltungsportale anzubieten. Mit der Gesetzesanderung wird
diese Verpflichtung umgesetzt.

Seit dem 1. Januar 2022 ist das Bundeszentralamt fUr Steuern (BZSt) fiir die Durchflihrung
des Besteuerungsverfahrens nach § 18 Absatz 5a UStG einschlief3lich der damit im Zu-
sammenhang stehenden Tatigkeiten fir auslandische Missionen, berufskonsularische Ver-
tretungen und deren Mitglieder zustandig. Der Begriff ,Finanzamt” in Satz 3 ist daher unzu-
treffend geworden.

Satz 1

Durch die Anderung wird dem Erwerber die Mdglichkeit eroffnet, die Steuererklarung zur
Fahrzeugeinzelbesteuerung (8 16 Absatz 5a UStG) zusatzlich zur Abgabe nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfern-
Ubertragung zu Ubermitteln.
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Satz 2

Redaktionelle Anpassung an die Mdglichkeit, die Steuererklarung nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenferntibertragung zu Gbermitteln.

Satz 3

Ersetzung des Begriffs ,Finanzamt* durch den Begriff ,Finanzbehérde* auf Grund der Zu-
standigkeit des Bundeszentralamts fur Steuern fiir die Durchfiihrung des Besteuerungsver-
fahrens nach § 18 Absatz 5a UStG (Fahrzeugeinzelbesteuerung) fur auslandische Missio-
nen, berufskonsularische Vertretungen und deren Mitglieder.

Zu Nummer 7

8§ 18g Satz4 und 5 —neu —

Bislang ist die Moglichkeit, die Ablehnung der Weiterleitung des Antrags auf Vergiitung von
Vorsteuerbetragen inlandischer Antragsteller an andere EU-Mitgliedstaaten auf elektroni-
schem Wege bekannt zu geben, nach dem Wortlaut des § 18g UStG nicht ausdricklich
vorgesehen. Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleis-
tungen (Onlinezugangsgesetz — OZG) vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122, 3138) sind
Bund und Lander verpflichtet, bis spatestens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungs-
leistungen auch elektronisch tber Verwaltungsportale anzubieten. Diese Verpflichtung wird
durch die Anderung umgesetzt.

Die Anderung beruht zudem auf Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates
vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer geman der Richtli-
nie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mit-
gliedstaat ansassige Steuerpflichtige.

Zu Nummer 8

§ 23 — aufgehoben —

Basierend auf der Erméchtigungsgrundlage in § 23 UStG wurden mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1968 in 88 69 und 70 UStDV fiur bestimmte Berufs- und Gewerbezweige zur Berech-
nung der abziehbaren Vorsteuerbetrage zur Vereinfachung der Besteuerung bestimmter
Unternehmer allgemeine Durchschnittssatze fur die abziehbaren Vorsteuerbetréage gebil-
det, die die zu entrichtende Steuer oder die Grundlagen ihrer Berechnung festlegen. Da-
nach kénnen kleinere nicht buchfiihrungspflichtige Unternehmen — abweichend von den all-
gemeinen Anforderungen an den Vorsteuerabzug — einen festgesetzten Prozentsatz ihres
Umsatzes als Vorsteuerbetrag abziehen.

Mit Blick auf die eingeschrankte Anwendung der Durchschnittsatze in der Praxis durch sehr
wenige Unternehmer (rd. 11,1 Tsd. Unternehmer laut Umsatzsteuerstatistik - Veranlagun-
gen 2017), die geringe steuerliche Bedeutung der Vorschrift und die sehr geringen steuer-
lichen Auswirkungen wird die Regelung zur pauschalen Vorsteuerermittlung nach Durch-
schnittssatzen abgeschafft.

Zu Nummer 9

§ 23a Absatz 2

Es handelt sich um eine Folgednderung auf Grund der Anhebung der Besteuerungsgrenze
nach 8 64 Absatz 3 und § 67a AO durch das Jahressteuergesetz 2020 von 35 000 Euro auf
45 000 Euro, um weiterhin einheitliche Betragsgrenzen zur Steuererleichterung von steuer-
begunstigten Kérperschaften zu erreichen.
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Zu Nummer 10

§ 26 Absatz 1 Satz 1

Redaktionelle Folgednderung aus der Aufhebung von § 23 UStG.
Zu Nummer 11

§ 27 Absatz 36 und 37 —neu —

§ 27 Absatz 36

Die Anderung des § 18 Absatz 5a UStG ist erstmals auf die Besteuerungszeitrdume anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2022 enden.

§ 27 Absatz 37

Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (On-
linezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122, 3138) sind Bund und
Lander verpflichtet, bis spéatestens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen
auch elektronisch tUber Verwaltungsportale anzubieten. Mit der Anwendungsregelung zu
§ 18g Satz 4 und 5 — neu — UStG wird die rechtzeitige Umsetzung der Verpflichtung sicher-
gestellt.

Zu Artikel 10 (Weitere Anderung des Umsatzsteuergesetzes)

Zu Nummer 1

Inhaltstibersicht

Die Anderung der Inhaltsiibersicht ist eine Folgeanderung aus der Einfligung des neuen
§ 22g UStG.

Zu Nummer 2

§ 229 —neu —

Die Richtlinie (EU) 2020/284 des Rates vom 18. Februar 2020 zur Anderung der Richtlinie
2006/112/EG im Hinblick auf die Einfihrung bestimmter Anforderungen fir Zahlungsdienst-
leister (ABI. L 62 vom 2.3.2020, S. 7) sieht vor, dass von diesen ab dem 1. Januar 2024
hinreichend detaillierte Aufzeichnungen lber bestimmte grenztberschreitende Zahlungen
zu fuhren und an die Mitgliedstaaten der Europaischen Union zu Ubermitteln sind. Die Ver-
ordnung (EU) 2020/283 des Rates vom 18. Februar 2020 zur Anderung der Verordnung
(EU) Nr. 904/2010 im Hinblick auf die Starkung der Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-
hdérden bei der Betrugsbekampfung (ABI. L 62 vom 2.3.2020, S. 1) verpflichtet die Mitglied-
staaten der Europaischen Union diese Informationen zu erheben und an ein zentrales elekt-
ronisches Zahlungsinformationssystem (,CESOP*) zu uUbermitteln, das von der Européi-
schen Kommission entwickelt und technisch verwaltet wird. Dort kénnen die Informationen
gespeichert, aggregiert und zusammen mit anderen nach der Verordnung (EU)
Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 Uber die Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behorden und die Betrugsbekampfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABI. L 268 vom
12.10.2010, S. 1) ubermittelten oder erhobenen relevanten gezielten Informationen analy-
siert werden. Uber die Eurofisc-Verbindungsbeamten haben alle Mitgliedstaaten der Euro-
paischen Union Zugang zum CESOP.

Mithilfe der Zahlungsinformationen sollen die Mitgliedstaaten der Europaischen Union den
Umsatzsteuerbetrug, insbesondere im Bereich des grenziiberschreitenden elektronischen
Geschaftsverkehrs, besser bekampfen konnen. Die Finanzverwaltung soll durch den
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Zugang zu den Zahlungsdaten der Zahlungsdienstleister Informationen erhalten, die bis-
lang nicht oder nicht unmittelbar zur Verfigung standen. Dadurch soll die Finanzverwaltung
in die Lage versetzt werden, schneller betriigerische Unternehmen zu ermitteln und festzu-
stellen, in welchem Mitgliedstaat Lieferungen von Gegenstanden und die Erbringung von
Dienstleistungen insbesondere gemalRl den Bestimmungen des Titels V der Richtlinie
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 Uber das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system (ABI. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) als erfolgt bzw. erbracht gelten.

Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/284 bedarf es einer nationalen Regelung im UStG.
Durch die Vorschrift 8 22g UStG werden Zahlungsdienstleister, die im Inland Zahlungs-
dienste erbringen, verpflichtet, bei grenziiberschreitenden Zahlungen bestimmte Aufzeich-
nungen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen vorzunehmen und diese Da-
ten an das Bundeszentralamt fir Steuern zu Gbermitteln. Dort werden die Aufzeichnungen
voribergehend gespeichert und an das CESOP zur weiteren Auswertung Gbermittelt.

Absatz 1

§ 229 Absatz 1 Satz 1 UStG bestimmt die Informationen Uber grenzuberschreitende Zah-
lungen, die die Zahlungsdienstleister aufzuzeichnen haben. Es werden die in Artikel 243d
der Richtlinie (EU) 2020/284 vorgesehenen Aufzeichnungspflichten umgesetzt. Zur Wah-
rung der VerhaltnismaRigkeit sollen Zahlungsdienstleister nur verpflichtet sein, Aufzeich-
nungen Uber jene grenziberschreitenden Zahlungen zu fuhren, die auf eine wirtschaftliche
Tatigkeit hindeuten. Aus diesem Grund regelt Satz 2 einen Schwellenwert auf der Grund-
lage der an einen Zahlungsempfanger in einem Kalenderquartal geleisteten Zahlungen, ab
dem die Aufzeichnungspflicht greift. Damit wird Artikel 243b Absatz 2 der Richtlinie (EU)
2020/284 umgesetzt. Liegen dem Zahlungsdienstleister mehrere, unterschiedliche Namen
oder Bezeichnungen zum Unternehmen des Zahlungsempféangers oder seiner Adresse vor,
konnen auch mehrere Angaben gemacht werden. Eine unter Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe d genannte Adresse des Zahlungsempfangers kann neben der privaten Anschrift o-
der der Anschrift des Unternehmens z. B. auch die Anschrift eines Warenlagers des Zah-
lungsempféangers oder eine E-Mail-Adresse sein. Zahlungsdienstleister sind nicht verpflich-
tet, Nachforschungen zu den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 geforderten Informationen zu
tatigen.

Absatz 2

Satz 1 bestimmt den Begriff der ,grenziiberschreitenden Zahlung®. Satz 2 enthélt eine Re-
gelung zur Ortsbestimmung des Zahlers bzw. Zahlungsempfangers. Die Regelungen set-
zen Artikel 243b Absatz 1 Unterabsatz 2 und Artikel 243c der Richtlinie (EU) 2020/284 um.

Absatz 3

Es ist mdglich, dass mehrere Zahlungsdienstleister an einer einzelnen Zahlung eines Zah-
lers an einen Zahlungsempfanger beteiligt sind. Grundsatzlich unterliegen sowohl die Zah-
lungsdienstleister des Zahlers als auch des Zahlungsempfangers der Aufzeichnungspflicht
nach Absatz 1 Satz 1. Eine Ausnahme wird jedoch in Artikel 243b Absatz 3 Richtlinie (EU)
2020/284 geregelt, welche in Absatz 3 in nationales Recht umgesetzt wird. Danach besteht
fur die Zahlungsdienstleister des Zahlers in Bezug auf die Zahlung keine Verpflichtung zur
Aufzeichnung, bei der mindestens einer der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempféan-
gers in einem Mitgliedstaat der Européaischen Union ansassig ist.

Absatz 4

In Absatz 4 ist geregelt, dass die Aufzeichnungen dem Bundeszentralamt fir Steuern nach
amtlich vorgeschriebenen Datensatz und Datenformat tiber eine amtlich bestimmte Schnitt-
stelle zu Ubermitteln sind. Die aufgezeichneten Informationen und die weiteren Angaben im
Sinne des Absatzes 4 sind vollstandig und richtig zu Ubermitteln. Nachforschungen zur
Uberpriufung der Richtigkeit der zu ibermittelnden Informationen, z. B. der Adressdaten,
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sind nicht erforderlich. Der Zahlungsdienstleister hat diese Aufzeichnungen jeweils fir das
Kalendervierteljahr bis Ende des auf den Ablauf des Kalendervierteljahrs folgenden Kalen-
dermonats zu Ubersenden. Diese Anforderungen ergeben sich aus Artikel 24b Absatz 1
Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2020/283. Bei der Ubersendung sind vom Zah-
lungsdienstleister die eigene BIC oder ein sonstiges Geschéaftskennzeichen zur eindeutigen
Identifizierung des Zahlungsdienstleisters anzugeben.

Absatz 5

Erkennt der Zahlungsdienstleister nachtréglich, dass die Gibermittelten Zahlungsinformatio-
nen unrichtig oder unvollstandig sind, so ist er verpflichtet, die fehlerhaften Angaben inner-
halb eines Monats nach Erkenntnis zu berichtigen oder zu vervollstandigen.

Absatz 6

Die Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind in elektronischer Form fir einen
Zeitraum von drei Kalenderjahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Zahlung aus-
gefuihrt wurde, durch den Zahlungsdienstleister aufzubewahren. Diese Regelung setzt Ar-
tikel 243b Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2020/284 um.

Absatz 7

Absatz 7 enthalt Definitionen bankenrechtlicher Begriffe. Die Begriffe der Nummern 1 bis 6
werden unter Verweis auf das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, das Birgerliche Gesetz-
buch und die Richtlinie (EU) 2020/284 bestimmt. Die Begriffe der Nummern 7 und 8 ver-
weisen auf die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 14. Méarz 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschéaftsanfor-
derungen fur Uberweisungen und Lastschriften in Euro und zur Anderung der Verordnung
(EG) Nr. 924/2009 (ABI. L 94 vom 30.3.2012, S. 22), geandert durch Verordnung (EU) vom
26.2.2014 (ABI. L 84, S. 1).

Absatz 8

Nach Absatz 8 nimmt das Bundeszentralamt fur Steuern die nach Absatz 4 Gbermittelten
Zahlungsinformationen entgegen und fiihrt eine ausschlie3lich automatisierte Prifung der
ihr Gbermittelten Daten daraufhin durch, ob diese vollstandig und schlissig sind und ob der
amtlich vorgeschriebene Datensatz und das amtlich vorgeschriebene Datenformat verwen-
det worden ist. Dadurch wird die erforderliche Datenqualitat sichergestellt. Das Bundes-
zentralamt fur Steuern speichert diese Daten voriibergehend in einem elektronischen Sys-
tem nur fir Zwecke dieser Prufung bis zur Ubermittiung an das CESOP. Artikel 24b Ab-
satz 2 der Verordnung (EU) 2020/283 ermdéglicht die Speicherung der Daten in einem nati-
onalen elektronischen System. Uber das Bundeszentralamt fur Steuern erfolgt auch der
Zugriff auf die von CESOP bereitgestellten Informationen. Eurofisc-Verbindungsbeamten
wird geman Artikel 24d in Verbindung mit Artikel 24c der Verordnung (EU) 2020/283 Zu-
gang zu diesen Daten gewahrt, wenn dieser Zugang im Zusammenhang mit der Untersu-
chung mutmabllicher Falle von Umsatzsteuerbetrug oder zur Aufdeckung von Umsatzsteu-
erbetrug steht. Das Bundeszentralamt fiir Steuern speichert die bereitgestellten Daten, ana-
lysiert diese und stellt sie den zustandigen Landesfinanzbehérden zur Verfliigung.

Fur die Prufung der Einhaltung der Pflichten, die sich fur Zahlungsdienstleister aus 8§ 22g
UStG ergeben, ist das Bundeszentralamt flir Steuern zustandig.

Absatz 9
Durch Absatz 9 wird klargestellt, dass es sich bei der Verarbeitung der personenbezogenen

Daten auf Grund der Ubermittelten Zahlungsinformationen der Zahlungsdienstleister um ein
Verwaltungsverfahren in Steuersachen im Sinne der Abgabenordnung handelt.
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Absatz 10

Absatz 10 enthélt die Ermé&chtigungsgrundlage fir den Erlass einer Rechtsverordnung zur
Verarbeitung und Weiterverarbeitung der nach Absatz 8 Satz 3 erhobenen Daten.

Zu Nummer 3
§ 26a
Zu Buchstabe a

§ 26a Absatz 2

Zu Doppelbuchstabe aa und zu Doppelbuchstabe bb

§ 26a Absatz 2 Nummer 6 und 7

Es handelt sich um redaktionelle Folgeanderungen aus der Anfligung der neuen Num-
mern 8 bis 10.

Zu Doppelbuchstabe cc

§ 26a Absatz 2 Nummer 8 bis 10 — heu —

Nach den neuen Nummern 8 und 9 des § 26a Absatz 2 UStG kann mit einem Buf3geld von
bis zu 5 000 Euro belegt werden, wer vorsatzlich oder leichtfertig entgegen § 22g Absatz 4
Satz 1 UStG eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig
Ubermittelt oder entgegen 8§ 22g Absatz 5 UStG eine Angabe nicht oder nicht rechtzeitig
berichtigt und nicht oder nicht rechtzeitig vervollstandigt. Nach der neuen Nummer 10 des
8 26a Absatz 2 UStG kann mit einem Bul3geld von bis zu 5 000 Euro belegt werden, wer
vorsétzlich oder leichtfertig entgegen § 22g Absatz 6 UStG eine Aufzeichnung im Sinne des
§ 229 Absatz 1 Satz 1 UStG nicht oder nicht mindestens fur einen Zeitraum von drei Kalen-
derjahren aufbewahrt. Fir die Ahndung von Versto3en gilt das Opportunitatsprinzip.

Zu Buchstabe b

§ 26a Absatz 4

§ 26a Absatz 4 UStG wird erganzt um die Falle nach Absatz 2 Nummer 8, 9 und 10.
Zu Artikel 11 (Anderung der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung)
Zu Nummer 1

Inhaltsiibersicht

Die Inhaltstibersicht wird redaktionell an die Aufhebung der 88 69 und 70 sowie der (zu den
88 69 und 70 UStDV) angepasst.

Zu Nummer 2

§ 24 Absatz 1 Satz 1

Der Antrag auf Steuervergltung nach 8§ 4a UStG ist bisher ausschlie3lich in Papierform
abzugeben.

Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (On-
linezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122, 3138) sind Bund und
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Lander verpflichtet, bis spatestens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen
auch elektronisch Uber Verwaltungsportale anzubieten. Mit der Gesetzesanderung wird
diese Verpflichtung umgesetzt.

Die Anderung zur Antragsfrist fiir die Steuervergiitung und Nachweis der Voraussetzungen
in 8 24 Absatz 1 Satz 1 UStDV setzt zudem eine Empfehlung des Bundesrechnungshofes
zur Umsetzung eines elektronischen Antragsverfahrens um. Damit soll eine Verbesserung
des Verwaltungsvollzugs erreicht werden.

Zu Nummer 3

88 69 und 70 und Anlage (zu den 88 69 und 70 UStDV) — aufgehoben —

Basierend auf der Ermachtigungsgrundlage in 8 23 UStG wurden mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1968 in 88 69 und 70 UStDV fur bestimmte Berufs- und Gewerbezweige zur Berech-
nung der abziehbaren Vorsteuerbetrage zur Vereinfachung der Besteuerung bestimmter
Unternehmer allgemeine Durchschnittssatze fur die abziehbaren Vorsteuerbetrage gebil-
det, die die zu entrichtende Steuer oder die Grundlagen ihrer Berechnung festlegen. Da-
nach kénnen kleinere nicht buchfihrungspflichtige Unternehmen — abweichend von den all-
gemeinen Anforderungen an den Vorsteuerabzug — einen festgesetzten Prozentsatz ihres
Umsatzes als Vorsteuerbetrag abziehen.

Mit Blick auf die eingeschrankte Anwendung der Durchschnittsétze in der Praxis durch sehr
wenige Unternehmer (rd. 11,1 Tsd. Unternehmer laut Umsatzsteuerstatistik - Veranlagun-
gen 2017), die geringe steuerliche Bedeutung der Vorschrift und die sehr geringen steuer-
lichen Auswirkungen wird die Regelung zur pauschalen Vorsteuerermittiung nach Durch-
schnittssatzen abgeschafft.

Zu Artikel 12 (Anderung des Bewertungsgesetzes)

Zur Anderung des Bewertungsgesetzes (allgemein)

Durch das Erbschaftsteuerreformgesetz 2008 wurde die Grundbesitzbewertung fur Zwecke
der Erbschaftsteuer unter Bertcksichtigung des Beschlusses des Bundesverfassungsge-
richts vom 7. November 2006 (Az. 1 BvL 10/02, BStBI 2007 1l S. 195) in enger Anlehnung
an die anerkannten Vorschriften der Verkehrswertermittlung auf der Grundlage des Bauge-
setzbuchs (BauGB) grundlegend reformiert.

Mit der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 14. Juli 2021 (BGBI. |
S. 2805) wurden die Regelungen zur Verkehrswertermittlung an die Entwicklungen in die-
sem Gebiet angepasst. Mit der neuen ImmoWertV soll insbesondere im Interesse der Ver-
wertbarkeit der von den Gutachterausschiissen ermittelten und den Finanzamtern nach
§ 193 Absatz 5 Satz 3 BauGB mitzuteilenden Daten bei der steuerlichen Bewertung die
Anwendung einheitlicher Grundsatze bei Ermittlung der fur die Wertermittlung erforderli-
chen Daten sichergestellt werden (Verordnung der Bundesregierung, Bundesrats-Drucksa-
che 407/21 vom 12. Mai 2021, A. Problem und Ziel sowie B. Lésung; Nutzen, S. 1 und 2).

Mit den nunmehr vorgenommenen Anderungen des Bewertungsgesetzes werden insbe-
sondere das Ertrags- und Sachwertverfahren zur Bewertung bebauter Grundstiicke sowie
die Verfahren zur Bewertung in Erbbaurechtsfallen und Fallen mit Gebauden auf fremdem
Grund und Boden an die gednderte ImmoWertV angepasst. Insbhesondere wird sicherge-
stellt, dass die von den Gutachterausschissen fir Grundstiickswerte auf der Grundlage der
ImmoWertV ermittelten sonstigen fur die Wertermittlung erforderlichen Daten unter Bertick-
sichtigung des Grundsatzes der Modellkonformitat weiterhin bei der Grundbesitzbewertung
fur Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer sachgerecht
angewendet werden konnen. Darlber hinaus erfolgen Anpassungen an die Rechtspre-
chung des BFH sowie an die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung.
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Zu Nummer 1

Inhaltsiibersicht

Zu Buchstabe a

Die Anderung der Inhaltsiibersicht ist eine Folgeanderung aus der Anderung der Uberschrift
des § 235 BewG.

Zu Buchstabe b

Die Anderung der Inhaltsiibersicht ist eine Folgednderung aus der Anderung der Uberschrif-
ten in den Anlagen 21 bis 25 zum BewG.

Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a

§ 153 Absatz 2 Satz 4

Bei der Anderung des Absatzes 2 handelt es sich um eine Folgeanderung zur Anderung
des Absatzes 4.

Zu Buchstabe b

§ 153 Absatz 4

Bei verschiedenen Steuerarten bestehen bereits Verpflichtungen zur elektronischen Ab-
gabe der Erklarungen, z. B. bei Umsatzsteuererklarungen, Korperschaftsteuererklarungen
und Einkommensteuererklarungen. Nunmehr wird die Verpflichtung zur elektronischen
Ubermittlung auch fiir Feststellungserklarungen nach § 153 BewG iibernommen. Zur Ver-
meidung unbilliger Harten kann die Finanzbehdrde gestatten, die Feststellungserklarung
weiterhin auf Vordrucken in Papierform beim Finanzamt einzureichen. Eine unbillige Harte
kann insbesondere dann vorliegen, wenn dem Erklarungspflichtigen nicht zuzumuten ist,
die technischen Voraussetzungen fiir eine elektronische Ubermittlung zu schaffen.

Fur die elektronische Ubermittlung der Feststellungserklarung ist die Fertigstellung der hier-
fur benotigten komplexen Datenverarbeitungsprogramme erforderlich. Der Beginn ist ab-
hangig von der Schaffung der Voraussetzungen fiir die Entgegennahme der elektronisch
abzugebenden Erklarungen. Fir Feststellungen von Grundbesitzwerten nach § 151 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 BewG und fir Feststellungen von Betriebsvermdgen, Anteilen an
Betriebsvermdgen, Anteilen an Kapitalgesellschaften, Anteilen an sonstigen Vermogens-
gegenstanden und Schulden (8§ 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 BewG) kdnnen sich
unterschiedliche Zeitpunkte fir die Ubermittlungspflicht ergeben. Der Zeitpunkt fir die je-
weilige Verpflichtung zur Ubermittlung soll daher jeweils durch ein Schreiben festgelegt
werden, das im Bundessteuerblatt zu veroffentlichen ist. Der neue Satz 5 entspricht dem
bisherigen Satz 2.

Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a

§ 177 Absatz 2

In 8§ 177 Absatz 2 und 3 BewG werden die Voraussetzungen fur die Anwendung der von
den Gutachterausschiissen im Sinne der 8§88 192 bis 199 BauGB ermittelten sonstigen fir
die Wertermittlung erforderlichen Daten bei den Bewertungen nach den 88 182 bis 196
BewG bestimmt. Unter der Pramisse des Grundsatzes der Modellkonformitét im Sinne des
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neuen Absatz 3 (nachstehend Buchstabe b) wird durch die Anderung in Absatz 2 bertick-
sichtigt, dass die sonstigen fir die Wertermittlung erforderlichen Daten durch die Gutachter-
ausschisse gem. § 12 Absatz 1 Satz 3 ImmoWertV auf einen Stichtag zu beziehen sind.
Bei einem Zeitraum von mehr als drei Jahren zwischen Bezugsstichtag der Daten und Be-
wertungsstichtag kann die Geeignetheit der Daten nicht mehr unterstellt werden.

Zu Buchstabe b

§ 177 Absatz 3 und 4 — neu —

Absatz 3

Im Sinne des Grundsatzes der Modellkonformitat gem. 8 10 Absatz 1 Satz 1 ImmoWertV
sind bei Anwendung der von den Gutachterausschissen ermittelten sonstigen fiir die Wer-
termittlung erforderlichen Daten dieselben Modelle und Modellanséatze zu verwenden, die
der Ermittlung dieser Daten zugrunde lagen. Durch die enge Anlehnung der Vorschriften
fur die Grundbesitzbewertung im Bewertungsgesetz an die ImmoWertV wird hinreichend
sichergestellt, dass die von den Gutachterausschissen auf der Grundlage der ImmoWertV,
insbesondere den Modellansatzen nach Anlage 1 bis 4 der ImmoWertV, abgeleiteten sons-
tigen fur die Wertermittlung erforderlichen Daten, flr die Bewertungen nach den 88 182 bis
196 BewG als geeignet angesehen werden kénnen. Eine Ableitung der sonstigen fir die
Wertermittlung erforderlichen Daten durch die Gutachterausschiisse auf der Grundlage der
Vorschriften des Bewertungsgesetzes ist nicht erforderlich.

Absatz 4

Soweit in den 88 179 und 182 bis 196 BewG nichts anderes bestimmt ist, werden beson-
dere objektspezifische Grundstiicksmerkmale im Sinne des § 8 Absatz 3 ImmoWertV nicht
beriicksichtigt. Da diese Einschrankung fir alle Bewertungen nach den 88 179 und 182 bis
196 BewG gilt, wird die bisher in 8 183 Absatz 3 BewG enthaltene Regelung klarstellend in
§ 177 Absatz 4 — neu — BewG Uuberfuhrt. Bei Vorliegen derartiger Besonderheiten besteht
die Moglichkeit den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts nach 8§ 198 BewG zu er-
bringen.

Zu Nummer 4

§ 181 Absatz 9

Die Definition einer Wohnung wird an die typologische Umschreibung des bewertungsrecht-
lichen Begriffs der Wohnung nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (vgl. BFH-
Urteil vom 4. Dezember 2014 Il R 20/14, BStBI Il 2015 S. 610) angepasst. Die Mindest-
Wohnflache wird in Anlehnung an den Wohnungsbegriff fir Zwecke der Grundsteuer in
§ 249 Absatz 10 BewG auf 20 m? abgesenkt.

Zu Nummer 5

§ 183 Absatz 2 Satz 3

Mit dem Verweis in § 183 Absatz 2 Satz 3 BewG auf § 177 Absatz 2 und 3 BewG werden
die Voraussetzungen fir die Anwendung der von den Gutachterausschissen ermittelten
Vergleichsfaktoren prazisiert.

Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

§ 184 Absatz 3 Satz 3 — aufgehoben —
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Die Aussage zur Erfassung der Werteinflisse der baulichen Au3enanlagen und sonstigen
Anlagen im Ertragswertverfahren wird von Absatz 3 in einen neuen Absatz 4 Gberfihrt.

Zu Buchstabe b

§ 184 Absatz 4 — neu —

Mit dem Rohertrag nach § 186 BewG sind regelmal3ig auch die Werteinflisse der baulichen
AuBenanlagen und sonstigen Anlagen erfasst. Der Wert derartiger Anlagen ist somit mit
dem nach 8§ 184 Absatz 1 bis 3 BewG ermittelten Ertragswert abgegolten.

Zu Nummer 7

Zu Buchstabe a

§ 185 Absatz 3 Satz 4 — neu —

In § 185 Absatz 3 Satz 4 — neu — BewG wird klarstellend eine Vereinfachungsregelung zur
Ermittlung des Gebaudealters aufgenommen, die der bisherigen Verwaltungsauffassung
entspricht.

Zu Buchstabe b

§ 185 Absatz 3 Satz 5 und 6

Der bisherige Satz 4 wird nach der Einfligung des neuen Satzes 4 (Buchstabe a) Satz 5.
Die Restnutzungsdauer des Gebaudes kann insbesondere durch Modernisierungen, die im
Sinne des Modells zur Ermittlung des Restnutzungsdauer von Wohngebauden bei Moder-
nisierungen nach der Anlage 2 der ImmoWertV zu einem Utberwiegenden oder umfassen-
den Modernisierungsgrad filhren, wesentlich verlangert sein. In diesen Fallen ist von einer
entsprechenden Verlangerung der Restnutzungsdauer auszugehen. Eine Verkirzung der
Restnutzungsdauer des Gebaudes kommt bei den Bewertungen nach 88 182 bis 196
BewG nur bei bestehender Abbruchverpflichtung nach 8 185 Absatz 3 Satz 7 — neu —
BewG in Betracht. In dem neu gefassten § 185 Absatz 3 Satz 5 wurde infolgedessen ein
weitergehender Verweis auf Veranderungen, die die Restnutzungsdauer verkirzt haben,
nicht mehr aufgenommen. Hiermit erfolgt eine Angleichung an die bisherige Rechtslage zur
Alterswertminderung im Sachwertverfahren nach § 190 Absatz 4 Satz 3 und 4 BewG, die
in 8 190 Absatz 6 Satz 4 und 6 — neu — BewG Ubernommen wird.

Der bisherige Satz 5 wird nach der Einfllgung des neuen Satzes 4 (Buchstabe a) Satz 6.
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Regelung zur Mindest-Restnutzungsdauer
eines noch nutzbaren Geb&audes vorbehaltlich einer Abbruchverpflichtung nach § 185 Ab-
satz 3 Satz 7 BewG gilt. Bei einer bestehenden Abbruchverpflichtung kann die Mindest-
Restnutzungsdauer unterschritten werden.

Zu Buchstabe ¢

§ 185 Absatz 3 Satz 7 — neu —

In 8 185 Absatz 3 Satz 7 — neu — BewG wird eine Regelung zur Verkirzung der Restnut-
zungsdauer bei bestehender Abbruchverpflichtung aufgenommen. Auf die Begrindungen
zu Buchstabe b wird ergéanzend hingewiesen.

Zu Nummer 8

Zu Buchstabe a

§ 187 Absatz 2
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Bei der Ermittlung der Liegenschaftszinssatze sind gem. § 12 Absatz 5 Satz 2 ImmoWertV
als Bewirtschaftungskosten die Modellanséatze nach der Anlage 3 zur ImmoWertV zugrunde
zu legen. Die Bewirtschaftungskosten sind infolgedessen nicht mehr nach von den Gut-
achterausschissen ermittelten Erfahrungssatzen, sondern generell nach den Bewirtschaf-
tungskosten aus der Anlage 23 anzusetzen, die unter der Prdmisse des Grundsatzes der
Modellkonformitét in Anlehnung an die Anlage 3 zur ImmoWertV bestimmt wurden.

Zu Buchstabe b

§ 187 Absatz 3 — neu —

Nach der Anlage 3 zur ImmoWertV sind die Verwaltungskosten und die Instandhaltungs-
kosten fur Wohnnutzung jahrlich auf der Grundlage der in der Anlage genannten Basiswerte
mit dem Prozentsatz, um den sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbrau-
cherpreisindex fiir Deutschland fur den Monat Oktober 2001 gegeniiber demjenigen fir den
Monat Oktober des Jahres, das dem Stichtag der Ermittlung des Liegenschaftszinssatzes
vorausgeht, erhoht oder verringert hat, anzupassen. Diese jahrliche Anpassung ist auch fur
die entsprechenden Angaben in der Anlage 23 zum BewG vorzunehmen. In § 187 Absatz 3
— neu — BewG wird das Bundesministerium der Finanzen daher beauftragt, den jeweils
hierfir erforderlichen mafgebenden Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesam-
tes im Bundessteuerblatt zu verdffentlichen. Das Verfahren entspricht demjenigen zu den
Baupreisindizes nach 8§ 190 Absatz 2 BewG.

Zu Nummer 9

§ 188 Absatz 1 und 2

In § 188 Absatz 1 BewG wird die Definition zu den Liegenschaftszinssatzen in § 21 Ab-
satz 2 Satz 1 ImmoWertV tbernommen.

Mit dem Verweis in § 188 Absatz 2 Satz 1 BewG auf § 177 Absatz 2 und 3 BewG werden
die Voraussetzungen fir die Anwendung der von den Gutachterausschiissen ermittelten
Liegenschaftszinssatze préazisiert. Liegen die vorgenannten Voraussetzungen nicht vor,
sind ersatzweise die in § 188 Absatz 2 Satz 2 BewG bestimmten Zinssatze anzuwenden.
Die Hohe der Zinssatze wurde an das aktuelle Marktniveau angepasst.

Zu Nummer 10
Zu Buchstabe a

§ 189 Absatz 1 Satz 2 — aufgehoben —

Die Aussage zur Erfassung der Werteinfliisse der baulichen Aul3enanlagen und sonstigen
Anlagen im Sachwertverfahren wird von 8§ 189 Absatz 1 Satz 2 Absatz 3 BewG in einen
neuen Absatz 4 Uberfuhrt

Zu Buchstabe b

§ 189 Absatz 4 — neu —

In § 189 Absatz 4 — neu — BewG wird die Erfassung der Werteinflisse der baulichen Au-
Renanlagen und sonstigen Anlagen im Sachwertverfahren geregelt. Neben dem nach § 189
Absatz 1 bis 3 BewG ermittelten Sachwert sind einzelfallbezogen nur besonders werthaltige
AuBenanlagen gesondert zu erfassen und zu bewerten.

Zu Nummer 11

§190
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Allgemein

Die Ermittlung des Geb&udesachwerts nach § 190 BewG wird strukturell in Anlehnung an
die Ermittlung des Sachwerts der baulichen Anlagen nach § 36 ImmoWertV durch Einfuh-
rung eines Regionalfaktors sowie Alterswertminderungsfaktors ausgestaltet. Der Gebaude-
sachwert nach 8§ 190 BewG ermittelt sich danach in folgenden Schritten:

Regelherstellungskosten

(§ 190 Absatz 1 und 2 BewG i.V.m. Anlage 24. Teil II., zum BewQ)
>

Brutto-Grundfliche
(§ 190 Absatz 3 Satz 2 Bew@Q)

AN %4

Baupreisindex
(§ 190 Absatz 3 Satz 2 1.V.m. Absatz 4 BewQ)

durchschnittliche Herstellungskosten des Gebiudes

(§ 190 Absatz 3 Bew(@)
A%
Regionalfaktor

(§ 190 Absatz 3 Satz 1 1.V.m. Absatz 5 BewQ)
X
Alterswertminderungsfaktor
(§ 190 Absatz 3 Satz 1 i.V.m. Absatz 6 BewG)

A4

Gebidudesachwert
(§ 190 Bew(G)

Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa

§ 190 Absatz 1 Satz 2

Die Regelherstellungskosten in der Anlage 24 zum BewG basieren auf den Normalherstel-
lungskosten in der Anlage 4 der ImmoWertV. Entsprechend der Vorgabe in der ImmoWertV
handelt es sich hierbei gem. § 12 Absatz 5 Satz 3 i.V.m. § 36 Absatz 2 ImmoWertV um die
durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen. Diese Prazisierung wird in
8§ 190 Absatz 1 Satz 2 BewG fir die Regelherstellungskosten entsprechend tibernommen.

Zu Doppelbuchstabe bb

8§ 190 Absatz 1 Satz 3 — aufgehoben —

Der Regelungsinhalt des bisherigen § 190 Absatz 1 Satz 3 BewG wird in 8§ 190 Absatz 3
BewG in Verbindung mit 8 190 Absatz 4 BewG Uberflihrt. Satz 3 ist infolgedessen zu strei-
chen.

Zu Buchstabe b

§ 190 Absatz 4

Der bisherige 8 190 Absatz 2 BewG zur Anpassung der Regelherstellungskosten anhand
der vom Statistischen Bundesamt vergffentlichten Baupreisindizes wird entsprechend dem
geanderten strukturellen Ablauf zur Ermittlung des Gebaudesachwerts zu § 190 Absatz 4
BewG. Der bisherige 8§ 190 Absatz 4 BewG zur Alterswertminderung wird dadurch
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uberschrieben. Anstelle der Alterswertminderung regelt 8 190 Absatz 6 — neu — BewG den
Alterswertminderungsfaktor.

Zu Buchstabe c

§ 190 Absatz 2

Der bisherige § 190 Absatz 3 BewG wird redaktionell zu § 190 Absatz 2 BewG.
Zu Buchstabe d

Der bisherige 8§ 190 Absatz 4 BewG zur Alterswertminderung wird durch den bisherigen
§ 190 Absatz 2 BewG inhaltlich Uberschrieben und wird daher aufgehoben.

Zu Buchstabe e

§ 190 Absatz 2

Die Regelherstellungskosten in der Anlage 24 zum BewG basieren auf den Normalherstel-
lungskosten in der Anlage 4 der ImmoWertV. Entsprechend der Vorgabe in der ImmoWertV
handelt es sich hierbei gem. 8§ 12 Absatz 5 Satz 3 i.V.m. § 36 Absatz 2 ImmoWertV um die
durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen. Diese Prazisierung wird in
§ 190 Absatz 2 BewG fir die Regelherstellungskosten entsprechend tibernommen.

Zu Buchstabe f

8§ 190 Absatz 3 — neu —

§ 190 Absatz 3 BewG bestimmt den Ablauf zur Ermittlung des Gebaudesachwerts.
Zu Buchstabe g

§ 190 Absatz 4 Satz 1

In 8§ 190 Absatz 4 Satz 1 BewG wird infolge der Streichung des 8§ 190 Absatz 1 Satz 3
BewG (Buchstabe a Doppelbuchstabe bb) die Klarstellung eingefiigt, dass die Regelher-
stellungskosten an den Bewertungsstichtag anzupassen sind.

Zu Buchstabe h

§ 190 Absatz 5 und 6 — neu —

Nach 8§ 190 Absatz 5 — neu — BewG sind die Regelherstellungskosten im Sinne des § 36
Absatz 1 und 3 ImmoWertV unter der Pramisse des Grundsatzes der Modellkonformitat mit
den von den Gutachterausschiissen bei der Ableitung der Sachwertfaktoren nach § 191
Satz 1 BewG zugrunde gelegten Regionalfaktoren zu multiplizieren.

In § 190 Absatz 6 — neu — BewG wird die Ermittlung des Alterswertminderungsfaktors im
Sinne des 8 36 Absatz 1 i. V. m. § 38 ImmoWertV geregelt. Die Ablésung der bisherigen
Alterswertminderung nach 8 190 Absatz 4 BewG durch den Alterswertminderungsfaktor
gem. 8§ 190 Absatz 6 — neu — BewG erfolgt im Ergebnis wertneutral.

Zu Nummer 12

§191

Der bisherige Regelungsinhalt aus § 191 Absatz 1 und 2 BewG wird durch die Vorschrift
zusammengefuhrt. Mit dem Verweis in 8 191 Satz 1 BewG auf § 177 Absatz 2 und 3 BewG
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werden die Voraussetzungen fir die Anwendung der von den Gutachterausschiissen er-
mittelten Sachwertfaktoren préazisiert. Liegen die vorgenannten Voraussetzungen nicht vor,
sind ersatzweise die in § 191 Satz 2 BewG i. V. m. Anlage 25 zum BewG bestimmten Wert-
zahlen anzuwenden. Die Wertzahlen wurden an das aktuelle Marktniveau angepasst.

Zu Nummer 13
8193

Allgemein

Die Bewertung in Erbbaurechtsfallen wird in Anlehnung an die Regelungen nach den 88 48
ff. ImmoWertV ausgestaltet. Die Verfahrensvariante zur Ermittlung des Werts des Erbbau-
rechts aus Vergleichspreisen flir verauf3erte Erbbaurechte im Sinne des 8§ 49 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ImmoWertV wird aus Praktikabilitatsgrin-
den nicht Gbernommen.

Absatz 1

In § 193 Absatz 1 BewG wird in Anlehnung an 8§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 ImmoWertV die Ermittlung des Werts des Erbbaurechts durch Mul-
tiplikation des Werts des unbelasteten Grundstticks mit einem von den Gutachterausschis-
sen im Sinne der 88 192 ff. BauGB abgeleiteten Erbbaurechtskoeffizienten nach § 23 Im-
moWertV geregelt. Der Hinweis auf § 177 Absatz 2 und 3 BewG prazisiert die Anwendungs-
voraussetzungen fur die Erbbaurechtskoeffizienten.

Absatz 2

§ 193 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 bis 5 BewG regelt in Anlehnung an § 49 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. § 50 ImmoWertV die Ermittlung des Werts
des Erbbaurechts durch Multiplikation des finanzmathematischen Werts des Erbbaurechts
mit einem von den Gutachterausschissen im Sinne der §§ 192 ff. BauGB abgeleiteten Erb-
baurechtsfaktor nach § 22 ImmoWertV. Soweit von den Gutachterausschiissen nach Mal3-
gabe des § 177 Absatz 2 und 3 BewG keine geeigneten Erbbaurechtsfaktoren zur Verfu-
gung stehen, gilt der Erbbaurechtsfaktor 1,0. Damit wird die Anwendung dieser Verfahrens-
variante zur Bewertung von Erbbaurechten sachgerecht gewdahrleistet.

Der Wert des Erbbaurechts ermittelt sich hiernach schematisch in folgenden Schritten:
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Wert des unbelasteten Grundstiicks nach § 179, 182 bis 196 BewG
abzlglich des Bodenwerts des unbelasteten Grundstiicks nach § 179 BewG
(8 193 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 BewG)

A4

liber die Restlaufzeit der Erbbaurechts kapitalisierte Differenz aus dem angemessenen Verzingsbetrag
des Bodenwertes des unbelasteten Grundstiicks und dem vertraglich vereinbarten jahrlichen Erbbauzins
(8 193 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 i.VV.m. Absatz 4 BewG)

ggf. nicht zu entschadigender Wertanteil des Gebaudes bei Ablauf des Erbbaurechts
(8 193 Absatz 3 Satz 2 i.V.m. Absatz 5 BewG)

N/

finanzmathematischer Wert des Erbbaurechts nach § 193 Absatz 2 Satz 1 i.VV.m. Absatz 3 bis 5 BewG

Y
Erbbaurechtsfaktor
(8 193 Absatz 2 BewG)
Wert des Erbbaurechts
(8 193 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 bis 5 BewG)

Absatz 3

In 8 193 Absatz 3i. V. m. Absatz 4 und 5 BewG wird der Ausgangswert (finanzmathemati-
scher Wert des Erbbaurechts im Sinne des § 50 ImmoWertV) bestimmt, der zur Ermittlung
des Werts des Erbbaurechts gem. § 193 Absatz 2 BewG grundsétzlich mit einem von den
Gutachterausschissen im Sinne der 88 192 ff. BauGB abgeleiteten Erbbaurechtsfaktor
nach 8 22 ImmoWertV zu multiplizieren ist.

Absatz 4

Mit der nach 8§ 193 Absatz 4 Uber die Restlaufzeit der Erbbaurechts kapitalisierte Differenz
aus dem angemessenen Verzinsungsbetrags des Bodenwertes des unbelasteten Grund-
stiicks und dem vertraglich vereinbarten jahrlichen Erbbauzins wird der wirtschaftliche Vor-
teil oder Nachteil des Erbbauberechtigten erfasst, den er dadurch erlangt, dass er fir die
Nutzung des Grundstiicks weniger oder mehr als den vollen Bodenwertverzinsungsbetrag
(angemessene Bodenwertverzinsung) leisten muss. Soweit fir die Kapitalisierung von den
Gutachterausschiissen nach 88 192 ff. BauGB keine geeigneten Zinssatze vorliegen, sind
ersatzweise die in § 193 Absatz 4 Satz 3 BewG bestimmten Zinssatze anzuwenden. Die
Hohe der Zinssatze wurde an das aktuelle Marktniveau angepasst.

Absatz 5
§ 193 Absatz 5 BewG regelt die Ermittlung des auf den Bewertungsstichtag bezogenen
Werts des bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschadigenden Wertanteils des Gebau-
des, der sich gem. § 193 Absatz 3 Satz 2 BewG auf den Wert des Erbbaurechts mindernd
auswirkt.

Zu Nummer 14

§ 194

Allgemein
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Die Bewertung in Erbbaurechtsféllen wird in Anlehnung an die Regelungen nach 8§ 48 ff.
ImmoWertV ausgestaltet. Die Verfahrensvariante zur Ermittlung des Werts des Erbbau-
grundstiicks aus Vergleichspreisen fir verau3erte Erbbaugrundstiicke im Sinne des § 51
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ImmoWertV wird aus Praktika-
bilitdtsgrinden nicht ibernommen.

Absatz 1

In § 194 Absatz 1 BewG wird in Anlehnung an § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 ImmoWertV die Ermittlung des Werts des Erbbaugrundstiicks
durch Multiplikation des Bodenwerts des unbelasteten Grundstiicks mit einem von den Gut-
achterausschissen im Sinne der 88 192 ff. BauGB abgeleiteten Erbbaugrundstiickskoeffi-
zienten nach 8§ 23 ImmoWertV geregelt. Der Hinweis auf § 177 Absatz 2 und 3 BewG pra-
zisiert die Anwendungsvoraussetzungen fir die Erbbaurechtskoeffizienten.

Absatz 2

§ 194 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 bis 5 BewG regelt in Anlehnung an § 51 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2i.V.m. § 52 ImmoWertV die Ermittlung des Werts
des Erbbaugrundstiicks durch Multiplikation des finanzmathematischen Werts des Erbbau-
grundstiicks mit einem von den Gutachterausschiissen im Sinne der 88 192 ff. BauGB ab-
geleiteten Erbbaugrundstiicksfaktor nach § 22 ImmoWertV. Soweit von den Gutachteraus-
schissen nach Mal3gabe des 8§ 177 Absatz 2 und 3 BewG keine geeigneten Erbbaugrund-
stiicksfaktoren zur Verfligung stehen, gilt der Erbbaugrundstiicksfaktor 1,0. Damit wird die
Anwendung dieser Verfahrensvariante zur Bewertung von Erbbaugrundstiicken sachge-
recht gewahrleistet.

Der Wert des Erbbaugrundstiicks ermittelt sich hiernach schematisch in folgenden Schrit-
ten:

Uber die Restlaufzeit des Erbbaurechts abgezinster Bodenwert des unbelasteten Grundstiicks
(8 194 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 4 BewG)

7
Uber die Restlaufzeit der Erbbaurechts kapitalisierter vertraglich vereinbarter jahrlicher Erbbauzins
(8 194 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. Absatz 5 BewG)

N\
ggf. nicht zu entschadigender Wertanteil des Gebaudes bei Ablauf des Erbbaurechts
(8 194 Absatz 3 Satz 2 i.V.m. § 193 Absatz 5 BewG)
finanzmathematischer Wert des Erbbaugrundstiicks nach § 194 Absatz 2 Satz 1 i.V.m. Absatz 3 bis 5
BewG

A4
Erbbaugrundstiicksfaktor
(8 194 Absatz 2 BewG)
Wert des Erbbaugrundstiicks
(8 194 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 bis 5 BewG)

In § 193 Absatz 5 BewG wird die Ermittlung des auf den Bewertungsstichtag bezogenen
Werts des bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschadigenden Wertanteils des
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Gebéaudes ermittelt, der sich gem. § 194 Absatz 3 Satz 2 BewG auf den Wert des Erbbau-
grundstiicks erhéhend auswirkt.

Absatz 3

In § 194 Absatz 3 i.V.m. Absatz 4 und 5 BewG wird der Ausgangswert (finanzmathemati-
scher Wert des Erbbaugrundstiicks im Sinne des 8§ 52 ImmoWertV) bestimmt, der zur Er-
mittlung des Werts des Erbbaugrundstiicks gem. 8§ 194 Absatz 2 Satz 1 BewG grundsatz-
lich mit einem von den Gutachterausschiissen im Sinne der 88 192 ff. BauGB abgeleiteten
Erbbaugrundstiicksfaktor nach § 22 ImmoWertV zu multiplizieren ist.

Absatz 4

Nach 8 194 Absatz 4 BewG ist der Bodenwert des unbelasteten Grundstlicks Uber die Rest-
laufzeit des Erbbaurechts auf den Bewertungsstichtag abzuzinsen. Hiermit wird berticksich-
tigt, dass das Grundstiick dem Erbbauverpflichteten erst nach Ablauf des Erbbaurechts
wieder zur Verfligung steht. Soweit fiir die Abzinsung von den Gutachterausschiissen nach
8§ 192 ff. BauGB keine geeigneten Zinssatze vorliegen, sind ersatzweise die in § 194 Ab-
satz 4 Satz 3 i.V.m. § 193 Absatz 4 Satz 3 BewG bestimmten Zinssatze anzuwenden. Die
Hohe der Zinsséatze wurde an das aktuelle Marktniveau angepasst.

Absatz 5

§ 194 Absatz 5 BewG regelt die Ermittlung des auf den Bewertungsstichtag bezogenen
Barwerts der Uber die Restlaufzeit des Erbbaurechts erhaltenen Erbbauzinsen. Soweit fiir
die Kapitalisierung von den Gutachterausschiissen nach §8§ 192 ff. BauGB keine geeigne-
ten Zinssatze vorliegen, sind ersatzweise die in § 194 Absatz 5 Satz 3 i. V. m. § 193 Ab-
satz 4 Satz 3 BewG bestimmten Zinssatze anzuwenden. Die Hohe der Zinsséatze wurde an
das aktuelle Marktniveau angepasst.

Zu Nummer 15

§ 195

Allgemein

Die Bewertung in Fallen mit Gebauden auf fremdem Grund und Boden wird analog zu den
Erbbaurechtsféllen in Anlehnung an die Regelungen nach 88 48 ff. ImnmoWertV ausgestal-
tet.

Zu Buchstabe a

8§ 195 Absatz 1 und Absatz 1 Satz 2 — neu —

Die Verweise auf die Regelungen zur Bewertung der wirtschaftlichen Einheit des Gebaudes
auf fremdem Grund und Boden (Doppelbuchstabe aa) und der wirtschaftlichen Einheit des
belasteten Grundstlicks (Doppelbuchstabe bb) werden an die neue Struktur der Vorschrift
angepasst. Analog zu den Erbbaurechtsféllen in § 192 Satz 2 BewG bestimmt § 195 Ab-
satz 1 Satz 2 — neu — BewG (Doppelbuchstabe cc), dass die ermittelten Grundbesitzwerte
nicht weniger als 0 Euro betragen drfen.

Zu Buchstabe b

8§ 195 Absatz 2 und 3 — neu —

Absatz 2
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§ 195 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 und 4 BewG bestimmt die Vorgehensweise zur Ermittlung
des Werts des Gebaudes auf fremdem Grund und Boden. Schematisch erfolgt diese Wer-
termittlung in folgenden Schritten:

Wert des unbelasteten Grundstiicks nach § 179, 182 bis 196 BewG
abziiglich des Bodenwerts des unbelasteten Grundstiicks nach § 179 Bew(
(§ 195 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Bew(3)

N\

iiber die Restlaufzeit der Nutzungsrechts kapitalisierte Differenz aus dem angemessenen Verzingsbetrag
des Bodenwertes des unbelasteten Grundstiicks und dem vertraglich vereinbarten jihrlichen
Nutzungsentgelt

(§ 195 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 1.V.m. Absatz 3 Bew()

ggf. nicht zu entschiidigender Wertanteil des Gebiudes be1 Ablauf des Nutzungsrechts
(§ 195 Absatz 2 Satz 2 1. V.m. Absatz 4 Bew()

N/

Wert des Gebiudes auf fremdem Grund und Boden
(8§ 195 Absatz 2 i.V.m. Absatz 3 und 4 BewG)

Mit der Differenz aus dem Wert des unbelasteten Grundstiicks nach den 88 179, 182
bis 196 BewG und dem Bodenwert des unbelasteten Grundstiicks nach § 179 BewG wird
der Wertanteil des Gebéaudes erfasst.

Mit der Uber die Restlaufzeit des Nutzungsrechts kapitalisierten Differenz aus dem ange-
messenen Verzinsungsbetrag des Bodenwertes des unbelasteten Grundstiicks und dem
vertraglich vereinbarten jahrlichen Nutzungsentgelt wird der wirtschaftliche Vorteil oder
Nachteil des Eigentiimers des Gebaudes auf fremdem Grund und Boden erfasst, den er
dadurch erlangt, dass er fur die Nutzung des Grundstiicks weniger oder mehr als den vollen
Bodenwertverzinsungsbetrag (angemessene Bodenwertverzinsung) leisten muss.

AbschlieRend wird der auf den Bewertungsstichtag bezogene Wert des bei Ablauf des Nut-
zungsrechts nicht zu entschadigenden Wertanteils des Gebaudes, der sich gemaf § 195
Absatz 2 Satz 2 BewG auf den Wert des Gebaudes auf fremdem Grund und Boden min-
dernd auswirkt, erfasst. Ist der Nutzer verpflichtet, das Gebaude bei Ablauf des Nutzungs-
rechts zu beseitigen, ergibt sich bei Ablauf des Nutzungsrechts kein Gebaudewertanteil
mehr.

Absatz 3

Nach 8§ 195 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. Absatz 3 BewG ist der auf den Bewertungs-
stichtag bezogene Barwert der Differenz aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des
Bodenwertes des unbelasteten Grundstiicks und dem vertraglich vereinbarten jahrlichen
Nutzungsentgelt zu ermitteln. Soweit fur die Kapitalisierung von den Gutachterausschiissen
nach 88 192 ff. BauGB keine geeigneten Liegenschaftszinssatze vorliegen, sind ersatz-
weise die in § 193 Absatz 4 Satz 3 BewG bestimmten Zinsséatze entsprechend anzuwen-
den. Die HOhe der Zinssatze wurde an das aktuelle Marktniveau angepasst.
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Zu Buchstabe ¢

8§ 195 Absatz 4 und 7 — neu —

Absatz 4

§ 195 Absatz 4 BewG regelt die Ermittlung des auf den Bewertungsstichtag bezogenen
Werts des bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschadigenden Wertanteils des Ge-
baudes, der sich gem. 8§ 195 Absatz 2 Satz 2 BewG auf den Wert des Geb&udes auf frem-
dem Grund und Boden mindernd und gem. § 195 Absatz 5 Satz 2 BewG auf den Wert des
belasteten Grundstiicks erhdhend auswirkt. Ist der Nutzer verpflichtet, das Gebaude bei
Ablauf des Nutzungsrechts zu beseitigen, ergibt sich bei Ablauf des Nutzungsrechts kein
Wertanteil des Gebaudes.

Absatz 5
§ 195 Absatz 5 i.V.m. Absatz 6 und 7 BewG bestimmt die Vorgehensweise zur Ermittlung

des Werts des mit dem Nutzungsrecht belasteten Grundstiicks. Schematisch erfolgt diese
Wertermittlung in folgenden Schritten:

Uber die Restlaufzeit des Nutzungsrechts abgezinster Bodenwert des unbelasteten Grundstiicks
(8 195 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 6 BewG)

N\

liber die Restlaufzeit der Nutzungsrecht kapitalisiertes vertraglich vereinbartes jahrliches
Nutzungsentgelt
(8 195 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. Absatz 7 BewG)

N\

ggf. nicht zu entschadigender Wertanteil des Gebaudes bei Ablauf des Nutzungsrechts
(8 195 Absatz 5 Satz 2 i.V.m. § 195 Absatz 4 BewG)

Wert des belasteten Grundstiicks
(8 195 Absatz 5i.V.m. Absatz 4, 6 und 7 BewG)

Absatz 6

Nach § 195 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. Absatz 6 BewG ist der Bodenwert des unbe-
lasteten Grundstlicks Uber die Restlaufzeit des Nutzungsrechts auf den Bewertungsstichtag
abzuzinsen. Hiermit wird beriicksichtigt, dass das Grundstiick dem Eigentimer des belas-
teten Grundstiicks erst nach Ablauf des Nutzungsrechts wieder zur Verfligung steht. Soweit
fur die Abzinsung von den Gutachterausschiissen nach 88 192 ff. BauGB keine geeigneten
Liegenschaftszinssatze vorliegen, sind nach 8 195 Absatz 6 Satz 2i. V. m. Absatz 3 Satz 3
BewG ersatzweise die in § 193 Absatz 4 Satz 3 BewG bestimmten Zinsséatze anzuwenden.
Die Hohe der Zinssatze wurde an das aktuelle Marktniveau angepasst.

Absatz 7

§ 195 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. Absatz 7 BewG regelt die Ermittlung des auf den
Bewertungsstichtag bezogenen Barwerts der lGiber die Restlaufzeit des Nutzungsrechts er-
haltenen Nutzungsentgelte. Soweit fiir die Kapitalisierung von den Gutachterausschiissen
nach 88§ 192 ff. BauGB keine geeigneten Liegenschaftszinssétze vorliegen, sind nach
§ 195 Absatz 7 Satz 2 i. V. m. Absatz 3 Satz 3 BewG ersatzweise die in 8 193 Absatz 4
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Satz 3 BewG bestimmten Zinssatze anzuwenden. Die Hohe der Zinsséatze wurde an das
aktuelle Marktniveau angepasst.

Zu Nummer 16

§ 235 — Uberschrift

Der § 235 BewG regelt den Zeitpunkt, zu dem die Verhaltnisse eines Betriebs der Land-
und Forstwirtschaft mafigebend sind. Im alten Recht wurde der Zeitpunkt als Bewertungs-
stichtag betitelt. Mit dem Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts
wurde der Zeitpunkt als Feststellungszeitpunkt definiert. In 8 235 Absatz 1 und 2 wird der
Feststellungszeitpunkt definiert. Eine Anpassung der Uberschrift ist daher erforderlich.

Zu Nummer 17

8§ 265 Absatz 13 und 14 — neu —

Absatz 13

Bis zur Umsetzung der elektronischen Ubermittlung der Feststellungserklarung nach § 153
BewG hat der Erklarungspflichtige die jeweilige Erklarung wie bisher in Papierform einzu-
reichen und eigenhandig zu unterschreiben.

Absatz 14

Die an die Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 (BGBI. | S. 2805) ange-
passten Vorschriften der Grundbesitzbewertung fir Zwecke der Erbschaft- und Schenkung-
steuer sowie Grunderwerbsteuer sollen flr Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember
2022 angewendet werden. Die fur die Wertermittlung erforderlichen Daten werden von den
Gutachterausschissen fur Grundstiickswerte regelmafig auf den Beginn eines Kalender-
jahres ermittelt.

Zu Nummer 18

§ 266 Absatz 4 Satz 1 und 2

Nach 8 266 Absatz 4 BewG werden Einheitswertbescheide, Grundsteuermessbescheide
und Grundsteuerbescheide nach altem Recht kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit
Wirkung flr die Zukunft aufgehoben. Nach dem Wortlaut der Vorschrift gilt dies nicht far
Bescheide Uber die Zerlegung des Grundsteuermessbetrags.

In § 266 Absatz 4 BewG wird daher gesetzlich klargestellt, dass auch Bescheide lber die
Zerlegung des Grundsteuermessbetrags nach bisherigem, zum 31. Dezember 2024 aus-
laufendem Recht, kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung fur die Zukunft auf-
gehoben werden.

Zu Nummer 19

Anlage 15 zum BewG

Die Anlage 15 BewG regelt den Reingewinn, den Pachtpreis und den Wert fir das Besatz-
kapital jeweils in EUR/ha fur unterschiedliche Nutzungsarten (Baumartengruppen) und Er-
tragsklassen. Fur die Nutzungsart ,ibrige Flache der forstwirtschaftlichen Nutzung“ gibt es
kein Besatzkapital, da es sich um Hof- und Wirtschaftsgebaudeflache sowie um Nichtholz-
bodenflache handelt. Der Verweis ,Anlage 15a“ auf ein Besatzkapital in Spalte 6 ist daher
zu streichen.
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Zu Nummer 20

Anlage 21 zum BewG

Der Klammerzusatz in der Anlage 21 zum BewG wird redaktionell an die Anderungen der
Vorschriften der Grundbesitzbewertung infolge der Anpassung an die Immobilienwertermitt-
lungsverordnung vom 14. Juli 2021 angepasst (siehe Begriindung zu Artikel 12: Anderung
des Bewertungsgesetzes — allgemein).

Zu Nummer 21

Anlage 22 zum BewG

Zu Buchstabe a

Die Uberschrift wird in Anlehnung an die Uberschrift zu Anlage 1 der ImmoWertV ange-
passt. Der Klammerzusatz in der Anlage 22 zum BewG wird redaktionell an die Anderungen
der Vorschriften der Grundbesitzbewertung infolge der Anpassung an die Immobilienwer-
ter-mittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 angepasst (siehe Begriindung zu Artikel 12: An-
derung des Bewertungsgesetzes — allgemein).

Zu Buchstabe b

Die Gesamtnutzungsdauer fir die Gebaudearten ,Ein- und Zweifamilienhduser”, ,Miet-
wohngrundstiicke®, ,Wohnungseigentum“ sowie ,Gemischt genutzte Grundstiicke (Wohn-
hauser mit Mischnutzung)“ wird entsprechend der Anlage 1 zur ImmoWertV von 70 Jahren
auf 80 Jahren erhoht.

Zu Buchstabe c

Analog zur Gebaudeart 10.1 in der Anlage 24 zum BewG werden Kliniken aufgenommen.

Zu Buchstabe d

Der Schragstrich wird redaktionell durch ein Komma ersetzt.

Zu Buchstabe e

Analog zur Gebaudeart 18.2 in der Anlage 24 zum BewG werden Scheunen aufgenommen.

Zu Nummer 22

Anlage 23 zum BewG

Die Anlage 23 zum BewG zu den Bewirtschaftungskosten im Sinne des § 187 Absatz 2
und 3 BewG wird an die Anlage 3 der ImmoWertV angepasst.

Zu Nummer 23

Anlage 24 zum BewG

Die Uberschrift in der Anlage 24 zum BewG wird an die geanderte Systematik zur Ermittlung
des Gebaudesachwerts angepasst. Der Klammerzusatz in der Anlage 24 zum BewG wird
redaktionell an die Anderungen der Vorschriften der Grundbesitzbewertung infolge der An-
passung an die Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 angepasst (siehe
Begriindung zu Artikel 12: Anderung des Bewertungsgesetzes — allgemein).
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Zu Nummer 24

Anlage 25 zum BewG

Die Wertzahlen in der Anlage 25 wurden an das aktuelle Marktniveau angepasst.
Zu Nummer 25
Zu Buchstabe a

Anlage 39 zum BewG — Ziffer |

Anlage 39 (zu 8 254 BewG) wird redaktionell ge&ndert. Eine mit dem Grundsteuerreform-
Umsetzungsgesetz (BGBI. | 2021 S. 2931) erfolgte, nicht beabsichtigte Anderung der
Spaltentberschrift wird riickgdngig gemacht und ein fehlender Bezug zur Ful3note wieder-
hergestellt.

Zu Buchstabe b

Anlage 39 zum BewG — Ziffer Il

Mit der Anderung wird fiir in der Mietniveau-Einstufungsverordnung nicht aufgefiihrte Ge-
meinden eine Auffangklausel normiert.

Zu Nummer 26

Anlage 43 zum BewG — Zeile 1 Spalte 2

Anlage 43 (zu 8§ 260 BewG) enthélt keine gesetzliche Regelung, welche Wertzahl bei einer
Ermittlung des Grundsteuerwerts im Sachwertverfahren zugrunde zu legen ist, wenn der
Bodenwert mangels vorliegendem Bodenrichtwert nach § 247 Absatz 3 BewG aus den
Werten vergleichbarer Flachen abgeleitet wird.

In Anlage 43 (zu 8§ 260 BewG) wird daher klarstellend erganzt, dass die in der Tabelle an-
gegebenen Wertzahlen zur Ermittlung des Grundsteuerwerts im Sachwertverfahren eben-
falls fir einen Bodenwert nach § 247 Absatz 3 BewG (umgerechnet in €/m2) zugrunde zu
legen sind.

Zu Artikel 13 (Weitere Anderung des Bewertungsgesetzes)

§ 256 Absatz 3 Satz 1

§ 256 Absatz 3 Satz 1 BewG verweist zur Verringerung des Liegenschaftszinssatzes bei
der Bewertung von Wohnungseigentum unzutreffend auf den in § 256 Absatz 1 Satz 2
Nummer 1 BewG geregelten Liegenschaftszinssatz fur Ein- und Zweifamilienhauser. Mit
der Anderung wird der Verweis in § 256 Absatz 3 Satz 1 BewG auf den in § 256 Absatz 1
Satz 2 Nummer 2 BewG geregelten Liegenschaftszinssatz fur Wohnungseigentum korri-
giert.

Zu Artikel 14 (Anderung des Grundsteuergesetzes)
Zu Nummer 1

8 4 Nummer 6 Satz 1

8 4 Nummer 6 Satz 1 GrStG verweist zur Definition des Veranlagungszeitpunkts in der der-
zeitigen Fassung auf 8§ 13 Absatz 1 GrStG. Die Definition des Veranlagungszeitpunkts
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ergibt sich jedoch aus § 16 Absatz 1 GrStG, § 17 Absatz 3 GrStG und § 18 Absatz 3 GrStG
(vgl. § 13 Satz 2 GrStG). Mit der Anderung wird der Verweis Korrigiert.

Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a

8§ 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2

Die derzeitige Formulierung in 8 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 GrStG kénnte dahingehend
missverstanden werden, dass die ErmaRigung der Steuermesszahl nur dann gewéahrt wird,
wenn wahrend des gesamten Hauptveranlagungszeitraums die Voraussetzungen des § 15
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 GrStG vorliegen. Die Ermafigung soll allerdings auch dann flr
einzelne Erhebungszeitrdume gewahrt werden, wenn hierfir die Voraussetzungen zu Be-
ginn des jeweiligen Erhebungszeitraums innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums vor-
liegen. Die Gewahrung der Erm&Rigung fur einzelne Erhebungszeitrdume wird im neuen
Absatz 6 geregelt.

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa

8§ 15 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3

Mit der Anderung wird erreicht, dass die ErmaRigung der Steuermesszahl auch solchen
Genossenschaften oder Vereinen gewahrt wird, deren Tatigkeit sich nicht ausschlief3lich
auf die in 8 5 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe a und b KStG beschriebenen Tétigkeiten
beschréankt, etwa, weil sie einen partiell steuerpflichtigen Bereich im Rahmen der steuerun-
schéadlichen 10 Prozent- oder 20 Prozent-Einnahmengrenze haben (8 5 Absatz 1 Num-
mer 10 Satz 2 und 3 KStG) oder ihre Wohnungen an Nicht-Mitglieder vermieten. Es wird
ebenfalls klargestellt, dass nur fur Grundbesitz die ermaligte Steuermesszahl gewéhrt wird,
soweit dieser der begunstigten Tatigkeit zuzuordnen ist. Zur Klarstellung, dass sowohl Ge-
nossenschaften als auch Vereine nach 8 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG von der Kdorper-
schaftsteuer befreit sein missen, um die ermafigte Steuermesszahl zu erhalten, wird die
Formulierung redaktionell angepasst.

Zu Doppelbuchstabe bb

8§ 15 Absatz 4 Satz 2 und 3 — aufgehoben —

Die Regelungen des 8§ 15 Absatz 4 Satz 2 und 3 GrStG werden allgemein gultig fur die
Absatze 2 bis 5 im neuen Absatz 6 geregelt und sind daher in Absatz 4 entbehrlich.

Zu Buchstabe c

§ 15 Absatz 6 — neu —

Der neue § 15 Absatz 6 GrStG regelt fur die ErmaRigung der Steuermesszahl allgemein
gultig, dass diese zunachst fur jeden Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranla-
gungszeitraums gewdahrt werden, wenn die jeweiligen Voraussetzungen am Hauptveranla-
gungszeitpunkt vorliegen. Treten die Voraussetzungen erst im Laufe des Hauptveranla-
gungszeitraums ein, erfolgt auf Antrag des Steuerpflichtigen eine entsprechende Erméani-
gung der Steuermesszahl furr die Erhebungszeitraume, zu deren Beginn die Voraussetzun-
gen erflllt sind. Der Steuermessbetrag wird zu Beginn desjenigen Kalenderjahres neu ver-
anlagt, auf dessen Beginn die Voraussetzungen erstmalig vorliegen (vgl. 8 17 Absatz 3
Satz 2 Nummer 2 GrStG). Entfallen die Voraussetzungen, hat dies der Steuerpflichtige
nach 8§ 19 Absatz 2 GrStG anzuzeigen. Es erfolgt eine Neuveranlagung des Steuermess-
betrags ohne entsprechende ErméafRigung nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 GrStG ab dem
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Beginn des auf den Wegfall der Voraussetzungen folgenden Kalenderjahres (vgl. 8 17 Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 2 GrStG) oder in den Fallen des § 21 GrStG eine Anderung des
Steuermessbetrags zum Hauptveranlagungszeitpunkt. In Absatz 6 Satz 4 wird klargestellt,
dass der Antrag auf ErmafRigung der Steuermesszahl nach den Abséatzen 2 bis 5 durch eine
entsprechende Angabe in der Erklarung zur Feststellung des Grundsteuerwerts nach § 228
Absatz 1 BewG erfolgen kann.

Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a

§ 19 Absatz 1 Satz 1

§ 19 GrStG enthalt eine umfassende Anzeigepflicht auch fir Falle, in denen eine Anderung
der Nutzung oder der Eigentumsverhdltnisse keine Auswirkung auf eine bestehende Steu-
erfreiheit hat. Mit der Anderung wird die Anzeigepflicht dergestalt eingeschrankt, dass An-
derungen (nur) anzeigepflichtig sind, wenn diese zu einer Anderung oder einem Wegfall
der Steuerbefreiung flihren kann.

Zu Buchstabe b

8§ 19 Absatz 3 — neu —

Mit der Anderung wird eine zu § 228 Absatz 5 BewG analoge Regelung in das Grundsteu-
ergesetz aufgenommen, wonach es sich bei Anzeigen nach § 19 Absatz 1 und 2 GrStG um
Steuererklarungen im Sinne der Abgabenordnung handelt.

Zu Nummer 4

§ 33 Absatz 1 Satz 3

§ 33 Absatz 1 Satz 3 verweist auf § 236 Absatz 3 Satz 1 und 2 BewG fir die Grundsétze
zur Ermittlung des tatséchlichen Reinertrags eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft.
Diese Grundséatze ergeben sich jedoch aus § 236 Absatz 2 Satz 1 und 2 BewG. Mit der
Anderung wird der Verweis korrigiert.

Zu Artikel 15 (Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

8§ 6 Absatz 3 Satz 4

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Mit der Erganzung wird klargestellt, dass
es um den Ubergang ,des Grundstiicks* von einer Gesamthand, die nicht nach § 1a KStG
optiert hat, auf eine Gesamthand, die nach § 1la KStG optiert hat, geht. In der bisherigen
Formulierung sind die Worter ,das Grundsttick” nicht enthalten. Der Satz ist bisher gram-
matikalisch ungenau und nur unter Bezugnahme auf 8§ 6 Absatz 1 GrEStG verstandlich.

Zu Buchstabe b

8§ 6 Absatz 3 Satz 5 — neu —

8§ 6 Absatz 3 GrEStG enthélt — anders als 8 5 Absatz 3 Satz 3 GrEStG — keine Regelung
Uber eine nachtragliche Ausibung der Option nach § 1a KStG durch die erwerbende Ge-
samthand. Somit liegt in einer nachtraglichen Optionsausubung nach derzeitiger Rechts-
lage keine Verletzung der Nachbehaltensfrist. Dieser Fall ist allerdings nicht anders zu
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behandeln als eine Ubertragung auf eine Gesamthand, die bereits optiert hat. Die Ergéan-
zung in 8§ 6 Absatz 3 Satz 5 — neu — GrEStG ist daher notwendig.

Zu Nummer 2

8§ 19 Absatz 7 — neu —

Mit dem Gesetz zur Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBI. |
S. 986) wurde die Nachbehaltensfrist in den 88 5 und 6 GrEStG von finf auf zehn Jahre
verlangert.

Die Verletzung der Nachbehaltensfrist der 88 5 und 6 GrEStG ist nach § 19 Absatz 2 Num-
mer 4 GrEStG dem Finanzamt anzuzeigen. Auf Grund der Verlangerung der Nachbehal-
tensfrist auf zehn Jahre ist eine Verlangerung der Festsetzungsfrist erforderlich.

Die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das in § 19 Absatz 4
Satz 1 GrEStG genannte Finanzamt von der anzeigepflichtigen Anderung im Gesellschaf-
terbestand einer Gesamthand Kenntnis erlangt. Sie beginnt spatestens zehn Jahre nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die anzeigepflichtige Anderung eingetreten ist. Hier-
durch soll in Anlehnung an die in § 170 Absatz 6 und 7 AO enthaltenen Anlaufhemmungen
in den Féllen, in denen eine Anzeige nach § 19 Absatz 2 Nummer 4 GrEStG nicht erfolgt,
sowohl der Steuergerechtigkeit, als auch der Rechtssicherheit Rechnung getragen werden.

Zu Artikel 16 (Weitere Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes)
Zu Nummer 1

8§ 5 Absatz 3 Satz 1

Mit dem Gesetz zur Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBI. |
S. 986) wurden die Fristen im Grunderwerbsteuergesetz generell von funf auf zehn Jahre
verlangert. Auf Grund eines fehlerhaften Anderungsbefehls ist die Verlangerung in § 5 Ab-
satz 3 Satz 1 GrEStG nicht umgesetzt worden. Der Fehler wird mit der Anderung berichtigt.

Zu Nummer 2

§ 23 Absatz 18 und 24

Die Anderungen in § 23 Absatz 18 und 24 GrEStG sind Folgeanderungen. § 23 Absatz 18
und 24 GrEStG regelt das Inkrafttreten der mit dem Gesetz zur Anderung des Grunder-
werbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBI. | S. 986) enthaltenen Anderungen zum 1.
Juli 2021. Der Verweis in 8 23 Absatz 18 und 24 GrEStG auf 8 5 Absatz 3 GrEStG wird
geandert in 8 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG.

Zu Artikel 17 (Anderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes)

Zu Nummer 1

8§10

§ 10 wird neu gefasst und neu gegliedert, um die Ubersichtlichkeit der Norm zu erhéhen
und die Anwendbarkeit in der Praxis zu erleichtern. Der neue Absatz 1 enthélt nun die Re-
gelungen zur Begriindung einer beschrankten Steuerpflicht. Der neue Absatz 2 enthélt die
Verweise auf die im Falle des Bestehens einer beschrankten Steuerpflicht entsprechend

anzuwendenden Vorschriften.

§ 10 Absatz 1 Satz 1
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Durch 8§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 StAbwG wird eine beschrankte Steuerpflicht bei
Vermietung und Verpachtung oder der VeraufRerung eines in ein inlandisches o6ffentliches
Buch oder Register eingetragenen Rechts neu eingefiihrt, soweit der Glaubiger der Vergi-
tung in einem nichtkooperativen Steuerhoheitsgebiet im Sinne des § 2 StAbwG ansassig
ist. In 8 10 Satz 1 Nummer 1 bis 4 StAbwG werden Klarstellungen vorgenommen.

§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 — neu — StAbwG stellt nunmehr sicher, dass global-
verwahrte Inhaberschuldverschreibungen und &hnliche Schuldtitel dann nicht Gegenstand
des Steuerabzugs auf Grund des 8 10 StAbwG sind, wenn diese an einer anerkannten
Borse im Sinne des 8 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 der Abgabenord-
nung handelbar sind.

Schon nach der bisher geltenden Fassung des neuen Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 ist ein
Steuerabzug in diesen Fallen in der Regel nicht vorzunehmen, da es dem Vergutungs-
schuldner — dem Emittenten der Inhaberschuldverschreibung — regelmafig unméglich ist,
festzustellen, ob der Empfénger der Vergitung in einem nichtkooperativen Steuerhoheits-
gebiet ansassig ist. Bei globalverwahrten Inhaberschuldverschreibungen hat der Emittent
der Schuldverschreibung keine Kenntnis dartiber, an wen die Leistung aus der Inhaber-
schuldverschreibung erfolgt.

Denn die Emittenten begeben die Inhaberschuldverschreibung regelmafiig als Globalur-
kunde, die bei einer zentralen Verwahrstelle — etwa Clearstream — hinterlegt wird. Der Emit-
tent kennt dabei nur die urspriinglichen Erwerber der Inhaberschuldverschreibung, die be-
reits im Moment der Zuteilung die Inhaberschuldverschreibung weiter verduf3ern kdnnen.
Der Emittent kann somit schon bei Valutierung der Inhaberschuldverschreibung nicht mehr
feststellen, wer Inhaber der Anleihe ist. Auch weitere VerauRerungsvorgange der Inhaber-
schuldverschreibung werden dem Emittenten nicht bekannt. Auch die Verwahrstelle, die
das Clearing vornimmt, erlangt nur Kenntnis davon, bei welchem Teilnehmer am Clearing-
Systems die Inhaberschuldverschreibungen gehalten werden, nicht aber wer Eigentimer
der Inhaberschuldverschreibung ist. Teilnehmer an dem Clearing-System sind die depot-
fihrenden Stellen.

Zahlungen aus dem in der Inhaberschuldverschreibung verbrieften Schuldversprechen
werden von der Hauptzahlstelle bei dem Emittenten abgerufen und dem Clearing-System
zur Verfugung gestellt. Das Clearing-System stellt die Mittel den teilnehmenden depotfiih-
renden Stellen zur Verfligung, erlangt dabei aber keine Kenntnis von den jeweiligen Inha-
bern der Schuldverschreibungen. Die depotfiihrenden Stellen schitten die Betrage an di-
rekte Kunden — sofern diese Inhaber der Schuldverschreibungen sind — aus oder geben
diese in eine weitere Verwahrkette, bei der jede Ebene nur Informationen tber die unmit-
telbar angrenzende Ebene und ebenfalls nicht Uber die Person erhalt, die Inhaber der
Schuldverschreibung ist.

Fur den Emittenten besteht auf Grund dieser Unkenntnis regelmaRig kein Grund, Zweifel
Uber das Bestehen der Voraussetzungen einer Steuerabzugsverpflichtung zu haben, die
Voraussetzung fur eine Abfihrung der Steuer nach 8§ 10 StAbwG sind, wenn keine positive
Kenntnis von den tatsachlichen Umstanden, die eine Steuerabzugsverpflichtung begriin-
den, vorliegen. Bei Vorliegen von Zweifeln wéare der Emittent zum Steuerabzug nach § 10
StAbwG in Verbindung mit § 50a EStG verpflichtet.

Gleichzeitig wirde die Annahme einer Steuerabzugsverpflichtung aus § 10 StAbwG in allen
Féllen, in denen der Emittent den Empfanger der Zahlung aus dem in der Schuldverschrei-
bung verbrieften Schuldversprechen nicht kennt, zu einer paradoxen Situation fuhren. Der
Emittent misste sogar bei unbeschrankt steuerpflichtigen Empfangern der Leistung — in
Unkenntnis der tatsachlichen Umsténde — die Steuer nach § 10 StAbwG einbehalten. Zu-
gleich musste in der Regel die depotfihrende Stelle auf Grund der Verpflichtung aus § 20
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Absatz 1 Nummer 7, in Verbindung mit § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe a und
§ 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG die Kapitalertrag-
steuer einbehalten. Dieser doppelte Steuerabzug auf zwei Ebenen der Zahlungskette auf
Grund der Unkenntnis vom Empfanger der Zahlung beim Emittenten war durch die Einfuh-
rung des § 10 StAbwG nicht beabsichtigt.

Um sicherzustellen, dass im Fall der Inhaberschuldverschreibungen, die durch eine Globa-
lurkunde verbrieft und im Rahmen der Girosammelverwahrung bei einem Zentralverwahrer
verwahrt werden und vergleichbaren Schuldtiteln keine Abzugsverpflichtung besteht, wurde
die Regelung ausdrticklich in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 — neu — aufgenommen. Die
Vergleichbarkeit bezieht sich dabei sowohl auf die Vergleichbarkeit des Schuldtitels selbst
als auch auf die Vergleichbarkeit der Verwahrung. Insbesondere sind auch elektronische
Inhaberschuldverschreibungen in Sammeleintragung im Sinne des 8§ 8 Absatz 1 Nummer 1
eWpG erfasst. Durch die Beschrankung auf an anerkannten Bérsen im Sinne des § 138
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 der Abgabenordnung handelbare Inhaber-
schuldverschreibungen wird sichergestellt, dass nur tatsachlich im Sinne der vorgenannten
Erlauterungen fungible Schuldtitel von der Regelung umfasst werden.

Daneben wird mit dem neu eingefligten Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 implizit klarge-
stellt, dass § 10 auf Staatsanleihen keine Anwendung findet.

8§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2

§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StAbwG stellt klar, dass von der Norm ,Versicherungs- und
Ruckversicherungspramien® erfasst sind. Die bisherige Gesetzesformulierung ,der Versi-
cherungs- oder Ruckversicherungsleistung” bezieht sich nach einer dem Gesetzeszweck
folgenden Auslegung schon nur auf Versicherungs- oder Rickversicherungspramien, da
nur in diesen Féllen die Gefahr besteht, dass Steuersubstrat aus Deutschland in nichtko-
operative Steuerhoheitsgebiete verlagert wird. Denn nur die von den Versicherungsneh-
mern zu zahlenden Pramien fihren zu einem potentiellen Gewinn bei den Versicherungs-
unternehmen, nicht aber die Zahlungen einer Versicherung im Schadensfall. Zahlungen im
Schadensfall gleichen beim Empfanger dieser Zahlung einen entstandenen Schaden aus
und fuhren in aller Regel nicht zu einer Verlagerung von Steuersubstrat, was durch das
Steueroasen-Abwehrgesetz unattraktiv gemacht werden soll. Die Gefahr einer Verlagerung
besteht demnach nur bei Versicherungs- und Ruckversicherungspramien.

Die bisherige offene und streitanfallige Formulierung in der alten Fassung des Satzes 1
Nummer 2 ,Versicherungs- oder Rickversicherungsleistung” wird klargestellt und damit
Rechtssicherheit geschaffen.

8 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3

8§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 StAbwG stellt klar, dass Nutzungsiuberlassungen
keine Dienstleistungen im Sinne dieser Norm sind. Nutzungsiberlassungen sind dabei die
Vermietung und Verpachtung im privaten und gewerblichen Bereich. Hierunter fallen insbe-
sondere die Vermietung und Verpachtung von Grundstiicken, Gebauden, Geb&dudeteilen
(wie einzelne Raume), aber auch Gegenstéande, die nicht den Vorschriften des birgerlichen
Rechts Uber Grundstlicke unterliegen.

Der Begriff der Dienstleistung ist weder im Steueroasen-Abwehrgesetz, noch im tbrigen
Ertragsteuerrecht gesetzlich definiert und im jeweiligen Kontext der Einzelnorm auszule-
gen. Der Dienstleistungsbegriff ist entwicklungsoffen und daher gesetzlich schwerlich ab-
schlieBend zu fassen. Ein wesentliches Element einer Dienstleistung ist aber, dass sie
keine Warenproduktion darstellt. Ein typisches Merkmal von Dienstleistungen ist dabei die
Gleichzeitigkeit von Produktion und Verbrauch. Weiter stellt eine Tatigkeit des Leistungser-
bringers regelmafig den wesentlichen Inhalt der Erbringung einer Dienstleistung dar. Bei
einem reinen Uberlassungsvorgang — wie den gegenstéandlichen Nutzungsiiberlassungen
— fehlt es regelmdRig an dem Element der Erbringung einer Tatigkeit des
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Leistungserbringers, vielmehr steht das bloRe Zurverfugungstellen im Vordergrund. Mithin
handelt es sich bei Nutzungsiuberlassungen nicht um die Erbringung einer Dienstleistung.
In Fallen, in denen die Nutzungsiuberlassung in einem einheitlichen gemischten Vertrag
zusammen mit Dienstleistungen erfolgt, unterliegt grundsatzlich der gesamte Vorgang dem
Steuerabzug. Bei der Bestimmung der Hohe des Steuerabzugs sind die Vergitungsanteile
den einzelnen Bestandteilen zuzuordnen. Wenn die Vergltung bei einem gemischten Ver-
trag nicht zugeordnet werden kann oder die vorgenommene Zuordnung unangemessen ist,
ist die Verglutung anhand eines angemessenen Mal3stabs aufzuteilen. Die Vergitung un-
terliegt der beschrankten Steuerpflicht nach § 10 StAbwG nur in dem Umfang, in dem sie
fur die Erbringung einer Dienstleistung gezahlt wird.

Der Ausschluss der Nutzungstiberlassung aus dem Dienstleistungsbegriff wird ins Gesetz
aufgenommen und damit Rechtsklarheit geschaffen.

8§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4

Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 verweist nunmehr auf den Dienstleistungsbegriff des Absates 1
Satz 1 Nummer 3 und nimmt damit auch den klarstellend aufgenommenen Ausschluss der
Nutzungsuberlassungen mit auf.

§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5

Der bisher in § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f und Nummer 6 EStG geregelte Besteu-
erungsanspruch bei der Vermietung und Verpachtung oder der Verauf3erung eines in ein
inlandisches o6ffentliches Buch oder Register eingetragenen Rechts (beispielsweise Patent-
rechte, Markenrechte, Sortenrechte) wird in § 10 StAbwG Uberfuhrt und damit auf Fallkons-
tellationen beschrankt, in denen der Vergutungsglaubiger in einem nichtkooperativen Steu-
erhoheitsgebiet im Sinne des 8§ 2 StAbwG ansassig ist.

Nichtkooperative Steuerhoheitsgebiete im Sinne des § 2 StAbwG halten die international
anerkannten Standards im Steuerbereich nicht ein und erleichtern damit Steuerhinterzie-
hung, Steuervermeidung und unfairen Steuerwettbewerb. Dadurch werden das deutsche
Steueraufkommen und die Steuergerechtigkeit gefahrdet. Gerade bei hochmobilen Wirt-
schaftsgtitern besteht eine besondere Gefahr, dass diese in Steuerhoheitsgebiete im Sinne
des § 2 StAbwG verlagert werden und durch die Verlagerung ein ungerechtfertigter Steu-
ervorteil erzielt werden soll. Rechte sind auf Grund ihrer Immaterialitédt und der geringen
praktischen Voraussetzungen ohne besonderen Aufwand in nichtkooperative Steuerho-
heitsgebiete verlagerbar. Dem Zweck des Steueroasen-Abwehrgesetzes folgend, dass
Personen und Unternehmen durch gezielt materiell-steuerrechtliche Mal3hahmen davon
abgehalten werden sollen, Geschéftsvorgange zu naturlichen und juristischen Personen in
diesen Steuerhoheitsgebieten aufrechtzuerhalten oder aufzunehmen, ist es angezeigt, die
Registerankniipfung bei Sitz des Empfangers von Zahlungen aus der Uberlassung eines in
ein inlandisches o6ffentliches Buch oder Register eingetragenen Rechts fiir die Zukunft auf-
rechtzuerhalten. Dadurch wird die Verlagerung von Rechten, die einen Inlandsbezug in
Form einer Registereintragung aufweisen, in diese Steuerhoheitsgebiete unattraktiv ge-
macht und ein Anreiz daflr gesetzt, die Rechte in kooperative Steuerhoheitsgebiete (zu-
riick) zu verlagern. Damit wird auch der Druck auf die nichtkooperativen Steuerhoheitsge-
biete erh6ht, international anerkannte Standards im Steuerbereich zu befolgen.

Mit der Aufnahme der Registerankntpfung bei Rechten in den Katalog des § 10 Absatz 1
Satz 1 StAbwG werden auch die Bemihungen der Européaischen Union zur Bekampfung
von unfairem Steuerwettbewerb und Steuerhinterziehung gestérkt. Im Einklang mit den
Schlussfolgerungen des Rates der Européischen Union zur EU-Liste nicht kooperativer
Lander und Gebiete flir Steuerzwecke (sog. ,Schwarze Liste") sowie den seitdem in diesem
Zusammenhang durch die Gruppe Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung) verhan-
delten und vom Rat gebilligten MalRnahmen wird die QuellensteuermalRnahme in Form der
Registerfallbesteuerung gegenuber nichtkooperativen Steuerhoheitsgebieten
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aufrechterhalten. Damit wird der europaische Binnenmarkt gestérkt und der unfaire Steuer-
wettbewerb bekampft.

8§ 10 Absatz 1 Satz 2

Absatz 1 Satz 2 fasst den letzten Halbsatz des vormaligen Satzes 1 auf Grund der Ande-
rungen im Katalog der Einkiinfte dieses Satzes neu. Durch die Aufnahme der beschrankten
Steuerpflicht fur die Vermietung und Verpachtung oder die Veraul3erung von in ein inlandi-
sches o6ffentliches Buch oder Register eingetragenen Rechten ist die Einschrankung, dass
Einkiinfte nur vorliegen, soweit die diesen Einkiinften entsprechenden Aufwendungen oder
Werbungskosten bei einem anderen, unbeschrankt Steuerpflichtigen ungeachtet des § 8
Satz 1 StAbwG im Rahmen einer inlandischen Veranlagung bertcksichtigt werden kénnen,
auf den Katalog der Einkiinfte nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 zu beschranken. Bei Einkinften
im Sinne des Satzes 1 Nummer 5 liegen regelméaRig keine Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten bei einem im Inland unbeschrankt Steuerpflichtigen vor, da die Norm neben
der Registereintragung keinen weiteren Inlandsbezug voraussetzt. Um die Besteuerung in
diesen Fallen sicherzustellen, ist Satz 2 nicht auf Satz 1 Nummer 5 anzuwenden. Damit
wird abgesichert, dass der vormals in § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f und Nummer 6
EStG geregelte Besteuerungsanspruch umfanglich gegentiber nichtkooperativen Steuer-
hoheitsgebieten aufrechterhalten wird.

Weiterhin wird der Satzteil ,eines anderen unbeschrankt Steuerpflichtigen ungeachtet des
§ 8 Satz 1 StAbwG bei dessen Veranlagung zur Einkommen- oder Korperschaftsteuer be-
ricksichtigt ungeachtet der Wahl der Gewinnermittlungsart werden kénnen.“ neu gefasst.
Inhaltlich ergeben sich durch die sprachliche Uberarbeitung keine Anderungen. Die Hinzu-
figung ,ungeachtet der Wahl der Gewinnermittlungsart* stellt nunmehr klar, dass die An-
wendung der Norm nicht von der vom Unternehmen im konkreten Fall gewahlten Gewinner-
mittlungsart abhangig ist. Damit wird insbesondere gesetzlich klargestellt, dass die Wahl
einer Gewinnermittlung nach 8 5a EStG und die damit verbundene pauschale Besteuerung
nach der Tonnage nicht dazu flhrt, dass die Voraussetzungen des Satzes 2 nicht erfillt
sind. Dies galt schon vorher im Wege der Auslegung und wird nun gesetzlich klargestellt.

8§ 10 Absatz 2 Satz 1

8 10 Absatz 2 Satz 1 StAbwG — neu — stellt den vormals in § 10 Satz 3 StAbwG enthaltenen
Verweis auf § 50a EStG klar und ordnet nunmehr die Anwendung des Absatzes 1, des
Absatzes 2 Satz 1 und 2, sowie der Absatze 3 bis 5 explizit an. Die nicht von diesem Ver-
weis erfassten Regelungen des § 50a EStG sind nicht anzuwenden.

Der bisherige Gesetzeswortlaut schloss explizit nur die Anwendung der Abséatze 6 und 7
des § 50a EStG aus. Im Ubrigen wurde 8§ 50a EStG fir entsprechend anwendbar erklért.

Der Globalverweis einer entsprechenden Anwendung des § 50a Absatz 1 bis 5 EStG diente
dazu, das Steuerabzugsverfahren des § 50a EStG auf den 8§ 10 StAbwG zu Ubertragen.
Eine entsprechende Anwendung setzt jedoch voraus, dass die anzuwendende Norm dem
Sinn und Zweck nach auch auf die gegenstandliche Situation des § 10 StAbwG anwendbar
ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn einzelne Regelungen des § 50a EStG selbst auf
andere Teilregelungen innerhalb des Regelungskomplexes des § 50a EStG verweisen. In
diesen Féllen ist zu prifen, ob nach dem Sinn und Zweck der Norm eine Anwendung im
Rahmen des § 10 StAbwG in Betracht kommit.

Hiernach ist § 50a Absatz 2 Satz 3 EStG schon gegenwartig nicht in Fallen des § 10
StAbwG anzuwenden. Denn § 50a Absatz 2 Satz 3 EStG bezieht sich nur auf solche Ver-
gutungen, die fur Tatigkeiten im Sinne des 8§ 50a Absatz 1 Nummer 1 EStG ausgeubt wer-
den. Dies sind Einklnfte, die durch im Inland ausgetibte kiinstlerische, sportliche, artisti-
sche, unterhaltende oder &hnliche Darbietungen erzielt werden, einschlie3lich der Ein-
kiinfte aus anderen mit diesen Leistungen zusammenh&ngenden Leistungen, unabhangig
davon, wem die Einkinfte zuflieBen (8 49 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und 9 EStG), es sei
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denn, es handelt sich um Einkiinfte aus nichtselbsténdiger Arbeit, die bereits dem Steuer-
abzug vom Arbeitslohn nach § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG unterliegen. Diese Ein-
kiinfte sind nicht mit den in § 10 Absatz 1 Satz 1 — neu — StAbwG (8§ 10 Satz 1 StAbwG
a.F.) aufgezahlten Einkinften vergleichbar, sodass eine entsprechende Anwendung des
§ 50a Absatz 2 Satz 3 EStG dem Gesetzeszweck nach ausscheidet.

Fur die Ubrigen im Wege der Klarstellung nun explizit fir anwendbar erklarten Normen ist
zu beachten, dass diese nur soweit anwendbar sind, wie sich dies aus dem Sinn und Zweck
des Steueroasen-Abwehrgesetzes ergibt. § 10 Absatz 2 Satz 1 StAbwG ist nicht als
Rechtsfolgenverweisung zu verstehen, sondern ist nur insoweit anzuwenden, als die Nor-
men unter Beriicksichtigung des Sinn und Zwecks des Steueroasen-Abwehrgesetzes und
unter hinzutreten der im jeweiligen Kontext anzuwendenden weiteren Voraussetzungen der
Norm auf die verwiesen wird, anwendbar sind.

Zu 8 10 (QuellensteuermalRnahmen)
Zu Nummer 2

8§ 13 Absatz 1a — neu —

8 10 StAbwG in der geénderten Fassung ist erstmals ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.
Mit der Anwendung zu diesem Datum ist sichergestellt, dass die klarstellenden Anderungen
des 8 10 StAbwG ab dem ersten Tag der Anwendbarkeit dieser Regelung anzuwenden sind
und Rechtsunsicherheit wéhrend des gesamten Anwendungszeitraums vermieden wird.
Weiter ist sichergestellt, dass Vergutungen fir Drittlizenzen bei Geschéaftsbeziehungen zu
Steuerhoheitsgebieten im Sinne des § 2 StAbwG wahrend dem gesamten Anwendungs-
zeitraum des § 10 StAbwG weiterhin steuerpflichtig sind und die Steuerpflicht fur bei Regis-
terfallen fir Zuflisse von Vergutungen nach dem 31. Dezember 2022 bestehen bleibt.

Zu Artikel 18 (Anderung der Abgabenordnung)
Zu Nummer 1

§ 30 Absatz 4 Nummer 2d — neu —

Mit der neuen Nummer 2d des § 30 Absatz 4 AO wird klargestellt, unter welchen Voraus-
setzungen Landesfinanzbehdrden (und gemar § 1 Absatz 2 AO auch Gemeinden) Steuer-
akten an Landes- und Kommunalarchive abgeben diirfen.

Zu Nummer 2

§ 31a Absatz 1 Satz 2 — neu —

§ 31a Absatz 1 AO gestattet die Offenbarung dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen-
der Daten, soweit dies zur Bekampfung der illegalen Beschéftigung, der rechtswidrigen Ar-
beitnehmeriiberlassung oder des Leistungsmissbrauchs erforderlich ist. Im Zusammen-
hang mit auf Grund der Covid19-Pandemie zu Unrecht erlangten Leistungen aus 6ffentli-
chen Mitteln ist umstritten, ob die Finanzbehdrden nach 8 30 AO geschiitzte Daten nur den
Bewilligungsstellen als Verwaltungsbehérden zwecks Rickforderung mitteilen diirfen oder
auch den fur die Durchfuhrung eines Straf- oder Bul3geldverfahrens zustandigen Stellen
zwecks straf- oder bufR3geldrechtlicher Verfolgung und Ahndung wegen einer zu Unrecht
erlangten Leistung aus o6ffentlichen Mitteln.

Die fur die Bewilligung der Leistung aus 6ffentlichen Mitteln zusténdige Stelle (Bewilligungs-
stelle) darf die ihr von einer Finanzbehdrde nach § 31a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b
Doppelbuchstabe bb oder Nummer 2 AO mitgeteilten Daten nach 8§ 30 Absatz 11 Satz 1
AO nur zu dem Zweck speichern, verandern, nutzen oder Ubermitteln, zu dem sie ihr
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offenbart wurden. AulRerdem gilt fur bei der Bewilligungsstelle tatige Amtstrager das verlan-
gerte Steuergeheimnis (8 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe ¢ AO).

Im neuen Satz 2 des § 31a Absatz 1 AO wird im Interesse der Rechtsklarheit und Rechts-
sicherheit ausdriicklich geregelt, dass die Finanzbehdrden in den Féllen von Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb oder Nummer 2 nach § 30 AO geschiitzte Daten
auch fur die Durchflihrung eines Strafverfahrens wegen einer zu Unrecht erlangten Leistung
aus offentlichen Mitteln offenbaren dirfen. Eine Offenbarung zur Durchfihrung eines Bul3-
geldverfahrens wird mit der Regelung hingegen nicht zugelassen.

Diese unmittelbare Offenbarung ermdglicht es, dass den fir die Durchflihrung eines Straf-
verfahrens zustandigen Stellen auch solche, fir das Strafverfahren relevante Daten offen-
bart werden dirfen, die — aus welchem Grund auch immer — nur bei den Finanzbehdrden,
nicht aber bei den Bewilligungsstellen vorliegen. Daher ist die Neuregelung in Satz 2 ge-
genlber einer bloRen Ermachtigung der Bewilligungsstellen, die ihnen von den Finanzbe-
hérden nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb oder Nummer 2 mitge-
teilten Daten an die fur die Durchfiihrung eines Strafverfahrens zusténdigen Stellen tber-
mitteln zu dirfen, vorzugswirdig.

Die Offenbarung nach dem neuen Satz 2 erfolgt allerdings nicht von Amts wegen, sondern
nur nach einem entsprechenden Ersuchen der fir das jeweilige Strafverfahren zustandigen
Stelle.

Zu Nummer 3

§ 32i Absatz 5 Satz 2

Fur Klageverfahren nach § 32i Absatz 2 AO ist nach § 32i Absatz 5 Satz 2 AO das Finanz-
gericht drtlich zustandig, in dessen Bezirk die beklagte Finanzbehdrde ihren Sitz oder der
beklagte Auftragsverarbeiter seinen Sitz hat. Das zum Land Niedersachsen gehérende Fi-
nanzamt Wesermuinde hat seinen Sitz allerdings im Land Bremen, sodass fir solche Kla-
gen bislang das Finanzgericht Bremen zustéandig ist.

Befindet sich der Sitz einer Finanzbehdrde aul3erhalb ihres Bezirks, so richtet sich die ort-
liche Zustandigkeit des Finanzgerichts nach 8 38 Absatz 3 FGO abweichend von § 38 Ab-
satz 1 FGO nach der Lage des Bezirks, nicht nach dem Sitz der Finanzbehdrde. Diese
Regelung soll kinftig nicht nur Klageverfahren nach der FGO, sondern auch fir Klagever-
fahren nach 8§ 32i Absatz 2 AO gelten. Dies liegt im Interesse der Klager, der Finanzverwal-
tung und der Finanzgerichtsbarkeit.

Zu Nummer 4

§ 89a Absatz 7 Satz 9

Auf Grund eines Redaktionsversehens verweist § 89a Absatz 7 Satz 9 AO bisher auf Ab-
satz 1 Satz 4 und 6. Die Gebuhrenregelung in Absatz 7 Satz 9 zielt darauf, in Féllen, in
denen gegebenenfalls mehrere Personen zusammen ein Vorabverstandigungsverfahren
betreiben (missen), nur eine Gebuhr entstehen zu lassen. Entsprechend geht der Verweis
auf Absatz 1 Satz 6, nach dem ein Empfangsbevollméchtigter bestellt werden kann, ins
Leere. Richtigerweise muss auf Absatz 1 Satz 7 verwiesen werden, nach dem im Rahmen
von Steuerabzugsverfahren auch zum Steuerabzug verpflichtete Personen Antrage auf die
Einleitung eines Vorabverstandigungsverfahrens stellen kdnnen.

Zu Nummer 5

§ 122 Absatz 5 Satz 2 und Satz 4 — neu —
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Nach § 122 Absatz 5 AO kdnnen Steuerverwaltungsakte nach Mal3gabe des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes (VwWZG) zugestellt werden. Die o6ffentliche Zustellung erfolgt geman
§ 122 Absatz 5 Satz 2 AO i. V. m. 8 10 Absatz 2 VwZG durch Bekanntmachung einer Be-
nachrichtigung an der Stelle, die von der Behdrde hierfur allgemein bestimmt ist, oder durch
Veroffentlichung einer Benachrichtigung im Bundesanzeiger.

Durch die Anderung des § 122 Absatz 5 AO wird klargestellt, dass die Finanzbehorden
Steuerverwaltungsakte auch durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung auf einer In-
ternetseite der Finanzverwaltung oder in ihrem elektronischen Portal 6ffentlich zustellen
kénnen. In diesem Fall kann die Anordnung und der Vermerk tiber die Dokumentation nach
§ 10 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 5 VwZG zur Vermeidung eines Medienbruchs
elektronisch erfolgen. Diese Daten mussen revisionssicher gespeichert werden und den
handelnden Amtstrager eindeutig bezeichnen; eine qualifizierte elektronische Signatur ist
dabei aber nicht erforderlich.

Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a

§ 139b Absatz 3a — neu — (Speicherung der IBAN fir die Auszahlung 6ffentlicher Leistun-
gen)

Um einen kunftigen Anstieg des CO»-Preises zu kompensieren und die Akzeptanz des
Marktsystems zu gewahrleisten, sieht auch der Koalitionsvertrag der 20. Legislaturperiode
die Entwicklung eines sozialen Kompensationsmechanismus Uber die Abschaffung der
EEG-Umlage hinaus (Klimageld) vor.

Bislang sind Strukturen fur eine unburokratische und zugleich missbrauchssichere Auskeh-
rung offentlicher Mittel an alle Birgerinnen und Biirger bzw. an grol3e Teilgruppen nicht in
ausreichendem MalR3e vorhanden. Ein solcher Auszahlungsweg ware insbesondere bei ver-
schiedenen Gelegenheiten sinnvoll gewesen, etwa bei der Auszahlung der Energiepreispau-
schale oder auch im Kontext der Hochwasserkatastrophe 2021. Die Bundesregierung hat vor
diesem Hintergrund beschlossen, die Voraussetzungen fur eine missbrauchssicheren Aus-
kehrung offentlicher Mittel Giber die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) nach 8§ 139b
AO zu entwickeln, um in Zukunft einen einfachen und unburokratischen missbrauchssiche-
ren Zahlungsweg zu ermoglichen. Anknipfungspunkt ist die IdNr-Datenbank, in der alle in
Deutschland mit erstem Wohnsitz gemeldeten Personen enthalten sind.

In einem ersten Schritt wird hierfir die bislang nicht in der IdNr-Datenbank enthaltenen
Kontonummern (IBAN und gegebenenfalls BIC) Uber die gesetzlichen Anderungen erho-
ben, gespeichert, verarbeitet, Gbermittelt und genutzt werden dirfen.

Andere Lésungsmoglichkeiten (wie etwa die Auskehrung z. B. Uber die Ausgabe von Ver-
rechnungsschecks) wiirden zu erheblichen birokratischen Belastungen flihren und wéaren
ungleich missbrauchsanfalliger.

Die Speicherung der jeweils zuletzt Gbermittelten IBAN und gegebenenfalls die BIC einer
Kontoverbindung zu den Daten zur Identifikationsnummer nach § 139b AO sind Grundvo-
raussetzung fiir die Auszahlung der in Absatz 4c genannten Anspriiche durch Uberwei-
sung. Dies ermdoglicht eine unburokratische und wenig missbrauchsanféllige Leistung.

Vgl. im Weiteren auch die Einzelbegriindungen der nachfolgenden Buchstaben b, ¢ und e.
Zu Buchstabe b

8§ 139b Absatz 4¢c — neu — (Speicherung der IBAN fir die Auszahlung 6ffentlicher Leistun-
gen)
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Der neue Absatz 4c definiert trennscharf und abschlielend die Zwecke der Speicherung
der IBAN und gegebenenfalls der BIC in der IdNr-Datenbank und wird damit dem Grundsatz
der Zweckbindung gerecht. Zu den hier genannten Leistungen aus 6ffentlichen Mitteln ge-
hort insbesondere das Klimageld.

Zu Buchstabe c

§ 139b Absatz 5 Satz 1 und 2 neu — neu — (Speicherung der IBAN fir die Auszahlung 6f-
fentlicher Leistungen)

Der geanderte Satz 1 sowie der neue Satz 2 verfolgen das Ziel, die Verarbeitung der Daten
(insbesondere der IBAN) nur fur die unbare Auszahlung 6ffentlicher Leistungen zu ermég-
lichen. Eine dariiberhinausgehende Verarbeitung ist gesetzlich nicht zulassig. Dies gilt auch
fur eine Beschlagnahme der Daten. Vor diesem Hintergrund ist beispielsweise auch eine
Nutzung der Daten zur Durchfiihrung von VollstreckungsmafRnahmen unzulassig.

Die bisherigen Séatze 2 und 3 werden die Satze 3 und 4.
Zu Buchstabe d

8§ 139b Absatz 7 Satz 3 bis 6— neu — (Anfrageverfahren der Meldebehérden beim BZSt)

Die Meldebehérde kann bei der Anmeldung einer Person, der nach eigenen Angaben noch
keine ldentifikationsnummer (IdNr) nach § 139b AO zugeteilt wurde (z. B. bei erstmaligem
Zuzug aus dem Ausland), derzeit nicht prifen, ob dieser Person aus anderem Anlass doch
bereits eine Identifikationsnummer vom Bundeszentralamt fir Steuern zugeteilt worden ist.
Es meldet die Daten dieser Person daher dem Bundeszentralamt fur Steuern zur erstmali-
gen Vergabe einer IdNr. Im Bundeszentralamt fir Steuern erfolgt dann zur Qualitatssiche-
rung eine maschinelle Ahnlichkeitssuche, um zu gewahrleisten, dass jeder Person nur eine
Identifikationsnummer zugeordnet wird.

Bislang stellt das Bundeszentralamt fiir Steuern bei Anwendung dieser Ahnlichkeitssuche
in einer Vielzahl von Féllen fest, dass zu den tbermittelten Daten der Person bereits eine
IdNr gespeichert ist, und teilt dies der zustandigen Meldebehdrde mit. Die Meldebehdrde
muss dann prifen, ob es sich statt des vermeintlichen erstmaligen Zuzugs aus dem Aus-
land um einen Wiederzuzug handelt und der betroffenen Person bereits eine IdNr zugeteilt
wurde.

Nach der Neuregelung sollen die Meldebehdrden kiinftig schon vor der ersten Datenliefe-
rung an das Bundeszentralamt fir Steuern durch ein Maschinelles Abrufverfahren (MAV)
prufen kénnen, ob der fraglichen Person — anders als angegeben — doch bereits friiher eine
IdNr zugeteilt worden ist. Dies optimiert das IdNr-Verfahren, so dass ein und derselben
Person dann nur einmalig eine IdNr zugeteilt wird.

Zu Buchstabe e

§ 139b Absatz 10 bis 13 — neu — (Speicherung der IBAN fir die Auszahlung 6ffentlicher
Leistungen)

Absatz 10 — neu —

Mit dem neu eingefugten Absatz 10 werden sowohl Verwaltungskontakte der Burgerinnen
und Birger auf das Notwendige reduziert als auch Verwaltungsressourcen gespart, indem
fur Kinder unter 18 Jahren, fur die Kindergeld festgesetzt und nicht nach § 74 Absatz 1
Satz 4 oder Absatz 2 EStG an eine abzweigungsberechtigte Stelle oder andere Dritte aus-
gezahlt wird, die IBAN und gegebenenfalls die BIC der verwendeten Kontoverbindungen
(einschlieRlich spaterer Anderungen) an die IdNr-Datenbank beim Bundeszentralamt fiir
Steuern geliefert werden. Die Datenlieferung nach Absatz 10 Satz 1 ist mdglich, weil die
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hierfur mitteilungspflichtige Stelle (Familienkasse) tber aktuelle und zutreffende IBAN und
gegebenenfalls die BIC verfiigt und es bei dem Berechtigtenkreis keine Kollisionen geben
durfte, die verwaltungsseitig aufzulésen waren.

AuRRerdem kodnnen volljahrige naturliche Personen nach Absatz 10 Satz 2 Giber bestehende
Kommunikationskanéale zwischen den Kreditinstituten und dem Bundeszentralamt fiir Steu-
ern die flr Auszahlungen bendtigte IBAN und gegebenenfalls die BIC mitteilen. Die Kredit-
institute haben zu diesem Zweck ein geeignetes Verfahren bereitzustellen.

Wurde dem Bundeszentralamt fiir Steuern fur eine natdrliche Person mehrfach eine Kon-
toverbindung mitgeteilt, ist die zuletzt Gbermittelte Kontoverbindung zu speichern.

Anderungen bereits mitgeteilter Kontoverbindungen sind dem Bundeszentralamt fiir Steu-
ern nach Satz 3 unter Angabe der in 8139b Absatz 3 Nummer 1 und 8 AO genannten Daten
umgehend mitzuteilen. Fiir Familienkassen gilt dies allerdings nur, wenn ihr die Anderung
der Kontoverbindung vor Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes bekannt geworden
ist. Den Umstand, dass das 18. Lebensjahr vollendet wird, teilt die Familienkasse dem Bun-
deszentralamt fiir Steuern nicht mit. Eine Aufhebung der Kindergeldfestsetzung vor Vollen-
dung des 18. Lebensjahres teilt die Familienkasse dem Bundeszentralamt flir Steuern mit.
In diesen Fallen gilt Satz 2.

Weitergehende Rechte der betroffenen Person nach der Datenschutz-Grundverordnung
gelten darliber hinaus unmittelbar (vgl. § 2a Absatz 3 AO).

Den Zeitpunkt der Initialdatenlieferung soll nach Absatz 13 das Bundesministerium der Fi-
nanzen bestimmen.

Absatz 11 — neu —

Nach Absatz 11 sind die in Absatz 10 genannten Daten dem Bundeszentralamt flir Steuern
elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz (§ 87b Absatz 1 AO) Uber die amt-
lich bestimmte Schnittstelle (8 87b Absatz 2 AO) zu lUibermitteln. Daher gelten hierbei auch
die datenschutzrechtlichen Anforderungen des § 87a Absatz 6 und des § 93c AO.

Absatz 12 — neu —

Nach Absatz 12 Gbermittelt das Bundeszentralamt fir Steuern den fir die Auszahlung der
in Absatz 4c genannten Anspriiche zustandigen Stellen die erforderlichen Daten durch au-
tomationsgestutzten Abgleich oder stellt sie zum Abruf durch Datenferniibertragung bereit
und ermoglicht so die Auskehrung von Zahlungen in einem birokratiearmen Verfahren.

Absatz 13 — neu —
Absatz 13 enthalt Anwendungsbestimmungen fur Datentbermittlungen nach Absatz 10.

Nach Satz 1 hat die nach Absatz 10 Satz 1 und 2 mitteilungspflichtigen Stelle (Familien-
kasse) die maf3gebliche IBAN und gegebenenfalls die BIC erstmals zu einem vom Bundes-
ministerium der Finanzen noch zu bestimmenden und im Bundesgesetzblatt bekanntzuma-
chenden Zeitpunkt an das Bundeszentralamt zu Ubermitteln (Initialdatenlieferung).

Wird Kindergeld erstmals nach dem vom Bundesministerium der Finanzen bestimmten Zeit-
punkt ausgezahlt, gilt nach Satz 2 die Regelung in Satz 1 entsprechend.

Datentbermittlungen tber das kontofiihrende Kreditinstitut (Absatz 10 Satz 2) kénnen nach
Satz 3 ebenfalls erstmals ab dem vom Bundesministerium der Finanzen nach Satz 1 be-
stimmten Zeitpunkt erfolgen.
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Zu Nummer 7

8§ 150 Absatz 7 Satz 2

Der Schaffung der Deklarationsfiktion in § 150 Absatz 7 Satz 2 AO im Rahmen des Geset-
zes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016 (BGBI. | S. 1679)
lag die Annahme zugrunde, dass alle Daten eines Steuerpflichtigen, die von einem Dritten
nach MalRRgabe des § 93c AO elektronisch an die Finanzbehérden Ubermittelt werden (so-
genannte ,eDaten"), auch ,kennziffergenau” mit der Steuererklarung abgeglichen und bei
unterlassener Deklaration im Rahmen der Steuerfestsetzung von Amts wegen vollstéandig
automationsgestutzt beriicksichtigt werden kénnen (z. B. Daten aus der Lohnsteuerbe-
scheinigung oder der Rentenbezugsmitteilung). Solche Daten werden dem Steuerpflichti-
gen auch im Verfahren Elster vor Erklarungsabgabe zum Abruf bereitgestellt und kénnen
dann in die elektronische Steuererklarung tbertragen werden. Nur derartige Eintragungen
sollten durch die gesetzliche Deklarationsfiktion entbehrlich werden.

Mittlerweile werden zunehmend aber auch solche Daten von Dritten elektronisch nach MaR3-
gabe des § 93c AO an die Finanzverwaltung Ubermittelt, die im Erklarungsformular nicht
Lverkennziffert* abgefragt werden. In Betracht kommen zum Beispiel Daten, die zur Vermei-
dung von Steuerausfallen nach 88 13 bis 15 der Mitteilungsverordnung — MV — an die Fi-
nanzverwaltung Ubermittelt werden missen. Ab 2025 qilt die elektronische Mitteilungs-
pflicht nach Maligabe des § 93c AO fir alle nach der MV den Finanzbehdrden mitzuteilen-
den Daten. Solche Daten werden nicht ,kennziffergenau” und eigenstandig in der Steuer-
erklarung abgefragt, sondern werden bei Ermittlung des Gewinns, der Uberschusseinkiinfte
oder anderer Besteuerungsgrundlagen untergeordnet berticksichtigt. Sie konnen daher we-
der automationsgestitzt abgeglichen noch bei unterlassener Deklaration automationsge-
stltzt beigestellt werden. Dies hat nicht nur zusatzlichen Verwaltungsaufwand zur Folge,
sondern kann auch zu Steuerausféllen fuhren. AuRerdem stellt sich die Frage, inwieweit
eine Steuerverkirzung vorliegt, wenn der Steuerpflichtige die Deklaration solcher Daten
unterlassen hat.

Der Anwendungsbereich des § 150 Absatz 7 Satz 2 AO soll daher auf solche elektronisch
den Finanzbehorden von Dritten Gbermittelten Daten beschrankt werden, die im amtlichen
Steuererklarungsformular ausdrtcklich als ,e-Daten” im Sinne des § 150 Absatz 7 Satz 2
AO gekennzeichnet sind oder bei nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernibertragung Ubermittelten Steuererklarungen (elektronische Steuererklarungen) fur
den Belegabruf (Vorausausgefiillte Steuererklarung) bereitgestellt werden. Die amtlichen
Einkommensteuererklarungsformulare enthalten seit dem Veranlagungszeitraum 2019 der-
artige Kennzeichnungen (vgl. das Infoblatt eDaten unter https://www.formulare-
bfinv.de/ffw/resources/A317BE2A4CE23EDC85DE/form/Infoblatt  E Daten.pdf). Die deut-
lich erkennbare Kennzeichnung vermittelt den Steuerpflichtigen Rechtssicherheit und dient
zugleich der Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens. Zeilen oder Bereiche der Erkla-
rung, die als eDaten gekennzeichnet sind, sind nur auszufullen, wenn dem Steuerpflichtigen
bekannt ist, dass diese Daten bislang nicht an die Finanzverwaltung Ubermittelt wurden,
oder wenn der Steuerpflichtige die an die Finanzverwaltung Ubermittelten Daten flr unzu-
treffend halt. Zeilen oder Bereiche der Erklarung, die nicht als eDaten gekennzeichnet sind,
sind hingegen wie bisher auszufillen, soweit diese Angaben jeweils von Bedeutung sind.
Da bei der elektronischen Steuererklarung durch den angebotenen Belegabruf (Vorausge-
fullte Steuererklarung) keine Kennzeichnung von eDaten erfolgt, kann der Steuerpflichtige
durch den Umfang der zum Datenabruf bereitgestellten eDaten erkennen, welche Daten-
felder er weiterhin auszufillen hat.

Zu Nummer 8

8§ 162 Absatz 4a Satz 1
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Der Verweis auf die Gesetzesbezeichnung des StAbwG ist im derzeitig geltenden 8§ 162
Absatz 4a Satz 1 AO nicht korrekt. Die korrekte Gesetzesbezeichnung lautet "Gesetz zur
Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb". Die Anderung korrigiert
die unrichtige Bezeichnung.

Zu Nummer 9

Zu Buchstabe a

§ 188 Absatz 1 Satz 1

Die Erganzung in Satz 1 ermdglicht im Sinne des Onlinezugangsgesetzes eine elektroni-
sche Bekanntgabe des Zerlegungsbescheides nach Mal3gabe des § 122a AO. Die Neure-
gelung soll ab dem Tag nach Verkiindung des Gesetzes gelten.

Zu Buchstabe b

§ 188 Absatz 1 Satz 2 — neu —

Im Gleichklang zu § 184 Absatz 3 Satz 2 AO wird gesetzlich geregelt, dass nicht nur die
Inhalte des Steuermessbescheids, sondern auch die Bescheide Uber die Zerlegung des
Steuermessbetrags den Gemeinden ausschlief3lich elektronisch zum Datenabruf bereitge-
stellt werden. Der neugefasste Artikel 97 § 35 EGAO enthalt hierzu besondere Anwen-
dungsregelungen.

Zu Nummer 10

8§ 191 Absatz 1 Satz 3

Das ,Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ (OZG) ver-
pflichtet Bund und Lander, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch
Uber Verwaltungsportale anzubieten. Im Hinblick auf die angestrebte weitere Digitalisierung
der Verwaltungsverfahren sollen dartiber hinaus die erforderlichen rechtlichen Vorausset-
zungen fiir die Anderung des schriftlichen Verwaltungsverfahrens auf ein elektronisches
Verwaltungsverfahren vorgenommen werden.

Zu Nummer 11

§ 224 Absatz 2 Nummer 3

Mit SEPA, dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, wurden auch in Deutschland
neue, europaweit einheitliche Verfahren fiir den bargeldlosen Zahlungsverkehr (Uberwei-
sungen, Lastschriften, Kartenzahlungen) eingefihrt. Sie sind seit 2014 fiir Euro-Zahlungen
in den EU-Staaten, Island, Liechtenstein, Norwegen sowie Monaco, der Schweiz, San Ma-
rino, Andorra, dem Staat Vatikanstadt und dem Vereinigten Koénigreich nutzbar.

§ 224 Absatz 2 Nummer 3 AO wurde bereits bisher auf SEPA-Lastschriftmandate ange-
wandt. Mit der Anderung der Vorschrift wird der Einfihrung von SEPA im Interesse der
Rechtsklarheit durch Ersetzung des Wortes ,Einzugserméchtigung“ durch das Wort ,SEPA-
Lastschriftmandat® Rechnung getragen.

Zu Nummer 12

Zu Buchstabe a

§ 229 Absatz 1 Satz 3 — neu —
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Die Zahlungsverjahrungsfrist beginnt nach § 229 Absatz 1 Satz 1 AO mit Ablauf des Kalen-
derjahrs, in dem der Anspruch erstmals fallig geworden ist. Nach § 229 Absatz 1 Satz 2 AO
in der bislang geltenden Fassung beginnt sie jedoch nicht vor Ablauf des Kalenderjahrs, in
dem die Festsetzung eines Anspruchs aus dem Steuerschuldverhéltnis, ihre Aufhebung,
Anderung oder Berichtigung nach § 129 AO wirksam geworden ist, aus der sich der An-
spruch ergibt; eine Steueranmeldung steht einer Steuerfestsetzung gleich.

Bislang wird weitgehend die Auffassung vertreten, dass § 229 Absatz 1 Satz 2 AO unge-
achtet seines Wortlautes nur fir so genannte Féalligkeitssteuern gilt. Das sind solche Steu-
ern, bei denen der Anspruch nach dem Gesetz schon fallig wird, bevor die Steuer angemel-
det oder festgesetzt worden ist, die Steueranmeldung oder Steuerfestsetzung aber erst die
Voraussetzung fur die Durchsetzung des Zahlungsanspruchs (vgl. 8 218 Absatz 1 AO)
schafft. Mit dem neuen Satz 3 wird nunmehr in Abgrenzung zum im Ubrigen weitgehend
unveranderten Satz 2 eindeutig bestimmt, dass die Zahlungsverjahrungsfrist des gesamten
Anspruchs aus dem Steuerschuldverhaltnis im Fall der Aufhebung, Anderung oder Berich-
tigung der Festsetzung oder Anmeldung des Anspruchs erst mit Ablauf des Kalenderjahrs
beginnt, in dem die Aufhebung, Anderung oder Berichtigung wirksam geworden ist. Dies
dient der Sicherung des Steueraufkommens und der Steuergerechtigkeit.

Zu Buchstabe b

§ 229 Absatz 2

Ein Haftungsbescheid kann auch ohne gleichzeitiges Leistungsgebot ergehen. Dies ist zum
Beispiel der Fall, wenn fur den der Haftung zugrundeliegenden Steueranspruch der Ablauf
der Festsetzungsfrist droht und vom Haftenden aber noch keine Zahlung verlangt werden
kann, weil die gebotene vorherige Inanspruchnahme des Steuerschuldners bislang nicht
erfolglos abgeschlossen ist. In solchen Fallen wird der festgesetzte Haftungsanspruch man-
gels Zahlungsaufforderung noch nicht fallig. Die Zahlungsverjahrungsfrist beginnt in diesen
Fallen derzeit mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Haftungsbescheid wirksam gewor-
den ist (§ 229 Absatz 2 AO).

Zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Steuergerechtigkeit soll in Ab-
satz 2 bestimmt werden, dass die Verjahrung in den vorgenannten Fallen kiinftig erst mit
Ablauf des Kalenderjahrs beginnt, in dem die Zahlungsaufforderung nachgeholt worden ist,
spatestens aber funf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Haftungsbescheid
durch Bekanntgabe (88 122 und 122a AO) wirksam geworden ist. Die Neuregelung erspart
es den Finanzbehorden auRerdem, die Zahlungsverjahrungsfrist gegentiber dem Haftungs-
schuldner mit einer MaRnahme nach § 231 AO zu unterbrechen, um das Erléschen des
Haftungsanspruchs zu vermeiden.

Zu Nummer 13
Zu Buchstabe a

§ 230 Absatz 1

§ 230 AO regelt, wann die Zahlungsverjahrungsfrist gehemmt ist. Bislang ist dies nur der
Fall, solange der Anspruch aus dem Steuerschuldverhaltnis wegen hdéherer Gewalt inner-
halb der letzten sechs Monate der Verjahrungsfrist nicht verfolgt werden kann. Diese Re-
gelung soll kuinftig ohne inhaltliche Anderung Absatz 1 sein.

Zu Buchstabe b

§ 230 Absatz 2 — neu —

In einem neuen Absatz 2 soll bestimmt werden, dass die Zahlungsverjahrung auch ge-
hemmt ist, solange die Festsetzungsfrist des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhéaltnis
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noch nicht abgelaufen ist. Damit wird verhindert, dass ein anhangiges Steuerfestsetzungs-
oder Rechtsbehelfsverfahren durch zwischenzeitliches Erldschen des Anspruchs mit Eintritt
der Zahlungsverjahrung ohne Sachentscheidung beendet wird. Betroffen sind aber auch
solche Félle, in denen mangels betragsmalRiger Auswirkung auf die Hohe der festzusetzen-
den Steuer nur die — verfahrensrechtlich eigenstandige und nur der Zahlungsverjahrung
unterliegende — Anrechnung von Steuerabzugsbetragen zu andern ist. Die Ablaufhemmung
der Festsetzungsfrist nach § 171 Absatz 14 AO ist dabei nicht anzuwenden, da sie ihrer-
seits den Ablauf der Festsetzungsfrist an den Ablauf der Zahlungsverjahrungsfrist anknupft.

Zu Nummer 14

§ 249 Absatz 3 Satz 2 — neu —

Seit dem 1. Januar 2022 durfen Vollstreckungsbehdrden zur Durchfiihrung von Vollstre-
ckungsmalnahmen Auskunfts- und Unterstitzungsersuchen nach § 757a ZPO bei der Po-
lizei stellen, ob von dem Schuldner eine Gefahr fiir Leib oder Leben des Vollstreckungsbe-
amten ausgeht, bei dem vollstreckt werden soll (§ 249 Absatz 3 AO, eingefluigt durch Arti-
kel 4 Absatz 7 Nummer 2 des Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvoll-
ziehern vor Gewalt sowie zur Anderung weiterer zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschrif-
ten und zur Anderung des Infektionsschutzgesetzes vom 7. Mai 2021, BGBI. | S. 850). Nach
§ 757a Absatz 5 ZPO ist ein Schuldner Uber die Durchfuhrung des Auskunfts- und Unter-
stitzungsersuchens unverziglich nach Erledigung der VollstreckungsmalRnahme zu unter-
richten.

Als Pflichtglaubiger treten Finanzbehdrden — anders als Gerichtsvollzieher — mit einem
Schuldner nicht selten regelm&Rig in Kontakt, da bestimmte Steuern (z. B. Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen) monatlich fallig werden. Nach 8 757a Absatz 5 ZPO muss der Schuldner
aber Uber die Durchfihrung einer Auskunfts- und Unterstiitzungsersuchens der Vollstre-
ckungsbehoérde nach § 757a ZPO unterrichtet werden. In diesem Fall ist aber zu beflrchten,
dass der Vollstreckungsschuldner bei weiteren Vollstreckungsauftragen unkooperativ und
aggressiv gegentber dem Vollziehungsbeamten auftritt, weil er Uber seine Einschatzung
als ,gefahrliche Person” informiert wurde. Insbesondere in Fallen von Vollstreckungsmal3-
nahmen gegen Vollstreckungsschuldner in der sogenannten Reichsbiirgerszene kénnte
dies zur Gefahrdung von Vollziehungsbeamten flihren.

Daher soll in § 249 Absatz 3 AO bestimmt werden, dass die Unterrichtungspflicht nach
§ 757a Absatz 5 AO bei der Vollstreckung nach der Abgabenordnung nicht anzuwenden
ist. In diesem Fall Giberwiegen die Interessen der Finanzbehdrden, die in ihrer Zustandigkeit
liegenden Aufgaben ordnungsgemar zu erfillen, die Interessen der Vollstreckungsschuld-
ner, weshalb auch eine Information der betroffenen Person nach Artikel 14 der Daten-
schutz-Grundverordnung sowie eine Auskunft nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundver-
ordnung unterbleiben muss (vgl. § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und § 32c
Absatz 1 Nummer 1 AO).

Zu Nummer 15

§ 251 Absatz 3

Das ,Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen* (OZG) ver-
pflichtet Bund und Lé&nder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch
Uber Verwaltungsportale anzubieten. Im Hinblick auf die angestrebte weitere Digitalisierung
der Verwaltungsverfahren sollen darliber hinaus die erforderlichen rechtlichen Vorausset-
zungen fur die Anderung des schriftlichen Verwaltungsverfahrens auf ein elektronisches
Verwaltungsverfahren vorgenommen werden.

Derzeit ist die Insolvenzforderung durch schriftlichen Verwaltungsakt festzustellen. Im Hin-
blick auf eine zukinftig nicht auszuschlielende Umstellung des schriftlichen Verwaltungs-
verfahrens auf ein komplettes elektronisches Verwaltungsverfahren ist die Anpassung
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erforderlich. Dadurch wird mit dem Tag des Inkrafttretens auch die Feststellung der Insol-
venzforderung durch elektronischen Verwaltungsakt ermdglicht.

Zu Nummer 16

§ 371 Absatz 3 Satz 1

Mit dem Gesetz zur Anderung der Abgabenordnung und des Einfiihrungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 22. Dezember 2014 (BGBI. | S 2415) wurde u.a. 8 371 Absatz 3 AO im
Zusammenhang mit der Verscharfung der Voraussetzungen fiir eine strafbefreiende Selbst-
anzeige geandert. Die Erlangung der Straffreiheit setzt u. a. voraus, dass der die Selbstan-
zeige Erstattende neben den zu seinen Gunsten hinterzogenen Steuern die Hinterzie-
hungszinsen nach 8§ 235 AO vollstandig und fristgerecht entrichtet. Seit vollstandiger An-
wendbarkeit des Zollkodex der Union zum 1.Mai 2016 entstehen bei der Hinterziehung von
Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben Verzugszinsen nach Artikel 114 des Zollkodex der Union.
Nationales Recht wird insoweit durch das unmittelbar geltende Unionsrecht tberlagert. Die
Entrichtung der Verzugszinsen nach Artikel 114 Zollkodex der Union ist bislang keine Vo-
raussetzung fur eine Straffreiheit bei einer Selbstanzeige. Die Entrichtung der Verzugszin-
sen nach Artikel 114 Zollkodex der Union soll erganzend zu den Hinterziehungszinsen nach
§ 235 AO Voraussetzung fur eine Straffreiheit werden.

Zu Nummer 17

§ 398a Absatz 1 Nummer 1

Mit dem Gesetz zur Anderung der Abgabenordnung und des Einfiihrungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 22. Dezember 2014 (BGBI. | S 2415) wurde u. a. § 398 Absatz 1 Num-
mer 1 AO im Zusammenhang mit der Verscharfung der Voraussetzungen fir ein Absehen
von der Verfolgung in besonderen Fallen geéndert. Das Absehen von der Verfolgung setzt
u. a. voraus, dass der an der Tat Beteiligte neben den aus der Tat zu seinen Gunsten hin-
terzogenen Steuern die Hinterziehungszinsen nach 8 235 AO vollstéandig und fristgerecht
entrichtet. Seit vollstandiger Anwendbarkeit des Zollkodex der Union zum 1. Mai 2016 ent-
stehen bei der Hinterziehung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben Verzugszinsen nach Arti-
kel 114 des Zollkodex der Union. Nationales Recht wird insoweit durch das unmittelbar gel-
tende Unionsrecht Uberlagert. Die Entrichtung der Verzugszinsen nach Artikel 114 Zollko-
dex der Union ist bislang keine Voraussetzung fiir ein Absehen von der Verfolgung in be-
sonderen Fallen. Die Entrichtung der Verzugszinsen nach Artikel 114 Zollkodex der Union
soll erganzend zu den Hinterziehungszinsen nach § 235 AO Voraussetzung fur ein Abse-
hen von der Verfolgung in besonderen Fallen werden.

Zu Artikel 19 (Weitere Anderung der Abgabenordnung)
Zu Nummer 1

8§ 139b Absatz 7 Satz 2

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. § 139b Absatz 6 Satz 4 der AO wurde
durch Artikel 17 Nummer 20 Buchstabe c des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. | S. 2541)
aufgehoben, der bisherige Satz 5 der Vorschrift wurde dadurch zu Satz 4. Die versehentlich
unterbliebene Anpassung der Verweisung in 8 139b Absatz 7 Satz 2 AO ist nachzuholen.

Zu Nummer 2

§ 139b Absatz 8

Im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG) vom 28. Marz 2021, (BGBI. |
S. 591) wurden dem § 139b Absatz 3 und 6 AO folgende neu zu speichernden Daten hin-
zugeflgt: ,Staatsangehorigkeiten* und ,Datum des letzten Verwaltungskontakts (Monat,
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Jahr)“. Eine Anpassung der Verweisung in 8 139b Absatz 8 AO an den um die neuen Num-
mern 11 und 12 ergénzten Absatz 6 der Vorschrift erfolgte dabei jedoch versehentlich nicht.
Dies wird durch die Anderung nachgeholt. Durch die Anderung wird gewahrleistet, dass die
Meldebehorden dem Bundeszentralamt fiir Steuern auch Anderungen zur ,Staatsangeho-
rigkeit* und zum ,Datum des letzten Verwaltungskontakts (Monat, Jahr)* melden. Gleich-
zeitig wird durch den neuen Satz 2 klargestellt, dass das Datum ,Datum des letzten Ver-
waltungskontakts (Monat, Jahr)“ bei Verwaltungskontakten mit anderen Behodrden als den
Meldebehdrden nur von der Registermodernisierungsbehorde an das Bundeszentralamt fur
Steuern Ubermittelt wird.

Zu Artikel 20 (Anderung des Einfilhrungsgesetzes zur Abgabenordnung)
Zu Nummer 1

Artikel 97 § 8 Absatz 6

Dem Artikel 97 8§ 8 des Einfilhrungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAQO) war zweimal
ein neuer Absatz 5 angefligt worden, zunachst durch Artikel 6 des Grundsteuer-Reformge-
setzes vom 26. November 2019 (BGBI. | S. 1794) — allerdings erst mit Wirkung ab 1. Januar
2022 — und danach durch Artikel 29 Nummer 1 des Jahressteuergesetzes 2020 vom
21. Dezember 2020 (BGBI. | S. 3096) — bereits mit Wirkung ab 29. Dezember 2020. Der
zuletzt in Kraft getretene Absatz 5 soll zur Vermeidung von Missverstandnissen ohne in-
haltliche Anderung zum neuen Absatz 6 werden.

Zu Nummer 2

Artikel 97 § 10a Absatz 5 — neu —

Der neue Absatz 5 bestimmt, dass die Neuregelung in § 150 Absatz 7 Satz 2 AO nur auf
Steuererklarungen anzuwenden ist, die ab Inkrafttreten dieser Rechtsédnderung abgegeben
werden.

Zu Nummer 3

Artikel 97 8§ 14 Absatz 6 — neu —

Der neue Absatz 6 bestimmt, dass die Neuregelungen in den 88§ 229 und 230 AO fiir alle
am Tag der Verkiindung des vorliegenden Anderungsgesetzes noch nicht abgelaufenen
Verjahrungsfristen gelten. Dies ist bei Anderungen der steuerlichen Verjahrungsregelungen
Ublich und verfassungsrechtlich unproblematisch.

Zu Nummer 4

Artikel 97 8 18b — neu —

Der neue 8§ 18b bestimmt in Anlehnung an den Grundsatz des 8§ 17 Absatz 1 Satz 1 GVG,
der nach 8§ 70 FGO auch im finanzgerichtlichen Verfahren anzuwenden ist, dass die Neu-
regelung in 8§ 32i Absatz 5 Satz 2 zweiter Halbsatz AO nur fur nach ihrem Inkrafttreten an-
hangig gewordenen Klageverfahren gilt.

Zu Nummer 5
Artikel 97 § 35

Die Anderung der Uberschrift ist eine Folge der Ausweitung des Anwendungsbereichs der
Vorschrift.
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Entsprechend der bereits bestehenden Anwendungsregelung zu § 184 Absatz 3 Satz 2 AO
soll nach dem neugefassten Satz 1 auch die Neuregelung in 8 188 Absatz 1 Satz 2 - neu —
AO (Bekanntgabe der Bescheide Uber die Zerlegung des Steuermessbetrages an Gemein-
den nur durch Bereitstellung zum Datenabruf) erstmals fur Realsteuern des Jahres 2025
mafigeblich sein.

Da fur Zwecke der Grundsteuer bereits ab dem 1. Juli 2022 Grundsteuermessbetrage fest-
gesetzt werdenund damit zusammenhéngende Zerlegungsbescheide fir die Grundsteuer
des Jahres 2025 ergehen kénnen, ist nicht sichergestellt, dass in allen vier Landerverfahren
ein elektronischer Datenabruf den Gemeinden bereits zu diesem Zeitpunkt zur Verfligung
gestellt werden kann. Satz 2 bestimmt daher, dass flr Zwecke der Grundsteuer die Pflicht
zum Datenabruf durch die Gemeinden erst Anwendung findet, wenn die technischen und
organisatorischen Voraussetzungen fir den elektronischen Abruf erfillt sind, spatestens
jedoch zum 1. Januar 2025.

Zu Artikel 21 (Weitere Anderung des Einfilhrungsgesetzes zur Abgabenordnung)
§ 5a—neu —

Nach Satz 1 des neuen § 5a ist 8§ 139b Absatz 8 AO in der durch Artikel 19 Nummer 2 des
vorliegenden Anderungsgesetzes gednderten Fassung ab dem Tag anzuwenden, an dem
das Bundesministerium des Innern und fir Heimat nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes
vom 28. Mérz 2021 (BGBI. | S. 591) im Bundesgesetzblatt bekanntgibt, dass die techni-
schen Voraussetzungen fir die Verarbeitung der Identifikationsnummer nach Artikel 3 des
Gesetzes vom 28. Marz 2021 (BGBI. | S. 591) vorliegen.

Im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes (RegMoG) vom 28. Méarz 2021, (BGBI. |
S. 591) wurde in 8§ 139b Absatz 3 und 6 AO bestimmt, dass hunmehr auch folgende Daten
zu speichern sind: ,Staatsangehdrigkeiten* und ,Datum des letzten Verwaltungskontakts
(Monat, Jahr)“. Wahrend das Datum ,Datum des letzten Verwaltungskontakts (Monat,
Jahr)" erstmals nach Inkrafttreten der Vorschriften vorkommen kann, muss das Datum
LStaatsangehorigkeiten” fur alle zu diesem Zeitpunkt bereits vergebenen ldentifikations-
nummern in der IdNr-Datenbank nachgespeichert werden. Durch Satz 2 wird diese Nach-
speicherung im Rahmen einer Einmallieferung des Datums ,Staatsangehdrigkeiten® von
den Meldebehdrden an das Bundeszentralamt fir Steuern sichergestellt.

Zu Artikel 22 (Anderung des Gesetzes tiber die Finanzverwaltung)

8§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 — aufgehoben —

Durch 8 5 Absatz 1 Nummer 11 Satz 6 FVG wurde das Bundesministerium der Finanzen
ermachtigt, durch Rechtsverordnung Bundesfamilienkassen zur Wahrnehmung der Aufga-
ben einer Familienkasse nach § 72 Absatz 1 EStG fur die in § 72 Absatz 3 Nummer 3 EStG
ausgenommenen Behorden, Korperschaften, Anstalten oder Stiftungen des offentlichen
Rechts im Bereich des Bundes einzurichten. Davon wurde auch Gebrauch gemacht und
durch Rechtsverordnung vom 20. Mai 2010 beim Bundesverwaltungsamt eine Bundesfa-
milienkasse eingerichtet (siehe Artikel 29 des vorliegenden Anderungsgesetzes). Durch die
Beendigung der Sonderzustéandigkeit flr die Familienkassen des 6ffentlichen Dienstes im
Bereich des Bundes zum 31. Dezember 2022 Ubertragt die Bundesfamilienkasse beim
Bundesverwaltungsamt ihre Aufgaben nun ebenfalls an die Bundesagentur fir Arbeit, so-
dass die Bundesfamilienkasse beim Bundesverwaltungsamt aufgeltst wird. Die Ermé&chti-
gung zur Errichtung von Bundesfamilienkassen ist somit nicht mehr erforderlich und wird
aufgehoben. Rechtsverordnungen zur Errichtung von Bundesfamilienkassen wird damit die
Rechtsgrundlage entzogen. Die Bearbeitung von Kindergeldangelegenheiten soll zukiinftig
allein durch die Familienkassen der Bundesagentur fur Arbeit erfolgen.
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Zu Artikel 23 (Weitere Anderung des Gesetzes Uber die Finanzverwaltung)

8§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 bis 8 und 10 — aufgehoben —

Die Landesregierungen bzw. die zustandigen obersten Landesbehdrden waren erméchtigt,
durch Rechtsverordnung Landesfamilienkassenkassen zur Wahrnehmung der Aufgaben
einer Familienkasse nach § 72 Absatz 1 EStG einzurichten. Die Wahrnehmung dieser Auf-
gaben erfolgt zukinftig allein durch die Familienkassen der Bundesagentur fir Arbeit, die
dem Bundeszentralamt fir Steuern zur Durchfihrung des Familienleistungsausgleichs ihre
Dienststellen zur Verfligung stellt. Eine Erméachtigung zur Einrichtung von Landesfamilien-
kassen ist somit nicht mehr vorgesehen.

Durch das Gesetz zur Beendigung der Sonderzustandigkeit der Familienkassen des offent-
lichen Dienstes im Bereich des Bundes vom 8. Dezember 2016 (BGBI. | S. 2835) wurde in
§ 72 Absatz 1 und 7 EStG die Vergabe von Familienkassenschlisseln eingefiihrt. Das als
Familienkassenschliissel bezeichnete Identifikationsmerkmal dient der Authentifizierung
und Registrierung der Familienkassen des offentlichen Dienstes beim Bundeszentralamt
fur Steuern. Dadurch wurde sichergestellt, dass keine unbefugte Stelle Zugriff auf die beim
Bundeszentralamt fur Steuern nach 8§ 139b der Abgabenordnung gespeicherten Daten hat
und Absetzungen bei der Lohnsteuer-Anmeldung vornimmt. Durch die Regelung in § 5 Ab-
satz 1 Nummer 11 Satz 10 FVG gilt die Vergabe eines Familienkassenschliissels auch fiir
die Bundesagentur fur Arbeit. Die Familienkassen der Bundesagentur fur Arbeit erhielten
einen gemeinsamen Familienkassenschlissel. Ab 1. Januar 2024 erfolgt die Bearbeitung
von Kindergeldangelegenheiten allein durch die Familienkassen der Bundesagentur fiir Ar-
beit. Die Vergabe von Familienkassenschlissel als Identifikationsmerkmal ist somit nicht
mehr erforderlich. Da der Familienkassenschliissel in diversen Datenaustauschverfahren
als Pflichtfeld gefuhrt wird, ist eine technische Weiternutzung als internes Ordnungskrite-
rium zulassig.

Zu Artikel 24 (Anderung des Gesetzes Uiber Steuerstatistiken)
Zu Nummer 1

§ 2b — Uberschrift

Die Uberschrift des § 2b wird redaktionell an den geanderten Inhalt des § 2b Absatz 1
Satz 1 StStatG angepasst.

Zu Nummer 2

8§ 2b Absatz 1 Satz 1

Im Rahmen seiner Aufgabe der Gesetzesfolgenabschatzung bei der Unternehmensbesteu-
erung erhalt das Bundesministerium der Finanzen bislang von den Finanzverwaltungen der
Lander Daten der Korperschaft- und Gewerbesteuer. Die ebenfalls notwendigen Daten der
Umsatzbesteuerung werden nicht Ubermittelt. Die Ergdnzung in 8 2b StStatG schliel3t an
bisher im Bereich der Finanzverwaltung durchgefiihrte jahrliche Geschéftsstatistiken mit
Umsatzsteuerdaten aus den maschinellen Verfahren an. Mit der Anderung werden die Un-
ternehmenssteuerdaten durch die im Rahmen des automatisierten Besteuerungsverfah-
rens vorhandenen Angaben zur Umsatzsteuer komplettiert und damit die statistische Da-
tenbasis fur die Aufgabenerfullung durch das Bundesfinanzministerium verbessert.

Zu Artikel 25 (Anderung des Steuerberatungsgesetzes)

8 4 Nummer 12 — aufgehoben —und § 4 Nummer 12a
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Mit der vorgesehenen Anderung wird der Inhalt des § 4 Nummer 12 StBerG aufgehoben
und aus rechtsformlichen Grinden der Regelungsgehalt des § 4 Nummer 12a StBerG in
einen neuen 8 4 Nummer 12 StBerG verschoben.

Nach § 4 Nummer 12 StBerG in der noch geltenden Fassung sind inlandische Kapitalanla-
gegesellschaften sowie Personen, Gesellschaften und andere Gesamthandsgemeinschaf-
ten zu beschréankter Hilfeleistung in Steuersachen befugt, soweit sie in Vertretung der Glau-
biger von Kapitalertragen Sammelantrage auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 45b des Einkommensteuergesetzes (EStG) in der Fassung vom 1. November 2011 stel-
len. Diese Fassung des 8 45b EStG (Erstattung von Kapitalertragsteuer auf Grund von
Sammelantragen) wurde zum 29. Juni 2013 aul3er Kraft gesetzt. Zum 9. Juni 2021 ist die
Vorschrift des 8§ 45b EStG mit einem neuen Regelungsgehalt neu gefasst worden (Angaben
zur Bescheinigung und Abfiihrung der Kapitalertragsteuer). Der in 8§ 4 Nummer 12 StBerG
in seiner noch geltenden Fassung enthaltene Verweis auf § 45b EStG ist aus den darge-
stellten Grinden nicht mehr zutreffend. Zudem sind keine Falle mehr denkbar, bei denen
Sammelantrdge nach der alten Regelung des § 45b EStG gestellt werden. Es besteht daher
kein Regelungsbedarf mehr.

Die Vorschrift des 8 4 Nummer 12a StBerG regelt in der noch geltenden Fassung, dass
auslandische Kreditinstitute, soweit sie in Vertretung der Glaubiger von Kapitalertragen An-
tradge auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nach 8 50d EStG stellen, zu beschrénkter ge-
schaftsmaRiger Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind. Mit Einfihrung des § 50c EStG
zum 9. Juni 2021 sind Antrage auf Erstattung von Kapitalertragsteuer nicht mehr nach § 50d
EStG, sondern nach 8§ 50c EStG zu stellen. Es bedarf insoweit einer redaktionellen Korrek-
tur der Zitierung in 8 4 Nummer 12a StBerG. Dariber hinaus soll die Regelung zukunftig
auch flr inlandische Kreditinstitute Anwendung finden. Fur eine Beibehaltung der bisheri-
gen Beschrankung auf auslandische Kreditinstitute wird kein Anlass gesehen. Des Weite-
ren wird eine Befugnis von Kreditinstituten zu beschrankter Hilfeleistung in Steuersachen
im Zusammenhang mit Erstattungsantrdgen nach 8 44a Absatz 9 EStG und 8§ 11 Absatz 1
des Investmentsteuergesetzes (InvStG) aufgenommen, da insoweit vergleichbare Antrage
zu 8 50c EStG vorliegen.

Fir die Neufassung des 8 4 Nummer 12 StBerG gilt die bestehende Systematik des § 4
StBerG hinsichtlich der sachlichen und persénlichen Beschréankung der Befugnis zu ge-
schaftsmaRiger Hilfeleistung in Steuersachen, d. h. die Hilfeleistung in Steuersachen darf
den in 8 4 Nummer 12a StBerG bestimmten Umfang nicht Gberschreiten.

Zu Artikel 26 (Weitere Anderung des Steuerberatungsgesetzes)

8 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe b

Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern, die ihren Mitgliedern bei Fragen der Einkommensteuer, die im Zusammenhang
mit typischen Arbeitnehmereinkinften auftreten, weiterhelfen sowie bei der Erstellung der
Einkommensteuererklarung unterstiitzen.

Zur Forderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien sollen Lohnsteuerhilfevereine zu-
kinftig auch befugt sein, ihren Mitgliedern Hilfe bei der Einkommensteuer und ihren Zu-
schlagsteuern zu leisten, wenn diese eine Photovoltaikanlage mit einer installierten Leis-
tung von bis zu 30 kW (peak) betreiben. Zu diesem Zweck soll in 8 4 Nummer 11 Buchstabe
b StBerG die Steuerbefreiung nach 8§ 3 Nummer 72 EStG aufgenommen werden.

Die origindre Befugnis zur Hilfeleistung bei der Einkommensteuer soll in diesem Zusam-
menhang nicht ausgedehnt werden, da fir Photovoltaikanlagen, die der Steuerbefreiung
nach 8 3 Nummer 72 EStG unterliegen, kein Gewinn zu ermitteln und in der Einkommen-
steuererklarung anzugeben ist.
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Die Befugnis der Lohnsteuerhilfevereine fir die Einkommensteuer und ihre Zuschlagsteu-
ern bleibt nach dem Wortlaut der Vorschrift auch dann bestehen, wenn im Zusammenhang
mit dem Betrieb einer nach § 3 Nummer 72 EStG begunstigten Photovoltaikanlage umsatz-
steuerpflichtige Umsatze ausgefihrt werden.

Eine Erweiterung der Beratungsbefugnis auf die Erstellung und Abgabe der Umsatzsteuer-
Voranmeldung oder der Umsatzsteuererklarung fir das Kalenderjahr ist damit nicht verbun-
den; dies bleibt weiterhin unzuléassig. Durch § 4 Nummer 11 Satz 2 StBerG ist eindeutig
geregelt, dass die Befugnis der Lohnsteuerhilfevereine ausschlief3lich auf die Hilfeleistung
bei der Einkommensteuer und ihre Zuschlagsteuern beschrankt ist.

Sofern ein Mitglied des Lohnsteuerhilfevereins eine nach 8§ 3 Nummer 72 EStG beglnstigte
Photovoltaikanlage betreibt, ist es fur die Befugnis des Lohnsteuerhilfevereins fir die Ein-
kommensteuer unschadlich, wenn dieses Mitglied selbst fiir diese Photovoltaikanlage eine
Umsatzsteuer-Voranmeldung und / oder eine Umsatzsteuererklarung fiir das Kalenderjahr
erstellt oder eine zur unbeschrénkten Hilfeleistung in Steuersachen befugte Person oder
Gesellschaft hierfiir beauftragt. Da im Rahmen der Einkommensteuererklarung keine Ein-
kinfte im Zusammenhang mit der Photovoltaikanlage zu erklaren sind, kbnnen insoweit
keine Wechselwirkungen entstehen.

Zu Artikel 27 (Anderung des Bundeskindergeldgesetzes)
Zu Nummer 1

8§ 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d

Nach derzeitiger Rechtslage wird gemaR § 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d des Bun-
deskindergeldgesetzes (BKGG) ein volljahriges Kind u. a. dann berticksichtigt, wenn es
eine Freiwilligenaktivitdt im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2018/1475 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 absolviert oder einen Internationalen Frei-
willigendienstim Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums fir Familie, Senioren, Frauen
und Jugend vom 25. Mai 2018 (GMBI S. 545) leistet.

Die Freiwilligendienste sind im Zuge der Verordnung (EU) Nr. 2018/1475 in das eigenstan-
dige EU-Programm Europaisches Solidaritatskorps tibergegangen (u. a. auch ,Erasmus+").
An den Antragsmodalitaten und -voraussetzungen hatte sich durch das neue Programm
gegeniiber dem Europaischen Freiwilligendienst in ,Erasmus+* keine Anderung ergeben.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde die Verordnung (EU) 2018/1475 aufgehoben. Die
ab dem 1. Januar 2021 geltende Verordnung (EU) 2021/888 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 20. Mai 2021 muss korrekt im Gesetz abgebildet werden. AuRerdem
erfolgt eine sprachliche Anpassung in Bezug auf den in der Verordnung (EU) 2021/888
verwendeten Begriff ,Freiwilligentéatigkeit* (vorher ,Freiwilligenaktivitat*). Es handelt sich um
eine rein technische bzw. redaktionelle Anderung entsprechend der Anderung in § 32 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d EStG (Artikel 1 Nummer 4 des vorliegenden Ande-
rungsgesetzes).

Des Weiteren wird ein volljahriges Kind nach derzeitiger Rechtslage u. a. dann bertcksich-
tigt, wenn es einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des Bun-
desministeriums fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 25. Mai 2018 (GMBI
S. 545) absolviert. Auf Grund einer Aktualisierung der Richtlinie muss die Fundstelle im
Gesetz entsprechend angepasst werden.

Zu Nummer 2

8§ 4 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 — aufgehoben —
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Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung entsprechend der Anderung in § 65 EStG
(s. Artikel 1 Nummer 15).

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe bb

Zu Artikel 28 (Anderung der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung)
Zu Nummer 1

§ 10 Absatz 2 Satz 1

Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Anderung des § 95 EStG im vorliegenden An-
derungsgesetz.

Der Verweis auf § 95 EStG ist auf Grund dessen Neufassung anzupassen. An der bisheri-
gen Regelung, dass der Anbieter einen ihm bekannt gewordenen Tatbestand, beispiels-
weise die Verlegung des Wohnsitzes oder gewdhnlichen Aufenthalts des Zulageberechtig-
ten in einen Drittstaat, der zentralen Stelle mitzuteilen hat, andert sich nichts.

Zu Nummer 2

8§ 12 Absatz 3 — aufgehoben —

Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Anderung des § 95 EStG im vorliegenden An-
derungsgesetz.

Die Regelungen des § 95 Absatz 2 und 3 EStG sind weggefallen. Damit kann die bisherige
Mitteilungspflicht der zentralen Stelle gegeniiber dem Anbieter zum Erlass des Riickzah-
lungsbetrags nach Absatz 3 entfallen.

Zu Nummer 3
§13

Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Anderung des § 95 EStG im vorliegenden An-
derungsgesetz.

Zum einen ist der Verweis auf § 95 EStG auf Grund dessen Neufassung anzupassen.

Zum anderen sieht die bisherige Formulierung eine Anzeigepflicht des Zulageberechtigten
sowohl in der Anspar- als auch in der Auszahlungsphase vor. Nach der Neuregelung in
§ 95 EStG kann nur noch ab Beginn der Auszahlungsphase ein Sonderfall der Riickzahlung
vorliegen. Die Formulierung in Absatz 2 ist entsprechend anzupassen.

Zu Artikel 29 (Aufhebung der BVA-Bundesfamilienkassenverordnung)

Das Bundesministerium der Finanzen hat durch die Rechtsverordnung vom 20. Mai 2010
die Bundesfamilienkasse beim Bundesverwaltungsamt zur Wahrnehmung der Aufgaben ei-
ner Familienkasse nach 8§ 72 Absatz 1 EStG eingerichtet. Die Sonderzustandigkeit fur die
Bundesfamilienkasse endet zum 31. Dezember 2022 (vgl. auch die Anderungen in
Artikel 4 und 22 des vorliegenden Anderungsgesetzes). Somit ist die Verordnung, mit der
beim Bundesverwaltungsamt eine Bundesfamilienkasse eingerichtet wurde, zukinftig nicht
mehr erforderlich und wird daher aufgehoben.
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Zu Artikel 30 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Artikel 30 Absatz 1 bestimmt, dass das vorliegende Anderungsgesetz grundsatzlich am
Tag nach der Verkiundung in Kraft tritt.

Zu Absatz 2

Die Anderungen des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Artikels 1 des Steu-
eranderungsgesetzes 2007 vom 19. Juli 2006 (BGBI. | S. 1652) und in der Fassung des
Artikels 1 des Jahressteuergesetzes 2007 vom 13. Dezember 2006 (BGBI. | S. 2878) in
Artikel 2 des vorliegenden Anderungsgesetzes treten riickwirkend zum 1. Januar 2007 in
Kraft. Damit wird dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 8. Dezember 2021
(Az. 2 BvL 1/13) Rechnung getragen. In dem Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) entschieden, dass die Tarifbegrenzung bei Gewinneinkiinften gemaR § 32c EStG
sowie 8§ 32b Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG in Verbindung mit 8 32a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 5 EStG in der jeweils fur das Jahr 2007 geltenden Fassung nicht mit dem allgemeinen
Gleichheitssatz vereinbar ist. Das BVerfG hat den Gesetzgeber mit seinem Beschluss an-
gewiesen, spatestens bis zum 31. Dezember 2022 riickwirkend flr den Veranlagungszeit-
raum 2007 eine Neuregelung zu treffen.

Zu Absatz 3

8 3 Nummer 14a — neu — EStG (Artikel 3) tritt rickwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft.
Damit wird ein steuerlicher Gleichklang mit der Einfihrung des Zuschlages an Entgeltpunk-
ten fur langjahrige Versicherung zum 1. Januar 2021 hergestellt. Die Anderung ist fir be-
troffene Blrgerinnen und Birger begulinstigend.

Zu Absatz 4

Die Anderung des § 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG (Artikel 16) muss zum 1. Juli 2021 in Kraft
treten, da zu diesem Zeitpunkt die Anderungen des Gesetzes zur Anderung des Grunder-
werbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBI. | S. 986) in Kraft getreten sind.

Das Ruckwirkungsverbot, das seinen Grund im Vertrauensschutz hat, steht nicht entgegen,
da sich kein schitzenswertes Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden
konnte (vgl. BVerfGE 95, 64 [86f.]; 123, 111 [129]).

GemaR Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes zur Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes
vom 12. Mai 2021 (BGBI. | S. 986) wurde die Frist in 8 5 Absatz 3 GrEStG entsprechend
von funf auf zehn Jahre verlangert. Die Anderung wurde am 17. Mai 2021 im Bundesge-
setzblatt verkiindet.

Bereits mit dem ersten Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 23. September 2019 (Ent-
wurf eines Gesetzes zur Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes, Drucksache
19/13437, S. 12), sollten aus Grtinden der Missbrauchsabwehr die bisherigen Fristen in § 5
Absatz 3 und 8 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG von funf Jahren auf zehn Jahre verlangert wer-
den. Die Verlangerung der Fristen steht im Zusammenhang mit den in den Erganzungstat-
bestédnden abgesenkten Beteiligungsgrenzen und der in 8 1 Absatz 2a GrEStG verlanger-
ten Frist.

Zwischen dem ersten Gesetzesentwurf vom 23. September 2019 und dem Gesetz zur An-
derung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBI. | S. 986) ist § 5 Absatz 3
GrEStG um einen Satz 2 erganzt worden. Hierdurch wurde der urspringliche Anderungs-
befehl, der sich auf § 5 Absatz 3 GrEStG ohne Nennung eines Satzes bezieht, fehlerhaft.
Die Anderung in 8 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG wurde auf Grund dessen bisher nicht ausge-
fuhrt.
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Die Gesetzesbegrindung vom 23. September 2019 und der Wortlaut des Gesetzes zur
Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 verdeutlichen, dass die Frist
auf zehn Jahre verlangert werden sollte. Es besteht kein Vertrauensschutz, so dass die
Anderung riickwirkend zum Inkrafttreten der Anderungen auf Grund des Gesetzes zur An-
derung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 zum 1. Juli 2021 erfolgt.

Zu Absatz 5

Die Anderung des § 27 Absatz 3 Nummer 3 UmwStG (Artikel 7) tritt riickwirkend zum 1. Ja-
nuar 2022 in Kraft, da ab diesem Zeitpunkt 8 6 AStG in der ab 1. Juli 2021 geltenden Fas-
sung erstmals anzuwenden ist.

Mit der Anderung des § 256 Absatz 3 Satz 1 BewG (Artikel 13) wird ein offensichtliches
redaktionelles gesetzgeberisches Versehen rickwirkend auf den 1. Januar 2022, den
Hauptfeststellungzeitpunkt fir die Grundsteuerwerte, korrigiert. Bereits aus dem bisherigen
Sinnzusammenhang ergibt sich, dass sich § 256 Absatz 3 BewG auf den Zinssatz fir Woh-
nungseigentum nach § 256 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BewG bezieht.

Zu Absatz 6

Die Anderungen von § 7 Absatz 4 Satz 2 — aufgehoben — und § 10 Absatz 3 Satz 6 EStG
treten am 1. Januar 2023 in Kraft und gelten damit erstmals fir die Einkommensteuerver-
anlagung 2023.

Die Anhebung des linearen AfA-Satzes fiir die Abschreibung von Wohngebauden nach § 7
Absatz 4 EStG tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und ist erstmals fur nach dem 30. Juni 2023
fertiggestellte Gebaude anzuwenden.

Die Anhebung des Freibetrags nach 8§ 33a Absatz 2 Satz 1 EStG flr ein volljahriges, aus-
wartig untergebrachtes Kind in Berufsausbildung auf 1 200 Euro je Kalenderjahr tritt am 1.
Januar 2023 in Kraft.

Die Anderung von § 39 Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b und Absatz 4a Satz 1 EStG tritt
am 1. Januar 2023 in Kraft und setzen auf die durch Artikel 4 des Jahressteuergesetzes
2020 (BGBI I S. 3096) verabschiedeten Regelungen zum umfassenden Datenaustausch
zwischen den Unternehmen der privaten Kranken- und Pflegeversicherung, der Finanzver-
waltung und den Arbeitgebern auf (Inkrafttreten ebenfalls zum 1. Januar 2023).

Die Aufhebung von 8 39b Absatz 4 EStG tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft und gilt damit
erstmals fur den Lohnsteuerabzug 2023.

Die Anderungen der 88 43 und 44 EStG in Artikel 4 zum Kapitalertragsteuerabzug bei For-
derungen, die Uber Crowdfunding-Plattformen erworben werden, treten am 1. Januar 2023
in Kraft, um den zum Kapitalertragsteuereinbehalt verpflichteten Intermediaren ausreichend
Zeit fur die technische Umsetzung zu geben.

Die Anderungen der §§ 43 und 44 EStG in Artikel 4 zu den Anpassungen bei der Erhebung
der Kapitalertragsteuer durch das Gesetz zur Einflihrung von elektronischen Wertpapieren
treten ebenfalls am 1. Januar 2023 in Kraft, um den zum Kapitalertragsteuereinbehalt ver-
pflichteten Intermediaren ausreichend Zeit fur die technische Umsetzung zu geben.

Die Anderung der 88 39 und 69 EStG in Artikel 4 zur Ausweitung des Dateniibermittlungs-
verfahrens zu Kindergelddaten treten am 1. Januar 2023 in Kraft. Dadurch kann friihzeitig
mit der Anpassung und Errichtung der technischen Systeme begonnen werden. Der Zeit-
punkt der erstmaligen Anwendung ergibt sich aus § 52 Absatz 49a EStG.

Die Anderung § 10a EStG sowie die Folgeanderung in § 90 Absatz 3 EStG und die Ande-
rung des § 95 EStG sowie die Anwendungsregelung in 8 52 Absatz 51a - neu — EStG und
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die Folgednderung in § 10a Absatz 6 Satz 4 EStG (Artikel 4) und die Folge&dnderungen in
der AltvDV (Artikel 28) treten zum 1. Januar 2023 in Kraft, damit die Verfahrenserleichte-
rungen maoglichst friihzeitig ihre Wirkung entfalten kénnen.

Die Sonderzustandigkeit fur die Familienkassen des offentlichen Dienstes im Bereich des
Bundes enden zum 31. Dezember 2022. Mit Inkrafttreten am 1. Januar 2023 sind die ent-
sprechenden Regelungen in § 72 EStG in Artikel 4 anzupassen und sind die Erméachtigung
im FVG zur Errichtung einer Bundesfamilienkasse in Artikel 22 und die BVA-Bundesfamili-
enkassenverordnung aufzuheben (Artikel 29).

Die Anderung des Umsatzsteuergesetzes in Artikel 9 und der Umsatzsteuer-Durchfiih-
rungsverordnung in Artikel 11 treten am 1. Januar 2023 in Kraft. Nach dem Gesetz zur
Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - 0ZG)
vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122, 3138) sind Bund und Lander verpflichtet, bis spa-
testens zum 31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch tber Ver-
waltungsportale anzubieten. Mit der Gesetzesanderung in Artikel 9 Nummer 3, 6 und 7 wird
diese Verpflichtung umgesetzt.

Zu Absatz 7

Die Anderungen von § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a
sowie Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 EStG treten am 1. Januar 2024 in Kraft und
setzen auf die durch Artikel 5 des Jahressteuergesetzes 2020 (BGBI. | S. 3096) verabschie-
deten Regelungen zum umfassenden Datenaustausch zwischen den Unternehmen der pri-
vaten Kranken- und Pflegeversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern auf
(Inkrafttreten ebenfalls zum 1. Januar 2024).

Die Verfahrensvereinfachung bei der Meldung von zu wenig einbehaltener Kapitalertrag-
steuer nach 8§ 44 Absatz 1 Satz 10 und 11 EStG tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Die Anderungen des § 90 und des § 91 EStG treten zum 1. Januar 2024 in Kraft, damit die
Verfahrenserleichterungen zwar maoglichst frihzeitig ihre Wirkung entfalten kdnnen, aber
der Finanzverwaltung ausreichend Zeit eingeraumt wird, die technischen Anpassungen im
Verfahren vorzunehmen.

Die Sonderzustéandigkeit der Familienkassen des éffentlichen Dienstes der Lander und
Kommunen endet zum 31. Dezember 2023. Dementsprechend ist § 72 EStG in Artikel 5
aufzuheben und in § 5 Absatz 1 Nummer 11 FVG in Artikel 23 sind Anderungen vorzuneh-
men.

Die Regelungen zu den besonderen Pflichten flr Zahlungsdienstleister in Artikel 10 treten
am 1. Januar 2024 in Kraft, weil die entsprechende EU-Richtlinie zu diesem Zeitpunkt im
nationalen Recht umgesetzt sein muss.

Zu Absatz 8

Die Einfiihrung der elektronischen Steueranmeldung im Bauabzusteuerverfahren (Ande-
rung des § 48a Absatz 1 EStG in Artikel 6 des vorliegenden Anderungsgesetzes) tritt am
1. Januar 2025 in Kraft. Der entsprechende zeitliche Vorlauf wird fir die Vorbereitung des
IT-Verfahrens im Vorhaben KONSENS bendétigt. Ab dem 1. Januar 2025 haben die Abzugs-
verpflichteten ihre Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu Gbermitteln.

Zu Absatz 9

Das Bundesministerium des Innern und fir Heimat gibt nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes
vom 28. Marz 2021 (BGBI. | S. 591) im Bundesgesetzblatt bekannt, wann die technischen
Voraussetzungen fur die Verarbeitung der Identifikationsnummer nach Artikel 3 des Geset-
zes vom 28. Marz 2021 (BGBI. | S.591) vorliegen. Da die Artikel 19 und 21 des
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vorliegenden Anderungsgesetzes Folgeanderungen dazu enthalten, miissen sie zeitgleich
in Kraft treten.
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		Artikel 2

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes

		Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) wird die Angabe zu § 32c gestrichen.
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		Artikel 3
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		Artikel 4

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes
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		„(10) Die beim Bundeszentralamt für Steuern nach Absatz 2 Satz 1 gespeicherten Daten können auch zur Prüfung und Durchführung der Einkommensbesteuerung (§ 2) des Steuerpflichtigen für Veranlagungszeiträume ab 2005, zur Ermittlung des Einkommens nach §...
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		13. § 52 wird wie folgt geändert:
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		Artikel 5

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes
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		1. § 39a wird wie folgt geändert:
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		„(4) Eine Festsetzung der Zulage erfolgt



		6. § 91 Absatz 1 wird wie folgt geändert:





		Artikel 6

		Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes

		§ 48a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Satz 1 wird wie folgt gefasst:
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		Artikel 7

		Änderung des Umwandlungssteuergesetzes

		§ 27 Absatz 3 Nummer 3 des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:



		Artikel 8

		Änderung des Umsatzsteuergesetzes

		Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5250) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 17 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Satz 7“ durch die Angabe „Satz 8“ ersetzt.

		2. § 18 wird wie folgt geändert:





		Artikel 9

		Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes

		Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 23 wie folgt gefasst:

		2. § 4 wird wie folgt geändert:

		3. § 4a Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

		4. Dem § 12 wird folgender Absatz 3 angefügt:

		(3) „ Die Steuer ermäßigt sich auf 0 Prozent für die folgenden Umsätze:



		5. In § 15a Absatz 7 wird die Angabe „§§ 23, 23a oder 24“ durch die Angabe „§§ 23a oder 24“ ersetzt.

		6. § 18 Absatz 5a Satz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

		7. Dem § 18g werden folgende Sätze angefügt:

		8. § 23 wird aufgehoben.

		9. In § 23a Absatz 2 wird die Angabe „35.000 Euro“ durch die Angabe „45 000 Euro“ ersetzt.

		10. In § 26 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „ , § 23 Abs. 3“ gestrichen.

		11. Dem § 27 werden die folgenden Absätze 36 und 37 angefügt:

		„(36) § 18 Absatz 5a in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf die Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 202...

		(37) § 18g in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf die Übermittlung von Daten nach dem 31. Dezember 2022 anzuwenden.“







		Artikel 10

		Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes

		Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 22f folgende Angabe eingefügt:

		2. Nach § 22f wird folgender § 22g eingefügt:

		„§ 22g

		Besondere Pflichten für Zahlungsdienstleister, Verordnungsermächtigung

		(1) Zahlungsdienstleister haben bei grenzüberschreitenden Zahlungen Folgendes aufzuzeichnen:

		(2) Grenzüberschreitende Zahlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind Zahlungen, die von einem Zahler, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union mit Ausnahme der in Artikel 6 der Richtlinie 2006/112/EG in der jeweils gültigen Fassung gen...

		(3) Die Anforderung nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Zahlungsdienste, die von den Zahlungsdienstleistern des Zahlers in Bezug auf jegliche Zahlung erbracht werden, bei der mindestens einer der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers gemäß sein...

		(4) Der Zahlungsdienstleister hat die Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 jeweils für das Kalendervierteljahr sowie die eigene BIC oder sonstige Geschäftskennzeichen zur eindeutigen Identifizierung des Zahlungsdienstleisters bis Ende des auf...

		(5) Erkennt der Zahlungsdienstleister nachträglich, dass die übermittelten Zahlungsinformationen unrichtig oder unvollständig sind, so ist er verpflichtet, die fehlerhaften Angaben innerhalb eines Monats nach Erkenntnis zu berichtigen oder zu vervolls...

		(6) Der Zahlungsdienstleister hat die Aufzeichnungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 in elektronischer Form für einen Zeitraum von drei Kalenderjahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Zahlung ausgeführt wurde, aufzubewahren.

		(7) Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff

		(8) Das Bundeszentralamt für Steuern nimmt die nach Absatz 4 übermittelten Zahlungsinformationen entgegen und führt eine ausschließlich automatisierte Prüfung der ihm übermittelten Daten daraufhin durch, ob diese Daten vollständig und schlüssig sind u...

		(9) Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grund der übermittelten Zahlungsinformationen der Zahlungsdienstleister durch Finanzbehörden ist ein Verwaltungsverfahren in Steuersachen im Sinne der Abgabenordnung.

		(10) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur Verarbeitung und Weiterverarbeitung der nach Absatz 8 Satz 3 erhobenen Daten zu erlassen.“





		3. § 26a wird wie folgt geändert:





		Artikel 11

		Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung

		Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

		2. § 24 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

		3. Die §§ 69 und 70 und die Anlage (zu den §§ 69 und 70) wird aufgehoben.





		Artikel 12

		Änderung des Bewertungsgesetzes

		Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

		2. § 153 wird wie folgt geändert:

		„(4) Der Erklärungspflichtige hat die Erklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem...



		3. § 177 wird wie folgt geändert:

		„(2) Bei den Bewertungen nach den §§ 182 bis 196 sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten im Sinne des § 193 Absatz 5 Satz 2 des Baugesetzbuchs a...

		„(3) Die sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach Absatz 2 sind als geeignet anzusehen, wenn deren Ableitung weitgehend in demselben Modell erfolgt ist wie die Bewertung.

		(4) Soweit in den §§ 179 und 182 bis 196 nichts anderes bestimmt ist, werden Besonderheiten, insbesondere die den Wert beeinflussenden Belastungen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Art, nicht berücksichtigt. § 198 bleibt hiervon unberührt.“



		4. In § 181 wird Absatz 9 wie folgt gefasst:

		„(9) Eine Wohnung ist in der Regel die Zusammenfassung mehrerer Räume, die in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass die Führung eines selbständigen Haushalts möglich ist. Die Zusammenfassung der Räume muss eine von anderen Wohnungen oder Rä...



		5. § 183 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

		6. § 184 wird wie folgt geändert:

		„(4) Der Wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist mit dem nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten Ertragswert abgegolten.“



		7. § 185 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

		8. § 187 wird wie folgt geändert:

		„(2) Anzusetzen sind die nach Absatz 3 an den Bewertungsstichtag angepassten Bewirtschaftungskosten aus Anlage 23.“

		„(3) Die Verwaltungskosten und Instandhaltungskosten für Wohnnutzung in Anlage 23 sind jährlich an den vom Statistischen Bundesamt festgestellten Verbraucherpreisindex für Deutschland anzupassen. Die Anpassung erfolgt mit dem Prozentsatz, um den sich ...



		9. § 188 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

		„(1) Liegenschaftszinssätze sind Kapitalisierungszinssätze, mit denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden.

		(2) Anzuwenden sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten Liegenschaftszinssätze nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3. Soweit derartige Liegenschaftszinssätze nicht zur Verfügung stehen, gelten die fo...



		10. § 189 wird wie folgt geändert:

		„(4) Der Wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist grundsätzlich mit dem nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten Sachwert abgegolten. Dies gilt nicht bei besonders werthaltigen baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen.“



		11. § 190 wird wie folgt geändert:

		„(3) Zur Ermittlung des Gebäudesachwerts sind die durchschnittlichen Herstellungskosten des Gebäudes mit dem Regionalfaktor nach Absatz 5 sowie dem Alterswertminderungsfaktor nach Absatz 6 zu multiplizieren. Die durchschnittlichen Herstellungskosten d...

		„(5) Durch Regionalfaktoren wird der Unterschied zwischen dem bundesdurchschnittlichen und dem regionalen Baukostenniveau berücksichtigt. Anzuwenden sind die Regionalfaktoren, die von den Gutachterausschüssen bei der Ableitung der Sachwertfaktoren nac...

		(6) Der Alterswertminderungsfaktor entspricht dem Verhältnis der Restnutzungsdauer des Gebäudes am Bewertungsstichtag zur Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 22. Die Restnutzungsdauer wird grundsätzlich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Gesamtnutzun...



		12. § 191 wird wie folgt gefasst:

		„§ 191

		Wertzahlen

		Als Wertzahlen im Sinne des § 189 Absatz 3 sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten Sachwertfaktoren nach Maßgabe des § 177 Absatz 2 und 3 anzuwenden. Soweit derartige Sachwertfaktoren nicht zur Verf...





		13. § 193 wird wie folgt gefasst:

		„§ 193

		Bewertung des Erbbaurechts

		(1) Der Wert des Erbbaurechts ist durch Multiplikation des Werts des unbelasteten Grundstücks mit einem Erbbaurechtskoeffizienten zu ermitteln. Anzuwenden sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelten Erb...

		(2) Der Wert des Erbbaurechts ist durch Multiplikation des nach den Absätzen 3 bis 5 ermittelten Werts mit einem Erbbaurechtsfaktor zu ermitteln, wenn für das zu bewertende Erbbaurecht kein Erbbaurechtskoeffizient nach Absatz 1 vorliegt. Anzuwenden si...

		(3) Zur Ermittlung des Werts des Erbbaurechts wird zunächst die Summe aus

		(4) Der Unterschiedsbetrag aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks und dem vertraglich vereinbarten jährlichen Erbbauzins ist über die Restlaufzeit des Erbbaurechts mit dem sich aus Anlage 21 ergebenden Vervi...

		(5) Zur Ermittlung des bei Ablauf des Erbbaurechts nicht zu entschädigenden Wertanteils der Gebäude oder des Gebäudes im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 ist auf den Zeitpunkt des Ablaufs des Erbbaurechts die Differenz aus dem Wert des Grundstücks nach den...





		14. § 194 wird wie folgt gefasst:

		„§ 194

		Bewertung des Erbbaugrundstücks

		(1) Der Wert des Erbbaugrundstücks ist durch Multiplikation des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks mit einem Erbbaugrundstückskoeffizienten zu ermitteln. Anzuwenden sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ...

		(2) Der Wert des Erbbaugrundstücks ist durch Multiplikation des Werts des Erbbaugrundstücks nach den Absätzen 3 bis 5 mit einem Erbbaugrundstücksfaktor zu ermitteln, wenn für das zu bewertende Erbbaugrundstück kein Erbbaugrundstückskoeffizient nach Ab...

		(3) Zur Ermittlung des Werts des Erbbaugrundstücks wird zunächst die Summe aus

		(4) Der Bodenwert des unbelasteten Grundstücks im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 ist über die Restlaufzeit des Erbbaurechts mit dem sich aus der Anlage 26 ergebenden Abzinsungsfaktor abzuzinsen. Für die Abzinsung sind die Zinssätze zu verwenden, die der ...

		(5) Der vertraglich vereinbarte jährliche Erbbauzins ist über die Restlaufzeit des Erbbaurechts mit dem sich aus Anlage 21 ergebenden Vervielfältiger zu kapitalisieren. Für die Kapitalisierung sind die Zinssätze zu verwenden, die der Ermittlung des Er...





		15. § 195 wird wie folgt geändert:

		„(2) Der Wert des Gebäudes auf fremdem Grund und Boden wird ermittelt durch Bildung der Summe aus

		(3) Der Unterschiedsbetrag aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks und dem vertraglich vereinbarten jährlichen Nutzungsentgelt ist über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts mit dem sich aus der Anlage 21 ergeb...

		„(4) Zur Ermittlung des bei Ablauf des Nutzungsrechts nicht zu entschädigenden Wertanteils der Gebäude oder des Gebäudes im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 ist auf den Zeitpunkt des Ablaufs des Nutzungsrechts die Differenz aus dem Wert des unbelasteten Gr...

		(5) Der Wert des mit dem Nutzungsrecht belasteten Grundstücks wird ermittelt durch Bildung der Summe aus

		(6) Der Wert des unbelasteten Grundstücks nach § 179 ist über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts mit dem sich aus der Anlage 26 ergebenden Abzinsungsfaktor abzuzinsen. Für die Abzinsung sind die Zinssätze nach Absatz 3 Satz 2 oder 3 zugrunde zu legen...

		(7) Das vertraglich vereinbarte jährliche Nutzungsentgelt ist über die Restlaufzeit des Nutzungsrechts mit dem sich aus der Anlage 21 ergebenden Vervielfältiger zu kapitalisieren. Für die Kapitalisierung sind die Zinssätze nach Absatz 3 Satz 2 oder 3 ...



		16. Die Überschrift des § 235 wird wie folgt gefasst:

		„§ 235

		Feststellungszeitpunkt“.



		17. Dem § 265 werden die folgenden Absätze 13 und 14 angefügt:

		„(13) Bis zu dem nach § 153 Absatz 4 Satz 3 jeweils festgelegten Beginn der elektronischen Übermittlung ist § 153 Absatz 2 und 4 in der bis zum … [einsetzen: Datum des Tags der Verdkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gültigen Fassung weiter an...

		(14) § 177 Absatz 2, 3 und 4, § 181 Absatz 9, § 183 Absatz 2 Satz 3, § 184 Absatz 3 und 4, § 185 Absatz 3 Satz 4 bis 7, § 187 Absatz 2 und 3, § 188 Absatz 1 und 2, § 189 Absatz 1 und 4, §§ 190 191, 193, 194 und 195 sowie die Anlagen 21, 22, 23, 24 und...



		18. In § 266 Absatz 4 Satz 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort „Grundsteuermessbescheide“ die Wörter „ , Bescheide über die Zerlegung des Grundsteuermessbetrags“ eingefügt.

		19. In Anlage 15 wird in der Zeile „übrige Fläche der forstwirtschaftlichen Nutzung“ in Spalte 6 die Angabe „Anlage 15a“ gestrichen.

		20. In der Überschrift der Anlage 21 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst:

		21. Anlage 22 wird wie folgt geändert:

		22. Anlage 23 wird wie folgt gefasst:

		„Anlage 23

		Bewirtschaftungskosten



		23. Die Überschrift der Anlage 24 wird wie folgt gefasst:

		„Anlage 24

		Regelherstellungskosten“.



		24. Anlage 25 wird wie folgt gefasst:

		„Anlage 25

		Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Absatz 1 Nummer 1 und Wohnungseigentum nach § 181 Absatz 1 Nummer 3

		Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischtgenutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 bis 6



		25. Anlage 39 wird wie folgt geändert:

		26. In Anlage 43 Zeile 1 Spalte 2 wird das Wort „Bodenrichtwert“ durch die Wörter „Bodenrichtwert oder in EUR/m² umgerechneter Bodenwert nach § 247 Absatz 3“ ersetzt.





		Artikel 13

		Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes

		In § 256 Absatz 3 Satz 1 des Bewertungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Wörter „Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“ durch die Wörter „Absatz 1 Satz 2 Nummer 2“ ersetzt.



		Artikel 14

		Änderung des Grundsteuergesetzes

		Das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 4 Nummer 6 Satzteil vor Satz 2 wird die Angabe „§ 13 Abs. 1“ durch die Wörter „§ 16 Absatz 1, § 17 Absatz 3, § 18 Absatz 3“ ersetzt.

		2. § 15 wird wie folgt geändert:

		„(6) Der Abschlag auf die Steuermesszahl nach den Absätzen 2 bis 5 wird auf Antrag zunächst für jeden Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums gewährt, wenn nachgewiesen wird, dass die jeweiligen Voraussetzungen zum Hauptveranlagungs...



		3. § 19 wird wie folgt geändert:

		„(3) Die Anzeigen nach den Absätzen 1 und 2 sind Steuererklärungen im Sinne der Abgabenordnung, die eigenhändig zu unterschreiben sind.“



		4. In § 33 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 236 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 236 Absatz 2“ ersetzt.





		Artikel 15

		Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

		Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

		2. Dem § 19 wird folgender Absatz 7 angefügt:

		„(7) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 beginnt die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das in Absatz 4 Satz 1 genannte Finanzamt von der anzeigepflichtigen Änderung Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch zehn Jahre nach Ablauf...







		Artikel 16

		Weitere Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

		Das Grunderwerbsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 15 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 5 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „fünf Jahren“ durch die Wörter „zehn Jahren“ ersetzt.

		2. In § 23 Absatz 18 und 24 wird jeweils die Angabe „§ 5 Absatz 3“ durch die Wörter „§ 5 Absatz 3 Satz 1“ ersetzt.





		Artikel 17

		Änderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes

		Das Steueroasen-Abwehrgesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2056) wird wie folgt geändert:

		1. § 10 wird wie folgt gefasst:

		„§ 10

		Quellensteuermaßnahmen

		(1) Über § 49 des Einkommensteuergesetzes hinaus liegen steuerpflichtige Einkünfte derjenigen natürlichen Personen sowie derjenigen Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die in einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässi...

		(2) § 50a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 bis 5 des Einkommensteuergesetzes und §§ 73c bis 73g der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung sowie die weiteren gesetzlichen Vorschriften, die an den Steuerabzug auf Grund des § 50a des Einkom...





		2. Nach § 13 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

		„(1a) § 10 in der Fassung des Artikels 17 des Gesetzes vom … (BGBl. I S …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.“







		Artikel 18

		Änderung der Abgabenordnung

		Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. Nach § 30 Absatz 4 Nummer 2c wird folgende Nummer 2d eingefügt:

		2. Dem § 31a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

		3. In § 32i Absatz 5 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ ; § 38 Absatz 3 der Finanzgerichtsordnung gilt entsprechend.“ ersetzt.

		4. In § 89a Absatz 7 Satz 9 wird die Angabe „und 6“ durch die Angabe „und 7“ ersetzt.

		5. § 122 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

		6. § 139b wird wie folgt geändert:

		„(3a) Außerdem speichert das Bundeszentralamt für Steuern zu natürlichen Personen die für sie nach Absatz 10 zuletzt übermittelte internationale Kontonummer (IBAN), bei ausländischen Kreditinstituten auch den internationalen Banken-Identifizierungssch...

		„(4c) Die nach Absatz 3a gespeicherten Daten werden gespeichert, um eine unbare Auszahlung von Leistungen aus öffentlichen Mitteln zu ermöglichen, bei denen die Verwendung der nach Absatz 3a gespeicherten Daten vorgesehen ist. Die in Absatz 3 aufgefüh...

		„(10) Für natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und für die nach § 63 des Einkommensteuergesetzes Kindergeld festgesetzt worden ist, teilt die zuständige Familienkasse als mitteilungspflichtige Stelle dem Bundeszentral...

		(11) Die Übermittlung der in Absatz 10 genannten Daten an das Bundeszentralamt für Steuern muss elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle erfolgen.

		(12) Das Bundeszentralamt für Steuern stellt den für ein Verfahren im Sinne des Absatzes 4c zuständigen Stellen die in Absatz 3 Nummer 1, 3, 5, 8, 10, 12 und 13 sowie Absatz 3a genannten Daten zum automationsgestützten Abgleich oder zum Abruf durch Da...

		(13) Die in Absatz 10 Satz 1 genannte mitteilungspflichtige Stelle hat die maßgebliche IBAN, bei ausländischen Kreditinstituten auch die BIC, unter Angabe der in Absatz 3 Nummer 1 und 8 genannten Daten zu einem vom Bundesministerium der Finanzen zu be...



		7. In § 150 Absatz 7 Satz 2 wird das Wort „soweit“ durch die Wörter „soweit sie in den Steuererklärungsformularen als eDaten gekennzeichnet sind oder bei nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung übermittelten Steuererklärunge...

		8. In § 162 Absatz 4a Satz 1 werden die Wörter „zur Umsetzung steuerlicher Abwehrmaßnahmen gegen Steuervermeidung und unfairen Steuerwettbewerb“ durch die Wörter „zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb“ ersetzt.

		9. § 188 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

		10. In § 191 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.

		11. In § 224 Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter „einer Einzugsermächtigung“ durch die Wörter „eines SEPA-Lastschriftmandats“ ersetzt.

		12. § 229 wird wie folgt geändert:

		13. § 230 wird wie folgt geändert:

		„(2) Die Verjährung ist gehemmt, solange die Festsetzungsfrist des Anspruchs noch nicht abgelaufen ist. § 171 Absatz 14 ist dabei nicht anzuwenden.“



		14. Dem § 249 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

		15. In § 251 Absatz 3 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder elektronischen“ eingefügt.

		16. In § 371 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „werden,“ die Wörter „sowie die Verzugszinsen nach Artikel 114 des Zollkodex der Union“ eingefügt.

		17. In § 398a Absatz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „werden,“ die Wörter „sowie die Verzugszinsen nach Artikel 114 des Zollkodex der Union“ eingefügt.





		Artikel 19

		Weitere Änderung der Abgabenordnung

		§ 139b der Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 18 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Satz 2 bis 5“ durch die Wörter „Satz 2 bis 4“ ersetzt.

		2. In Absatz 8 wird die Angabe „Nr. 1 bis 10“ durch die Wörter „Nummer 1 bis 12“ ersetzt und folgender Satz wird angefügt:





		Artikel 20

		Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung

		Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 8 Absatz 5 in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) wird Absatz 6.

		2. Dem § 10a wird folgender Absatz angefügt:

		„(5) § 150 Absatz 7 Satz 2 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Steuererklärungen anzuwenden, die nach dem … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegend...



		3. Dem § 14 wird folgender Absatz angefügt:

		„(6) Die §§ 229 und 230 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des Jahressteuergesetzes 2022] geltenden Fassung gelten für alle am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] noch nicht abgelau...



		4. Nach § 18a wird folgender § 18b wird eingefügt:

		„§ 18b

		Zuständigkeit für Klagen nach § 32i Absatz 2 der Abgabenordnung

		§ 32i Absatz 5 Satz 2 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf alle nach dem … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] anhängig geworden...





		5. § 35 wird wie folgt gefasst:

		„§ 35

		Abrufverfahren bei Steuermessbeträgen und Zerlegungsbescheiden

		§ 184 Absatz 3 Satz 2 und § 188 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung finden erstmals für die Steuermessbeträge und Zerlegungsbescheide Anwendung, die für Realsteuern des Jahres 2025 maßgeblich sind. Für Zwecke der Grundsteuer findet § 188 Absatz 1 Satz ...









		Artikel 21

		Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung

		Nach Artikel 97 § 5 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 20 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender § 5a eingefügt:

		„§ 5a

		Identifikationsnummer

		§ 139b Absatz 8 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 19 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist ab dem Tag anzuwenden, an dem das Bundesministerium des Innern un...







		Artikel 22

		Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung

		§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird ...



		Artikel 23

		Weitere Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung

		§ 5 Absatz 1 Nummer 11 Satz 6 bis 8 und 10 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 22 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird aufgehoben.



		Artikel 24

		Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken

		§ 2b des Gesetzes über Steuerstatistiken vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 1409), das zuletzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist wird wie folgt geändert:

		1. In der Überschrift werden die Wörter „Körperschaft- und Gewerbesteuer“ durch die Wörter „Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbesteuer“ ersetzt.

		2. In Absatz 1 Satz 1, werden die Wörter „Körperschaft- und Gewerbesteuer“ durch die Wörter „Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbsteuer“ ersetzt.





		Artikel 25

		Änderung des Steuerberatungsgesetzes

		In § 4 des Steuerberatungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I S. 2735), das zuletzt durch Artikel 50 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, werden die Nummern 12 und 12a durch folge...



		Artikel 26

		Weitere Änderung des Steuerberatungsgesetzes

		In § 4 Nummer 11 Satz 1 Buchstabe b des Steuerberatungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 25 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Wörter „§ 3 Nummer 12, 26, 26a oder 26b“ durch die Wörter „§ 3 Nummer 12, 26, 26a, 26b oder 72“ ersetzt.



		Artikel 27

		Änderung des Bundeskindergeldgesetzes

		Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

		2. § 4 wird wie folgt geändert:

		„Kindergeld wird nicht für ein Kind gezahlt, für das eine der folgenden Leistungen zu zahlen ist oder bei entsprechender Antragstellung zu zahlen wäre:







		Artikel 28

		Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung

		Die Altersvorsorge-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2005 (BGBl. I S. 487), die zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 11. Februar 2021 (BGBl. I S. 154) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 10 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 1“ gestrichen.

		2. § 12 Absatz 3 wird aufgehoben.

		3. § 13 wird wie folgt gefasst:

		„§ 13

		Anzeigepflichten des Zulageberechtigten

		Liegt ein Tatbestand des § 95 des Einkommensteuergesetzes vor, hat der Zulageberechtigte dies dem Anbieter ab Beginn der Auszahlungsphase anzuzeigen.“









		Artikel 29

		Aufhebung der BVA-Bundesfamilienkassenverordnung

		Die BVA-Bundesfamilienkassenverordnung vom 20. Mai 2010 (BGBl. I S. 673), die durch Artikel 195 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird aufgehoben.



		Artikel 30

		Inkrafttreten

		(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 9 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

		(2) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kraft.

		(3) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft.

		(4) Artikel 16 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2021 in Kraft.

		(5) Die Artikel 7 und 13 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

		(6) Die Artikel 4, 9, 11, 22, 26, 28 und 29 treten am 1. Januar 2023 in Kraft.

		(7) Die Artikel 5, 10 und 23 treten am 1. Januar 2024 in Kraft.

		(8) Artikel 6 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

		(9) Die Artikel 19 und 21 treten an dem Tag in Kraft, an dem das Bundesministerium des Innern und für Heimat nach Artikel 22 Satz 3 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) im Bundesgesetzblatt bekannt gibt, dass die technischen Voraussetzungen...
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Verwendet ein Unternehmer die fur sein Unternehmen gelieferten oder eingefiihrten Gegen-
stdnde und die in Anspruch genommenen sonstigen Leistungen sowohl fir Umsétze, die zum
Vorsteuerabzug berechtigen, als auch fur Umsatze, die den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2
und 3 UStG ausschlieBen, hat er die angefallenen Vorsteuerbetrage in einen abziehbaren und
einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. Nach dem Unionsrecht ist fir die Aufteilung im
Grundsatz ein auf die Gesamtheit der von dem Unternehmer bewirkten Umsdatze bezogener
Umsatzschlussel anzuwenden (Art. 173 Abs. 1 und 174 MwStSystRL, ,,Pro-rata-Satz“). Die
Mitgliedstaaten konnen jedoch nach Art. 173 Abs. 2 MwStSystRL in bestimmten Féllen von
diesem Grundsatz abweichen. VVon dieser Mdglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber mit § 15
Abs. 4 Satz 3 UStG in Form des Vorranges von ,,anderen wirtschaftlichen Zuordnungen* vor
einer Aufteilung nach den Umsatzen Gebrauch gemacht.

I. Stand der Rechtsprechung in Bezug auf gemischt genutzte Grundsticke

Der EuGH hat mit Urteil vom 8. November 2012, C-511/10, BLC Baumarkt, BStBI Il 2022
S. xxx, entschieden, dass es mit dem Unionsrecht vereinbar sei, wenn ein Mitgliedstaat zum
Zweck der Berechnung des Pro-rata-Satzes fur den Abzug der VVorsteuern aus einem bestimm-
ten Umsatz wie der Errichtung eines gemischt genutzten Gebdudes vorrangig einen anderen
Aufteilungsschlissel als den in Art. 19 Abs. 1 der 6. EG-RL (entspricht Art. 174 Abs. 1 MwSt-
SystRL) vorgesehenen Umsatzschlissel vorschreibt. Voraussetzung sei, dass die herangezo-
gene Methode eine prazisere Bestimmung des Pro-rata-Satzes gewdhrleistet. Er bestatigte damit
im Grundsatz die deutsche Rechtslage in § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG.

Der BFH hat mit Urteil vom 23. August 2013 -V R 19/09, BStBI 11 2022 S. xxx, (Folgeurteil
zum EuGH-Urteil C-511/10) entschieden, dass eine generelle Anwendung der wirtschaftlichen
Zuordnung fur alle Félle der Vorsteueraufteilung dem Unionsrecht widerspreche (Rn. 23 des
Urteils). Daher sei § 15 Abs. 4 UStG teleologisch einschrankend auszulegen und nur auf Falle
anzuwenden, in denen durch die Vorschrift prazisere Ergebnisse erzielt werden. Durch diese
teleologische Reduktion sei 8 15 Abs. 4 UStG unionsrechtskonform und ein Steuerpflichtiger
kdnne sich nicht auf einen Umsatzschlissel — statt auf einen Flachenschliissel — berufen (Rn. 34
des Urteils).

Im Folgenden hat der BFH mit Urteil vom 7. Mai 2014 — V R 1/10, BStBI 11 2022 S. xxx, an
der Begriindung in dem Urteil V R 19/09 nicht mehr im vollen Umfang festgehalten, sondern
sie ergénzt und die noch in der Entscheidung V R 19/09 enthaltene Beschréankung auf VVorsteu-
erbetrage, die zugleich nach 8 15a UStG berichtigungspflichtig sind, aufgegeben (Rn. 28
und 29 des Urteils). Danach sei eine Vorsteueraufteilung nach dem Umsatzschlissel nur
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zulassig, wenn keine andere, prézisere wirtschaftliche Zurechnung maoglich ist. Der Flachen-
schlussel schlieBe im Regelfall als prézisere Zurechnung die (gesamtumsatzbezogenen oder
objektbezogenen) Umsatzschlissel aus (Rn. 31 des Urteils). Allerdings seien die VVorsteuerbe-
trage nicht nach dem Flachenschlissel aufteilbar, wenn die Ausstattung der Raumlichkeiten
(z. B. wegen der Hohe der Rdume, der Dicke der Wande und Decken oder in Bezug auf die
Innenausstattung) erhebliche Unterschiede aufweist (Rn. 32 des Urteils). Wenn der Flachen-
schlussel keine prazisere wirtschaftliche Zurechnung darstelle, gelte die Methode, die eine ge-
nauere Aufteilung ermogliche: Betreffen die Vorsteuerbetrage die mit dem Geb&ude selbst er-
zielten Umsétze (z. B. Vermietungsumséatze), sei ein objektbezogener Umsatzschllssel ge-
nauer. Wird das Geb&ude hingegen insgesamt fur die mit dem gesamten Unternehmen erzielten
Umsdétze genutzt (z. B. ein Verwaltungsgebdude), sei ein gesamtumsatzbezogener Umsatz-
schlussel gerechtfertigt (Rn. 33 des Urteils).

Weiterhin hat der BFH mit Urteil vom 3. Juli 2014 -V R 2/10, BStBI 11 2022 S. xxx, seine im
Urteil V R 1/10 geéduRerte Auffassung nochmals bestétigt: Der Umsatzschlissel sei nur zul&s-
sig, wenn keine andere, prazisere Zurechnung moglich ist. Die Vorsteueraufteilung bei einem
gemischt genutzten Grundstlick richte sich im Regelfall nach dem objektbezogenen Flachen-
schllssel. Vorsteuerbetrage seien nach dem (objektbezogenen) Umsatzschlissel aufzuteilen,
wenn die Ausstattung der Rdumlichkeiten, die verschiedenen Zwecken dienen (z. B. wegen der
Hohe der Raume, der Dicke der Wénde und Decken oder in Bezug auf die Innenausstattung)
erhebliche Unterschiede aufweist.

Der EUGH hat mit Urteil vom 9. Juni 2016, C-332/14, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grund-
stiicksgemeinschaft, BStBI Il 2022 S. xxx, entschieden, dass eine direkte Zuordnung von Ge-
genstéanden und Dienstleistungen, welche die Anschaffung oder Errichtung eines gemischt ge-
nutzten Geb&udes betreffen, zu den Ausgangsumsétzen unionsrechtlich nicht erforderlich sei,
wenn eine solche Zuordnung ,,in der Praxis schwer durchfihrbar* ist (Rn. 28 des Urteils). Unter
dieser VVoraussetzung sei die VVorsteueraufteilung grundsétzlich auf Grundlage eines Pro-rata-
Satzes vorzunehmen, der fur die Gesamtheit der vom Unternehmer bewirkten Umsatze unter
Anwendung des Umsatzschlussels festgelegt wird (Rn. 31 des Urteils). Wie sich aus dem Urteil
in der Rs. BLC Baumarkt ergebe, konnten die Mitgliedstaaten allerdings auch eine andere Be-
rechnungsmethode anwenden, wenn die herangezogene Methode eine prézisere Bestimmung
des Pro-rata-Satzes des Vorsteuerabzugs als die Bestimmung anhand der erstgenannten Me-
thode (Umsatzschlissel) gewéhrleistet (Rn. 32 des Urteils). Die gewéhlte Aufteilungsmethode
musse jedoch nicht zwingend die genauestmdgliche sein (Rn. 33 des Urteils). Es obliege dem
vorlegenden Gericht, zu priufen, ob die Berechnung des Rechts auf VVorsteuerabzug unter An-
wendung des Flachenschlussels zu einem préziseren Ergebnis fiihren kann als die Berechnung
anhand des Umsatzschlissels (Rn. 34 des Urteils).
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Der BFH hat in seinem Urteil vom 10. August 2016 — X1 R 31/09, BStBI 11 2022 S. xxx, (Fol-
geurteil zum EuGH-Urteil C-332/14) entschieden, dass bei der Herstellung eines gemischt ge-
nutzten Gebéaudes fir den Vorsteuerabzug — im Gegensatz zu den Eingangsleistungen fir die
Nutzung, Erhaltung und Unterhaltung — nicht darauf abgestellt werden kénne, welche Aufwen-
dungen in bestimmte Teile des Gebaudes eingehen. Vielmehr komme es insoweit auf die pro-
zentualen Verwendungsverhaltnisse des gesamten Gebaudes an (Rn. 32, 34 und 38 des Urteils).
Hingegen konnten ErhaltungsmalRnahmen den verschiedenen Nutzungsanteilen verh&ltnisma-
Rig einfach unmittelbar zugeordnet werden (Rn. 40 des Urteils). Zudem schlief3t sich der
XI. Senat mit diesem Urteil der Auffassung des V. Senats aus den Urteilen V R 1/10 und
V R 2/10 an, dass der Flachenschlissel regelmélig eine prazisere Berechnung der abzugsfahi-
gen Vorsteuern ermdgliche als ein Umsatzschlissel (Rn. 44 ff des Urteils).

Aufbauend auf die vorgenannte Rechtsprechung hat der BFH im Urteil vom 26. April 2018 —
V R 23/16, BStBI 11 2022 S. xxx, fur den Fall einer Schulsporthalle entschieden, dass bei einer
zeitlich abwechselnden Nutzung desselben Gebaudes zu steuerfreien oder steuerpflichtigen
Zwecken eine Aufteilung nach den Nutzungszeiten zu einer praziseren wirtschaftlichen Zu-
rechnung als der (unternehmensbezogene oder objektbezogene) Umsatzschlissel fiihre (Rn. 22
des Urteils). Eine Vorsteueraufteilung anhand des objektbezogenen Flachenschliissels komme
nicht in Betracht, wenn es nicht um die gleichbleibende Nutzung verschiedener Funktionsbe-
reiche gehe, sondern um die zeitlich abwechselnde Nutzung derselben Gebdudeteile (Rn. 23
des Urteils).

SchlieBlich bestétigte der BFH mit Urteil vom 11. November 2020 — XI R 7/20, BStBI 11 2022
S. xxx, nochmals seine vorgenannte Rechtsprechung. Eine direkte Zuordnung von Eingangs-
leistungen zu den Ausgangsumsétzen betreffe ,insbesondere die Eingangsleistungen fir die
Nutzung, Erhaltung oder Unterhaltung des gemischt genutzten Geb&udes* (Rn. 14 f des Ur-
teils). Neben einer Bezugnahme auf die im Urteil XI R 31/09 genannten praktischen Probleme
fiihrt der BFH ergénzend an, dass dies auch gelte, da nicht ein bestimmter Gebédudeteil, sondern
ein bestimmter Prozentsatz des Gebaudes fiir steuerpflichtige bzw. steuerfreie Umséatze genutzt
werde (Rn. 16 des Urteils). Bestehen erhebliche Unterschiede in der Ausstattung der verschie-
denen Zwecken dienenden Raume, soweit es um Flachen innerhalb eines Geb&udes und auf
dessen Dach geht, oder wenn eine Aufteilung nach dem Flachenschlussel aus sonstigen Griin-
den nicht préaziser ist, seien die VVorsteuerbetrage nach einem (objektbezogenen) Umsatzschlus-
sel aufzuteilen (Rn. 17 des Urteils). Dies lasse dann auch im Ausnahmefall keine Anwendung
des Flachenschlissels aufgrund einer VVergleichsbetrachtung zu (Rn. 27 des Urteils). Aulerdem
miusse nicht der Steuerpflichtige beweisen, dass der Umsatzschlissel praziser ist als ein Fl&-
chenschlissel (Rn. 29 des Urteils).
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I1. Umsetzung der Rechtsprechung

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erorterungen mit den obersten Finanzbehorden der
Lander gilt fur die Aufteilung der VVorsteuer nach § 15 Absatz 4 UStG bei gemischt genutzten
Grundstlicken nach der genannten Rechtsprechung Folgendes:

1. Grundsatze

Im Fall von Eingangsleistungen fur die Nutzung, Erhaltung und Unterhaltung von gemischt
genutzten Gebduden sind die Leistungen nach den allgemeinen Grundsatzen zunéchst soweit
maoglich direkt den zum Vorsteuerabzug berechtigenden bzw. diesen ausschliefenden Aus-
gangsumsétzen zuzuordnen. Verbleibende Vorsteuerbetrage sind sachgerecht aufzuteilen. We-
gen dieses Verfahrens wird auf Abschnitt 15.17 Abs. 1 bis 4 UStAE hingewiesen. Fir danach
aufzuteilende Vorsteuerbetrage gelten die folgenden Ausfiihrungen entsprechend.

Wird ein Geb&ude durch einen Unternehmer angeschafft oder hergestellt und ist die Nutzung
dieses Geb&udes durch den Unternehmer sowohl fir vorsteuerunschadliche als auch fiir vor-
steuerschadliche Umsétze beabsichtigt, sind dagegen die gesamten auf die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Gebé&udes entfallenden VVorsteuerbetrége einheitlich in einen abziehba-
ren und in einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. Abweichend von Abschnitt 15.17 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 und 2 UStAE ist keine vorherige direkte Zuordnung von Eingangsleistungen zu
den Umsétzen, die zum Vorsteuerabzug berechtigen bzw. diesen ausschliel3en, durchzufiihren
(vgl. BFH-Urteile vom 10. August 2016 — XIR 31/09 und vom 11. November 2020 —
XIR 7/20, a. a. O.; siehe auch oben Rn. 7 und 9). Bei der Anschaffung eines Gebaudes, bei
dessen Verkauf eine Teiloption nach Abschnitt 9.1 Abs. 6 UStAE erfolgt ist, sind die daraus
resultierenden Vorsteuerbetrdge nur dem Gebdudeteil wirtschaftlich zuzuordnen, auf den sich
die Teiloption bezieht. Daher ist in diesen Fallen eine ggf. erforderliche Aufteilung der Vor-
steuerbetrage nach 8§ 15 Abs. 4 UStG nur nach der Verwendungsabsicht fur diesen Gebdudeteil
vorzunehmen.

Die Vorsteueraufteilung muss nach einem sachgerechten Aufteilungsschliissel erfolgen. Kom-
men neben dem Gesamtumsatzschlissel (gleichbedeutend zu gesamtumsatzbezogenen oder ge-
samtunternehmensbezogenen Umsatzschlissel) andere Aufteilungsschliissel in Betracht, ist ein
anderer Aufteilungsschliissel anzuwenden, wenn er ein praziseres Ergebnis liefert. In Betracht
kommen insbesondere ein (objektbezogener) Flachenschlussel (siehe unten Rn. 15 bis 18), ein
objektbezogener Umsatzschlissel (siehe unten Rn. 19 bis 23) oder ein Schliissel nach dem um-
bauten Raum (siehe unten Rn. 24). Weitere Aufteilungsschliissel konnen im Einzelfall sachge-
recht sein (zur Vorsteueraufteilung im Fall einer Schulsporthalle nach den Nutzungszeiten vgl.
BFH-Urteil vom 26. April 2018 — V R 23/16, a. a. O., oben Rn. 8).
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Kommen neben dem Gesamtumsatzschliissel mehrere andere prazisere Aufteilungsschlissel in
Betracht, ist nicht zwingend die préaziseste Methode anzuwenden (vgl. oben Rn. 6). Die Aus-
wahl der anzuwendenden préaziseren Methode obliegt in diesen Fallen dem Unternehmer; das
Finanzamt kann sie jedoch daraufhin tberprifen, ob sie sachgerecht ist.

2. Flachenschlissel

Grundsatzlich erfolgt die VVorsteueraufteilung nach dem Verhéltnis der Nutzflachen des Gebau-
des (objektbezogener Flachenschlissel), da dies regelmaRig die wirtschaftlich prazisere Auf-
teilungsmethode gegentiber dem Gesamtumsatzschlissel darstellt (vgl. oben Rn. 4, 5 und 7).
Dabei ist die Flachenberechnung nach den Gebdudeinnenflachen vorzunehmen, ohne dabei
z. B. AulRenstellplatze mit einzubeziehen (vgl. BFH-Urteil vom 27. Marz 2019 — V R 43/17,
n. v.). Der Unternehmer kann einen Flachenschliissel aber nur beanspruchen, wenn dieser sach-
gerecht ist (zu einer Spielhalle mit unterschiedlich genutzten Automaten vgl. BFH-Urteil vom
7. Juli 2011 - V R 36/10, BStBI 11 2012 S. 77, zu einer zeitlich abwechselnden Nutzung der-
selben Funktionsbereiche einer Schulsporthalle vgl. BFH-Urteil vom 26. April 2018, a. a. O.,
oben Rn. 8).

Fur die Flachenberechnung sind grundsétzlich die Grundflachen aller R&ume anzusetzen, un-
abhangig davon, ob es sich um Wohn- oder Gewerbeflachen handelt (Wohn- und Verkaufs-
raume, als Lagerflachen genutzte Keller oder Speicherrdume, Tiefgarage). Flachen, die zur Ver-
sorgung des Gebaudes verwendet oder nur gemeinsam genutzt werden (z. B. Technikrdume,
Treppenhaus, Fahrradabstellraume, Waschkichen), bleiben unberiicksichtigt. Ebenso sind von
vornherein nicht zum Ausbau vorgesehene Raume nicht in die Flachenberechnung mit einzu-
beziehen. Die Grundflachen sind auch bei Dachschrégen in vollem Umfang anzusetzen. Die
Flachen von Terrassen oder Balkonen zahlen zur Halfte zu der maRRgeblichen Grundflache.

Eine weitere anerkannte Methode zur Flachenberechnung (z. B. nach DIN 277 oder der Wohn-
flachenverordnung) kann auch fiir Zwecke der Vorsteueraufteilung angewandt werden, wenn
die gewdhlte Methode bereits fir andere (z. B. mietvertragliche) Zwecke angewandt wird, die
Flachenberechnung fur das gesamte Gebaude einheitlich erfolgt und das Ergebnis sachgerecht
ist.

Die Feststellungslast, dass der Flachenschliissel praziser als ein Umsatzschlissel ist, liegt zwar
beim Finanzamt (vgl. BFH-Urteil vom 11. November 2020 — XI R 7/20, a. a. O.; siehe auch
oben Rn. 9). Dies gilt jedoch nur, wenn dem Finanzamt alle flr eine entsprechende Beurteilung
erforderlichen Informationen vorliegen, insbesondere durch Erfullung der dem Unternehmer
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obliegenden Mitwirkungspflichten. Liegen nicht alle erforderlichen Informationen vor bzw.
lassen diese keine eindeutige Beurteilung zu, ist davon auszugehen, dass der Flachenschlissel
grundsatzlich die praziseren Ergebnisse liefert (vgl. oben Rn. 15).

3. Objektbezogener Umsatzschlissel

Ein objektbezogener Umsatzschlissel kommt nicht per se in Betracht, sondern nur unter den
vom BFH aufgestellten VVoraussetzungen (vgl. BFH-Urteile vom 7. Mai 2014 - VV R 1/10 und
vom 3. Juli 2014 - V R 2/10, a. a. O.; siehe auch oben Rn. 4 und 5).

Weicht danach die Ausstattung der unterschiedlich genutzten Rdume erheblich voneinander ab,
erfolgt grundsétzlich eine Aufteilung der Vorsteuerbetrage anhand des objektbezogenen Um-
satzschlussels. In solchen Fallen fuhrt eine Aufteilung nach dem Flachenschlissel nicht zu ei-
nem sachgerechten Ergebnis, der objektbezogene Umsatzschliissel kann aber die wirtschaftlich
prazisere Aufteilung gegenliber dem Gesamtumsatzschlussel erméglichen. Nur ausnahmsweise
kann in solchen Fallen eine Aufteilung nach dem Gesamtumsatzschliissel zur Anwendung kom-
men, ndmlich z. B. bei Verwaltungsgebauden, wenn diese den Umsatzen des gesamten Unter-
nehmens dienen.

Erhebliche Unterschiede in der Ausstattung kdnnen immer dann angenommen werden, wenn
sich die Dicke der Decken und Wande oder die Innenausstattung erheblich voneinander unter-
scheiden. Denn regelmaliig unterscheidet sich dann auch die Hohe des Bauaufwandes der ver-
schiedenen R&ume erheblich voneinander und auch die tatsachlich erzielbaren Mieteinnahmen
weichen ggf. erheblich voneinander ab. Ausstattungsunterschiede, die in der unterschiedlichen
Nutzung begriindet sind, denen aber im anderen Gebadudeteil ein &hnlicher Aufwand gegen-
Ubersteht, stellen fur sich alleine noch keine erheblichen Unterschiede dar. Daher liegen z. B.
keine erheblichen Unterschiede vor alleine

e Dei einer unterschiedlichen Anzahl und Art von Strom- oder Wasseranschlissen fir pri-
vate und gewerbliche Mieter oder

¢ Dbei Einbau deckenhoher Ganzglastiirelemente nur im gewerblich genutzten Geb&udeteil
und normaler Fenster im Wohnbereich (bei vergleichbarer Funktion der eingebauten
Gegensténde entsteht kein deutlich unterschiedlicher Bauaufwand fir die unterschied-
lichen Gebdudeteile).
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Erheblich sind Unterschiede erst, wenn sie Uber die bloRRe unterschiedliche Nutzung hinaus zu
einem deutlich unterschiedlichen Bauaufwand flr nur einen Geb&udeteil flihren, dem im ande-
ren Gebaudeteil kein entsprechender, funktions- und wertédhnlicher Aufwand gegenibersteht.
Ein erheblicher Unterschied liegt beispielsweise vor

e wenn die einen Raume luxurids, die anderen aber schlicht ausgebaut sind,

e wenn nur fir einen Geb&udeteil ein besonderer, aufwandiger Herstellungsaufwand an-
fallt (z. B. traglastverstarkte Boden fir bestimmte gewerbliche Nutzungen, derselben
Funktion steht hier ein deutlich unterschiedlicher Bauaufwand gegeniiber),

e Dbeim Einbau eines Schwimmbades, das nur durch die Mieter des Wohnbereichs genutzt
wird (keine vergleichbare Funktion im anderen Gebdudeteil und dadurch bedingt ein
deutlich unterschiedlicher Bauaufwand; das BFH-Urteil vom 20. Juli 1988 — X R 8/80
ist insoweit nicht mehr anzuwenden) oder

e Dbei der erheblich unterschiedlichen Nutzung von Flachen innerhalb eines Gebaudes und
Nutzflachen auf dessen Dach (fur den Fall der Errichtung eines Holzschuppens bzw.
der Neueindeckung eines Scheunendachs allein zum Betrieb einer Photovoltaikanlage
vgl. BFH-Urteile vom 19.Juli 2011 - XIR29/09, BStBI Il 2012 S. 430, und
X1 R 29/10, BStBI 11 2012 S. 564).

Die Kosten einer zur Erzielung von Einnahmen genutzten Photovoltaikanlage stellen unter den
Voraussetzungen von Abschnitt 15.17 Abs. 6 UStAE Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
des Gebadudes dar. Wenn sie das Geb&dude jedoch nicht erheblich préagt (z. B. Installation einer
Aufdach-Photovoltaikanlage auf einem mit nicht nur geringem Aufwand errichteten Gebaude),
stellt sie alleine noch keinen erheblichen Unterschied i. S. v. Rn. 21 flr das gesamte Gebaude
dar. Damit das Ergebnis der Vorsteueraufteilung in diesem Fall die malRgeblichen Verwen-
dungsverhéltnisse des gesamten Gebdudes zutreffend abbildet, ist im Regelfall eine zweistu-
fige, jeweils sachgerechte Vorsteueraufteilung vorzunehmen (Stufe 1: Anteil PV-Anlage,
Stufe 2: restliches Geb&ude). Regelmélig wird fur die Stufe 1 ein objektbezogener Umsatz-
schlissel zur Ermittlung des Anteils fur die Dachflachennutzung sachgerecht sein. Die danach
auf das restliche Geb&ude entfallenden Vorsteuerbetrage sind in der Stufe 2 nach einer ggf.
auch abweichenden sachgerechten Methode aufzuteilen, z. B. unter den VVoraussetzungen der
Rn. 15 bis 18 nach einem Fl&chenschliissel oder der Rn. 24 nach dem umbauten Raum.

4. Umbauter Raum

Bestehen erhebliche Abweichungen in der Geschosshohe, kann die Vorsteueraufteilung an-
stelle des Gesamtumsatzschliissels nach dem umbauten Raum in Betracht kommen, wenn eine
solche Aufteilung in diesen Fallen eine prazisere wirtschaftliche Zurechnung der Vorsteuerbe-
trage ermdglicht. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn Geb&udeteile mit unterschiedlichen
Geschosshohen, aber ansonsten ohne erhebliche Unterschiede in der Ausstattung (vgl. oben
Rn. 21) zu beurteilen sind.





Seite 9

25

26

5. Zuordnung

Die vorstehenden Grundsatze sind hinsichtlich der Zuordnung eines gemischt genutzten Grund-
stiicks zum Unternehmen entsprechend anzuwenden, beispielsweise zur Feststellung der unter-
nehmerischen Mindestnutzung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG. Wegen der Einzelheiten wird auf
Abschnitt 15.2¢c Abs. 8 UStAE hingewiesen.

I11. Anderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erdrterungen mit den obersten Finanzbehorden der
Lander wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBI |
S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 1. September 2022 - 1lIC2 -
S 7316/19/10002 :001 (2022/0853290), BStBI | S. 1399, ge&ndert worden ist, wie folgt gean-
dert:

1. Abschnitt 15.2c wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 7 wird das Beispiel wie folgt gefasst:

,Beispiel:

'Unternehmer U hat in seinem Einfamilienhaus ein Arbeitszimmer mit einer
Nutzflache von 12 % der Gesamtnutzflache, das er zu 50 % fur seine
unternehmerischen  Zwecke verwendet. 2Die  Nutzungseinheiten sind
vergleichbar ausgestattet, es kommt nur eine Aufteilung nach dem
objektbezogenen Flachenschlussel in Betracht (vgl. Abschnitt 15.17 Abs. 7).

3Bezogen auf das gesamte Gebdude betrégt die unternehmerische Nutzung nur 6 %
(50 % von 12 %). “Eine Zuordnung des Gebdudes zum Unternehmen ist nach § 15
Abs. 1 Satz 2 UStG nicht moglich (Zuordnungsverbot).”

b) Absatz 8 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 3 wird gestrichen.

bb) Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 3 und wie folgt gefasst:

»>Sachgerechter Aufteilungsmalstab ist in der Regel das Verhaltnis der
Nutzflachen (vgl. Abschnitt 15.17 Abs. 7).

cc) Die bisherigen Satze 5 bis 8 werden die neuen Séatze 4 bis 7.
c) Absatz 9 Nummer 2 Beispiel 1 wird wie folgt geandert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefiigt:
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d)

»-Die Nutzungseinheiten sind vergleichbar ausgestattet, es kommt nur eine
Aufteilung nach dem objektbezogenen Flachenschlissel in Betracht (vgl.
Abschnitt 15.17 Abs. 7).

bb) Die bisherigen Sétze 2 und 3 werden die neuen Satze 3 und 4.
cc) Satz 4 Buchstabe e wird wie folgt geéndert:

aaa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefgt:

,-Die Ausstattung von Archiv und Fitnessraum und der jeweilige
Bauaufwand weichen nicht erheblich voneinander ab.*

bbb) Die bisherigen Sétze 3 bis 5 werden die neuen Séatze 4 bis 6.

ccc) Der bisherige Satz 6 wird neuer Satz 7 und wie folgt gefasst:

. FOr die Aufteilung ist der Flachenschlussel des Dachgeschosses
mafigebend, weil die Ausstattung der unterschiedlich genutzten Raume
nicht erheblich voneinander abweicht.*

ddd) Der bisherige Satz 7 wird neuer Satz 8.

Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

,»(10) Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke und Betriebsvorrichtungen gelten
unabhangig davon, ob es sich um einen wesentlichen Bestandteil des Geb&udes handelt
(8 94 BGB), als umsatzsteuerrechtlich eigenstandige Zuordnungsobjekte, soweit sie
nicht gemal Abschnitt 15.17 Abs. 6 Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
gesamten Gebaudes darstellen.”

Absatz 11 Beispiel Satz 3 wird wie folgt gefasst:

»-Das Zimmer entspricht 5% der Gesamtflache des Einfamilienhauses, das nach
einem Flachenschlussel zu beurteilen ist.”

Abschnitt 15.6a wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

.2Hiervon unberiihrt bleiben Gegenstiande, die umsatzsteuerrechtlich selbstandige
Zuordnungsobjekte im Sinne des 815 Abs.1 UStG darstellen (z.B.
Photovoltaikanlage und  Blockheizkraftwerk), soweit sie nicht gemaR
Abschnitt 15.17 Abs. 6 Anschaffungs- oder Herstellungskosten des gesamten
Gebaudes darstellen.*
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b)

Absatz 7 wird wie folgt geéndert:
aa) Beispiel 1 wird wie folgt gedndert:
aaa) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingeflgt:

~'Da die Ausstattung der unterschiedlich genutzten Raume nicht
erheblich voneinander abweicht, hat U richtigerweise eine Aufteilung
nach dem Flachenschlissel vorgenommen.*

bbb) Die bisherigen Satze 4 bis 11 werden die neuen Satze 5 bis 12.
bb) Beispiel 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

L2U nutzt das Gebaude ab Fertigstellung planungsgemaﬁ zu 40 % fur seine
vorsteuerunschadlichen Ausgangsumsétze und zu 60 % fur private Wohnzwecke,
die Ausstattung der beiden Nutzungseinheiten weicht nicht erheblich
voneinander ab.”

Abschnitt 15.16 Abs. 2 Satz 7 wird wie folgt gefasst:

' Im Fall der Anschaffung oder Herstellung eines Gebaudes sind abweichend hiervon die
Aufwendungen stets einheitlich aufzuteilen, vgl. Abschnitt 15.17 Abs. 5 bis 8.

Abschnitt 15.17 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefiigt:

,“Dies ist in dem Sinne zu verstehen, dass keine andere Methode eine
prazisere Ermittlung der abziehbaren Vorsteuern gewahrleisten darf (vgl.
BFH-Urteile vom 10.08.2016 — XI R 31/09, BStBI Il 2022 S. xxx, und vom
11.11.2020 — X1 R 7/20, BStBI 11 2022 S. xxx).*

bb) Die bisherigen Sétze 4 und 5 werden die neuen Satze 5 und 6.
Absatz 4 wird wie folgt geéndert:
aa) Der bisherige Inhalt wird neuer Satz 1.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefugt:
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c)

d)

,,2Dagegen besteht keine Bindung an die Wahl des Aufteilungsverfahrens,
wenn dieses nicht sachgerecht war (vgl. BFH-Urteil vom 11.11.2020 —
X1 R 7/20, BStBI 11 2022 S. xxx).*

Absatz 5 wird wie folgt geéndert:

aa) Séatze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

,-Vorsteuerbetrage, die entweder das Gebaude selbst oder aber dessen
Erhaltung, Nutzuni;] oder Gebrauch betreffen, sind danach jeweils gesondert zu
beurteilen. *Handelt es sich um Aufwendungen fiir das Gebaude selbst (aus der
Anschaffung oder Herstellung), kommt nur eine einheitliche Aufteilung der
gesamten auf den einheitlichen Gegenstand entfallenden Vorsteuerbetréage nach
einem sach?erechten Aufteilungsmalstab (8§ 15 Abs. 4 UStG) in Betracht (vgl.
BFH-Urteil vom 10.08.2016 — XI R 31/09, BStBI 11 2022 S. xxx).“

bb) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

.>Selbst wenn Herstellungskosten eines Gebaudes aus einer Vielzahl von
einzelnen Leistungsbeziigen bestehen konnen, die flr sich betrachtet einzelnen
Gebdudeteilen zugeordnet werden oder auf mehrere unterschiedliche Nutzungen
aufgeteilt werden konnten, muss einerseits zwischen der Verwendung des
Gebaudes selbst und andererseits der Verwendung von Gegenstdnden und
Dienstleistungen zur Erhaltung oder zum Gebrauch dieses Gebaudes
unterschieden werden.*

cc) In Satz 6 wird folgender Klammerzusatz angefugt:

,(vgl. BEH-Urteil vom 11.11.2020 — X1 R 7/20, BStBI 11 2022 S. xxx)*.

Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

f(} 'Wird ein Gebaude durch einen Unternehmer angeschafft oder hergestellt und
soll dieses Gebaude sowohl flr vorsteuerunschédliche als auch fur vorsteuerschadliche
Ausgangsumsatze verwendet werden, sind die gesamten auf die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Gebaudes entfallenden Vorsteuerbetrage nach § 15 Abs. 4
UStG aufzuteilen. ?Fir die Zurechnung dieser \Vorsteuerbetrage ist die ,prozentuale*
Aufteilung der Verwendung des gesamten Gebaudes zu vorsteuerunschadlichen bzw.
vorsteuerschadlichen Umsatzen ma%gebend (vgl. BFH-Urteile vom 28.09.2006 —
V R 43/03, BStBI 11 2007 S. 417 und vom 11.11.2020 — X1 R 7/20, BStBI 11 2022
S. xxx). *Abweichend von Abschnitt 15.17 Abs. 1 Satz2 Nr.1 und 2 ist keine
vorherige direkte Zuordnung von Eingangsleistungen zu den Umsatzen, die zum
Vorsteuerabzug berechtigen bzw. diesen ausschlie3en, durchzuftihren (vgl. BFH-
Urteile vom 10.08.2016 — X1 R 31/09, BStBI 11 2022 S. xxx, und vom 11.11.2020 —
X1 R 7/20, BStBI 11 2022 S. xxx). “Daraus folgt eine Ermittlunﬂ der nicht abziehbaren
Vorsteuerbetrage nach § 15 Abs. 4 UStG im Wege einer sachgerechten Schétzung.
5Als sachgerechter AufteilungsmaRstab konnen bei Gebauden in der Regel vorrangig
folgende Aufteilungsschlissel in Betracht kommen, wenn sie praziser als das
Verhaltnis der Gesamtumsatze des Unternehmers (Gesamtumsatzschlissel) sind
(siehe hierzu auch BMF-Schreiben vom 20.10.2022, BStBI | S. xxX):
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1. 'Flachenschlissel: Eine Aufteilung nach dem Verhdltnis der Nutzflachen

(ob#'ektbezogener Flachenschlissel) stellt gegenlber einer umsatzbezogenen
Aufteilung (Umsatzschlissel) regelmalig eine préazisere Bestimmung des
Aufteilungsschlissels dar (vgl. BFH-Urteile vom 12.03.1992 - V R 70/87,
BStBI Il S. 755, vom 07.05.2014 — V R 1/10, BStBI 11 2022 S. xxx, und vom
03.07.2014 - V R 2/10, BStBI Il 2022 S. xxx). ?Bei einer Aufteilung nach dem
objektbezogenen Flachenschlussel sind die tatsachlichen Nutzflachen des
Gebéaudes zugrunde zu legen. 2Dabei ist die Flachenberechnung nach den
Gebaudeinnenflachen vorzunehmen, ohne z.B. Aullenstellplatze mit
einzubeziehen (vgl. BFH-Urteil vom 27.03.2019 - V R 43/17, n. v.). “Flachen,
die zur Versorgung des Gebaudes verwendet oder nur gemeinsam genutzt
werden (z.B.  Technikraume, Trepgenhaus, Fahrradabstellraume,
Waschkuichen), bleiben unberticksichtigt. *°Die Grundflachen sind auch beli
Dachschragen in vollem Umfang anzusetzen. ®Die Flachen von Terrassen oder
Balkonen zahlen zur Halfte zu der maRRgeblichen Grundflache. 'Eine weitere
anerkannte Methode zur Flachenberechnung (z. B. nach DIN 277 oder der
Wohnflachenverordnung) kann auch fur Zwecke der Vorsteueraufteilung
angewandt werden, wenn die gewdahlte Methode bereits fiir andere (z. B.
mietvertragliche) Zwecke angewandt wird, die Flachenberechnung fir das
gesamte Gebaude einheitlich erfolgt und das Ergebnis sachgerecht ist. 8Der
Unternehmer kann eine flachenbezogene Vorsteueraufteilung aber nur dann
beanspruchen, wenn diese sachgerecht ist (vgl. BFH-Urteile vom 07.07.2011 —
V R 36/10, BStBI 11 2012 S. 77, und vom 05.09.2013 — XI R 4/10, BStBI 11 2014
S.95, zum Fall einer Spielhalle mit Spielgeraten, die teilweise
umsatzsteuerpflichtigen und teilweise umsatzsteuerfreien Zwecken dienen).

. 1Objektbezogener Umsatzschlussel: Weicht die Ausstattung der unterschiedlich

genutzten Rdume erheblich voneinander ab (z. B. wegen der Dicke der Wande
und Decken oder in Bezug auf eine teils besonders aufwéandige und teils nur
einfache Innenausstattung, siehe hierzu BMF-Schreiben vom 20.10.2022,
BStBI I, a. a. O.) mit der Folge, dass auch die Hohe des Bauaufwandes und ggf.
auch die tatsachlich erzielbaren Mieteinnahmen sich wesentlich voneinander
unterscheiden, ist es dagegen grundséatzlich erforderlich, die Aufteilung der
Vorsteuerbetrage anhand —des  objektbezogenen  Umsatzschlussels
vorzunehmen, da dies dann die wirtschaftlich prazisere Aufteilung ermdglicht
(vgl. BFH-Urteile vom 07.05.2014 — V R 1/10, a. a. O., und vom 03.07.2014 —
VR 2/10, a.a.0.). ?Hier ist ein gegenstandsbezogener, das konkrete
Wirtschaftsgut betreffender Umsatzschltssel gegentiber einer Aufteilung nach
einem Gesamtumsatzschlussel genauer, wenn (wie z. B. in Vermietungstéllen)
durch die Nutzung des Objekts ein direkter und unmittelbarer
Zusammenhang zu den Ausgangsumsatzen besteht. 3Die Vorsteueraufteilung
erfolgt bei erheblichen Ausstattungsunterschieden - mangels einer anderen
praziseren Zurechnung - nur dann nach dem Gesamtumsatzschlissel, wenn
das Objekt (z.B. ein Verwaltungsgebdude) zur Ausfihrung der
Gesamtumséatze des Unternehmens dient (vgl. BFH-Urteil vom 07.05.2014 —
V R 1/10,a.a. 0.).

. 'Umbauter Raum: Bestehen erhebliche Abweichungen in der Geschosshohe,

kann die Vorsteueraufteilung anstelle eines Umsatzschlussels nach dem
umbauten Raum in Betracht kommen, wenn eine solche Aufteilung in diesen
Fallen eine prazisere wirtschaftliche Zurechnung der Vorsteuerbetrage
ermdglicht. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn Gebaudeteile mit
unterschiedlichen Geschosshdéhen, aber ansonsten ohne erhebliche
Unterschiede in der Ausstattung zu beurteilen sind.

. \Weitere Aufteilungsschltssel: Beim Erwerb, nicht jedoch bei der Herstellung

von Gebauden kommt auch eine Vorsteueraufteilung nach dem Verhaltnis der
Ertragswerte zur Verkehrswertermittlung in Betracht (vgl. BFH-Urteile vom
05.02.1998 — V R 101/96, BStBI Il S. 492, und vom 12.03.1998 - V R 50/97,
BStBI Il S. 525). 2Bei zeitlich abwechselnder Nutzung derselben Flachen kann
eine Aufteilung nach Nutzungszeiten erforderlich sein (vgl. BFH-Urteil vom
26.04.2018 - V R 23/16, BStBI 11 2022 S. xxx).
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Die Ermittlung des nicht abziehbaren Teils der Vorsteuerbetrage nach dem
Gesamtumsatzschlissel (Verhéltnis der vorsteuerschadlichen Umsdtze zu den
vorsteuerunschéadlichen Umséatzen des gesamten Unternehmens) ist nach § 15 Abs. 4
Satz 3 UStG nur zulassig, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung méglich ist.
"Nicht zulassig ist eine Zurechnung der Aufwendungen zu bestimmten Gebaudeteilen
nach einer rdumlichen (sog. ,,geografischen”, vgl. BFH-Urteil vom 10.08.2016 —
XI R 31/09, BStBI 11 2022 S. xxx) Anbindung oder nach einem Investitionsschliissel
(vgl. BFH-Urteil vom 18.11.2004 — V R 16/03, BStBI 11 2005 S. 503).

Beispiel 1:

U errichtet ein Wohn- und Geschéaftshaus, dessen Nutzungseinheiten sich
hinsichtlich der Ausstattung nicht erheblich voneinander unterscheiden. 2Er
beabsichtigt, die Flache des Hauses zu jeweils 50 % vorsteuerunschadlich bzw.
vorsteuerschadlich zu vermieten. 3Aus der Erstellung des FuRbodenbelags
entstethen U Aufwendungen von insgesamt 100.000€ zzgl. 19.000 €
Umsatzsteuer.

“Es handelt sich um Aufwendungen fiir die (Neu-)Herstellung des Gebaudes
(,urspringliche*  Herstellungskosten). °Eine Zuordnung, in welchem
Gebaudeteil der FuRboden verlegt worden ist, ist nicht vorzunehmen. 8U ist
unter den weiteren Voraussetzungen des 8§15 UStG berechtigt, den
Vorsteuerabzug aus den Aufwendungen fir den FuBbodenbelag zu 50 %
(= 9.500 €) geltend zu machen.

8Entsprechend ist bei nachtraglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu
verfahren. °MaRgeblich fiir die Vorsteueraufteilung ist in diesem Fall die beabsichtigte
Verwendung des Gegenstands, der durch die nachtraglichen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten entsteht.

Beispiel 2:

U errichtet ein Gebiude, bestehend aus einer vorsteuerunschadlich gewerblich
genutzten (EG; Nutzflachenanteil 50 %) und einer vorsteuerschadlich zu
Wohnzwecken vermieteten Einheit (1. OG; Nutzflachenanteil 50 %), dessen
Nutzungseinheiten sich hinsichtlich der Ausstattung nicht erheblich
voneinander unterscheiden. ?Das Dachgeschoss ist noch nicht ausgebaut. U
ordnet das Gebdude vollstandig seinem Unternehmen zu.

“Ein Jahr nach Errichtung des Gebiudes baut U das Dachgeschoss aus. °Es
entstehen dabei drei separat zugangliche, gleich ausgestattete und gleich grof3e
Einheiten, von denen eine als Wohnung und zwei als Buroteil genutzt werden
(sollen). ®Die Wohnung wird umsatzsteuerfrei und die Biiroteile werden
umsatzsteuerpflichtig vermietet. ’Gleichzeitig lasst U das Treppenhaus zum
Dachgeschoss erweitern.

8Des Weiteren lasst U eine Alarmanla%e installieren, die das gesamte Geb&ude
sichert. °Zudem lasst U einen Aufzug anbauen, mit demg’lede Etage erreicht werden
kann. °Mit dem Zugewinn an~ Nutzfliche erhoht sich ™ der Anteil der
vorsteuerunschédlich genutzten zum vorsteuerschadlich genutzten Teil an der
Gesamtflache des ausgebauten Gebaudes von 50 % auf 60 %. 'Das neu
ausgebaute Gebéaude ist vollstandig dem Unternehmen des U zugeordnet.

Die Aufwendungen fur den Ausbau des Dachgeschosses, die Erweiterung des
Treppenhauses, den Einbau der Alarmanlage und den Einbau des Aufzugs sind
jewells (nachtragliche) Herstellungskosten.

3Der Ausbau des Dachgeschosses ist eine eigenstandig genutzte Erweiterung des
bestehenden  Gebadudes  (Altflachen) und ist damit eigenstdndiges
Aufteilun%sobjekt. “Entsprechend der vorsteuerunschadlichen Verwendung des
Dbac_h gsc osses in Hohe von 2/3 sind die Vorsteuern aus dem Dachausbau zu 2/3
abziehbar.
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®Dje  Aufwendungen fiir die Erweiterung des Treppenhauses sind dem
Dachgeschoss zuzuordnen, da sie ausschlieBlich durch den Ausbau des
Dachgeschosses verursacht sind. ®Die Vorsteuern sind daher nach den
Nutzungsverhéltnissen des Dachgeschosses aufzuteilen.

"Die Aufwendungen fiir den Einbau der Alarmanlage sind dem gesamten Gebaude
in seinen neuen Nutzungsverhéltnissen zuzuordnen, da sie das gesamte Gebéaude
sichert. '8Folglich sind die Vorsteuern zu 60 % abziehbar.

¥Die Aufwendungen fiir den Einbau des Aufzugs sind dem gesamten Gebaude mit
seinen neuen Nutzungsverhaltnissen und nicht ausschlieBlich dem Dachgeschoss
zuzuordnen, da mit dem Aufzug jede Etage erreicht werden kann. 2°Die Vorsteuern
sind daher zu 60 % abziehbar.

?IDie  jeweiligen (nachtraglichen) Herstellungskosten stellen  gesonderte
Berichtigungsobjekte im Sinne von § 15a Abs. 6 UStG dar.”

e) Absatz 8 wird wie folgt geéndert:

aa)

bb)

cc)

In Satz 1 wird folgender Klammerzusatz angefugt:
»(vgl. BFH-Urteil vom 10.08.2016 — X1 R 31/09, BStBI 11 2022 S. xxx)“.

Beispiel 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»-U besitzt ein Wohn- und Geschéftshaus, dessen Nutzungseinheiten sich
hinsichtlich der Ausstattung nicht erheblich voneinander unterscheiden und
dessen Fla'ﬁ:he er zu jeweils 50 % vorsteuerunschadlich bzw. vorsteuerschadlich
vermietet hat.”

Beispiel 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.U lasst an seinem Wohn- und Geschéaftshaus, dessen Nutzungseinheiten sich
hinsichtlich der Ausstattung nicht erheblich voneinander unterscheiden und
dessen Flache er zu jeweils 50 % vorsteuerunschadlich bzw. vorsteuerschadlich
vermietet, die Fassade neu anstreichen.*

6. Abschnitt 15a.2 Abs. 2 Satz 3 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

2. wenn sich eine Rechtsdnderung nach dem Leistungsbezug auf die Beurteilung des
Vorsteuerabzugs auswirkt, z. B. bei We%fall oder Einflihrung einer den

Vorsteuerabzug ausschlieRenden Steuer

VR

uerbefreiung (vgl. BFH-Urteil vom 14.05.1992 —
79/87, BStBI 11 S. 983) oder bei gesetzlichen Neuregelungen zur

Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG (vgl. BFH-Urteile vom 22.08.2013 —
\S/ R 15)9/09, BStBI 11 2022 S. xxx, und vom 10.08.2016 — XI R 31/09, BStBI 11 2022
. XXX),"“

IV. Anwendungsregelungen

Die Grundsétze dieses Schreibens sind in allen offenen Féallen anzuwenden.
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Es wird nicht beanstandet, wenn Unternehmer vor der Ver6ffentlichung dieses Schreibens zu-
lassigerweise eine direkte Zuordnung von Vorsteuerbetrdgen nach Abschnitt 15.17 Abs. 7
Satze 6 und 7 UStAE in der bisherigen Fassung vorgenommen haben.

Es wird weiter nicht beanstandet, wenn sich ein Unternehmer vor der Veroffentlichung dieses
Schreibens auf die Regelungen in der bisherigen Fassung der Abschnitte 15.2c Abs. 10
und 15.6a Abs. 3 UStAE berufen hat.

Das BMF-Schreiben vom 30. September 2008, BStBI 1 2008 S. 896, wird aufgehoben.

Schlussbestimmungen

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil | veréffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giltig.
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BFH Bundesfinanzhof ®
Urteil vom 01. September 2022, IVR 13/20

Zum Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht eines gewerblichen Grundstiickshandlers
ECLI:DE:BFH:2022:U.010922.IVR13.20.0

BFH IV. Senat

GewStG & 35b, GewStG & 10a, GewStG & 2 Abs 1, EStG & 15 Abs 3 Nr 2, GewStG VZ 2012

vorgehend Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, 23. Mai 2019, Az: 1 K 462/15

Leitsatze

1. Uber das Merkmal des Beginns der sachlichen Gewerbesteuerpflicht ist selbstindig im Verlustfeststellungsverfahren
gemaf’ & 10a GewStG zu entscheiden.

2. Die sachliche Gewerbesteuerpflicht eines gewerblichen Grundstlickshandlers beginnt friihestens mit dem Abschluss
eines (wirksamen) Kaufvertrags Uber eine erste Immobilie, denn erst hierdurch wird er in die Lage versetzt, seine Leistung
am Markt anzubieten.

Tenor

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts des Landes Sachsen-Anhalt vom 23.05.2019 - 1 K
462/15 aufgehoben.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Tatbestand

1 Streitig ist, ob flr die Klagerin und Revisionsbeklagte (Klagerin) bereits im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011
bis 31.05.2012) eine sachliche Gewerbesteuerpflicht bestand, so dass von ihr getatigte Aufwendungen zu einem
gemaf® § 10a des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) vortragsfahigen Gewerbeverlust fihren.

2 Die Klagerin ist eine mit Vertrag vom xx.01.2011 gegriindete KG, deren Gesellschaftszweck der Erwerb, die
Verwaltung und die VeraufRerung von Immobilien, Grundstlicken und grundstlicksgleichen Rechten im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung (8§ 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags) ist. Ihr sind auch Rechtsgeschafte und
Rechtshandlungen gestattet, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fordern
(8 2 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags). Personlich haftende Gesellschafterin der Klagerin ist die XY AG, die auch zur
Geschaftsfuihrung und Vertretung der Kldgerin berechtigt und verpflichtet ist (§ 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags).
Das Geschaftsjahr der Klagerin beginnt am 01.06. eines Jahres und endet am 31.05. des Folgejahres.

3 Im Gesellschaftsvertrag ist vorgesehen, dass die Klagerin zur Finanzierung des Gesellschaftszwecks nach MaRgabe
ihrer Genussrechtsbedingungen Genussrechtskapital in Hohe von zuletzt ... Mio. € und darlber hinaus Fremdkapital
aufnimmt (8 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags).
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Mit notariellem Kaufvertrag vom xx.06.2012 erwarb die Klagerin mit Mehrfamilienhdusern bebaute Grundstticke.
Den Grundstuickserwerb hatte sie im Wirtschaftsjahr 2011/2012 vorbereitet. Im Mdrz 2012 hatte das beauftragte
Maklerblro Immobilien-Exposés zur Verfligung gestellt, am xx.04.2012 fand eine Besichtigung der Grundstlicke statt
und am xx.05.2012 war der Klagerin der Notarvertragsentwurf tibersandt worden.

Die Klagerin verauferte die Grundstlicke im ersten Halbjahr 2014. Im Jahr 2014 schloss sie ebenfalls die Sanierung
einer weiteren Immobilie mit der VerauRerung von neun Eigentumswohnungen ab. Die Klagerin stellte sich hierzu
nach den Feststellungen des Finanzgerichts (FG) in Pressemitteilungen u.a. vom xx.xx.2013 und vom xx.xx.2014 als
eine Beteiligungsgesellschaft dar, die Anlegern die Beteiligung an Immobiliengeschaften ermaglicht. Sie investiere
in den guinstigen Ankauf von Bestandsimmobilien und deren anschlieRende Vermietung, die Weiterentwicklung von
unterbewerteten Immobilien sowie den Verkauf von Projekten.

Am 18.07.2013 reichte die Kldagerin die Gewerbesteuererklarung fir das Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis
31.05.2012) ein, in der sie einen --der Hohe nach unstreitigen-- Gewinn aus Gewerbebetrieb in Hohe

von ./. 1.032.655 € erklarte. Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31.05.2012 beschrankte sich die
Geschaftstatigkeit der Klagerin auf die Emission von Genussrechten, von denen bis zum 31.05.2012 circa ... Mio. €
eingezahlt waren. Hieraus resultierten Druck- und Prospektkosten, Aufwendungen fiir Genussrechtsemissionen und
Projektaufbereitung, Verkaufsprovisionen und Vertriebskosten in Hohe von circa 1,8 Mio. €. In ihrer Gewinn- und
Verlustrechnung wies die Klagerin neben sonstigen betrieblichen Ertrdgen in Hohe von 2.749 € lediglich Zinsertrage
in Hohe von insgesamt 2.964 € fir Darlehensgewahrungen an die ZK in Hohe von 552,59 € und an die OR in Hohe
von 1.252,89 € aus. Der Restbetrag in Hohe von 1.158,52 € betraf Zinsen auf Guthaben.

Den Antrag auf Feststellung des vortragsfahigen Fehlbetrags gemaf} § 10a GewStG auf den 31.12.2012 lehnte der
Beklagte und Revisionsklager (Finanzamt --FA--) mit Bescheid vom 09.12.2013 ab. Zur Begriindung wies das FA im
Wesentlichen darauf hin, dass blofie Vorbereitungshandlungen --im konkreten Fall Akquisitionstdtigkeiten-- die
Gewerbesteuerpflicht noch nicht begriindeten. Die Klagerin musse sich mit einer eigenen wirtschaftlichen Tatigkeit
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligen. Dazu msse sie Grundstuicke besitzen und bewerben. Da sie erst
mit Vertrag vom xx.06.2012 ein Grundstuick erworben habe, kénne erst ab dem Wirtschaftsjahr 2012/2013
(01.06.2012 bis 31.05.2013) ein Gewerbebetrieb bestehen.

Der nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage gab das FG mit Urteil vom 23.05.2019 - 1 K 462/15
statt. Die Klagerin habe im Wirtschaftsjahr 2011/2012 mit der Beauftragung des Maklerbiros im Marz 2012, der
Besichtigung der Grundstlicke im April 2012, den Kaufvertragsverhandlungen und der Beauftragung des Notars zur
Fertigung des Grundstilickskaufvertragsentwurfs im Mai 2012 Tatigkeiten unternommen, die objektiv erkennbar auf
die Vorbereitung der Grundstlicksgeschafte gerichtet gewesen seien. Sie sei daher bereits im Wirtschaftsjahr
2011/2012 gewerbesteuerpflichtig gewesen.

Die hiergegen gerichtete Revision begriindet das FA mit der Verletzung von § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG. Gegenstand
des Betriebs der Klagerin sei der Erwerb, die Verwaltung und die Verdufierung von Grundstiicken. Mit diesem
Unternehmensgegenstand konne sie sich nicht vor dem Erwerb mindestens eines Grundstticks, fur den der Abschluss
eines notariellen Kaufvertrags erforderlich sei, am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligen. Denn vor diesem
Zeitpunkt sei sie nicht in der Lage, ihre Leistungen am Markt anzubieten und gewerbliche Einnahmen zu erzielen.

Dartiber hinaus sei das angefochtene Urteil auch bei Zugrundelegung der Rechtsauffassung des FG zum Beginn der
sachlichen Gewerbesteuerpflicht rechtsfehlerhaft. Denn nach der hochstrichterlichen Rechtsprechung misse im
Erhebungszeitraum des Beginns des Gewerbebetriebs zur Ermittlung des Gewerbeertrags der nach den
einkommensteuerrechtlichen Grundsatzen ermittelte Gewinn um die vor Eintritt der sachlichen Gewerbesteuerpflicht
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verursachten Einnahmen und Ausgaben korrigiert werden. Dies sei nicht geschehen. Das FG habe weder den genauen
Zeitpunkt des Beginns der Gewerbesteuerpflicht bestimmt noch die Ausgaben ermittelt, die vor Eintritt der
sachlichen Gewerbesteuerpflicht verursacht worden seien.

Das FA beantragt,
das Urteil des FG des Landes Sachsen-Anhalt vom 23.05.2019 - 1 K 462/15 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klagerin beantragt,
die Revision als unbegriindet zurtickzuweisen.

Sie halt das FG-Urteil fur zutreffend. Der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) sei zu entnehmen, dass bei
Unternehmen, deren Tatigkeit auf die VerauRerung von Waren gerichtet sei, bereits der gesamte Herstellungsprozess
zum Gegenstand des gewerblichen Betriebs gehdre. Fur Handelsunternehmen, die die spater zu veraufRernde Ware
einkaufen, konne nichts anderes gelten. Bei diesen gehdre der gesamte Einkaufsprozess zum Gegenstand des
Gewerbebetriebs. Die sachliche Gewerbesteuerpflicht entstehe daher bereits in dem Zeitpunkt, in dem der Handler
mit Einkaufsaktivitdten beginne. Dies sei beim gewerblichen Grundstiickshandler anzunehmen, wenn er sich mit
Immobilienmaklern oder Grundstiickseigentiimern zwecks Grundstiickserwerbs in Verbindung setze, Objektdaten
austausche, Objektbesichtigungen durchfiihre und Vertragsanbahnungsgesprache fihre.

Entgegen der Auffassung des FA habe das FG den Gewerbeertrag nicht fiir einen abgekirzten Erhebungszeitraum
feststellen missen, denn zu ihrem Unternehmensgegenstand habe auch die Vermietung von Immobilien und damit
eine vermogensverwaltende Tatigkeit gehort. Mit dem Genussrechtskapital habe nicht nur die originar gewerbliche
Tatigkeit (Immobilienhandel), sondern auch die vermdgensverwaltende Tatigkeit finanziert werden sollen. Die
verzinsliche Anlage des im streitigen Erhebungszeitraum eingezahlten Genussrechtskapitals stelle sich daher nicht
lediglich als Vorbereitungshandlung des Gewerbebetriebs Immobilienhandel dar, sondern sei als eigenstandige
werbende Tatigkeit anzusehen, mit der sie ihre vermogensverwaltende Tatigkeit aufgenommen habe.

Die Klagerin und das FA haben auf die Durchfiihrung einer mundlichen Verhandlung verzichtet.

Entscheidungsgrinde
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Die Revision des FA ist begriindet. Das angefochtene Urteil war aufzuheben, weil das FG seine Entscheidung, die
sachliche Gewerbesteuerpflicht der Klagerin habe bereits im Wirtschaftsjahr 2011/2012 bestanden, auf der
Grundlage einer teilweise unzutreffenden Rechtsauffassung getroffen hat. Zwar hat das FG zutreffend erkannt, dass
Uber die Frage der sachlichen Gewerbesteuerpflicht im Wirtschaftsjahr 2011/2012 im Verlustfeststellungsverfahren
gemaf & 10a GewStG zu entscheiden ist (hierzu unter 1.). Es hat jedoch in teilweiser Verkennung der allgemeinen
Rechtsgrundsatze fiir den Beginn eines Gewerbebetriebs (hierzu unter 2.) zu Unrecht angenommen, die Klagerin
habe bereits im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis 31.05.2012) ihre werbende Tatigkeit aufgenommen
(hierzu unter 3.). Die Klage war abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--, hierzu
unter 4.).

1. Das FG hat zutreffend erkannt, dass lber das streitige Merkmal des Beginns der sachlichen Gewerbesteuerpflicht
der Klagerin im Wirtschaftsjahr 2011/2012 im Verlustfeststellungsverfahren gemaf} § 10a GewStG zu entscheiden ist.
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a) Waren die von der Kldgerin in ihrer Gewinnermittlung auf den 31.05.2012 gemaf} § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) berlcksichtigten Aufwendungen (z.B. fur Druck- und Prospektkosten,
Genussrechtsemissionen, Projektaufbereitung, Verkaufsprovisionen und Vertriebskosten) bei der Ermittlung des
Gewerbeertrags gemaf’ § 7 GewStG zu bertcksichtigen, gingen sie in den Gewerbeverlust gemafs § 10a GewStG ein.
GemaR § 10a GewsStG ist der mafigebende Gewerbeertrag (§ 10 Abs. 1 GewStG) um die Fehlbetrage zu kiirzen, die
sich bei der Ermittlung des mafigebenden Gewerbeertrags flr die vorangegangenen Erhebungszeitraume nach den
Vorschriften der 88 7 bis 10 GewStG ergeben haben, soweit die Fehlbetrage nicht bei der Ermittlung des
Gewerbeertrags fur die vorangegangenen Erhebungszeitraume berucksichtigt worden sind (8 10a Satz 1 GewStG).
Fehlbetrag im Sinne dieser Vorschrift ist der Gewerbeverlust, d.h. der negative Ertrag des Gewerbebetriebs. Besteht
(noch) kein Gewerbebetrieb, kann demzufolge kein (abzugsfahiger) Gewerbeverlust entstehen. Erst mit dem Beginn
der sachlichen Gewerbesteuerpflicht konnen abzugsfahige und damit vortragsfahige Verluste entstehen (vgl. BFH-
Urteile vom 14.04.2011 - IV R 52/09, BFHE 233, 257, BStBL 11 2011, 929, Rz 32, und vom 19.08.1977 - IV R 107/74,
BFHE 123, 352, BStBL Il 1978, 23).

b) Die Verlustfeststellung gemaf’ & 10a GewStG erfolgt auch bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr zum 31.12.
eines Jahres, denn § 10 Abs. 2 GewStG stellt eine Bezugsfiktion zum Erhebungszeitraum auf. Gemaf3 § 10 Abs. 2
GewsStG gilt bei Unternehmen mit vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschaftsjahr der Gewerbeertrag als in dem
Erhebungszeitraum bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet (Suchanek/Hesse in
Wendt/Suchanek/Maéllmann/Heinemann, GewStG, 2. Aufl., § 10a Rz 202; vgl. im Ergebnis auch BFH-Urteil vom
03.02.2010 - IV R 59/07, Rz 15).

) Ob eine sachliche Gewerbesteuerpflicht besteht, ist im Verlustfeststellungsverfahren nach § 10a Satz 6 GewStG
ohne Bindung an den Gewerbesteuermessbescheid des Erhebungszeitraums, auf dessen Ende der vortragsfahige
Gewerbeverlust nach & 10a GewStG gesondert festzustellen ist, selbstandig zu prufen. Der
Gewerbesteuermessbescheid des Erhebungszeitraums, auf dessen Ende der vortragsfahige Gewerbeverlust gesondert
festzustellen ist, ist fir den Bescheid uber die gesonderte Feststellung des vortragsfahigen Gewerbeverlustes
(Verlustfeststellungsbescheid) dieses Erhebungszeitraums kein Grundlagenbescheid i.S. des § 171 Abs. 10 der
Abgabenordnung, soweit das Merkmal der sachlichen Steuerpflicht Bedeutung hat. Der Gewerbesteuermessbescheid
entfaltet insoweit keine Bindungswirkung flr den Verlustfeststellungsbescheid (vgl. BFH-Urteile vom 07.09.2016 -
IV R 31/13, BFHE 255, 266, BStBL 11 2017, 482, Rz 23, 28 ff.; vom 04.05.2017 - IV R 2/14, BFHE 258, 470, BStBL I
2017, 1138, Rz 28). Dies gilt auch nach der Anderung des & 35b Abs. 2 Satz 2 GewStG durch das Jahressteuergesetz
2010 vom 08.12.2010 (BGBL | 2010, 1768, BStBL | 2010, 1394). Dieser Regelung kann keine Bindungswirkung des
Gewerbesteuermessbescheides fir den Verlustfeststellungsbescheid entnommen werden, weil das Merkmal des
Beginns oder des Endes der sachlichen Gewerbesteuerpflicht keine Frage der Besteuerungsgrundlage i.S. des & 35b
Abs. 2 Satz 2 GewStG ist (vgl. BFH-Urteil in BFHE 255, 266, BStBL 11 2017, 482, Rz 30; Kontny in
Wendt/Suchanek/Mdéllmann/Heinemann, a.a.0., § 35b Rz 41; Selder in Glanegger/Guroff, GewStG, 10. Aufl,, § 35b Rz
16).

2. Ein gewerblicher Grundstuickshandler nimmt seine werbende Tatigkeit friihestens mit der Anschaffung der ersten
Immobilie, d.h. mit dem (wirksamen) Abschluss eines entsprechenden Kaufvertrags auf. Erst dann beginnt seine
sachliche Gewerbesteuerpflicht gemaf: § 2 Abs 1 GewStG.

a) Nach & 2 Abs. 1 GewStG unterliegt der Gewerbesteuer nur der stehende Gewerbebetrieb. Bei natlrlichen Personen
und Personengesellschaften unterwirft das Gesetz die konkret ausgelibte werbende Tatigkeit der Gewerbesteuer.
Deshalb beginnt die sachliche Gewerbesteuerpflicht der unter § 2 Abs. 1 GewStG fallenden Gewerbebetriebe erst,
wenn alle tatbestandlichen Voraussetzungen eines (origindren oder fiktiven) Gewerbebetriebs erfiillt sind (§ 2 Abs. 1
GewStG i.V.m. § 15 Abs. 2 bzw. Abs. 3 EStG) und der Gewerbebetrieb in Gang gesetzt worden ist (z.B. BFH-Urteile vom
13.04.2017 - IV R 49/15, BFHE 257, 441; vom 30.08.2012 - IV R 54/10, BFHE 238, 198, BStBL Il 2012, 927, m.w.N.).
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aa) Mafdgebend fiir den Beginn des Gewerbebetriebs i.S. des & 2 Abs. 1 GewStG ist der Beginn der werbenden
Tatigkeit. Davon abzugrenzen sind die blofien, gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtlichen
Vorbereitungshandlungen. Der Zeitpunkt des Beginns der werbenden Tatigkeit ist unter Berticksichtigung der
Verkehrsauffassung nach den jeweiligen Umstanden des Einzelfalls zu ermitteln und kann fir die verschiedenen
Betriebsarten unterschiedlich zu bestimmen sein. Was als werbende Tatigkeit anzusehen ist, richtet sich nach dem
von der Gesellschaft verfolgten Gegenstand ihrer Tatigkeit. Dabei kann auch auf den im Gesellschaftsvertrag
beschriebenen Gegenstand des Unternehmens zurlickgegriffen werden. Allerdings handelt es sich insoweit lediglich
um ein Indiz; letztlich maRgebend ist die tatsachlich ausgeubte Tatigkeit (z.B. BFH-Urteile in BFHE 257, 441; vom
22.01.2015 - IVR 10/12; vom 20.11.2003 - IV R 5/02, BFHE 204, 471, BStBL || 2004, 464; in BFHE 238, 198, BStBL ||
2012, 927; vom 13.10.2016 - IV R 21/13, BFHE 256, 156, BStBL Il 2017, 475, m.w.N.).

bb) Fir den Beginn der werbenden Tatigkeit ist entscheidend, wann die Voraussetzungen fur die erforderliche
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr tatsachlich erfiillt sind, so dass sich das Unternehmen daran
mit eigenen gewerblichen Leistungen beteiligen kann (vgl. BFH-Urteile vom 12.05.2016 - IV R 1/13 BFHE 255, 65,
BStBL Il 2017, 489, Rz 26; in BFHE 238, 198, BStBL Il 2012, 927, m.w.N.; vgl. auch Kef in Lenski/Steinberg,
Gewerbesteuergesetz, § 2 Rz 4551).

cc) Bei einem auf Handel ausgerichteten Unternehmen liegt eine werbende Tatigkeit vor, wenn der Unternehmer
seine Leistungen am Markt anbietet. Dies ist z.B. mit der Offnung des Ladenlokals und dem Beginn des Verkaufs von
Waren der Fall (zu einer Apotheke BFH-Urteil in BFHE 123, 352, BStBL Il 1978, 23).

(1) Jedoch setzt die Annahme einer werbenden Tatigkeit eines entsprechenden Unternehmens nicht ausnahmslos
voraus, dass der Unternehmer seine Leistung bereits aktiv am Markt anbietet (anderer Ansicht Franke in
Wendt/Suchanek/Méllmann/Heinemann, a.a.0., § 2 Rz 52, 65 f.).

So kann nach der Rechtsprechung des BFH bei einer sog. Ein-Schiff-Gesellschaft, die vorrangig die Veraufierung und
nicht den Betrieb des Schiffs beabsichtigt, bereits der Bau bzw. der Erwerb des Schiffs als Beginn der werbenden
Tatigkeit angesehen werden, denn in diesem Fall gehort bereits die Herstellung bzw. der Erwerb der spater zu
verdaufdernden Waren zum Gegenstand des Betriebs (vgl. z.B. BFH-Urteile in BFHE 256, 156, BStBL I 2017, 475, Rz 45;
vom 03.04.2014 - IV R 12/10, BFHE 245, 306, BStBL Il 2014, 1000, Rz 76; vom 22.01.2015 - IV R 10/12, Rz 32; vgl.
auch Kef? in Lenski/Steinberg, a.a.0., § 2 Rz 4555; BeckOK GewStG/Specker, 2. Ed. [01.07.2022], GewStG §& 2

Rz 1298.1). Dieser Rechtsprechung kann allerdings nicht entnommen werden, bei Handelsunternehmen, die die
spater zu verdauf’ernde Ware herstellen oder einkaufen, gehore bereits der gesamte Herstellungs- bzw.
Einkaufsprozess zum Gegenstand des Gewerbebetriebs. Der Senat hat zwar in seinem Urteil vom 26.09.2013 -

IV R 45/11 (BFHE 243, 367, BStBL Il 2015, 296, Rz 35) noch recht allgemein formuliert, bereits die Herstellung bzw.
der Erwerb der spater zu veraufiernden Waren gehdre zum Gegenstand des gewerblichen Betriebs. In seinen
nachfolgenden Entscheidungen (Urteile in BFHE 245, 306, BStBL Il 2014, 1000, Rz 76; vom 22.01.2015 - IV R 10/12,
Rz 32 f.; in BFHE 256, 156, BStBL 11 2017, 475, Rz 45) hat er jedoch konkretisierend ausgefiihrt, die sachliche
Gewerbesteuerpflicht beginne nur dann bereits mit Abschluss des Bau- oder Kaufvertrags uber das Schiff, wenn die
Gesellschaft den entsprechenden Vertrag mit unbedingter Verauferungsabsicht abgeschlossen habe. Danach hat der
Senat nicht (mehr) auf einen (irgendwie gearteten) Beginn des Erwerbsvorgangs, sondern auf dessen Ende, das durch
den Kaufvertragsschluss markiert wird, abgestellt. Der Vertragsschluss stellt den frihestmadglichen Zeitpunkt fur den
Beginn der werbenden Tatigkeit dar (ablehnend Franke in Wendt/Suchanek/Mdllmann/Heinemann, a.a.0., 8 2 Rz 52,
65 f., der Mafnahmen auf der Absatzseite fiir den Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht verlangt). Den
Ausfiihrungen des BFH im Urteil vom 23.10.1987 - III R 275/83 (BFHE 151, 399, BStBL 11 1988, 293) kann nichts
Gegenteiliges entnommen werden.
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In diesem Sinne hat auch das FG Dusseldorf entschieden, dass die Gewerbesteuerpflicht eines Unternehmens, dessen
Betrieb auf den Erwerb, die Verwaltung und Verdufierung von Unternehmen bzw. Unternehmensbeteiligungen
gerichtet ist, nicht vor dem Erwerb mindestens eines Unternehmens beginnt (Urteil vom 03.08.1999 - 8 K 5495/97 G;
vgl. auch Kef? in Lenski/Steinberg, a.a.0., § 2 Rz 4553).

(2) Entsprechendes gilt fur einen gewerblichen Grundstiickshandler. Dieser nimmt seine werbende Tatigkeit
frhestens mit der Anschaffung der ersten Immobilie, d.h. mit dem (wirksamen) Abschluss eines entsprechenden
Kaufvertrags auf, denn erst hierdurch wird er in die Lage versetzt, seine Leistung am Markt anzubieten. Entscheidend
ist nicht der Beginn des Erwerbsprozesses, sondern dessen Ende, das durch den Abschluss des Kaufvertrags markiert
wird.

Vorbereitungshandlungen, die dem Abschluss eines entsprechenden Kaufvertrags dienen, gentigen demgegenuber
nicht fur die Aufnahme einer werbenden Tatigkeit (vgl. z.B. Glroff in Glanegger/Guroff, a.a.0., 8 2 Rz 569), denn
durch die Beauftragung eines Maklers, die Besichtigung eines potentiellen Kaufobjektes oder ahnliche Tatigkeiten ist
der Grundstilickshandler noch nicht in der Lage, seine Leistung am Markt anzubieten. Dartber hinaus flihrte die
Annahme, ein Grundstiickshandler nehme seine werbende Tatigkeit bereits auf, wenn er sich (mehr oder weniger
ernsthaft) nach geeigneten Objekten umsehe bzw. erste auf den Erwerb eines Grundstlicks gerichtete Schritte
unternehme, sowohl zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Vorverlagerung des Beginns der Gewerbesteuerpflicht
als auch zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Bestimmung des konkreten Zeitpunktes der Aufnahme
der werbenden Tatigkeit.

b) Die dargestellten Rechtsgrundsatze gelten gleichermafien fur Einzelgewerbetreibende wie fir
Personengesellschaften, und zwar unabhangig von der Rechtsform ihrer Gesellschafter (z.B. BFH-Urteile in BFHE
257, 441; in BFHE 238, 198, BStBL 1 2012, 927; in BFHE 256, 156, BStBL 11 2017, 475, m.w.N.).

) Ebenso wie der Einzelunternehmer kann auch die Personengesellschaft mehrere Betriebe nacheinander betreiben
(z.B. BFH-Urteile in BFHE 257, 441; in BFHE 245, 306, BStBL Il 2014, 1000, und in BFHE 204, 471, BStBL Il 2004, 464).
Dementsprechend kann eine Personengesellschaft, deren Zweck nach ihrem Gesellschaftsvertrag der Erwerb, die
Verwaltung und die Verdaufierung von Immobilien, Grundstlicken und grundstlicksgleichen Rechten im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung ist, vor Beginn dieses Grundstlickshandels bereits einen anderen Gewerbebetrieb
unterhalten. Voraussetzung ist jedoch, dass sie tatsdachlich Tatigkeiten entfaltet, die die Voraussetzungen eines
Gewerbebetriebs i.S. des & 2 Abs. 1 GewStG erfiillen und die sich nicht lediglich als Vorbereitungshandlungen des
Grundstlickshandels darstellen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 257, 441, Rz 23, zur Ein-Schiff-Gesellschaft, m.w.N.).

d) Auch die Tatigkeit einer i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich gepragten vermdgensverwaltenden
Personengesellschaft flihrt zu einem stehenden Gewerbebetrieb i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG, obwohl diese
Gesellschaft keine originar gewerblichen Einkuinfte erzielt (vgl. BFH-Urteile in BFHE 257, 441; in BFHE 204, 471,
BStBL I 2004, 464). Fiir den Beginn des Gewerbebetriebs einer solchen Gesellschaft ist grundsatzlich auf die
Aufnahme der vermdgensverwaltenden Tatigkeit abzustellen. Ist eine Personengesellschaft allerdings zu dem Zweck
gegriindet worden, eine origindr gewerbliche Titigkeit zu entfalten, und erfiillt diese Gesellschaft im Ubrigen die
Merkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG, beginnt der Gewerbebetrieb nicht allein wegen der in der Vorbereitungsphase
der originar gewerblichen Tatigkeit liblicherweise anfallenden vermdgensverwaltenden Tatigkeiten bereits mit deren
Aufnahme (BFH-Urteile in BFHE 257, 441; in BFHE 255, 65, BStBL 11 2017, 489). Daher konnen selbst mit
Einklinfteerzielungsabsicht unternommene vermdgensverwaltende Tatigkeiten einer gewerblich gepragten
Personengesellschaft im Einzelfall noch als Vorbereitungshandlungen einer werbenden originar gewerblichen
Téatigkeit zu werten sein. Uberschreiten die vermdgensverwaltenden Tatigkeiten allerdings das MaR dessen, was zur
Aufnahme der origindr gewerblichen Tatigkeit erforderlich und Ublich ist, handelt es sich bei diesen Tatigkeiten nicht
mehr um blofie Vorbereitungshandlungen der noch nicht aufgenommenen originar gewerblichen Tatigkeit, sondern
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um die Ingangsetzung eines Gewerbebetriebs, der mit der Aufnahme der Vermdgensverwaltung beginnt (BFH-Urteil
in BFHE 257, 441).

3. Das angefochtene FG-Urteil entspricht diesen Rechtsgrundsatzen nur zum Teil. Das FG hat zwar zutreffend
erkannt, dass fir die Klagerin als gewerbliche Grundstlickshandlerin die Rechtsprechung fiir gewerblich gepragte
Personengesellschaften keine Anwendung findet. Seine in diesem Zusammenhang erfolgte Wirdigung, die Klagerin
habe mit der Verwaltung des bereits eingezahlten Genussrechtskapitals, insbesondere dessen verzinslicher Anlage,
lediglich die Auslibung ihrer originar gewerblichen Tatigkeit als Grundstuckshandlerin vorbereitet und nicht vorab
eine vermogensverwaltende Tatigkeit ausgelibt und hierdurch eine sachliche Gewerbesteuerpflicht begriindet, ist
revisionsrechtlich nicht zu beanstanden (hierzu unter a bis c). Das FG hat jedoch in Verkennung der unter 2.
dargelegten Grundsatze fir den Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht einer originar gewerblich tatigen
Grundstlckshandlerin angenommen, die Klagerin habe ihre werbende Tatigkeit bereits vor dem 01.06.2012
aufgenommen, so dass bereits im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis 31.05.2012) eine sachliche
Gewerbesteuerpflicht bestanden habe (hierzu unter d). Das Urteil war daher aufzuheben.

a) Die Klagerin ist gewerbliche Grundstuickhandlerin. Ihr Gesellschaftszweck ist der Erwerb, die Verwaltung und die
Verduferung von Immobilien, Grundstticken und grundstuicksgleichen Rechten im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung (& 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags). Nach den nicht mit Verfahrensriigen angegriffenen und damit fur
den Senat gemaf § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen des FG ist der gewerbliche Grundstlickshandel auch
tatsachlicher Gegenstand ihrer Tatigkeit. Allerdings beschrankte sich ihre Geschaftstatigkeit im mageblichen
Wirtschaftsjahr 2011/2012 --wie auch der Jahresabschluss zum 31.05.2012 bestatigt-- auf die Emission von
Genussrechten zur Finanzierung ihres Gesellschaftszwecks, des gewerblichen Grundstiickshandels, sowie auf erste
Bemiihungen zur Anbahnung eines Immobilienkaufs.

b) Entgegen der Auffassung der Klagerin stellt die verzinsliche Anlage des im streitigen Erhebungszeitraum
eingezahlten Genussrechtskapitals keine eigenstandige werbende Tatigkeit dar, die als bereits im Wirtschaftsjahr
2011/2012 aufgenommene vermogensverwaltende Tatigkeit anzusehen ist.

aa) Die Wurdigung des FG, die Kldgerin habe nicht zundchst eine auf Vermdgensverwaltung gerichtete Tatigkeit
ausgelbt, halt der revisionsrechtlichen Prifung stand. Der Senat ist an die Wurdigung des FG gebunden, wenn

diese --wie im Streitfall-- moglich ist und das FG weder gegen Denkgesetze verstofRen noch wesentliche Umstande
vernachlassigt hat (z.B. BFH-Urteil vom 11.11.2015 - V R 3/15, Rz 22). So hat das FG zu Recht im Rahmen seiner
Wiirdigung darauf abgestellt, dass der Gesellschaftsvertrag die verzinsliche Anlage des Genussrechtskapitals nicht
als Gesellschaftszweck bezeichnet. Ebenso wenig ist zu beanstanden, dass das FG angenommen hat, die in § 2 Abs. 2
des Gesellschaftsvertrags festgelegte Berechtigung der Klagerin zu Rechtshandlungen, die geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fordern, belege nicht, dass die Verwaltung des
Genussrechtskapitals einem eigenstandigen Gesellschaftszweck gedient habe. Dies wird durch den Umstand
bestatigt, dass sich die Kldagerin nach den Feststellungen des FG ihren Anlegern gegentber nicht verpflichtet hat, die
Gelder in Kapitalanlagen zu investieren. In Anbetracht der erzielten Zinsertrage, des Umfangs der
Darlehensgewahrungen sowie des zeitnahen Grundsttickserwerbs halt es der Senat auch fir zutreffend, dass das FG
angenommen hat, die Verwaltung des Genussrechtskapitals habe das Maf3 tblicher Vorbereitungshandlungen nicht
Uberschritten, sondern sei als "Durchgangsstadium” zur geschaftsplanmafigen Investition in das Immobiliengeschaft
der Klagerin anzusehen.

bb) Als zutreffend erweist sich auch die Folgerung des FG, die Klagerin, die zu dem Zweck gegriindet worden sei,
eine originar gewerbliche Tatigkeit zu entfalten, und die im Ubrigen die Merkmale des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG erfiille,
habe ihren Gewerbebetrieb nicht bereits durch die Aufnahme der in der Vorbereitungsphase der originar
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gewerblichen Tatigkeit Ublicherweise anfallenden vermdgensverwaltenden Tatigkeiten begonnen (vgl. BFH-Urteile
in BFHE 257, 441; in BFHE 255, 65, BStBL Il 2017, 489).

c) Der Einwand der Klagerin, zu ihrem Unternehmensgegenstand gehdre auch eine vermdgensverwaltende Tatigkeit
in Gestalt der Vermietung von Immobilien, die ebenfalls durch das Genussrechtskapital habe finanziert werden
sollen, mit der Folge, dass die verzinsliche Anlage des Genussrechtskapitals nicht lediglich als
Vorbereitungshandlung des gewerblichen Grundstlickshandels, sondern als eigenstandige werbende Tatigkeit
anzusehen sei, greift nicht durch.

Der Vortrag der Klagerin, zu ihrem Gesellschaftszweck gehore auch die Vermietung von Immobilien, ist nicht zu
berlcksichtigen. Es handelt sich um neuen, erstmals im Revisionsverfahren vorgebrachten Sachvortrag (z.B. BFH-
Urteil vom 27.11.2019 - XI R 35/17, BFHE 267, 542, BStBL Il 2021, 252, Rz 54), der zudem weder von dem
festgestellten Inhalt des Gesellschaftsvertrags noch von den Feststellungen des FG zur tatsachlichen Tatigkeit der
Klagerin getragen wird. Die aus den Jahren 2013 und 2014 stammenden Pressemitteilungen der Klagerin, in denen
von einer "anschlieBenden Vermietung" die Rede ist, fiihren zu keinem anderen Ergebnis. Sie geben lediglich eine
nicht naher belegte Behauptung der Klagerin, die nicht auf das mafRgebliche Geschaftsjahr 2011/2012 bezogen ist,
wieder.

d) Das FG hat jedoch in Verkennung der unter 2. dargelegten Grundsatze angenommen, die Klagerin habe ihre
werbende Tatigkeit bereits vor dem 01.06.2012 dadurch aufgenommen, dass sie Kontakt zu Immobilienmaklern
gesucht, an Wohnungsbesichtigungen teilgenommen und Kaufvertragsverhandlungen gefiihrt habe, so dass bereits
im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis 31.05.2012) eine sachliche Gewerbesteuerpflicht bestanden habe.

4. Die Sache ist spruchreif. Die Klage ist abzuweisen.

Die Klagerin hat im Wirtschaftsjahr 2011/2012 (01.06.2011 bis 31.05.2012) lediglich den Kaufvertragsabschluss
vorbereitende Mafinahmen unternommen. Die erste Immobilie hat sie erst mit Vertrag vom xx.06.2012 und damit im
nachfolgenden Wirtschaftsjahr erworben. Nach MaRgabe der unter II.2. dargestellten Grundsatze hatte sie damit im
Wirtschaftsjahr 2011/2012 noch keine werbende Tatigkeit aufgenommen, so dass kein vortragsfahiger
Gewerbeverlust gemaf} & 10a GewStG festzustellen war.

5. Die Kostenentscheidung folgt aus & 135 Abs. 1 FGO.

6. Die Entscheidung ergeht nach & 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO mit Einverstandnis der Beteiligten ohne
mundliche Verhandlung.

o, Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210193?
type=1646225765]






BFH Bundesfinanzhof ®
Urteil vom 13. April 2017, IV R 49/15

Abgrenzung gewerbesteuerrechtlich unbeachtlicher Vorbereitungshandlungen vom Beginn einer werbenden Tatigkeit;
Hilfsgeschafte eines Schiffsbetriebs

ECLI:DE:BFH:2017:U.130417.IVR49.15.0
BFH IV. Senat

GewStG &2 Abs 1S 2, GewStG &7 S 1, GewStG § 7 S 3, EStG & 5a Abs 1, EStG § 5a Abs 2 S 1, EStG & 5a Abs 2 S 2, EStG &
5a Abs 3 S 2, EStG § 15 Abs 3 Nr 2, EStG VZ 2009 , GewStG VZ 2009

vorgehend Niedersachsisches Finanzgericht , 27. Mai 2015, Az: 1 K 91/13

Leitsatze

1. Mit Einklnfteerzielungsabsicht unternommene vermogensverwaltende Tatigkeiten einer gewerblich gepragten
Personengesellschaft stellen keine blofen Vorbereitungshandlungen einer werbenden originar gewerblichen Tatigkeit,
sondern eine eigenstandige werbende Tatigkeit dar, wenn sie das Maf dessen Uiberschreiten, was zur Aufnahme der
originar gewerblichen Tatigkeit erforderlich und ublich ist.

2. Handlungen, die keine blof’en Vorbereitungshandlungen eines spateren Schiffsbetriebs darstellen, sind keine
Hilfsgeschafte i.S. des & 5a Abs. 2 Satz 2 EStG.

Tenor

Die Revision der Klagerin gegen das Urteil des Niedersachsischen Finanzgerichts vom 28. Mai 2015 1 K 91/13 wird als
unbegrindet zurtickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionskldgerin (Klagerin) ist eine sog. Ein-Schiff-Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH &
Co. KG. An der im Jahr 2006 gegriindeten Gesellschaft waren zunachst die X-GmbH und seit dem 1. Januar 2009 die
Y-GmbH (GmbH) als Komplementarin ohne Einlage, sowie bis zum 1. Januar 2009 die beiden Kommanditisten A-KG
und B-KG mit Einlagen von je 150.000 € beteiligt. Zu Beginn des Streitjahres (2009) war die Kommanditeinlage der
A-KG voll und die der B-KG in Hohe von 1.000 € eingezahlt.

2 Zweck der Gesellschaft war nach ihrem Gesellschaftsvertrag der Erwerb und Betrieb eines Containerschiffs sowie alle
damit zusammenhdngenden Geschafte. Im Jahr 2007 schloss die Gesellschaft mit einer Werft in China einen Vertrag
tiber den Bau und die Lieferung des Containerschiffs zu einem Kaufpreis von ... Mio. US-$ und ... Mio. €. Das Schiff
wurde im Juni 2010 abgeliefert. Die Kldgerin beantragte den Ubergang zur Tonnagegewinnermittlung nach § 5a des
Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) ab dem 1. Januar 2010.

3 Der Bauvertrag sah entsprechend dem Baufortschritt Teilzahlungen auf den Kaufpreis teils in US-$ und teils in € vor.
Die Bauzeitfinanzierung wurde von der Z-Bank ibernommen. Um das Kursrisiko des Dollar-Bestandteils des
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Kaufpreises zu mindern, schloss die Kldgerin Devisen-Termingeschdfte mit der Z-Bank ab. Bezuiglich der bis zum
Streitjahr noch nicht gezahlten drei Abschlidge in Hohe von insgesamt 10,8 Mio. US-$ erwarb sie im Februar 2008 bei
der Z-Bank durch Termin-Ankaufsgeschafte Dollarkontingente in Hohe der vereinbarten Abschlage zu den jeweiligen
voraussichtlichen Zahlungsterminen zu einem Kurs von etwa 1,46 US-$ fir 1 €.

Im November 2008 schloss die Klagerin mit der Z-Bank Termin-Verkaufsgeschafte bezliglich der gleichen Betrage zu
einem Kurs von etwa 1,25 US-$ fiir 1 €. Im Dezember 2008 tatigte sie erneut Terminkdufe auf Dollarkontingente fir
die ausstehenden Abschlagszahlungen zu einem Kurs von etwa 1,42 US-$ fir 1 €, fur die sie im Januar 2009 in
gleicher Hohe wiederum Terminverkaufe zum Kurs von etwa 1,29 US-$ fiir 1 € vereinbarte. Insgesamt schloss die
Klagerin bezlglich der drei Abschlagszahlungen zwolf Termingeschafte tGber Dollar-An- oder -Verkaufe ab.

Am 13. Januar 2009 ersuchte die Klagerin die Z-Bank, die ersten Devisen-Termingeschafte vom Februar und
November 2008 am 15. Januar 2009 vorzeitig zu erflllen. Sie begriindete die vorzeitige Abwicklung dieser Geschafte
auf den Antragsformularen der Z-Bank jeweils mit dem handschriftlichen Vermerk: "Storno Schiffsbauvertrage wurde
erwogen”. Die beiden Worte "wurde erwogen” sind auf den Formularen durchgestrichen. Gleiches geschah mit den
Termingeschaften vom Dezember 2008 und Januar 2009 am 27. Januar 2009. Mit diesen Termingeschaften realisierte
die Klagerin Ertrage in Hohe von 1.281.745,95 € zum 15. Januar 2009 sowie 752.987,78 € zum 27. Januar 2009, d.h.
insgesamt 2.034.733,73 €.

Kurz zuvor, mit Vertragen, die das Datum vom 2. Januar 2009 tragen, hatten A den voll eingezahlten
Kommanditanteil der A-KG fir 150.000 € und C den nur zu 1.000 € eingezahlten Kommanditanteil der B-KG fir
1.000 € erworben. Am 16. und 27. Januar 2009 entnahmen die beiden neuen Kommanditisten aus der Gesellschaft
Betrage in Hohe von 1.280.000 € und 750.000 €, also insgesamt 2.030.000 €, die auf beide je zur Halfte entfielen.

Devisentermingeschafte zur Begrenzung des Kursrisikos der an die Werft in US-$ zu leistenden Abschléage wurden in
der Folgezeit nicht mehr abgeschlossen. Die Zahlungen wurden stattdessen bei Falligkeit zu tagesublichen
Wechselkursen fremdfinanziert.

Die Klagerin erklarte die im Streitjahr erzielten Gewinne aus den Wahrungsgeschaften nicht als gesondert und
einheitlich festzustellende Einkiinfte aus Gewerbebetrieb. Sie reichte auch keine Gewerbesteuererkldarung ein. Der
Gewinn filr das Streitjahr wurde zunachst erkldrungsgemafs unter dem Vorbehalt der Nachpriifung gesondert und
einheitlich festgestellt. Ein Gewerbesteuermessbescheid wurde nicht erlassen.

Im Rahmen einer AuRenprifung wurden die von der Klagerin im Streitjahr erzielten Wahrungsgewinne in Hohe eines
Betrags von 2.030.000 € als steuerpflichtige Einkilinfte aus Gewerbebetrieb qualifiziert. Nach Auffassung der Prifer
waren die Wahrungsgewinne, soweit sie von A und C entnommen worden waren, nicht mit der Besteuerung nach der
Tonnage abgegolten und deshalb in tatsachlicher Hohe zu besteuern. Entscheidend sei, dass die Ertrage tatsachlich
nicht fur die Finanzierung des Schiffs bereitgehalten worden, sondern unverziglich in das Vermogen der
Kommanditisten abgeflossen seien. Durch die Entnahme der Gewinne seien die Gelder dauerhaft der Verwendung fir
betriebliche Zwecke entzogen worden und hatten nicht mehr dem Betrieb des Schiffs im internationalen Verkehr
dienen konnen.

Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte der Auffassung der Priifer und erlie am

5. September 2012 u.a. einen Bescheid fiir 2009 tber den Gewerbesteuermessbetrag, in dem der Gewinn mit
2.030.000 € angesetzt und der Gewerbesteuermessbetrag auf ... € festgesetzt wurde. Den hiergegen gerichteten
Einspruch, den die Klagerin damit begriindete, dass die streitigen Gewinne nach & 5a Abs. 3 Satz 2 EStG den
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einkommensteuerlichen Gewinn nicht erhdhten und deshalb nach & 7 Satze 1 und 3 des Gewerbesteuergesetzes in
der im Streitjahr geltenden Fassung (GewStG) auch nicht gewerbesteuerpflichtig seien, wies das FA durch
Einspruchsentscheidung vom 8. Mai 2013 als unbegriindet zurtck.

Das Finanzgericht (FG) wies die hiergegen gerichtete Klage mit Urteil vom 28. Mai 2015 1 K 91/13 als unbegriindet
ab und flhrte zur Begriindung im Wesentlichen aus:

Die Klagerin habe im Streitjahr einen Gewerbebetrieb unterhalten. Sie habe damals den nach ihrem
Gesellschaftsvertrag bezweckten Schiffsbetrieb noch nicht in Gang gesetzt, da das Schiff noch im Bau gewesen sei.
Bei einer gewerblich gepragten Personengesellschaft wie der Kldagerin beginne die sachliche Gewerbesteuerpflicht
jedoch mit der Aufnahme jedweder auf Gewinnerzielung gerichteten Tatigkeit. Hinsichtlich der streitigen
Wahrungsgeschafte habe sich die Einklnfteerzielungsabsicht der Kldgerin spdtestens mit dem Ersuchen an die
Z-Bank vom 13. Januar 2009, die gegenlaufigen Termingeschafte vorzeitig am 15. Januar 2009 zu erfillen,
manifestiert. Denn jedenfalls dadurch sei offenbar geworden, dass die Klagerin mit den An- und Verkaufsgeschaften
Einkunfte habe erzielen wollen und den urspriinglichen Zweck der Wechselkurssicherung nicht mehr verfolgt habe.
Der Abschluss der --flir die Erreichung des Gesellschaftszwecks weder erforderlichen noch nutzlichen-- Termin-
Verkaufsgeschafte habe nur dem Zweck dienen kdnnen, aus dem Erwerb und dem Verkauf der gesicherten
Dollarkontingente Wahrungsgewinne zu erzielen. Mit diesen auf Einkunftserzielung gerichteten Handlungen habe
die Klagerin ihren Gewerbebetrieb in Gang gesetzt. Der Gewerbeertrag sei nicht nach § 7 Satz 3 GewStG i.V.m. § 5a
EStG, sondern nach & 7 Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG zu ermitteln. Er sei auch nicht nach 8§ 9 Nr. 3
GewStG zu kurzen.

Mit ihrer Revision riigt die Klagerin die Verletzung materiellen Rechts.

Sie beantragt,
das FG-Urteil und die Einspruchsentscheidung vom 8. Mai 2013 aufzuheben und den Gewerbesteuermessbescheid
2009 vom 5. September 2012 dahin zu dndern, dass der Gewerbesteuermessbetrag auf 0 € festgesetzt wird.

Das FA beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.

Entscheidungsgrunde
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Die Revision der Klagerin ist unbegriindet und daher zurtickzuweisen (§ 126 Abs. 2 der

Finanzgerichtsordnung --FGO--). Im Ergebnis zu Recht hat das FG entschieden, dass die Kldgerin bereits im Streitjahr
einen Gewerbebetrieb unterhalten hat (dazu I.), dass der Gewinn aus den streitigen Wahrungsgeschaften nach & 7
Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG der Gewerbesteuer unterliegt (dazu Il.) und dass die Voraussetzungen fir
eine Kiirzung des Gewerbeertrags nach § 9 Nr. 3 GewStG nicht gegeben sind (dazu I11.).

I. Im Ergebnis zu Recht hat das FG entschieden, dass die Klagerin bereits im Streitjahr einen Gewerbebetrieb
unterhalten hat.
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1. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG unterliegt der Gewerbesteuer nur der stehende Gewerbebetrieb. Deshalb beginnt
die sachliche Gewerbesteuerpflicht der unter & 2 Abs. 1 GewStG fallenden Gewerbebetriebe erst, wenn alle
tatbestandlichen Voraussetzungen eines (originaren oder fiktiven) Gewerbebetriebs erfillt sind (§ 2 Abs. 1 Satz 2
GewStG i.V.m. & 15 Abs. 2 bzw. Abs. 3 EStG) und der Gewerbebetrieb in Gang gesetzt worden ist.

2. MaRgebend fiir den Beginn des Gewerbebetriebs i.S. des & 2 Abs. 1 GewStG ist der Beginn der werbenden
Tatigkeit. Davon abzugrenzen sind die blofien, gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtlichen
Vorbereitungshandlungen. Der Zeitpunkt des Beginns der werbenden Tatigkeit ist unter Berticksichtigung der
Verkehrsauffassung nach den jeweiligen Umstanden des Einzelfalls zu ermitteln und kann fir die verschiedenen
Betriebsarten unterschiedlich zu bestimmen sein.

Was als werbende Tatigkeit anzusehen ist, richtet sich nach dem von der Gesellschaft verfolgten Gegenstand ihrer
Tatigkeit. Dabei kann auch auf den im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Gegenstand des Unternehmens
zurlickgegriffen werden. Allerdings handelt es sich lediglich um ein Indiz; letztlich ma3gebend ist die tatsachlich
ausgeubte Tatigkeit.

Die dargestellten Rechtsgrundsatze gelten gleichermafien fur Einzelgewerbetreibende wie fur
Personengesellschaften, und zwar unabhangig von der Rechtsform ihrer Gesellschafter (standige Rechtsprechung,
zuletzt z.B. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 13. Oktober 2016 IV R 21/13, BFHE 256, 156, BStBL Il 2017,
475).

3. Ebenso wie der Einzelunternehmer kann auch die Personengesellschaft mehrere Betriebe nacheinander betreiben
(z.B. BFH-Urteile vom 3. April 2014 IV R 12/10, BFHE 245, 306, BStBL 11 2014, 1000, und vom 20. November 2003
IV R 5/02, BFHE 204, 471, BStBL Il 2004, 464).

a) Dementsprechend kann auch eine Personengesellschaft, deren Zweck nach ihrem Gesellschaftsvertrag (nur) der
Erwerb und Betrieb eines Schiffs ist, vor Beginn dieses Schiffsbetriebs bereits einen anderen Gewerbebetrieb
unterhalten, sofern sie tatsachlich Tatigkeiten entfaltet, die die Voraussetzungen eines Gewerbebetriebs i.S. des § 2
Abs. 1 GewsStG erflillen und sich nicht lediglich als Vorbereitungshandlungen des Schiffsbetriebs darstellen.

b) Stellen sich danach bestimmte Tatigkeiten nicht lediglich als Vorbereitungshandlungen eines noch nicht in Gang
gesetzten Gewerbebetriebs, sondern bereits als eigenstandige werbende Tatigkeit dar, bedeutet dies andererseits
nicht, dass es sich bei dem damit schon in Gang gesetzten Gewerbebetrieb um einen gegeniiber dem an sich
beabsichtigten Gewerbebetrieb eigenstandigen Gewerbebetrieb handelt, der beendet wird, bevor die andere
werbende Tatigkeit aufgenommen wird. Vielmehr kann es sich auch um ein und denselben Gewerbebetrieb handeln,
dessen Beginn zeitlich vorverlagert wurde und der spater lediglich um eine weitere Tatigkeit erweitert wird. Insoweit
ist zu berlicksichtigen, dass eine Personengesellschaft --anders als ein Einzelunternehmer-- zur gleichen Zeit nur
einen Gewerbebetrieb i.S. des & 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG unterhalten kann, selbst wenn sie gleichzeitig sachlich an
sich selbstandige Tatigkeiten ausubt (z.B. BFH-Urteil vom 7. September 2016 IV R 31/13, BFHE 255, 266, BStBL |1
2017, 482). Ob im Einzelfall der bisherige Gewerbebetrieb eingestellt und ein neuer Gewerbebetrieb in Gang gesetzt
wird oder ob ein bereits in Gang gesetzter Gewerbebetrieb lediglich um eine weitere werbende Tatigkeit erweitert
wird, richtet sich danach, ob der "bisherige" und der "neue" Betrieb bei wirtschaftlicher Betrachtung und nach der
Verkehrsauffassung identisch sind. Hierflr kann an die Kriterien angeknipft werden, die fiir die Bestimmung der
Unternehmensidentitat im Rahmen des § 10a GewStG entwickelt wurden.
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4. Auch die Tatigkeit einer i.S. des & 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich geprdgten vermdégensverwaltenden
Personengesellschaft flihrt zu einem stehenden Gewerbebetrieb i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG, obwohl diese
Gesellschaft keine originar gewerblichen Einkunfte erzielt (vgl. BFH-Urteil in BFHE 204, 471, BStBL 11 2004, 464). Fir
den Beginn des Gewerbebetriebs einer solchen Gesellschaft ist grundsatzlich auf die Aufnahme der
vermogensverwaltenden Tatigkeit abzustellen. Ist eine Personengesellschaft allerdings zu dem Zweck gegriindet
worden, eine originar gewerbliche Tatigkeit zu entfalten, und erfiillt diese Gesellschaft im Ubrigen die Merkmale des
§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG, beginnt der Gewerbebetrieb nicht allein wegen der in der Vorbereitungsphase der originar
gewerblichen Tatigkeit Ublicherweise anfallenden vermdgensverwaltenden Tatigkeiten bereits mit deren Aufnahme
(BFH-Urteil vom 12. Mai 2016 IV R 1/13, BFHE 255, 65, BStBL 11 2017, 489). Daher kénnen selbst mit
Einkunfteerzielungsabsicht unternommene vermogensverwaltende Tatigkeiten einer gewerblich gepragten
Personengesellschaft im Einzelfall noch als Vorbereitungshandlungen einer werbenden originar gewerblichen
Tatigkeit zu werten sein. Uberschreiten die vermdgensverwaltenden Tatigkeiten allerdings das MaR dessen, was zur
Aufnahme der originar gewerblichen Tatigkeit erforderlich und ublich ist, handelt es sich bei diesen Tatigkeiten nicht
mehr um bloRe Vorbereitungshandlungen der noch nicht aufgenommenen originar gewerblichen Tatigkeit, sondern
um die Ingangsetzung eines Gewerbebetriebs, der mit der Aufnahme der Vermdgensanlage beginnt. Ob dieser
Gewerbebetrieb vor Aufnahme der originar gewerblichen Tatigkeit endet oder um diese spater lediglich erweitert
wird, richtet sich, wie dargelegt, danach, ob der "bisherige” und der "neue" Betrieb bei wirtschaftlicher Betrachtung
und nach der Verkehrsauffassung identisch sind. Dabei ist ohne Bedeutung, ob die im Rahmen der Vermdgensanlage
erwirtschafteten Mittel dem originar gewerblichen Betrieb zugefiihrt oder fir andere Zwecke verwendet worden sind.

5. Ausgehend von den dargestellten Rechtsgrundsatzen ist die Entscheidung des FG, die Klagerin habe bereits im
Streitjahr einen Gewerbebetrieb unterhalten, im Ergebnis revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

Zwar hat das FG bei seiner Entscheidung nicht bericksichtigt, dass es sich auch bei mit Einklnfteerzielungsabsicht
unternommenen Tatigkeiten im Einzelfall um gewerbesteuerrechtlich unbeachtliche Vorbereitungshandlungen einer
noch nicht aufgenommenen werbenden Tatigkeit handeln kann. Auch unter Beriicksichtigung der oben dargestellten
Rechtsgrundsatze ergibt sich auf der Grundlage der Feststellungen des FG aber, dass es sich bei den von der Klagerin
getatigten Wahrungsgeschaften nicht lediglich um Vorbereitungshandlungen eines erst mit Indienststellung des
Schiffs in Gang gesetzten (originar gewerblichen) Schiffsbetriebs handelt, sondern dass sie damit bereits eine
werbende Tatigkeit aufgenommen hat.

a) Zwischen den Beteiligten ist zu Recht nicht streitig, dass die Klagerin --ihrem vertraglich niedergelegten
Gesellschaftszweck entsprechend-- den Betrieb eines Schiffs beabsichtigte.

Entgegen der Auffassung der Klagerin bedeutet dies aber nicht, dass sie nicht bereits zuvor werbend tatig gewesen
sein kann. Ein entsprechender Grundsatz fir Falle der vorliegenden Art lasst sich auch nicht aus dem BFH-Urteil vom
22.Januar 2015 IV R 10/12 entnehmen. Gegenstand jener Entscheidung war allein die Frage, ob der (einzige)
Gegenstand der Tatigkeit der dortigen Klagerin vorrangig der Betrieb des Schiffs oder vorrangig dessen Veraufierung
war. Es ging nicht darum, ob die dortige Klagerin bereits vor Ingangsetzung des auf den Betrieb eines Schiffs
gerichteten Gewerbebetriebs eine gewerbesteuerrechtlich relevante Tatigkeit aufgenommen hatte.

b) Im Ergebnis zu Recht ist das FG davon ausgegangen, dass die sachliche Gewerbesteuerpflicht einer gewerblich
geprdgten Personengesellschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG i.V.m. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG grundsatzlich mit der in
Einklinfteerzielungsabsicht unternommenen Aufnahme einer vermdgensverwaltenden Tatigkeit beginnt (vgl. BFH-
Urteil in BFHE 204, 471, BStBL Il 2004, 464), und dass sich die Einklinfteerzielungsabsicht als innere Tatsache nur
anhand von aueren Tatsachen feststellen lasst. Davon ausgehend hat es zundchst festgestellt, dass sich die Absicht
der Klagerin, aus Wahrungsgeschaften Einklnfte zu erzielen, noch nicht im Abschluss der (ersten) Termin-
Ankaufsgeschafte manifestiert habe, da diese, fir sich alleine betrachtet, der Begrenzung des Wechselkursrisikos der
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in US-$ zu leistenden Kaufpreisraten fir das Schiff gedient und daher noch zu den Vorbereitungshandlungen fiir die
Ingangsetzung des Schiffsbetriebs gehért hatten. Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist sodann die Wirdigung
des FG, dass die Klagerin die An- und Verkaufsgeschafte ab November 2008 in Einklinfteerzielungsabsicht getadtigt
habe; der Abschluss der Verkaufsgeschafte sei fiir die Erreichung des Gesellschaftszwecks weder erforderlich noch
nutzlich gewesen und habe nur dem Zweck dienen konnen, aus dem Erwerb und Verkauf der gesicherten
Dollarkontingente Wahrungsgewinne zu erzielen.

) Bei den von der Klagerin ab November 2008 getatigten Wahrungsgeschaften handelt es sich auch nicht lediglich
um Vorbereitungshandlungen eines erst mit Indienststellung des Schiffs in Gang gesetzten (originar gewerblichen)
Schiffsbetriebs. Denn derartige Devisentermingeschafte sind fir die Aufnahme eines Schiffsbetriebs weder
erforderlich noch Ublich. Das gilt selbst dann, wenn die daraus erzielten Gewinne spater fur den Schiffsbetrieb
verwendet werden. Im Streitfall kommt hinzu, dass der Abschluss der ersten Devisen-Verkaufsgeschafte sowie
samtlicher nachfolgenden Wahrungsgeschafte allein deshalb erfolgte, um eine sich bietende Chance zu nutzen,
einen Gewinn zu realisieren und zu entnehmen. Anders als die ersten Devisen-Ankaufsgeschafte, die jedenfalls
zunachst der Wechselkurssicherung dienten, standen die weiteren Wahrungsgeschafte in keinerlei Bezug mit dem
Betrieb des Schiffs, so dass es sich eindeutig nicht um Vorbereitungshandlungen dieser Tatigkeit gehandelt hat.

Il. Zu Recht sind FA und FG davon ausgegangen, dass der Gewinn aus den streitigen Wahrungsgeschaften nach § 7
Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG der Gewerbesteuer unterliegt, da die Voraussetzungen des & 7 Satz 3
GewStG i.V.m. & 5a Abs. 3 Satz 2 EStG nicht vorliegen. Dabei kann dahinstehen, ob es sich bei dem bereits im
Streitjahr unterhaltenen Gewerbebetrieb und dem mit Inbetriebnahme des Schiffs im Folgejahr gegebenen
Schiffsbetrieb um den namlichen Gewerbebetrieb handelt oder ob von zwei unterschiedlichen, zeitlich nacheinander
unterhaltenen Gewerbebetrieben auszugehen ist.

1. Nach § 7 Satz 1 GewsStG ist Gewerbeertrag der nach den Vorschriften des EStG zu ermittelnde Gewinn aus dem
Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des Einkommens fur den dem Erhebungszeitraum (§ 14 GewStG)
entsprechenden Veranlagungszeitraum zu beriicksichtigen ist, vermehrt und vermindert um die in den 88 8 und 9
GewStG bezeichneten Betrage. Nach & 7 Satz 3 GewStG gilt der nach & 5a EStG ermittelte Gewinn als Gewerbeertrag
gemaf® § 7 Satz 1 GewsStG.

a) GemaR & 5a Abs. 1 Satz 1 EStG ist anstelle der Ermittlung des Gewinns nach & 4 Abs. 1 oder & 5 EStG bei einem
Gewerbebetrieb mit Geschaftsleitung im Inland der Gewinn, soweit er auf den Betrieb von Handelsschiffen im
internationalen Verkehr entfallt, auf unwiderruflichen Antrag des Steuerpflichtigen nach der in seinem Betrieb
gefuihrten Tonnage zu ermitteln, wenn die Bereederung dieser Handelsschiffe im Inland durchgefiihrt wird. Nach

§ 5a Abs. 2 Satz 2 EStG gehdren zum Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr auch die unmittelbar
mit ihrem Einsatz oder ihrer Vercharterung zusammenhangenden Neben- und Hilfsgeschafte. Hilfsgeschafte sind
solche Geschdfte, die der Geschaftsbetrieb tiblicherweise mit sich bringt und die die Aufnahme, Fortfiihrung und
Abwicklung der Haupttatigkeit erst ermdglichen. Sie kdnnen dem Hauptgeschaft auch zeitlich vorgehen (z.B. BFH-
Urteil vom 26. September 2013 IV R 46/10, BFHE 243, 223, BStBL Il 2014, 253; ferner BFH-Urteil vom 24. November
1983 IV R 74/80, BFHE 139, 569, BStBL Il 1984, 155, zu § 34c Abs. 4 EStG a.F.).

b) Dass die Klagerin erst mit Wirkung ab dem 1. Januar 2010, dem Wirtschaftsjahr der Indienststellung ihres Schiffs,
zur Gewinnermittlung nach der Tonnage optiert hat, steht der Anwendung des § 7 Satz 3 GewStG i.V.m. § 5a EStG im
Streitjahr nicht entgegen. Denn ungeachtet des Umstandes, dass der Antrag nach & 5a Abs. 1 EStG friihestens mit
Wirkung ab Beginn des Jahres gestellt werden kann, in dem der Steuerpflichtige auch die Voraussetzungen des & 5a
Abs. 2 Satz 1 EStG erfiillt, d.h. friihestens fir das Jahr der Indienststellung des (ersten) Schiffs (vgl. § 5a Abs. 3 Satz 1
EStGi.d.F. des Art. 9 Nr. 6 des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 vom 29. Dezember 2003 (BGBL | 2003, 3076) --EStG
n.F.--; ebenso zu § 5a Abs. 3 Satz 1 EStG a.F. BFH-Urteil vom 16. Januar 2014 IV R 15/13, BFHE 244, 364, BStBL ||
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2014, 774), konnen bereits in Jahren, die dem Jahr der Indienststellung vorangehen, Hilfsgeschafte i.S. des & 5a

Abs. 2 Satz 2 EStG vorliegen. Denn derartige Geschafte konnen, wie dargelegt, dem Hauptgeschaft --dem Einsatz
bzw. der Vercharterung des Schiffs-- vorausgehen. Dementsprechend bestimmt & 5a Abs. 3 Satz 2 EStG n.F., dass vor
Indienststellung des Handelsschiffs durch den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr
erwirtschaftete Gewinne nicht zu besteuern und Verluste weder ausgleichsfahig noch verrechenbar sind; bereits
erlassene Steuerbescheide sind insoweit zu andern (& 5a Abs. 3 Satz 3 EStG n.F.). Anders als die Klagerin offenbar
meint, werden danach vor Indienststellung allerdings nur Hilfsgeschafte i.S. des & 5a Abs. 2 Satz 2 EStG und nicht
samtliche betrieblich veranlassten Geschafte erfasst.

Dahinstehen kann, ob & 5a Abs. 3 EStG n.F., der nach & 52 Abs. 15 Satze 2 und 3 EStG n.F. auf den Streitfall an sich
anwendbar ware, verfassungsgemaf ist (vgl. hierzu BFH-Urteil vom 6. Februar 2014 IV R 19/10, BFHE 244, 379,
BStBL Il 2014, 522). Denn auch im Fall seiner Verfassungswidrigkeit waren Gewinne oder Verluste aus
Hilfsgeschaften i.S. des § 5a Abs. 2 Satz 2 EStG vor Indienststellung von der Abgeltungswirkung des § 5a Abs. 1 EStG
erfasst. Diese umfasst den Gewinn, soweit er auf den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr
entfallt, wozu nach & 5a Abs. 2 Satz 2 EStG, wie dargelegt, auch Hilfsgeschafte gehoren. Da sie der Haupttatigkeit
zeitlich auch vorausgehen kénnen, kdnnen insoweit also auch schon vor Indienststellung des Schiffs Gewinne
anfallen. Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Tonnage vorhanden ist, sind insoweit keine Einkulnfte zu
berticksichtigen. An dieser Beurteilung hat das BFH-Urteil in BFHE 244, 364, BStBL I 2014, 774 betreffend das
Erstjahr i.S. des & 5a Abs. 3 Satz 1 EStG a.F. nichts geandert.

Danach kommt es sowohl bei Anwendung des & 5a Abs. 3 EStG n.F. als auch bei Anwendung des § 5a Abs. 3 EStG a.F.
darauf an, ob ein Hilfsgeschaft i.S. des & 5a Abs. 2 Satz 2 EStG gegeben ist.

2. Ausgehend von den dargestellten Grundsatzen unterlag der Gewinn aus den streitigen Wahrungsgeschaften nach
§ 7 Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG der Gewerbesteuer.

a) Handelt es sich bei dem bereits im Streitjahr unterhaltenen Gewerbebetrieb und dem mit Inbetriebnahme des
Schiffs im Folgejahr gegebenen Schiffsbetrieb um zwei unterschiedliche, zeitlich nacheinander unterhaltene
Gewerbebetriebe der Klagerin, folgt dies schon daraus, dass der Gewinn aus Gewerbebetrieb der Klagerin im
Streitjahr nicht auf den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr, der nach & 5a EStG ermittelt werden
kénnte, sondern ausschlieflich auf die Durchfiihrung von Wahrungsgeschaften entfallen ist. Der maRgebliche
Gewerbeertrag ware allein nach § 7 Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG zu ermitteln. Dass der dem
Gewerbesteuermessbetrag fir diesen Fall zugrunde zu legende Gewinn im angegriffenen Bescheid der Hohe nach
unzutreffend ermittelt worden ware, behauptet auch die Klagerin nicht.

b) Handelt es sich bei dem bereits im Streitjahr unterhaltenen Gewerbebetrieb und dem mit Inbetriebnahme des
Schiffs im Folgejahr gegebenen Schiffsbetrieb hingegen um den namlichen Gewerbebetrieb, den die Kldgerin
demnach bereits im Streitjahr unterhalten hat, ware die Klagerin durch den angegriffenen
Gewerbesteuermessbescheid ebenfalls nicht in ihren Rechten verletzt. Denn fiir diesen Fall, von dessen Vorliegen
das FA im angegriffenen Bescheid ausgegangen ist, macht die Klagerin erfolglos geltend, dass auch die Gewinne aus
den streitigen Wahrungsgeschaften von der Abgeltungswirkung des & 5a Abs. 1 EStG erfasst seien, da es sich um (der
Indienststellung des Schiffs vorangehende) Hilfsgeschafte i.S. des & 5a Abs. 2 Satz 2 EStG handele. Denn
Handlungen, die, wie hier die streitigen Wahrungsgeschafte, keine blofien Vorbereitungshandlungen der spateren
Schiffsbetriebstatigkeit darstellen, konnen schon dem Grunde nach keine Hilfsgeschafte jener Tatigkeit sein. Auch
wenn danach im Fall des namlichen, bereits im Streitjahr unterhaltenen Gewerbebetriebs der dem Gewerbeertrag
zugrunde zu legende Gewinn, soweit er bereits im Streitjahr auf den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen
Verkehr entfallt, nach § 5a EStG zu ermitteln ware, waren die streitigen Wahrungsgewinne von der





Abgeltungswirkung des & 5a Abs. 1 EStG nicht erfasst, sondern nach & 7 Satz 1 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 1, § 5 EStG der
Gewerbesteuer zu unterwerfen.

41 |ll. Zu Recht ist das FG zuletzt davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen fur eine Kirzung des Gewerbeertrags
nach § 9 Nr. 3 GewStG nicht gegeben sind. Dies folgt schon daraus, dass der streitige Gewerbeertrag im Streitjahr,
wie dargelegt, allein aus Gewinnen mit Wahrungsgeschaften resultierte und damit nicht einmal teilweise aus dem
Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr.

42 |V. Die Kostenentscheidung folgt aus & 135 Abs. 2 FGO.

o, Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE201710148?
type=1646225765]






BFH Bundesfinanzhof ®
Urteil vom 12. Mai 2016, IV R 1/13

Beginn des Gewerbebetriebs der Obergesellschaft einer doppelstockigen Personengesellschaft; Abgrenzung von
gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtlichen Vorbereitungshandlungen

ECLI:DE:BFH:2016:U.120516.IVR1.13.0
BFH IV. Senat
EStG & 15 Abs 1 S 1 Nr 2, EStG & 15 Abs 3 Nr 2, GewStG & 2 Abs 1, FGO & 68, EStG VZ 2006 , GewStG VZ 2006

vorgehend Niedersachsisches Finanzgericht , 22. Marz 2012, Az: 1 K 275/09

Leitsatze

1. Sind Gesellschaftszweck und tatsachliche Betatigung einer Personengesellschaft als Obergesellschaft (allein) auf die
Beteiligung an gewerblich tatigen Ein-Schiffs-Kkommanditgesellschaften gerichtet, so ist fir die Bestimmung des Beginns
der werbenden Tatigkeit der Obergesellschaft an den Beginn der werbenden Tatigkeit der Untergesellschaft(en)
anzuknipfen .

2. Allein der Umstand, dass die Obergesellschaft fur den Erwerb der Beteiligungen eingeworbene Gelder auf einem
Kontokorrent- oder Termingeldkonto bei einer Bank angelegt hat, rechtfertigt noch nicht die Annahme des Beginns des
Gewerbebetriebs i.S. des § 2 Abs. 1 GewStG. Vielmehr ist unter Berticksichtigung der Verkehrsauffassung nach den
jeweiligen Umstanden des Einzelfalls der Beginn der werbenden Tatigkeit von bloRen Vorbereitungshandlungen
abzugrenzen .

Tenor

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des Niedersachsischen Finanzgerichts vom 23. Marz 2012 1 K 275/09
aufgehoben.

Die Sache wird an das Niedersachsische Finanzgericht zurtickverwiesen.

Diesem wird die Entscheidung lber die Kosten des Revisionsverfahrens tbertragen.

Tatbestand

A. Die Klagerin und Revisionsklagerin (Kldagerin), die am ... 2005 in das Handelsregister eingetragene A-GmbH & Co. KG,
bietet als sog. Dachfonds Investoren an, sich durch eine Kommanditeinlage bei der Klagerin an insgesamt sechs Ein-
Schiffs-Kommanditgesellschaften (sog. Zielfonds) mittelbar zu beteiligen. Jedem Zielfonds gehort jeweils ein neu
hergestelltes Container- oder Schwergutschiff.

2 Der Gesellschaftszweck der Klagerin besteht im Erwerb und der Verwaltung von Beteiligungen an den Zielfonds. Die
Klagerin kann sich auch an anderen Unternehmungen gleicher oder ahnlicher Branchen beteiligen sowie eigenes
oder fremdes Vermodgen verwalten.

3 Personlich haftende Gesellschafterin der Klagerin ohne Kapitaleinlage ist die B-GmbH, die zur Geschaftsfliihrung und
Vertretung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet ist. Griindungskommanditisten sind C und D. Die
Komplementarin ist berechtigt, das Kommanditkapital durch die Aufnahme weiterer Kommanditisten nach der
Mafigabe des Investitions- und Finanzierungsplans zu erhéhen. Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
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Nach dem Beteiligungsprospekt sollten alle sechs Zielfonds bereits bei Infahrtsetzung der Schiffe zur sog.
Tonnagebesteuerung nach & 5a des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr (2006) gultigen Fassung (EStG)
optieren. In ihrem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 teilte die Klagerin mit, dass dies geschehen sei.

Die Klagerin setzte fur die Beteiligungserwerbe ausschliefslich Eigenkapital ein, das ihr von den Investoren als
Kommanditeinlagen zur Verfligung gestellt worden war. Fir die Beschaffung ihres Eigenkapitals bediente sich die
Klagerin mehrerer ihrer Kommanditisten, die hierfir Vermittlungsprovisionen erhielten. Schriftliche Vereinbarungen
mit den Vermittlern existieren nicht. Diese vermitteln bereits seit 1993 Fondsanteile flr die Reederei.

Die Einwerbung des Kommanditkapitals erfolgte in der Zeit vom 28. Januar bis zum 10. Mai 2006. Die Platzierung der
Kommanditanteile war nicht garantiert. Die Kldgerin trat den Zielfonds in der Zeit vom 2. bis zum 13. Februar 2006
bei. Das erste Schiff wurde am 24. Marz 2006 von der Werft abgeliefert.

In ihrer Gewinn- und Verlustrechnung furr das Streitjahr wies die Klagerin als Ertrage neben "sonstigen betrieblichen
Ertragen” in Hohe von 3,69 € Zinsertrage in Hohe von insgesamt 17.355,56 € aus, im Einzelnen "Zinsertrage
Termingeld" in Hohe von 14.861,36 € und "Zinsertrage Kontokorrent" in Hohe von 2.494,20 €.

Das Kontokorrentkonto hatte die Klagerin am 18. August 2005 bei der E-Bank (Bank) erdffnet. In ihren
Beitrittserklarungen verpflichteten sich die Anleger, ihre Kommanditeinlagen auf dieses Konto einzuzahlen.
Guthaben auf dem Kontokorrentkonto wurden von der Bank zunachst mit 1,5 %, ab Oktober 2006 mit 1,75 %
verzinst.

Am 14. Marz 2006 hatte die Klagerin erstmalig Termingeld angelegt. Der Anlagebetrag in Hohe von 850.000 € wurde
vom Kontokorrentkonto tUberwiesen. Die Kldagerin konnte jederzeit Uber das Guthaben verfligen. Bis zur nachsten
Verfigung auf dem Termingeldkonto am 21. Marz 2006 erzielte die Klagerin fur sieben Tage 165,28 € Zinsen.

Nach den Buchungen der Klagerin auf dem Konto 470000 "Zinsertrage Kontokorrent" sind fiir die Zeit vom

29. August 2005 bis zum 22. Marz 2006 Zinsertrdge in Hohe von insgesamt 581,45 € angefallen. Die Bank hatte
zunachst vergessen, fir das Kontokorrentkonto einen Guthabenzinssatz in ihr Buchhaltungsprogramm einzugeben,
und dies am 22. Marz 2006 nachgeholt. In dem Beteiligungsprospekt der Klagerin werden keine Einkiinfte aus
Kapitalanlagen erwahnt.

Die Provisionszahlungen an Gesellschafter fiihrten zu einem positiven Sonderbetriebsergebnis, das die Klagerin in
ihrer Erklarung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung 2006 erfasste, nicht hingegen in ihrer
Gewerbesteuererklarung 2006. Sie war der Meinung, insoweit liege ein Sonderbetriebsergebnis vor Abschluss der
Betriebseroffnungsphase vor, das nicht der Gewerbesteuer unterliege. Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das
Finanzamt --FA--) folgte dem nicht. Mit Bescheid flir 2006 tber den Gewerbesteuermessbetrag vom 12. Marz 2008
setzte das FA den Gewerbesteuermessbetrag auf ... € fest. Auf den Einspruch der Klagerin verminderte das FA mit
geandertem Gewerbesteuermessbescheid 2006 vom 13. Mai 2008 den Gewerbesteuermessbetrag auf ... €. Im Ubrigen
blieb das Einspruchsverfahren erfolglos (Einspruchsentscheidung vom 12. Oktober 2009).

Das Niedersachsische Finanzgericht (FG) wies die Klage mit Urteil vom 23. Marz 2012 1 K 275/09 ab. Zur
Begriindung flihrte es im Wesentlichen aus, die Gewinne im Sonderbetriebsvermdgen der als Vermittler tatig
gewordenen Kommanditisten seien in der Hohe, in der sie bei der einkommensteuerlichen Gewinnermittlung
berticksichtigt worden seien, auch bei der Ermittlung des Gewerbeertrags des Streitjahres zu erfassen. Denn die
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Klagerin habe spdtestens seit dem 30. November 2005 und damit auch im Streitjahr einen Gewerbebetrieb
unterhalten. Sie habe namlich spatestens seit dem 30. November 2005 Kapital verzinslich angelegt. Denn die
Griindungskommanditisten hatten einen Teil ihrer Kommanditeinlagen in Hohe von 1.000 £ ... vor dem 30. November
2005 auf dem Kontokorrentkonto der Klagerin bei der Bank eingezahlt, wobei die jeweiligen Guthaben entsprechend
der besonderen Zinsvereinbarung mit 1,5 % verzinst worden seien. Diese verzinsliche Kapitalanlage gelte gemaf

§ 15 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 EStG --also in Folge der gewerblichen Pragung der Klagerin-- als Gewerbebetrieb, was auch
fur das Gewerbesteuerrecht (8§ 2 Abs. 1 des Gewerbesteuergesetzes in der im Streitjahr glltigen Fassung --GewStG--)
mafgeblich sei.

Wahrend des Revisionsverfahrens erging unter dem 14. Mai 2013 ein geanderter Gewerbesteuermessbescheid 2006,
in dem der Gewerbesteuermessbetrag auf ... € festgesetzt wurde. Die Anderungen sind zwischen den Beteiligten
nicht im Streit.

Mit ihrer Revision macht die Kldagerin im Wesentlichen geltend, ihr Gewerbebetrieb habe nicht bereits mit der
Erzielung erster Zinsertrage auf dem Kontokorrentkonto bzw. mit der Eigenkapitaleinwerbung begonnen, sondern
erst mit der Ubernahme des ersten Schiffs in den Untergesellschaften, im Streitfall also am 24. Mérz 2006. Die nach
diesem Termin angefallenen Sonderbetriebsergebnisse und eigenen betrieblichen Ergebnisse der Klagerin flihrten zu
einem Gewerbeertrag unterhalb des Freibetrags, so dass der Gewerbesteuermessbetrag fur 2006 auf O € festzusetzen
sei. Die Rechtsfolgen des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG seien --anders als das FG meine-- auf die Kldgerin nicht anwendbar,
denn sie erziele als Gesellschafterin der gewerblich tatigen Ein-Schiffs-Gesellschaften gemaf? & 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
EStG originar gewerbliche Einkilinfte. Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG gelte damit die gesamte Tatigkeit der Klagerin als
originar gewerbliche Betatigung. Wie sich aus dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 20. November 2003

IV R 5/02 (BFHE 204, 471, BStBL || 2004, 464) ergebe, begriindeten bei einer originar gewerblich tatigen

Gesellschaft --anders als bei gewerblich gepragten, vermogensverwaltenden Gesellschaften-- blof3e
Vorbereitungshandlungen noch keinen Beginn der Gewerbesteuerpflicht. Daher habe die werbende Tatigkeit der
Klagerin --anders als das FG meine-- nicht schon mit der Einzahlung von 1.000 € auf dem Konto bei der Bank im Jahr
2005 begonnen. Die Kldgerin habe nicht die Absicht gehabt, neben dem Erwerb der Beteiligungen an den Ein-
Schiffs-Gesellschaften Kapitalanlagen zu tatigen. Vielmehr zahle die verzinsliche Anlage der Kommanditeinlagen zur
Pflicht eines ordentlichen Geschaftsfihrers. Ebenso konnten die voriibergehenden Termingeldanlagen des
Eigenkapitals nicht als Beendigung der Vorbereitungsmafnahmen angesehen werden. Die mitunternehmerischen
Beteiligungen der Klagerin stellten keine "Tatigkeit" dar. Auch die Kapitaleinwerbung sei keine werbende und damit
gewerbliche Tatigkeit der Klagerin.

Die Klagerin beantragt sinngemaf,

unter Aufhebung der vorinstanzlichen Entscheidung den geanderten Bescheid fiir 2006 lber den
Gewerbesteuermessbetrag vom 14. Mai 2013 dahin zu andern, dass der Gewerbesteuermessbetrag auf 0 €
festgesetzt wird.

Das FA beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.

Es tragt u.a. vor, dass die Klagerin zwar gewerbliche Beteiligungseinkiinfte nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erziele,
aber auch i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich gepragt und neben dem Halten der Schiffsbeteiligungen auch
vermogensverwaltend tatig sei. Ihre vermdgensverwaltende Tatigkeit habe die Kldgerin mit der Erzielung von
Zinseinnahmen auf ihrem Kontokorrentkonto aufgenommen. Damit habe sie ihre werbende Tatigkeit in Gang
gesetzt. Ungeachtet dessen sei bereits das Einwerben von Kommanditkapital eine gewerbliche Tatigkeit, welche eine
Gewerbesteuerpflicht auslose.





Entscheidungsgrunde

B. Die Revision ist begriindet und fihrt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurlickverweisung der Sache zur

anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).
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I. Die Vorentscheidung ist bereits aus verfahrensrechtlichen Griinden aufzuheben.

Das FG hat in seinem Urteil Uber den geanderten Gewerbesteuermessbescheid 2006 vom 13. Mai 2008 entschieden.
Das FA hat indes wahrend des Revisionsverfahrens unter dem 14. Mai 2013 einen erneut geanderten
Gewerbesteuermessbescheid 2006 erlassen. Dieser Bescheid ist nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 68 Satz 1 FGO Gegenstand
des anhangigen Verfahrens geworden. Da das FG damit Uber einen Gewerbesteuermessbescheid entschieden hat, der
nicht mehr Verfahrensgegenstand ist, kann das Urteil insoweit keinen Bestand haben (z.B. BFH-Urteile vom 16. Mai
2013 IV R 15/10, BFHE 241, 323, BStBL 11 2013, 858; vom 26. Juni 2014 IV R 51/11, und vom 28. Mai 2015 IV R 27/12,
BFHE 249, 544, BStBL Il 2015, 837, jeweils m.w.N.).

Daraus folgt zwar nicht, dass das Verfahren zwingend an das FG zurtickzuverweisen ist. Eine bloRe Richtigstellung in
der Rechtsmittelentscheidung gentgt jedoch nicht, wenn das Verfahren --wie hier-- nicht fortgesetzt werden kann,
weil der BFH mangels Spruchreife nicht abschlieBend entscheiden kann (vgl. BFH-Urteil in BFHE 241, 323, BStBL Il
2013, 858, m.w.N.).

Il. Die Feststellungen des FG reichen nicht aus, um abschliefend beurteilen zu kénnen, ob der
Gewerbesteuermessbetrag fiir 2006 --wie von der Klagerin beantragt-- auf O € festzusetzen ist.

1. Das FG ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Gewerbebetrieb der Klagerin bereits im Jahr 2005 begonnen
hat.

a) Nach & 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG unterliegt der Gewerbesteuer (nur) der stehende Gewerbebetrieb.

aa) Nach standiger Rechtsprechung beginnt deshalb die sachliche Gewerbesteuerpflicht der unter § 2 Abs. 1 GewStG
fallenden Gewerbebetriebe erst, wenn alle tatbestandlichen Voraussetzungen eines (originaren oder fiktiven)
Gewerbebetriebs erfiillt sind (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG i.V.m. & 15 Abs. 2 bzw. Abs. 3 EStG) und der Gewerbebetrieb in
Gang gesetzt worden ist (vgl. BFH-Urteil vom 22. Januar 2015 IV R 10/12, Rz 24; auf3erdem hierzu und zum
Folgenden BFH-Urteil vom 30. August 2012 IV R 54/10, BFHE 238, 198, BStBL Il 2012, 927, Rz 20, m.w.N.). Wahrend
die Einkommensteuer als Personensteuer samtliche betrieblichen Vorgange beginnend mit der ersten
Vorbereitungshandlung zur Er6ffnung eines Betriebs erfasst, ist Gegenstand der Gewerbesteuer nur der auf den
laufenden Betrieb entfallende, durch eigene gewerbliche Leistungen entstandene Gewinn. Dies ergibt sich aus dem
Wesen der Gewerbesteuer als einer auf den tatigen Gewerbebetrieb bezogenen Sachsteuer.

bb) Malgebend fir den Beginn des Gewerbebetriebs i.S. des & 2 Abs. 1 GewStG ist der Beginn der werbenden
Tatigkeit (standige Rechtsprechung, Beschluss des Grofien Senats des BFH vom 25. Juni 1984 GrS 4/82, BFHE 141,
405, BStBL 11 1984, 751; BFH-Urteil in BFHE 238, 198, BStBL Il 2012, 927, Rz 21, m.w.N.). Entscheidend ist, wann die
Voraussetzungen fir die erforderliche Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr tatsachlich erfillt sind,
so dass das Unternehmen sich daran mit eigenen gewerblichen Leistungen beteiligen kann (vgl. hierzu und zum
Folgenden BFH-Urteil in BFHE 238, 198, BStBL Il 2012, 927, m.w.N.). Zu den blofien, gewerbesteuerrechtlich noch
unbeachtlichen Vorbereitungshandlungen werden z.B. die Anmietung eines Geschaftslokals, die Errichtung eines





27

28

29

30

31

Fabrikgebiudes oder eines Hotels, mit dessen Betrieb erst nach dessen Fertigstellung begonnen wird, und Ahnliches
gezahlt.

cc) Der Zeitpunkt des Beginns bzw. der Einstellung der werbenden Tatigkeit ist unter Berticksichtigung der
Verkehrsauffassung nach den jeweiligen Umstanden des Einzelfalls zu ermitteln und kann fir die verschiedenen
Betriebsarten unterschiedlich zu bestimmen sein (BFH-Urteil in BFHE 238, 198, BStBL Il 2012, 927, Rz 22, m.w.N.).

Was als werbende Tatigkeit anzusehen ist, richtet sich nach dem von der Gesellschaft verfolgten Gegenstand ihrer
Tatigkeit. Dabei kann auch auf den im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Gegenstand des Unternehmens
zurlickgegriffen werden. Allerdings handelt es sich insoweit lediglich um ein Indiz; letztlich maigebend ist die
tatsachlich ausgelibte Tatigkeit (z.B. BFH-Urteile in BFHE 204, 471, BStBL || 2004, 464, und vom 22. Januar 2015
IV R 10/12, Rz 28).

dd) Diese Rechtsgrundsatze gelten gleichermafien fiir Einzelgewerbetreibende wie fur Personengesellschaften, und
zwar unabhangig von der Rechtsform ihrer Gesellschafter (BFH-Urteil in BFHE 238, 198, BStBL Il 2012, 927, Rz 23,
m.w.N.).

b) Auch die Tatigkeit einer i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich gepragten, vermoégensverwaltenden
Personengesellschaft flihrt zu einem stehenden Gewerbebetrieb i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG, obwohl diese
Gesellschaft keine originar gewerblichen Einkunfte erzielt (vgl. BFH-Urteil in BFHE 204, 471, BStBL 1| 2004, 464).
Denn auch hierbei handelt es sich um ein gewerbliches Unternehmen i.S. des EStG (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GewsStG), weil
die Tatigkeit der Personengesellschaft in Folge der steuerlichen Fiktion des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG als
Gewerbebetrieb gilt. Nachdem die Tatigkeit einer gewerblich gepragten, vermégensverwaltenden
Personengesellschaft nicht die Aufnahme einer originar gewerblichen Tatigkeit voraussetzt, hangt der Beginn der
Gewerbesteuerpflicht bei einer solchen Personengesellschaft indes nicht davon ab, dass diese die in § 15 Abs. 2 EStG
aufgefuihrten Tatbestandsmerkmale verwirklicht. Vielmehr ist hier fur den Beginn des Gewerbebetriebs (nur) auf den
Beginn der werbenden Tatigkeit abzustellen (naher hierzu und zum Folgenden BFH-Urteil in BFHE 204, 471, BStBL |1
2004, 464), so dass die (sachliche) Gewerbesteuerpflicht einer gewerblich gepragten Personengesellschaft mit der
Aufnahme ihrer vermdgensverwaltenden Tatigkeit beginnt. Was als werbende Tatigkeit anzusehen ist, richtet sich
auch hier nach dem von der Gesellschaft verfolgten Gegenstand ihrer Tatigkeit. Dabei kann gleichfalls --als

Indiz-- auch auf den im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Gegenstand des Unternehmens zurtickgegriffen werden.
Letztlich mafdgeblich ist auch bei der gewerblich gepragten Personengesellschaft die tatsachlich ausgelibte
Tatigkeit.

Diese Grundsatze gelten indes --worauf der erkennende Senat in seinem Urteil in BFHE 204, 471, BStBL 11 2004, 464
ausdrucklich hingewiesen hat-- nicht fiir eine GmbH & Co. KG mit originar gewerblichen Einkinften, denn diese ist
keine gewerblich gepragte Personengesellschaft i.S. des & 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG. Die Erzielung nichtgewerblicher
Einkunfte ist Bestandteil der Definition der gewerblich gepragten Personengesellschaft. Eine GmbH & Co. KG mit
origindr gewerblichen Einkunften ist auch nicht --wie es wohl das FG angenommen hat-- in der Zeit vor der
Aufnahme ihrer originar gewerblichen Tatigkeit als gewerblich gepragte Gesellschaft anzusehen, denn sonst
fuhrten --entgegen den vorstehenden Grundsadtzen-- bereits (vermdgensverwaltende) Tatigkeiten einer solchen
Gesellschaft vor dieser Zeit regelmafiig zur Annahme eines stehenden Gewerbebetriebs. Insoweit hat der erkennende
Senat bereits in seinem Urteil in BFHE 204, 471, BStBL Il 2004, 464 (unter 11.3. der Griinde, m.w.N.) ausgefiihrt, dass
eine GmbH & Co. KG, deren Gegenstand die Auslibung einer originar gewerblichen Tatigkeit ist, nicht fur die Zeit, in
der sie ihre werbende Tatigkeit lediglich vorbereitet, als gewerblich gepragte Personengesellschaft anzusehen ist.
Dies fiihrt im Ubrigen auch nicht zu einer Ungleichbehandlung von Personengesellschaften in der Rechtsform der
GmbH & Co. KG mit originar gewerblicher Tatigkeit gegentiber solchen mit blo3 vermdgensverwaltender Tatigkeit.
Denn fur Zwecke der Gewerbesteuer ist die GmbH & Co. KG mit originar gewerblicher Tatigkeit mit anderen
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Personengesellschaften mit originar gewerblicher Tatigkeit gleich zu behandeln. Dass die Einbeziehung der
gewerblich geprdgten Personengesellschaft in die Gewerbesteuerpflicht auf einer eigenstandigen,
verfassungsrechtlich unbedenklichen Entscheidung des Gesetzgebers beruht, hat der Senat bereits in seinem Urteil
in BFHE 204, 471, BStBL Il 2004, 464 deutlich gemacht.

¢) Nach diesen MaBstdben ist das FG zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Klagerin als gewerblich gepragte
Personengesellschaft schon mit der Aufnahme einer vermogensverwaltenden Tatigkeit in Gestalt der verzinslichen
Anlage des eingeworbenen Kommanditkapitals auf einem Kontokorrent- bzw. Termingeldkonto spatestens seit dem
30. November 2005 einen Gewerbebetrieb unterhalten habe. Denn die Klagerin hat in der Rechtsform der GmbH &
Co. KG entsprechend ihrem Gesellschaftszweck originar gewerbliche Einklnfte erzielt. Die fiir gewerblich gepragte,
vermogensverwaltende Personengesellschaften geltenden Grundsatze finden deshalb auf die Klagerin keine
Anwendung, ungeachtet der Frage, inwieweit auch bei einer vermdgensverwaltenden, gewerblich gepragten
Personengesellschaft Vorbereitungshandlungen vom Beginn ihrer werbenden Tatigkeit abzugrenzen sind.

aa) Gesellschaftszweck der Klagerin und auch tatsachlich verfolgter Gegenstand ihrer Tatigkeit ist nach den nicht mit
Verfahrensriigen angegriffenen und deshalb den Senat nach & 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen des FG der
Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an gewerblich tatigen Ein-Schiffs-Kkommanditgesellschaften
(Zielfonds). Soweit sich die Kldagerin nach dem Gesellschaftsvertrag an anderen Unternehmungen gleicher oder
ahnlicher Branchen beteiligen sowie eigenes oder fremdes Vermogen verwalten kann, ldsst sich dem FG-Urteil --von
den Feststellungen zu den streitbefangenen Bankguthaben abgesehen-- nicht entnehmen, dass die Klagerin dem
nachgekommen wadre. Einkiinfte aus Kapitalanlagen werden im Beteiligungsprospekt der Klagerin nicht erwahnt.

(1) Ausgehend hiervon kann im Streitfall zunachst ausgeschlossen werden, dass die Klagerin mehrere
Gewerbebetriebe i.S. des § 2 Abs. 1 GewStG nacheinander betrieben hat, wobei ein erster Gewerbebetrieb auf eine
bloR vermdgensverwaltende Tatigkeit in der Gestalt von Kapitalanlagen gerichtet gewesen sein kdnnte und erst ein
zweiter Gewerbebetrieb auf die Beteiligung an den Zielfonds. Denn nach den Feststellungen des FG war die
tatsachliche Tatigkeit der Klagerin vor ihrer Beteiligung an einem ersten Zielfonds ausschliefilich auf die Einwerbung
von Kapital zur Finanzierung der ihren Kommanditisten (Anlegern) versprochenen Beteiligungen gerichtet. Dies
korrespondiert mit dem gesellschaftsvertraglich vereinbarten Gesellschaftszweck der Beteiligung an Ein-Schiffs-
Kommanditgesellschaften. Eine sonstige, davon selbstandig zu betrachtende Zweckverfolgung der Klagerin ist nicht
zu erkennen, auch soweit sie Gelder zur Finanzierung der Beteiligungen zwischenzeitlich auf Konten bei der Bank
"geparkt” hat. Insbesondere lasst sich allein aus der gesellschaftsvertraglichen Bestimmung, dass die Kldagerin
eigenes oder fremdes Vermaogen verwalten dirfe, nicht herleiten, dass jegliche Form von Bankguthaben einem Uber
die Beteiligungen an den Zielfonds hinausgehenden, eigenstandigen Gesellschaftszweck gedient haben konnte.
Weder war den Anlegern versprochen worden, deren Gelder in Kapitalanlagen zu investieren, noch ist dies nach dem
tatsachlichen Geschehen losgeldst von der Verwirklichung der angekiindigten Beteiligungen erfolgt. Danach ist
auszuschliefien, dass eine Vermdgensverwaltung in der Gestalt von Kapitalanlagen in Folge einer gewerblichen
Pragung der Klagerin zu einem weiteren (friiheren) Gewerbebetrieb gefiihrt haben kdnnte.

(2) Bei einem einheitlichen Betrieb der Kldgerin scheidet jedoch die Annahme eines auf einer gewerblichen Pragung
der Kldgerin beruhenden Gewerbebetriebs aus. Denn als Mitunternehmerin (Obergesellschaft) der jeweiligen Ein-
Schiffs-Kommanditgesellschaften erzielte die Klagerin gemaf} § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG originar gewerbliche
Einklnfte. Die fur vermdgensverwaltende, gewerblich gepragte Personengesellschaften entwickelten Mafistabe sind
deshalb aus den vorgenannten Griinden (B.Il.1.b) auf die Klagerin nicht anzuwenden.

bb) Danach scheidet auch aus, dass der Gewerbebetrieb der Klagerin (zwingend) bereits mit der Anlage der bei ihren
Kommanditisten eingeworbenen Gelder begonnen hat. Vielmehr ist im Streitfall fir die Frage des Beginns der
(sachlichen) Gewerbesteuerpflicht der originar gewerblich tatigen Klagerin deren Beteiligung am allgemeinen





37

38

39

wirtschaftlichen Verkehr von gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtlichen Vorbereitungshandlungen der Kldgerin
abzugrenzen. Unter Berucksichtigung aller Umstande des Einzelfalls ist fur den Beginn des Gewerbebetriebs der
Klagerin frihestens an den Zeitpunkt anzuknuipfen, in dem der erste Schiffsfonds, an dem sich die Klagerin ihrem
(ausschlieBilichen) Gesellschaftszweck entsprechend beteiligt hat, seinen Gewerbebetrieb begonnen hat.

(1) Waren Gesellschaftszweck und die ihm entsprechende tatsachliche Betatigung der Klagerin auf die Beteiligung an
gewerblich tatigen Ein-Schiffs-Kommanditgesellschaften gerichtet, so ist Anknupfungspunkt fir die Bestimmung des
Beginns der werbenden Tatigkeit der Klagerin der Beginn der werbenden Tatigkeit derjenigen Untergesellschaft
(Zielfonds), an die erstmals ein Schiff von der Werft abgeliefert worden ist. Nach den Feststellungen des FG gehdorte
jedem Zielfonds ein neu hergestelltes Container- oder Schwergutschiff. Dabei lasst der vom FG bislang festgestellte
Sachverhalt keinerlei Anhaltspunkte daflr erkennen, dass eine Untergesellschaft (vorrangig) die Verdufierung und
nicht den Betrieb des jeweiligen Schiffs beabsichtigt hdtte. Ist Gegenstand des Unternehmens einer Ein-Schiffs-
Kommanditgesellschaft jedoch vorrangig der Betrieb des Schiffs, so kdnnen betriebliche Leistungen von dieser
Gesellschaft erst nach Ablieferung des Schiffs erbracht werden; gewerbesteuerlich relevante Unternehmensertrage
dieser Gesellschaft konnen bis zu diesem Zeitpunkt nicht entstehen (vgl. BFH-Urteil vom 22. Januar 2015 IV R 10/12,
Rz 31, m.w.N.). Dies bedeutet fiir eine originar gewerblich tatige Obergesellschaft mit dem Gesellschaftszweck und
Tatigkeitsgegenstand der Klagerin, dass auch sie friihestens ab diesem Zeitpunkt gewerbesteuerlich relevante
Ertrage als Mitunternehmerin (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) der Untergesellschaft erzielen kann. Da nach den
Feststellungen des FG das erste Schiff an eine Untergesellschaft am 24. Marz 2006 von der Werft abgeliefert worden
ist, bestimmt sich hiernach auch der Beginn des Gewerbebetriebs der Klagerin frihestens nach diesem Zeitpunkt.

(2) Die vorgenannte Bestimmung des friihesten Beginns der werbenden Tatigkeit der Klagerin wird im Streitfall nicht
dadurch ausgeschlossen, dass die Klagerin vor dem genannten Zeitpunkt die streitbefangenen Kapitalanlagen
getatigt hat. Denn insoweit handelt es sich unter den vom FG festgestellten Umstanden des Streitfalls um
gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtliche Vorbereitungshandlungen. Dies folgt daraus, dass es sich bei den von
der Klagerin vorlibergehend auf einem Kontokorrent- bzw. Termingeldkonto "geparkten” Geldern samtlich um bei
ihren Kommanditisten eingeworbene Anlagebetrage gehandelt hat, die spater von der Klagerin geschaftsplanmafig
zur Beteiligung an den Zielfonds eingesetzt worden sind. Dass die Klagerin hierbei auch Zinsertrage erzielt hat,
begriindet unter den Umstanden des Streitfalls noch keine werbende Tatigkeit der Kldgerin, weil die Erzielung von
Kapitalertragen mittels der Anlagegelder weder Geschaftszweck noch Gegenstand der Tatigkeit der Klagerin war.
Vielmehr handelte es sich um eine beildufige Folge der finanztechnischen Abwicklung und Verwaltung des
eingeworbenen Kommanditkapitals vor dessen Investition in die von der Klagerin ihren Kommanditisten
versprochenen Beteiligungen an Ein-Schiffs-Gesellschaften. Dass es fur die Klagerin wirtschaftlich sinnvoll und
vorteilhaft war, eine zeitweise Verzinsung der zu investierenden Gelder zu erreichen, steht dieser Wiirdigung nicht
entgegen, weil die streitbefangene Kapitalanlage unter den Umstanden des Streitfalls nur ein "Durchgangsstadium”
zur geschaftsplanmafiigen Investition in verschiedene Beteiligungen darstellt. Dies belegt auch der Umstand, dass
sich die Klagerin nach den Feststellungen des FG zeitnah bzw. zeitgleich zur Einwerbung der Kommanditeinlagen an
den Zielfonds beteiligt hat.

2. Der erkennende Senat kann aufgrund der bisherigen Feststellungen des FG allerdings nicht beurteilen, welcher
Gewerbesteuermessbetrag 2006 unter der Voraussetzung festzusetzen ist, dass die werbende Tatigkeit der Klagerin
und damit deren sachliche Gewerbesteuerpflicht friihestens am 24. Marz 2006 begonnen hat. Zwar hat die Klagerin
vorgetragen, dass die nach diesem Zeitpunkt angefallenen Sonderbetriebsergebnisse und eigenen betrieblichen
Ergebnisse der Klagerin zu einem Gewerbeertrag unterhalb des Freibetrags fiihrten und somit der
Gewerbesteuermessbetrag 2006 auf O € festzusetzen sei. Das angefochtene Urteil enthalt indes --schon ungeachtet
der noch fehlenden Feststellungen zu der Frage, wie der genaue Zeitpunkt des Beginns des Gewerbebetriebs der
Klagerin zu bestimmen ist-- keinerlei Angaben zu den Berechnungsgrundlagen des Gewerbeertrags, anhand derer
sich dieser Vortrag --wie im Ubrigen auch die vom FG gebilligte Festsetzung der Héhe des
Gewerbesteuermessbetrags 2006 im urspriinglich streitgegenstidndlichen Anderungsbescheid vom 13. Mai 2008
durch das FA-- nachpriifen liefse. Diese Feststellungen wird das FG im zweiten Rechtsgang nachzuholen haben.
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I1l. Ohne Bindungswirkung fiir den zweiten Rechtsgang weist der Senat auf Folgendes hin:

1. Dass die von der Klagerin gezahlten Provisionen fir die Vermittlung von Eigenkapital bei der Klagerin als
Sonderbetriebseinnahmen der als Vermittler im Dienst der Klagerin tatig gewordenen Kommanditisten zu behandeln
sind, ist zwischen den Beteiligten offenkundig nicht im Streit. Insoweit wird das FG festzustellen haben, welche
Provisionen nach dem noch zu ermittelnden Beginn des Gewerbebetriebs der Klagerin (frihestens ab dem 24. Marz
2006) gezahlt worden sind.

2. Zutreffend hat das FG auch gepriift, ob die von der Klagerin gezahlten Provisionen bei dieser zu sofort
aufwandswirksamen Betriebsausgaben fiihren. Insoweit wird das FG im zweiten Rechtsgang erneut die neuere
Rechtsprechung des BFH zu berticksichtigen haben, dass bei geschlossenen Fonds, die originar Einkuinfte aus
Gewerbebetrieb erzielen, alle Aufwendungen, die Anleger leisten, die sich aufgrund eines vom Projektanbieter
vorformulierten Vertragswerks beteiligen, als Anschaffungskosten der von der Fondsgesellschaft erworbenen
Wirtschaftsglter zu aktivieren sind (BFH-Urteil vom 14. April 2011 IV R 8/10, BFHE 233, 226, BStBL 1l 2011, 709;
speziell zu Provisionen fiir die Vermittlung von Eigenkapital nochmals BFH-Urteil vom 14. April 2011 IV R 36/08;
bestdtigend BFH-Urteil vom 14. Marz 2012 X R 24/10, BFHE 236, 528, BStBL 11 2012, 498, Rz 43). Daran andert
nichts, dass nach der Rechtsprechung des BFH der Gesellschaftsanteil an einer Personengesellschaft --hier die
Beteiligungen der Klagerin an den Zielfonds-- kein (eigenstandiges) immaterielles Wirtschaftsgut ist, sondern dass
die gesellschaftsrechtliche Beteiligung nach & 39 Abs. 2 Nr. 2 der Abgabenordnung die quotale Berechtigung des
Gesellschafters an den zum Gesamthandsvermoégen gehdrenden Wirtschaftsgltern verkorpert (z.B. BFH-Urteil vom
26. April 2012 IV R 44/09, BFHE 237, 453, BStBL |1 2013, 142, Rz 18, m.w.N.; ndher dazu z.B. Ratke in
Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 15 EStG Rz 643).

3. Im Ubrigen wird das FG auch zu priifen haben, ob die streitbefangenen Zinseinnahmen als (ggf. auch
vorweggenommene) Sonderbetriebseinnahmen der mittelbar beteiligten Gesellschafter bei den Untergesellschaften
(Zielfonds) zu qualifizieren sind. Dies hatte zur Folge, dass diese Einnahmen aufgrund der Regelung des & 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG nicht erst bei der Gewinnermittlung der Klagerin als Obergesellschaft, sondern bereits bei
der Gewinnermittlung der Untergesellschaft(en) zu erfassen waren (z.B. BFH-Urteil vom 12. Februar 2014 IV R 22/10,
BFHE 244, 560, BStBL Il 2014, 621, Rz 29, m.w.N.). Insoweit wird das FG zu beurteilen haben, ob die bei der Bank
angelegten, bei den Kommanditisten der Klagerin eingeworbenen Gelder als streng zweckgebunden --namlich nur
zur Verwendung flr den Erwerb der Beteiligungen-- anzusehen sind und ob sie deshalb dhnlich wie
Sondervergltungen fiir die Hingabe eines Darlehens des mittelbar beteiligten Gesellschafters an die
Untergesellschaft (vgl. dazu HHR/Ratke, & 15 EStG Rz 632) zu behandeln sein kdnnten.

IV. Dem FG wird die Entscheidung Uber die Kosten des Revisionsverfahrens nach & 143 Abs. 2 FGO Ubertragen.

o, Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE201610240?
type=1646225765]







